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Vorbemerkungen

Wihrend sowohl die funktionale Gewaltenteilung als auch der foderative Staatsaufbau
zu den unangefochtenen Grundprinzipien des demokratischen Deutschland zihlen,
wird die vertikale Kompetenzausstattung der Gebietskorperschaften unterschiedlicher
foderaler Ebenen regelméBig kritisch diskutiert. Politik nach dem Subsidiaritétsprin-
zip erfahrtinsbesondere seitdem (Maastricht-) Vertrag iiber die Europaische Union aus
dem Jahr 1992 eine 6ffentlichkeitswirksame Renaissance und wird zunehmend auch
von 6konomischen Effizienziiberlegungen geleitet.

Die vorliegende Arbeit zeigt mit Hilfe eines theoretisch und empirisch unterstiitzten
Ansatzes, daB organisatorischer Fortschritt bei der Umsetzung von Umweltpolitik
moglich ist. Es werden Empfehlungen entwickelt, die dazu genutzt werden konnen,
geltende MaBnahmen der Agrarumweltpolitik hinsichtlichihrer Kompetenzallokation
zu uiiberpriifen und zu verédndern. Die Ergebnisse eines problembezogen konzipierten
quantitativen Analyseinstruments konkretisieren diese Ableitungen und zeigen, daB
fiir Umweltexternalitidten lokaler und regionaler Dimension dezentrale Organisations-
formen in Form abgrenzbarer Territorien formuliert werden konnen. Fiir das geltende
Boden- und Naturschutzrecht sowie freiwillige Agrarumweltma8nahmen ist zu emp-
fehlen, horizontale Kooperationeninnerhalb solcher Regionen anzuregen. Die Zusam-
menarbeit kann einen gegenseitigen Informationsaustausch bedeuten oder fiir Teilbe-
reiche der Agrarumweltpolitik auch zu gemeinsamen PolitikmaBnahmen verschiede-
ner (homogener) Gebietskorperschaften fiihren.

Wihrend sich die bisherige wissenschaftliche Diskussion iiberwiegend auf qualitativer
Ebene bewegt, tragt die vorliegende Arbeit zur Konkretisierung und damit zur
Operationalisierung abstrakter Prinzipien der Okonomischen Theorie des Foderalis-
mus bei. Mit der Konzentration auf die Umweltpolitik im Agrarsektor wird ein
Wirtschaftsbereich analysiert, der wegen seiner tiberwiegend flachengebundenen
Produktion erhebliche und héufig auchinder (Kultur-) Landschaft sichtbare Raumwir-
kungen entfaltet. Die Ubertragbarkeit der Methodik auf Untersuchungsriume unter-
schiedlicher Ausdehnung, weitere Umweltproblemkomplexe sowie Wirtschaftszwei-
ge und Politikbereiche zeichnet eine vielversprechende Perspektive fiir zukiinftige
Anwendungsfelder der ,,empirischen Foderalismusforschung® auf.

Essen, September 1999 Rheinisch-Westfilisches Institut
fiir Wirtschaftsforschung

Paul Klemmer
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Suckarnas myster (utsnitt)

Tvenne lagar styra ménskolivet,
tvenne krafter valva alilt som fodes
under manens vanskeliga skiva.
Hor, o mdnska: Makten att begdra
drden forsta. Tvanget att forsaka
drden andra.
Erik Johan Stagnelius (1793-1823)

Mysterium der Seufzer (Ausschnitt)

Zwei Gesetze steuern das Menschenleben,
zwei Kriifte iiberwolben alles, was geboren
hier auf Erden.
Hére, oh Mensch! Die Macht zu begehren
istdas Erste. Der Zwang zu verzichten
istdas Zweite.

(Ubersetzung: A. Stromgren 1998)

Problemstellung und Aufbau der Untersuchung

1. Problemstellung und Zielsetzung

Umweltpolitische MaBnahmen der Europaischen Union (EU) sowie in Deutschland
des Bundes, der Linder und Kommunen, die auf die Erhaltung der natiirlichen
Ressourcen oder die Verbesserung des Umweltzustands abzielen, umfassen einen
Komplex verschiedener Regelungen mit unterschiedlicher Raumwirkung. Neben
flichendeckenden Instrumenten mit interregionaler Wirkung setzen die Gebietskor-
perschaften im Rahmen ihrer Kompetenzen auch raumspezifische Mafinahmen ein'.
Diese Feststellung gilt fiir die allgemeine Umweltpolitik ebenso wie fiir die Agrar-
umweltpolitik, d.h. fiir den Teil ordnungs- und ablaufpolitischer Malnahmen staatli-
cher Institutionen, mit denen Umweltwirkungen des Agrarsektors geregelt werden.
In Abhéngigkeit von unterschiedlichen

- natiirlichen Standortbedingungen,

—  Ursache-Wirkungsbeziehungen,

1 Gebietskorperschaften konnen Gemeinden, Gemeindeverbiande, Bundeslinder und der Bund sein.
Im folgenden wird dieser Begriff als Synonym fiir simtliche staatlichen oder suprastaatlichen (EU)
Institutionen verwendet (Korte 1970).



—  Umweltbelastungen,

—  gesellschaftlich gewiinschten positiven Umwelteffekten,
— naturwissenschaftlich begriindbaren Schutzzielen,

—  Stdrke von Interessengruppen,

—  Zielen anderer Politikbereiche

und zahlreichen weiteren Bestimmungsfaktoren reflektiert insbesondere die Agrar-
umweltpolitik eine Fiille verschiedener gesellschaftlicher Anspriiche und politischer
ZielgroBen. PolitikmaBnahmen des Agrarumweltbereichs decken die gesamte Palette
ordnungsrechtlicher, planerischer und informatorischer Instrumente sowie 6konomi-
scher Anreizsysteme ab und spiegeln die Vielfalt multidimensionaler Zielbiindel
politischer Entscheidungen wider.

Im horizontalen Vergleich der Bundeslénder ist fiir einige Regelungsbereiche festzu-
stellen, dafl Vorgaben der EU oder des Bundes unter Nutzung vorhandener Freiheits-
grade an die spezifischen Rahmenbedingungen angepaft werden. Neben solchen
landerspezifischen MaBnahmen, die z.T. weiter regionalisiert werden, kommen auch
agrarumweltpolitische MaBnahmen mit stark zentralem Charakter zur Anwendung,
die dann trotz der dargestellten Differenzierungsparameter gewisse Pauschallsun-
gen darstellen. Gerade fiir den Bereich der Umweltpolitik ist in den letzten Jahren ein
zunehmender Zentralisierungsgrad zu Lasten lokaler und regionaler Institutionen zu
beobachten (Howe 1996; Karl 1998a; Jochimsen 1998)2.

Trotz unterschiedlicher rdumlicher Wirkungsradien landwirtschaftlich bedingter
Umwelteffekte und umweltpolitischer Instrumente orientieren sich sowohl wissen-
schaftliche Untersuchungen als auch Planungen praktischer Politikmafinahmen sel-
ten explizit an der Raumdimension®. Indem das Untersuchungsobjekt Landwirtschaft
als ,,Wunderland ohne raumliche Dimension* (Isard 1975a: 32ff.; Hoffmann, Schnei-
der 1965: VII) verstanden wird, gehen raumwirksame Effekte auf die Umweltmedien
bestenfalls implizit in die Analysen ein (Scheele 1997a). Die 6konomische Effizienz-
diskussion zum Thema Instrumenteneinsatz in der Umweltpolitik, speziell der
Agrarumweltpolitik, konzentriert sich bisher nahezu ausschlieBlich auf:

— die Art einzusetzender Instrumente in Abhéngigkeit des Umweltproblems
bzw. der zu beriicksichtigenden Rahmenbedingungen,

—  Fragen der Zielgenauigkeit von Instrumentenbiindeln im Vergleich zum Ein-
satz von Einzelinstrumenten,

— die Dosierung der empfohlenen Instrumente (Abgaben- bzw. Primienhdhe,
Auflagenstirke, Kontrolldichte, Sanktionshohe usw.).

Da sich dic Mehrheit der Untersuchungen, bei denen Raumwirkungen betrachtet
werden, mit internationalen, grenziiberschreitenden Umweltproblemen beschiftigt,

2 Benz (1994) verwendet den Begriff ..Uberzentralisierung™.
3 Zur historischen Entwicklung raumdifferenzierender allgemeiner, nicht landwirtschaftsspezifischer
Umweltpolitik vgl. Klemmer (1988).



wird das politisch-administrative System iiblicherweise als Fixpunkt angesehen,
dessen Gebietsgrenzen unantastbar sind.

Die hiufig von naturwissenschaftlicher Seite gestellte Forderung, politische Rege-
lungen im Umweltbereich sollten sich im Sinne der Gesamteffizienz an naturrdumli-
chen Grenzen anstatt an den Grenzen von Gebietskorperschaften orientieren, wird
oftmals mit dem Argument verworfen, fiir solche Losungen seien die Transaktions-
kosten prohibitiv hoch*. Es wird befiirchtet, dal notwendige Neuabgrenzungen von
Gebietskorperschaften oder Verwaltungsapparaten Folgekosten und Widerstinde bei
den Betroffenen nach sich ziehen, die durch die erwarteten Effizienzgewinne nicht
gerechtfertigt werden konnen. Empirisch-quantitative Studien zur effizienzorientier-
ten Neuabgrenzung von (Umwelt-) Gebietskorperschaften oder zur Bestimmung der
zu erwartenden Transaktionskosten beim Neuzuschnitt von Politikaktionsrdumen
existieren jedoch nicht.

Auf der nicht (umwelt-) fach- oder sektorbezogenen Ebene wird in der allgemeinen
politischen und politikwissenschaftlichen Diskussion insbesondere im Zusammen-
hang mit der ,,Regionalisierungsdebatte‘* Europas regelmiBig die Neugliederung der
deutschen Bundeslander diskutiert. Mit der Verwirklichung eines Europiischen Bin-
nenmarktes seien in Zukunft nicht nur die Grenzen der Nationalstaaten in Frage zu
stellen, sondern auch die der deutschen Bundeslander (Kilper, Lhotta 1996: 236).
Daneben werden von verschiedenen Autoren ,,gerade in der Intensivierung der
interregionalen Kooperation bzw. in der Verdichtung der horizontalen Netzwerke
zwischen den Regionen die entscheidenden Entwicklungsperspektiven (Kilper,
Lhotta 1996: 238) einer europdischen Regionalisierung gesehen.

Mit der folgenden Untersuchung sollen eine Abschitzung des Potentials theoreti-
scher und methodischer Vorgehensweisen vorgenommen und ein Verfahren entwik-
kelt werden, das zur systematischen Analyse foderalismusrelevanter Fragestellungen
im Agrarumweltbereich genutzt werden kann. Im Mittelpunkt der Arbeit wird der
Versuch stehen, Methoden und Indikatoren zu nutzen, mit deren Hilfe der politische
Entscheider in der Lage ist abzuschitzen, wie sich die zu erwartende Effizienz einer
geplanten MaBnahme bei Verdnderungen der territorialen Organisation veridndert.
AuBerdem wird mit der vorliegenden Arbeit ein erster Versuch unternommen, mit
Hilfe quantitativer, multivariater Analyseverfahren effizienzorientierte (Agrar-) Um-
weltpolitikaktionsraume zu bestimmen. Fragen der effizienten Zuordnung von Kom-
petenzen zu unterschiedlichen politischen Ebenen stehen im Vordergrund. Fragen in-
strumenteller und institutioneller Losungen, einschlieBlich des zu wihlenden Finan-
zierungsinstrumentariums werden demgegeniiber nicht abschlieBend beantwortet®.

4 Unter Transaktionskosten werden im folgenden simtliche Kosten verstanden, die bei der Koordi-
nation wirtschaftlicher Aktivititen bei privaten oder offentlichen Wirtschaftseinheiten entstehen
(z.B. Verhandlungs-. Frustrations- bzw. Uberstimmungskosten, Administrations- in Form von
Uberwachungs- und Kontrollkosten. Durchsetzungskosten). Eine ausfiihrliche Diskussion der
Transaktionskostenproblematik im Zusammenhang mit Fragen effizienter Kompetenzverteilung
findet sich bei Garbe (1996).

Das bedeutet auch, daB Fragen der effizienten Zuordnung der genannten Problembereiche zu
einzelnen Fach- oder Querschnittspolitiken, z.B. der Umwelt-, Agrar- oder Regionalpolitik, ausge-
klammert bleiben: vgl. dazu Fiirst et al. (1986).
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Ziel ist es, eine institutionelle Innovation in Form der Abgrenzung effizienter Politik-
aktionsrdume und davon ableitbarer Kooperationsempfehlungen betroffener Ge-
bietskorperschaften anzuregen. Effizienzgewinne sind durch diese Form des organi-
satorisch-technischen Fortschritts insbesondere aufgrund der Reduktion bestimmter
Transaktionskostenkomponenten zu erwarten (Scheele 1997a: 10). Da auf nationa-
lem Niveau nicht samtliche relevanten Transaktionskosten quantifizierbar sind, diir-
fen die folgenden Effizienzerwéagungen allerdings nicht als umfassende Kosten-Nut-
zen-Analyse verstanden werden, sondern sind als Ausgangspunkt fiir Losungen vor
Ort zu interpretieren, die in der Lage sind, spezifische Kostenkomponenten (z.B. zu
erwartende Administrationskosten) zu beriicksichtigen®.

Bisher wurde der Aussagegehalt der Foderalismustheorie in bezug auf quantitative
Fragestellungen der umweltpolitischen Praxis als eher begrenzt eingeschatzt (Jun-
kernheinrich 1995: 42-46; Bauer et al. 1996: 79). Verschiedene Autoren sehen gerade
im mangelnden normativen Aussagegehalt und der fehlenden empirischen Belegbar-
keit abgeleiteter Thesen Schwichen der 6konomischen Foderalismustheorie (Thoni
1986: 22). Mit der folgenden Analyse soll daher auch der Versuch unternommen
werden, diese These zu widerlegen. Gegebenenfalls vorzunehmende Verdanderungen
der Abgrenzung geltender Politikaktionsraume mit Hilfe quantitativer Methoden
zielen auf die Anpassung der Kompetenzallokation betroffener Gebietskorperschaf-
ten. Das Ergebnis der Untersuchung ist daher auch als ein Pladoyer fiir die Nutzung
der Erkenntnisse der Okonomischen Theorie des Umweltfoderalismus in der prakti-
schen Agrarumweltpolitik zu verstehen.

2. Aufbau der Arbeit

Der Argumentationsgang der Analyse folgt dem Prinzip abnehmender Abstraktion.
Die Vernachlassigung der Okonomischen Theorie des Foderalismus in der prakti-
schen Agrarumweltpolitik verlangt zunichst eine Einfiihrung in die theoretischen
Hintergriinde (erstes Kapitel). Neben der Definition der Begriffe ,,externe Effekte*
und ,0ffentliche Giiter sowie ihrer Raumdimension, die insbesondere in ihrer
regionalen Differenzierung bei umweltokonomischen Analysen wenig Beriicksichti-
gung findet, ist es erforderlich, die relevanten 6konomischen und insbesondere
umweltokonomischen Theorien problembezogen aufzuarbeiten. Dazu werden suk-
zessive die Kernpunkte der Okonomischen Theorie des Foderalismus erlautert,
SchluBfolgerungen auf den Umweltbereich iibertragen und abschlieBend die Rele-
vanz und der Nutzen fiir ausgewiahlte Problemfelder im Agrarsektor entwickelt. Da
raumwissenschaftliche Fragestellungen im Mittelpunkt der Untersuchung stehen,
werden Aspekte und Zusammenhinge aus der Regionaltheorie erldutert. Um dem
Leserkreis, der mit theoretischen Fragestellungen der 6konomischen Foderalismus-
forschung vertraut ist, die Lektiire zu erleichtern, erfolgt in Abschnitt 4 des ersten
Kapitels eine komprimierte Zusammenfassung der theoretischen Erlduterungen mit
Beispielen zur Systematik der Vorgehensweise und moglichen Interpretationen aus
dem Umweltbereich.

6  Wird der Begriff .Effizienz" im weiteren Verlauf der Arbeit verwendet, ist er unter Beachtung
dieser Begrenzung zu interpretieren.



Auf diese theoretischen Ausfithrungen folgt eine Kompetenzallokationsanalyse aus-
gewihlter umweltpolitischer MaBnahmen (zweites Kapitel). Die normativen Vorga-
ben der dargestellten Theorien bzgl. einer effizienten Zuordnung von Kompetenzen
auf verschiedene Gebietskorperschaften werden mit geltenden Regelungen des Bo-
denschutzrechts, des Naturschutzrechts und von Agrarumweltprogrammen in
Deutschland verglichen, Abweichungen der gewihlten Regelungsraume bzw. impli-
ziten Kompetenzallokation von effizienten Zuschnitten werden herausgearbeitet.
Auch hier wird dem ,eiligen Leser” die Moglichkeit geboten, mit Hilfe einer
komprimierten Zusammenfassung einen Uberblick iiber die Bewertung der vorge-
stellten PolitikmaBnahmen zu gewinnen.

Nachdem rdumlich begrenzte Umwelteffekte der Landwirtschaft ermittelt und gel-
tende PolitikmaBnahmen auf ihre Konformitit mit theoretisch effizienten Abgren-
zungen von Politikaktionsrdumen verglichen wurden, folgen im dritten und vierten
Kapitel empirisch-quantitative Analysen zur Formulierung effizienter Politikaktions-
rdume. Mit Hilfe von Homogenitdtsvariablen werden Regionen abgegrenzt, die
geeignet sind, eine Verdanderung foderaler Strukturen fiir einen bestimmten, rdumlich
begrenzten Problembereich der Agrarumweltpolitik vorzunehmen. Hierzu wird die
Clusteranalyse als multivariates Analyseverfahren eingesetzt. Bei der Regionalisie-
rung und Raumtypisierung (viertes Kapitel) werden die Stadt- und Landkreise der
Bundesrepublik die kleinste rdumliche Untersuchungseinheit darstellen.

Die Untersuchung schliet ab mit Vorschlidgen fiir einen Neuzuschnitt politischer
Aktionsrdaume der Agrarumweltpolitik Deutschlands (fiinftes Kapitel). Neben der
Empfehlung von Anpassungsmafnahmen bei geltenden Regelungen in Form hori-
zontaler Kooperation werden auch grundsitzliche Vorschlage entwickelt, die bei der
zukiinftigen Neukonzeption agrarumweltpolitischer Malnahmen beachtet werden
sollten und auch auf andere Politikbereiche iibertragen werden kénnen. Bevor ab-
schlieBend die Ergebnisse der Untersuchung zusammengefalt werden (sechstes
Kapitel), folgt ein Ausblick auf den verbleibenden Forschungsbedarf im bisher
jungen Wissenschaftsbereich empirischer Foderalismusforschung.



Erstes Kapitel

Theoretische Uberlegungen zur Abgrenzung
von Politikaktionsraumen

1. Externe Effekte und offentliche Giiter im Umweltbereich

Die Existenz physischer Umwelteffekte kann als notwendige Bedingung fiir externe
Effekte im Umweltbereich verstanden werden. Daneben miissen zwei weitere Bedin-
gungen erfiillt sein, um Umwelteffekte als extern bezeichnen zu kénnen (Henrichs-
meyer, Witzke 1994b: 281): Zum einen ist das Interdependenzkriterium zu nennen,
d.h. die Wirkung von Aktivititen einer Wirtschaftseinheit (Produzenten oder Konsu-
menten) auf eine andere Wirtschaftseinheit, zum anderen die Unentgeltlichkeitsbe-
dingung, d.h. die genannten Wirkungen wirtschaftlicher Aktivititen werden nicht
iiber die Mirkte bewertet (Henrichsmeyer; Witzke 1994a: 195)'.

Aus der Sicht des betroffenen Individuums (Unternehmen oder Haushalt) liegen
externe Effekte immer dann vor, wenn auf8er den eigenen auch die Aktionsparameter
anderer Individuen die Produktions- oder Konsumfunktion beeinflussen und fiir das
betroffene Individuum keine Moglichkeit besteht, diese Variablen vollstindig zu
kontrollieren (Ewers, Rennings 1996). Da die hieraus resultierenden Beeinflussun-
gen der Nutzenfunktionen in unterschiedliche Richtungen erfolgen konnen, sind
positive externe Effekte, bei denen das Nutzen- Aufwandverhéltnis c.p. zunimmt, von
negativen zu unterscheiden. Negative externe Effekte, die von einer Wirtschaftsein-
heit verursacht werden, miissen andere Wirtschaftseinheiten tragen, d.h. daB weder
der Verursacher des externen Effektes eine Kompensation zu zahlen hat noch der
Geschadigte eine Kompensationszahlung erhalt (Pigou 1932: 172ff.). Positive Exter-
nalititen werden von Individuen genutzt, ohne daB3 bereitstellende und mit Bereit-
stellungskosten belastete Produzenten dafiir entlohnt werden.

Die privaten Grenzkosten, an denen Wirtschaftseinheiten ihre Produktionsentschei-
dungen ausrichten, liegen somit im Falle negativer externer Effekte unter den sozia-
len Grenzkosten, die Produktionsmenge und demzufolge auch die hiermit in Zusam-
menhang stehende Umweltbelastung entsprechend tiber dem gesamtwirtschaftlichen
Optimum. Aufgrund der Nichtberiicksichtigung der negativen externen Effekte in

1 Eine kritische Diskussion des Externalititenbegriffs findet sich bei Scheele (1996).
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den privatwirtschaftlichen Rechnungen sind die Umweltgiiter gesellschaftlich unter-
bewertet. Dies hat Verzerrungen hinsichtlich des Einsatzes der Produktionsfaktoren
zur Folge und damit eine volkswirtschaftlich ineffiziente Giiterproduktion. Selbst
unter der Voraussetzung, daB einzelbetrieblich optimal gewirtschaftet wird, ist die
Faktorallokation beim Vorliegen externer Effekte gesamtwirtschaftlich betrachtet
suboptimal. Die 6konomische Theorie erklart das Umweltproblem somit vornehm-
lich als Allokationsproblem (Kemper 1989: 3).

Diese Betrachtung gilt in umgekehrter Weise auch fiir positive externe Effekte. Bei
Vorliegen solcher Effekte, z.B. der Schaffung von Kulturlandschaft als Kuppelpro-
dukt der landwirtschaftlichen Produktion, sind die privaten Grenznutzen geringer als
die sozialen. Entsprechend wiirde die Internalisierung des externen Nutzens (bei-
spielsweise in Form einer Honorierung solcher 6kologischer Leistungen)? eine Pro-
duktionsausdehnung bewirken.

Gehen positive oder negative externe Effekte von der Aktivitat 6ffentlicher Institutio-
nen aus und treten diese auBerhalb der betreffenden Gemeinschaft auf, d.h. dehnen
sie sich iiber die Gebietsgrenzen regelnder Korperschaften hinaus aus, wird iiblicher-
weise von ,, Spillovers* gesprochen (Sauerland 1997: 83; Biehl et al. 1987: 69; Théni
1986: 39; Bokemann 1982: 286)*. Bei ihrem Auftreten ist mit einer ineffizienten
Allokation zu rechnen (Zimmermann, Kahlenborn 1994: 221)*. Abhingig davon, ob
es sich um negative oder positive Externalitaten handelt, werden ,, Kosten-* und
~Nutzenspillovers* unterschieden (Zimmer 1994: 29). Allerdings miissen auch dann
Ineffizienzen in Kauf genommen werden, wenn externe Effekte nur einen begrenzten
Teil der regelnden Gebietskorperschaft erreichen, d.h. die mit Entscheidungskompe-
tenz ausgestattete foderative Einheit groBer ist als der Kreis der von giinstigen oder
ungiinstigen externen Effekten Betroffenen®.

Am Beispiel von Stickstoffaustragen aus der Landwirtschaft soll die Bedeutung
raumlich relevanter externer Effekte verdeutlicht werden. Durch den Austrag gasfor-
miger Stickstoffverbindungen aus Tierhaltungsanlagen, die iiber den Luftweg zu
benachbarten oder z.T. auch weit entfernten landwirtschaftlichen Nutzfldchen trans-
portiert werden, kann die Produktionsfunktion des am Immissionsort wirtschaften-
den Landwirts beeinfluBt werden. Bei unverandertem Einsatz stickstoffhaltiger Diin-
gemittel kann es vorkommen, daB der Ertrag des betroffenen Landwirts unter Immis-
sionswirkung hoher ist als ohne den Eintrag von auBlen. Andererseits ist auch
denkbar, daB die Ertriage dieses betroffenen Landwirts durch die Immissionen sinken.
Dies ist dann der Fall, wenn die Immissionsflachen mit stark nahrstoffempfindlichen
Kulturen bebaut werden bzw. bei weiterem Anstieg der speziellen Intensitdt Ertrags-
depressionen auftreten. In beiden Fillen handelt es sich um externe Effekte mit
Raumwirkung.

2 Die Begriffe .6ffentliches Gut™. .,Produkt mit Offentlichem-Gut-Charakter™, (positiver) externer
Effekt. ..0kologische Leistung™ usw. werden im folgenden weitgehend synonym verwendet, es sei
denn, auf die exakte konomische Definition wird hingewiesen.

3 Differenziert werden . Spillovers™ ind ..Spillouts™ und ,,Spillins™.

4 Ein aktuelles empirisches Beispiel von Spillouts und Spillins aus dem agrarpolitischen Bereich
diskutieren Caswell. Kleinschmitt (1997) sowie Dudenhoffer, Gebauer (1982).

5 Indiesem letztgenannten Fall spricht man auch von . Internalititen™ (Olson 1969; Neumann 1971).
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Dieses Beispiel macht deutlich, daB fiir die Beeinflussung von Produktionsfunktio-
nen rdaumlich entfernter Wirtschaftssubjekte i.d.R. die physischen Ursache-Wir-
kungsbeziehungen ausschlaggebend sind®. Bei rdaumlichen Externalitaten mit Wir-
kung auf die Konsumfunktion von Haushalten ist dies keine notwendige Bedingung.
Die Identifizierung und Quantifizierung von Nutzeninzidenzen mit Wirkungen auf
Konsumfunktionen sind i.d.R. mit groBeren Problemen verbunden als solche mit
Wirkung auf Produktionsfunktionen, da haufig nichtphysische Ursache-Wirkungs-
beziehungen auftreten. So konnen die beschriebenen Stickstoffaustrage am Immissi-
onsort einen Verlust bedrohter Pflanzen- oder Tierarten zur Folge haben, der weit
iiber den Ort der physischen Wirkung hinaus Nutzenfunktionen weiterer Individuen
beriihrt. Der Verlust einzelner Arten kann fiir Individuen in z.T. weit entfernten
Regionen mit Nutzeneinbulen verbunden sein, ohne daB diese direkt physisch
betroffen sind.

Die Notwendigkeit der Erfiillung der genannten Bedingung, d.h. der Beeinflussung
von Nutzenfunktionen anderer Individuen, 1aBt auch die SchluBfolgerung zu, daB3
mefBbare Umwelteffekte nicht in jedem Fall externe Effekte darstellen. Andererseits
miissen physische Umweltwirkungen auftreten, damit externe Effekte ausgelost
werden konnen, wobei zu beachten ist, da8 der Ort der physischen Wirkung und der
Standort des in seiner Produktions- oder Nutzenfunktion tangierten Individuums
nicht notwendigerweise iibereinstimmen miissen.

In enger begrifflicher Verwandtschaft zum Externalitdtenbegriff wird haufig der
Begriff dffentlicher Giiter benutzt. Nach allgemein anerkannter Definition kann von
offentlichen (Umwelt-) Giitern dann gesprochen werden, wenn von Nichtausschlief3-
barkeit und Nichtrivalitdt auszugehen ist (Breton 1970; Henrichsmeyer, Witzke
1994b: 295). NichtausschlieBbarkeit bedeutet, daB3 potentiellen Nutzern der Zugang
zum betrachteten offentlichen Gut nicht oder nur zu prohibitiv hohen AusschluBko-
sten verwehrt werden kann. Die Nichtrivalitidtsbedingung setzt voraus, dafl der
Nutzen bei Ausdehnung des Nutzerkreises fiir jeden einzelnen nicht zuriickgeht, d.h.
Uberfiillungseffekte ausgeschlossen werden kénnen’.

Ist eine der beiden Bedingungen nicht oder unvollstdndig erfiillt, wird von nicht-
reinen Offentlichen Giitern gesprochen. Je nach Erfiillungsgrad existieren Uber-
gangsformen wie Clubgiiter, Allmenderessourcen, meritorische Giiter 0.4.5.

Henrichsmeyer/Witzke (1994b: 296) erldutern, dafl formal kein Unterschied zwi-
schen externen Effekten und 6ffentlichen Giitern existiere. Beide Variablen gehen als
unabhingige GroBen in die Produktions- oder Konsumfunktion verschiedener, sie
nicht verursachender bzw. bereitstellender Wirtschaftseinheiten ein. Inhaltlich kénne

6  Obwohl auch Beispiele denkbar sind, bei denen keine direkte physische Wirkung die Verschiebung
der Ertragsfunktion bewirkt.

7  Die Landesverteidigung bzw. ihr Ergebnis, die Sicherheit gegeniiber auslindischen Agressoren,
wird iblicherweise als Beispiel fiir ein 6ffentliches Gut genannt, bei dem NichtausschlieBbarkeits-
und Nichtrivalititsbedingung gelten.

8  Eine Diskussion effizienter Losungen im Falle unterschiedlicher Offentlichkeitsgrade von Kollek-
tivgiitern findet sich bei Pauly (1970).
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allerdings von einem Unterschied ausgegangen werden, da der intentionale Hinter-
grund im Verlauf der Entstehung der beiden Effekte differiert. Wihrend bei externen
Effekten unterstellt werden kann, da8 die Wirkung auf andere Wirtschaftseinheiten
unbeabsichtigt ist, geschieht die (kostenverursachende) Bereitstellung 6ffentlicher
Giiter geplant.

In Abhéngigkeit vom Ausdehnungsgrad oder Wirkungsradius offentlicher Giiter wird
differenziert zwischen lokalen, regionalen, iiberregionalen, nationalen, bilateralen,
supranationalen, internationalen und weltweiten offentlichen Giitern® (Breton 1965;
Siebert 1995: 169). Dohse (1996) definiert lokale offentliche Giiter als dezentral
bereitgestellte offentliche Giiter, deren Kosten- oder Nutzeneffekte innerhalb der
bereitstellenden Institution verbleiben, d.h. keine ,,Kosten- oder Nutzenspillovers “
auslosen. Eine dhnliche Definition schldgt Karl (1998a) vor, wonach unter lokalen
(regionalen) offentlichen Giitern solche zu verstehen sind, bei denen sich die Nut-
zeninzidenz innerhalb der Grenzen lokaler (regionaler) Gebietskorperschaften be-
wegt.

Nach Ostmann et al. (1997) konnen die im folgenden im Mittelpunkt der Betrachtung
stehenden lokalen und regionalen 6ffentlichen Giiter wie die raumlich begrenzten
Grundwasserressourcen eines Trinkwassereinzugsgebietes oder eine regionentypi-
sche Landschaft als Allmenderessourcen eingestuft werden (Buchanan 1965; Sand-
ler, Tschirhart 1980). Verwendbar sind auch die Begriffe ,,Clubgiiter* oder ,.koopera-
tive Giiter". Gemeinsam ist dieser Kategorie 6ffentlicher Giiter, daf3 i.d.R. zwar das
AusschluB8prinzip anwendbar ist, durch die Endlichkeit der Ressource jedoch rivali-
sierende Nutzung zu beobachten ist, d.h. mit zunehmender Gruppengro8e der Nutzer
Uberfiillungskosten entstehen. Als typische Beispiele fiir solche Giiter werden iibli-
cherweise Allmenden, Deichkooperationen und Bewasserungssysteme genannt.

2. Kompetenzallokation als 6konomisches Problem

Der Umweltfoderalismus untersucht auf der Basis der allgemeinen (6konomischen)
Foderalismustheorie, wie Kompetenzen zwischen den verschiedenen institutionellen
Einheiten z.B. des Bundes, der Lander und der Kommunen anzuordnen und zu
organisieren sind, damit allokative, distributive und stabilitétsorientierte Ziele effizi-
ent realisiert werden, wobei allokative Ansitze dominieren (Thoni 1986: 15, 36,
52ff.). Mit dieser Vorgehensweise vertritt die Okonomische Féderalismustheorie
nicht die Einstellung, die Entscheidungssouverinitit dezentraler Institutionen stelle
einen Wert an sich dar, sondern versucht, Effizienzkriterien im Sinne moglichst
optimaler Zielerfiillung an institutionelle Losungen anzulegen. Damit wird der Frage
geeigneter institutioneller Aktionsebenen staatlicher Akteure zur Erreichung um-
weltpolitischer Ziele unter der Nebenbedingung 6konomischer Effizienz nachgegan-
gen.

9  Siebert (1995: 169) differenziert bei dieser Einteilung in unterschiedliche Offenllichkeitsgradc
nicht exakt zwischen externen Eftekten und 6ffentlichen Giitern, sondern spricht von . raumlichen
Umweltsystemen™.

23



Die Frage der effizienten Kompetenzallokation ist nicht pauschal zu losen, sondern
muB differenziert fiir Teilkompetenzen, die im einzelnen zu definieren sind, und fiir
verschiedene institutionelle Einheiten im foderalen System erfolgen. Allgemein
werden Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz gemeinsam diskutiert. Sie um-
fassen die Zustédndigkeit iiber die Aufstellung von Vorgaben zur Gestaltung einer
offentlichen Aufgabe, z.B. im Bereich der Umweltpolitik. Hierunter fallen die Kom-
petenz zur Auswahl und Prioritdtensetzung aus verschiedenen Umweltproblemen
(oder -nutzen) im Rahmen von Budgetrestriktionen, zur Abgrenzung des politischen
Aktionsraums, die Befugnis, anzustrebende Umweltzusténde (Leitbilder, Standards)
und dafiir einzusetzende Instrumente oder Malnahmen und deren Eingriffsintensitét
zu bestimmen sowie die Konkretisierung der Finanzierungsform oder Sanktionsbe-
dingungen (wie Kontrolldichte und Sanktionshéhe) vorzunehmen (Wissenschaftli-
cher Beirat beim BML 1998: 3ff.).

Mit der Verwaltungs- oder Durchfiihrungskompetenz wird der Bereich des Vollzugs
angesprochen, d.h. die Umsetzung der Maflnahmen, die als Ergebnis des Zielfin-
dungs- und Entscheidungsprozesses beschlossen wurden. Als Teilbereich des Voll-
zugs auf der jeweils zustdndigen politischen bzw. administrativen Ebene (EU — Bund
- Lénder — Kommunen) konnen auBer der direkten Verwaltungsabwicklung z.B.
auch BeratungsmaBnahmen zur Information der Betroffenen notwendig sein. Auch
die Kompetenz, Kontrollen durchzufiihren sowie Sanktionen verschiedener Art zu
beschlieBen und umzusetzen (Kontroll- und Sanktionskompetenz), wird unter der
Verwaltungskompetenz subsumiert und ist primér bei ordnungsrechtlichen Mafinah-
men relevant. Allerdings konnen auch bei freiwilligen, marktwirtschaftlichen An-
reizsystemen Sanktionierungsmechanismen festgestellter Abweichungen vom i.d.R.
vertraglich festgehaltenen Leistungsgegenstand vorgesehen sein'?.

Besonders bei Analysen auf der Grundlage der Okonomischen Theorie des Fodera-
lismus ist die Beriicksichtigung der Finanzierungskompetenz entscheidend. Hierun-
ter fallen die Ausgabenverantwortung bzw. -verpflichtung sowie die Einnahmenver-
antwortlichkeit fiir die Losung einer Aufgabe i.S. der Entscheidung und Durchfiih-
rung. Diese Teilkompetenz kann in Form der Auswahl bestimmter Finanzierungsar-
ten und durch die gewihlte Ubertragungsform von Finanzmitteln bedeutenden Ein-
fluB auf den Gesamtprozef der Instrumentalisierung umweltpolitischer Ma3nahmen
haben!!.

Zur Erlauterung der Teilkompetenzen ist festzuhalten, daB es sich um idealisierte
Definitionen handelt, zwischen denen in der politischen Realitdt zahlreiche Uber-
schneidungen festzustellen sind. Ein Beispiel dafiir sind die ziel- und entscheidungs-
relevanten Komponenten, die mit der Auswahl bestimmter Finanzierungsinstrumen-
te oder der Festlegung von Sanktionsmechanismen verbunden sind.

10 Das Set moglicher MaBnahmen kann sowohl weiche (BuBgelder, Riickzahlungsverpflichtungen
gezahiter Transfers) als auch harte Eingriffe (Geldstrafen, Strafverfahren) umfassen.

11 Z.T. werden weitere Teilkompetenzen unterschieden, z.B. die Planungskompetenz (Dietrichs 1987:
235).
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Die Okonomische Theorie des Foderalismus (Abschnitt 2.1.) bildet die Basis fiir die
Theorie des Umweltfoderalismus (vgl. Abschnitt 2.2.). Die Ausfiihrungen zur Fode-
ralismustheorie in bezug auf Umwelteffekte im Agrarsektor (Abschnitt 2.3.) sind als
sektorale Konkretisierungen dieser allgemeinen umweltokonomischen Erkenntnisse
zu verstehen. Nach Junkernheinrich (1995: 42—46) sind sowohl die Umweltokono-
mie als auch die Foderalismustheorie und damit sdmtliche der drei hier beschriebe-
nen Ansitze dem methodologischen Individualismus verpflichtet. Im Mittelpunkt
der Betrachtung steht fiir die Umwelt- und Agrarumweltpolitik die Abwigung
zwischen den beiden Polen zentralen und dezentralen Handelns.

2.1. Okonomische Theorie des Foderalismus

Das Subsidiaritatsprinzip als ein konstituierendes Element des Foderalismus gilt in
seiner effizienzorientierten Auslegung als einer der Eckpfeiler der 6konomischen
Foderalismustheorie. Gleichzeitig wird der Foderalismus als staatlicher Organisati-
onsmafstab verstanden, welcher das Subsidiaritétsprinzip in wirksamer Weise um-
setzt, da ein foderalistischer Staatsaufbau ,,sachgerechte, an den Bediirfnissen vor Ort
orientierte Entscheidungen* (Kilper, Lhotta 1996: 59) ermoglicht.

Ohne 6konomischen Effizienzanspruch ist das Subsidiaritdtsprinzip, das der katholi-
schen Soziallehre entstammt, nach Korte (1970) zunichst als Zustindigkeits- und
Ordnungsprinzip zu verstehen. Danach sind das Individuum und die engere Gemein-
schaft zur Bewiltigung von Aufgaben solange eigenverantwortlich, wie sie selbst
dazu in der Lage sind. Umfassende Gemeinschaften wie Gemeinden, Gemeindever-
bénde, Lander usw. sollten erst dann aktiv werden, wenn ,die Krifte des urspriingli-
chen Zustindigkeitstragers fiir die Bewiltigung der Aufgabe nicht ausreichen** (Kor-
te 1970: 12).

Grundsitzlich kann der Vertrag tiber die Europdische Union mit seiner Forderung
nach Beachtung des Subsidiaritétsprinzips als politische Umsetzung der Foderalis-
mustheorie in der EU angesehen werden. Unter Titel I, Artikel A heif3t es, dafl der
Vertrag zur Europdischen Union ,.eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer
immer engeren Union der Volker Europas* darstellt, ,,in der die Entscheidungen
moglichst biirgernah getroffen werden*. Ausdriicklich ist im EG-Vertrag davon die
Rede, daB ,,in den Bereichen, die nicht in ihre ausschlieBliche Zustédndigkeit fallen,
die Gemeinschaft nach dem Subsidiaritétsprinzip nur titig” wird, ,,sofern und soweit
die Ziele der in Betracht gezogenen MaBnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht
ausreichend erreicht werden konnen und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer
Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden konnen* (Titel II, Arti-
kel G, Abschnitt B, Artikel 3b). Mit Artikel 130r verpflichtet sich die EU, bei der
Verfolgung umweltpolitischer Ziele und bei der Festlegung und Durchfiihrung ande-
rer Gemeinschaftspolitiken unterschiedliche Umweltbedingungen in den Regionen
der Gemeinschaft zu beriicksichtigen und damit implizit dezentrale Informationen zu
nutzen. Im Vertrag von Amsterdam, auf den sich die Staats- und Regierungschefs der
15 Mitgliedstaaten im Juni 1997 einigten, wird das Subsidiaritétsprinzip als heraus-
gehobenes Element besonders betont (Europédische Kommission 1997c¢). Ausdriick-
lich wird hier auch auf die Problematik grenziiberschreitender ,, Spillovers“ Bezug
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genommen, die zentrales Handeln erfordere — wobei sich dieser Hinweis nicht
ausschlieBlich auf Umweltprobleme beschrénkt.

Zusammenfassend bedeutet die Anwendung des Subsidiaritétsprinzips nach Siebert/
Koop (1993: 2) in der EU faktisch, daB die Mitgliedstaaten bzw. subnationalen
Einheiten immer dann MaBnahmen ergreifen diirfen, wenn:

— nicht die exklusiven Kompetenzen der EU betroffen sind und

— von der EU im Vergleich zu dezentralen Institutionen keine effizienteren Er-
gebnisse zu erwarten sind.

Allerdings wird auf die mangelnde Operationalisierbarkeit des Subsidiaritatsprinzips
fiir die politische Praxis hingewiesen und die Justitiabilitat in Frage gestellt (Siebert,
Koop 1993: 19). Auch Déring (1996) verweist im Zusammenhang mit der Auslegung
des Begriffs Subsidiaritit auf die Problematik unbestimmter Rechtsbegriffe, verbin-
det mit deren Verwendung jedoch Vorteile im UmsetzungsprozeB, da sie Spielrdume
fiir Innovationen auf dezentraler Ebene bieten. Diese Spielrdume stellen die notwen-
dige Voraussetzung dar, um Politikmafnahmen an jeweils vorgefundene spezifische
Verhiltnisse anzupassen.

Trotz seiner zentralen Bedeutung findet sich das Subsidiaritétsprinzip als konstituie-
rendes Element der Bundesrepublik Deutschland nicht explizit im Grundgesetz,
sondern wird in verschiedenen Artikeln der Verfassung lediglich implizit formuliert
(Kilper, Lhotta 1996: 99). Daher wird es dem Grundgesetz iiblicherweise im Zuge
von Verfassungsauslegungen entnommen (Korte 1970: 3-59). Zentraler Regelungs-
gegenstand ist Art. 30 GG, in dem die Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Liandern geregelt wird. Kilper/Lhotta (1996: 101) fithren aus, daB die Regelungen des
Grundgesetzes zur Kompetenzallokation weniger nach Sachgebieten, sondern viel-
mehr nach Staatsfunktionen (Legislative, Exekutive, Judikative) vorgenommen wur-
den. Es gehort zu den typischen Elementen des bundesdeutschen Foderalismusmo-
dells, daB8 Gesetzgebungs- und Verwaltungskompetenz problembereichbezogen zwi-
schen Bund (Gesetzgebung) und Landern (Verwaltung) verteilt wird (Kilper, Lhotta
1996: 64).

Auch Art. 72 GG (konkurrierende Gesetzgebung) gibt eindeutige Hinweise zur vor-
zunehmenden Abwigung zwischen Bundes- und Landerkompetenzen. Nach der bis
zum 15. November 1994 geltenden Fassung bestand ein bundesgesetzlicher Rege-
lungsbedarf dann, wenn:

- ,eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung einzelner Lander nicht wirksam
geregelt werden kann oder

— die Regelung einer Angelegenheit durch ein Landesgesetz die Interessen ande-
rer Lander oder der Gesamtheit beeintrachtigen konnte oder

—  die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung

der Einheitlichkeit der Lebensverhiltnisse iiber das Gebiet eines Landes hin-
aus sie erfordert‘‘!2.

12 Da sich nach Kilper/Lhotta (1996: 101) .die als Schutz fir den Landesgesetzgeber gedachte
Bediirfnisklausel" des Art. 72 Abs. 2 GG in der politischen Praxis als wirkungslos erwies. wurde
sie in der aktuellen Fassung des Grundgesetzes gestrichen.
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Insbesondere die beiden ersten Punkte, die in der aktuellen Fassung des Grundgeset-
zes nicht mehr gelten, stellen Beziige zu 6konomischen Fragestellungen dar, die auf
der Basis der 6konomischen Foderalismustheorie diskutiert werden konnen. Die
Bedingung der Unwirksamkeit einzelner Lénderregelungen zur Rechtfertigung bun-
desgesetzlicher Regelungen deutet Effizienzerwédgungen des Verfassungsgebers an.
Sind solche Unwirksamkeiten vorhanden, konnen zwar prinzipiell territorial be-
grenzte Landesregelungen gefunden werden, jedoch unter Inkaufnahme von Effizi-
enzverlusten.

Besonders deutlich wird jedoch der Bezug zur 6konomischen Foderalismustheorie
beim zweiten Punkt der urspriinglichen Grundgesetzfassung. Wiirden ,,Interessen
anderer Linder oder der Gesamtheit* durch die Regelungen einzelner Bundesldnder
beriihrt, liegen ,, Spillovers* vor, d.h. Wirkungen iiber die Grenzen des regelnden
Landes hinaus. Kdme es zur Vernachlassigung dieser Raumwirkungen und damit ggf.
der Priferenzen betroffener Bevolkerungsgruppen, miiite mit Ineffizienzen in Form
von Uber- oder Unterversorgung gerechnet werden'>,

Kinsky (1986: 38-43) stellt fest, daB Subsidiaritt als eine mogliche Art der vertika-
len Kompetenzverteilung zu verstehen ist, die die Zustidndigkeit der Foderation erst
dort beginnen 146t, wo die autonomen Teilstaaten eindeutig iiberfordert sind. Nach
Sinn (1994) kann das Subsidiaritdtsprinzip allerdings nicht dazu dienen, Aussagen
dariiber abzuleiten, welche Teilkompetenzen welcher Gebietskorperschaft auf zen-
tralem oder dezentralem Niveau zuzuordnen sind. Zur Beantwortung dieser Fragen
konnen ckonomische Analysen Hilfestellung geben.

Die Okonomische Theorie des Foderalismus beschiftigt sich auf der Basis effizi-
enztheoretischer Uberlegungen mit den Fragen der anzustrebenden Kompetenzver-
teilung zwischen zentralen und dezentralen Institutionen. Anhand der beiden Extre-
ma Zentralismus und Dezentralismus werden Uberlegungen zu Wohlfahrtseffekten
angestellt, die sich auf umweltpolitische Fragestellungen iibertragen lassen (Ab-
schnitt 2.2.). Im allgemeinen wird die Frage der Kompetenzzuweisung im Bereich
der Gesetzgebung (Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz), der Verwaltung
(Durchfiihrungskompetenz) und der Finanzierung (Finanzierungskompetenz) als
entscheidender Faktor im Foderalismus bzw. als ,,Herzstiick eines jeden foderalisti-
schen Systems und insbesondere des modernen Bundesstaates* (Kilper, Lhotta 1996:
74) bezeichnet.

Ublicherweise wird allerdings die zunehmende Politikverflechtung, d.h. die gemein-
same Losung politischer Aufgaben und die damit haufig einhergehende Zersplitte-
rung der Kompetenzen auf verschiedene Gebietskorperschaften, fiir ineffizient ge-
halten'*. Aus institutionen- und polit-6konomischer Sicht wird von Hagedorn (1993:

13 Eine kritische Diskussion zur Frage, ob Spillovers zu Uber- oder Unterversorgung fiihren, findet
sich bei Sauerland (1997: 81ff.)

14 Biehl et al. (1987: 28ff.); Doring (1996: 293-323); Hiibler et al. (1996: 111). Fiirst (1986: 149)
kommt zu der SchluBfolgerung, daB das ,,Gegenstromprinzip* nach § 1 BROG, d.h. die wechsel-
seitige Abstimmung zwischen Land und Region, zu Ineffizienzen fiihrt, da Eingriffsverzichte
provoziert und Minimallosungen bevorzugt werden.

27



235) mit Blick auf die Umweltpolitik die simultane Kompetenzausstattung verschie-
dener Politikebenen — von den Kommunen iiber die Lander und den Bund bis zur EU
— als Beispiel fiir ,,innovationshemmende, interorganisatorische Entscheidungsstruk-
turen des kooperativen Foderalismus* genannt. Hey (1989: 282) fiihrt aus, daf3
Probleme der ,,Politikverflechtungsfalle** entstehen, ,,wenn Entscheidungen auf ho-
herer Ebene vom Konsens der Akteure auf der unteren Ebene abhdngen!. Das
bedeutet, daB3 bei der Delegation unterschiedlicher Kompetenzen an die verschiede-
nen Gebietskorperschaften in vertikaler Richtung negative Effekte dieser ,,Politik-
verflechtungsfalle” zu beachten sind, die sich in unterschiedlich hohen Transaktions-
kosten in Abhdngigkeit des Verflechtungsgrades manifestieren (Scharpf 1985). Biehl
et al. (1987: 71) bezeichnen diese Kostenarten als , Kompetenzzersplitterungsko-
sten®.

Im folgenden wird dennoch gedanklich eine Aufteilung der Gesamtkompetenz in
Teilkompetenzen sowie deren Zuordnung zu verschiedenen Gebietskorperschaften
vorgenommen, um geltende Malnahmen der Agrarumweltpolitik moglichst diffe-
renziert analysieren zu konnen. Denn in der politischen Praxis ist es iblich, die
beteiligten Gebietskorperschaften mit unterschiedlich starken Teilkompetenzen aus-
zustatten.

Den verschiedenen Dezentralisierungskonzepten auf der Grundlage 6konomischer
Uberlegungen liegt das Prinzip der Konsumenten- bzw. Wihlersouvernitit zugrun-
de. Damit wird, den demokratischen bzw. wirtschaftsliberalen Grundprinzipien fol-
gend, im Wahlbiirger und Konsumenten der Souveran in Politik und Markt gesehen.
Priferenzen individueller bzw. dezentraler Entscheidungstriager sind diesem Prinzip
folgend so weit wie moglich zu beachten (Magoulas et al. 1995: 160). Institutioneller
Wettbewerb dient in diesem Zusammenhang dazu, dezentrales Wissen zu aktivieren
und dezentrale Priferenzen offenzulegen, letztlich mit dem Ziel der optimalen
Befriedigung der Bediirfnisse der Individuen mit privaten und o6ffentlichen Giitern
(Zimmermann, Kahlenborn 1994: 6).

Bei samtlichen dieser Theorieiiberlegungen wird vollkommene Information und
Rationalverhalten der beteiligten Akteure vorausgesetzt, d.h. das Bestreben der
betroffenen Wirtschaftssubjekte und Biirger, den Nutzen entsprechend ihrer selbst
gesteckten Priferenzen zu maximieren. Auflerdem wird unendliche Reaktions-
schnelligkeit angenommen, Mobilitdtshemmnisse werden ausgeschlossen.

Ineffizienzen, deren weitgehende Vermeidung als normative Richtlinie aufzufassen
ist, konnen modelltheoretisch sowohl bei dezentraler als auch bei zentraler Kompe-
tenzallokation entstehen. Wohlfahrtsverluste durch Dezentralisierungsstrategien sind
zu erwarten bei:

—  Unteilbarkeit bestimmter offentlicher Giiter und mit zunehmender Verwal-
tungsgebietsgrole abnehmenden Durchschnittskosten (Entscheidungs-, Admi-
nistrations- und Produktionskosten). Die Forderung nach Ausnutzung von

15  Klemmer (1987) bezeichnet diese Tendenzen als typische Erscheinungsmerkmale des . kooperati-
ven Foderalismus*.
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,,economies of scale bzw. , size* wird verbunden mit der Forderung, die Ab-
messungen der Gebietseinheiten, in denen offentliche Giiter produziert wer-
den, so zu wihlen, daB8 die Durchschnitts- bzw. Stiickkosten der Produktion
minimiert werden (Breton 1965: 175-187; Thoni 1986: 42).

-  Koordinationsproblemen bei der Bereitstellung 6ffentlicher Giiter.

— Interregionalen Externalititen, so dall die angebotenen Waren und Dienstlei-
stungen in Hohe und Zusammensetzung nicht den Préferenzen der Biirger
bzw. Konsumenten entsprechen (Frey 1979: 29) oder sich die Zustindigkeiten
der Verwaltungsebenen nicht mit den Grenzen der rdaumlichen Nutzung von
Umweltressourcen decken und es dadurch zu (interregionalen) Abstimmungs-
problemen kommt (Briimmerhoff 1992: 489).

Auch die Beriicksichtigung verteilungstheoretischer Ansitze spricht fiir eine tenden-
ziell zentrale Losung. Allerdings ist dieses Argument umstritten, da es durch man-
gelnden Wettbewerb aufgrund zentraler Regelungen zu Effekten kommen kann, die
das fiir Umverteilungen zur Verfiigung stehende Produktionsergebnis mindern und
damit Ineffizienzen bedeuten (Thoni 1986: 48ff.)!. In diesen Fillen konnen Effi-
zienzerwigungen die gewollten Verteilungswirkungen beeinflussen.

Einige Autoren weisen darauf hin, da8 dezentral angesiedelte PolitikmaBnahmen die
lokalen und regionalen Behorden iiberfordern konnten und damit einen Konflikt
zwischen Handlungsbedarf und -fahigkeit erzeugen (Fiirst 1986: 155ff.). Entspre-
chende Transaktionskosten aufgrund mangelnder personeller, finanzieller und infor-
matorischer Ausstattung dieser Behorden werden befiirchtet!” (Luz 1990).

Im umgekehrten (Extrem-) Fall zentraler Regelungen werden Ineffizienzen erwartet
durch:

— mangelnde Beriicksichtigung dezentral vorliegender Biirger- und Konsumen-
tenwiinsche bzw. heterogene Priferenzen (Oates 1972: 11),

— einen Anstieg staatlicher Planungs-, Informations-, Verhandlungs-, Eini-
gungs-, Frustrations- und Administrationskosten (Thoni 1986: 41, 46ff.),

-~ mangelnde Innovationsfreude der beteiligten Wirtschaftssubjekte bzw. einge-
schriankten Wettbewerb der Ideen und Institutionen (Siebert, Koop 1993: 4)
sowie

—  raumlich differierende Grenzkosten der Vermeidung (Tietenberg 1978).

Neben diesen 6konomischen Argumenten fiir dezentrale Losungen werden in der
Literatur weitere, z.B. politikwissenschaftliche genannt. Howe (1996: 21-34) kon-
kretisiert die Effizienzvorteile dezentral nutzbaren Wissens und fiihrt Kenntnisse
tiber die physische Umwelt, die 6konomischen Rahmenbedingungen sowie politi-
sche und soziale Faktoren an. Thoni (1986: 60) nennt als Vorteile dezentraler
Politikansitze dariiber hinaus:

16  Thoni zitien dazu Buchanan (1974: 22ff.).
17  Einen Uberblick iiber die Transaktionskostendiskussion gibt Bossmann (1982).
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—  Flexibilitat,

—  Experimentiermoglichkeiten,

—  Biirgernéhe,

—  Selbstverwaltung, Selbstverantwortung und Minderheitenschutz sowie

—  Machtverteilung und Machtbegrenzung.

Fiir simtliche Falle dezentraler und zentraler Implementierung von Politikmafnah-
men gilt, da} es zur moglichst effizienten Aufgabenwahrnehmung stets des horizon-
talen Wettbewerbs zwischen den Gebietskorperschaften einer Ebene bedarf (Jun-
kernheinrich 1995: 42).

Werden die genannten Argumente zugunsten dezentraler Losungen im Falle lokal
oder regional begrenzter 6ffentlicher Giiter nicht beachtet und fallt die Organisa-
tionsentscheidung zugunsten zentraler Verwaltungen, sind mogliche Effizienzverlu-
ste abzuwigen, insbesondere dann, wenn bei solchen Losungen durchschnittliche
Praferenzen das Leitbild staatlichen Handelns darstellen, so da das Giiterangebot
fiir jedes Individuum gleich ist (Huckestein 1993a). Wenn eine zentrale Institution
ein uniformes Niveau 6ffentlicher Giiter anbietet oder vorschreibt oder eine Region
ihr Optimum gegeniiber anderen durchsetzt, bedeutet dies, daf3 bei regional differie-
render Nachfrage nach 6ffentlichen Giitern und der Annahme identischer Kosten der
Erstellung mit Wohlfahrtsverlusten zu rechnen ist (s.a. Schaubild 2) (Zimmermann,
Kahlenborn 1994: 7).

Diese SchluBlfolgerungen fiihren auch zu dem Ergebnis, dal die Priferenzen der
Wirtschaftssubjekte um so besser reprasentiert werden, je kleiner der politische
Aktionsraum ist, da bei kleinen Einheiten mit groBerer Homogenitdt der Prdferenzen
zurechnen ist als bei groBen'®.

Tullock (1969: 19-29) faBte diese Uberlegungen bereits Ende der sechziger Jahre
zusammen und entwickelte ein Schema zur Optimierung der Verteilung von Regie-
rungsaktivitaten mit den Bestimmungsfaktoren:

—  Frustrationskosten aufgrund mangelnder Reprisentanz und

—  Organisationskosten in Form von economies of scale bzw. des Verzichts auf
GroBenvorteile.

Ahnlich argumentieren Bulutoglu (1976/77) sowie Biehl et al. (1987: 65), wonach
mit zunehmender Dezentralitdt die Transaktionskosten in Form politischer Repra-
sentations- und Administrationskosten steigen, wihrend die Frustrationskosten sin-
ken. Neben diesen Kostenkomponenten fiihrt Doring (1994a, 1994b) die mit abneh-
mendem Zentralisierungsgrad steigenden Kontrollméoglichkeiten wegen i.d.R. vor-
handener rdumlicher Néhe administrativer Einheiten als effizienzbeeinflussenden
Parameter an.

18 Vgl Tullock (1969: 19-29): Oates, Schwab (1988). Zimmer (1994: 20) weist darauf hin, daB nach
Olson (1968) mit sinkender GruppengroBe auch der Anreiz zum free-riding abnimmt.
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Deutlich wird schon an dieser Stelle, daB bei Vorliegen lokal oder regional begrenzter
externer Effekte dezentrale politische Losungsstrategien Vorteile versprechen. Zur
Beantwortung der Frage, ob und ggf. wie lokale offentliche Giiter effizient bereitge-
stellt werden konnen, entwarf Tiebout (1956) bereits in den fiinfziger Jahren ein
theoretisches Modell. Er entwickelte die These, bei lokalen offentlichen Giitern, die
durch die Gebietskorperschaften finanziert werden, in denen sie auftreten, konne
eine Art Marktlosung bzgl. des Umfangs der Bereitstellung dieser 6ffentlichen Giiter
durch die Abstimmung der Betroffenen Biirger bzw. Wihler mit den Fiien, d.h.
durch Abwanderung gewihrleistet werden!®. Angelehnt an das Modell des Wettbe-
werbsfoderalismus wird in Analogie zur Markttheorie angenommen, das Angebot an
Kollektivgiitern, das von oOffentlichen Institutionen bereitgestellt wird, stehe im
Wettbewerb (Thoni 1986: 45). Biirgern, die mit der Kollektivgiiterausstattung an
threm Standort unzufrieden sind, steht die Moglichkeit offen, in solche Regionen
abzuwandern, in denen sie das gewiinschte Angebot vorfinden.

Dem Tiebout-Modell liegt die Vorstellung zugrunde, daB unter bestimmten, restrikti-
ven Annahmen die Individuen solange ,,mit den Fiiflen abstimmen*, bis im Gleichge-
wicht innerhalb einer Verwaltungseinheit das Mix aus Angebot an offentlichen
Giitern und Steuerschuld zur Bereitstellung dieser Giiterkategorie den Praferenzen
der Bevolkerung entspricht (Zimmermann, Kahlenborn 1994: 8). Es wird u.a. von
vollkommener Mobilitdt und Information der Betroffenen ausgegangen und unter-
stellt, daB interregionale Externalitédten nicht vorhanden sind bzw. nicht beriicksich-
tigt werden miissen. Am Ende des Anpassungsprozesses steht eine Allokation, bei der
samtliche Wirtschaftssubjekte hinsichtlich der Bereitstellung lokaler 6ffentlicher
Giiter zufriedengestellt werden und damit keine Wanderungsanreize mehr existieren
(Dohse 1996: 9). Bulutoglu (1976/77: 4) bezeichnet die von Tiebout beschriebenen
Konsumenten bzw. Wahlbiirger als ,,local public service shoppers", die ihren Nutzen
dadurch maximieren, daf} sie sich in der Gebietskorperschaft ansiedeln, die bzgl. des
Angebots an 6ffentlichen Giitern und des Steuermixes ihren Préiferenzen am nichsten
kommt (Pommerehne 1987: 76ff.).

Tiebout weist mit dieser Argumentationskette nach, da dieses Gleichgewicht effizi-
ent und pareto-optimal ist, da aufgrund der homogenen Priferenzen innerhalb einer
Verwaltungseinheit oder Gebietskorperschaft einstimmig votiert wird. Die betroffe-
nen Biirger sind um so leichter in der Lage, ihre individuellen Priferenzen zu
befriedigen, je mehr zur Wahl stehende lokale Einheiten existieren und um so stiarker
diese beziiglich der relevanten Parameter streuen.

Das Tiebout-Modell 146t allerdings einige Kritikpunkte offen (Storbeck, Liicke
1975). Weder Unteilbarkeiten noch Skaleneffekte, die insbesondere bei der Bereit-
stellung &ffentlicher Giiter von Bedeutung sein konnen, noch Uberfiillungsnachteile
durch eine zunehmende Nutzerzahl, die ein 6ffentliches Gut zunehmend knapper
werden lassen, werden problematisiert (Zimmermann, Kahlenborn 1995: 187). Wei-
terhin weicht insbesondere die Annahme vollkommener Mobilitidt der Betroffenen

19 Einen sehr ausfiihrlichen Uberblick iiber den Literaturstand zur Diskussion des Tiebout-Modells
sowie Erweiterungen dazu geben Miszkowski, Zodrow (1989).



von der Realitit ab. Bei der Wahl des Wohnortes flieBen neben dem Bereitstellungsni-
veau an Offentlichen Giitern sowie dem zugehorigen Steuerbelastungsniveau zahlrei-
che weitere, auch nichtékonomische Grofien in die Entscheidung ein. Dudenhoffer/
Gebauer (1982) kritisieren Tiebouts Annahme, Individuen wiirden ihre Priferenzen
nicht verbal bzw. durch Stimmabgabe ausdriicken, sondern lediglich zwischen den
beiden Moglichkeiten Eintritt oder Austritt wihlen.

Auch die Empirie, mit deren Hilfe sich inhomogene Préferenzen der Bevolkerung in
ausgewihlten Raumen nachweisen lassen, belegt, daB das in sich konsistente Modell
Tiebouts durch seine Annahmen begrenzt wird. Denn die erwartete Konstituierung
von Regionen mit homogenen Praferenzen sowie homogenen Bereitstellungskollek-
tiven und damit Paretooptimalitit 148t sich empirisch nicht bestitigen* (Thoni 1986:
45).

Im Rahmen der Suche nach Entscheidungshilfen zur Bestimmung der optimalen
Kompetenzverteilung, insbesondere bei der Bereitstellung offentlicher Giiter,
entwickelte Olson (1969) bereits in den sechziger Jahren das Prinzip der fiskalischen
Aquivalenz?'. Diesem Prinzip folgend ist die Bereitstellungsebene 6ffentlicher Giiter
so zu wihlen, da3 der Empfangerkreis der Vorteile 6ffentlicher Giiter mit dem Kreis
der Entscheider und Zahler fiir die Bereitstellung dieser Giiter iibereinstimmt. Da-
durch, daB jeder Nutzer mit einem nutzenédquivalenten Anteil an den Kosten beteiligt
wird (Sauerland 1997: 42), ist Pareto-Optimalitit gewihrleistet. Es kommt in Abhén-
gigkeit verschiedener Parameter (z.B. Mobilititskosten) zu Wanderungsbewegun-
gen, die in den jeweiligen Regionen Wirtschaftssubjekte mit dhnlichen Priferenzen
und Zahlungsbereitschaften konzentrieren (Karl 1995: 146). In diesen Fillen sei es
nicht mehr moglich, durch Umstrukturierung der Teilregionen einzelne Wirtschafts-
subjekte bzw. Biirger besser zu stellen, ohne andere zu belasten (Briimmerhoff 1992:
486). Die Nachfrager nach Umweltleistungen wihlen jene Region als Standort, die
das offentliche Gut bzw. die okologische Leistung entsprechend ihrer Vorstellung
bereitstellt (Karl 1995: 147). Gegeniiber einer zentralen Versorgung mit lokalen oder
regionalen offentlichen Giitern werden durch solche Kompetenzallokationen Wohl-
fahrtsvorteile realisiert, weil Uber- und Unterversorgungseffekte unterbleiben. In der
wissenschaftlichen Diskussion werden diese allokativen Argumente fiir die iiberzeu-
gendsten Begriindungen zugunsten des fiskalischen Foderalismus gehalten und in
Teilbereichen auch durch empirische Untersuchungen belegt (Feld, Kirchgédssner
1998).

Mit einem idealtypischen Modell von Neumann (1971) 148t sich belegen, daf3 in einer
Demokratie die Wahlprogramme der Parteien maximale Zustimmung finden, wenn
ein foderalistisches System herrscht, das nach dem Prinzip der fiskalischen Aquiva-
lenz auf jeder Verwaltungsebene ein ganz spezifisches offentliches Gut anbietet.
Neumann (1971: 501) nennt diese Organisationsform auch ..perfekte Korrespondenz
von Korperschaften und 6ffentlichen Giitern*.

20 Es sei denn, man betrachtet den Status quo als Ungleichgewichtssituation auf dem Weg zum
Tiebout-Gleichgewicht (Zimmermann, Kahlenborn 1994: 41). Vgl. auch Abschnitt 1.3. i dritten
Kapitel.

21 Synonym wird auch von fiskalischem Foderalismus sowie differenzierend vom Korrespondenz-
oder Kongruenzprinzip gesprochen (Oates 1972: 34: Biehl et al. 1987: 66).



Das Prinzip der fiskalischen Aquivalenz impliziert die Forderung, daB iiber auftreten-
de Externalitdten im Idealfall auf der jeweils betroffenen raumlichen Ebene entschie-
den werden sollte, d.h. auch hier die Kompetenzen angesiedelt sein sollten. Dann
wiirde iiber Externalititen mit ausschlieBlich lokalen Effekten auf lokaler Ebene, bei
Externalitidten mit regionalem Ausmal auf Regionsebene usw. entschieden (Karl
1995: 144; Cropper, Oates 1992).

Von Breton (1965) wurde in diesem Zusammenhang der Begriff des ,,perfect map-
ping* geprigt, d.h. die Forderung nach territorialer Aquivalenz der Entscheidungs-,
Kosten-, Finanzierungs- und Nutzenrdume von offentlichen Giitern (Karl, Ranne
1997: 417—432). Rinsche (1996: 58) deklariert die Forderung nach Ubereinstim-
mung von Entscheidungstragern, Steuerzahlern und NutznieBern als ,,staatspoliti-
schen Grundsatz der institutionellen Symmetrie*.

Breton (1965) versteht unter ,,perfect mapping* eine Abgrenzung, bei der samtliche
Nutzenstiftungen lokaler Giiter innerhalb der Grenzen lokaler Gebietskorperschaf-
ten, regionaler offentlicher Giiter innerhalb der Grenzen regionaler Gebietskorper-
schaften usw. auftreten. Er bezeichnet solche Einheiten, die dem Kriterium der
Pareto-Optimalitit geniigen, als 6konomisch optimale Verfassung. Breton (1965)
diskutiert externe Effekte mit rdaumlichem Charakter als ,,Nachbarschaftseffekte*
und weist in seinem grundlegenden Artikel zur (allokations-) effizienten raumlichen
Abgrenzung von Gebietskorperschaften darauf hin, da zur Bereitstellung kollekti-
ver Giiter nicht notwendigerweise staatliche Institutionen eingerichtet werden miis-
sen, sondern dazu auch kooperative, nicht-staatliche Organisationen, Vertridge und
Komittees geeignet sein konnen.

,Imperfect mapping* verbunden mit Effizienzverlusten tritt immer dann auf, wenn:

— sich ,Spillovers* tber Grenzen von Regelungsrdumen hinweg ausdehnen
oder

—  bestimmte Gebietskorperschaften in der Verwaltungspraxis nicht vorhanden
sind. so daB eine Deckungsgleichheit zwischen den Nutzenraumen offentli-
cher Giiter und den regelungsbefugten Verwaltungsrdaumen nicht herzustellen
ist (Breton 1965).

Nach Breton (1970) ist in der Praxis ,,imperfect mapping* die Regel, da die Grenzen
von Verwaltungsraumen und dkonomisch effizienten Regionen nur selten iiberein-
stimmen. Die Anwendbarkeit des Prinzips der fiskalischen Aquivalenz oder der
Versuch eines ,,perfect mapping* bei Umweltproblemen mit begrenzter Raumwir-
kung ist v.a. durch die zahlreichen impliziten Annahmen begrenzt, die zur Anwen-
dung aufreale Probleme in vielen Fillen zu modifizieren sind (Biehl et al. 1987: 28).

Zentrale Losungen zur Bereitstellung lokaler oder regionaler 6ffentlicher Giiter sind
insbesondere dann sinnvoll, wenn mit zunehmender GroBe des Verwaltungsraumes
Skalenertrdge auftreten, d.h. z.B. Entscheidungs-, Administrations- oder Produkti-
onskosten sinken, und diese Nutzenvorteile die Effizienzverluste aufgrund nicht oder
uniform beriicksichtigter Praferenzen iiberkompensieren (Ubersicht 1).
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Ubersicht 1

Allokationstheoretisch orientierte Argumente fiir politische Losungen
unterschiedlichen Zentralititsgrades
Argument Tendenzjel] zentrale Tendenzi?ll
Losung dezentrale Losung
Lokal/regional begrenzte externe Effekte X
Positi\{e oder qegative ,,!(osten- und Nutzenspillovers* .
bzw. interregionale/nationale etc. externe Effekte

Heterogene Priferenzen (Frustrationskosten) X
Verhandlungs- bzw. Konsensfindungskosten X
Heterogene Bereitstellungs- bzw. Vermeidungskosten X
Fiskalische Aquivalenz X X
Koordinationsbedarf X
Economies of scale oder scope X
Innovation/Wettbewerb, Informationskosten b3
Organisations-, Biirokratie-, Kontrollkosten (x) X
Nach Thoni (1986: 61). E&Irl.

Verwaltungslosungen auf zentraler Ebene sind auch dann beziiglich der Produktion
lokaler oder regionaler offentlicher Giiter zu befiirworten, wenn eine Biindelung
verschiedener Problembereiche bzw. Regulierungen verschiedener offentlicher Gii-
ter Koordinationsvorteile bzw. -erfordernisse aufweist. Ein Beispiel hierfiir ist die
Notwendigkeit, Biotopverbundsysteme auch iiber Verwaltungsgrenzen hinweg zu
planen. Einen Hauptnachteil von zentralen Losungen stellen allerdings die mit
steigender Groe des Verwaltungsraumes zunehmenden Informationsasymmetrien
zwischen zentral agierenden Staatsorganen und dezentral handelnden Adressaten
bzw. Wirtschaftseinheiten dar, die zu erheblichen Effizienzverlusten fiihren konnen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB mit dem Ziel moglichst hoher
Effizienz staatlicher Eingriffe und unter Vernachlissigung von moglicherweise vor-
handenem Koordinationsbedarf sowie unter der Annahme konstanter Skalenertrige
im Zusammenhang mit der Bereitstellung 6ffentlicher Giiter PolitikmaB3nahmen zu
suchen sind, die dem Offentlichkeitsgrad des betroffenen Gutes, d.h. der Ausdehnung
seines Nutzerkreises moglichst weitgehend entsprechen. Lokale offentliche Giiter
sind dann auf lokaler Ebene bereitzustellen, solche mit regionalem Charakter auf
Regionsebene und iiberregionale bzw. globale auf zentraler Ebene. Fiir abschlieBen-
de institutionelle Losungen miissen allerdings samtliche zu erwartenden Transakti-
onskostenkomponenten beriicksichtigt werden.

2.2. Okonomische Theorie des Umweltfoderalismus

Zur Rechtfertigung einer rdumlichen Differenzierung von Instrumenten und Kompe-
tenzen im Umweltbereich bedarf es der Bestimmung der Faktoren, die bezogen auf



die rdumliche Dimension variieren. Konnte davon ausgegangen werden, samtliche
politikrelevanten Faktoren seien rdaumlich uniform, spriache zunichst nichts fir
raumlich differenzierte Regelungen. Erst Abweichungen, d.h. rdumliche Varianzen,
fithren dazu, daB durch zentrale oder uniforme Regelungen Kostenkomponenten
entstehen, die Effizienzverluste zur Folge haben konnen?.

Die verschiedenen, in der allgemeinen empirischen Regionalforschung auch als
raumdifferenzierende (Umwelt-) Faktoren bezeichneten EinflugroBen haben unter-
schiedlich starken EinfluB} auf die raumliche Wirkung externer Effekte und damit auf
abzuleitende effiziente Aktionsrdume der Politik (Thelen 1972). Im allgemeinen
wird die Notwendigkeit der Beriicksichtigung der o.g. BestimmungsgroBen festge-
stellt, gleichzeitig jedoch auch wie bei Scheele et al. (1993) darauf hingewiesen, da3
zur Losung dieser Zuordnungsfragen eine vollkommen unzureichende empirische
Datenbasis existiere.

Verschiedene Autoren weisen wie Karl/Klemmer (1990: 35) darauf hin, daB bei der
Beurteilung von Umweltproblemen die raumliche Differenzierung von entscheiden-
der Bedeutung ist. Auch nach Déring (1996) sollte aus 6konomischer Sicht nicht nur
die Frage instrumenteller Losungen von Umweltproblemen Gegenstand der Effizi-
enzdiskussion sein, sondern auch die territoriale Gliederung des Raums zu einer
,,variablen GroBe* werden??. Auch Bauer et al. (1996: 226) bezeichnen die raumliche
Dimension externer Effekte als ein ,,wesentliches Kriterium fiir die Instrumenten-
wahl und die Zuordnung zwischen Instrumenten und politischen Entscheidungs-
tragern*. Scheele et al. (1993) weisen auf die Nutzenkomponente externer Effekte
hin und halten daher sowohl die Beriicksichtigung ihrer rdumlichen Dimension als
auch die rdaumliche Verteilung der betroffenen Personenkreise fiir eine wichtige
Voraussetzung sachgerechter umweltpolitischer MaBnahmen bzw. einen wesentli-
chen Teilaspekt der Optimierung umweltpolitischer Strategien (Scheele 1997b:
41-57). Mit dem Hinweis darauf, die Zuordnung von Emissionsquellen zu bestimm-
ten Rdumen impliziere auch, daf} z.B. MaBnahmen, die zur Emissionsbegrenzung
auBerhalb eines Wassereinzugsgebiets beitragen, innerhalb dieses Raumes nur von
geringem Nutzen sind, werden die beschriebenen ,/nternalititen aufgegriffen
(Scheele etal. 1993).

Die raumliche Dimension von Umweltwirkungen als ein Element externer Umwelt-
effekte, wird durch verschiedene Faktoren ausgeldst. Neben der Diffusionswirkung
stofflicher — in diesen Fallen zumeist negativer — Effekte gehort auch die spezifische
Anordnung von Emissionsquellen oder von ,.Enstehungsorten* positiver Externalita-
ten im geographischen Raum zu den Bestimmungsfaktoren der raumlichen Dimensi-
on. Auch Art, Ursachen und Stirke der Umwelteffekte sowie Wissen und Fahigkeiten
einzelner Wirtschaftssubjekte, politischer Entscheidungstrager und administrativer
Krifte der Umweltverwaltung zur Behebung von Umweltbelastungen bzw. Bereit-
stellung von Umweltnutzen sind heterogen im Raum verteilt.

22 Fischer (1973: 50f.) spricht in diesem Zusammenhang von der ,,Individualitit der Teilrdume". Zur
Frage regionaler Identititen vgl. auch Zimmermann, Nijkamp (1986: 69).
23 Vgl auch Siebert (1976: 79-89) sowie Scheele (1997b).
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Zusitzlich konnen raumlich ungleich verteilte Grenzkosten der Vermeidung von
Umweltbelastungen bzw. der Bereitstellung von positiven Externalitdten sowie Nut-
zenkomponenten oder individuelle Préiferenzen fiir eine raumliche Differenzierung
sprechen (Scheele 1993). Auch Unterschiede der natiirlichen Standortbedingungen
landwirtschaftlicher Produktion (klimatischer, boden-geologischer, landschaftsoko-
logischer Eigenschaften usw.) oder von Assimilationskapazititen der Umweltres-
sourcen konnen in diese Richung weisen. Fiir umweltokonomische Fragestellungen
zur effizienten Kompetenzallokation ist i.d.R. auch die rdaumliche Verteilung der
Verfiigungsrechte (property rights) an Umweltressourcen, z.B. bei der Bodennut-
zung, ausschlaggebend. Bei kleinen, rdaumlich begrenzten Parzellen sind andere
Regelungen zu treffen als bei groBflachiger Besitzverteilung (Karl et al. 1988: 13;
Hecht, Werbeck 1995: 162-167; Karl, Klemmer 1995).

Fiir die Gesamtbewertung raumlicher Varianzen ist zu beachten, daB sich die genann-
ten Argumente nicht nur auf Umweltprobleme bzw. negative Externalititen be-
schrianken, sondern analog auch fiir positive externe Effekte gelten, die von (land-)
wirtschaftlichen Aktivitdten ausgelost werden konnen?:.

Die folgenden Ausfiihrungen zur Okonomischen Theorie des Umweltféderalismus
lehnen sich eng an den Argumentationsgang der allgemeinen Okonomischen Fodera-
lismustheorie an. Der Konkretisierungsgrad nimmt allerdings insofern zu, als die
vorgestellten Ergebnisse, die fiir verschiedene externe Effekte und 6ffentliche Giiter
gelten, auf den Umweltbereich iibertragen werden. Mit dieser Vorgehensweise wird
zum einen transparent, daB die Okonomischen Theorie des Foderalismus auf weitere
Politikbereiche anwendbar ist (Agrarumwelt-, Agrarmarkt-, Agrarsozial- und -struk-
turpolitik, aber auch Verkehrs- oder Energiepolitik usw.). Zum anderen wird die
Voraussetzung geschaffen, um im néachsten Schritt konkrete Losungen fiir die im
Mittelpunkt dieser Arbeit stehenden Umwelteffekte des Agrarsektors entwickeln zu
konnen.

Die Ubertragung der 6konomischen Foderalismustheorie auf den Umweltbereich
fithrt zu dem Ergebnis, daB das Niveau umweltpolitischer Regulierungen bzw.
Kompetenzen auf den verschiedenen politischen Ebenen regional angepaf3t werden
muB, da auch die Kosten und Nutzen einer Verringerung der Umweltverschmutzung
bzw. einer Bereitstellung zusatzlicher offentlicher Giiter regional variieren (Zimmer-
mann, Kahlenborn 1994: 9).

24 Eine weitere raumdifferenzierende GroBe wird von Doring (1996) diskutiert. Auf der Basis
spieltheoretischer Uberlegungen weist er darauf hin, daB gemeinsame kulturelle Erfahrungshinter-
griinde innerhalb von Politikaktionsraumen effizienzsteigernd wirken. Er begriindet diese These
damit, daB Entscheidungsprozesse innerhalb kooperierender Gebietskorperschaften um so ineffizi-
enter werden, je stirker die sozialen, politischen und kulturellen Verhaltensregeln als Ausdruck der
nationalen Identititen der Mitgliedstaaten variieren und damit Effekte aufreten. die sich mit Hilfe
des spieltheoretischen Modells des ..Gefangenendilemmas™ charakterisieren lassen. Diese Argu-
mentationskette fiir moglichst homogene kulturelle Bedingungen. die Doring in Bezug auf zentrale
EU-Regelungen ausfiihrt, 1468t sich eingeschrinkt auf kooperierende Gebietskorperschaften regio-
naler bzw. nationaler Ebenen iibertragen.

36



Angelehnt an die Okonomische Theorie des Foderalismus wird auch bei der Theorie
des Umweltfoderalismus davon ausgegangen, da mit Hilfe dezentraler Losungen in
bestimmten Teilbereichen Effizienzsteigerungen und damit positive Wohlfahrtsef-
fekte gegeniiber zentralen Losungen moglich sind. Da jedoch auch von zentralen
Kompetenzverteilungen Vorteile in bestimmten Bereichen zu erwarten sind, mu8} in
der Praxis problembezogen eine Abwidgung zwischen beiden Extrempositionen
gefunden werden. Zur Entscheidungshilfe werden daher im folgenden die Vorteile
beider Ausgestaltungsextremaerldutert.

2.2.1. Argumente fiir zentrale Kompetenzallokationen in der Umweltpolitik

Bei Umweltproblemen mit hohem Diffusionsgrad kann es zu Externalititen kom-
men. die nationale Grenzen iiberschreiten. Je nach Ausdehnungsgrad der externen
Effekte kann es sich um iiberregionale, nationale, bilaterale, supranationale, interna-
tionale oder globale Effekte handeln. Solche externen Effekte fiihren zu Ineffizien-
zen, sofern keine Abstimmung in Form von Verhandlungen oder Kooperation der
Umweltpolitik eingeleitet wird** (Karl 1994b).

In diesen Fillen konnen weder Umweltkosten verursachergerecht zugeordnet wer-
den noch Umweltleistungen moglichst kostengiinstig produziert werden. Denn zum
einen konnen exterritoriale Verursacher von Umweltschiden, die im ,,Inland* z.B. als
Immissionen wirksam werden, nicht zur Beseitigung herangezogen werden (,,Frei-
fahrerprobleme**). Zum anderen miissen ,,Ausldnder” den Nutzen durch vom ,,In-
land" produzierte 6ffentliche Giiter, die iiber die Grenzen auch bei ihnen wirksam
werden, nicht in ihre Allokationsentscheidung einbeziehen. Die Ineffizienz entsteht
dadurch, daB bei dezentralen Regelungen grenziiberschreitender Externalitdten nicht
die potentielle Zahlungsbereitschaft bzw. der Nutzenverzicht auflerhalb des Aktions-
raums, der durchaus vorhanden sein kann, beriicksichtigt wiirde (Karl 1995: 151).

Huckestein (1993b) weist auf die moglichen Folgen der Existenz solcher grenziiber-
schreitender Externalititen hin. Uberwiegend wird davon ausgegangen, daB
,Spillovers*, bei denen der Personenkreis der Zahlenden kleiner ist als der der
Nutzer, zu einer gesamtgesellschaftlich suboptimalen Produktion offentlicher Giiter
fiihren, d.h. tendenziell zu einer Unterversorgung?® (Oates, Schwab 1988:333 —354).
Suboptimale Ergebnisse kommen auch bei Kostenspillovers zustande, da nicht davon
auszugehen ist, dal Gebietskorperschaften, die solche Effekte produzieren, diese
freiwillig beseitigen (Thoni 1986: 40)*.

25 Siebert/Koop (1993: 19) listen einige Bereiche auf. u.a. transnationale Umweltprobleme, bei denen
ex-ante Harmonisierung effizienter ist als institutioneller Wettbewerb.

26 Es werden verschiedene Losungsmoglichkeiten dieses Problems diskutiert. So wird die Griindung
einer Umweltagentur vorgeschlagen, die zentral einzelne Schadensverursacher sowie das Niveau
an Schidigung ermittelt und dann verursachergerecht anlastet. Voraussetzung ist die Bereitschaft
nationaler Autoritaten. Kompetenzen an diese Agentur abzutreten (Siebert 1987: 152; Junkernhein-
rich 1995).

27 Thoni zitiert als Beleg fiir diese Position Williams (1966: 18ff.) sowie Frey (1969: 367ff.) und
Holtmann (1966: 524ff.).
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Neben der zentralen Vorgabe von (Mindest-) Standards ist es moglich, durch freiwil-
lige oder von zentraler Ebene erzwungene Verhandlungen oder Kooperationen zwi-
schen den betroffenen Gruppen effiziente Ergebnisse zu erreichen®® (Huckestein
1993a: 330-339). Die Wahrscheinlichkeit des Verhandlungserfolgs nimmt allerdings
insbesondere bei nationale Grenzen iiberschreitenden Effekten mit der Anzahl der
beteiligten Gebietskorperschaften ab®.

Interregionale Externalititen, die stets fiir tendenziell zentrale Losungen sprechen,
konnen von speziellen 6ffentlichen Giitern ausgehen. Allmende- oder Common-pool-
Ressourcen sind hier herauszuheben. Diese werden von reinen 6ffentlichen Giitern
dadurch abgegrenzt, daf3 bei ihnen wie bei privaten Giitern eine Nutzungskonkurrenz
existiert. Da der Zugang zur Ressource fiir potentielle Nutzer entweder iiberhaupt
nicht oder nur schwach eingegrenzt ist, entsteht ein Wettbewerb, ohne dal} ein Anreiz
zur Erhaltung der Option einer zukiinftigen Nutzung vorhanden ist (Endres 1985:
156). Beispiele fiir solche Ressourcen sind gemeinschaftlich genutzte Fisch-, Wald-
und Wildbestiande. Gebiete, die aus naturschutzfachlicher Sicht von iiberregionaler
Bedeutung und daher schutzwiirdig sind, fallen ebenfalls in diese Kategorie. Zur
Erhaltung solcher schiitzenswerter Regionen konnen zentral gelagerte Kompetenzen
sinnvoll bzw. notwendig sein.

Groflen- bzw. Skaleneffekte konnen sich nicht nur durch groe Produktionseinheiten
im betrieblichen Bereich ergeben, sondern auch durch groe Bereitstellungseinhei-
ten offentlicher Giiter staatlicherseits. Olson (1969: 485) weist allerdings nach, da3
Skaleneffekte im Umweltbereich solange i.d.R. keine Rolle spielen, wie das Prinzip
fiskalischer Aquivalenz beachtet wird (vgl. Abschnitt 2.1.). Skaleneffekte sind be-
sonders typisch fiir Bereiche, in denen Fixkosten von groBer Bedeutung sind (Hucke-
stein 1996: 39). Wie in anderen Politikbereichen kann dies in der Umweltpolitik fiir
den Aufbau und die Unterhaltung von Verwaltungsinstitutionen erwartet werden. Die
gemeinsame Nutzung solcher Institutionen durch verschiedene Regionen kann posi-
tive Skalenertriage mit sich bringen.

Auch umweltbedingter Koordinationsbedarf rechtfertigt Kompetenzen auf zentraler
Ebene, selbst dann, wenn der Wirkungskreis externer Effekte lokal oder regional
begrenztist (Scheele 1993: 424-—430). Dies gilt z.B. fiir den Fall, daB sich verschiede-
ne lokale oder regionale Umweltmedien in ihrer rdumlichen Ausdehnung iiber-
schneiden, es also zu ﬁberlappungen zwischen effizienten Aktionsraumen kommt,
die zu Koordinierungsproblemen fiihren (Siebert 1978). Siebert (1995: 228) hilt es
sogar fiir erforderlich, Politiklosungen fiir verschiedene Umweltmedien in ein und
demselben Aktionsraum zu koordinieren, damit es nicht zu strategischem Auswei-
chen von Emittenten auf Umweltressourcen mit niedrigerer Eingriffsintensitit
kommt. Der Ubergang von Skalenertrigen zu Vernetzungs- oder Kooperationsvortei-
len ist flieBend. So treten auch im Bereich der aufgrund 6kologischer Erfordernisse

28 Karl (1996) analysiert die Effizienz einer PolitikmaBnahme mit dem Ziel des Immissionsschutzes
am Beispiel einer Kooperationslosung der Schweizer Kantone Basel-Stadt und Basel-Land bei
regional begrenzten externen Effekten und kommt zu differenzierten Ergebnissen.

29 Zu internationalen, nationalen und regionalen Kooperationslosungen in der Regionalpolitik und
Raumplanung vgl. Malchus (1995: 437-443).
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notwendigen Biotopvernetzungen GroBeneffekte auf. Zentrale Aufgaben sind auch
hier in Form der Koordination durch eine zentrale Instanz notwendig (Karl 1995:
157).

Neben dem finanzwissenschaftlich anerkannten Prinzip der fiskalischen Aquivalenz
wird von Huckestein (1993a: 330-339) der Grundsatz ,,6kologischer Aquivalenz* als
Entscheidungskriterium zur Abgrenzung von Regelungsraumen genannt. Nach Huk-
kestein (1996: 15, 21) wird von , territorialer 5kologischer Aquivalenz** gesprochen,
wenn der Wirkungsraum einer umweltpolitischen MaBnahme mit dem Territorium
der fiir diese MaBnahme entscheidungs- und finanzierungsverantwortlichen Gebiets-
korperschaft tibereinstimmt. Dieses Prinzip geht auf das dargestellte ,,perfect map-
ping** zuriick. Manahmen der Umweltpolitik sind diesem Prinzip folgend von der
Gesamtheit derjenigen zu beschlieBen und zu finanzieren, die von positiven oder
negativen externen Umwelteffekten betroffenen sind. Huckestein (1993b: 419-423)
bezeichnet dieses organisatorische Gestaltungsverfahren auch als ,,raumliche Inter-
pretation des Verursacherprinzips*.

Das Prinzip der 6kologischen Aquivalenz betrifft insbesondere die horizontale Zu-
ordnung von Kompetenzen, z.B. zwischen den Landkreisen einer Region. Dabei gilt
das Prinzip, daB ,, Internalitdten' um so treffsicherer zu vermeiden sind, je kleiner
die einzubeziehenden Gebietskorperschaften sind. Denn dieses Prinzip bedeutet
auch, daB die Gesamt- oder Teilflachen der Gebietskorperschaften, die nicht betrof-
fen sind, aber in die Kompetenzverteilung miteinbezogen werden, minimiert werden
konnen, so daB die Abgrenzung von Aktionsrdaumen tendenziell in Richtung ,,perfect
mapping* weist. Verhandlungsergebnisse zwischen Stadt- und Landkreisen einer
Region versprechen somit gegeniiber Losungen zwischen Bundeslandern Effizienz-
gewinne durch die Reduzierung der Transaktionskostenkomponenten.

Geht man davon aus, daB sich Nutzen- bzw. Schadensdiffusionskreise verschiedener
Umweltgiiter unterscheiden, wiirde der Versuch des ,,perfect mapping* im Extrem
ein ,,multilevel mosaic of jurisdictions** (Olson 1986: 120-125) zur Folge haben.
GemaiB der strikten Beriicksichtigung des Prinzips der fiskalischen Aquivalenz
wiirden sich institutionelle Einheiten als effizient erweisen, die sich beziiglich der
Bereitstellung eines Gutes nicht rdaumlich tiberschneiden, sich beziiglich mehrerer
Giiter jedoch aus iiberlappenden Bereitstellungseinheiten zusammensetzen, ,,wobei
jede verschieden grofle Regionen abdeckt, innerhalb der das Angebot eines spezifi-
schen Gutes festgelegt und finanziert wird" (Thoni 1986: 38). Folge wiren die
Nichtorganisierbarkeit des Bereitstellungsproblems bzw. prohibitiv hohe Verwal-
tungskosten. Auch Huckestein (1993b) weist darauf hin, daB ein ,,perfect mapping*
wegen der Vielzahl der sich iiberschneidenden Umweltwirkungsraume sowie ver-
waltungstechnischer, politischer und sozio-kultureller Griinde, die in ihrer Gesamt-
heit unter dem Oberbegriff der Transaktionskosten subsumiert werden koénnen, nicht
realistisch ist.

30 In der Vergangenheit wurde z.T. die Position vertreten, es konnten ,natiirliche Regionen™ abge-
grenzt werden. die aufgrund bestimmter natiirlicher und geographischer Konstellationen als All-
zweckregionen dienen (Todt 1971: Thelen 1972).
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Schaubild 1

Optimaler Zentralitiitsgrad umweltpolitischer Losungen

Kosten A

Gesamtkosten

Zentralisierungskosten Dezentralisierungskosten

»
»

Anzahl Gebietskorperschaften

«--——ﬁ---»

Zentralisierung Optimaler Dezentralisierung
Zentralitatsgrad

RWI
Nach Biehl etal. (1987). EssEN

Da eine spezifische raumliche Losung fiir jedes einzelne Umweltproblem, d.h. die
Abgrenzung jeweils einer eigenen Gebietskorperschaft fiir jede Aufgabe, wegen der
hohen Transaktionskosten nicht als effizient anzusehen ist, miissen Aufgaben gebiin-
delt werden (Doring 1996). Bei abnehmender Grofle des Aktionsraums treten an die
Stelle von Effizienzgewinnen aufgrund vermiedener Frustrations- bzw. Uberstim-
mungskosten zunehmend Effizienzverluste aufgrund nicht genutzter Skalen- und
Verbundeffekte. Graphisch kann dieser Sachverhalt abgebildet werden, indem um-
weltpolitische Aufgaben auf einem Kontinuum angeordnet werden, dessen Eckpunk-
te durch vollstandige Dezentralisierung und Zentralitidt gekennzeichnet sind (Schau-
bild 1). Das Effizienzoptimum ist dann erreicht, wenn die Gesamtkosten — als
Summe der verschiedenen zu erwartenden Transaktionskosten — aufgrund einer Ver-
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groferung des Aktionsraums ihr Minimum erreichen. Allerdings weisen verschiede-
ne Autoren darauf hin, daB die simultane Beriicksichtigung der Effizienzparameter
(Skaleneffekte, Transaktionskosten usw.) Schwierigkeiten bereitet, insbesondere bei
der empirischen Umsetzung im Einzelfall (Zimmermann, Nijkamp 1986: 45).

Nach Siebert (1976a: 85; 1978b) sprechen gegen die Einrichtung umweltpolitischer
Institutionen auf regionaler Ebene und damit fiir zentrale Regelungen im wesentli-
chen Argumente, die sich von den Erkenntnissen der Neuen Politischen Okonomie
ableiten lassen. Zu nennen sind insbesondere lokale Machtkonstellationen, die ein
Ungleichgewicht zwischen den beteiligten Interessengruppen produzieren. Ineffizi-
enzen kommen in diesen Fillen dadurch zustande, daB8 die Priferenzen solcher
Teilgruppen, die von starken Lobbyisten vertreten werden, ibergewichtet werden.
Das Argument Sieberts, iibergeordnete nationale Interessen wiirden von lokalen
Behorden nicht ausreichend beriicksichtigt’!, kann zwar nachvollzogen werden,
bleibt in der vorliegenden Untersuchung jedoch unberiicksichtigt, da ausschlieBlich
solche Umweltprobleme analysiert werden, bei denen keine (oder zu vernachlassi-
gende) interregionale ,, Spillovers* vorhanden sind.

Aufgrund der genannten Effizienzerwégungen schlagen verschiedene Autoren auch
bei rdaumlich begrenzten Umwelteffekten neben der Zuteilung spezifischer Kompe-
tenzen an dezentrale Gebietskorperschaften eine Koordinationsfunktion auf relativ
zentraler Ebene vor. Déring (1996) fordert beispielsweise eine ,,autonome Instanz*,
die den beschriebenen trade off zwischen Effizienzgewinnen und -verlusten aufgrund
zunehmenden Einbezugs weiterer Gebietskorperschaften abwigt und diese Abwi-
gung im Zeitablauf regelmaBig wiederholt, um in der Zwischenzeit stattgefundene
Verinderungen beriicksichtigen zu konnen32. Dieser Forderung folgend sind in be-
stimmten zeitlichen Abstdnden Moglichkeiten vorzusehen, die festgelegten Gebiets-
abgrenzungen zu relativieren (Flexibilititsprinzip) (Boustedt 1975: 370).

2.2.2. Argumente fiir dezentrale Kompetenzallokationen in der Umweltpolitik

Zimmermann/Kahlenborn (1994: 16-17) kommen zu dem SchluB}, daB Umweltqua-
litdt und Umweltpolitik sowie Instrumentendosierungen, im Extremfall sogar Instru-
mententypen, grundsitzlich regional definiert und differenziert werden sollten. Auch
der Rat von Sachverstidndigen fir Umweltfragen (1994: 319) schldgt im Sinne der
Theorie des Umweltfoderalismus vor, die Art und das Niveau der Bereitstellung
okologischer Leistungen im Rahmen umfassender Landnutzungskonzepte auf regio-
naler Ebene festzulegen (Pfadenhauer, Ganzert 1992: 16). Begriindet wird diese
Forderung mit der Feststellung, dafl nur auf dieser Ebene ausreichend detaillierte
Kenntnisse iiber die naturrdaumlichen Bedingungen vorliegen. Losungen auf iiberge-
ordneten Ebenen seien nur dann anzustreben, wenn durch regionale Landnutzungs-
formen interregionale externe Effekte erzeugt werden.

31 Zu strategischem Verhalten lokaler Behorden aufgrund enger raumlicher Beziehung zu potentiellen
Emittenten vgl. Teherani-Kronner (1987: 121ff.).

32 In diesem Zusammenhang fithren auch Hogeforster/Jiirging (1973: 126—137) aus, daB jede Regio-
nalisierung lediglich mittelfristig als stabil anzusehen ist.
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Schaubild 2

Effizienzverluste bei zentralem Angebot 6ffentlicher Giiter
und interregional divergierenden Priferenzen

Grenzkosten (GK)
Grenznutzen (GN)
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»
B Z A Offentliche
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Nach Karl (1998b: 1041). ESSEN

Der Okonomischen Theorie des Foderalismus folgend sind dezentrale umweltpoliti-
sche Verwaltungslosungen insbesondere bei eingeschrankter Raumwirksamkeit ein-
zelner offentlicher Giiter oder externer Effekte anzustreben. Wenn die Nutzenstiftun-
gen oder Schadigungen umweltrelevanter Tétigkeiten nur eine geringe Tendenz zur
Uberschreitung regionaler Grenzen besitzen, sind dezentrale, regionsspezifische
Losungen vorzuziehen. Das bedeutet, je geringer das Ausmaf der raumlichen Diffu-
sion von Nutzenstiftungen 6ffentlicher Giiter ist, um so eher sind dezentrale Allokati-
onsmechanismen zentralen vorzuziehen (Zimmer 1994: 221). Ebenso ist im Fall
interregional divergierender Priferenzen bei zentraler Vorgabe des Bereitstellungsni-
veaus lokaler 6ffentlicher Giiter mit Ineffizienzen zu rechnen (Schaubild 2).

Geht eine zentrale Gebietskorperschaft von einer mittleren Wertschdtzung fiir ein
betrachtetes 6ffentliches Gut aus (GN,,.,), kann es durch interregional unterschied-
liche Préferenzen bzw. Zahlungsbereitschaften und damit divergierende Grenznut-
zen zu Ineffizienzen kommen. Bei raumlich identischen Grenzbereitstellungskosten
(GK) wiirden diese voneinander abweichenden Grenznutzen bzw. marginalen Zah-
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lungsbereitschaften ohne zentrale Vorgaben in den Regionen mit htheren Grenznut-
zen (Region A) zu hoheren Erbringungsanstrengungen fithren (A) sowie zu geringe-
ren Umweltschutzbemiihungen (B) in Regionen mit niedrigeren Grenznutzen (Regi-
on B). Ineffizienzen (Flachen F, und F;) kommen dadurch zustande, daf samtliche
Regionen zur Bereitstellung eines von ihren Priaferenzen abweichenden Niveaus an
offentlichen Giitern gezwungen werden. Dies fithrt zu Unterversorgungen in Regi-
on A sowie zu Uberversorgung mit dem betreffenden 6ffentlichen Gut in Region B
(Zimmermann, Kahlenborn 1994: 37).

Ob allerdings die Priferenzen fiir 6ffentliche Umweltgiiter im interregionalen Ver-
gleich differieren oder auf der Ebene groferer Verwaltungseinheiten homogen vorlie-
gen, 4Bt sich nur im Einzelfall, d.h. problem- oder medienbezogen und unter
Beriicksichtigung geographischer und sozio-6konomischer Besonderheiten, beant-
worten.

Ist im interregionalen Vergleich von einheitlichen Priferenzen und damit Grenznut-
zen auszugehen, mufl mit Ineffizienzen dann gerechnet werden, wenn trotz regional
divergierender Grenzkosten zur Bereitstellung offentlicher (Umwelt-) Giiter ein
zentral vorgegebenes Niveau an Umweltschutz realisiert wird (Schaubild 3). Unter-
schiede in den Grenzkosten der Bereitstellung konnen durch unterschiedliche natiir-
liche Standortbedingungen in den Regionen, unterschiedliche technische Ausstattun-
gen oder Betriebsleiterfahigkeiten entstehen. Werden diese regionalen Unterschiede
ignoriert und wird von einer zentralen Institution ein mittleres Niveau an 6ffentlichen
Umweltgiitern bereitgestellt (Punkt Z in Schaubild 3), ist mit Effizienzverlusten im
Umfang der Flachen F, und Fy zu rechnen. Dezentrale Wahlméoglichkeiten wiirden
demgegeniiber regionale Gleichgewichtslosungen mit jeweils unterschiedlichen Ni-
veaus an Offentlichen Umweltgiitern (A und B) moglich machen.

Neben diesen angebots- und nachfrageorientierten Argumenten sprechen weitere fiir
die Effizienz regionaler Umweltbehorden (Siebert 1976: 85). Angefiihrt werden
regelmiBig Informationsvorteile der Regionalbehdrden, die zum einen das Ausmaf
und die Wirkungen des betrachteten Umweltproblems besser kennen als zentrale
Instanzen, zum anderen die Priferenzen der Betroffenen besser beurteilen konnen.
Nach Karl (1998a: 571) erweitert eine dezentralisierte Umweltpolitik im Sinne des
Wettbewerbsarguments ,,die Moglichkeiten der Wirtschaftssubjekte, zwischen ver-
schiedenen Anbietern von 6ffentlichen Giitern zu wahlen*.

Als Nachteil regional differenzierter Politikisungen wird hiufig die Befiirchtung
genannt, einen Standortwettbewerb (,,Verschmutzungswettlauf‘) der Regionen aus-
zultsen, bei dem Standards allméhlich gesenkt werden, um (umweltverschmutzen-
den) Unternehmen einen Ansiedlungsanreiz zu bieten (Bergmann 1992: 107-120).
Sind Regelungsraume in Abhingigkeit der Ausdehnung externer Effekte abgegrenzt,
ist diese Gefahr vermindert (Ewringmann et al. 1976; Miszkowski, Zodrow 1989).
Da es in der vorliegenden Arbeit zum Ziel der Regionalisierung gehort, Umweltwir-
kungen, die iiber die Grenzen der Regelungsraume hinausreichen, auszuschlieen,
wird die Effizienz umweltpolitischer Mainahmen an den Grenzvermeidungs- bzw.
-bereitstellungskosten sowie den marginalen Zahlungsbereitschaften im Aktions-
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Schaubild 3

Effizienzverluste bei zentralem Angebot offentlicher Giiter
und interregional divergierenden Grenzbereitstellungskosten
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Nach Karl (1998b: 1021).

raum orientiert. Da auf diese Weise sdmtliche positiv oder negativ Betroffenen mit
den Verursachern in Verhandlungen treten konnen, sind effiziente Losungen wahr-
scheinlicher als innerhalb von Regelungsraumen, in denen dies nicht moglich ist.

Cropper/Oates (1992) weisen nach, da8 die Vermutung, dezentrale Umweltpolitik
filhre zu einem Wettbewerb lokaler Institutionen um Kapital und in der Folge zu
gesellschaftlich unerwiinschter Umweltverschmutzung, nicht bzw. nur unter restrik-
tiven Annahmen bestitigt werden kann3*. Allerdings verbleibe die Notwendigkeit der
empirischen Uberpriifung dieser modellanalytisch gewonnenen Erkenntnis.

Junkernheinrich (1995: 45-46) nimmt problembezogen eine grobe Zuweisung eini-
ger Schutzbereiche zu entsprechenden dezentralen Verwaltungsldsungen vor. Er
weist darauf hin, da3 MaBnahmen im Rahmen des Bodenschutzes i.d.R. auf dezen-

33 Rauscher (1995) zeigt unter restriktiven Annahmen. daB bei nichtkooperativen Losungen nicht nur
dieser Fall zu niedriger Umweltstandards entstehen kann, sondern im Gegenteil auch der Fall zu
scharfer Umweltregelungen.
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traler Ebene anzusiedeln sind, da Bodenverunreinigungen im Normalfall rdumlich
begrenzt sind, d.h. interregionale externe Effekte nur selten auftreten. Im Gewasser-
schutzbereich seien mit Ausnahme der FlieBgewdsser ebenfalls nationale oder regio-
nale Losungen anzustreben.

Auch Huckestein (1993a: 338) fordert fiir den iiberwiegenden Teil des Gewasser-
schutzes, daB die Zustiandigkeit zentraler Instanzen, insbesondere der EU, ,,auf die
Festlegung von verbindlichen rechtlichen und institutionalen Regelungen beschrankt
bleiben* sollte. Ahnliche Forderungen formuliert er fiir den Arten- und Biotopschutz
sowie den dsthetischen Ressourcenschutz, weist jedoch auch auf die zum Teil
iiberregionalen Verflechtungsbeziehungen und Praferenzen in diesen Ressourcenbe-
reichen hin, die eine Koordination auf zentraler Ebene erforderlich machen. Bichl et
al. (1987: 83) halten fiir den Bereich des Naturschutzes eine Starkung der regionalen
Ebene, verstanden als Raumeinheit zwischen Liandern und kommunaler Ebene, fiir
effizienzfordernd.

Die wesentlichen Argumente fiir dezentrale Kompetenzallokationen zusammenfas-
send ist nach Klemmer (1988: 60) ,eine raumdifferenzierende Betrachtung des
Umweltallokationsaspekts u.a. erforderlich, wenn

— eindeutige und rdumlich begrenzte Emissions-Immissions-Zusammenhénge
auftreten,

—  gravierende rdumliche Unterschiede hinsichtlich des naturrdgumlichen Lei-
stungspotentials (Naturraumpotential) bestehen,

— divergierende Priferenzen der Biirger vorliegen bzw. eine unterschiedliche
Empfindlichkeit schutzwiirdiger Tatbestinde beobachtet werden kann, die
eine regional oder ortlich verschiedenartige Gewichtung der Teilkomponenten
des Umweltqualitidtsziels bzw. der Immissionsgrenzwerte verlangen*.

Insgesamt bleibt festzuhalten, daB die Theorie des Umweltfoderalismus Aussagen in
Hinblick auf die effiziente Kompetenzallokation trifft, die besonders fiir den Teilbe-
reich lokaler und regionaler 6ffentlicher Giiter in vielen Fillen fiir eine Dezentralisie-
rung sprechen. In konkreten Einzelfdllen muB fiir den Bereich der Umwelt- und
Agrarpolitik geklart werden,

- wie lokale, regionale und nationale Externalititen zu unterscheiden sind,

- wie Entscheidungs-, Durchfiihrungs- und Finanzierungskompetcnzen vertikal
und horizontal zu alloziieren sind,

—  wie Produktions- und Transaktionskosten auf Zentralisierung oder Dezentrali-
sierung reagieren.

Es muf} festgehalten werden, da8 zur Ausgestaltung dezentraler umweltpolitischer
Instrumente und zur konkreten Abgrenzung von umweltpolitischen Aktionsrdumen
auch Informationen iiber den Umweltzustand und die Umweltwirkungen wirtschaft-

34 Dieselbe Auffassung vertreten Zimmermann, Kahlenborn (1994: 234).
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licher Tétigkeit auf dezentraler Ebene vorhanden sein miissen. Es ist nachvollzieh-
bar, daB8 diese Informationen nicht erst im Verlauf der Umsetzung dezentraler um-
weltpolitischer Instrumente benétigt werden. Gerade die dargestellte Notwendigkeit
einer Abwigung bei der Entwicklung zentraler und dezentraler Ansitze sollte deut-
lich gemacht haben, da8 solche Informationen im Vorfeld der Ausgestaltung von
Politikinstrumenten bendtigt werden. Haufig stellt die Bereitstellung teilraum- oder
einzelflichenbezogener Daten jedoch eine Restriktion empirischer Analysen gerade
in der Umweltpolitikberatung dar®. Insbesondere bei der Quantifizierung von margi-
nalen Zahlungsbereitschaften und Grenzvermeidungs- bzw. -bereitstellungskosten,
die einzelnen Rdumen zuzuordnen sind, verbleibt erheblicher Forschungsbedarf?¢.

2.3. Anwendung der Okonomischen Theorie des Umweltfoderalismus
auf den Agrarumweltbereich

Ahnlich wie bei der Ubertragung der Erkenntnisse der skonomischen Foderalismus-
theorie auf den Umweltbereich wird im folgenden ein weiterer Konkretisierungs-
schritt vorgenommen. Da es sich bei der Agrarumweltpolitik um einen sektorbezoge-
nen Teilbereich der allgemeinen Umweltpolitik handelt, gelten dhnliche Schiuffol-
gerungen zur Vorteilhaftigkeit dezentraler und zentraler Regelungen, die jedoch im
einzelnen zu spezifizieren sind.

Wenn entsprechend der Okonomischen Theorie des Foderalismus bzw. des Umwelt-
foderalismus gefordert wird, PolitikmaBnahmen moglichst so zu gestalten, dafl
Nutzer-, Entscheider- und Zahlerraume externer Effekte deckungsgleich sind, dann
ist ein solches Vorgehen im Sinne der Effizienzsteigerung auch fiir Umweltwirkun-
gen der Landwirtschaft zu fordern. Um konkrete Empfehlungen ableiten zu konnen,
wird zunéchst die Diffusionsproblematik erldutert, die bei Umweltressourcen einen
zentralen Faktor und die Ursache potentieller externer Effekte darstellt. Anschlie-
Bend werden diese theoretischen Einfiihrungen auf einzelne Teilaktivititen landwirt-
schaftlicher Produktionsverfahren und deren potentielle Umweltwirkungen ein-
schlieBlich ihrer rdaumlichen Reichweite bezogen. Das Ergebnis dieses Abschnitts
wird die Identifizierung verschiedener Umweltproblemkomplexe darstellen, fiir die
dezentrale Politikansétze Effizienzvorteile versprechen.

2.3.1. Ursache-Wirkungs-Beziehungen und umweltokonomische Implikationen

Im Mittelpunkt effizienter Kompetenzallokationen gemdfl der Theorie des Umwelt-
foderalismus steht die Frage, ob von einzelnen Wirtschaftsaktivititen wie der land-

35 Weimann (1990: 133) erldutert z.B. die praktischen Probleme, die bei der Formulierung von
Umweltpolitik entstehen, wenn mit dem Ziel der Effizienzverbesserung versucht wird, die raumli-
che Verteilung von Schadstoffen zu beriicksichtigen.

36 Vgl das dritte Kapitel. In anderen Bereichen kann weniger von einem Informationsproblem der
beschriebenen Art gesprochen, sondern muB vielmehr ein Umsetzungsproblem vorhandener Er-
kenntnisse festgestellt werden. Insbesondere im naturwissenschaftlichen. spezicll dem naturschutz-
fachlichen Bereich. sind Informationen zu zahlreichen Teilriumen vorhanden und stehen Um-
weltqualitiitsziele seit langem fest. Der zeitliche Horizont zur Implementation dieser immer wieder
gestellten Forderungen ist jedoch oft nicht absehbar.
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wirtschaftlichen Primarproduktion interregionale Externalititen ausgehen. Da der
mogliche Betroffenheitsgrad der verschiedenen Umweltressourcen und auch die Art
der Umwelteffekte erheblich differieren, sind zur Beantwortung dieser Frage einige
grundsitzliche Ausfiihrungen notwendig.

Schadstoffe mit ausgesprochenem Diffusionsverhalten, bei denen der raumliche
Zusammenhang zwischen Emissionsquelle und Wirkungsort fiir die Stirke des
Umwelteffekts weitgehend unerheblich ist (wie Kohlendioxid oder Fluorchlorkoh-
lenwasserstoffe), werden nach Weimann (1990: 133) als Globalschadstoffe bezeich-
net. Den Kontrapunkt dazu bilden nach Weimann die Oberflachenschadstoffe, bei
denen direkte Beziehungen zwischen dem Ort des Auftretens und der 6kologischen
Wirkung feststellbar sind. Viele Emissionen wie Stickstoffaustrige aus der Landwirt-
schaft sind diesen beiden Gruppen nicht eindeutig zuzuordnen. Bei der hier vorzu-
nehmenden Analyse werden allerdings die Schadstoffgruppen im Vordergrund ste-
hen, bet denen die Wirkungen lokal bzw. regional begrenzt sind, d.h. die Oberfli-
chenschadstoffe®.

Es existieren verschiedene Ausbreitungscharakteristika der Schadstoffe und positi-
ven Externalitdten aus landwirtschaftlichen Quellen. Bei Stickstoffemissionen in das
Grundwasser etwa dehnen sich die Eintrige entlang des Grundwasserleiters aus, der
als natiirlicher Gradient fungiert. Eindeutiger lassen sich Stickstoffemissionen in
Oberflachengewissern charakterisieren. Bei Stehgewéssern herrscht die Ausbreitung
in Form konzentrischer Kreise vor, wiahrend die Diffusionsform bei FlieBgewidssern
von linienformigen Effekten dominiert wird.

Ein Problem bei der Einschitzung landwirtschaftlich bedingter externer Effekte, das
abschlieBend nur in konkreten lokalen oder regionalen Einheiten gelost werden kann,
ergibt sich durch die unterschiedliche rdumliche Ausdehnung verschiedener betroffe-
ner Okosysteme. Wie im folgenden darzustellen sein wird, sind von den stickstoffge-
bundenen externen Effekten, die von landwirtschaftlichen Produktionsverfahren
ausgehen, verschiedene Medien betroffen. Sie alle besitzen unterschiedliche raumli-
che Ausdehnungen, so daB es zu Uberlappungen betroffener Naturraume kommt
(Siebert 1995: 212), die bei umweltpolitischen Ma3nahmen beriicksichtigt werden
missen. In Schaubild 4 ist ein solcher Fall fiir drei ausgewihlte, fiktive Emissions-
quellen skizziert. Die verschiedenen Schraffuren kennzeichnen jeweils abgrenzbare
Umweltraume (oder Naturrdaume), die von einer Stickstoffemission aus der Land-
wirtschaft betroffen sein konnen®.

37 Der Begriff , Oberflichenschadstoff** bedeutet nicht, daB samtliche der problematisierten Umwelt-
effekte tatsiachlich an der (Erd-) Oberfliche auftreten. Auch Diffusionswirkungen unter der
Oberfliache. d.h. innerhalb der Ressource Boden, z.B. in Richtung Grundwasser, werden einge-
schlossen.

38 Zum Teil kann auch diese exakte Abgrenzung aufgrund von Informationsmangel Probleme berei-
ten: jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit der ,.richtigen™ Abgrenzung mit zunehmender raumlicher
Nahe zum Problem durch die Nutzungsmoglichkeit dezentraler Information. Beriicksichtigt wur-
den bei der gewihlten Darstellung weder regionale und iiberregionale Effekte von Stickstoffemis-
sionen noch das Phinomen , diffuser Quellen*.
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Schaubild 4

Landwirtschaftlich bedingte Stickstoffaustriage
und ihr Diffusionsraum in einem geographischen Ausschnitt

(

(/
N "\

Kultur- oder Naturlandschaft.

einschlieBlich spezifischer Biotope Stadt- oder Landkreis

- Trinkwasser- Stickstotfemission
einzugsgebiet (lokal begrenzt)
FlieBgewisser
Erlduterungen vgl. Text. LSsUN

Fiir eine effiziente Zuordnung von Kompetenzen an unterschiedliche Gebietskorper-
schaften entsprechend dem Prinzip der , fiskalischen Aquivalenz™* bzw. dem Versuch
cines ,perfect mapping* bedarf es der Identifizierung nicht nur der Verursacher,
sondern auch der Betroffenen von externen Effekten sowie moglichst auch deren
Betroffenheitsgrades. Die folgenden Darstellungen hypothetischer Nutzendiffusions-
kurven (Schaubild 5 und 6). der Ausbreitungscharakteristika externer Effekte im
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Schaubild 5

Réumliche Kostendiffusionsfunktion zur Bestimmung
effizienter Kompetenzallokation

A Betroffenheitsgrad
durch Kosten/Nutzen

Gesamt-Betroffenigrad A+B+C+D+E+F

A B C D E F
>
Kreis 1 Kreis 2 | Kreis 31 benachb. benachb. Nachbar- | Entfernung
Bundes- Bundes- Nation vom
land 1 land 2 Emissionsort

Entstehungsort des
Umwelteffekts

Raum, dienen diesem Ziel*. Abgebildet werden die an den Enstehungsort des
Umwelteffekts angrenzenden betroffenen Gebietskorperschaften auf der Abszisse
sowie der diesem Umwelteffekt zugemessene Grad der Betroffenheit in Form von
NutzeneinbuBen bzw. Nutzengewinn auf der Ordinate*.

Der beschriebene Sachverhalt 148t sich angelehnt an Hansmeyer et al. (1975) als
.Entfernungselastizitit der Betroffenheit definieren. Hansmeyer et al. benutzen den
Begriff der ,,Entfernungselastizitat der Nachfrage* im Zusammenhang mit der Infra-
strukturausstattung von Regionen und verstehen darunter die Verdnderung der Nach-
frage in Abhangigkeit zunehmender Entfernung vom Entstehungsort u.a. lokaler
offentlicher Giiter (hier z.B. Naherholungsgebiete). Dieser Interpretation entspre-
chend stellt die ,,Entfernungselastizitidt der Betroffenheit* die Veranderung des Be-

39 Vgl auch die Diskussion von Siebert (1995: 31ff.) zu einzelbetrieblichen Diffusionskurven.

40 Theoretisch lassen sich dhnlich wie bei regionalwissenschaftlichen Analysen nach dem Funktiona-
litatsprinzip im herkommlichen Sinn Isolinien — hier Isobetroffenheitslinien — um ein Zentrum
zeichnen, von dem erwartet wird. daB es den Entstehungsort einer positiven oder negativen Exter-
nalitit abbildet (Lauschmann 1976: 26). Die dargestellten Nutzendiffusionskurven sind dann als
Schnitt durch eine solche Schar von Isobetroffenheitslinien entlang eines hypothetischen Gradien-
ten zu verstehen.
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Schaubild 6

Raumliche Kostendiffusionsfunktion von Umwelteffekten
verschiedener Ausdehnungs- und Betroffenheitsgrade
A Betroffenheitsgrad Betroffenheitsgrad
durch Kosten/Nutzen durch Kosten/Nutzen

ALIBL |G| D | B | Ry A[B2 | G
» »
» »
Kreis Kreis usw Entfernung Kreis Kreis benachb. Entfernung
1 2 vom 1 2 Bundes- vom
Entstchungsort des Emissionsort Entstehungsort des land | Emissionson
Umwelteffekts Umwelteffekis
Betroffenheitsgrad A Bcuoffenheitsgrad
durch Kosten/Nutzen durch Kosten/Nutzen
—
By Cy Ayl By
"ttt »
Kreis Kreis  benachb. Entfernung Kreis Kreis Entfernung
1 2 Bundes- vom 1 2 vom
Entstehungsort des land 1 Emissionsor Entstehungsort des Emissionsort
Umwelteffekts Umwelteffekts

troffenheitsniveaus in Abhingigkeit zunehmender Entfernung vom Entstehungsort
externer Effekte des Agrarumweltbereichs dar. Auch der von Hansmeyer et al.
benutzte Begriff der ,,raumlichen Nutzenverteilungslinien* 148t sich auf positive und
negative externe Effekte anwenden. Isonutzenlinien wiirden dann die Verteilung
gleicher Nutzenniveaus im Raum abbilden. Da die Nebenbedingung der Orientie-
rung an Verwaltungsraumen gilt, wiirden die Isonutzenlinien Raume gleichen Nut-
zens (oder gleicher Kosten) umschlieBen, die von den AuBengrenzen etwa der
Landkreise umschlossen werden.

Der stufenformige Verlauf der Funktionen kommt dadurch zustande, da3 innerhalb
einzelner Gebietskorperschaften von einer homogenen Nutzenverteilung ausgegan-
gen wird. Unterschiedliche GruppengréBen der jeweils Betroffenen in den Gebiets-
korperschaften spiegeln sich in der jeweiligen Streckenlange auf der Abszisse wider.
So geht aus Schaubild 5 hervor, daB es sich bei Landkreis 2 um eine Gebietskorper-
schaft mit einer im Vergleich zu Landkreis 1 groeren Gruppe betroffener Individuen
handelt*!.

41 Ebenso impliziert die geringe Streckenlidnge der benachbarten Bundeslinder eine entsprechend
geringere GruppengroBe betroffener Individuen.
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Es wird bei dieser Form der Darstellung auSerdem davon ausgegangen, da3 Diffusi-
onsfunktionen nicht nur die Wirkungen auf die Produktionsfunktion externer Betrof-
fener abbilden, sondern auch eine Nutzenkomponente beinhalten, die bezogen auf
den geographischen Raum ,,diffundieren* kann, ohne daf eine stoffliche Diffusion
vorliegt**. Der dargestellte Verlauf der Nutzendiffusionskurven kommt dann zustan-
de, wenn der rein physische Verdiinnungseffekt mit der Entfernung vom Emissions-
ort sinkt und/oder gleichzeitig der Nutzen potentiell betroffener Individuen ab-
nimmt*. Schaubild 5 basiert auBerdem auf der Annahme, der Entstehungsort des
Umwelteffekts sei im Zentrum eines Landkreises lokalisierbar, dieser Landkreis
befinde sich im Zentrum des jeweiligen Bundeslandes usw. ,,Rand-* oder ,,Grenzef-
fekte*, d.h. rdumlich begrenzte Umweltwirkungen, die aufgrund ihres Auftretens an
der Grenze zu Nachbarrdumen in diese hinein diffundieren, werden zugunsten der
Uberschaubarkeit komplexer Umweltprobleme vernachlissigt.

An Schaubild 5 ist ablesbar, da8 beim Umweltproblem ,,Austrag von Stickstoff aus
der Landwirtschaft ins Grundwasser” der Betroffenheitsgrad in der emitierenden
Gebietskorperschaft maximal ist und mit zunehmender Entfernung vom Emissions-
ort abnimmt. Deutlich wird der annahmegemaB unterschiedliche Betroffenheitsgrad
der verschiedenen Gebietskorperschaften. Uber den exakten Kurvenverlauf lassen
sich auf abstrakter Ebene lediglich Vermutungen anstellen, er wird bestimmt von
zahllosen Einzelfaktoren im jeweils zu analysierenden Raum.

Vom Prinzip der fiskalischen Aquivalenz ausgehend, kénnte nun unter Vernachlissi-
gung weiterer BestimmungsgroBen wie Skaleneffekten oder Transaktionskosten, die
effiziente Kompetenzallokation bestimmt werden. Die Summe der zu verteilenden
Gesamtkompetenz sollte danach entsprechend der Teilbetroffenheitsgrade jeder Ge-
bietskorperschaft zugeordnet werden. Fiir Landkreis 3 wiirde dies bedeuten, daB3 er

mit einem Anteil von ATBiC -4C-D TE+F an der zu vergebenden Gesamtkompe-

tenz beteiligt wiirde. Es ist nachvollziehbar, daB der effiziente Kompetenzanteil nur
dann exakt bestimmt werden kann, wenn die Betroffenheitsgrade samtlicher Gebiets-
korperschaften bestimmt werden konnen*. Sind die marginalen Zahlungsbereit-
schaften einzelner Gebietskorperschaften unbekannt, fiihrt dies bei Nichtberiicksich-

42 Beispiele solcher von Nutzendiffusionen ausgeldster Wirkungen sind ,,non use values* (Existenz-,
Options-, Vermichtniswerte), bei denen Nutzer oder Geschadigte auch in Raumen angetroffen
werden konnen, die physisch wenig oder iiberhaupt nicht vom betrachteten Umwelteffekt betroffen
sind, jedoch iiber ihre Priferenzfunktion bzgl. des Umweltzustands in anderen Regionen tangiert
werden.

43 Der Nutzen wird auch bei Beriicksichtigung von ..non use values™ i.d.R. sinken, da fiir potentiell
betroffene Individuen die Wahrscheinlichkeit einer zukiinftigen Nutzung bzw. eines zukiinftigen
Schadens mit der Entfernung abnimmt (Briimmerhoff 1992: 489).

44 Die hier dargestellten SchluBfolgerungen der abzuleitenden Kompetenzanteile gelten daher ledig-
lich fiir die spezielle Gruppe von Umwelteffekten, die ausgehend vom Entstehungsort entlang
eines Gradienten (hier durch die Abszisse reprasentiert) Wirkungen auslosen. Bei samtlichen Um-
welteffekten, die sich nicht in dieser Form ausbreiten. sondern flichenhaft — z.B. in From konzen-
trischer Kreise —, ist die (hypothetische) Bestimmung des adidquaten Kompetenzanteils entspre-
chend anzupassen.
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tigung zu einer Uberschitzung der Anteile samtlicher iibrigen Gebietskorperschaf-
ten.

Ahnliche raumliche Kosten- oder Nutzendiffusionskurven sind fiir jeden positiven
oder negativen Umwelteffekt sowie unterschiedliche offentliche Giiter denkbar.
Beispielsweise zeigt die Abbildung eines Klimaeffektes aufgrund von Austrigen
klimarelevanter Gase aus landwirtschaftlichen Betrieben (Schaubild 6, Abbildung
(2)), daB lokale Individuen am Emissionsort dhnlich stark betroffen sind wie weit
entfernt lokalisierte Wirtschaftssubjekte. Daraus ist die Schlu8folgerung zu ziehen,
daB eine gleichmiBige Verteilung der Gesamtkompetenz zur Beschrankung klimare-
levanter Austrige auf samtliche Gebietskorperschaften — vom emitierenden Land-
kreis bis zu weit entfernten Bevolkerungsgruppen — Effizienzgewinne verspricht.

Ein Faktor, von dem bei der Darstellung von Diffusionskurven in der beschriebenen
Form abstrahiert werden muB, besteht darin, da8 die Nutzenfunktionen der Wirt-
schaftssubjekte bzw. Wahlbiirger einer Region nicht nur von einzelnen externen
Effekten beeinfluBt werden. Daher ist es nach der Bestimmung von Nutzendiffusi-
onskurven fiir einzelne Umwelteffekte im zweiten Schritt erforderlich, iiberlagernde
Diffusionsfunktionen verschiedener Umwelteffekte im selben Raum abzubilden
(Siebert 1976b). Allerdings treten dann Aggregationsprobleme auf, da i.d.R. margi-
nale Zahlungsbereitschaften der Individuen einzelner Regionen fiir bestimmte Um-
weltressourcen nicht zu einer Gesamt-Zahlungsbereitschaft summiert werden kon-
nen. Es ist also davon auszugehen, da die Quantifizierung solcher Funktionen in
konkreten Raumen nur eingeschrinkt moglich ist. Die dargestellten Uberlegungen
bleiben daher im Einzelfall solange hypothetisch, wie die Quantifizierbarkeit

— der Teilnutzen einzelner Gebietskorperschaften und damit die Darstellung der
gesamten Nutzendiffusionskurven,

—  der Stirke einzelner Teilkompetenzen,

—  weiterer effizienzbeeinflussender Bestimmungsfaktoren (Skalen- oder Ver-
bundeffekte, Koordinierungsbedarf, Transaktionskosten)

Schwierigkeiten bereitet.

Andererseits kann das Hilfsmittel der Nutzendiffusionskurven auch bei nicht vollstan-
diger Quantifizierbarkeit der Einzelkomponenten dazu dienen, komplexe Ge-
samtprobleme, um die es sich beim Schutz von Umweltressourcen i.d.R. handelt, im
Verlauf der Entscheidung fiir bestimmte Kompetenzallokationen zu strukturieren.
Um zu vermeiden, in der dargestellten Form lediglich einzelne Umwelteffekte der
landwirtschaftlichen Produktion zu problematisieren und damit eine Zerfaserung
administrativer Losungen in Kauf zu nehmen, wird im folgenden das Ziel verfolgt,
zur Erreichung einer besseren Umsetzbarkeit verschiedene Effekte zu biindeln.
Dabei wird nach solchen Effekten gesucht, die dhnliche Ausbreitungscharakteristika
aufweisen, d.h. es wird der Versuch unternommen, Umwelteffekte abzubilden, die
dhnliche Verldufe der Nutzendiffusionskurven erwarten lassen. Sind solche Umwelt-
effekte gefunden, bietet sich eine Kompetenzbiindelung entsprechend des jeweiligen
Betroffenheitsgrades der einzelnen Gebietskorperschaften an.



2.3.2. Potentielle Umwelteffekte der Landwirtschaft und
deren rdumlicher Wirkungskreis

Um zu konkreten Handlungsempfehlungen bzgl. effizienter Kompetenzallokationen
in der Agrarumweltpolitik zu kommen, miissen zunichst die raumlichen Wirkungsra-
dien einzelner umweltrelevanter landwirtschaftlicher Tatigkeiten identifiziert wer-
den (Ubersicht 2)**. Umweltwirkungen anderer Wirtschaftssektoren auf die Land-
wirtschaft sind nicht Gegenstand der Betrachtung. Die Darstellung basiert auf fol-
genden Annahmen:

Es sollten die theoretisch denkbaren Wirkungen landwirtschaftlicher Aktivita-
ten abgebildet werden, nicht nur solche tatsachlich vorzufindender Bewirt-
schaftungsmafnahmen (z.B. in Form von Fallbeispielen). Auch wurden nicht
die durchschnittlichen, meBbaren, praxisiiblichen Bewirtschaftungsintensita-
ten und damit Umweltwirkungen zugrunde gelegt. Betrachtet wird die poten-
tielle rdumliche Wirksamkeit der MaBnahmen, die in konkreten Einzelfillen
(,worst" bzw. ,best case*-Szenario) deutlich von den dargestellten Effekten
abweichen kann. Die Darstellung schafft das Fundament fiir weitere Uberle-
gungen zur effizienten Begrenzung institutioneller Ebenen.

Fiir den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel heift dies z.B.,
daB bei der Ausbringung bestimmte Umwelteffekte zu erwarten sind bzw.
auftreten konnen, unabhingig davon, ob de facto unter Beachtung gesetzlicher
Standards ausgebracht wird oder nicht. Vom Grad der Beachtung dieser Stan-
dards hingt lediglich ab, wie intensiv der Effekt auf den verschiedenen raum-
lichen Ebenen ist, dndert jedoch nichts an der Einschdtzung, ob dieser Effekt
auftreten kann oder nicht. Im Grenzfall des volligen Verzichts lage die Intensi-
tat der Wirkung auf samtlichen raumlichen Ebenen bei Null.

Die Richtung des zu erwartenden Umwelteffektes (positiv/negativ) landwirt-
schaftlicher Aktivitdten im Vergleich zum Referenzzeitpunkt (vor Einleitung
der EinzelmaBnahme) wurde nicht explizit bewertet, da diese Frage fiir die
effiziente Lokalisierung von Kompetenzen zunichst unbedeutend ist und auf
aggregierter Ebene nicht pauschal beantwortet werden kann. Im Einzelfall,
d.h. bei der Analyse einzelner Naturrdume, ist eine Bewertung der tatsichli-
chen Umwelteffekte und ihrer Stirke jedoch Voraussetzung fiir die Definition
effizienter PolitikmaBnahmen.

Bezogen auf die Ausbringung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel muB3-
te etwa unberiicksichtigt bleiben, welche Vorleistungsintensitit vor Beginn der
betrachteten landwirtschaftlichen Aktivitdt vorzufinden ist. Folglich wurde so-
wohl eine Verminderung als auch eine Steigerung der Ausbringungsintensitit
chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel neutral als Umwelteffekt auf der
jeweiligen raumlichen Ebene der verschiedenen Schutzgiiter aufgefa3t*®.

45

46

Benkert (1981: 23) empfiehlt. solche Zusammenhinge in ,,Verursacher-Betroffenen-Matrizen* ab-
zubilden.

D.h. ob eine Steigerung der Intensitdt mit einer Belastung des Umweltsystems und damit ggf.
einem negativen externen Effekt einhergeht, der im Rahmen von Absorptionskapazititen vertretbar
ist und daher von keinerlei Negativwirkung auszugehen ist. wurde auf dieser abstrakten Ebene
nicht bestimmt.
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Ubersicht 3

Potentiell betroffene raumliche Wirkungsebenen
Aggregierte Kategorie Wirkungsebenen
lokal Individualebene (z.B. Betriebsflachen)
Zusammenschliisse von Individuen
Kommune

regional Kommunalverband
Landkreis
Landkreisverband
Regierungsbezirk
Bundesland

iiberregional Biindnisse zwischen Bundeslandern
Bund/EU-Mitgliedstaat
Zwischenstaatliche Biindnisse
Europaische Union

Globale Gebiete

—  Auch eine Bewertung der Starke bzw. Intensitdt des jeweiligen Umwelteffektes
muB naturwissenschaftlichen kleinrdumigen Untersuchungen vorbehalten
bleiben. Aussagen zum Grenznutzen bzw. Grenzschaden des Effekts kénnen
daher auf aggregierter Ebene nicht gemacht werden. Es wird also nicht expli-
zit bewertet, wie (stark) negativ der Austrag einer bestimmten stofflichen
Belastung einzuschitzen bzw. welcher Effekt per Saldo zu erwarten ist, falls
negative und positive Effekte gleichzeitig auftreten.

—  Der raumliche Wirkungskreis landwirtschaftlicher Tatigkeiten wird in lokale,

regionale und iiberregionale Ebenen differenziert. Innerhalb dieser Kategorien
sind weitere Differenzierungen in Form institutioneller Ebenen mdoglich
(Ubersicht 3). So werden auf der Stufe ,lokale Wirkungen* externe Effekte
einzelner Kleinflachen, Parzellen und Schlédge bis hin zu vollstandigen land-
wirtschaftlichen Betrieben und Aggregaten daraus subsumiert. Die Grenzen
zum nichstgroBeren Niveau ,regionale Wirkungen* sind flieBend. Als An-
haltspunkt fiir die Obergrenzen dieses Wirkungsraumes konnen institutionell
die Grenzen von Bundeslidndern dienen. Diese bieten sich im foderalen Sy-
stem der Bundesrepublik an, da auf dieser Ebene wesentliche Entscheidungen
im Bereich der Agrarumweltpolitik getroffen werden. Die iiberregionale Ebe-
ne umfaflt samtliche Gebiete, die den Raum eines Bundeslandes tliberschreiten
(Landerarbeitsgemeinschaften, Bundes-, zwischenstaatliche, EU-, globale
Ebene).
Eine Dreiteilung der Riumlichkeit erscheint aus Griinden der Ubersichtlich-
keit angebracht. Eine stirkere Differenzierung bis hin zur Bewertung einzel-
ner lokaler Effekte ist fiir zukiinftige Planungen nicht nur niitzlich, sondern
erforderlich, muB jedoch naturwissenschaftlichen Analysen vorbehalten blei-
ben.
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Die biotischen Schutzgiiter sind durch den direkten EinfluB landwirtschaftli-
cher Titigkeiten bzw. deren Unterlassung tiberwiegend lokal betroffen. Ledig-
lich in Sonderfillen kann es zu regionalen und/oder iiberregionalen Auswir-
kungen kommen, wenn z.B. Individuen einer relativ hohen Stufe der Nah-
rungskette beeinfluBt werden. In diesen Fillen kommt es zu einer Uberwil-
zung des lokalen Effektes auf groBere raumliche Einheiten.

Kommt es allerdings zu regionalen und iiberregionalen Umwelteffekten im
abiotischen Bereich, besteht die Moglichkeit, daB sich die Artenzusammenset-
zung der betroffenen Biozonose dndert. In diesen Fillen haben externe Effekte
im abiotischen Bereich Sekundireffekte auf den biotischen Bereich zur Folge,
die dann i.d.R. wieder lokaler Natur sind (s.0.).

Im Zusammenhang mit der Analyse von Effekten auf die biotischen und &s-
thetischen Ressourcen werden lediglich die direkten, physischen Effekte be-
riicksichtigt, Existenz-, Options- oder Vermdchtniswerte (,,non use values*)*
werden nicht betrachtet. Solche Ableitungen wiirden eine Differenzierung der
rdumlichen Effekte unmoglich machen, da grundsitzlich Effekte auf samitli-
chen raumlichen Ebenen anzunehmen wiren und folglich stets Politikansétze
mit ausgesprochen zentralem Charakter vorgesehen werden miiften*.

Summationseffekte®® wurden wegen der damit verbundenen Komplexitit der
Betrachtung sowie insbesondere wegen der Notwendigkeit einer Messung
bzw. Bewertung einzelner Effekte, die hier nicht vorgenommen werden kann,
i.d.R. nicht beriicksichtigt. Solche Effekte konnen fiir die tatsdchliche Rele-
vanz eines Umwelteffektes jedoch von erheblicher Bedeutung sein und miis-
sen daher bei der konkreten Definiton geeigneter institutioneller Ebenen in
ausgewihlten Raumen ebenfalls beriicksichtigt werden. So kénnen Emissio-
nen aus der Tierhaltung einzelner landwirtschaftlicher Betriebe zumeist ver-
nachldssigt werden. Geht die Belastung jedoch von einer Vielzahl von Betrie-
ben aus und tritt zudem rdaumlich konzentriert auf, konnen erhebliche Ge-
ruchs- und sonstige Umweltbelastungen die Folge sein.

Hiufig treten solche Summationseffekte auch im Bereich der dsthetischen
Ressourcen auf. Die Aufgabe einzelner landwirtschaftlicher Nutzflachen in
einer reichhaltig strukturierten Landschaft stellt noch kein Problem dar bzw.
hat priméar lokale Effekte. Erst mit der Aufgabe der Produktion zahlreicher
Standorte derselben rdumlich abgegrenzten Einheit konnen negative Effekte
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Die Kategorisierung der Nutzenarten erfolgt in der Literatur nicht einheitlich. Bateman/Langford
(1997) bezeichnen Optionswerte als Indikatoren fiir potentiellen, zukiinftigen Nutzen und damit
als ,,use values*. Eine Gegenposition nehmen z.B. Pate/Loomis (1997) ein.

Als pragmatische Vorgehensweise schldgt Benkert (1981: 24) vor, ,,von vorhandenen Nutzungsan-
spriichen unter Beriicksichtigung mittelfristiger Optionen* auszugehen, wobei in vorsorgeorien-
tierter Weise der Grad an Irreversibilitdt zu beriicksichtigen sei. Zur Bemessung des Grads an
Irreversibilitat seien die Prognosewahrscheinlichkeit des Schadensfalls sowie Kenntnisse zu den
Wirkungszusammenhingen maBgebend.

Unter Summationseffekten sind solche Umweltwirkungen zu verstehen, die erst dadurch zustande
kommen, daB mehrere Teileffekte zeit- und/oder ortsgleich auftreten und erst in der Summe eine
i.d.R. negative Wirkungsschwelle iiberschreiten.



fir den Landschaftsschutz, auch mit regionalen oder sogar iiberregionalen
AusmaBen, verbunden sein.

—  Unter Ressourcenschonung (Ubersicht 2) ist der effiziente Umgang mit nicht-
erneuerbaren Ressourcen wie Energietragern oder Bodenschétzen gemeint.

Auf der Grundlage dieser Annahmen und der in Ubersicht 2 wiedergegebenen Ergeb-
nisse lassen sich verschiedene Teilaktivitdten biindeln, die liblicherweise im Verlauf
landwirtschaftlicher Produktionsverfahren durchzufiihren und bzgl. ihrer Umwelt-
Raumwirkung vergleichbar sind%. Eine solche Biindelung ist erforderlich, um die
Praktikabilitdt von Politikempfehlungen zu erhohen, anstatt fiir jedes Einzelproblem
einen speziellen Verwaltungsraum abzugrenzen.

(1) Ausbringung von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln sowie Kldarschlamm

Die Ausbringung von Diinger in organischer oder mineralischer Form zihlt neben
der Applikation von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln zu den Tatigkei-
ten, von denen erhebliche Umweltwirkungen ausgehen konnen. Die abiotischen,
biotischen und z.T. die &sthetischen Umweltressourcen sind potentiell betroffen.
Stickstofthaltige Diingemittel und chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel gel-
ten als komplementare, ertragsteigernde Betriebsmittel, d.h. Intensitétssteigerungen
aufgrund einer dieser Vorleistungen bedingen i.d.R. gleichzeitig eine Steigerung der
speziellen Intensitit des anderen (Wissenschaftlicher Beirat beim BML 1993c: 6).

Stickstoff gehort zu den Hauptnéhrstoffen der landwirtschaftlichen Primérprodukti-
on. Gleichzeitig konnen von der Stickstoffausbringung jedoch erhebliche uner-
wiinschte Umweltwirkungen ausgehen. Es gilt allgemein als nachgewiesen, dafl die
Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft regional sehr unterschiedlich verteilt
und Emissionsschwerpunkte in Viehhaltungsregionen vorzufinden sind.

Fiir die Eintrage von Stickstoff in die Umwelt ist die Landwirtschaft in unterschiedli-
chen Anteilen verantwortlich: Wiahrend die Belastung des Grundwassers und der
FlieBgewisser zu einem bedeutenden Teil in den Verantwortungsbereich der Land-
wirtschaft fillt und die Ammoniakemissionen nahezu ausschlieBlich aus der Land-
wirtschaft stammen, ist ihr Beitrag zu den globalen N,O-Emissionen als gering
einzustufen (Wissenschaftlicher Beirat beim BML 1993c: 5).

Regionale und iiberregionale Umwelteffekte der organischen Diingung im Bereich
des Bodens konnen durch den Transport fliichtiger Gase auf dem Luftwege und
daraus z.B. resultierender Versauerung von (Wald-) Boden an Stellen auftreten, die
weit vom Emissionsort entfernt liegen. Bei der mineralischen Diingung sind diese
uberregionalen Effekte im Vergleich zur organischen Diingung zu vernachléssigen.
Ahnliches gilt fiir Pflanzenschutzmittel, von denen primir lokale Effekte auf die

50 Die folgenden Einschitzungen sind unter Mitarbeit von Uwe Geier, Institut fiir Organischen Land-
bau der Universitdt Bonn, und Jirgen Weis, Abteilung Geobotanik des Instituts fiir Landwirtschaft-
liche Botanik der Universitat Bonn zusammengestellt worden; ihnen sei an dieser Stelle ausdriick-
lich gedankt.
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Regelungsfunktion des Bodens ausgehen, je nach Substanz mit erheblichem Wir-
kungspotential.

Ziel der Diingung ist es, die Produktionsfunktion des Bodens positiv zu beeinflussen,
um den Ertrag zu steigern. Dieser Wirkungszusammenhang innerhalb der wirtschaft-
lichen Teilfunktionen des Bodens steht somit fiir mogliche positive lokale Effekte
umweltrelevanter landwirtschaftlicher Tatigkeiten. Dasselbe gilt fiir den Pflanzen-
schutzmitteleinsatz, der bei Einhaltung guter fachlicher Praxis i.d.R. ebenfalls positi-
ve Wirkungen auf die Produktionsfunktion hat. Allerdings kann es bei Nichtbeach-
tung der Anforderungen ordnungsgeméfBer Landbewirtschaftung (Anwendungsfeh-
ler) zu erheblichen negativen Effekten auf die okologischen Teilfunktionen des
Bodens kommen.

Da der Diingungseffekt bei der Klarschlamm- und Kompostausbringung im Mittel-
punkt steht, sind die Wirkungen auf die Bodenfunktionen dhnlich zu bewerten wie
bei der organischen Diingung, bei den iiblichen Ausbringungsmengen allerdings mit
abgeschwichter Intensitit.

Die starksten Wirkungen von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln auf Grundwasser
und Oberflichengewdsser sind lokal zu erwarten. Bei negativen Wirkungen der
Diingemittelausbringung auf den Gewasserbereich handelt es sich 1.d.R. um Eutro-
phierungen. Wenn Oberflichengewisser betroffen sind, dann ist auch mit regionalen
und z.T. iiberregionalen Wirkungen auf die Meere zu rechnen. Durch den physischen
,, Verdiinnungseffekt” sind die Wirkungen von EinzelmafBnahmen hier i.d.R. von
geringerer Bedeutung als bei lokaler Betrachtung. Allerdings kann es bei einer
Anhidufung von punktuellen und besonders auch diffusen Schadquellen zu erhebli-
chen negativen Effekten kommen (,,Summationsschiden*).

Der landwirtschaftlich bedingte Stickstoffeintrag in Meere findet iiberwiegend iiber
Fliisse statt, zu einem geringeren Teil in Form von Ammoniakemissionen auch iiber
den Luftweg. Fiir diesen Eintragspfad ist die mineralische Diingung von nachgela-
gerter Bedeutung (vgl. Boden), da Ammoniakemissionen bei dieser Diingungsart nur
in geringem Umfang auftreten.

Werden Pflanzenschutzmittel nicht nach guter fachlicher Praxis angewendet, kommt
es, etwa durch Abdrift, Nichteinhalten von Mindestabstianden oder unsachgemaBe
Entsorgung von Restmengen und Eintrag in FlieBgewisser, neben lokalen Effekten
auch zu regionalen und iiberregionalen Wirkungen (Nolting 1993: 68-78; Becker
1993: 79-88; Fischer 1996). Allerdings konnen auch bei ordnungsgemafer Bewirt-
schaftung durch Drainagen, Schrumpfrisse oder Makroporen Austrage von Pflanzen-
schutzmitteln verursacht werden.

Von einzelnen Pflanzenschutzmitteln sind Klimawirkungen bekannt; hierzu gehort
das Bodenentseuchungsmittel Methylbromid. Relevant fiir den negativen Beitrag der
Landwirtschaft zum Treibhausklima ist neben dem Austrag von Lachgas und Methan
bei organischer Diingung der Verbrauch von nicht erneuerbaren Energieressourcen
bei der Herstellung mineralischer Diingemittel bzw. generell der Einsatz von Maschi-
nen mit Verbrennungsmotoren.
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Geruchsbelastungen beschrinken sich nahezu ausschlieBlich auf die lokale Ebene.
Grund ist der Verdiinnungseffekt, der bei luftgetragenen, gasformigen und als Geruch
wirkenden Emissionen auftritt. In Fillen konzentrierter Belastung, die saisonal
(Giilleausbringung, Ausbringungstermine fiir Pflanzenschutzmittel) oder aufgrund
der rdaumlichen Dichte dhnlicher Emissionsquellen (intensive Viehhaltungsregionen)
verursacht werden konnen, sind regionale Betroffenheiten festzustellen. Diese Aus-
sagen gelten fiir die verschiedenen stofflichen Quellen organischer Diingung, des
Pflanzenschutzmitteleinsatzes, der Klarschlamm-/Kompostausbringung (und z.T.
auch -lagerung) und Tierhaltungssysteme.

Nicht erneuerbare Ressourcen werden in hohem MaBe bei der energieintensiven
Herstellung chemisch-synthetischer Diingemittel beansprucht. Dies gilt mit geringe-
rer Intensitat auch fiir die Herstellung chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel.
Wihrend der Einsatz nicht-regenerativer Energietrager grundsitzlich negativ zu
bewerten ist, fithrt die Verwendung von ,,Sekundarrohstoffdiingern wie Bioabfall-
komposten und Klarschlamm, d.h. die Wiederverwendung von Endprodukten einer
ProzeBkette (Forderung des Kreislaufgedankens), zur Ressourcenschonung.

Eutrophierungen, die sowohl von Diingungsmafnahmen mit organischen als auch
mit mineralischen Diingemitteln ausgehen konnen, aber auch die gezielte Nzhrstoff-
versorgung von kultivierten Boden, fithren zu Veranderungen in der Artenzusammen-
setzung. Eutrophierungen sind bei Beachtung der geltenden Ausbringungsgrenzwer-
te allein mit Klarschlamm oder Bioabfallkomposten nicht denkbar. Allerdings wird
auch hier ein Beitrag zu Veranderungen in der Artenzusammensetzung durch die
(gewollte) Nahrstoffversorgung der Nutzflachen geleistet.

Werden Effekte wie Abdrift oder Anwendungsfehler vernachldssigt, kann davon
ausgegangen werden, daf3 die primiren Effekte der Ausbringung von Pflanzen-
schutzmitteln auf die Artenzusammensetzung lokaler Natur sind. Dabei ist die
Wirkungsstarke auf die biotischen Ressourcen i.d.R. wesentlich ausgeprigter als auf
die asthetischen.

Bei den dsthetischen Ressourcen steht die Strukturvielfalt der Landschaft im Mittel-
punkt. Wirkungen des Einsatzes von Diinge- oder Pflanzenschutzmitteln auf das
Landschaftsbild durch sich verdndernde Artenzusammensetzungen in der Flora
(,,Blithaspekt) lassen sich daher nur indirekt ableiten. Dennoch kann im Einzelfall
das Fehlen auffalliger und landschaftstypischer Arten (Kornblume, Ginster usw.)
einen erheblichen dsthetischen Effekt haben.

Humantoxische Wirkungen konnen im Gemiisebau, der zu den Sonderkulturen ge-
rechnet wird, durch die hohe Konzentration von Néhrstoffen in der Pflanzenmasse
entstehen. Aufgrund der hier iiblichen Praxis kommt der mineralischen Diingung
eine groflere Bedeutung fiir diese Effekte zu als der organischen.

Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln konnen humantoxische Wirkungen
wahrend der Applikation auftreten, wobei i.d.R. der Anwender selbst betroffen ist.
Restmengen von Pflanzenschutzmitteln werden vereinzelt auch in Lebensmitteln
nachgewiesen.
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Langfristig konnen humantoxische Wirkungen bei der Ausbringung von Sekundir-
rohstoffdiingern dadurch entstehen, dal Schwermetalle und organische Schadstoffe
akkumuliert werden. Die Bedeutung dieser moglichen Schadstoffquelle ist allerdings
wissenschaftlich umstritten.

(2) Einsatz von Maschinen und Energietrigern

Insbesondere durch den Maschineneinsatz beim Anbau von Reihenfriichten konnen
negative Effekte wie Verdichtung, Verndssung oder Erosion auftreten, die sich auf die
Regelungsfunktion, aber auch auf die Produktionsfunktion von Boden auswirken.

Gelangen Treibstoffe in den Bodenkorper und sekundar in Grund- oder Oberflichen-
gewdsser, sind lokale und ggf. regionale abiotische und in der Folge auch biotische
Ressourcen betroffen. Dieser Fall wird jedoch als Sonderfall (,,worst case**) betrach-
tet.

Oberflichengewidsser konnen durch nichtsachgemidfen Maschineneinsatz negativ
betroffen sein, wenn es zu Erosion und dadurch indirekt zu Nahrstoffeintrag kommt.
Es besteht die Gefahr, daB diese Niahrstoffe dann (regional und iiberregional) weiter-
transportiert werden und am Zielort ebenfalls Folgewirkungen ausldsen.

Durch Bodenverdichtungen und damit einhergehenden Sauerstoffmangel kann die
Denitrifikation, verbunden mit Emissionen klimawirksamer Gase, verstirkt werden.
Relevant fiir den Beitrag des Maschineneinsatzes zur globalen Kohlendioxidbilanz
ist neben der Menge insbesondere die Art des eingesetzten Energietrégers.

Die Wirkungen des Maschineneinsatzes auf Arten und Biotope wie auch auf das
Landschaftsbild sind lokal begrenzt.

(3) Spezielle Anbauverfahren und Formen der extensiven Nutzung

Unter speziellen Anbauverfahren und extensiver Nutzung werden verschiedene land-
wirtschaftliche Aktivitiaten mit gemeinsamem Bezug zu landwirtschaftlichen Nutz-
flachen zusammengefaBit. Dazu gehoren Fragen der Fruchtfolgegestaltung, der Fla-
chenstillegung, die Anlage von ungenutzten Zwischenstrukturen (z.B. Hecken und
Wege), die Nutzungsaufgabe sowie die Umwidmung von Acker- in Griinland.

Samtliche Titigkeiten aus dem Bereich ,,Anlage von...* (Ubersicht 1) wirken primar
wie die Nutzungsaufgabe. Die Wirkungen werden bezogen auf die Gesamtflache
bewertet, nicht auf die anteilige Fliche, auf der Zwischenstrukturen angelegt wurden.
Verschiedene EinzelmaBnahmen konnen unter der Uberschrift ,, Anlage von unge-
nutzten Zwischenstrukturen* gebiindelt werden.

Wesentlicher Bestimmungsfaktor des Erosionsrisikos ist der Grad der Bodenbedek-
kung im Rahmen der Fruchtfolgewahl, einschlieBlich der GroBe und Anordnung
stillgelegter Parzellen in der Feldflur. Die Darstellung der Effekte bei der Umwand-
lung von Ackerland in Griinland beriicksichtigt ausschlieBlich die Folgen der Um-
widmung, nicht der potentiellen Intensitét der Folgenutzung (vgl. dazu Griinlandnut-
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zung). Wihrend die Regelungsfunktion des Bodens von der UmwidmungsmaBnah-
me tendenziell positiv beeinflufit wird, kann davon ausgegangen werden, daf die
Produktionsfunktion i.d.R. negativ beeinfluft wird. Dies kann jedoch, z.B. im Rah-
men von Maf3nahmen zur Forderung umweltfreundlicher Produktionsverfahren und
der Marktentlastung, durchaus erwiinscht sein. Positive Effekte auf die Bodenfuktion
sind mit der Anlage von Hecken verbunden, die zur Eindimmung der Winderosion
beitragt.

Daneben konnen durch die Anlage von Zwischenstrukturen positive Wirkungen auf
den Gewdsserschutz, bedingt durch verstiarkten Erosionsschutz, ausgelost werden.
Lokale positive Effekte auf Oberflachengewdsser gehen insbesondere von der Um-
nutzung aus, wenn es sich um Erosionsstandorte handelt.

Fruchtfolgen mit hoher Diingungsintensitidt oder reine Leguminosenfruchtfolgen
konnen Auswirkungen auf die lokale und regionale Grundwasserqualitdt haben.
Negative Auswirkungen von FlachenstillegungsmaBnahmen auf Grund- und Ober-
fldchengewdsser sind insbesondere nach dem Umbruch von Dauerbrachen, verbun-
den mit starken Mineralisationsschiiben, moglich. Durch die verstarkte Bodenbedek-
kung gegeniiber intensiv bewirtschafteten Kulturen und die hiermit verbundene
Verringerung des Erosionsrisikos sind die Wirkungen der Flachenstillegung (wie
auch vielfiltiger Fruchtfolgen mit Zwischenfriichten) auf Oberflachengewisser posi-
tiv zu bewerten. Weitere positive Wirkungen stillgelegter Flichen gehen von einer
verminderten Intensitiat des Maschineneinsatzes aus. Auf Ackerstandorten, insbeson-
dere bei erosionsgefahrdeten Flachen, sind durch die Anlage von Uferrandstreifen
positive Wirkungen auf Oberflichengewaisser zu erwarten.

Samtliche Umweltwirkungen von Nutzungsaufgaben, insbesondere auf Grund- und
Oberflichengewisser, sind primar von der Bewirtschaftungsart zum Referenzzeit-
punkt abhdngig. Die rdaumliche Relevanz potentieller Umweltwirkungen der Nut-
zungsaufgabe auf Oberflachengewasser ist dhnlich einzustufen wie bei der Flachen-
stillegung.

Nutzungsaufgabe bzw. zwanzigjahrige Flachenstillegung sowie Flachenstillegungs-
maBnahmen im Rahmen der geltenden Marktordnungen haben dhnliche Effekte auf
den Klimaschutz wie die Aufforstung oder allgemein der Anbau nachwachsender
Rohstoffe. Zum einen werden Lachgasemissionen (N,0O) dadurch eingeschrankt, dafl
Stickstoff-DiingungsmafB3nahmen nicht stattfinden. Zum anderen sind bedingt durch
den Verzicht auf mineralische Diingung und den Verbrauch von nicht erncuerbaren
Energieressourcen (Treibstoff) positive Effekte auf die Kohlendioxidbilanz zu verbu-
chen.

Der Effekt der Flachenstillegung auf die Ressourcenschonung ist allerdings dann
minimal, wenn der in der landwirtschaftlichen Praxis beobachtbare Effekt auftritt,
daB gleichzeitig auf anderen Schldgen des Betricbes eine Intensivierung stattfindet.
Es ist sogar denkbar, daf} dic nicht erneucrbaren Ressourcen stirker beansprucht
werden als in der Ausgangslage. Aulerdem ist zur Bewertung der Schonung endli-
cher Ressourcen das Niveau der Bewirtschaftungsintensitit vor Beginn der Flachen-
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stillegungsmafBnahme ausschlaggebend. Ressourcenschonende Effekte sind dann zu
erwarten, wenn die Nutzung ehemals intensiver Produktionsformen aufgegeben
wird.

Bei vielfiltigen Fruchtfolgen wird die genetische Vielfalt der Ackerbegleitfauna und
damit auch die Okosystemvielfalt positiv beeinfluBt. Einen (begrenzt) positiven
Effekt konnen auch stillgelegte Parzellen ausiiben. Besonders relevant sind aller-
dings in diesem Zusammenhang das Bodenbearbeitungsverfahren sowie der Bear-
beitungszeitpunkt (vgl. Maschineneinsatz). Die Vielfalt der Fruchtfolgen wirkt auch
auf das Landschaftsbild. Deutlich positive Effekte auf die biotischen Ressourcen,
insbesondere die Niitzlingsforderung, gehen von der Anlage von Hecken aus.

(4) Tierhaltung: Fiitterung und Aufstallung

Der Futtermittelzukauf kann einzelbetrieblich und auch schlagbezogen zu Stickstoff-
bilanziiberschiissen fithren. I,d.R. liegen dieselben raumlichen Effekte vor wie bei
organischer Diingung. Da die Fiitterung jedoch relativ nahe am Beginn der ProzeB-
kette einzuordnen ist und damit potentielle Umwelteffekte auf weiteren ProzeBstufen
zu beriicksichtigen sind, fillt eine Gesamtbewertung wesentlich schwerer als bei der
organischen Diingung.

(Indirekte) Auswirkungen von Aufstallungssystemen auf die Regelungsfunktion des
Bodens werden bei der Diingung sowie beim Viehbesatz thematisiert. In Einzelfallen
kann es durch unsachgeméBe Lagerung organischer Diinger aus der Tierhaltung zu
Belastungen des Grund- und der Oberflichengewdsser kommen (Versickerung).
Daneben gilt die Lagerung organischer Diingemittel als wichtige Quelle fiir Ammo-
niakemissionen, die das Klima negativ beeinflussen. Mit Hilfe des Einsatzes von
Phytasen in der Fiitterung sowie mehrphasigen Fiitterungstechniken kann die Futter-
effizienz und damit der Austrag potentiell wirksamer Klimagase vermindert werden.

Die Ressourcenschonung kann durch den Einsatz von Zukauf- bzw. Importfuttermit-
teln einschlieBlich der verwendeten Futterzusatzstoffe negativ beeinfluft werden.
Aufwendige technische Konstruktionen beim Stallbau fiihren zu hohen Anspriichen
an endliche Ressourcen, konnen jedoch bzgl. anderer Wirkungsbereiche fiir positive
Umwelteffekte verantwortlich sein (z.B. Klimaschutz durch Entliiftungs-/Beliif-
tungsanlagen).

Fiir die Tierhaltungsverfahren sind dhnliche Effekte auf den Arten- und Biotopschutz
zu erwarten wie bei der organischen Diingung, allerdings tendenziell abgeschwicht.
Zu humantoxischen Reaktionen kann es beim Einsatz pharmazeutischer Préparate in
der Tierproduktion kommen. Diese Wirkungszusammenhinge bediirfen allerdings
weiterer Forschungsanstrengungen.

Wiederkduergerechte, d.h. rohfaserhaltige Rationen sind Bestandteil tiergerechter
Fiitterungsregime. Die Form des Aufstallungssystems hat ebenso erhebliche Auswir-
kungen auf die Tiergerechtheit eines (Tier-) Haltungsverfahrens wie Haltungsformen
auf Grinland (Weidcenutzung) sowie Methoden des Transports von Lebendvieh
(insbesondere dic Transportdauer).
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(5) Tierhaltung: Griinlandnutzung und Viehbesatz

Insbesondere die Besatzdichte bzw. der Dunganfall wirken auf die Produktions- und
Regelungsfunktion des Bodens. Vom Viehbesatz sind dhnliche Wirkungen zu erwar-
ten wie von der organischen Diingung. Besonders in der Weidehaltung kann die
Besatzdichte Wirkungen auf den Boden (Verdichtung und Trittschdden) auslsen.

Auswirkungen auf Grund- und Oberflichengewdsser, besonders durch Ni-
trataustrag, sind eng mit der Diingung des jeweiligen Standortes korreliert (vgl.
organische Diingung). Die Klimarelevanz von Tierhaltungsverfahren bzw. der Exkre-
mente wurde bereits bei den Ausfithrungen zur organischen Diingung problemati-
siert. Daraus 148t sich ableiten, daf3 mit zunehmendem Viehbesatz bzw. steigender
Haltungsdichte und damit zunehmender Menge an Ausscheidungsprodukten — gas-
férmig oder in Form organischen Diingers — auch die Klimarelevanz zunimmt.

Verschiedene Parameter der Griinlandnutzung haben EinfluB auf die lokale Artenzu-
sammensetzung, die Okosystemvielfalt und auf die dsthetischen Ressourcen. Hier ist
in erster Linie die Intensitdt der Griinlandnutzung zu nennen. Insbesondere die
Beweidungsintensitit ist fiir die Umweltwirkungen ausschlaggebend. Sie wird be-
stimmt durch Faktoren wie die Beweidungsdauer, die Viehbesatzstiarke, Witterungs-
bedingungen oder die Tierartenwahl. Fiir dsthetische Gesichtspunkte und insbeson-
dere die touristische Attraktivitat einer Landschaft kann auch die Frage eine Rolle
spielen, ob tiberhaupt Tiere auf Griinland bzw. auerhalb von Stillen (Wiederkauer,
Hiihner, Schweine, Schafe, Damwild usw.) gehalten werden.

(6) Entwdsserung

Entwissert werden i.d.R. Boden, die von Staunisse betroffen sind und die ansonsten
aufgrund reduzierender Verhiltnisse eingeschrankt oder tiberhaupt nicht ackerbau-
lich nutzbar wiren. Entwidsserungsma3nahmen zielen auf eine Verbesserung der
Durchliiftung des Bodens, sekundar auch auf eine Verbesserung der Befahrbarkeit
von landwirtschaftlich genutzten Flachen. Die Wirkungen von Entwasserungsmaf-
nahmen sind lokal auf den tatsachlichen Malnahmenbereich beschrankt.

Durch Entwisserungsmaf3nahmen (Anlage von Griaben oder Drainagen) kann es zu
einer Forderung der Diffusion umweltwirksamer stofflicher Belastungen kommen.
Bei i.d.R. gleichzeitiger Intensivierung der Bewirtschaftung auf den betroffenen
Flachen steigt z.B. die Gefahr des Eintrags von Pflanzenschutzmitteln in Oberfld-
chengewdsser, womit regionale und iiberregionale Wirkungen verbunden sein kon-
nen (Nolting 1993: 68-78). Daneben konnen von EntwisserungsmaBBnahmen und
einer Intensivierung der Bewirtschaftung negative Effekte auf den Stand und die
Qualitit des Grundwassers ausgehen.

Aufgrund der besseren Durchliiftung des Bodens durch Entwidsserung wird die
Denitrifikation gehemmt. Positive Folge dieser Vorginge sind verminderte Austriage
klimarelevanter Stickoxide und bei Moorbdden von Methan. Allerdings wird durch
EntwisserungsmalBnahmen die fiir den betroffenen Standort typische Biotop- bzw.
Artenzusammensetzung stark verandert; der Natiirlichkeitsgrad nimmt ab.
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Handelt es sich um oberflédchlich sichtbare EntwiasserungsmaBnahmen wie die Anla-
ge von Griben, sind Effekte auf die dsthetischen Ressourcen méglich. Dabei sind
sowohl negative (FluB-/Bachbegradigung) als auch positive Wirkungen (Grében als
typische Bestandteile einer historischen Kulturlandschaft) denkbar.

(7) Aufforstung

Da der Grad der Bodenbedeckung die Gefahr von Bodenerosion wesentlich mitbe-
stimmt, héngt die Bewertung der Aufforstung und ihrer Wirkungen auf die Boden-
funktionen und die Ressource Wasser vom Ausgangszustand der betrachteten Flache
ab. Von der Aufforstung intensiv genutzter Parzellen (in der Praxis die Ausnahme)
kann eine Verbesserung der Regelungsfunktion des Bodens und des Erosionsschut-
zes erwartet werden, bei Verzicht auf die Potentiale der landwirtschaftlichen Produk-
tionsfunktion des Bodens.

Die Aufforstung ist beziiglich ihrer raumlichen Wirkungen auf Oberfldchengewdsser
dhnlich wie die Nutzungsaufgabe bzw. Flichenstillegung zu bewerten. Handelt es
sich um Marginal- bzw. Grenzertragsstandorte mit extensiver Bewirtschaftung, sind
die Effekte gering. Unter aufgeforsteten Flachen sind die Grundwasserneubildungs-
raten i.d.R. niedriger als unter den entsprechenden Fldchen vor der AufforstungsmaB-
nahme.

Geht man von einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung im Ausgangsstadium
aus, werden die biotischen Ressourcen ausnahmslos, jedoch in unterschiedlicher
Qualitdt bzw. Intensitit (je nach MaBnahmenart und Referenzsituation) positiv be-
einfluBt. Je starker die Einschrankung der Intensitit, bezogen auf die Flache, bzw. je
groBer der Anteil extensiv genutzter Kompartimente an der Gesamtflache im Endsta-
dium ist, desto positiver sind die Effekte. Bei Aufforstungsmafinahmen, wie sie im
Regelfall durchgefiithrt werden, d.h. auf Griinland bzw. extensiv genutzten Acker-
standorten, kann erwartet werden, da8 der Arten- und Biotopschutz neutral bis
negativ betroffen ist.

Auch die Wirkungen auf die dsthetischen Ressourcen sind dhnlich, d.h. differenziert
nach dem Ausgangszustand, einzuordnen. Wiahrend Aufforstungsmafinahmen in
Intensivnutzungsregionen positiv zu bewerten sind, konnen in waldreichen Extensiv-
nutzungsregionen negative Effekte (auch fiir den Arten- und Biotopschutz) ausgeldst
werden.

Da die Aufforstung eine Sonderform des Anbaus ,,nachwachsender Rohstoffe* dar-
stellt und giinstige Klimawirkungen auch von kiinstlich angelegten Forsten ausge-
hen, kann diese Form der Bodennutzung als eindeutig klimafreundlich und wegen
ihres extensiven Charakters auch als ressourcenschonend bewertet werden.

2.3.3. Biindelung zu Umweltproblemkomplexen

Die dargestellte Matrix, die rdumliche Ausbreitungsgrade potentieller externer Ef-
fekte landwirtschaftlicher Produktionsaktivitdten wiedergibt, 148t sich fiir verschie-
dene Interpretationen nutzen.
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Traditionell wird vom Bundesgesetzgeber iiberwiegend eine einzelressourcenbezo-
gene Umweltpolitik gewihlt, 6kosystemare Beziehungen werden bestenfalls implizit
beriicksichtigt. Ebenso werden fiir den Bereich landwirtschaftlicher Produktionsme-
thoden mit Umweltrelevanz oft EinzelmaBnahmen im Sinne der Beriicksichtigung
einzelner Teilaktivitdten implementiert. Das gilt z.B. fiir die 1996 verabschiedete
Diingeverordnung, die sich nahezu ausschlieBlich auf die Bereiche der organischen
und mineralischen Diingung bezieht, fiir das im Pflanzenschutzrecht geregelte Aus-
bringen von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln oder auch fiir die in der
Klirschlammverordnung regulierte Verwendung von ,,Sekundarrohstoffdiingern*.

Es existieren allerdings auch Regelungen, die den Schutz einzelner oder mehrerer
Umweltressourcen unabhingig von der Art der sie gefahrdenden Tatigkeit im Blick-
feld haben. Hierzu gehoren das Bundesnaturschutzgesetz mit dem Ziel des Schutzes
samtlicher Ressourcen im Naturhaushalt oder das Wasserhaushaltsgesetz als einzel-
ressourcenbezogene ordnungsrechtliche Losungen, die aufgrund 6kosystemarer Ver-
flechtungen implizit auch Auswirkungen auf andere Ressourcen regeln. Zusammen-
fassend sind wesentliche ordnungsrechtliche MaBnahmen im Agrarumweltbereich
dadurch geprigt, dafl einzelne Teilpraktiken der Produktion oder der Umgang mit
einzelnen Umweltressourcen geregelt wurden. Im Zusammenhang mit der Darstel-
lung rdumlicher Externalitdten in der hier gewihlten Matrixform bedeutet dies, da
der Gesetzgeber bisher haufig entweder eine ,.zeilenweise” oder eine ,,(einzel-)
spaltenweise* Betrachtung vollzog.

Niitzlich kann die gewihlte Matrixdarstellung dann sein, wenn fiir einzelne landwirt-
schaftliche Teilverfahren wie die Diingung (Zeilen) gekldrt werden soll, ob in
geltenden ordnungsrechtlichen oder sonstigen umweltpolitischen Lésungen tatséich-
lich diejenigen Umwelteffekte geregelt werden, die aufgrund der Externalitétenpro-
blematik priméar im Mittelpunkt stehen sollten. In einem weiteren Schritt lieBe sich
dann iiberpriifen, ob ausgehend von diesen geltenden Regelungen die Verteilung der
Teilkompetenzen entsprechend der Interregionalitit der externen Effekte vorgenom-
men wurde. Ist dies nicht der Fall, sind Kompetenzverlagerungen zur Erreichung von
Effizienzgewinnen vorzunehmen. Solche aus der zeilenweisen Analyse abgeleiteten
SchluBfolgerungen zur Kompetenzverteilung weisen in eine dhnliche Richtung wie
die bei spaltenweiser, d.h. umweltressourcenbezogener Betrachtung. Der Hauptun-
terschied besteht in der sich eher an gegebenen ordnungspolitischen und insbesonde-
re -rechtlichen Realititen orientierenden Untersuchung im Vergleich zu der stirker
normativ ausgerichteten spaltenweisen Analyse, die es erlaubt, auch dkosystemare
Anspriiche zu formulieren.

Auf der Basis der landwirtschaftlichen Umwelteffekte sowie ihrer raumlichen Aus-
dehnung und deren Zuordnung zu (negativ oder positiv) betroffenen natiirlichen
Ressourcen konnen Umweltproblemkomplexe oder -wirkungsbereiche abgegrenzt
werden. Diese Biindelung dient als Ausgangspunkt fiir die Diskussion relevanter
Politikmanahmen im zweiten Kapitel.

Bei der Interpretation der Matrix ist zu beachten, dal zahlreiche Wechselwirkungen
zwischen den landwirtschaftlichen Aktivititen existieren. Zu einem groflen Teil
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handelt es sich um komplementire Aktivitdten, d.h. verschiedene ProzeBabliufe im
Rahmen landwirtschaftlicher Produktion bedingen gleichzeitig mehrere der abgebil-
deten Teilaktivitdten, wodurch sich negative Umwelteffekte verstiarken bzw. positive
Umwelteffekte evtl. durch negative kompensiert werden und umgekehrt.

Bei umweltpolitischen MaBnahmen konnen solche Effekte durch eine ,,doppelte
Querschnittsbetrachtung* vermieden werden. Dazu miissen zum einen Wechselwir-
kungen zwischen dem betrachteten Schutzgut und anderen moglicherweise betroffe-
nen Ressourcen beriicksichtigt werden. Zum anderen ist es erforderlich, landwirt-
schaftliche Aktivitdten prozebezogen zu analysieren, um komplementire oder sub-
stitutive Ausweichreaktionen und deren Umwelteffekte zu antizipieren.

Die Aussagen zu den Umwelteffekten der Landwirtschaft lassen sich wie folgt
biindeln (Ubersicht 4):

—  Dem Boden kommt als Produktionsgrundlage fiir die Mehrheit landwirtschaft-
licher Produktionsverfahren eine besondere Bedeutung zu, wobei er sowohl
negativen als auch positiven externen Effekten ausgesetzt sein kann. Da er ein
in hohem MaBe heterogenes Umweltmedium darstellt, zeichnen sich die Pro-
duktionsstandorte im horizontalen Vergleich durch eine hohe Variabilitdt aus
(Kuntze 1993; Wiechmann 1993). Béden sind iiberwiegend von lokalen Effek-
ten betroffen und stehen in enger funktionaler Wechselbeziehung zur Ressour-
ce Wasser.

Boden unterscheiden sich in den Umweltrdaumen bis hin zu Teilflichen eines
landwirtschaftlichen Betriebes erheblich. Folglich miissen Begriffe wie
,,Standortgerechtheit oder -vertraglichkeit* bzgl. der Diingung, der Ausbrin-
gung von Pflanzenschutzmitteln oder auch der Sanierungsnotwendigkeit
kleinrdumig definiert werden (Wiechmann 1993; Troge 1993). Es liegt nahe
anzunehmen, daB bundeseinheitliche Regelungen, die sich an Durchschnitten
orientieren, in manchen Fillen zu iiberzogenen, in anderen zu nicht ausrei-
chenden Anforderungen fithren, womit eine ineffiziente Allokation knapper
Mittel verbunden wire.

—  UmweltschutzmaB3nahmen im Bereich des Bodens iiben i.d.R. auch positiven
EinfluB auf die Ressource Wasser aus, so daB in diesem Bereich von Syner-
gieeffekten agrarumweltpolitischer MaBnahmen auszugehen ist. Grundwas-
servorkommen sind immer lokal und regional betroffen. Je nach Gewaisserart
(Steh- oder FlieBgewisser), Diffusionseigenschaften usw. sind Wirkungen auf
Oberflachengewisser innerhalb begrenzter lokaler Raume (z.B. Eutrophierung
eines kleinen Stehgewéssers), aber auch grofirdumig (Austrag von Nihr- oder
Schadstoffen in FlieBgewasser mit transnationalem Charakter) moglich.

Auch der Wissenschaftliche Beirat beim BML (1993c: 11) hilt den Trinkwas-
serschutz in bezug auf Stickstoffeintriage fiir ein regional eingrenzbares Pro-
blem, dessen ,Losung mit Hilfe einer flichendeckenden, EG-weit wirkenden
MafBnahme unnétig hohe Anpassungskosten hervorrufen wiirde*.

—  Wegen der starken Diffusionswirkungen von gasformigen Austrigen in die
Atmosphire — bei denen zwar auch lokale Effekte auftreten konnen, die im
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Ubersicht 4

Positive und negative Umwelteffekte der Landwirtschaft
Effekt Betroffene Ressource Wirkungsradius
Positiver Effekt
Artenreichtum der Kultur- bzw. Offen- biotische Ressourcen lokal — regional - (iiberregional)
landbiotope
Kulturlandschaft, strukturelle Vielfalt asthetische Ressourcen,
biotische Ressourcen, Boden, lokal —regional
Wasser
Erhohte Grundwasserneubildungsraten .

(im Vergleich zu Forst oder Sukzession) Wasser lokal - (regional)
Bindung von CO2 durch den Anbau : o -

nachwachsender Rohstoffe Klima uberregional
Regionalklimaregulierung Klima lokal - regional
Verwertung von Siedlungsabfillen Boden regional

(Bioabfallkomposte. Klarschlamm) g
Filterung der Luft Boden, biotische Ressourcen | lokal — regional — iiberregional

Negativer Effekt
Erosion (Wind-, Wasser-), Verdichtung Boden lokal — regional
Bodenversiegelung Boden, Wasser lokal
Negative Beeinflussung des Boden-

Wasser-Haushaltes (Melioration, Boden, Wasser lokal

Vernissung, Trittschiden usw.)

Humusverlust Boden lokal
Nichtbeachtung des Nachhaltigkeits-

prinzips beim Verbrauch nicht erneu- . s .

erbarer Ressourcen (Lagerstatten), Boden regional - iiberregional

insbesondere...

... Energieverbrauch (Boden), Klima liberregional
Landschaftsverarmung asthetische Ressourcen lokal —regional
Lebensraumverlust biotische Ressourcen lokal — regional — (iiberregional )
Geruchsbeldstigung Klima/Luft lokal
Austrag klimarelevanter Gase Klima iiberregional
Biotopverlust bzw. -beeintrichtigung | biotische Ressourcen, Wasser lokal - regional
Artenverlust biotische Ressourcen lokal - regional - (iiberregional),
Stoffeintrige (Diinge- und Pflanzen- | Boden, Wasser, Luft, biotische lokal - regional — iiberregional

schutzmittel, Schwermetalle) Ressourcen regional - iberregion

RWI
ESSEN

Gesamtzusammenhang jedoch in den Hintergrund treten — ist bezogen auf die
Globalressource Klima iiberwiegend von iiberregionalen externen Effekten
landwirtschaftlicher Tatigkeiten auszugehen®'.

SI Vgl zu rechtlichen Fragen der Luftreinhalteplanung als iiberregional wirkendes Instrument Erb-
guth (1993: 169).
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Die lokalen und regionalen externen Effekte gasformiger Emissionen werden
durch das ,,Schutzgut* (Wohl-) Gerugh abgedeckt bzw. im Bereich der Res-
source Boden als Immissionen mit (Uber-) Diingungswirkungen problemati-
siert.

Wirtschaftliche Tatigkeiten stellen grundsétzlich Anspriiche an nicht erneuer-
bare Ressourcen wie Bodenschitze oder nicht erneuerbare Energietrager. Die-
se werden zwar lokal konsumiert, jedoch i.d.R. iiberregional, d.h. an den
natiirlich vorkommenden Lagerstitten, abgebaut. Externe Effekte des Ver-
brauchs nicht erneuerbarer Ressourcen wirken wegen der globalen Verknap-
pung daher iiberregional. Dieser Effekt wird durch funktionale Beziehungen
zwischen dem Verbrauch von Energietragern und den von ihm ausgeltsten
Klimawirkungen verstarkt.

Die biologische Vielfalt stellt einen Sonderfall dar (ANL 1994: 21). Zum
einen konnen biotische Ressourcen durch Landbewirtschaftung positiv beein-
fluBt werden bzw. auf diese (in einer bestimmten Auspragung) sogar angewie-
sen sein. Zum anderen wird am negativen Effekt , Artenverlust” deutlich, da3
ein Einzeleffekt aufgrund der Irreversibilitit mit gesellschaftlichen EinbuBen
verbunden sein kann. Denn die biotischen Ressourcen sind zwar iiberwiegend
von lokalen Effekten betroffen, durch zu befiirchtenden vollstandigen Verlust
einzelner Tier- oder Pflanzenarten konnen jedoch auch Priferenzen auf regio-
nalen und iiberregionalen Ebenen beriihrt werden.

DaB der Naturschutz auch eine internationale Dimension besitzt, deuten zahl-
reiche Ubereinkommen auf supranationaler Ebene an, die i.d.R. volkerrecht-
lich verbindliche Vertrage mehrerer souveraner Staaten oder Staatengemein-
schaften darstellen (Kolodziejcok 1986). So kann der Titel des ,,Bonner Arten-
schutziibereinkommens zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tierar-
ten* als ein Hinweis darauf gedeutet werden, da8 naturschutzrelevante Um-
welteffekte thematisiert werden, die nicht an Lindergrenzen Halt machen. Das
bedeutet, dal im konkreten Einzelfall ggf. Options-, Existenz- oder Verméacht-
niswerte, die zwar schwer zu quantifizieren sind, von deren Vorliegen jedoch
ausgegangen werden muf, auf samtlichen Ebenen in die Bewertung und Poli-
tikanalyse einflieBen miissen.

Fiir dsthetische Ressourcen gelten prinzipiell dhnliche Schlulfolgerungen wie
fir die biotischen. Allerdings tritt hier die Problematik der Quantifizierbarkeit
der Options-, Existenz- oder Vermachtniswerte tendenziell in den Hinter-
grund. Stellt man namlich fest, daB die lokal vorliegenden Umweltwirkungen
auf die Landschaft nicht erst in Zukunft, sondern auch zum Zeitpunkt der
Bewertung schon mef3bare wirtschaftliche Effekte auf touristische Aktivitidten
oder die Attraktivitat fiir die Wohnbevolkerung haben, sind ,,non use values*
auBerhalb des Wirkungsortes tendenziell zu vernachléssigen.

Humantoxizitat und Tiergerechtheit stellen Bereiche dar, die noch eingehender
Forschungsarbeiten bediirfen. Im Vergleich zur Flachenwirkung anderer durch
die Landwirtschaft ausgeloster Umwelteffekte treten sie tendenziell in den
Hintergrund.



Auf der Grundlage der bisherigen Uberlegungen werden bestimmte Teile des Boden-
Wasser-Komplexes (einschlieBlich des Boden- und Grundwassers sowie der raumlich
begrenzten Oberflichengewisser) sowie des Biodiversitdts-Komplexes (einschlieB-
lich asthetischer Ressourcen) im Zentrum der weiteren Betrachtung stehen. Ein
bedeutender Teil potentieller Umweltwirkungen der Landwirtschaft auf diese beiden
Komplexe hat ausschlieBlich bzw. iiberwiegend lokalen und regionalen Charakter?2.
Es ist daher im folgenden zu iberpriifen, ob sich in der Umsetzung aktueller
PolitikmaBnahmen, die auf diese Komplexe wirken, starke Kompetenzen auf lokaler
bzw. regionaler Ebene wiederfinden lassen.

Der Boden-Wasser-Komplex wird definiert als Gesamtheit der beiden abiotischen
Ressourcen Boden und Wasser und der auf diese wirkenden Umwelteffekte. Die
starken Wechselwirkungen innerhalb dieses Komplexes machen eine gemeinsame
Diskussion von umweltpolitischen Losungen notwendig. Es ist daher bei der Ausge-
staltung effizienter umweltpolitischer Losungen fiir diesen Komplex auf der Basis
der okonomischen Foderalismustheorie darauf zu achten, daB neben raumlich be-
grenzten Umwelteffekten auch solche mit stark ausgepragtem Diffusionsverhalten,
d.h. mit iiberregionalem Ausbreitungscharakter, auftreten.

Innerhalb des Biodiversitits-Komplexes werden die Umwelteffekte betrachtet, die
auf die biotischen und &sthetischen Ressourcen wirken. Dabei werden eindeutige
Politikempfehlungen im Bereich der &sthetischen Ressourcen dadurch erschwert,
daB derartige Effekte nicht direkt quantifizierbar und stark an individuelles Empfin-
den gebunden sind. Um die Diskussion auf lokale und regionale Umwelteffekte zu
konzentrieren, ist es erforderlich, von ,,non use values*, die weit ernfernt vom
Entstehungsort der physischen Effekte auftreten konnen, zu abstrahieren.

Bei den im folgenden untersuchten Umwelteffekten wird davon ausgegangen, da
sich die in ihren Nutzenfunktionen betroffenen Wirtschaftssubjekte im wesentlichen
in dem Landkreis lokalisieren lassen, in dem die Effekte entstehen (Fliche A in
Schaubild 7).

Daneben konnten abhingig von der Dimension der raumlichen Wirkungen landwirt-
schaftlicher Produktion weitere Komplexe zur Analyse effizienter Kompetenzzuwei-
sungen definiert werden:

— der Klima-Komplex,

—  der Oberflachengewisser-Komplex,

— der Gesundheitsschutz-Komplex und

—  der Ethik-Komplex.

Innerhalb des Klima-Komplexes, der die gasférmige abiotische Ressource Luft

sowie samtliche Effekte mit Klimawirkung einschlieBt, sind primér iiberregionale
Wirkungen landwirtschaftlicher Aktivitdten zu erwarten. Lokale und regional be-

52 Eine dhnliche Diskussion, allerdings zu globalen Umwelteffekten und ohne konkreten Sektorbezug
fithren Klemmer et al. (1993: 28).
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Schaubild 7

Réaumliche Nutzendiffusionsfunktion lokal und regional begrenzter
Umwelteffekte der landwirtschaftlichen Produktion
A

Betroffenheitsgrad
durch Kosten/Nutzen

A B C D E F
>
Kreis 11 Kreis 2| Kreis 3 | benachb. benachb. | Nachbar- | Entfernung
Bundes- Bundes- Nation vom
land 1 land 2 Emissionsort
Entstehungsort des
Umwelteffekts

grenzte Effekte treten zwar auch auf, sind in ihrer Bedeutung jedoch sekundér. Durch
seine stark iiberregionale Betroffenheit wiirde sich hier die Diskussion internationa-
ler Abkommen und supranationaler Regelungen anbieten.

Ahnlich 148t sich fiir den Oberflichengewisser-, den Gesundheitsschutz- und den
Ethik-Komplex argumentieren. Wie erwéhnt handelt es sich bei Problemen, die im
Ethik- und Gesundheitsschutzkomplex einzuordnen sind, nicht primir um Umwelt-
probleme. Eine klare Abgrenzung ist hier nicht immer moglich. Einerseits wirken
einige Umwelteffekte direkt oder indirekt auf das Individuum Mensch und konnen
dann Wirkungen auf die menschliche Gesundheit auslosen. Andererseits werden
gerade in jlingerer Zeit Ethikdiskussionen im Zusammenhang mit der Umweltpro-
blematik gefiihrt**. Im Oberflichengewisser-Komplex sind die iiberregionalen und
transnationalen Umwelteffekte zu erfassen, die im Boden-Wasser-Komplex nicht
problematisiert werden.

53 Beispielsweise wurde im Jahr 1996, angeregt von der Bundesministerin fiir Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit, im Rahmen der Diskussion mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
neben weiteren fiinf Themenschwerpunkten der Arbeitskreis ,,Umweltethik™ gegriindet (BMU
1997b).
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Fir ein umfassendes Konzept zur Uberpriifung und ggf. Neuformulierung der
Agrarumweltpolitik miiiten samtliche dieser beschriebenen Problemkomplexe si-
multan beriicksichtigt werden.

3. Regionalwissenschaftliche Implikationen

Wie die Diskussion der Okonomischen Theorie des Umweltfoderalismus zeigte,
lassen sich bei spezifischen Umweltproblembereichen Argumente fiir dezentrale
agrarumweltpolitische Manahmen finden. Gemeinsam ist den entwickelten Effizi-
enzparametern. da sie zur Abgrenzung von Raumen dienen koénnen, in denen
PolitikmaBBnahmen implementiert werden. Da ein expliziter regionalwissenschaftli-
cher Bezug von Analysen der Agrarumweltpolitik bisher die Ausnahme darstellt,
bedarf es zur weiteren Diskussion raumrelevanter PolitikmaB3nahmen und insbeson-
dere quantitativer Analysemethoden einiger zentraler Termini.

Um MifBverstandnissen vorzubeugen, sei an dieser Stelle erwahnt, da es nicht zur
Zielsetzung der Untersuchung gehort, Planungsregionen fiir spezielle Probleme der
Agrarumweltpolitik abzugrenzen*. Dieses Ziel wiirde implizieren, dal die instru-
mentelle Frage der Problemlosung in Form planungsbetonter Mittel bereits beant-
wortet ist. Der Nutzen der hier abzugrenzenden Regionen wird im Gegenteil darin
bestehen, den jeweiligen betroffenen regionalen Akteuren moglichst groBe Freiheits-
grade in der Instrumentenwahl zu belassen, um dezentrales Wissen weitgehend
nutzbar zu machen. Es wird daher davon ausgegangen, da die grundsitzliche
Notwendigkeit einer raumlichen Differenzierung von Agrarumweltpolitik und damit
auch der Kompetenzallokation nicht von der Art des einzusetzenden Instruments
abhidngt (Siebert 1976a)*. Partielle oder vollstindige Planungslésungen konnen
zwar das Ergebnis des Abstimmungsprozesses in den Politikaktionsraumen darstel-
len (Kaule 1996). Es ist jedoch sicherzustellen, da alternative Instrumente oder
spezifische Mixe aus Einzelinstrumenten moglich bleiben.

Nach Klemmer (1988: 13) kann diese Vorgehensweise als ordnungspolitisch-integra-
tiver Ansatz der Regionalpolitik bezeichnet werden, wonach Wettbewerbs- oder
Suchprozesse dadurch initiiert werden, daBl lediglich entschieden wird, ,,wer auf
welcher regionalen Ebene fiir welche Kollektivgiiterproduktion Verantwortung tragt,

54 Die Begriffe . Kooperation. Koordination und gemeinsame Konzeptionen" werden daher nicht, wie
dies Kistenmacher (1991) vorschligt, als Synonym fiir den Begriff ,,Planung” benutzt. Unter
Planung wird vielmehr im folgenden eine bestimmte Instrumentenart verstanden, bei der mit hoher
Eingriffsintensitat fiir ein abgegrenztes Gebiet Losungen von zentralen, zumeist behérdlichen
Institutionen vorgegeben werden. die dann ohne wesentliche Veranderungsmoglichkeiten im Raum
umzusetzen sind (direkte Eingriffe). Die Begriffe .. Kooperation. Koordination und gemeinsame
Konzeptionen™ stehen im folgenden fiir neutrale organisatorische Losungen, mit denen nicht auto-
matisch der Einsatz spezieller umweltpolitischer Instrumente verbunden ist.

Allerdings weist Siebert eindeutig nach. daB die regionale Differenzierung der Steuerungsparame-
ter des Instrumenteneinsatzes wie die Hohe des Standards oder des Steuersatzes durchaus von der
Wahl des Instrumentes abhingt. Eine ausfiihrliche Diskussion der riumlichen Wirkungen verschie-
dener umweltpolitischer Instrumente findet sich bei Zimmermann, Kahlenbom (1994: 120ff.)

N
D
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wie die raumlichen Kompetenzbereiche (Gebietskorperschaften) abgegrenzt werden
sollen*, nicht jedoch, mit welchen MaBnahmen und in welcher Regelungsintensitét.

3.1. Raumkategorien

Regionen dienen als Aktionsobjekt und rdumliches Referenzsystem fiir verschiedene
Politikbereiche und sind daher nach Fischer (1982: 22) ,,unabdingbare Vorausset-
zung fiir die Analyse und Prognose raumlicher Phanomene*.

Klemmer (1995b) definiert Regionen als Aggregate benachbarter Raumpunkte, wo-
beii.d.R. von Exhaustivitit, d.h. von einer vollstindigen und eindeutigen Zuordnung
samtlicher vorhandener Raumpunkte eines Gesamtraumes, ausgegangen wird, ohne
Uberlappungen zuzulassen. Eine wichtige Nebenbedingung der Regionenbildung ist
die Forderung, daB ,,die Konstruktionselemente [...] in einem raumlichen Nachbar-
schaftsverhiltnis zueinander stehen und daher raumlich geschlossene Einheiten
bilden* (,,continguity constraint*) (Klemmer, Bremicker 1983: 15). Auch Grigg
(1967) definiert Regionen als raumliche Klassen, die aus dhnlichen und kontingenten
Einheiten bestehen’®.

Sind die betrachteten Raumobjekte wie Landkreise oder kreisfreie Stddte raumlich
nicht kontingent, d.h. sind sie nicht benachbart, spricht man von ,,Raumrypen‘>’
(Bahrenberg 1988). Boustedt (1975: 176) definiert solche, haufig an naturwissen-
schaftlichen GroBen orientierte Raumtypen angelehnt an Schmithiisen (1953) als
,einen nach dem Gesamtcharakter seiner Landesnatur abgegrenzten Erdraum‘* und
bezeichnet ihn als ,,Naturraum*. In diese naturrdumliche Abgrenzung flieBen neben
abiotischen (Relief, geologische Bedingungen, Boden- und Grundwasser, Klima,
Boden) auch biotische Kriterien (Pflanzengemeinschaften) ein.

Solche Regionalisierungen beschrianken sich i.d.R. auf naturwissenschaftliche Varia-
blen und abstrahieren von administrativen Grenzen. Erst wenn es aufgrund verwal-
tungspraktischer Erwédgungen notwendig ist, die Grenzen von Verwaltungsraumen
zu beriicksichtigen, d.h. Gebietskorperschaften eingerichtet werden miissen, inner-
halb derer umweltpolitische MaBBnahmen umzusetzen sind, kann von Aktions-,
Geltungs- oder Regelungsraumen gesprochen werden.

Scheele et al. (1993; Scheele 1993; Scheele 1997a: 158ff.) benutzen eine sehr
weitgehende Differenzierung des Regionenbegriffs bei der Definition von politikre-
levanten RaumgroBen und unterscheiden zwischen Regelungsraum und iibergeord-
netem Verwaltungsraum bzw. mit Kompetenz ausgestatteter Gebietskorperschaft.
Nach diesem Vorschlag kann von Regelungsraum dann gesprochen werden, wenn ein
einheitlicher Instrumenten- oder Mitteleinsatz sowie eine einheitliche Regelungsin-

56 Johnston (1968) definiert Klassifikationsprobleme mit der Zusatzbedingung raumlicher Kontin-
genz als Sonderfille der Bestimmung von Gebietstypen und als typische geographische Problem-
konstellation.

57 Solche Raumtypen sind vergleichbar mit den Klassifikationsergebnissen anderer Wissenschaftsdis-
ziplinen, bei denen rdumliche Nachbarschaftsbeziehungen keine Rolle spielen.
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tensitét gelten und innerhalb des Regelungsraumes Beitrage zur Emissionsverminde-
rung flexibel gehandelt werden konnen, so dal Emissionskumulationen erlaubt sind
(Isermeyer 1993). Auch der Wissenschaftliche Beirat beim BML (1993: 10) lehnt
sich an diese Definition an. Nach Scheele (1997: 41-57) ist der Regelungsraum auf
die geographische Einheit beschrankt, fiir die ein spezifisches Umweltziel und damit
implizit ein einheitlicher Preis der Umweltnutzung festgelegt wird. Er halt den
Zuschnitt des Regelungsraums fiir einen zentralen Aktionsparameter im umweltoko-
nomischen OptimierungsprozeB, von dem auch die Instrumentenwahl abhangt
(Scheele 1993: 424-430).

Der Wissenschaftliche Beirat beim BML (1993: 10) legt Wert auf die Feststellung,
der so definierte Regelungsraum sei nicht zu verwechseln mit dem Geltungsbereich
eines Gesetzes, innerhalb dessen eine Vielzahl von Regelungsraumen vorgesehen
werden kann. Der Geltungsbereich einer umweltpolitischen MaBnahme stellt demge-
geniiber die iibergeordnete Raumebene dar, innerhalb derer in Abhingigkeit von
differierenden Gestaltungsparametern unterschiedliche Regelungsraume eingerich-
tet werden konnen®. Die Grenzen des Geltungsbereichs eines umweltpolitischen
Instruments ergeben sich durch die angestrebte weitgehende Homogenitit der Prafe-
renzen bzw. ,eine einheitliche Interessensphare der von dem Umweltproblem betrof-
fenen sozialen Gruppe* (Scheele 1997a: 160).

In der regionalwissenschaftlichen Theorie und Praxis ist es iiblich, ,, Gebietskategori-
en* vorzusehen, d.h. Gebiete, die u.a. nach bestimmten Homogenititskriterien
(problem-, ziel- oder maBnahmenorientiert) abgegrenzt werden (Gruber 1995). Insti-
tutionalisiert ist dieser Begriff durch gesetzliche Regelungen wie das Bundesnatur-
schutzgesetz oder das Bundesraumordnungsgesetz (BROG), in dem verschiedene
Gebietskategorien aufgezahlt werden (§ 2 Abs. 1). Umweltrdume zum Schutz be-
stimmter natiirlicher Ressourcen werden im Sinne des Raumordnungsgesetzes nach
Gruber (1995) als ,,potentialorientierte Gebietskategorien‘ bezeichnet.

Benkert (1981: 43) bezeichnet als Umweltregion ,,ein Aggregat von Raumpunkten,
das sich durch eine bestimmte Gkologische Interdependenz auszeichnet*s®. In der
Raumplanung werden solche Gebietskategorien als Moglichkeit der anschaulichen
Darstellung von Problemregionen angesehen. Wie bei der effizienten Abgrenzung
von Politikraumen im allgemeinen ist auch in der Raumplanung zwischen Treffsi-
cherheit in bezug auf die betroffenen Raume und der mit wachsender Regionenzahl
abnehmenden Ubersichtlichkeit und Administrierbarkeit abzuwagen (Gruber 1995).

Klemmer (1995b) bezeichnet das Ergebnis normativer Raumanalysen als ,,Aktions-
rdume", die zur Anwendung von PolitikmaBnahmen geeignet sind. In der Theorie der
Regionalpolitik wird dieser Raumbegriff benutzt, wenn es sich um raumlich abgrenz-

58 Ahnlich argumentiert Tietenberg (1978), der raumlich differenzierte Steuern fiir Emissionen in die
Luft vorschligt. Er unterscheidet zwischen ,,Steuerzonen*, die er als geographische Region defi-
niert, innerhalb der alle Emittenten dieselbe Steuer zahlen, und , Steuer-Gebietskorperschaft* als
iibergeordnete raumliche Einheit, fiir die eine Behorde die Kompetenz besitzt, Steuern zu erheben.

59 In den naturwissenschaftlichen Disziplinen wird iiblicherweise synonym der Begriff ,Naturraum*
benutzt.

73



bare Gebiete handelt, ,,in denen die Instrumente der raumbezogenen Politik zum
Einsatz gebracht werden* (Thelen 1972: 227-249), d.h. auf die sich, wie im Fall der
Fordergebietskulissen verschiedener Gemeinschaftsaufgaben des Bundes und der
Lander, Fach- und Sektorpolitiken konzentrieren (Karl, Klemmer 1995; Griber
1991). Die folgende Untersuchung stiitzt sich auf diesen in der raumwissenschaftli-
chen Literatur anerkannten Begriff.

Unter Umweltaktionsraum wird im folgenden eine riumlich abgrenzbare Regi-
on verstanden, die sich aus einem oder mehreren Landkreisen oder kreisfreien Stad-
ten der Bundesrepublik zusammensetzt und den Kriterien der Okonomischen Theo-
rie des Umweltfoderalismus geniigt®®. Die AuBengrenzen solcher Aktionsrdume
werden demnach durch Grenzen von Landkreisen und kreisfreien Stadten gebildet.
Uber die instrumentelle Losung innerhalb eines Aktionsraumes werden keine Poli-
tikempfehlungen entwickelt®!. Betroffene Gebietskorperschaften kénnen sich pro-
blembezogen fiir einheitliche oder fiir differenzierte Instrumentenvarianten entschei-
den. Bestimmte instrumentelle Vorfestlegungen werden mit der Raumabgrenzung in
lokale und regionale Einheiten allerdings bereits vorgenommen. Denn nach der
Abgrenzung des Aktionsraums bzw. in Abhingigkeit seiner Dimension lassen sich
bestimmte Instrumente ausschlielen, bei denen eine effiziente Umsetzung nicht zu
erwarten ist®2. Beispielsweise sind regionale Steuern auf bestimmte potentiell um-
weltschiadigende Vorleistungen bei freiem Warenverkehr zwischen den Regionen mit
erheblichen Kontrollproblemen verbunden und daher nicht sinnvoll. Auch Michaelis
(1996: 130) weist darauf hin, da3 regional differenzierte Abgaben nur emissionsbe-
zogen und bei stationdren Emissionsquellen geeignet sind, da ansonsten raumliche
Arbitrageprozesse ausgelost werden konnen, die das umweltpolitische Ziel konterka-
rieren.

3.2. Regionalisierung — Die Abgrenzung von Riumen

Bereits 1988 hielt Klemmer (1988: 61) fest, daB8 die raumdifferenzierte Betrachtung
von Umweltproblemen zu einem ,,beachtlichen Regionalisierungsbedarf der Um-
weltpolitik* fithre und daB ,,im Rahmen der Umweltpolitik die Regionalisierungstra-
ge als flaichendeckende Aufteilung eines Gesamtraumes in Gebietseinheiten, bei der
jeder Raumpunkt eine Zuordnung erfahrt und sich die Grenzen benachbarter Regio-
nen decken, bis jetzt vernachlassigt* werde. Auch Fiirst (1986: 153) forderte bereits
Mitte der achtziger Jahre, Standards regionenspezifisch festzulegen, ,,und zwar in
Abhingigkeit von der regionalen Belastung, den regionalen Umweltschutzpriferen-

60 Auch Benkert (1991: 10) benutzt eine dhnliche Regionendefiniton als Raum .,zwischen der Ge-
meindeebene und den Flichenstaaten™.

61 Karl/Klemmer (1995) diskutieren verschiedene vertikale und horizontale kooperative Instrumente
fir den Bereich der Regional- und Umweltpolitik. Eine umfassende Instrumentendiskussion in
Verbindung mit foderalismusrelevanten Fragestellungen findet sich bei Huckestein (1996).

62 Die ggf. entstehenden Pfadabhingigkeiten bei der Fixierung bestimmter Steuerungsparameter um-
weltpolitischer MaBnahmenbiindel werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit ausgeklammert.
Optimierungsversuche der MaBnahmenformulierung miissen daher bei Beachtung weiterer Effizi-
enzkriterien der Nebenbedingungen des zu wihlenden Regelungsraumes unterliegen (Scheele
1997: 146).
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Ubersicht 5

Kriterien und Prinzipien zur Abgrenzung von umweltpolitischen

Aktionsriaumen
Analytisch (A) Normativ (N)
Homogenitatsprinzip (H) AH NH
Funktionalititsprinzip (F) AF NF
Nach Klemmer (1995b) EYY:!

zen und den regionsspezifischen Verzichtskosten verscharfter Umweltpolitik*. Karl/
Klemmer (1995: 58) stellen fest, daB ,,die Regionalisierung der Diagnoseeinheiten in
der Umweltpolitik [...] noch nicht jenen Stand erreicht hat, der aus effizienzorien-
tierter Sicht wiinschenswert wére und sich statt dessen die Entscheidungstriger in
starkem MaBe an den geographischen Grenzen der jeweiligen Gebietskorperschaften
orientieren.

Die Regionalisierung — oder nach Hansen/Klitzing (1975) die ,,Arealisierung* — wird
von Karl/Klemmer (1990: 36) einerseits als Voraussetzung fiir eine vorzunehmende
Instrumentenformulierung und nachtrédgliche Evaluierung beschrieben, andererseits
als MaBBnahme eingeordnet, die fiir die Ergebnisse einer bewertenden Ist-Analyse
und damit auch fiir abzuleitende Handlungsoptionen und -notwendigkeiten entschei-
dend ist. Durch die Regionalisierung ,,werden die raumlichen Bezugsrahmen und
Zustindigkeitsbereiche fiir Analysen, Ziele, MaBnahmen, Instrumente, Férdermittel
und Tréager der Raumordnungspolitik [...] bestimmt* (Hiibler et al. 1996: 21). Nach
Treuner (1973) steht die Abgrenzung von Teilrdumen innerhalb einer Grofregion tra-
ditionell am Anfang regionalwissenschaftlicher Forschungsbemiihungen und ist z.B.
fiir die Abgrenzung regionaler Fordergebiete von entscheidender Bedeutung. Ritter
etal. (1994: 101) bezeichnen die Regionalisierung daher auch als ,,Erscheinungsform
intermedidrer Politikformulierung zwischen zentraler staatlicher Ebene und kommu-
naler Ebene*.

Bei einer Regionalisierung mit dem Ziel, umweltpolitische Aktionsrdaume zu formu-
lieren, lassen sich in Kombination aus Abgrenzungskriterien und Analyseziel ver-
schiedene Verfahren unterscheiden (Ubersicht 5) (Klemmer 1995b). Wihrend analy-
tische Verfahren zur Untersuchung eines vorgefundenen geographischen Raums
dienen (Ist-Analyse), wird mit Hilfe normativer Abgrenzungen ein Gestaltungsan-
spruch in Richtung effizienter Raumeinheiten erhoben.

Klassifikatorisch lassen sich Regionen nach verschiedenen Prinzipien abgrenzen,
von denen das Homogenitdtsprinzip und das Funktionalitdtsprinzip die wichtigsten
darstellen (Lauschmann 1976: 15; Grigg 1967). Gehort eine moglichst hohe Prakti-
kabilitdt der vorgeschlagenen PolitikmaBnahmen zum Ziel der rdumlichen Abgren-
zung, orientieren sich Regionalisierungen unter Beachtung existierender Verwal-
tungsgrenzen auch am — in Ubersicht 5 nicht aufgefiihrten — Planungsprinzip.
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Homogene Umweltraume bilden als Ergebnis von Abgrenzungsverfahren nach dem
Homogenitétsprinzip ,,die Zusammenfassung benachbarter Raumpunkte, die beziig-
lich eines oder mehrerer Kriterien gleiche oder dhnliche Merkmalsauspragungen
aufweisen” (Klemmer 1995b: 324-327).,,Geht man von einem bestimmten Grad an
Uniformitét als Unterscheidungsmerkmal aus, dann ist eine Region durch die Menge
der 6konomischen Einheiten im Raum abgegrenzt, die in ausgewihlten Merkmalen
eine als hinreichend definierte Gleichartigkeit zeigen* (Siebert 1965: 16).

Bei der Regionenbildung nach dem Funktionalitétsprinzip werden einseitige oder
wechselseitige Beziehungen zwischen benachbarten Raumpunkten beriicksichtigt
und solche Raumpunkte zusammengefaf3t, bei denen die ermittelten funktionalen
Beziehungen besonders ausgepragt sind. Solche Wechselbeziehungen kénnen stoff-
licher Art sein, sie konnen aber auch dadurch entstehen, daf Praferenzen benachbar-
ter Raumpunkte beeinflu8t werden, ohne daf es zu stofflichen Austauschprozessen
oder Wirkungen auf biotische bzw. dsthetische Ressourcen im Nachbarraum kommt.

Haining (1990: 43) nennt auBer der Nachbarschaftsbedingung, die er als ,,Kompakt-
heitskriterium® bezeichnet, weitere Kriterien, die erfiillt sein miissen, um aus m
Raumobjekten & regionale Aggregationen (mit m > k) zu bilden:

— moglichst wenig Aggregate (Simplizitétskriterium) und

—  deutliche Abgrenzbarkeit der gebildeten Regionen bzgl. der beriicksichtigten
Variablen (Forderung nach externer Separation) (Fischer 1982: 49).

Oft werden bei der Festlegung von Aktionsrdumen im Rahmen von Forderpolitiken
nicht oder lediglich indirekt Homogenitats- oder Funktionalitdtsbedingungen zu-
grunde gelegt. Statt dessen wird wie bei der Abgrenzung der Zielgebiete im Rahmen
der Europiischen Strukturfonds die ,Schwellenwertmethode' angewendet (Eser
1989). Anhand politisch festgelegter Schwellenwerte, z.B. fiir die Indikatoren Ar-
beitslosenquote oder Anteil der Region am Bruttoinlandsprodukt, werden Standards
gesetzt, bei deren Uber- oder Unterschreitung FordermaBnahmen zulissig sind. Die
Abgrenzung des Aktionsraumes erfolgt also iiber mehr oder weniger transparente
Stellvertretergrofen bzgl. eines anvisierten Problemfeldes (hier z.B. wirtschaftliche
Entwicklung von Regionen).

Bei der in der vorliegenden Untersuchung beabsichtigten Regionenbildung zur
Formulierung effizienter Umweltaktionsraume gemiB der Okonomischen Theorie
des Umweltfoderalismus wird auf Schwellenwerte verzichtet. Aufgrund der theore-
tisch hergeleiteten Effizienzbedingungen wird ein Hauptziel der Untersuchung darin
bestehen, homogene Regionen innerhalb des Gesamtraums der Bundesrepublik
derart abzugrenzen, daB3 benachbarte Raumpunkte dann zu einer Beobachtungsein-
heit zusammengefallt werden, wenn sie in bezug auf zu definierende Beobach-
tungstatbestdnde gleiche oder dhnliche Merkmalsauspridgungen besitzen (Klemmer,
Bremicker 1983: 19; Klemmer 1995b). Funktionale Beziehungen zwischen den
Raumpunkten werden implizit beriicksichtigt. Dem Planungsprinzip wird die Analy-
se gerecht, indem eine Orientierung an den existierenden Verwaltungsgrenzen mit
dem Ziel vorgenommen wird, gemeinsame oder aufeinander abgestimmte Politik-

76



mafBnahmen der Landkreise und kreisfreien Stadte eines abgegrenzten Aktionsraums
zu ermoglichen (Schétzl 1996: 94ff.).

Angelehnt an Ubersicht 5 werden bei der vorliegenden Untersuchung die méglichen
Kombinationen weitgehend simultan beriicksichtigt. Da das Ziel, zu normativen
Aussagen zu kommen, sowie die Suche nach einem geeigneten quantitativen Analy-
severfahren im Vordergrund stehen, wird besonderes Gewicht auf die Anwendung
des Homogenitatsprinzips mit normativer Gewichtung gelegt (NH), unter impliziter
Beriicksichtigung funktionaler Beziehungen zwischen den Umweltmedien der Un-
tersuchungsraume (NF). Zur Untersuchung des Politikraumdesigns bzgl. definierter
Umweltproblemkomplexe und zur Darstellung der aktuellen Verhiltnisse und Rege-
lungsinstitutionen werden aber auch analytische Methoden ohne normativen An-
spruch einflieBen (AH und AF).

Bartels (1975) bezeichnet Regionalisierungen wie die hier vorzunehmende, d.h.
unter Beriicksichtigung von Umweltfunktionen, als Kompromif3 zwischen natur-
rdaumlichen Bedingungen (Realitdtsbeschreibung) und am Optimum orientierten
Entwiirfen. Das Optimum wird dabei als relativ, auf der Basis der gegenwirtig
geltenden Raumgliederung verstanden, um den Praxisbezug bzw. die politische
Realitidtsnahe zu wahren. Die Ergebnisse der Regionalisierung konnen nach Klem-
mer (1995b) auch als mit normativem Anspruch abgegrenzte Umweltraume aufge-
faBt werden. Sie dienen somit der Begrenzung von Wirkungsraumen umweltpoliti-
scher Instrumente. Im Sinne von Back (1995: 821) wird im folgenden die Regionali-
sierung als ,,problemlosungsgerechte Strukturierung eines Gesamtraumes* verstan-
den, wobei als Ergebnis ein Raum ausgewiesen wird, fiir den die ,,Politik die besten
Erfolgsaussichten im Vergleich zu anderen Raumabgrenzungen* erwarten 14t. Diese
Regionen sind dann zu definieren ,,als eine Menge von Raumpunkten mit starker
Umwelt-Interdependenz* (Siebert 1976a: 79).

Auf die Abhéngigkeit der Regionalisierungsergebnisse von den zugrundeliegenden
Verfahrensentscheidungen verweist Sedlacek (1978: 14). Er weist auch darauf hin,
dafB allgemeingiiltige Regionalisierungen nicht méglich sind, sondern diese jeweils
nur ausgewdhlten Zwecken dienen kénnen (Grigg 1967: 64—119). AuBerdem gehort
es zu den Grundsitzen der Regionalisierung, daB8 die Klassifikationen nicht absolut
sind, sondern wachsendes Wissen iiber die zu klassifizierenden Objekte eine Uberar-
beitung der Regionalisicrung erforderlich machen (Grigg 1967: 100).

In diesem Verstandnis ist die hier vorzunechmende Regionalisierung lediglich im
Zusammenhang mit Umweltproblemen der beschricbenen Art beim aktuellen Infor-
mationsstand zu verwenden. Fiir negative oder positive Externalitdten anderer Um-
weltproblembereiche miissen ebenso andere Regionalisicrungen vorgenommen wer-
den wie bei Vorliegen ciner differenzierteren oder aktualisierten Datenbasis, ctwa fir
einen begrenzteren Raumausschnitt. Dynamische Anpassungen der Regionalisie-
rung zu Umweltaktionsraumen bzw. Riickkopplungs- oder Evaluicrungsmechanis-
men im Zeitablauf sind vorzusehen.

Das innovative Element der vorliegenden Analyse macht die problembezogene
Anwendung der regionalwissenschaftlichen Prinzipien und Methoden auf Probleme
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der Agrarumweltpolitik aus. Wahrend in regionalwissenschaftlichen Untersuchun-
gen iiblicherweise wirtschaftliche und/oder soziale Verflechtungen betrachtet wer-
den, konzentriert sich die hier vorzunehmende Analyse auf effiziente Politiklosungen
unter der Beriicksichtigung von umweltfunktionalen Interdependenzen.

4. Vorgehensweise bei der Abgrenzung von Aktionsrdumen
fiir die Agrarumweltpolitik und Interpretationsméglichkeiten

Grundsitzlich eignet sich die Regionalisierung bzw. die Abgrenzung agrarumwelt-
politischer Aktionsrdume fiir verschiedene Anwendungsvarianten, von denen die
folgenden beiden Fille die Eckpunkte darstellen. Es konnen sowohl interregionale,
von der rdumlichen Ausdehnung sehr umfassende, als auch raumlich sehr begrenzte
Umwelteffekte analysiert werden. Diese beiden Ansitze unterscheiden sich deutlich
in der Art der Interpretationen, die mit Hilfe der Regionalisierungsergebnisse mog-
lich sind. Zwischen diesen beiden Polen existiert zwar ein Kontinuum von Ausbrei-
tungsgraden und zugehorigen Interpretationsmoglichkeiten, die Extrempunkte las-
sen jedoch die grundsitzliche Struktur der Aussagemoglichkeiten erkennen. Die
Richtung des Umwelteffekts, d.h. ob es sich um positive oder negative Externalitéten
landwirtschaftlicher Produktion handelt, wirkt nicht begrenzend auf das Interpretati-
onspotential des Verfahrens. Dabei kann es sogar vorkommen, daB sich fiir beide
deckungsgleiche Regelungsrdaume ergeben. Da keine Aussagen zur Effizienz potenti-
ell einzusetzender Instrumente bzw. konkreter MaB3nahmen gemacht werden sollen,
liegt der Fokus der Betrachtung auf der raumlichen Dimension des Regelungsbe-
darfs.

4.1. Interregionale und internationale externe Effekte

Bei dieser Art von Effekten handelt es sich um Externalitdten, bei denen zwischen
dem Ort der Entstehung oder Verursachung und dem Ort der physischen Wirkung
bzw. der Wirkung auf Produktions- oder Konsumfunktionen groe raumliche Distan-
zen iiberbriickt werden, so daBB mindestens mehrere Bundeslander oder Teile ver-
schiedener Bundeslander betroffen sind. In Ubersicht 6 wird dieser Sachverhalt
dadurch symbolisiert, da8 die Naturraumgrenzen zahlreiche Stadt- und Landkreise
umschlieBen.

In der Realitat 146t sich wegen mangelnder Datenlage bzw. des Erhebungsaufwands
die Forderung der Erfassung samtlicher Praferenzen im Raum im konkreten Einzel-
fall nicht aufrechterhalten. Wie dargestellt, dient die Ermittlung vorhandener Prife-
renzen im 0konomischen AbwigungsprozeB primir zur Abschitzung potentieller
Uberstimmungskosten. Da diesc Kostenart jedoch lediglich eine GroBe im Optimie-
rungsprozef} darstellt und im rrade off mit ebenfalls schwer quantifizierbaren Trans-
aktionskosten, die mit abnehmender Ausdehnung des Aktionsraums zunehmen,
gegeneinander abzuwigen sind, wird das Problem nicht vollstindig bestimmbarer
Priferenzen fiir lokale Umweltressourcen relativiert.

Als Beispiel fiir ein offentliches Gut mit interregionaler Bedeutung kann die Trink-
wasserressource Rhein dienen. Aufgrund seines Durchflusses durch mehrere Staaten
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Ubersicht 6

Territoriale Abgrenzung bei interregionalen und internationalen externen
Effekten am Beispiel von Stickstoffeintragern in Oberflachengewasser
mit iiberregionaler Bedeutung

Stickstoffbilanz Grenzvermeidungskosten Zahlungsbereitschaft

Raumtypen |

Stadt-/Landkreisgrenzen ~ sesseseees Naturraumgrenzen

= Regions-/Raumtypengrenzen I, 2, 3 Raumtypen-/Regionen-Nr.

kann von einem offentlichen Gut mit transnationalem Charakter gesprochen werden.
Durch den ZufluB in die Nordsee sind iiber den engeren Kreis der direkten Trinkwas-
sernutzer hinaus weitere Anlieger von Umwelteffekten betroffen, die von Oberlie-
gern verursacht werden.

Die Regionalisierung 1aBt sich auf dieses Beispiel eines o6ffentlichen Gutes transna-
tionalen Charakters angewendet folgendermaBlen vornehmen. Zunachst wird der
Raum moglicher Betroffener definiert. Da von Existenz-, Options- und Verméchtnis-
werten abstrahiert werden soll, wird dieser Gesamtkreis der Nutzer auf die direkt
betroffenen Rheinanlieger beschrankt, die aus dem Uferfiltrat Trinkwasser beziehen.
Als Vertreter dieser Klientel wird die ,,/nternationale Arbeitsgemeinschaft der Was-
serwerke im Rheineinzugsgebiet (IAWR) gewihlt, in der dic Wasserwerksbetreiber
organisiert sind, die den Hauptanteil ihres zu Trinkwasserzwecken aufbereiteten
Wassers aus dem Rhein bezichen. Dieser Naturraum wird in Ubersicht 6 durch
gepunktete Linien eingegrenzt.

Wihlt man aus der Fiille der moglichen Beeinflussungsquellen der Trinkwasserres-
source Rhein allein die Belastung mit Nahrstoffen und hier speziell mit Stickstoffver-
bindungen landwirtschaftlichen Ursprungs aus, miissen fiir jeden Teilraum dieses
umfassenden Naturraums quantitativ bestimmt werden:
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— die Hohe der aktuell auftretenden Stickstoffaustrdge in den Rhein (bzw. die
N-Bilanzsalden als indirekter Indikator),

— die Grenzvermeidungskosten der Verringerung der Stickstoffeintrage,

— die marginalen Zahlungsbereitschaften fiir sauberes Rheinwasser bzw. die Art
und das Niveau der Priferenzen der Betroffenen, einschlieBlich ihrer Zah-
lungsfahigkeit.

Als raumbezogenes BestimmungsmalB sollte sich die Analyse an existierenden Ge-
bietskorperschaften wie Landkreisen und kreisfreien Stidten orientieren (Uber-
sicht 6). Bei ausreichender Datenlage kann der Betrachtungsmalstab jedoch beliebig
verkleinert werden und gemeindeweise Statistiken bzw. gemarkungs- oder schlagbe-
zogene Daten in die Analyse einbeziehen. Grundsitzlich gilt, daB die zu erwartenden
Ergebnisse der Regionalisierung um so exakter sind, je kleiner dimensioniert der
Erhebungsraum solcher Daten ist. Gegeniiber dem zusitzlichen Nutzen durch trenn-
schirfere Regionenbildung ist der zusitzliche Rechenaufwand zu vernachldssigen.
Die vor der Analyse vorzunehmende Festlegung der kleinsten betrachteten Raumein-
heit ist somit primér ein Datenbeschaffungsproblem, weniger ein Datenhaltungs- und
-verarbeitungsproblem.

Nach der Durchfiihrung der Regionalisierung oder Raumtypisierung lassen sich
weitgehend homogene Riaume abgrenzen, innerhalb derer die Hohe der aktuell
ausgetragenen Stickstoffmengen, die Grenzkosten der Vermeidung des Stickstoffein-
trags sowie die Stirke der Priferenzen eine dhnliche Auspragung besitzen. Die
Grenzen solcher Raumtypen und Regionen sind in Ubersicht 6 schematisch darge-
stellt und mit unterschiedlichen Ziffern markiert.

4.1.1. Raumtypen als Ergebnis der rdumlichen Analyse

Beschrénkt sich die Betrachtung auf die moglichst weitgehende Homogenitit zwi-
schen den gebildeten Stadt- und Landkreisen, ohne die Bedingung rdumlicher Kon-
tingenz zu beriicksichtigen, entstehen ., Raumnpen*, die zwar untereinander einen
hohen Grad an Homogenitit aufweisen, die jedoch nicht verfahrensbedingt, sondern
nur in Einzelfillen zufillig benachbart sind, so daf ein iiber das gesamte Territorium
verstreuter ,,Flickenteppich* das Ergebnis der Analyse darstellt.

Beschrinkt sich die angestrebte Kooperation zwischen den betrachteten Gebietskor-
perschaften lediglich auf das Ziel cines gegenseitigen Informationsaustauschs iiber
vergleichbare Problemlagen, kann davon ausgegangen werden. dafl Transaktionsko-
sten aufgrund riumlicher Entfernung zu vernachlissigen sind und die nicht vorhan-
dene Nachbarschaft der Raumtypen nicht zum Problem wird. In diesen Fillen, deren
Vorteilhaftigkeit auler vom gewiinschten Kooperationsgrad auch vom betrachteten
Umweltproblemkomplex abhidngt, kann ein interregionales Informationsaus-
tauschnetzwerk ohne gemeinsame instrumentelle Losungen Eftizienzvorteile eroft-
nen.
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Beim grenziiberschreitenden Problem ,,Belastung des Einzugsgebietes Rhein mit
Stickstoff aus landwirtschaftlichen Quellen* konnte das Ergebnis der Raumtypisie-
rung bedeuten, daB} innerhalb des insgesamt betroffenen Naturraums ein netzwerkar-
tiger Verbund gebildet wird, innerhalb dessen iiber transaktionskostenarme Aus-
tauschmoglichkeiten — z.B. unter Nutzung elektronischer Medien — ein gegenseitiger
Erfahrungsaustausch stattfinden kann. In der verwaltungswissenschaftlichen Litera-
tur werden solche Losungen zunehmend unter dem Stichwort eines fiir notwendig
erachteten Paradigmenwechsels vom Biirokratiemodell hin zu einem Management-
modell (Budidus 1996; Fiirst, Ritter 1993: 511f.) diskutiert.

Die Vertreter von Raumtypen mit vergleichbarer Variablenkonstellation, d.h. ver-
gleichbar hohen Praferenzen fiir sauberes Rheinwasser, vergleichbar hohen Grenz-
vermeidungskosten und dhnlich hohen Stickstoffeintragen konnen kommunizieren.
Bei Interesse fiir nur eine der betrachteten Variablen, z.B. die Grenzvermeidungsko-
sten der Verringerung des Stickstoffaustrags, ist auch diesbeziiglich die Identifizie-
rung homogener Raumpunkte moglich. Interessierte Behordenvertreter oder Private
solcher bzgl. einzelner oder mehrerer Variablen vergleichbarer Raumpunkte konnten
dann Erfahrungsaustausch betreiben oder sich absprechen, um geplante Manahmen
zu koordinieren und damit den Erfahrungsgewinn bei innovativen MaBnahmen iiber
die Summe der Einzelbeitrage hinaus zu steigern. Besonders die Entwicklungen im
Bereich der elektronischen Medien und die Moéglichkeiten moderner Telekommuni-
kationsinfrastruktur lassen in Teilsegmenten heute schon gemeinsame Lsungsmog-
lichkeiten solcher raumlich disjunkter Gebietskorperschaften wahrscheinlich werden
(Jochimsen 1998; Niemann 1997: 31). Die Motivation der einzelnen Gebietskorper-
schaften zur aktiven Teilnahme an solchen Netzwerken riihrt insbesondere aus den
typischen Netzwerk- oder Verbundvorteilen. Anreizkompatibilitdt kann mit der
(glaubhaften) Ankiindigung hergestellt werden, Raumpunkte, die sich lingere Zeit
durch Freifahrerverhalten auszeichnen, zeitweise oder dauerhaft von der Teilnahme
auszuschlieBen®.

4.1.2. Regionen als Ergebnis der rdumlichen Analyse

Wird neben der moglichst weitgehenden Homogenitét zusdtzlich die Forderung nach
rdumlicher Kontingenz gestellt, bilden geographisch zusammenhingende Raum-
punkte, d.h. abgegrenzte Regionen, das Ergebnis der Analyse. Im Vergleich zur
Bildung von Raumtypen fiihrt diese zusitzliche Nebenbedingung zu abnehmender
Homogenitit innerhalb der Gruppen und zu abnehmender Differenzierbarkeit zwi-
schen den Gruppen. Dennoch kann die Anwendung dieses Verfahrens sinnvoll sein,
um die Praxisrelevanz und damit die Realisierungschancen einer gemeinsamen
instrumentellen Losung iiber den Informationsaustausch hinaus zu steigern. Denn es
ist anzunehmen, daf} gemeinsame instrumentelle Losungen bei rdumlich weit ausein-
anderliegenden Gebietskorperschaften, die einem gemeinsamen Raumtyp zuzurech-

63  Hansjiirgens (1994) beschreibt in diesem Zusammenhang die Bedeutung eines ,,glaubhaften staat-
lichen Drohpotentials™ fiir den Erfolg von Kooperationslosungen. Ostmann et al. (1997) geben
einen Uberblick iiber spieltheoretische Erklirungs- und Losungsversuche fiir Freifahrerverhalten
bei der Nutzung von Umweltressourcen.
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nen sind, wegen entfernungsabhangiger Transaktionskosten weniger wahrscheinlich
und je nach Problemlage auch nicht sinnvoll sind. Diese Methode der territorialen
Abgrenzung kann etwa in Fallen angewendet werden, wenn innerhalb des Naturrau-
mes Verlagerungen von Emissionen zu den Standorten mit den geringsten Grenzver-
meidungskosten zugelassen sein sollen, wobei vermieden werden muf, daf} es zu
,hot-spots* kommt, durch die regionenspezifische Assimilationskapazitaten iiber-
schritten werden (Wissenschaftlicher Beirat beim BML 1993: 25).

In Ubersicht 6 sind die jeweils intern relativ homogenen Teilrdume innerhalb des
gesamten Naturraums ,, Trinkwassereinzugsgebiet Rhein‘* mit unterschiedlichen Zif-
fern markiert. Es ist denkbar, daB sich diese Regionen zwar an die vorgegebenen
Verwaltungsgrenzen der Landkreise halten, daB jedoch Grenzen von Regierungsbe-
zirken und Bundeslandern in Frage gestellt werden®.

Entscheidend sind die Interpretation dieses Ergebnisses, das bei interregionalen oder
internationalen externen Effekten eine Disaggregation des gesamten Naturraums
darstellt, und die Relevanz fiir die praktische Politikberatung. Es konnen folgende
Kernaussagen formuliert werden:

—  Zur Beachtung des Subsidiaritétsprinzips bzw. bei der Suche nach regionalen
Losungen sollten samtliche betroffenen Gebietskorperschaften innerhalb des
gesamten, von externen Effekten potentiell betroffenen Naturraums eine ge-
meinsame Losung finden. Regionale Losungen fiir ausgewiéhlte Teilrdume
innerhalb des Naturraums zu finden, bedeutet also nicht die vollstandige Ab-
koppelung vom Gesamtraum, eine Koordinierungs- bzw. Abstimmungsnot-
wendigkeit verbleibt.

—  Die Summe sémtlicher Kompetenzen sollte sich innerhalb des gesamten Na-
turraums wiederfinden. Auflerhalb dieses Gebiets liegende Kompetenzen er-
zeugen eine ineffiziente Uber- oder Unterversorgung — hier mit sauberem
Trinkwasser —, da nicht betroffene bzw. nicht zahlende Gebietskorperschaften
Mitbestimmungsrecht besitzen.

- Uber Stiarke oder Art der zu vergebenden Teilkompetenzen kann auf dieser
Stufe keine Aussage gemacht werden.

—  Innerhalb des Naturraums sind relativ homogene Teilrdume zu identifizieren,
fir die jeweils intern eine einheitliche Losung gesucht werden sollte und die
daher als umweltpolitische Aktionsrdaume bezeichnet werden. Die Abstim-
mung des umweltpolitischen Eingriffs kann sich auf die gemeinsame Anwen-
dung eines umweltokonomischen Instruments, die Stirke des Eingriffs oder
den Einsatz bestimmter einheitlicher Steuerungsparameter (Hohe von Stan-
dards, Hohe einer Abgabe usw.) beziehen. Es ist davon auszugehen, daB sich
bei Beachtung der Effizienzkriterien der Theorie des Umweltfoderalismus die
instrumentellen Losungen unterschiedlicher Teilrdume unterscheiden.

64 First/Ritter (1993: 86) beschreiben diese Abgrenzungmethode, orientiert an den Kreisgrenzen als
kleinster Objekteinheit, als gingige Praxis in der Regionalplanung nach Bundesraumordnungsge-
setz bzw. Landesplanungsgesetzen.
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—  Die Homogenitit der Praferenzen nimmt bei interregionalen Problemen eine
Sonderrolle ein. Da die regional differenzierte Auspragung der Zahlungsbe-
reitschaften als Homogenitétskriterium bei der Abgrenzung von Teilrdumen
beriicksichtigt wurde, konnte dies zur Forderung verleiten, in Teilrdumen, in
denen eine starke Nachfrage nach sauberem Trinkwasser ermittelt wurde, re-
striktive umweltpolitische Instrumente anzuwenden. Da die Erfolge dieser
Regionen jedoch aufgrund der per definitionem existierenden interregionalen
externen Effekte auch anderen Teilrdumen des gesamten Trinkwassereinzugs-
gebietes zugute kdmen, sind Freifahrerverhalten der NutznieBerregionen und
damit Effizienzverluste zu erwarten.

Insbesondere auf die Vermeidung von Fehlinterpretationen der Nachfrageho-
mogenitit in den abgegrenzten Aktionsrdaumen sollte daher geachtet werden.
Demgegeniiber bietet es sich jedoch an, aufgrund der transparent werdenden
Nachfrageschwerpunkte im Gesamtraum Koalitionen von Teilrdumen zu bil-
den, die dann gemeinsam im Verhandlungsprozef3 mit den iibrigen Teilrdumen
um zentral zu regelnde Standards ein starkeres Gewicht in den Abstimmungs-
prozef3 einbringen konnten.

4.2. Lokale und regionale externe Effekte

Die Art des Vorgehens bei der Abgrenzung von Politikaktionsrdumen fiir externe
Effekte und offentliche Giiter, deren Wirkungsradius sich auf lokale oder regionale
Einheiten beschrinkt, d.h. auf Gebietskorperschaften wie Kommunen, Kommunal-
verbande, Landkreise bis maximal Bundeslander, unterscheidet sich in einigen Punk-
ten systematisch von der bei externen Effekten mit groem Wirkungsradius. Physi-
sche Verdnderungen des Naturhaushalts fallen hier rdumlich eng begrenzt mit den in
threr Nutzenfunktion betroffenen Individuen zusammen. Es wird davon ausgegan-
gen, daBl keine grenziiberschreitenden externen Effekte vorhanden sind. In Uber-
sicht 7 wird dieser Sachverhalt dadurch symbolisiert, da die Naturraumgrenzen mit
den Grenzen der Stadt- und Landkreise iibereinstimmen.

Beispiele fiir solche offentlichen Giiter sind lokale Trinkwasserressourcen, Stehge-
wiisser regionaler Bedeutung sowie lokal- oder regionaltypische Tier- oder Pflanzen-
arten, die keine Kosten- oder Nutzeninzidenzen iiber den betrachteten Raum hinaus
auslosen. Bei externen Umwelteffekten dieser Art liegt das Hauptaugenmerk der
Aktionsraumabgrenzung wie im Fall interregionaler und internationaler Effekte auf
der Quantifizierung

—  der Hohe der aktuell auftretenden Stickstoffbilanzen,
—  der Grenzvermeidungskosten der Verringerung von Stickstoffeintrigen,

- der marginalen Zahlungsbereitschaften bzw. der Art und des Niveaus der Pri-
ferenzen der Betroffenen, einschlieBlich ihrer Zahlungsfahigkeit

fiir jeden Teilraum des betroffenen Gebiets. Auch hier bietet sich aus den genannten
Griinden eine Orientierung an den Grenzen vorhandener Gebietskorperschaften an.
AnschlieBend werden weitgehend homogene Rdume abgegrenzt und in Abhingig-
keit der raumlichen Kontingenz Raumtypen oder homogene Regionen ausgewiesen,
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Ubersicht 7

Territoriale Abgrenzung bei lokalen und regionalen externen
Effekten am Beispiel des Stickstoffeintrags in
lokale Trinkwasserressourcen

Stickstoffbilanz Grenzvermeidungs- Zahlungsbereitschaft Naturraumliche
kosten Zugehorigkeit
e
-5
A A
1 1 1 2
— 1 2 —
| ]
Rauml n . | Regmncn [
‘ —— ype 1 1 2 1k A
2 11
Stadt-/Landkreisgrenzen ~ seeeseen Naturraumgrenzen (lokal/regional)
Regions-/Raumtypengrenzen 1, 2, 3 Raumtypen-/Regionen-Nr RWI

deren Grenzen in Ubersicht 7 dargestellt sind. Diese Vorgehensweise shnelt der
Aktionsraumabgrenzung bei interregionalen oder internationalen Externalititen
zwar sehr, die moglichen Interpretationen unterscheiden sich jedoch bei der Abgren-
zung von Regionen deutlich.

4.2.1. Raumtypen als Ergebnis der raumlichen Analyse

Interpretationen von Raumtypen bei Problemen raumlich begrenzter externer Effekte
sind vergleichbar mit denen bei interregionalen Umwelteffekten. Als Beispiel kon-
nen die rdumlich begrenzten Probleme ,,Verlust regionaltypischer Arten aufgrund
eines hohen Stickstoffdiingungsniveaus* oder ,,Belastung lokal begrenzter Trinkwas-
sereinzugsgebiete durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen* herangezogen wer-
den. Probleme dieser Art konnten Stadt- und Landkreise, die bzgl. der betrachteten
Variablen (Prédferenzen, Grenzvermeidungskosten, Niveau des externen Effekts)
relativ homogen sind, dazu veranlassen, einen Verbund zu bilden. z.B. mit dem Ziel
des gegenseitigen Erfahrungsaustauschs.

Da die Nachbarschaftsbeziehungen nicht beriicksichtigt werden, ist davon auszuge-
hen, daB Raumobjekte zusammengefalt werden, die zwar in Einzelfillen benachbart
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sind, nicht jedoch verfahrensbedingt. Auch hier konnte Freifahrerverhalten dadurch
vermieden werden, daB Raumpunkte, die sich nicht aktiv am Informationsinput
beteiligen, zeitweise oder dauerhaft von der Teilnahme ausgeschlossen werden.

4.2.2. Regionen als Ergebnis der raumlichen Analyse

Im Unterschied zu Problemen mit interregionalem oder internationalem Charakter
wird bei der Regionalisierung im Zusammenhang mit lokalen oder regionalen Um-
welteffekten keine Dissaggregation des umfassenden Naturraums vorgenommen,
sondern eine Biindelung von Teilraumen (Ubersicht 7). Auch hier fiihrt die zusitzli-
che Forderung nach raumlicher Kontingenz zu geographisch zusammenhéangenden
Raumpunkten, d.h. abgrenzbaren Regionen, und auch die vorgegebenen Verwal-
tungsgrenzen der Landkreise sind von Bestand, wihrend die Grenzen von Regie-
rungsbezirken und Bundeslidndern in Frage gestellt werden®.

Die politikrelevanten Interpretationsmoglichkeiten unterscheiden sich jedoch in eini-
gen Punkten von denen bei interregionalen Umweltproblemkomplexen:

—  Wie bei interregionalen Problemen ist bei Beachtung der Prinzipien der 6ko-
nomischen Foderalismustheorie auch fiir lokal begrenzte Effekte zu fordern,
daB samtliche betroffenen Gebietskorperschaften innerhalb des gesamten Na-
turraums eine gemeinsame Losung finden sollten. Da jedoch aufgrund der
Begrenztheit der betrachteten lokalen Probleme davon auszugehen ist, daB8 die
Umwelteffekte nicht iiber Landkreisgrenzen hinausreichen, wiirden zahlreiche
Aktionsrdume entstehen.

Geht man von der Annahme aus, da8 sich Nutzen- bzw. Schadensdiffusions-
rdume verschiedener Umweltgiiter unterscheiden, hitte dies im Extrem ein
wmultilevel mosaic of jurisdictions", also eine Vielzahl verschiedener Aktions-
rdume bzw. funktionaler Gebietskorperschaften fiir zahlreiche Einzelprobleme
zur Folge (Olson 1986: 120-125). Da eine spezifische rdaumliche Losung fiir
jedes einzelne Umweltproblem, d.h. die Einrichtung jeweils einer eigenen
Gebietskorperschaft fiir jede Aufgabe, wegen der damit verbundenen Transak-
tionskosten nicht als effizient eingestuft werden kann, miissen Aufgaben ge-
biindelt werden (Doring 1996). Der trade off zwischen Effizienzgewinnen
aufgrund von Skalen- und Verbundeffekten bei zunehmender GroBe des Akti-
onsraums wird allerdings zunehmend durch Effizienzverluste aufgrund stei-
gender Frustrations- bzw. Uberstimmungskosten und weiterer Transaktionsko-
sten kompensiert. Daher miissen umweltpolitische Aufgaben auf einem Konti-
nuum angeordnet werden, dessen Eckpunkte einerseits durch vollstandige De-
zentralisierung, zum anderen durch den maximalen Grad an Zentralitdt ge-
kennzeichnet sind. Das Effizienzoptimum ist dann erreicht, wenn die Gesamt-
kosten der institutionellen Losung ihr Minimum erreicht, d.h. der zusitzliche
Grenznutzen aufgrund einer VergroBBerung des Aktionsraums den zusatzlichen
Grenzkosten entspricht (Schaubild 1).

65 Dieser Vorgehensweise unterliegt implizit die Annahme homogener Strukturen innerhalb der Mo-
dellkreise, trotz in der Realitdt hiufig existierender Varianzen in diesen Raumen. Vgl. zu dieser
Problematik z.B. Boustedt (1975: 186, 232).
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- Nach wie vor ist zu empfehlen, die Summe sidmtlicher zu verteilender Kompe-
tenzen moglichst auf den Naturraum zu verteilen, innerhalb dessen sich die
betrachteten Umwelteffekte lokalisieren lassen. Kompetenzen, die Gebietskor-
perschaften auBerhalb dieses Gebiets zugesprochen werden, erzeugen eine
ineffiziente Uber- oder Unterversorgung mit bedrohtem Arteninventar, saube-
rem Trinkwasser usw., da nicht betroffene bzw. nicht zahlende Gebietskorper-
schaften Mitbestimmungsrecht besitzen.

—  Innerhalb des jeweils betrachteten realen Raumes, der aus zahlreichen Natur-
rdumen zusammengesetzt sein kann, sind relativ homogene Teilrdume zu
identifizieren, fiir die jeweils intern eine abgestimmte Losung gesucht werden
sollte. Wie bei der Regionalisierung im Fall interregionaler Umwelteffekte
kann sich die Abstimmung des umweltpolitischen Eingriffs z.B. auf die ge-
meinsame Anwendung eines umweltokonomischen Instruments, die Stérke
des Eingriffs oder auf den Einsatz bestimmter einheitlicher Steuerungspara-
meter (Hohe von Standards, Hohe einer Abgabe) beziehen. Es ist auch hier
davon auszugehen, daf sich bei Beachtung der Effizienzkriterien auf der Basis
der Theorie des Umweltfoderalismus die Losungen unterschiedlicher Regio-
nen unterscheiden.

—  Anders als bei interregionalen oder internationalen Problemen bieten sich bei
regional begrenzten Umwelteffekten besonders die Priferenzen als Bestim-
mungskriterium zur Zusammenfassung homogener Raume und entsprechen-
der einheitlicher instrumenteller Lésungen an.

Bei einem Vorgehen der dargestellten Art, d.h. bei der simultanen Beriicksich-
tigung mehrerer Homogenitétsvariablen, ist es moglich, da8 Teilrdume, in
denen hohe Zahlungsbereitschaften fiir Umweltschutzmalnahmen vorhanden
sind, mit Teilrdumen niedriger Zahlungsbereitschaften in ,,homogene Aktions-
rdume” zusammengefa3t werden. Bei gemeinsamen instrumentellen Losun-
gen bedeutet dies, da3 ein Kompromif3 implementiert werden muf3, der dem
Durchschnitt der Zahlungsbereitschaften entspricht und damit keiner der vor-
gefundenen Zahlungsbereitschaften vollstandig gerecht wird. Dadurch kommt
es zwar zu einem verminderten Gesamtnutzenoutput, diese Verluste sind je-
doch der Preis fiir verminderte Transaktionskosten aufgrund von Regionalis-
mus bzw. zur Ausnutzung von Skalen- und Verbundeffekten. Dieses Vorgehen
fiihrt bei Beriicksichtigung samtlicher Kostenkomponenten zumindest tenden-
ziell zum Optimum und ist daher unter Effizienzgesichtspunkten zu befiirwor-
ten.

Der weitere Gang der Untersuchung konzentriert sich auf die letztgenannte Analyse-
variante. Lokal oder regional begrenzte offentliche Giiter oder Naturrdaume werden
mit Hilfe von Homogenitatsvariablen zu moglichst homogenen Raumtypen oder
Regionen zusammengefaBt, um einerseits ein ,,perfect mapping** und andererseits die
Nutzung von Skalen- und Verbundeffekten moglich zu machen. Dariiber hinaus ist
festzuhalten, daB die vorgeschlagene Methodik auch auf 6ffentliche Giiter anderer
raumlicher Ausdehnungsgrade anwendbar ist, dann jedoch bei den jeweiligen Inter-
pretationsmoglichkeiten des Raumabgrenzungsergebnisses zu differenzieren ist.
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Zweites Kapitel

Kompetenzallokation ordnungs- und ablaufpolitischer
Regelungen der Agrarumweltpolitik in Deutschland

Vor dem Hintergrund theoretischer Ableitungen konnte im ersten Kapitel nachgewie-
sen werden, daf} in bestimmten Problembereichen raumlich begrenzte Umwelteffek-
te der landwirtschaftlichen Produktion fiir PolitikmaBnahmen sprechen, die bei
dezentralen Gebietskorperschaften angesiedelt sind. Zu diesen Problembereichen
gehoren u.a. der Bodenschutz sowie Teile des Natur- und Landschaftsschutzes. Beide
Sachgebiete werden durch ein Biindel verschiedener umweltpolitischer Instrumente
und MafBnahmen geregelt. Zur Konkretisierung der abstrakten SchluBfolgerungen
theoretischer Abwagungen werden daher im folgenden einzelne PolitikmaBnahmen
ausgewahlt und bzgl. ihrer impliziten sowie expliziten Kompetenzverteilung analy-
siert. Neben der Beschreibung der MaBnahmen aus den Bereichen des Bodenschutz-
rechts, des Naturschutzrechts sowie des freiwilligen Umwelt-, Natur- und Land-
schaftsschutzes wird im Sinne eines Soll-Ist-Vergleichs eine Bewertung der Politik-
maBnahmen vorgenommen'. Dabei wird jeweils der Frage nachgegangen, ob sich die
festgestellte Kompetenzallokation mit den theoretisch abgeleiteten Effizienzbedin-
gungen deckt bzw. Anderungen Effizienzgewinne versprechen.

1. Bodenschutzrecht

Das deutsche Bodenschutzrecht ist erst seit Anfang 1998 einheitlich in Form eines
Bundesgesetzes geregelt. Es werden daher im folgenden verschiedene PolitikmaB-
nahmen — die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung von 1985, die bundes-
weit geltende Diingeverordnung, die Landes-Bodenschutzgesetze Baden-Wiirttem-
bergs und Sachsens sowie das Bundes-Bodenschutzgesetz — diskutiert.

1 Bei den analysierten Rechtsbereichen und Instrumentengruppen handelt es sich um eine Auswahl
der PolitikmaBnahmen, die landwirtschaftliche Aktivitiaten mit Wirkungen auf den Boden-Wasser-
und Biodiversitits-Komplex regeln. Insbesondere fiir den Bereich der Austrige von Stickstoffver-
bindungen aufgrund von DiingungsmaBnahmen sind dariiber hinaus im Wasserrecht zahlreiche
ordnungspolitische Regelungen zu finden. Eine Analyse der Kompetenzallokation im Bereich des
Wasserrechts der USA nimmt Shortle (1996) vor. Ein Uberblick iiber bundesdeutsche umweltpoli-
tische MaBnahmen zum Schutz der Gewisser sowie deren implizite Kompetenzzuordnung findet
sich bei Henrichsmeyer et al. (1999: 55ff.).
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1.1. Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung von 1985

Der Boden wurde in der Rechtsdiskussion lange Zeit als schiitzenswerte abiotische
Ressource vernachlissigt (Henrichsmeyer et al. 1994: 63). Erst in den achtziger
Jahren wurde die Diskussion aufgenommen und von der Bundesregierung mit einer
umfangreichen Bodenschutzkonzeption thematisiert, der ein Bodenschutzgesetz fol-
gen solite. Sie war das Ergebnis der zweijihrigen Arbeit einer Interministeriellen
Arbeitsgruppe (IMA). In fiinf Unterarbeitsgruppen, jeweils unter Vorsitz verschiede-
ner Fachministerien, wurden Fachbeitridge erarbeitet (Biickmann 1988: 24). Die
Unterarbeitsgruppe ,,Landwirtschaft und Naturschutz* wurde vom Bundesminister
fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten geleitet.

Das Bodenschutzrecht gilt als eine ressort- und fachiibergreifende Querschnittsauf-
gabe des Umweltschutzes (Nischwitz 1994: 81). Darauf wird auch in der Boden-
schutzkonzeption der Bundesregierung, damals noch in der Gesamtverantwortung
des Bundesinnenministers, hingewiesen (Bundesminister des Innern 1985). Unter
der Uberschrift ,,Vorsorgeprinzip* votiert die Bundesregierung dort im biozentri-
schen Sinn sogar , fiir den Schutz der Naturgiiter auch um ihrer selbst willen, d.h.
unabhédngig von ihrer Haufigkeit oder Gefahrdung® (Bundesminister des Innern
1985: 10) und spricht sich damit ausdriicklich fiir die Beriicksichtigung von Exi-
stenzwerten aus. Zur Bestimmung von Bodenschutzzielen werden in der Boden-
schutzkonzeption die Beteiligung und die Erweiterung der Partizipationsmoglichkei-
ten samtlicher betroffener gesellschaftlicher Gruppen auf den verschiedenen Verfah-
rensstufen befiirwortet. Dezentrale Zielfindungskompetenzen sind in diesem Sinne
ausdriicklich Bestandteil des Konzepts.

Von naturwissenschaftlicher Seite wird regelmiBig auf die vielfiltige rdumliche
Differenzierung verschiedener Bodenparameter in Abhangigkeit lokaler Bedingun-
gen hingewiesen (Rat von Sachverstidndigen fiir Umweltfragen 1985: 4-7). Pohl
(1996: 155-161) beschreibt z.B. die geogen bedingten Unterschiede in der Konzen-
tration bestimmter Schadstoffe im Boden, die bei bundeseinheitlichen Regelungen
nicht beriicksichtigt werden konnen?. Auch in der Bodenschutzkonzeption wird
dieser Anspruch aufgenommen und festgehalten, daB die Vielfaltder Boden einheitli-
che Einzelkriterien, z.B. bei der Zulassung von Neuanlagen im Verlauf immissions-
schutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, verbiete (Bundesminister des Innern
1985: 19). Insbesondere bei der Beschreibung der Probleme durch den Austrag von
stickstoffhaltigen Diingemitteln (inklusive Wirtschaftsdiingern) wird ausgefiihrt, daf3
Auswaschungspotentiale von Parametern wie ,,Nutzungsform, Kulturart, Boden-
feuchte, Bodenart, Humusgehalt, Mineraldiingung, wirtschaftseigener Diingung,
Flachgriindigkeit, Zeitpunkt, Niederschldgen und Vegetationsruhe‘ (Bundesminister
des Innern 1985: 24) abhéngen.

Der Deutsche Rat fiir Landespflege (1986) hilt fest, dal wegen der groen lokalen
und regionalen Vielfalt der gewachsenen Boden und wegen der Vielzahl ihrer Besit-
zer und Nutzer BodenschutzmaBnahmen nur regional konkretisiert und durchgefiihrt

2 Zuden Differenzierungsmoglichkeiten im Planungsrecht vgl. Micheel (1994).
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werden konnen. Werbeck/Wink (1994b: 403—416) verweisen als Folge der beschrie-
benen natiirlichen Varianzen der Ressource Boden darauf, daB sowohl fiir die Bewer-
tung des Nutzens von BodenschutzmaBnahmen (aufgrund einzelwirtschaftlich unter-
schiedlicher Anspriiche an die Bodenfunktionen) als auch fiir die Bewertung der
Kosten solcher Mainahmen dezentrale Informationen erforderlich sind.

Auch Klemmer (1985) kritisiert zentrale Regelungen im Bodenschutz wie die Bo-
denschutzkonzeption von 1985, insbesondere die fehlende Konkretisierung rdumlich
differenzierender Bodenschutzziele, und macht ausdriicklich auf den Dezentralisie-
rungsbedarf der bodenbezogenen Umweltpolitik aufmerksam. Ursache fiir die Ineffi-
zienz zentraler Vorgaben, wie eines bundesweit einheitlichen Gesetzes, sind nach
Klemmer neben der rdumlichen Differenzierung der Ressource Boden, d.h. der
Vielzahl an unterschiedlichen Produktionsfunktionen, auch die raumliche Varianz in
der Priferenzstruktur der Betroffenen. Die Informationskosten und die zu erwarten-
den Frustrationskosten zentraler Bodenschutzlgsungen werden daher als prohibitiv
hoch eingeschitzt.

Die Unterschiede im Offentlichkeitsgrad einzelner Teilfunktionen sprechen ebenfalls
gegen zentrale Losungen. In diesem Sinne beschreiben Werbeck/Wink (1994a) zwar
die iiberregionale Bedeutung der Regelungsfunktion des Bodens, fiir die eine zentra-
le Koordination naheliegt, da das AusschluB8prinzip nicht greift. Die Autoren weisen
jedoch auch darauf hin, daB fiir die Produktions- und Tragerfunktion des Bodens
i.d.R. eindeutig zugewiesene Verfiigungsrechte vorhanden sind und daher dezentrale
Losungen aus Effizienzgriinden notwendig sind (Werbeck, Wink 1994a: 60; Hiibler
etal. 1983:41).

Auch nach Pohl (1996: 155-161) wirkt sich eine Bodenschiddigung i.d.R. ,weit
weniger gemeinschaftsschiadigend aus als eine Verschmutzung von Wasser oder
Luft“. Da die Verfiigungsrechte in Form des Bodenbesitzes im Gegensatz zu anderen
Medien meist eindeutig privat zugeordnet seien, biete sich beziiglich einer instru-
mentellen Losung fiir den Bodenschutz eine Losung mit handelbaren Zertifikaten an.
Hecht/Werbeck (1995) fordern, daf3 zahlreiche kollektive Entschliisse zum Boden-
schutz auf lokaler und regionaler Ebene getroffen werden sollten und eine Uberzen-
tralisierung von Entscheidungskompetenzen zu vermeiden ist.

Auf der Basis juristischer Abwigung weist auch Peine (1992) darauf hin, dafl der
Bundesgesetzgeber, da er sich in Teilen eines Bodenschutzgesetzes auf seine Rah-
mengesetzgebungskompetenz stiitzt, hinsichtlich der Regelungsdichte Zuriickhal-
tung iiben mufB, um den Landern Regelungsmoglichkeiten zu belassen.

Andererseits taucht jedoch als Legitimation zentraler Losungen im Bodenschutz
auch das Argument auf, daB zwar die Entscheidungen fiir oder wider konkrete
Bodennutzungen und damit Belastungsgrade auf lokaler Ebene gefillt werden, diese
lokalen Entscheidungen jedoch nicht weiter spezifizierte iiberregionale und gesamt-
wirtschaftliche Erwagungen auBler Acht lassen (Bundesminister des Innern 1985:
10). Weitere Argumente fiir eine zentrale bzw. bundeseinheitliche (Gesetzes-) Lo-
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sung werden von der Bundesregierung in ihrer Bodenschutzkonzeption von 1985
nicht genannt.

Mit Blick auf einzelne Bereiche des Bodenschutzes, etwa zur Vermeidung neuer
Altlastenstandorte, oder zur Beriicksichtigung von Nachhaltigkeitsprinzipien beim
Abbau nicht erneuerbarer Rohstofflagerstétten wird regelmaBig fiir eine bundesein-
heitliche Gesetzeslosung votiert. Das Problem der Akkumulierung von Schadstoffen
im Boden, d.h. einer Ansammlung von Schadstoffen, die erst langfristig zu einer
Schidigung fiihrt, spricht auch aus dkonomischer Perspektive fiir eine zumindest
national abgestimmte Regelung. Die Tatsache der nicht oder nur begrenzt vorhande-
nen Reparabilitdt bestimmter Bodenschdden verstarkt dieses Argument (Baedeker
1993). Denn von den Wirkungen solcher ,,dynamischer externer Effekte* werden
Wirtschaftssubjekte betroffen, die entweder iiberhaupt nicht oder lediglich zu einem
geringen Anteil Mitverursacher des Umweltproblems sind. Sie werden in diesen
Fillen jedoch unter Umstdnden zur vollstindigen Beseitigung des akkumulierten
Schadens herangezogen. In diese Problemklasse einzuordnen sind die Komplexe
Abfall und Altlasten, die fiir den landwirtschaftlichen Bereich von nachgeordneter
Bedeutung sind. Beriihrungspunkte zum Sektor Landwirtschaft sind bei der landbau-
lichen Verwertung von Sekundarrohstoffdiingern (Klarschlimmen und Bioabfall-
komposten) vorhanden.

Wihrend die Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung von 1985 bei vielen
Problemfeldern beziiglich anzustrebender Kompetenzverteilungen im foderalen Ver-
bund nicht stichhaltig ist, sind die Argumente fiir eine zentrale Losung in bezug auf
Rohstofflagerstitten nachvollziehbar. Hier wird zum einen auf das Vorkommen
geologisch determinierter und nicht verdnderbarer Lagerstitten verwiesen, zum
anderen auf die gesamtwirtschaftliche Bedeutung dieser Vorrite. Zentrale Vorgaben
lassen sich rechtfertigen, wenn die Nutzung bzw. Ubernutzung endlicher Rohstoffla-
gerstitten nicht nur die lokale Bevolkerung betrifft, sondern Nutzenkomponenten
auch bei entfernt ansissigen Bevolkerungsteilen feststellbar sind. Solche ,,Spill-
overs* konnen bei einigen national begrenzten Ressourcen erwartet werden.

Da es sich bei der Konzeption zum Bodenschutz von 1985 nicht um eine Gesetzes-
vorlage handelte, sondern um eine Bestandsaufnahme fiir den Bereich der Ressource
Boden, werden Empfehlungen zur angestrebten Durchfiihrungs- und auch Finanzie-
rungsverantwortung nicht vorgesehen.

1.2. Aktuelles Bodenschutzrecht

Nach einem mehr als zehnjahrigen Diskussionsprozel zum deutschen Bodenschutz-
recht im AnschluB an die Bodenschutzkonzeption von 1985 stellt die Bundesregie-
rung in einer Stellungnahme zum Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Globale
Umweltveridnderungen (WBGU) zwar die Vielfaltigkeit der Bodentypen fest und
fordert eine stiarkere Einbeziehung der Landnutzer sowie die Dezentralisierung von
Entscheidungen bei der bodenbezogenen Umweltpolitik (Bundesregierung 1995).
Sie bezieht diese Aussagen jedoch offensichtlich ausschlieBlich auf die Fragen
internationaler PolitikmaBnahmen und auf die notwendige Ausrichtung der Umwelt-
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forschung?. In derselben Stellungnahme heifit es namlich, mit Hilfe des geplanten
Bundes-Bodenschutzgesetzes werde die Bundesregierung auf nationaler Ebene
Ma@stébe differenzierter Bodennutzungen fixieren (Bundesregierung 1995). Bereits
diese Aussage spiegelt deutlich den Widerspruch zwischen bundesgesetzlich, also
zentral geplanter Bodenschutzregelung auf der einen Seite und differenzierten, klein-
raumigen Notwendigkeiten auf der anderen wider.

Bodenschutzrelevante, bundesweite Regelungen finden sich bisher in verschiedenen
landwirtschaftlichen Fachgesetzen und nichtlandwirtschaftlichen Rechtsvorschrif-
ten. Wink/Werbeck (1994: 37ff.) weisen darauf hin, daB neben Regelungen im
Planungsrecht nach Bundesnaturschutzgesetz auch solche

im Bundesimmissionsschutzgesetz,

—  im Wasserhaushaltsgesetz,

im Abfaligesetz sowie

—  im Bundeswaldgesetz

existieren. Daneben konnen bodenschutzrelevante Einzelbestimmungen auf Bundes-
ebene aus dem Baugesetzbuch, dem Bundesberggesetz, dem Bundesjagdgesetz, dem
Fernstralengesetz und anderen Rechtsinstrumenten abgeleitet werden (Aegerter
1996). Erganzt werden diese Regelungen durch zahlreiche Landesgesetze. Wegen
der Vielfalt an bodenschutzrelevanten Gesetzen und damit verbundenen administrati-
ven Kompetenzen wird z.T. von ,Rechtszersplitterung* und ,,Atomisierung der
Umweltschutzverwaltungen® (Biickmann et al. 1986: 22; Biickmann et al. 1991,
Baedeker 1993: 12-26) gesprochen.

1.2.1. Diingeverordnung

Ein relativ junges Instrument des ordnungsrechtlichen Bodenschutzes mit besonde-
rer Relevanz fiir den Agrarsektor stellt die 1996 erlassene und bundesweit geltende
,»Verordnung tiber die Grundsitze der guten fachlichen Praxis beim Diingen* (Diin-
geverordnung) dar. Auf der Basis des Diingemittelgesetzes von 1977 wurde die
Diingeverordnung vom Bundesminister fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten
erlassen. Im Verfahren waren das Einvernehmen mit dem Bundesministerium fiir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit sowie die Zustimmung des Bundesrates
notwendig (0.V. 1996¢: 105-106).

Dem ErlaB der Verordnung vom 26. Januar 1996 ging ein langwieriger Abstim-
mungsprozeB zwischen den beteiligten Gruppen und Institutionen voraus. An der
Intensitét dieses Prozesses wird deutlich, daB die politische Durchsetzung mit erheb-
lichen Transaktionskosten in Form von Konsensfindungs- bzw. Verhandlungskosten
verbunden war. Der Bundeslandwirtschaftsminister formuliert, daB die Diingever-
ordnung ,.erstmals in Deutschland einheitliche rechtliche Rahmenbedingungen fiir

3 Zu Fragen internationaler Regelungen im Bodenschutz vgl. Becker-Soest, Wink (1994).
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eine umweltvertridgliche Ausbringung von Diingemitteln” (BML 1996: 6) schafft
und Teile der EU-Nitratrichtlinie umsetzt. Damit sei die notwendige Rechtssicherheit
fiir Landwirte gegeben und wiirden Wettbewerbsverzerrungen vermieden.

Mit dem ErlaB der Diingeverordnung wurden die bis dahin in einigen Bundesldndern
geltenden ,,Giilleverordnungen* unwirksam. In Nordrhein-Westfalen®, Schleswig-
Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Bremen waren auf der Grundlage des Abfall-
gesetzes (§ 15(2) und (3)) zuldssige Aufbringungsmengen und -zeiten fiir Wirt-
schaftsdiinger festgelegt worden. Die Initiative zum ErlaB einer bundesweit gelten-
den Giilleverordnung war 1975 am Widerstand der Bundeslinder gescheitert (Ni-
schwitz 1994: 86). Im Rahmen der landesspezifischen Giilleverordnungen machten
die Bundesldnder intensiv von der Freiheit der individuellen Ausgestaltung Ge-
brauch. Neben der Nutzung der Moglichkeit, auf Regelungen zu verzichten, 148t sich
dies auch an den z.T. stark variierenden Diingungshtchstgrenzen und Berechnungs-
schliisseln zuldssiger Dungeinheiten ablesen (Nischwitz 1994: 86-89). Mit der
Aufhebung der Lander-Giilleverordnungen und dem Ersatz durch die bundesweit
geltende Diingeverordnung wurden dezentral vorliegende Losungen durch eine zen-
trale Regelung ersetzt.

Allerdings scheinen die Giilleverordnungen der Bundeslidnder auch ein Beispiel
dafiir zu sein, daB dezentrale Regelungen mit Nachteilen verbunden sein konnen.
Verschiedene Autoren kritisieren, daB es bei Umsetzung und Kontrolle zu erhebli-
chen Vollzugsdefiziten kam (Windhorst 1993; Peine 1994; Projektgruppe ,,Nahr-
stoffeintréage in die Nordsee* des Umweltbundesamtes 1994: 183; Bach, Frede 1995:
60). Ob die Ursachen dieser Ineffizienzen allerdings mit Hilfe einer zentralen MaB-
nahme beseitigt werden konnen, die auf KontrollmaBnahmen dezentraler Einheiten
angewiesen ist, bleibt zu bezweifeln. Mit der Diingeverordnung wurde gleichzeitig
der Teil der ,,EU-Nitratrichtlinie* (Europdische Kommission 1991) umgesetzt, der
die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, MaBnahmen einzuleiten, die den Bereich der
Diingerausbringung betreffen. Die Mitgliedstaaten wurden 1991 verpflichtet, inner-
halb von zwei Jahren nach der Veroffentlichung im EG-Amtsblatt ,,Regeln der guten
fachlichen Praxis“ zu definieren und ,,gefahrdete Gebiete** auszuweisen. Die Bun-
desregierung kam dieser Verpflichtung mit dem ErlaB der Diingeverordnung (verspi-
tet) nach.

An verschiedenen Stellen der 1996 in Kraft getretenen Diingeverordnung sind
Beziige zur Kompetenzverteilung hergestellt’. Folgende Regelungen wurden in ihrer
konkreten Ausgestaltung nicht einheitlich vom Bundesgesetzgeber vorgegeben, son-
dern sind in Abhéngigkeit der individuellen Standortbedingungen auszufiillen. Sie
lassen damit Spielraum fiir Landwirte und umsetzende Verwaltungsbehorden als
dezentrale Entscheidungstréager:

—  die Diingebedarfsermittlung (§ 4),

4  Eine Analyse der Giilleverodnung Nordrhein-Westfalens sowie der Erfahrungen bei der Implemen-
tation findet sich bei Teherani-Kronner (1987).

S Zur Notwendigkeit differenzierter Losungen anstatt flichendeckender Regelungen in bezug auf die
Anwendung von Diingemitteln und Klarschlamm vgl. Dieterich (1987).
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die Beachtung der Aufnahmefahigkeit des Bodens bei der Ausbringung
(8 2(4)),

die Festlegung von bei der Diingung einzuhaltenden Mindestabstinden zu
Gewissern und Nachbarflachen (etwa Naturschutzflichen) (§ 2(3)),

die Auswahl der Ausbringungsgerite in Abhingigkeit der Geldnde- und Bo-
denbeschaffenheit (§ 2(2) und (3)),

die Erteilung der Ausbringungserlaubnis erst nach Ende der zu erwartenden
Uberschwemmungszeiten in gefahrdeten Gebieten (§ 2(3)),

die Beriicksichtigung des Vegetationsstands und der Witterung (Temperatur,
Sonneneinstrahlung) bei der Ausbringung fliissiger Wirtschaftsdiinger

(8 3(2)),

die Anpassung der Ausbringungsverbote fiir Wirtschaftsdiinger zwischen
15. November und 15. Januar durch die zustandigen Behorden (§ 3(4)),

die Beriicksichtigung der zu erwartenden Ertrdge und Qualititen bei der Aus-
bringung von Wirtschaftsdiingern (§ 3(6)),

die Bemessung der Nahrstoffwerte von Klarschlammen und Bioabfallkom-
posten nach Richtwerten (§ 4(1)),

die Nutzung von Erfahrungswerten vergleichbarer Flichen anstatt der Analyse
von Bodenproben (§ 4(2)),

Methoden bzw. Richtwerte zur Bestimmung der Nihrstoffgehalte von Wirt-
schaftsdiingern (§ 4(5)) und der Nahrstoffentziige durch Erntegut und Bewei-
dung (§ 5(3)).

Insbesondere § 4 regelt in Form der ,,Grundsitze der Diingebedarfsermittlung™ die
Notwendigkeit, bei der Diingung folgende einzelbetriebliche und flichenbezogene
Standortbedingungen zu beriicksichtigen:

(pflanzenverfiigbare) Nahrstoffvorrite des Bodens,

Bodenart,

Luft- und Wasserhaushalt,

Bodenfruchtbarkeit (Versorgung mit organischer Substanz, pH-Wert),
Kulturart,

Vorfrucht,

Bodenbearbeitung,

Bewisserung.

Daneben werden zentrale, bundescinheitliche Vorgaben gemacht, dic keinen Ent-
scheidungsspielraum fiir lokale Akteure lassen:

die eindeutige Definition, daf} es sich bei Boden in wassergesiittigtem, tief
gefrorenem oder stark schneebedecktem Zustand um nicht aufnahmefihige
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Boden handelt, so daB8 eine Aufbringung von Diingemitteln grundsitzlich zu
unterbleiben hat (§ 2(4));

—  absolute Diingeobergrenzen (in kg N/ha) fiir die Aufbringung bestimmter
Wirtschaftsdiinger auf Ackerflichen nach der Ernte (§ 3(3));

— ein zeitliches Ausbringungsverbot zwischen dem 15. November und 15. Janu-
ar (§ 3(4)), allerdings mit Ausnahmen;

—  absolute Obergrenzen fiir die Ausbringung von Wirtschaftsdiingern auf Griin-
land und Ackerland (in kg Gesamtstickstoff; § 3(7));

— die Definition von Ordnungswidrigkeiten (§ 7).

Es wird bemangelt, daf} die Diingeverordnung Néhrstoffbilanzen mit Riicksicht auf
den Kontrollaufwand nicht parzellenscharf fordert, sondern lediglich in Form von
,2Hoftorbilanzen* auf Betriebsebene (Steiner et al. 1996; Dabbert et al. 1996).
Kritiker stellen fest, daB8 es aufgrund dieser betriebsweiten Durchschnittsbildung
nach wie vor zu Uberschiissen auf einzelnen (z.B. hofnahen) Flichen kommen kann.

Die Diingeverordnung versucht, zahlreiche betriebsindividuelle und parzellenabhan-
gige Parameter, die fiir eine umweltschonende Diingung beachtet werden miissen, zu
beriicksichtigen bzw. deren Festlegung dezentralen Institutionen zu iiberlassen (Ni-
schwitz 1996). Mit der Diingeverordnung wurde ein zentrales Instrument gewihlt,
das dezentral vorliegende Informationen der Bewirtschafter und auch der Landwirt-
schaftsverwaltung nutzt. Sie ist damit ein Beispiel fiir eine zentrale Regelung auf
Bundesebene, die zwar bereits geltende Regelungen auf dezentraler Ebene aufhob,
aber dennoch, gemessen an den Regelungsinhalten, notwendige Freiheitsgrade bei
den Bundeslandern und auch den umsetzenden Behorden vor Ort belaft.

Das Bundesumweltministerium weist auf die flexibel von den Bundesliandern anzu-
passenden speziellen Regelungen hin (0.V. 1996¢: 105-106). In fritheren Referenten-
entwiirfen war diese Flexibilitit, die eine Anpassung der Regelungen einzelbetrieb-
lich-individuell zuldBt, nicht enthalten; fiir die Ausbringung von Stickstoff und
Phosphat waren z.B. statische flachenbezogene Ausbringungsgrenzen vorgesehen
(Nischwitz 1994: 91). Gerade fiir diese Spielrdume gelten in besonderem Mafe
allerdings die iiblichen Gefahren dezentraler Losungen, die zu Ineffizienzen fiihren
konnen. Daher verweisen sowohl der Bundeslandwirtschaftsminister als auch die
Bundesumweltministerin darauf, daB dieser ,,Handlungsspielraum fiir einen ver-
starkten Schutz von Umwelt und Natur voll und verantwortungsbewuBt einzusetzen*
(0.V. 1996: 105-106) sei. Der Bundeslandwirtschaftsminister verbindet diese Forde-
rung mit der Sorge um diec Wettbewerbsgleichheit zwischen den Bundesldndern und
im Verhiltnis zu anderen Mitgliedstaaten der EU. Es ist davon auszugehen, daf3 der
Bund durch die Delegation von Kompetenzen auf die Landerebene Effekte befiirch-
tet, dic dem Gesamtnutzen der bundesstaatlichen Institution entgegenlaufen und
damit fiir die (bundesdcutsche) Gesamtgesellschaft mit Ineffizienzen verbunden
wiren. Ob dieser Zweifel an einer verantwortungsbewuf3ten Umsetzung zum Nutzen
des Gesamtstaates berechtigt ist, wird die Zukunft zeigen. Bisher sind groBe Unter-
schiede bei der Umsetzung in den Bundesldndern nicht bekannt. Im Gegenteil wurde
in Kooperation zwischen dem Bund, vertreten durch das Bundeslandwirtschaftsmi-
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nisterium, und den Bundesldndern eine ,,Musterverwaltungsvorschrift erarbeitet,
die bei der Umsetzung als Orientierungsrahmen dient®. Es bleibt abzuwarten, ob sich
der zu erwartende Effizienzgewinn der Diingeverordnung einstellt, oder ob er durch
negative Faktoren wie Probleme im Vollzug und ggf. steigenden Verwaltungsauf-
wand bzw. Kontrollprobleme kompensiert wird.

1.2.2. Bundes-Bodenschutzgesetz

Mit dem lange geplanten Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) wird das Ziel
verfolgt, die zitierte ,,zersplitterte Rechtslage* im Bodenschutzrecht zu vereinheitli-
chen. Es wurde inzwischen nach langen Verhandlungen mit Vertretern der Verbinde,
der Bundeslinder und der betroffenen Ressorts am 21. August 1995 der Offentlich-
keit als Referentenentwurf vorgestellt (BMU 1995: 354-356). Nach intensiven
Diskussionen wurde der Entwurf vom Bundeskabinett beschlossen und dem Bundes-
rat zur Stellungnahme zugeleitet (BMU 1996a: 376-378; 0.V. 1997¢; 0.V. 1997d).
Am 24. Mirz 1998 erfolgte schlieBlich die Veréffentlichung des Gesetzes zum
Schutz des Bodens, das vollstandig im Mérz 1999 in Kraft trat.

Ziel des Bundes-Bodenschutzgesetzes ist die Harmonisierung der zahlreichen Ein-
zelgesetze, die den Bodenschutz beriihren, um u.a. den Gesetzesvollzug zu erleich-
tern. Herausgestellt wird vom federfiilhrenden Bundesumweltministerium besonders,
daB mit Hilfe des Bodenschutzgesetzes ein wirksamer Bodenschutz erreicht und die
Sanierung von Altlasten vereinfacht wird, da mit dem Gesetz die Rechtsicherheit in
diesem Problembereich zunimmt. Dieser Teil des Gesetzes wird insbesondere fiir die
neuen Bundeslénder als niitzlich und notwendig eingestuft (Froeschle 1993: 5-8).

Beim Bundes-Bodenschutzgesetz handelt es sich um ein ,,Artikelgesetz*. Artikel 1
enthalt das eigentliche Bodenschutzgesetz, die folgenden Artikel beziehen sich auf
spezielle Fachgesetze, bei denen durch die Verabschiedung des Bundesgesetzes eine
Beriicksichtigung der Belange des Bodenschutzes und damit Anderungen oder
Erginzungen notwendig werden. Diese Vorgehensweise entspricht dem Ziel der
Integration des Bodenschutzes in bestehende Regelwerke und Normen des Um-
weltrechts. Das bedeutet auch, da3 der Anwendungsbereich negativ formuliert wird,
d.h. durch die Auflistung der Bereiche, in denen das Gesetz keine Anwendung finden
wird (§ 3 BBodSchG) (Stollmann 1994). Hierzu zdhlen u.a.:

— das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz,

—  Vorschriften des Diingemittel- und Pflanzenschutzrechts,

- das Gentechnikgesetz,

— das Bundeswaldgesctz sowie die Forst- und Waldgesetze der Lander,
- das Flurbereinigungsgesetz,

-~ das Bundesimmissionsschutzgesetz,

6 Miindliche Mitteilung von Herrn Embert, Bundesministerium fiir Ernihrung, Landwirtschaft und
Forsten, vom 27. Mai 1998.
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—  das Bundesberggesetz,
—  das Bauplanungs- und Bauordnungsrecht

—  sowie weitere Gesetze und Vorschriften.

Mit dieser Konzeption sollen zusétzliche Zulassungsverfahren und biirokratischer
Aufwand vermieden und damit die administrative Praktikabilitar erhoht werden.
Ausdriicklich wird darauf hingewiesen, da8 die Bundeslinder ,,auf vorhandenes Per-
sonal zuriickgreifen [konnen], das mit dem Vollzug der einschldgigen Verfahren be-
reits vertraut ist“ (Bundesregierung 1996), so dafl keine zusitzlichen Kosten entstehen.

Dem engen funktionalen Zusammenhang zwischen den abiotischen Ressourcen
Boden und Wasser wird an verschiedenen Stellen Rechnung getragen. Beispielswei-
se wird in der Gesetzesbegriindung erldutert, ,,daB die fliissigen und gasférmigen
Bestandteile zum Boden gehoren (Bundesregierung 1996: 81)7. Die vom Boden
ausgehenden Gefahren auf das Grundwasser seien erfaft, nicht jedoch das Grund-
wasser selbst, das weiterhin durch das Wasserrecht abgedeckt bleibt (§ 2(1)).

Dem Sektor Landwirtschaft ist mit Art. 1, Teil 4 (§ 17) ein eigener Teil gewidmet.
Hier wird die ,,gute fachliche Praxis* bei der Bodenbearbeitung problematisiert und
als Leitbild aufgestellt®. Die Vermeidung von Bodenverdichtung und -erosion fallen
darunter ebenso wie biotische Schutzziele, z.B. der Erhalt von Feldgeholzen, Feldrai-
nen und Ackerterassen sowie eine vielfaltige Fruchtfolgegestaltung (0.V. 1996d).

Das Gesetz hat primér ordnungsrechtlichen Charakter (Kauch 1996: 258). Anders als
bei der weiterhin von der Bundesregierung geplanten Novelle zum Bundesnatur-
schutzgesetz, werden keine freiwilligen Maf3nahmen vorgesehen, auf die Moglich-
keit von Kooperationen wird nicht explizit verwiesen. Die Moglichkeit des Einsatzes
informatorischer Instrumente wie Ausbildung und Beratung wird lediglich am Rande
genannt, im Mittelpunkt stehen Planungsinstrumente, behordliche Uberwachung
und Sanierungspflichten. Allerdings steht fiir den landwirtschaftlichen Problembe-
reich die Beratung im Mittelpunkt instrumenteller Losungen (§ 17 BBodSchG). Die
nach Landesrecht zustdndigen Beratungsstellen werden zur Vermittlung der Grund-
sitze ,,guter fachlicher Praxis* angehalten; eine inhaltliche Konkretisierung dieses
unbestimmten Rechtsbegriffs (vgl. auch § 10) wird zwar andeutungsweise vorge-
nommen, endgiiltig jedoch den nach Landesrecht zustdndigen Stellen iiberlassen.

Insofern gelten zunéchst fiir das Bundes-Bodenschutzgesetz folgende grundsitzliche
Feststellungen zur Verwendung unbestimmter Rechtsbegriffe im (landwirtschaftli-
chen) Fachrecht: Dem Ziel der Rechtseinheitlichkeit im Sinne identischer Regelun-
gen entsprechen solche Begriffe zwar nicht, fiir eine subsididre Ausformulierung und
inhaltliche Konkretisicrung durch dezentrale Institutionen sind sie jedoch niitzlich
bzw. erforderlich. Effizienzverluste durch ggf. mangelnde Gesetzesharmonie im
Bundeslindervergleich sind daher gegen Effizienzgewinne aufgrund geringerer
Transaktionskosten (hier im wesentlichen Frustrationskosten) abzuwégen.

7 Zur engen Verbindung zwischen Bodenschutz- und Wasserrecht vgl. auch DreiBigacker (1997:
151).

8  Zum Begriff der .guten fachlichen Praxis™ bzw. _ordnungsgemidBen Landwirtschaft™ vgl. auch
Rosenkranz et al. (1993).
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Die Gesetzgebungskompetenz fiir ein Bundes-Bodenschutzgesetz wird von Peine
(1992) umfassend nachgewiesen und auf der Grundlage verschiedener Textstellen
des Grundgesetzes hergeleitet. Allerdings fiihrt er als ein Kernargument (zur Recht-
fertigung der Bundeskompetenz nach Art. 74, Nr. 18 GG) an, Bodenschutz sei eine
liberregionale Angelegenheit, und vergleicht in diesem Zusammenhang das Medium
Boden mit der abiotischen Ressource Luft. Dieser Argumentation kann, wie oben
hergeleitet wurde, zumindest fiir den Bereich landwirtschaftlicher Aktivitéten, die
mit 55 vH der Gesamtflache Deutschlands den groBten einzelsektoralen Bodennut-
zungsanspruch haben, nicht gefolgt werden. Denn von Aktivitdten im Rahmen der
landwirtschaftlichen Pfoduktion sind iiberwiegend lokale, in Einzelfillen auch regio-
nale (landesweite) Umwelteffekte auf den Boden zu erwarten. Eine grundsitzliche
Bundeskompetenz zur Begrenzung dieser lokalen und z.T. regionalen Umwelteffekte
wire demnach aus 6konomischer Sicht ineffizient. Andere Begriindungen eines
zentralen Regelungsbedarfs wie Koordinierungsnotwendigkeiten oder Skaleneffekte
miissen iberpriift werden. Allerdings fllt auch in diesen Bereichen eine Ableitung
zentraler Kompetenzen aus 6konomischer Sicht schwer®.

Vertreter einzelner Bundesldnder lehnen konsequenterweise ein Bundes-Boden-
schutzgesetz ab und befiirchten, bei Umsetzung der soeben verabschiedeten Rege-
lungen hinter bereits implementierte Standards ihres Landesgesetzes zuriickzufal-
len'® (Koppl 1996). Zum Abstimmungsbedarf beziiglich einheitlicher Werte im
Lindervergleich wird auf die Arbeit verschiedener Linderarbeitsgemeinschaften
verwiesen. Hier bestehe die Moglichkeit, sich auf einheitliche Werte zu einigen oder
Kompromisse anderer Art zu finden. Die in § 21 BBodSchG vorgesehene Offnungs-
klausel, die den Bundesldndern die Moglichkeit scharferer Regelungen bietet, wird
als zu vage und daher nicht ausreichend angesehen. Zum Teil wurde der Gesetzent-
wurf dahingehend kritisiert, daf} trotz der ausgesprochenen Heterogenitit der Res-
source Boden von ,,dem Boden* (§§ 1, 3(1), 4(1)) die Rede ist. Demgegeniiber miisse
sich das Gesetz mit ,,Boden von jeweils unterschiedlicher Bedeutung und Schutz-
wiirdigkeit* (Stollmann 1994: 395) befassen.

Mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1981 (,,NaBauskiesungsbe-
schluB*) (Peter 1993: 116) und auch den engen, naturwissenschaftlich nachweisba-
ren Beziehungen zwischen den Ressourcen Boden und Wasser ist das Bundes-Bo-
denschutzgesetz insofern nicht vereinbar, als unter Boden ausdriicklich lediglich die
,obere Schicht der Erdkruste* definiert wird, einschlieBlich der Bodenlosung und
Bodenluft, aber ausschlieBlich des darunter liegenden Grundwassers (§ 2(1))!!.

Zur impliziten Kompetenzverteilung gibt insbesondere Art. 1, Teil 5 BBodSchG
(8§ 18 bis 26) Hinweise. Innerhalb dieser SchluBvorschriften geht der Gesetzgeber
auf die Frage zentraler und landesrechtlicher Regelungen ein. Da das Bundes-Boden-
schutzgesetz iiberwiegend auf der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des

9  Zur Notwendigkeit international verbindlicher Ubereinkommen und Regelungen zum Bodenschutz
vgl. Leidig (1988).

10 Die Aussagen beziehen sich auf die Entwurffassung mit Stand 22. Mirz 1996 (0.V. 1996e).

11 Vgl den Kommentar zum .NaBauskiesungsbschluB™ von Stollmann (1992).
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Bundes basiert, besitzen die Bundesldnder im wesentlichen die Durchfiithrungskom-
petenz. Obwohl wesentliche Zielfindungs- und Entscheidungskompetenzen beim
Bund angesiedelt sind, konnen diese z.T. von den zustandigen Behorden auf dezen-
traler Ebene mitgestaltet werden. Finke (1997) verweist ausdriicklich auf die Not-
wendigkeit, bei der Umsetzung des Gesetzes in den Bundesldndern ,,bodenspezi-
fische Funktionen und Potentiale* zu beriicksichtigen.

Ubersicht 8 weist die wesentlichen Textstellen des Gesetzes aus, die Hinweise auf
Fragen der Kompetenzverteilung geben. Doppelnennungen sind moglich, da einige
Passagen des Gesetzes verschiedenen Teilkompetenzen zuzuordnen sind. Dabei wird
deutlich, daB verschiedene Beziige existieren, die den Landesregierungen Spielrau-
me bieten bzw. Forderungen nach Beriicksichtigung dezentraler Informationen und
Préferenzen beriicksichtigen:

— die Verpflichtung jedes einzelnen Bodennutzers zur Gefahrenabwehr (Verursa-
cherprinzip) und zur Vorsorge mit ausgesprochen dezentralem Charakter,

—  besondere Kompetenzen und Pflichten im Bereich der Erfassung, Untersu-
chung und Bewertung von Altlasten,

— die Vermittlung der ,guten fachlichen Praxis* bei der landwirtschaftlichen
Bodennutzung durch Beratungsstellen nach Landesrecht,

— die ,,Anhérung beteiligter Kreise“, die an verschiedenen Stellen vorgesehen
ist.

Besonders die letzgenannte Regelung kann bei verantwortungsvoller Umsetzung zur
Vermeidung von Effizienzverlusten beitragen. Dabei wird der Grad an Effizienzge-
winn vor allem von der Art der Auswahl zu Rate zu ziehender Wissenschaftler,
Betroffener, Wirtschaftsvertreter, Land- und Forstwirte, Vertreter von Natur- und
Umweltschutzverbanden, des Denkmalschutzes, der kommunalen Spitzenverbidnde
sowie der fiir Bodenschutz, Wasserwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft zusténdigen
obersten Landesbehorden abhingen. Fiir ein solches Beteiligungsverfahren spricht
insbesondere die Moglichkeit, dezentral vorliegendes know how zu nutzen, iiber das
zentrale Planer oder Gesetzgeber nicht verfiigen (konnen).

Allerdings scheinen die ,,Spielrdume fiir landesrechtliche Regelungen, auf die das
Bundesumweltministerium hinweist, vorwiegend in den sekundiren Bereichen der
Umsetzungskompetenz zu liegen. In fritheren Entwiirfen wurde den Bundesldndern
in Teilbereichen groBere Kompetenz zugeteilt. So war dort die Gewéssersanierung
(insbesondere des Grundwassers) bei Bodenkontaminationen nach den jeweiligen
landesrechtlichen Regelungen vorgesehen. Dieses Modell ist mit dem Argument
einer nunmehr effektiveren und schnelleren Abwicklung der Sanierungsverfahren
zugunsten einer bundeseinheitlichen Regelung aufgegeben worden. Zum Teil behilt
sich der (Bundes-) Gesetzgeber vor, Teile des Gesetzes durch konkretisierende
rechtliche Instrumente zu vervollstandigen. Dies gilt u.a. fiir das Auf- und Einbringen
von Materialien auf den Boden. Daneben ist ein untergesetzliches Regelwerk in
Form einer Bodenschutz- und Altlastenverordnung vorgesehen.

Im Bereich der Altlasten wird von seiten der Bundesregierung Wert darauf gelegt,
bundeseinheitliche Vorgaben (in Form einer TA Altlast) fiir Gefahrenwerte festzu-
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Ubersicht 8

Explizite Kompetenzzuordnung an Bund und Linder innerhalb
des Bundes-Bodenschutzgesetzes

Bund ] Land
Zielfindung und Entscheidung

§5 Ermichtigung der Bundesregierung {§ S Einschriankung der Ermichtigung der
(BR) zur Bestimmung von entsiege- Bundesregierung: nach Anhorung der
lungspflichtigen Eigentiimem beteiligten Kreise (vgl. § 20)

§6 Ermichtigung der BR zum Erla8 von |§ 6 Einschriankung der Erméchtigung der
Rechtsverordnungen fiir das Auf- und Bundesregierung: nach Anhorung der
Einbringen von Materialien in Boden beteiligten Kreise (vgl. § 20)

§8 Ermichtigung der BR zum Erla8 von |§ 7 Vorsorgepflicht fiir Grundstiicks-
Rechtsverordnungen fiir Priif-, Vorsor- eigentiimer und -nutzer
gewerte, Anforderungen usw.

§20 Ermichtigung der BR zum ErlaB von |§ 8 Einschriankung der Ermichtigung der
Verwaltungsvorschriften Bundesregierung: nach Anhorung der

beteiligten Kreise (vgl. § 20)

§22 Ermichtigung der BR zum Erla8 von |§ 10 Sonstige Anordnungen durch die zu-
Rechtsverordnungen zur Erfiillung stindige Behorde und Ausgleichs-
von bindenden Beschliissen der EG pflicht

§23 Ausnahmeregelungen durch den Bun- (§ 17 Vermittlung der guten fachlichen Pra-
desverteidigungsminister oder die BR xis durch die nach Landesrecht zustan-
in bestimmten Spezialfillen digen Beratungsstellen

§ 20 Anhorung beteiligter Kreise
§21 Ermichtigung der Lander zu ergan-
zende
Finanzierung

§24 Kostenerstattung unter bestimmten §21 Pflicht zum Schadenersatz bei ange-
Voraussetzungen ordneten Bodenuntersuchungen

§ 26 BuBgeldvorschrift §24 Kosteniibernahme durch die zur

Durchfithrung Verpflichteten
§26 Bu i
Durchfiihrung und Kontrolle
§19 Landesiibergreifendes Bodeninfor- §4 Pflichten zur Gefahrenabwehr (Vor-
mationssystem sorgeprinzip und Verursacherprinzip)
§ 10 Sonstige Anordnungen durch die zu-
standige Behorde und Ausgleichs-
pflicht
§11 Erfassung altlastenverdichtiger Fla-
chen durch die Bundeslander
§12 Pflicht zur Information samtlicher Be-
troffener bei geplanten Sanierungs-
vorhaben (Altlasten)
§§ 13, 14 |Vorlage eines Sanierungsplanes durch
den Verpflichteten bei der zustandigen
Behorde inkl. Vorgaben
§15 Uberwachung und Anordnung von
EigenkontrollmaBnahmen durch die
zustiandigen Behorden
§17 Vermittlung der guten fachlichen Pra-
xis durch die nach Landesrecht zu-
standigen Beratungsstellen
§20 Anhorung beteiligter Kreise
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schreiben. Ausdriicklich wird darauf verwiesen, daf3 ein ,,Wildwuchs an Listen und
Werten iiber Bodenstandards [...] zu unterschiedlichen Schutzstandards und zu regio-
nal erheblich divergierenden Anforderungen* (Froeschle 1993: 5-8) fiihrt.

Argumentiert wird mit der Notwendigkeit einer Rechts- und Wirtschaftseinheit
sowie der Rechtssicherheit fiir die betroffenen Wirtschaftszweige. In dieselbe Rich-
tung weisen die Argumente, potentielle Investoren, die an (Bebauungs-) Fldchen
interessiert sind, wiirden sich einer Vielzahl verschiedener Standards ausgesetzt
sehen. Berichtet wird hier von unterschiedlichen Sanierungsanforderungen zwischen
Bundeslindern, Regierungsbezirken und sogar Landkreisen (Spieth 1996). Aus 6ko-
nomischer Perspektive sind jedoch Abweichungen von Standards im Bundeslander-
oder Regionenvergleich nicht schidlich, sondern sogar erforderlich, sofern diese die
Préferenzen der Bevolkerung widerspiegeln und nicht andere Griinde dagegen spre-
chen. Solche Griinde konnen ein befiirchteter prohibitiv hoher Verwaltungsaufwand
oder auch interregionale Wettbewerbsverzerrungen sein. Ob solche Verzerrungen
vorliegen oder unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen lediglich Préferenzunter-
schiede ausdriicken, bleibt zu iiberpriifen.

Dem Argument notwendiger Rechtssicherheit kann mit dem Hinweis begegnet
werden, daB allein durch unterschiedliche Standards noch keine ,,Rechtsunsicher-
heit* gegeben sein muB. Diese ist vielmehr eine Funktion anderer Parameter wie
,Unsicherheit im Vollzug geltender Gesetze* oder ,Fehlen notwendiger Regelun-
gen'. Werden Standards, die von Gemeinde zu Gemeinde oder Bundesland zu
Bundesland divergieren, exakt vollzogen, ist durchaus Rechtssicherheit vorhanden.

Im Bereich der Altlastensanierung wird das Subsidiaritdtsprinzip zitiert, um das
dezentrale know how mit dem Ziel einer moglichst effizienten Sanierungskonzeption
nutzen zu konnen (Froeschle 1993). Die Uberpriifung der Wirksamkeit des Gesetzes
erfolgt zu einem groBen Teil mit Hilfe von Meldepflichten. Daneben sind Instrumen-
te nichtbehordlicher Kontrolle, z.B. in Form von Eigenkontrollen, vorgesehen, die
den Verwaltungsaufwand verringern sollen.

Bei der Ubersendung des Gesetzesentwurfs an den Bundesrat hielt die Bundesregie-
rung fest, daB sie weder mit Vollzugskosten beim Bund noch in den Kommunen
rechne (Bundesregierung 1996: 6). Lediglich in den Bundesliandern seien partiell
Mehrkosten zu erwarten. Als Ausgleichsbedarf zugunsten der Land- und Forstwirt-
schaft werden fiir saimtliche Bundesldnder maximal 48 Mill. DM jihrlich geschitzt.

Stollmann (1994) bemingelt die fehlende Beantwortung der Fragen zur Finanzie-
rungsverantwortung'?. Laut Bundes-Bodenschutzgesetz miissen die fiir die Sanie-
rung von Altlastenflachen zustiandigen Behorden — im wesentlichen die kommunalen
Gebietskorperschaften — fiir die Sanierungskosten aufkommen, wenn der Verursa-
cher illiquide oder nicht auffindbar ist. Mit dieser Finanzierungsverantwortung seien
diese vollig iiberfordert. Von einzelnen Bundeslandern wurde daher im Vorfeld der

12 Vgl auch die Kritik der Oppositionsparteien im Rahmen der ersten Beratung des Deutschen Bun-
destages (0.V. 1997¢).
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Diskussion auf die Bundes- und auch EU-Kompetenz (bzw. -verpflichtung) gerade
im Zusammenhang mit der Finanzierungspflicht verwiesen (Baedeker 1993: 12-26;
Altmann 1993).

An diesem Punkt wird besonders deutlich, daB bei der Umsetzung in Teilbereichen
gegen das Prinzip der fiskalischen Aquivalenz verstoBen worden wire, da lokale oder
regionale Politikfelder durch nationale oder sogar supranationale Behorden finan-
ziert worden wiren. Da im geltenden Bundes-Bodenschutzgesetz ein Mangel an
konkreten Regeln zur Finanzierungsverantwortung zu verzeichnen ist, sind die
Uberginge vom Verursacherprinzip zum Gemeinlastprinzip flieBend und von den
Bundeslandern wegen Finanzierungsengpassen offensichtlich auch gewiinscht.

1.2.3. Landes-Bodenschutzgesetze

Landes-Bodenschutzgesetze existieren bisher in Baden-Wiirttemberg, Sachsen und
Berlin'* (Meyer-Steinbrenner 1993; Hauck 1993; Rogall 1996; Vierhaus 1996). Da
das Bundes-Bodenschutzgesetz auf die konkurrierenden Gesetzgebungskompeten-
zen des Bundes gestiitzt ist und damit seit seiner Verabschiedung unmittelbar in
samtlichen Bundesldndern gilt, miissen diese Landesgesetze angepal3t werden'.

Das Landes-Bodenschutzgesetz Baden-Wiirttembergs (BSchG) war bundesweit die
erste landesgesetzliche Regelung zum Bodenschutz und trat 1991 in Kraft. Innovativ
war darin die Aufnahme des ,,Besorgnisgrundsatzes®, der den Umweltbehorden
erstmalig die Moglichkeit gab, das Vorsorgeprinzip auch auf das Medium Boden
anzuwenden, ohne notwendigerweise mit Polizeirecht vorzugehen. Das Gesetz fin-
det laut § 3 allerdings nur dann Anwendung, wenn nicht andere bundes- oder
landesrechtliche Vorschriften Regelungen enthalten, die den betreffenden Sachver-
halt bereits abdecken. Anders als im Bundes-Bodenschutzgesetz schlieft es auch das
Grundwasser in den Regelungsbereich ein (vgl. § 2). Allerdings trifft die beim
Bundes-Bodenschutzgesetz erwahnte Kritik, es werde im Gesetz nicht zwischen
verschiedenen Boden differenziert, auch hier zu: unter § 1 wird als Zweck genannt,
,den Boden* zu schiitzen, anstatt zur Vielfaltigkeit verschiedener Boden Stellung zu
nehmen (Blume 1993).

Der Land- und Forstwirtschaft sind im Gesetz jeweils eigene Abschnitte gewidmet.
Mehrmals wird explizit darauf verwiesen, daB die landwirtschaftliche Bodenbewirt-
schaftung ,,standortgerecht* zu erfolgen habe. Einen Hinweis zur Inhaltsbestimmung
dieses unbestimmten Rechtsbegriffs gibt § 11(1), Satz 1. Dort heift es, daB bei der
Bodenbearbeitung bzw. allgemein bei ,,AnbaumaBnahmen‘ die natiirlichen Stand-
ortbedingungen zu beriicksichtigen seien. Allerdings wird diese Forderung auf die
Vermeidungsbereiche Erosion und Verdichtung beschriankt. Eine wortliche Umset-

13 Ein Vergleich der Landes-Bodenschutzgesetze Baden-Wiirttembergs und Sachsens mit dem 1995
erlassenen Bodenschutzgesetz der Republik Korea findet sich in Yeong Heui Lee (1996); ein
aktueller Uberblick iiber nationale und internationale MaBnahmen der Bodenschutzpolitik ver-
schiedener EU- und Nicht-EU-Mitgliedstaaten bei BMU (1999).

14 Gestiitzt auf Art. 74(1). Nr. 18 sowie Nr. 11 und Nr. 24 GG: vgl. Radtke (1996); Degenhart (1996).
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Ubersicht 9

Aufbau der Bodenschutzverwaltung in Baden-Wiirttemberg

Oberste Bodenschutzbehiorden

Ministerium Ministerium
fir Umwelt landlicher Raum
und Verkehr
N
\
\\
Grundsatz und produktionsbezogener \
immissions- Bodenschutz
bezogener R
Bodenschutz N
|j= === inbaiadeidadd 1
| 1
| |
| |
| . |
) Forstdirektionen |
1 1
1 1
| |
Hoéhere L LT TErpa !
Bodenschutzbehdrden |
|
1
1
1
|
|
Regierungsprisidien |
|
1
|
1
\\ )
\\ |
SN technische Fachb.ehiirden
A ~
N
~ .
S ~ Forstimter:
> produktionsbezogener
’,/ Bodenschutz
- -
- - - - .
Landwirtschaftsamter:
Untere produktionsbezogener
Bodenschutzbehérden Bodenschutz

Stadt- und Landkreise

Nach Ministerium fiir Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Wiirttemberg (1996).
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zung dieser Regelung wiirde die Nutzung der beim Bodenbewirtschafter vorhande-
nen Informationsvorteile und damit eine dezentrale BodenschutzmaBnahme bedeu-
ten.

Die Kompetenzverteilung auf die verschiedenen Verwaltungsbehorden ist in Baden-
Wiirttemberg (Ubersicht 9) ahnlich organisiert wie im Freistaat Sachsen. Allerdings
teilen sich das Umweltministerium und das Ministerium Landlicher Raum die
Kompetenz der obersten Bodenschutzbehorden. Der Bodenschutz im Bereich der
landwirtschaftlichen Produktion wird federfithrend durch das Ministerium fiir den
Landlichen Raum geregelt. Die Funktion der htheren Bodenschutzbehdrden nehmen
die 4 Regierungsprasidien wahr, als untere Bodenschutzbehorden treten die
neun Stadtkreise und 35 Landratsimter auf (Reinhardt 1996). Die Landwirt-
schaftsamter sind als technische Fachbehorden den hoheren und unteren Boden-
schutzbehotrden unterstellt.

Besondere Bedeutung kommt den baden-wiirttembergischen Landwirtschaftsamtern
in den Fillen zu, in denen die Bodenschutzbehdrde MaBnahmen anordnet, die sie fiir
die Erfiillung des Prinzips der Standortgerechtheit (§ 11) fiir notwendig halt's. In
diesen Fillen, die bei Nichtbeachtung ein BuBgeld bis zu 200 000 DM (§ 22(1) und
(2)) nach sich ziehen, fungieren die Landwirtschaftsamter als Einvernehmensbehor-
de. Das bedeutet nach Schlabach (1992: 11), daB den Landwirtschaftsimtern de facto
ein Veto-Recht zugesprochen wurde und damit eine ,,systemfremde Anbindung an
eine Fachbehorde* vorliegt.

Neben den genannten Beziigen enthilt das Gesetz weitere Ankniipfungspunkte zu
Fragen der Kompetenzverteilung und Ansitze fiir dezentrale Losungen. So sind
Rechtsverordnungen zur Definition von Bodenbelastungsgebieten, die von der unte-
ren Bodenschutzbehdrde mit Zustimmung der hoheren Bodenschutzbehorde geplant
sind, vor dem Erlal den betroffenen Gemeinden zur Stellungnahme zuzuleiten und
offentlich auszulegen (§ 14). Damit bekommen die betroffenen Biirger und Gemein-
den vor AbschluB des Verfahrens formell die Moglichkeit, Bedenken zu duBlern und
Anderungen anzuregen.

Die primdren Umsetzungsinstrumente des Bodenschutzgesetzes Baden-Wiirttem-
bergs in der landwirtschaftlichen Praxis sind neben speziellen Forderprogrammen
fiir umweltfreundliche Bewirtschaftungsmethoden die MaBnahmen Ausbildung,
Fortbildung und Beratung, die von den Amtern fiir Landwirtschaft, einschlieBlich
deren Wasserschutzgebietsberatern, und externen Beratungsdiensten iibernommen
werden. VerstoBe gegen das Gesetz sind von der Landwirtschaftsbehorde an die
untere Bodenschutzbehorde zu melden, die fiir die Ahndung verantwortlich ist. Von
seiten der Umweltbehorde wird befiirchtet, da} eine Umsetzung des geplanten
Bundes-Bodenschutzgesetzes die Verschlechterung der geltenden Regelungen Ba-
den-Wiirttembergs bedeutet'®.

1S Zur Erlauterung .einer ordnungsgemiBen, bodenschonenden Landwirtschaft* vgl. Reinhardt
(1996: 117-128).

16  Schriftliche Mitteilung des Ministeriums fiir Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttembergs, Referat
56. vom 1. September 1997.
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Das ,.Erste Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen
(EGAB)", das seit 1. September 1991 in Kraft ist, regelt mit lediglich fiinf Para-
graphen den Bereich des Bodenschutzes. Die anfinglichen Schwierigkeiten durch
unterschiedliche Kompetenzen nach Wasser-, Abfall- und Bodenschutzrecht konnten
durch eine Verwaltungsverordnung vom Oktober 1993 weitgehend beseitigt werden.
Seitdem fungieren nicht mehr die Regierungsprisidien als untere Bodenschutzbehor-
de, sondern die Landratsamter bzw. die kreisfreien Stidte, die auBerdem als untere
Wasser- und untere Abfallbehorde eingesetzt sind (Skokowa 1996). Fiir diese Ver-
waltungsregelung spricht laut Regierungspriasidium Leipzig, da8 in den meisten
Fillen Boden und Grundwasser [gleichzeitig] betroffen sind (Skokowa 1996).

Auch in Sachsen wird darauf verwiesen, daB keine Bodenbelastungen im Sinne des
Gesetzes vorliegen, wenn Bodenveranderungen im Rahmen einer nachgewiesen
ordnungsgemifen Land- oder Forstwirtschaft auftreten und daher in diesen Fallen
der Besorgnisgrundsatz nicht angewendet werden kann (§ 8(2) und (3)). Einen sehr
dezentralen Ansatz verfolgt der sachsische Gesetzgeber, indem Umweltdienste oder
-inspektionen beauftragt werden, Bodenbelastungen im Sinne des Gesetzes (§ 8,
Besorgnisgrundsatz) festzustellen. Diese Umweltdienste sind in den unteren Behor-
den, bei den Ordnungs- oder Umweltamtern angesiedelt. Durch dieses Verwaltungs-
verfahren werden einerseits die Kenntnisse der Behorden vor Ort genutzt, anderer-
seits durch spontane Anhorungen der potentiellen Schadiger bzw. Verpflichteten bei
festgestellten oder vermeintlichen Verstoflen Verfahrensvereinfachungen vollzogen
(Skokowa 1996).

Neben den beschriebenen, explizit formulierten Landes-Bodenschutzgesetzen sind
in anderen Bundesliandern verschiedene Regelungen beziiglich des Bodenschutzes
vorhanden, die formlich in Fachgesetzen angrenzender Rechtsgebiete aufgenommen
wurden. Exemplarisch sei auf das Landesabfallgesetz Brandenburgs verwiesen, in
dem Fragen der Altlastensanierung behandelt werden (Peine 1996: 61).

1.3. Resumee: Bewertung des deutschen Bodenschutzrechts

Sowohl mit dem 1998 erlassenen Bundes-Bodenschutzgesetz als auch mit der im
Jahr 1996 erlassenen Diingeverordnung wurde z.T. Forderungen nach Inhaltsbestim-
mungen durch dezentrale Institutionen nachgekommen und damit in diesen Berei-
chen Ineffizienzen vorgebeugt. Andererseits hangen mogliche Effizienzverluste in
wesentlichem Umfang von der Art der Ausgestaltung bzw. dem Vollzug einzelner
Regelungen ab. Einen Kernpunkt macht dabei die ,,Anhorung beteiligter Kreise* aus,
die an verschiedenen Stellen des Bundes-Bodenschutzgesetzes vorgesehen ist, je-
doch nur in den Fillen Effizienzpotentiale birgt, in denen diese Form der Beteiligung
nicht nur ein ,,Inkenntnissetzen* bleibt, sondern auch Eingang in die Entscheidungs-
strukturen findet. Sollte dieses Verfahren konsequent implementiert werden, konnten
dezentrale Institutionen nicht nur Durchfithrungskompetenzen wahrnehmen, son-
dern auch Zielfindungs- und Entscheidungskompetenzen.
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Negativ zu bewerten ist die Anpassungsnotwendigkeit in den Bundesldndern, die
sich bereits in der Vergangenheit fiir Regelungen zum Bodenschutz (Landes-Boden-
schutzgesetze oder Linder-Giilleverordnungen) entschieden haben. Die Zielfin-
dungs- und Entscheidungskompetenzen dieser und auch der Bundeslinder, die auf
Regelungen verzichteten, werden durch eine Bundesnorm beschnitten. Es bleibt
zweifelhaft, ob die Argumente fiir eine zentrale Regelung im Bereich der Ressource
Boden, die primér von lokalen externen Effekten betroffen ist, so iberzeugend sind,
daB sie den Zentralititsgrad des Bundes-Bodenschutzgesetzes rechtfertigen.

2. Naturschutzrecht

2.1. Bundesnaturschutzgesetz

Auf nationaler Ebene sind ordnungsrechtliche Fragen zum Naturschutz und der
Landschaftspflege im wesentlichen durch das ,,Gesetz iiber Naturschutz und Land-
schaftspflege® (Bundesnaturschutzgesetz — BNatSchG) geregelt.

Die Kompetenz des Bundes beschrénkt sich im Naturschutz auf die Rahmengesetz-
gebung und darf gemiB Gesetz zur Anderung des Grundgesetzes vom 27. Oktober
1994 nur in Ausnahmefillen ,, Vollregelungen* enthalten (Klinkert 1996). Danach hat
sich der Bund auf Leitlinien fiir die Landesgesetzgeber zu beschranken. Das Natur-
schutzrecht nimmt daher insofern eine Sonderrolle ein, als bereits per Verfassung die
begrenzte Zustiandigkeit des Bundes zur Norm gemacht wird, wihrend andere Teil-
bereiche des Umweltschutzes wie die Luftreinhaltung, die Abfallbeseitigung oder
der Larmschutz per konkurrierender Gesetzgebung durch den Bund, also weitgehend
ohne Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz bei den Landern, geregelt werden.

Das BMU hilt wegen der individuellen Regelungen in den Bundesldndern eine
gewisse Rechtsangleichung im Naturschutz fiir erforderlich (Klinkert 1996). Die
beiden Rechtsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege werden daher als Rahmen-
recht geregelt (Henrichsmeyer et al. 1994: 59ff.). D.h. der Bund erldt auf der
Grundlage von Art. 75 GG ein Rahmengesetz, das von den Bundeslindern zu konkre-
tisieren ist. Gemaf Art. 75 (1) Nr. 3 GG besitzt der Bund keine Verwaltungszustin-
digkeit, darf daher ohne Abstimmung mit den Bundeslindern z.B. keine Schutzge-
biete ausweisen (Fisahn 1996). Allerdings weist Fisahn darauf hin, da der Bund
iiber die Auswahl der Schutzgebietsvorschldge der Bundeslander, die an die EU-
Kommission weitergegeben werden (Natura 2000), erheblichen Einflu auf die
tatsachliche Ausweisung besitzt. Das Mitbestimmungsrecht des Bundes bei der
Gebietsauswahl ist juristisch nicht unumstritten (Czybulka 1996). Es wird daher
empfohlen, die Beteiligung der Naturschutzverbénde vor der Festlegung von Schutz-
gebieten vorzusehen, um dieses Beteiligungsinstrument nicht ins Leere laufen zu
lassen (Fisahn 1996). Czybulka (1996) belegt, daB die Freiheit der Bundesldnder zur
Umsetzung der Naturschutzrahmengesetzgebung in Form der Schutzgebietsauswei-
sung nach § 20c BNatSchG dadurch begrenzt wird, daB ihnen trotz der im Jahr 1994
vollzogenen Grundgesetzanderung aufgrund Art. 75(3) GG nicht die Wahl bleibt, das
vom Bund gesetzte Recht lediglich teilweise umzusetzen bzw. darauf zu verzichten.
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Vielmehr seien sie vollstandig zur Umsetzung verpflichtet, allein die Art der Imple-
mentation bleibe wiéhlbar.

Verschiedenen Gesetzesstellen sind Hinweise zur Abwigung zwischen zentralen und
dezentralen Losungen zu entnehmen. Zentrale Elemente enthdlt das Naturschutz-
und Landschaftspflegerecht aufgrund seiner verfassungsméBigen Verankerung als
Rahmenrecht auf Bundesebene. Daneben wurden vom (Bundes-) Gesetzgeber weite-
re zentral gelagerte Kompetenzen vorgesehen. So enthélt § 1(2) ein Abwagungsge-
bot, in dem gefordert wird, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege
gegeneinander und mit den ,,sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur
und Landschaft abzuwigen®. Dieser Anspruch impliziert bei der Auslegung anderer
Gesetze bzw. bei samtlichen Aktivitdten, die Auswirkungen auf den Naturhaushalt
haben (Siedlung, Verkehr usw.), unmittelbar eine Koordinierungsnotwendigkeit. Die
Abwigung kann wegen der moglicherweise zu beriicksichtigenden Priferenzen
anderer raumlicher Einheiten als der im Einzelfall betrachteten lokalen nur auf einer
ibergeordneten institutionellen Ebene erfolgen.

Seit der Verabschiedung des Gesetzes standen die vom Bundesgesetzgeber vorgese-
henen ,,.Landwirtschaftsklauseln® (§ 1(3) und § 8(7)) im Mittelpunkt des Konfliktes
zwischen Naturschiitzern und berufstandischen Vertretern. Im Kern wird festgestellt,
daB3 die ordnungsgemifBe Landwirtschaft in der Regel den Zielen von Natur- und
Landschaftsschutz dient. Aufgrund der Unbestimmtheit dieses Rechtsbegriffs ver-
bleibt die Konkretisierungsnotwendigkeit bei den Bundesldndern. Obwohl dieses
Vorgehen grundsitzlich zu befiirworten ist, da von starken lokalen und regionalen
Effekten im Naturschutzbereich auszugehen ist, bereitete die inhaltliche Ausfiillung
des Begriffs ,,ordnungsgemiBe Landwirtschaft” bei der Umsetzung in den Bundes-
landern erhebliche Schwierigkeiten. Hemmfaktoren wie strategisches Verhalten in
Politik und Verwaltung, der Blick auf die Regelungsintensitit in Nachbarldndern
oder auch Informationsmangel in den umsetzenden Administrationen lassen die
SchluBfolgerung zu, daB3 ergdnzende Regelungen, ggf. auf zentraler Ebene, effizienz-
fordernde Wirkungen auslésen wiirden.

Auch die Forderung nach Nachhaltigkeit in § 1 impliziert eine Koordinierungsnot-
wendigkeit, in diesem Falle im Zeitablauf, von der zentrale Aufgaben staatlicher
Institutionen abgeleitet werden konnen. Die zentrale Verantwortung kann dann
erforderlich werden, wenn davon auszugehen ist, daB sich im Zeitablauf (lokale und
regionale) Priferenzen und deren raumliche Verteilung gegeniiber dem Ausgangszu-
stand verandern. Es sind allerdings auch Fille denkbar, bei denen im Ausgangszu-
stand groBraumige Umweltprobleme existieren, die zentrale Losungen erfordern, im
Zeitablauf aufgrund von Umweltschutzaktivitdten jedoch abnehmen oder nur noch
auf vereinzelten Standorten vorherrschen, so daf3 eine Dezentralisierung von Politik-
maBnahmen Effizienzzuwichse verspricht.

Wihrend der Bund im Bereich der Zielfindung und Entscheidung ein starkes Ge-
wicht in den Normensetzungsprozef einbringt, sind seine Durchfiihrungskompeten-
zen begrenzt. Bei der administrativen Umsetzung des Gesetzes sind Bundesbehor-
den, z.B. im Rahmen der Uberwachung des Washingtoner Artenschutziibereinkom-
mens an den AuBengrenzen Deutschlands, nur am Rande betroffen.
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Losungen auf institutionellen Ebenen unterhalb des Bundes dominieren im Bundes-
naturschutzgesetz. Neben der ohnehin erforderlichen landesindividuellen Ausgestal-
tung wird den Landesgesetzgebern in § 2(2) ausdriicklich die Moglichkeit eroffnet,
erginzende Grundsitze des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu erlassen.
Zur Koordination werden die Bundeslinder bei der Formulierung von Land-
schaftsprogrammen, -rahmenplinen und -planen verpflichtet (§ 7), wenn die natur-
rdumlichen Grenzen nicht mit den Grenzen des Planungsgebietes iibereinstimmen.
Fiir diese Art der Koordination, die durch ihren verpflichtenden Charakter tendenzi-
ell einen Autonomieverlust fiir die Bundesldnder bedeutet, wurde die Benehmensre-
gelung, d.h. ein gegenseitiges Inkenntnissetzen zwischen den beteiligten Gebietskor-
perschaften, gewihlt. Dies bedeutet aus der Sicht der Bundeslinder im Vergleich zu
starkeren Abstimmungsverpflichtungen wic einem evtl. herzustellenden Einverneh-
men groBere Freiheitsgrade.

Die Regelungen des § 4 beschrinken die Flexibilitdt der Bundesldnder bei der
Umsetzung des Bundesgesetzes, da bestimmte Abschnitte des Gesetzes unmittelbar,
d.h. ohne Interpretationsspielraum, auch als Landesrecht gelten (§§ 1 bis 3, 7, 9,
12(4) Satz 2,22(4), 23, 36(3) und 28 bis 40) (Wittkamper, Stuckhard 1984: 11).

Besonders in bezug auf eine Dezentralisierung der Zielfindungskompetenzen wurden
im Zuge von Novellierungsbestrebungen des Bundesnaturschutzgesetzes z.T. sehr
weitgehende Vorschlige entworfen (Hofken 1996). Neben der Partizipation von
Naturschutzverbinden und Vertretern der Land- und Forstwirtschaft soliten weitere
Gremien auf samtlichen Verwaltungsstufen einbezogen werden. Peine (1996: 41)
beschreibt das ,,Verhdltnis zwischen 6ffentlicher Verwaltung und konfliktfahigen
gesellschaftlichen Interessengruppen® im geltenden Naturschutzrecht. Er verweist
auf das Mitwirkungsrecht der Verbande bei der Vorbereitung von Verordnungen, von
verbindlichen Programmen bzw. Plianen in Planfeststellungsverfahren sowie vor der
Erteilung von Befreiungen von bestimmten Ver- und Geboten laut § 29 BNatSchG.
Dariiber hinaus sei in verschiedenen Bundesldndern fiir den Bereich des Natur-
schutzrechts die Verbandsklage geltendes Recht (Peine 1996: 102; Biickmann 1988:
121). Auch Gassner (1996: 130-135) fiihrt aus, daB inzwischen in zw6lf Bundeslidn-
dern die Verbandsklage im Naturschutzrecht verankert sei. In den Landern, die dies
bisher nicht vorsehen, werden die zugelassenen Mitwirkungsrechte anerkannter
Naturschutzverbiande bei verschiedenen Verfahren nach Bundesnaturschutzgesetz
begrenzt, da entsprechende Klage- oder Sanktionsmechanismen fehlen (Liithge
1986). Gassner (1996) weist jedoch auch ausdriicklich darauf hin, dal die Verbands-
klage im Naturschutzrecht nicht unumstritten ist und von verschiedenen Autoren
Zweifel angemeldet werden, ob die Klagebefugnis von Naturschutzverbinden, tiber
die ausdriicklich im Bundesnaturschutzgesetz vorgesehene Mitwirkung im Verwal-
tungsverfahren hinaus, rechtlich zuléssig ist'’.

Als weitere Beteiligungsform sind im Bereich des Naturschutzes ,,Naturschutzbeira-
te* und ,,Naturschutzbeauftragte institutionalisiert (Schomerus 1987). Da zu dieser
Beteiligungsform keine Vorgaben im Bundesnaturschutzgesetz gemacht werden,

17  Zu einem Teilaspekt der Diskussion vgl. z.B. Kuchler (1996).
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herrscht im Landervergleich eine groBe Vielfalt an Beteiligungsformen und Kompe-
tenzen des jeweiligen Gremiums.

Neben den Mitwirkungsrechten von Naturschutzverbénden benennt Gassner (1996)
auch Kompetenzen von Einzelpersonen. In diesem Zusammenhang wird u.a. auf
Art. 17 GG verwiesen, in dem das Petitionsrecht geregelt wird, nach dem sich jeder
deutsche Staatsbiirger an die zustindige Stelle oder die Volksvertretung wenden
kann, sobald sein personliches Interesse, z.B. am Zustand von Natur und Landschaft,
beriihrt wird. Es ist augenfillig, daBB Einzelpersonen von diesem Recht lediglich nach
dem BeschluB rechtskraftiger Entscheidungen Gebrauch machen konnen. Die Betei-
ligung im Rahmen eines Planungsvorganges, d.h. vor dem AbschluB} des Verfahrens,
ist nicht vorgesehen. Eine ,,substantielle Anhérung®, wie sie im innerbehérdlichen
Beteiligungsverfahren méglich ist, um eine ,,substantielle EinfluBnahme der Betrof-
fenen” zu gewihrleisten, existiert also gegeniiber Einzelpersonen nicht (Gassner
1996).

Die Verwaltungskompetenz liegt nahezu vollstandig in der Hand der Bundeslénder.
§ 3 BNatSchG regelt die Organisation der Umsetzung und iiberla3t es den Landern,
Sonderbehorden einzurichten oder sich der existierenden Fachbehdrden bzw. allge-
meinen Verwaltungsbehorden zu bedienen (Ebert, Bauer 1995: XVI). GemiB § 8
BNatSchG bleibt es den Liandern auch iiberlassen, bei nicht vermeidbaren, nicht
ausgleichbaren, aber vorrangigen Eingriffen Ersatzma3nahmen vorzusehen oder an
deren Stelle einen finanziellen Ausgleich einzufordern.

Nach Schink (1996) ist die Durchfiihrungskompetenz fiir den Naturschutz in samtli-
chen Bundeslandern kommunalisiert, d.h. dem Aufgabenbereich der Kreise und
kreisangehorigen Stiddte zugeordnet. Uppenbrink/Riecken (1996) verbinden dieselbe
Feststellung mit der Kritik, auf diese Weise werde eine notwendige Biotopverbund-
planung erschwert bzw. unmoglich gemacht.

Neben den genannten Argumenten, die in einzelnen Teilbereichen des Naturschutzes
fiir zumindest teilweise zentrale Regelungen sprechen, verweisen verschiedene Au-
toren auf die Herausbildung lokaler Eliten bzw. dominierender Einzelpersonlichkei-
ten oder Cliquen (Sedlacek 1994: 137). Unter dem Stichwort des ,,Biirgermeister-
oder Landritewettbewerbs‘ werden Tendenzen zusammengefafit, Umweltbelange in
den Hintergrund zu stellen, um Ansiedlungen von Unternehmensstandorten aktiv zu
begiinstigen (Hiibler et al. 1996: 54; Brahms et al. 1986: 78; Oppermann et al. 1997:
38). Im Falle solcher Konstellationen kann sich auch der ,,Ermessensspielraum, der
sich durch die Verwendung unbestimmter Zielformulierungen und durch Abwa-
gungsklauseln ergibt” (Brahms et al. 1986: 68), effizienzmindernd auswirken. Sind
solche effizienzmindernden Reaktionen im Bereich des Naturschutzes zu erwarten
und ist davon auszugehen, daB sie im Rahmen der geltenden demokratischen (Ab-)
Wahlprozesse nicht gelost werden konnen, miissen GegenmafB3nahmen ergriffen bzw.
zusitzliche Institutionen geschaffen werden, die Kontrollfunktionen tibernehmen.

Im Rahmen des Biotopschutzes sprechen einige Argumente fiir die gewihlte dezen-
trale Regelung, die Bundesldnder bzw. unteren Behtrden zum Erla3 von Rechtsver-
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ordnungen zu erméchtigen. Die Alternative der direkten Unterschutzstellung auf dem
Wege der Bundesgesetzgebung wiirde die notwendige Beriicksichtigung lokaler
Spezifika vernachlassigen. Mit § 20c BNatSchG wurde jedoch parallel zu den im
Regelfall durch Landerinstanzen auszuweisenden Schutzgebieten auch eine zentrale
Regelung gewihlt und damit begriindet, daf die hier definierten spezifischen Biotop-
typen bundesweit und ohne Abwigung des Einzelfalls schiitzenswert seien (Fischer-
Hiiftle 1990).

Wihrend die Zielfindungs- und Entscheidungskompetenzen in der beschriebenen
Form zwischen Bund und Lindern verteilt sind und die Durchfithrungskompetenz
nahezu ausschlieBlich bei den Bundesldandern bzw. ihren nachgelagerten Behorden
verbleibt, stellt die Anordnung der Finanzierungskompetenz einen weiteren Eck-
punkt dar. In asymmetrischer Form delegiert der Bund bis auf wenige Ausnahmen die
Finanzierungskompetenz an die Lander und entledigt sich auf diese Weise der
(Finanzierungs-) Verantwortung. Eine solche Kompetenzzuweisung entspricht zwar
insofern dem Prinzip fiskalischer Aquivalenz, als lokal determinierte Manahmen
wie Schutzgebietsausweisungen den maBgeblich zielbestimmenden Institutionen
angelastet werden. Allerdings bleibt kritisch zu hinterfragen, ob das Verhiltnis
zwischen zwar grundsitzlich beschréankter (Rahmengesetzgebung), in Teilbereichen
jedoch weitgehender Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz des Bundes auf
der einen Seite und nahezu ausgeschlossener Finanzierungskompetenz auf der ande-
ren ausgewogen ist. Sollte bei diesem AbwédgungsprozeB festgestellt werden, daf
Asymmetrien vorherrschen, ist auf einer Seite dieses Verhiltnisses Ausgleich zu
schaffen — entweder durch Kompetenzverzicht oder durch stirkere Finanzierungs-
verantwortung des Bundes.

Neben den dargestellten Regelungsgegenstdanden enthélt das Bundesnaturschutzge-
setz weitere Hinweise, die mit der Frage von Kompetenzverteilung auf die verschie-
denen institutionellen Ebenen zusammenhzngen (Ubersicht 10). Als Beispiel seien
die Liinderkompetenzen des § 8b (Abweichende Lindervorschriften im Verhiltnis
zum Baurecht) sowie des § 12(3) bei der Ausweisung und Registrierung besonders
geschiitzter Gebietstypen oder die Bundeskompetenzen im Rahmen von § 9 (Verfah-
ren bei Beteiligung von Behorden des Bundes) und § 12(4) der Benehmensregelung
zwischen den Landerministerien und verschiedenen Bundesministerien bei der Aus-
weisung von Nationalparken genannt.

Ubersicht 10 macht deutlich, daB

—  samtliche Teilkompetenzen von Bund und Lindern gemeinsam besetzt wer-
den. Das Phdnomen der Politikverflechtung ist deutlich ablesbar;

—  der Bund trotz der grundgesetzlich bedingten Rahmengesetzgebung, die Voll-
regelungen verbietet, mit starken Kompetenzen ausgestattet ist und

— insbesondere die marginale Finanzierungsverantwortung des Bundes in deutli-
chem MiBverhiltnis zu seiner starken normensetzenden Kompetenz steht.

Im April 1998 wurde nach langjahrigen Beratungen eine Novellierung des Bundesna-
turschutzgesetzes verabschiedet. Sie dient der (verspateten) Umsetzung verschiede-
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Ubersicht 10

Explizite Kompetenzzuordnung an Bund und Léinder
innerhalb des Bundesnaturschutzgesetzes
Zielfindung und Entscheidung

Bund

Land

Zielfindung und Entscheidung

§1,§2(D
§7

§ 8a, 8¢

§9
§12(4)

§ 20

§ 20a
§ 20c (1)

§20d (1),
4, (5)

§ 20e
§ 21 und

§2lag

§ 26 bis
§ 26c

§28

§29

§ 30a

§ 30b

§38

Ziele und Grundsitze des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege
Zusammenwirken der Linder bei der
Planung

Verhiltnis von Eingriffen in Natur
und Landschaft zum Baurecht, Uber-
leitungsvorschrift

Verfahren bei Beteiligung von Behor-
den des Bundes

Benehmensregelung zwischen BMU/
BML/BMF/BMWi/BMBau bei Erkla-
rungen zum Nationalpark

Aufgaben des Artenschutzes

Begriffsbestimmungen
Schutz bestimmter Biotope

Kompetenzen des BMU zum allge-
meinen Schutz wildlebender Tiere
und Pflanzen

Besonders geschiitzte Tier- und Pflan-
zenarten

Ein- und Ausfuhr

Sonstige Ermichtigungen, Durchfiih-
rung gemeinschaftsrechtlicher oder in-
ternationaler Vorschriften, allgemeine
Verwaltungsvorschriften, Ubergangs-
regelung

Bereitstellung von Grundstiicken

Mitwirkung von Verbinden

Strafvorschriften

Einziehung

Ubergangsvorschrift

§202)
§4

§5

§6

§8(8).(9

§ 8b

§ 10
§11(2)

§12

§18(2)
§ 20b

§20c¢(2),
(3)

§ 20d (2),
3)

§ 20d (6)

§ 20f (3)

§20g (3)
bis (7)

§26(4)

Ergéanzung der Grundsitze des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege
Vorschriften fiir die Landesgesetz-
gebung

Landschaftsprogramme (Land), Land-
schaftsrahmenpline (Teile eines Lan-
des)

Landschaftsplane

Eingriffe in Natur und Landschaft

Abweichende Lindervorschriften im
Verhiltnis zum Baurecht
Duldungspflicht

Weitergehende Vorschriften zur Pfle-
gepflicht im Siedlungsbereich
Ausweisung von Schutzgebieten: Ver-
fahren, einstweilige Sicherstellung,
Registrierung

Ersatz von geschiitzten Landschaftsbe-
standteilen

Allgemeine Vorschriften fiir den
Arten- und Biotopschutz

Ausnahmen und Erweiterungen beim
Schutz bestimmter Biotope

Genehmigung zum Aussetzen gebiets-
fremder Tiere und Pflanzen, Entnah-
me wildlebeneder Tiere und Pflanzen
Ausnahme: Bund erliBt keine Rege-
lungen gemiB § 20d (4)
Weitergehende Schutzvorschriften fiir
besonders geschiitzte Tier- und Pflan-
zenarten

Ausnahmen von Besitz-, Vermark-
tungs- und Verkehrsverboten beson-
ders geschiitzter Tier- und Pflanzen-
arten

Ausnahme: Bund erlidBt keine Rege-
lungen gemiB § 26 (1) bis (3)
Betretungsrecht der Flur

Mitwirkung von Verbiinden

RWI

1SSEN
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noch: Ubersicht 10

Explizite Kompetenzzuordnung an Bund und Léinder
innerhalb des Bundesnaturschutzgesetzes
Finanzierung und Durchfiihrung

Bund Land

Finanzierung

§ 30 BuBgeldvorschriften § 8 (2) und | Ausgleich von unvermeidbaren Ein-
§ 8a(2) griffen
§ 8a(3) Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen

bis (5) im Zusammenhang mit dem Baurecht
auf Gemeindeebene
§30(4) Fiir BuBgelder zustindige Landesbe-
horde
Durchfiihrung und Kontrolle
§7 Zusammenwirken der Liander bei der |§ 5 Landschaftsprogramme (Land), Land-
Planung schaftsrahmenpline (Teile eines Lan-
des)
§3 Aufgaben der Behorden und 6ffent- [§ 6 Landschaftsplidne
lichen Stellen
§9 Verfahren bei Beteiligung von Behor- [ § 3 Aufgaben der Behorden und offent-
den des Bundes lichen Stellen
§ 21 und |Ein- und Ausfuhr §14(2) Schutz von Nationalparks
§2lag
§ 22 (2), |Nachweispflicht, Einziehung §18(2) Ersatz von geschiitzten Landschafts-
3) bestandteilen
§23 Auskunfts- und Zutrittsrecht § 20b Allgemeine Vorschriften fiir den
Arten- und Biotopschutz
§ 30 BuBgeldvorschriften § 20g (3) |Ausnahmen von Besitz-, Vermark-
bis (7) tungs- und Verkehrsverboten beson-
ders geschiitzter Tier- und Pflanzen-
arten
§ 30c Befugnis der Zollbehorden § 21c (1), |Zustandigkeit fiir die Ausstellung von
(2) Pflanzengesundheitszeugnissen
§ 31 Befreiungen § 22(1), |Nachweispflicht und Einziehung be-
4) sonders geschiitzter Arten durch nach

Landesrecht zustindige Behorden
§ 23(1) Auskunfts- und Zutrittsrecht

§24 Genehmigung von Tiergehegen

§ 25 Genehmigung von geschiitzten Be-
griffen

§30(4) Fiir BuBgelder zustindige Landesbe-
horde

§ 31 Befreiungen

RWI

1SSEN

ner naturschutzrelevanter Regelungen der Européischen Union. Hierzu gehoren die
Vogelschutzrichtlinie (Rat der Européischen Gemeinschaft 1979) und die Fauna-Flo-
ra-Habitat (FFH)-Richtlinie (Rat der Europiischen Gemeinschaften 1992a). Wih-
rend die Frist zur Umsetzung der FFH-Richtlinie im Juni 1994 abgelaufen ist, hitte
dic 1979 erlassene Vogelschutzrichtlinie bereits 1981 von der Bundesregierung
umgesetzt sein miissen (0.V. 1998a). Wegen der Verzégerung der Umsetzung, insbe-
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sondere bei der Ausweisung schutzwiirdiger Gebiete, liegt seit April 1998 beim
Européischen Gerichtshof eine Klage gegen die Bundesrepublik vor (0.V. 1998f).

Beim ErlaB der Vogelschutzrichtlinie stand der Schutz weitwandernder Vogelarten
tiber die Grenzen verschiedener Mitgliedstaaten hinweg im Mittelpunkt. Der hohe
Grad an Zentralitat der Mafinahme in Form der starken Kompetenz der EU 148t sich
mit diesen interregionalen externen Effekten begriinden. Demgegeniiber zielt die
FFH-Richtlinie auf die Sicherung der Artenvielfalt durch den Erhalt der natiirlichen
Lebensrdume und den Schutz der frei- und wildlebenden Tiere und wildwachsenden
Pflanzen. Mit der Ausweisung von Gebieten zum Schutze bestimmter Arten (An-
hang I der Richtlinie) und Biotoptypen (Anhang IV) soll ein Biotopverbundsystem
(Natura 2000) von gesamteuropdischer Bedeutung geschaffen werden.

Friihere Entwiirfe zur Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes scheiterteni.d.R.
an der Frage der Finanzierungsverantwortung von Bund und Léndern (0.V. 1996b).
Die Bundeslander fiithrten immer wieder an, der Bund wilze das gesamte Finanzie-
rungsrisiko der Gesetzesnovelle auf sie ab, die vom Bund durchgefiihrten Kostenkal-
kulationen seien nicht verldBlich (o.V. 1998e). Nach mehreren Novellierungsversu-
chen wurde bereits am 27. August 1996 vom Bundeskabinett das ,,Gesetz zur Neure-
gelung des Rechts des Naturschutzes und der Landschaftspflege, zur Umsetzung
gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften und zur Anpassung anderer Rechtsvorschrif-
ten* als Entwurfsfassung beschlossen und dem Bundesrat zur Stellungnahme zuge-
leitet (BMU 1996: 316-317). Nachdem der Bundestag dieser Novelle in gednderter
Fassung am 5. Juni 1997 zugestimmt hatte und der Bundesrat sich in der Folge erneut
dagegen aussprach, war der Entwurf mehrfach im Vermittlungsausschu8 von Bun-
destag und Bundesrat beraten worden (0.V. 1997b).

In diesem Entwurf wurde ausdriicklich darauf hingewiesen, daB in Zukunft solchen
Regelungen besondere Bedeutung beigemessen wird, ,,die auf eine starkere Verant-
wortung der Biirger* (BMU 1996: 316-317) abzielen. Auch den durch Grundgesetz-
dnderung vom Oktober 1994 erweiterten Landerkompetenzen im Naturschutzrecht
trage die Novelle zum Bundesnaturschutzgesetz Rechnung. Damit seien dezentrale
Losungen zwischen staatlichen Instanzen und Landwirten als Vertragsnehmern in
Zukunft leichter moglich. Dazu war insbesondere eine Stirkung des Instrumentes
,» Vertragsnaturschutz** vorgesehen.

Im Verlauf des weiteren Gesetzgebungsverfahrens ist die Novelle nach langen Ver-
handlungen in ihrer , kleinen Losung®, d.h. ohne Ausgleichsregelung, verabschiedet
worden (0.V. 1998a). Im Vergleich zu friiheren Entwiirfen und auch von der Bundes-
regierung verabschiedeten Fassungen wurden neben der Ausgleichsregelung zahlrei-
che weitere Anderungen vorgenommen (0.V. 1997b). Die Frage obligatorischer oder
fakultativer VertragsnaturschutzmaBnahmen ist mit Riicksicht auf die Finanzierungs-
verantwortung der Bundesldnder zugunsten einer fakultativen Losung entschieden
worden.

Ein gewisser Koordinierungsbedarf der Naturschutzgesetzgebung durch den Bund,
der durch die Novelle erfiillt werden konnte, 146t sich an den Befiirchtungen einzel-
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ner Bundeslinder ablesen, aufgrund im Landervergleich verschiedener Regelungsin-
tensitdten sei mit ,,Wettbewerbsverzerrungen* zu rechnen (Goppel 1996; 0.V. 1998h)
— unabhingig davon, ob diese aus 6konomischer Sicht zu rechtfertigen sind oder
nicht. Als Kompensation fiir die Tolerierung der zentralen Regelungskompetenz in
diesen Bereichen wird erwartet, da der Bund zumindest Teile der Finanzierungs-
kompetenz (bzw. -verpflichtung) iibernimmt (0.V. 1998e). Als ein weiteres Argument
fiir zentrale Finanzierungsverpflichtungen zumindest in Teilbereichen wird der Hin-
weis darauf genutzt, dal bestimmte Komponenten der Novelle der Erhaltung ge-
samtstaatlich repriasentativer Gebiete bzw. der Erfiillung internationaler Verpflich-
tungen dienen. Sind solche nationalen Nutzenkomponenten nachzuweisen, wird die
Forderung nach nationaler Finanzierungsverantwortung durch die Prinzipien der
Okonomischen Theorie des Foderalismus gestiitzt.

Die Vertreter des Bundes beabsichtigten mit dem urspriinglichen Novellierungsvor-
schlag zum Bundesnaturschutzgesetz gleichzeitig eine Kompetenzverlagerung bzw.
Starkung der Verantwortung des einzelnen Biirgers sowie der untersten Verwal-
tungsebene ,,Gemeinden** (Glatzel 1996). Auch die Mitwirkung von Naturschutzver-
binden bzw. -vereinen bei Verfahren auf Landesebene, z.B. im Rahmen der Land-
schaftsplanung, war urspriinglich vorgesehen. Dieses Vorgehen hitte eine Stirkung
der Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz dieser lokalen Institutionen bedeu-
tet. Der Vertragsnaturschutz wurde als prioritir einzusetzendes Instrument besonders
hervorgehoben, insbesondere um die Akzeptanz bei den Betroffenen zu steigern und
damit die Konsensfindungskosten zu senken (Glatzel 1996).

Rengeling/Gellermann (1991) fiihren aus, daB gerade der Vertragsnaturschutz einen
Ansatz darstellt, der den im gesellschaftlich-privaten Bereich existierenden Sachver-
stand verfiigbar macht. Er biete sich daher als dezentrales Instrument der Umweltpo-
litik an, bei dem der Biirger EinfluB8 auf Entscheidungen ausiiben kann, und sei vor
allem wegen Erleichterungen im Gesetzesvollzug und groBtmoglicher Akzeptanz
von Vorteil gegeniiber Gesetzeslosungen ohne Beteiligung der Betroffenen. Die
Einwinde der zur Umsetzung verpflichteten Bundeslander, die sich in der geltenden
Gesetzesnovelle (,.kleine Losung') manifestieren, fithrten zur Streichung dieser
Vorschldge. Mit einem erneuten Novellierungsvorschlag, der inzwischen vom Bun-
desrat dem Vermittlungsausschuf3 iberwiesen wurde (0.V. 1998e), verfolgt die Bun-
desregierung weiterhin das Ziel, eine Ausgleichsregelung fiir von Naturschutzmaf-
nahmen betroffene Land- und Forstwirte zu finden sowie Elemente des Vertragsna-
turschutzes einzubauen (BMU 1998: 112).

2.2. Landerregelungen am Beispiel Nordrhein-Westfalen

Im Verlauf der Umsetzung wurden bestimmte Kernelemente des Bundesnaturschutz-
gesetzes wortlich in verschiedene Landesgesetze iibernommen (Ebert, Bauer 1995:
XI-XLII). Dazu gehort die Eingriffsregelung nach § 8(1) BNatSchG (Stollmann
1992: 220-231). Von der Moglichkeit, landesspezifische Regelungen vorzunehmen,
wurde jedoch ebenfalls Gebrauch gemacht, so daB beim Vergleich der Landes-Natur-
schutzgesetze eine erhebliche Varianz festzustellen ist.
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Ubersicht 11

Naturschutzorganisation in Nordrhein-Westfalen

Ministerium fiir Umwelt. Raumordnung} e
und Landwirtschaft NRW-Stiftung
Beirat Abteilung 111 L o e 1 Nawrschutz
Forsten. Naturschutz. Agrarordnung Heimat- und
als obere Landschaftsbehiorde Kulturpflege
15 Mitglieder Personalstellen
15 Venreter [7 hisherer Dienst 6.5 gehobener Diens

Landesansualt fur Okologic.
Buodenordnung und Forsten/
Landesamt fir Agrarordnung

Abtcilung 3 Okologic. Natur-

. schutz und Land-
Naturschutz- schaftspflege
zentrum

Personalstellen

S Bezrksregicrungen

R} $ 47 hiherer 24 gehobener 19 mittlerer
S Beir (Am"bcrf('(ﬁ’rﬁlﬁ;‘:"IB‘;““CM""{‘ Dicnst Dicnst Dienst
cirate Dezcmate 51

« 3 ancrkannic Verbinde Landschaft. Fischerei

(§29 Abs. 4 Sawz | als hohere Landschaltsbehorde

BNaschG) Personalsicllen

. S Mitglieder.| 59 pi; shohe!

« Landesbiiro d. ancr- 15 Vertreter b": cl';;;?crcr gl‘cgn%l:uhuncr Efcr'r;;ilh:rcr

kannten Verbinde

14 Nawrparke

Landschaftwacht 5 o | 54 Krewse und kreisfreic Stidie
in 48 Krewsen/Kreis- 54 Beirite | Als untere Landschaftshehisrden 12 Biologische Stationen
freien Stidien mit un
insgesamt 1021 IS Mitglieder.|  Personalstellen 400) hoherer. 12 weitere Einrichtungen mit
Beauttragten 1S Vertreter | gehobener und mitderer Dienst cinzelnen Projektforderungen

Nach Neiss (1994).

Die Umsetzung des Bundesrahmenrechts fiir den Natur- und Landschaftsschutz kann
am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen gezeigt werden. Ubersicht 11 stellt die
behordliche und auBBerbehordliche Organisation und den institutionellen Aufbau des
Naturschutzes in Nordrhein-Westfalen dar. Durch die Beriicksichtigung des perso-
nellen Aufwands in den einzelnen Behorden kann indirekt auch ein Teil des Transak-
tionskostenaufwands (Administrationskosten) zur Realisierung von Naturschutzzie-
len abgeleitet werden. Deutlich hebt sich der hohe Aufwand der Kreise und kreisfrei-
en Stadte von dem der hoheren und oberen Landschaftsbehorden ab. Von insgesamt
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Ubersicht 12

Kooperative Naturschutzplanung in Nordrhein-Westfalen

Arbeitsgruppe (MURL, RegP, LOBF/LAFAO, RLV. LK, Naturschutzverbinde)

Okologisches Gutachten N )
(LOBF/LAFAO) Okologisches Gutachten (LK)

N ~

Erstellen eines Konzepts durch die Arbeitsgruppe

Grundzonen ! Kernzonen
vorldufiger Verordnungsentwurf (Grundschutz), vorldufige Vertragsangebote (Kemnschutz)
gegen Ausgleichszahlungen H gegen zusitzliche Ausgleichszahlungen

v

Erorterung der Konzepte mit den betroffenen Landwirten des Naturschutzgebiets

y

Grundschutz auf gesetzlicher Basis Kernschutz auf freiwilliger Basis
X Vertragsabschliisse bzw. Ankauf/
nach § 42a LG NRW Austausch durch den RegP

Nach Ebel, Hentschel (1987).

ca. 600 Planstellen im behordlichen Naturschutz stellten die Kreise und kreisfreien
Stadte im Jahr 1994 etwa 400 (Neiss 1994).

Eine Mischlosung zwischen Naturschutz auf dem Verordnungsweg und freiwilligen
Vereinbarungen existiert in verschiedenen Bundesldndern. In Nordrhein-Westfalen
wird dieses Modell unter dem Titel ,.kooperative Naturschutzplanung'* administriert
(Ebel, Hentschel 1987). Verordnungsrechtliche und vertragliche Regelungen werden
hier miteinander verkniipft (Gellermann, Middeke 1991; Schulte 1990). Damit wird
neben dem ,.Grundschutz*, der per Verordnung umgesetzt wird, nicht die weiterge-
hende Beschrankung der landwirtschaftlichen Nutzung angeordnet, sondern in Form
von vertraglichen (freiwilligen) Regelungen vorgenommen. Gellermann/Middeke
(1991) nennen die Akzeptanz- und Konsenserh6hung sowie eine geringere Rechts-
mittelanfalligkeitals Vorteile.

Dieser Verfahrensablauf wurde in der Vergangenheit im Feuchtwiesenschutzpro-
gramm angewendet. In Zukunft wird er im Gewisserauenprogramm genutzt wer-
den™. Zu Beginn des Verfahrens wird eine Arbeitsgruppe aus Vertretern des Ministe-

18 Miindliche Mitteilung von Herm A. Hentschel, Landwirtschaftskammer Rheinland, Referat 36,
vom 20. April 1998.
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riums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfa-
len (MURL), des Regierungsprisidenten (RP), der Landesanstalt fiir Okologie,
Bodenordnung und Forsten/des Landesamtes fiir Agrarordnung (LOBF/LAFAO),
der Naturschutzverbinde, des Rheinischen Landwirtschaftsverbandes (RLV) sowie
der Landwirtschaftskammern (LK) gebildet (Ubersicht 12) (Ebel, Hentschel 1987).
Zu ihren Aufgaben gehort es, nach verschiedenen Gutachten aus den eigenen Reihen
(okologisches Gutachten durch die LOBF/LAFAO, 6konomisches Betroffenheits-
gutachten durch die Landwirtschaftskammer) einen Verordnungsentwurf fiir den
Grundschutz in der Grundschutzzone sowie fiir dariiber hinausgehende Vertragsan-
gebote zu erarbeiten. Nach der Ausarbeitung dieser Vorschlidge werden die betroffe-
nen Landwirte im einzelnen gehort. Erst nachdem dies geschehen ist, wird abschlie-
Bend das ordnungsbehordliche Verfahren nach Landschaftsgesetz (LG) eingeleitet
(fir den Grundschutz) und werden freiwillige Vertrage mit den Landwirten abge-
schlossen.

In jiingerer Zeit wird der Bestand dieses kooperativen Verfahrens in Nordrhein-West-
falen allerdings im Zuge von geplanten FFH-Schutzgebietsausweisungen von ver-
schiedenen Institutionen angezweifelt (0.V. 1998d). Bisher werden bei solchen
Gebietsausweisungen lediglich naturschutzfachliche Gesichtspunkte beriicksichtigt.
Die Beachtung 6konomischer und sozialer EinfluBfaktoren unter Beteiligung der
betroffenen Verbande und Kommunen wird im Rahmen einer ,,FFH- Vertréglichkeits-
priifung" eingefordert (0.V. 1998d).

2.3. Resumee: Bewertung des deutschen Naturschutzrechts

Auf der Basis der Ausfiihrungen zum deutschen Naturschutzrecht und mit Hilfe der
Okonomischen Theorie des Umweltfoderalismus lassen sich einige Kernaussagen
formulieren. Zunichst ist festzustellen, daB sich das bundesdeutsche Normensystem
fiir Naturschutz und Landschaftspflege durch einen hohen Zentralisierungsgrad
auszeichnet (Zimmer 1994: 28). Insbesondere bei der Zielfindung und Entscheidung
besitzt der Bund starke Kompetenzen. Spielrdume fiir landes- oder regionalspezi-
fische Losungen wurden zwar vorgesehen und von den Bundesldndern in unter-
schiedlicher Intensitdt genutzt, sind jedoch begrenzt. Potentiale fiir Dezentralisie-
rungsmoglichkeiten existieren u.a. in Form starkerer Beteiligung betroffener Grup-
pen'®. Das Verbandsklagerecht als eine Partizipationsmoglichkeit ist bisher nicht in
samtlichen Bundeslandern implementiert.

Waihrend die Freiheitsgrade der Bundeslander bzgl. der Zielfindungs- und Entschei-
dungskompetenz begrenzt sind, liegen die Durchfiihrungs- und Finanzierungskom-
petenz nahezu vollstiandig bei den Landern bzw. bei den lokalen Gebietskorperschaf-
ten. Hier wird ein erhebliches MiBverhiltnis zwischen Zielformulierung und Finan-
zierungsverantwortung deutlich. Zentrale Vorgaben lassen sich in einigen Teilberei-
chen zwar mit dem notwendigen Koordinierungsbedarf (Netzwerkeffekte. Verbund-

19 Schomerus (1987) diskutiert ausfiihrlich verschiedene Beteiligungsformen. wie Ombudsmann-
modelle und Biirgerklagen.
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vorteile) und ggf. mit interregionalen externen Effekten rechtfertigen, bediirfen dann
jedoch der Mitfinanzierung zentraler Institutionen.

Es wird daher empfohlen, die Kompetenzallokation der Naturschutz- und Land-
schaftspflegepolitik in den Bereichen lokaler oder regional begrenzter externer
Effekte starker zu dezentralisieren. Dies sollte verbunden werden mit der Ausweitung
von Moglichkeiten der regionalen und lokalen Gebietskorperschaften, fiir Zwecke
von Naturschutz und Landschaftspflege Gebiihren und Abgaben zu erheben (Scho-
merus 1987: 227). Dem Prinzip der fiskalischen Aquivalenz kimen diese Losungen
entgegen.

Allerdings muf} bezweifelt werden, daf3 lokale bzw. regionale Politiklésungen grund-
sdtzlich positiver zu bewerten sind als zentrale Losungen. Zentrale Naturschutzvor-
gaben sind mit der Okonomischen Theorie des Umweltfoderalismus immer dann
vereinbar, wenn grenziiberschreitende Wechselbeziehungen innerhalb von oder zwi-
schen verschiedenen Populationen und auch zwischen verschiedenen Okosystemen
vorhanden sind und diese die Bedingungen externer Effekte erfiillen. Solche interre-
gionalen, internationalen oder supranationalen ,,Spillovers* machen eine Koordinati-
on auf der entsprechenden institutionellen Ebene erforderlich. Als Beispiele fiir
solche Effekte im Naturschutzbereich nennen Bader/May (1992: 31) wandernde
Arten sowie populationsdkologische und -genetische Aspekte. Ahnliches gilt fiir
Biotope mit herausragender Bedeutung im nationalen oder européischen Kontext
(Wattenmeer, Alpen). Beziiglich der rdumlichen Verteilung ist eine Schwerpunktbil-
dung solcher Gebiete an der siidlichen und westlichen Peripherie der EU festzustel-
len. Die Inhomogenitét der physischen Verteilung im Raum sowie die Seltenheit
solcher Gebiete verpflichten zu einem international abgestimmten Verhalten und
einer finanziellen Unterstiitzung durch die EU in den Fillen, in denen ein gesamt-
europdisches Interesse existiert. Partikuldre nationale Interessen sollten in solchen
Fillen zuriicktreten.

3. Agrarumweltprogramme nach VO (EWG) Nr. 2078/92

3.1. Einordnung in den Rechtsrahmen

Im folgenden wird von der Betrachtung des Naturschutzrechts im engeren Sinne, d.h.
vom reinen Ordnungsrecht, abgeriickt und eine bereits implementierte, ,,normerset-
zende* oder normergéinzende MaBBnahme der Agrarumweltpolitik analysiert (Geller-
mann, Middeke 1991). Die im Mai 1992 vom Ministerrat der EU im Rahmen einer
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik beschlossenen ,flankierenden Mafinah-
men "™, insbesondere die Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 ,,zur Forderung umweltge-
rechter und den natiirlichen Lebensraum schiitzender landwirtschaftlicher Produkti-

onsverfahren®, hat Wirkungen auf simtliche Umweltressourcen®. Landwirte, die

20 Hauptbestandteile dieser Reform waren drastische Preissenkungen, verbunden mit Ausgleichszah-
lungen und der quasi-obligatorischen Flachenstillegung (0.V. 1992): Zur Erlduterung der Basisre-
gelungen der EU-Agrarreform vgl. z.B.: Henrichsmeyer et al. (1994: 207-210); Heissenhuber et
al. (1994: 10-25).

21  Zur Einordnung und grundsitzlichen Beschreibung der Verordnung vgl. Geier et al. (1996).
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sich an den auf der Grundlage dieser Verordnung formulierten Agrarumweltprogram-
men beteiligen, erhalten {iberwiegend flichenbezogene Ausgleichszahlungen fiir
definierte Leistungen. Die MaBnahme kann damit als Instrument der Honorierung
okologischer Leistungen der Landwirtschaft eingeordnet werden.

Die verschiedenen Teilkompetenzen sind z.T. durch die EU-Verordnung vorgegeben,
z.T. bestehen Handlungsspielrdaume fiir die Bundesldnder oder Kommunen und
Landkreise. In Deutschland wurde von dem Gestaltungsspielraum, den die Verord-
nung laBt, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene erheblicher Gebrauch
gemacht (Plankl 1996). Die Unterschiede beziehen sich im Bundesliandervergleich
vor allem auf die Art der geforderten betrieblichen Manahmen, die Fordervorausset-
zungen, die Praimienhohen, die finanzielle Ausstattung sowie die Moglichkeiten der
Finanzmittelumschichtung bei unterschiedlicher Inanspruchnahme der Mainahmen.
Neben den unterschiedlichen naturrdumlichen und agrarstrukturellen Bedingungen
sind auch die jeweiligen politischen Ziele und Priorititen sowie die finanzielle Lage
ausschlaggebend fiir die z.T. starke Differenzierung.

Da es sich bei der Verordnung um eine Ratsverordnung handelt, wurde das iibliche
Verfahren zur Zielfindung, Textformulierung und Verabschiedung gewihlt. Das be-
deutet, die Verordnung wurde auf Vorschlag der Kommission sowie nach Stellung-
nahme des Europdischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses
beschlossen. Obwohl der Titel der Verordnung zunichst vermuten 148t, daB es sich
um eine MaBnahme mit ausschlieBlich 6kologischer Zielsetzung handelt, konnen aus
den Zielstrukturen der Verordnung selbst und den Inhalten der verschiedenen, zu-
meist landesweit geltenden Agrarumweltprogramme in der Bundesrepublik auch
nichtokologische Ziele abgeleitet werden.

Die Ziele des Rates der Europdischen Gemeinschaft sind dem Abschnitt Erwagungs-
griinde sowie Artikel 1 der Verordnung zu entnehmen. Neben der Absicherung der
beschlossenen Anderungen bei der Marktorganisation (Marktentlastung, Abbau der
Uberschiisse) und einem Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Agrar- und
Umweltpolitik wird auch die Sicherung eines angemessenen Einkommens fiir die
Landwirte aufgelistet??. Da Extensivierungsmafnahmen besonders fiir Grenzstand-
orte in Frage kommen, 148t sich indirekt ableiten, da} gleichzeitig auch regionalpoli-
tische Ziele im Sinne einer flichendeckenden Landbewirtschaftung und zum Schutz
der Kulturlandschaft verfolgt werden (Jungehiilsing, Lotz 1994; Plankl 1994a:
30-34; Plankl 1994b). In diesem Sinne sieht die Verordnung ausdriicklich vor, da3
neben dem Ausgleich von Einkommensverlusten durch Produktionsriickgang bzw.
den Anstieg der Produktionskosten der Beitrag zur Verbesserung der Umwelt zusdtz-
lich honoriert werden sollte. Es bleibt allerdings zumindest offen formuliert, ob es
sich bei den zu zahlenden Forderpramien ausschlieBlich um ,,Ausgleichszahlungen*
im wortlichen Sinn zu handeln hat oder iiber die Ausgleichskomponente hinaus auch
finanzielle Anreize im Sinne von Einkommenstransfers erlaubt sind (Liickemeyer
1993).

22 Zur einkommenspolitischen Motivierung einiger Programme oder Programmteile in verschiedenen
Bundeslindern vgl. z.B. Wilhelm (1995).
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Im Verlauf der Verabschiedung einer entsprechenden Durchfiihrungsverordnung, die
1996 erlassen wurde, verschoben sich die von der EU urspriinglich gesetzten Zielge-
wichte. Danach werden Extensivierungsprogramme i.d.R. nur dann geférdert, wenn
..eine wesentliche Reduzierung des Einsatzes ertragssteigernder Produktionsmittel*
(Europdische Kommission 1996) gewihrleistet wird. Um nicht als Einkommens-
transfermafBnahme miBbraucht zu werden, darf die Anreizkomponente 20 vH der
Einkommenseinbulen nicht iibersteigen. Damit tritt das Umweltziel deutlicher in
den Vordergrund. wihrend vor allem das Einkommenssicherungsziel an Bedeutung
verliert.

Die EU verzichtete auf eine einheitliche Regelung der flankierenden MaBnahmen.
Sie beschrankte sich auf die Festlegurig eines Rahmens hinsichtlich der Kategorien
forderungsberechtigter Aktivitaten und der Hohe der erstattungsfahigen Forderbetra-
ge (Wissenschaftlicher Beirat beim BML 1992: 30). Auf dieser Grundlage obliegen
die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung von Programmen im Rahmen der flan-
kierenden Mafnahmen den Mitgliedstaaten. Diese dezentralen Freiheitsgrade bei der
Umsetzung werden von der EU betont, um die Beriicksichtigung unterschiedlicher
naturrdaumlicher Bedingungen moglich zu machen (Ahner 1996). Die Formulierung
und Durchfiihrung der Programme verbleibe primér in der Hand der Mitgliedstaaten
und Regionen, da dort das notwendige dezentrale Wissen und die notwendigen
Verwaltungsressourcen vorhanden seien (Priebe 1996). Allerdings bekommen die
Agrarumweltprogramme eine zumindest teilweise zentrale Note, da sie aus wettbe-
werbsrechtlichen Griinden vor ihrer Umsetzung bei der EU notifiziert und genehmigt
werden miissen. Anpassungsmoglichkeiten der Honorierungskonzepte durch sich
verdndernde Rahmenbedingungen oder politische Prioritdten sind z.T. vorgesehen,
z.T. nur tiber erheblichen legislativen Aufwand bzw. im Rahmen von suprastaatlichen
Abstimmungsprozessen moglich.

Agrarumweltprogramme werden den Landwirten inzwischen in sdmtlichen Mit-
gliedstaaten der EU angeboten. Gemessen am Anteil der geforderten an der gesamten
landwirtschaftlich genutzten Fliche nimmt die Bundesrepublik im européischen
Vergleich den vierten Platz hinter Osterreich, Finnland und Schweden ein (Tabelle 1).
Vor dem Hintergrund groBflachiger ,,Grundforderung® in Bayern und Sachsen mit
geringen positiven 6kologischen Wirkungen ist diese herausgehobene Stellung Deut-
schlands jedoch zu relativieren. AuSerdem konnen kleinflichige AgrarumweltmaB-
nahmen erhebliche positive Umwelteffekte haben, so da3 die geforderte Flache als
Bewertungskriterium fiir den Erfolg der Verordnung nur begrenzt geeignet ist.

Im Rahmen der aktuellen Uberlegungen der Europdischen Kommission zur Reform
der EU-Agrarpolitik (Agenda 2000) ist geplant, die Agrarumweltmafnahmen finan-
ziell besser auszustatten (0.V. 1998c; Europdische Kommission 1997a: 35). Den
Forderungen nach standortangepaBten Losungen kommt die Kommission nach,
indem sie beabsichtigt, die Mitgliedstaaten dazu zu verpflichten, ,,in Abhingigkeit
von den regionalen und ortlichen Gegebenheiten und den jeweiligen Produktions-
strukturen Umweltnormen zu definieren™. Formal ist vorgesehen, die Maf3nahmen
der Verordnung in Zukunft in die neu zu formulierende Strukturverordnung zu
integrieren.
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Tabelle 1

Geforderte Flichen im Rahmen von Agrarumweltprogrammen in der EU

1995
Landwinschz}ftlich geforderte Flache
Mitgliedstaat genutzte Flache

in ha in vH der LF

Belgien 1363 000 3203 0,2
Dénemark 2712000 64749 2.4
Deutschland 17307727 4956851 28,6
Griechenland 5163000 - -
Spanien 28929 000 124218 0.4
Frankreich 30343000 5065205 16,7
Irland 4407 000 198 377 4,5
Italien 16743 000 696 096 42
Luxemburg 127 000 - -
Niederlande 1963 000 19495 1,0
Osterreich 3479 000 3479000 100,0
Ponugai 3990000 483533 12,1
Finnland 2522000 1870693 742
Schweden 3438000 1067 000° 31,0°
GroBbritannien 15889 000 1233021 7.8
EU (15) 138375727 19261441 12,9

. RWI
Nach 0.V. (1996g). — @Nach Deblitz et al. (1998: 55-73). ESSEN

3.2. Umsetzung in Deutschland

3.2.1. Zielfindung, Entscheidung und Administration

In Deutschland wird die Ausgestaltung der flankierenden Mallnahmen von der
Bundesregierung in Zusammenarbeit mit den Bundesldndern vorgenommen (BML
1995b: 31; 0.V. 1993b: 20). Dabei wird ein Teil der Umweltprogramme bundesweit
iiber die ,, Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiisten-
schutzes“ (GAK) gefordert. Uber den Inhalt und damit die Ziele der Férdergrundsit-
ze des Rahmenplans der GAK wird jahrlich im ,,PlanungsausschuB fiir Agrarstruktur
und Kiistenschutz“ (PLANAK) entschieden (Lins 1996), in dem die Bundeslinder
unter Vorsitz des Bundes vertreten sind. Zur Durchfithrung dieses Rahmenplans
werden von den Bundeslandern konkrete Durchfithrungsbestimmungen bzw. Richt-
linien erlassen.

Ziel der Forderprogramme, die iiber die GAK finanziert werden, ist die Honorierung
der Einfithrung oder Beibehaltung von Verfahren der landwirtschaftlichen Produkti-
on, die mit den Belangen des Schutzes der Umwelt und der Erhaltung des natiirlichen
Lebensraums in Einklang stehen und zum Gleichgewicht auf den Mirkten beitragen
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— also extensiver Bewirtschaftungsweisen (BML 1993b). In der Unterrichtung durch
die Bundesregierung zum Rahmenplan fiir den Zeitraum 1994 bis 1997 heif3it es
ausdriicklich, daB die eingeleiteten Mainahmen ,,insbesondere dem Bodenschutz
und dem Schutz der Gewiésser vor Eintrag von Diinge- und Pflanzenschutzmitteln
dienen (BML 1994: 126) sollen. Eine raumliche Schwerpunktbildung der Forde-
rung wird zwar vom Gesetz iiber die ,,Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der
Agrarstruktur und des Kiistenschutzes* (§ 2 GAK-Gesetz) verlangt, wurde bisher
jedoch nicht umgesetzt. Eine rdaumliche Differenzierung ihrer Pramienhohen findet
lediglich auf der Ebene der Bundeslénder statt.

Gefordert werden im Rahmen der GAK Verfahren im Ackerbau, bei Dauerkulturen
und beim Griinland sowie dkologische Produktionsweisen zur nachhaltigen Verbes-
serung der natiirlichen und wirtschaftlichen Produktionsbedingungen (BML 1994:
10). Die Einfithrung oder Beibehaltung dkologischer Anbauverfahren im gesamten
Betrieb wird fiir die Dauer von fiinf Jahren gefordert. Die Definition 6kologischer
Anbauverfahren erfolgt im wesentlichen durch die ,,Verordnung (EWG) Nr. 2092/91
des Rates liber den 6kologischen Landbau und die entsprechende Kennzeichnung der
landwirtschaftlichen Erzeugnisse und Lebensmittel*.

Neben diesen MaBinahmen, die im Rahmen der GAK als Basisprogramme konzi-
piert wurden, bieten die Bundesldnder zur Umsetzung der Verordnung (EWG)
Nr. 2078/92 ohne finanzielle Beteiligung des Bundes lander- oder gebietsspezifische
Forderprogramme an. Hierzu gehoren beispielsweise die Acker- und Uferrandstrei-
fen- oder Feuchtwiesenschutzprogramme sowie das Mittelgebirgsprogramm in
Nordrhein-Westfalen und die Forderung der zwanzigjahrigen Stillegung von Acker-
flachen. In den meisten Bundesldndern fand eine Biindelung der FérdermaBnahmen
nach GAK sowie der liander- und gebietsspezifischen Programmteile in Form von
Gesamtprogrammen statt (MEKA, KULAP usw.)?. Einige Bundeslidnder entschie-
den sich fiir den Verzicht auf die GAK-Forderung, sie gestalteten ihre Programme
individuell.

Bei der Analyse einzelner Agrarumweltprogramme in Deutschland wird deutlich,
daB sich die Bundeslander nicht auf das Umweltziel konzentrieren, sondern tatsidch-
lich das mehrdimensionale Zielbiindel reprasentieren, welches die Ratsverordnung
von 1992 zulaft. Vereinzelt liegt die SchluBfolgerung nahe, da3 gemessen an den zu
erwartenden Okologischen Wirkungen Einkommensziele im Vordergrund stehen
(Wilhelm 1995: 497-499).

Da die regionale Verteilung der Inanspruchnahme und damit der Zielerfiillungsgrad
raumwirksamer Umweltziele entscheidend fiir den 6kologischen Erfolg sein kann,
istdie Bewertung bzw. Akzeptanz einzelner Malinahmen durch die Landwirte beson-
ders relevant. Denn in Gebieten, die wegen ihrer Ausstattung mit 6kologisch beson-
ders wertvollen Biotopen inklusive des biotischen und asthetischen Potentials als
besonders schiitzenswert gelten, ist die Umsetzung einzelner FordermaBnahmen oft

23  MEKA: Marktentlastung- und Kulturlandschaftsausgleich (Baden-Wiirttemberg); KULAP: Kul-
turlandschaftsprogramm (Bayern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Brandenburg).
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besonders erwiinscht. Dariiber hinaus kann es in bestimmten Fillen im Rahmen des
okologischen Zielsystems erforderlich sein, gerade Gebiete fiir eine Programmteil-
nahme zu gewinnen, die zu den intensiv gefiihrten Standorten gehtren. Denn Pro-
grammfldchen in diesen Regionen sind oft besonders geeignet bzw. erforderlich, um
,, Trittsteine* zu gewinnen, ohne die eine Vernetzung einzelner Biotopelemente nicht
funktioniert.

Die Akzeptanzbewertung bzw. Teilnahmebereitschaft durch die Landwirte ist eine
Funktion, die von Parametern wie der Hohe der Honorierungszahlungen, der Ausge-
staltung der Fordervoraussetzungen, den gegebenenfalls zu erwartenden Ertragsver-
lusten bzw. dem ckonomischen und auflerokonomischen Zielsystem des einzelnen
Landwirts abhéngt.

Die Hauptadressaten der Agrarumweltprogramme sind landwirtschaftliche Betriebs-
leiter, die freiwillig an den FordermaBnahmen teilnehmen konnen, indem sie Teile
ihres Betriebes oder den Gesamtbetrieb zur Forderung anmelden. Es besteht ledig-
lich die Wahl zwischen den Alternativen Teilnahme an einzelnen Malnahmen oder
Nichtteilnahme. Landwirte haben weder Einfluf} auf die Ausgestaltung der Forder-
voraussetzungen bzw. der Restriktionen noch auf die entsprechende Forderhohe.
Individuelle Pramien konnen ebensowenig ausgehandelt werden wie an spezifische
Umweltverhiltnisse angepaf3te Restriktionen.

Der wissenschaftliche Beirat beim BML (1996: 20) kritisiert, daB die geltenden
Agrarumweltprogramme iiberwiegend von den Landerbehorden und nur z.T. mit
Beteiligung regionaler und lokaler Institutionen formuliert worden sind. Das Prinzip
der dezentralen Entscheidungsfindung im besonders geeigneten Bereich des Arten-,
Biotop- und Landschaftsschutzes werde damit nur unzureichend beriicksichtigt.
Demgegeniiber interpretiert Benninger (1996) die zunehmende Anzahl von Pro-
grammen, die auf der Ebene von Gemeinden, Kommunen und Regionen ausgeschrie-
ben werden, als Zeichen fiir die sehr weitgehende Beriicksichtigung der ortlichen
Gegebenheiten.

In Osterreich wurde mit dem Osterreichischen Programm zur Forderung einer
umweltgerechten und den natiirlichen Lebensraum schiitzenden Landwirtschaft
(OPUL) eine andere Variante bei der Umsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92
gewihlt. Hier konnen sich teilnahmewillige Landwirte nicht nur fiir verschiedene
Ma@nahmetypen entscheiden, sondern je nach betrieblichen Bedingungen auch den
Verzicht auf ertragsteigernde Inputs in z.T. sehr kleinen Stufen variieren. Von der
individuellen Anpassungsreaktion hiangt dann die Gutschrift von Okopunkten und
damit die Hohe der Honorierung ab. Die Entscheidungstrager auf dezentraler Ebene
besitzen mit dieser Form der Ausgestaltung wesentlich mehr Freiheitsgrade oder
Entscheidungsspielrdume, allerdings auf Kosten der Administrierbarkeit, insbeson-
dere der Kontrollierbarkeit.

Ergebnisse einer Befragung zum MEKA ergaben, daB sich mehr als die Hilfte der
befragten Landwirte bereiterkldren wiirde, in einer ortlichen Arbeitsgruppe mitzuar-
beiten, die MaBnahmen aus dem Umwelt- und Naturschutzbereich gemeinsam
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entwickelt (Baudoux et al. 1997). Diese Zustimmung war unabhéngig vom Standort,
der Betriebs- bzw. Erwerbsform und der bisherigen Teilnahme am Umweltpro-
gramm. Bei denjenigen Landwirten, die sich gegen eine solche Mitarbeit ausspra-
chen, liberwog das Argument Zeitmangel. Schlechte Erfahrungen mit Umwelt-
schutzorganisationen oder grundsitzliche Ablehnung waren unbedeutend bzw. nicht
vorhanden. Dieses Ergebnis zeigt, dal Landwirte durchaus bereit sind, sich an
dezentralen Zielfindungsverfahren zu beteiligen. Die Implementation eines raumlich
differenzierten Zielfindungsverfahrens unter Beteiligung der Betroffenen, von dem
ein hoher Konsens- und damit auch Akzeptanzgrad zu erwarten ist, sollte daher
erwogen werden.

Neben den inhaltlichen Fordervoraussetzungen ist auch die Festlegung der Zah-
lungsmodalitéten einschlieBlich der Forderhohe zu den wesentlichen Zielfindungs-
und Entscheidungskompetenzen bei MaBnahmen der Verordnung (EWG) Nr.
2078/92 zu zéhlen. Die Pramienhohen fiir gleich- oder dhnlichlautende Programm-
teile unterscheiden sich im Bundesladndervergleich z.T. erheblich. Auch sind deutli-
che Unterschiede beziiglich der Ausschopfung der GAK-Fordergrenzen innerhalb
einzelner Bundeslander augenfillig. Die Differenzen in den Pramienhdhen sind nicht
nachvollziehbar, ihre Berechnung wird nicht transparent (Plankl 1998). Weder auf
der Grundlage der Datensammlungen des Kuratoriums fiir Technik, Bauwesen und
Landwirtschaft (KTBL), das fiir einzelne Regionen innerhalb Deutschlands Stan-
dard-Deckungsbeitriage ausweist, noch auf der Grundlage anderer amtlicher Statisti-
ken, z.B. der Ausweisung des BML beziiglich der Durchschnittsgewinne verschiedener
Betriebsformen in einzelnen Bundeslidndern oder der Standardbetriebseinkommen
(BML 1998), lassen sich die geltenden Staffelungen der Pramien nachvollziehen. In
einzelnen Fillen erhalten Landwirte, die sich fiir die Beibehaltung des Organischen
Landbaus entscheiden, in benachbarten Bundesldandern deutlich unterschiedliche
Pramien. Wihrend etwa in Rheinland-Pfalz 450 bis 500 DM/ha gezahlt werden,
erhalten Landwirte in Baden-Wiirttemberg lediglich 260 DM/ha (Karte 1). Pramien-
differenzen in diesem Umfang sind mit allgemein anerkannten gesellschaftlichen
und wirtschaftspolitischen Zielen wie einer anzustrebenden Verteilungsgerechtigkeit
bzw. dem Gleichheitsgrundsatz nicht vereinbar und lassen sich auch mit unterschied-
lichen Priferenzen der jeweiligen Bevolkerung nur schwer rechtfertigen. Sie konnen
daher zu erheblichen Irritationen bei den Betroffenen fiihren, mit der Konsequenz
hoher Konsensfindungskosten oder mangelnder Teilnahmebereitschaft.

Karl (1994a) fordert daher, auf die Transparenz der Honorierungssysteme Wert zu
legen, die die Landwirtschaft zur Produktion offentlicher Giiter veranlassen. Die
Zahlungsmodalitdten sind so zu gestalten, dall die Umweltqualitdtsverbesserung
entsprechend der Produktion o6ffentlicher Giiter honoriert wird. Beziiglich der Be-
rechnungsverfahren existiert bisher weder eine Koordination auf européischer noch
auf Bundesebene. Einheitliche Berechnungsverfahren zur ,,Honorierung 6kologi-
scher Leistungen* sind nicht vorhanden (Dachverband Agrarforschung 1995). Bei
der Ausgestaltung der Umweltprogramme fand bis auf wenige Ausnahmen auch
zwischen den Bundesldndern keine Abstimmung statt.

Da sich die durch Nutzungsdnderung hervorgerufenen Einkommenseinbufien so-
wohl innerhalb eines Betriebes auf unterschiedlichen Flurstiicken, zwischen einzel-
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Karte |

Primien’ zur Forderung des Organischen Landbaus auf Ackerland
in DM/ ha

400 - 450

300 - 400

Nach Deblitz, Plankl (1998). - 'Primien fiir die Einfiihrung der entsprechenden RWI
Produktionsweise. Vst
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nen Betrieben und auch zwischen verschiedenen Regionen betrachtlich unterschei-
den konnen (Reiter 1994), ist zu erwigen, die Pramien zumindest vor dem Hinter-
grund der regionalen Standortbedingungen zu differenzieren (Henrichsmeyer, Karl
1995). Demgegeniiber konnen die iiberwiegend hektarbezogenen Festbetragszahlun-
gen der Lander-Umweltprogramme, die nicht an Parameter wie Ertrag oder Standort
gebunden sind, zu Mitnahmeeffekten bzw. eingeschrankter Teilname in bisher inten-
siv bewirtschafteten Regionen fiihren. Allerdings ist zu beachten, daf3 eine individu-
elle Opportunitétskosten beriicksichtigende Pramiendifferenzierung erhohte bzw.
prohibitiv hohe Administrationskosten nach sich zieht.

Der Versuch, fiir jeden Betrieb eine individuelle Vertragslosung zu realisieren, die
seinen tatsdchlichen Grenzkosten entsprache, ruft hohe Administrations- und Kon-
trollkosten hervor und ist wegen der Notwendigkeit intensiver KontrollmaBnahmen
gesellschaftspolitisch nicht konsensfahig (Reiter 1994). Aus Effizienziiberlegungen
ist es daher sinnvoll, eine Abwagung zwischen der Treffsicherheit individueller
MaBnahmen und dem fiir eine Einzelfallbetrachtung notwendigen hohen Berech-
nungs-, Verwaltungs- und Kontrollaufwand vorzunehmen.

Da wegen der Intransparenz der bisherigen Berechnungsgrundlagen wichtige Para-
meter (Administrations-, Kontroll-, Konsensfindungs- und Opportunititskosten,
Hohe der Mitnahmeeffekte) nicht oder nur sehr grob quantifizierbar sind (Reiter
1994), ist zumindest auf eine Vereinheitlichung der bei EU, Bund und Landern
zugrundeliegenden Berechnungsverfahren, z.B. in Form einer Rahmenrichtlinie,
hinzuwirken. Unterschiedliche Pramienhchen fiir ahnlich- oder gleichlautende For-
dervoraussetzungen bleiben dann nach wie vor moglich und konnen in Abhéngigkeit
der individuellen Gewichtung einzelner Teilziele bei Beriicksichtigung regional
differierender Préferenzen auch sinnvoll sein, werden jedoch transparent und kénnen
so ggf. die Gesamtakzeptanz der MaBnahme erhohen.

Die Art der administrativen Implementierung ist fiir den Grad an raumlicher Flexibi-
litat einer MaBinahme relevant. Grundsitzlich ist es moglich, Manahmen wie die
Agrarumweltprogramme nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 auf zentraler Ebene
durch die Institutionen des Bundes zu administrieren oder die Durchfithrung an die
Lénder, Kreise und Gemeinden zu delegieren. Neben der rdumlichen Abgrenzung auf
der Basis von Verwaltungsrdumen kénnen an naturrdaumlichen oder regionalplaneri-
schen Kriterien orientierte Losungen fiir komplette Gebietskulissen verschiedener
GroBe und auch fiir Sonderstandorte gewihlt werden. Wegen des lokalen Charakters
verschiedener Schwerpunkte der EU-Verordnung, insbesondere der Naturschutzan-
forderungen, ist es unabdingbar, zumindest die Programmteile, diec primar auf den
gebietsbezogenen biotischen Ressourcenschutz abzielen, dezentral zuzuschneiden.
Pauschale Bewirtschaftungspramien, die den Administrations- und Kontrollaufwand
vermindern wiirden, sind daher in diesen Bereichen ebenso ungeeignet wie pauschal
gewihrte Stillegungspramien.

In Deutschland wurden zur Umsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 die
Verwaltungsrdume der Kommunen, Kreise und Lander gewihlt. Diese Orientierung
an Verwaltungsgrenzen erleichtert zwar die Administrierbarkeit der Forderprogram-
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me bzw. macht sie tiberhaupt moglich, zieht jedoch bei bestimmten Programmteilen
aufgrund sich iiberschneidender Grenzen von Natur- und Verwaltungsrdumen den
erheblichen Nachteil der Notwendigkeit einer grenziiberschreitenden Koordination
nach sich. Die Koordination, die insbesondere bei Problemen des abiotischen Res-
sourcenschutzes oft von besonderer Bedeutung ist, etwa beim Schutz groBer FlieB-
oder Stehgewisser vor Eutrophierung, wird erschwert.

In Deutschland wird die EU-Verordnung in der iiblichen foderalen Weise umgesetzt.
Primdire Umsetzungseinheit sind die Bundesldnder, in deren Verantwortung nicht nur
die Konzipierung, sondern auch die Administration der Agrarumweltprogramme
liegt. Nach der Formulierung durch die Bundeslénder miissen die Férderprogramme
von der EU zentral genehmigt werden, bevor sie den Landwirten angeboten werden
diirfen. Die Bundesregierung ist durch die Mitfinanzierung und Formulierung der
Fordergrundsitze iiber die GAK zwischengeschaltet. Zum Teil werden, wie in
Baden-Wiirttemberg oder Nordrhein-Westfalen, auch die Kreise bzw. Kommunen
am Umsetzungsprozel beteiligt. Einer dezentralen Strategie umweltpolitischer Maf-
nahmen kommt diese Verwaltungspraxis am nachsten. Da die Umsetzung dieser
kleinraumig geltenden Programme in die Verantwortung der Kreise und Kommunen
fallt, eine Koordination mit der Administration der Landesprogramme jedoch kaum
vorhanden ist, lassen sich Effizienzverluste durch Parallelférderung aber nicht ver-
meiden. So berichten Zeddies/Doluschitz (1996: 11), daB Doppelforderungen fiir die
Kommunen in Baden-Wiirttemberg nur schwer zu kontrollieren sind.

Als technologische Ansatzstelle der Lander-Umweltprogramme wurde primir das
Produktionsverfahren vorgesehen. Die aktuellen Agrarumweltprogramme in
Deutschland werden daher auch als handlungsorientierte Konzepte bezeichnet.
Samtliche Fordervoraussetzungen, die als forderungswiirdige Produktionsauflagen
zu verstehen sind, konnen in diesen Bereich eingeordnet werden. Bei diesen Konzep-
ten werden bestimmte landwirtschaftliche Praktiken mit der Erbringung 6kologi-
scher Leistungen gleichgesetzt. Sowohl die Bemessung der Honorierungshohe als
auch die Kontrolle der Einhaltung geférderter MaBnahmen ist mit vergleichsweise
geringem Aufwand moglich, allerdings auf Kosten der Zielgenauigkeit. Denn metho-
denbedingt konnen auch bei der Anwendung bestimmter geforderter landwirtschaft-
licher Praktiken die erwiinschten positiven Umwelteffekte ausbleiben oder aufgrund
von Zielkonflikten einzelner Programmteile sogar negative externe Effekte auftreten
(Rat von Sachverstindigen fiir Umweltfragen 1994: Tz 941). Es wird auBerdem
kritisiert, da8 die unternehmerische Kreativitdt und Handlungsfreiheit durch die
handlungsorientierten Honorierungsansitze gehemmt werden (Berg et al. 1993;
Streitetal. 1989: 65-66).

Je nach geforderter Malinahme wurden verschieden dimensionierte Regelungsrdume
gewiihlt. Sowohl kleinrdumige Fordermalnahmen wurden vorgesehen (Ackerrand-
streifenprogramme) als auch Betriebszweige (Forderung des Verzichts auf ertragstei-
gernde Betricbsmittel im Ackerbau oder in Dauerkulturen) und ganze Betriebe
betreffende (Forderung 6kologischer Anbauverfahren).

Im Gegensatz zu Deutschland wihlten andere Mitgliedstaaten wie Osterreich bei der
Umsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 einen stirker ergebnisorientierten



Ansatz, bei dem der meBbare Output an 6kologischen Leistungen honoriert wird.
Diese Konzepte verbinden die Vorteile, da3 die unternehmerische Handlungsfreiheit
nicht gehemmt wird und eine Honorierung exakt und zielgenau entsprechend der
Erbringung gewiinschter Umwelteffekte erfolgt, mit dem Nachteil hohen administra-
tiven Aufwands. Streit et al. (1989: 49, 65) befiirworten solche ergebnisorientierten
Bewertungsmafstibe, insbesondere da dem einzelnen Landwirt freie Wahl gelassen
wird, welche Mittel er zur Erreichung der gesetzten Ziele einsetzt. Die Zielerrei-
chung sei effizienter zu gewihrleisten als bei zentraler Vorgabe einzuleitender Maf3-
nahmen, da nur so die Landwirte ihren Informationsvorsprung beziiglich ihres
Standortes und dessen Anspriichen nutzen konnen. Durch diese Ma3nahmenvariante
konnen dynamische Anreizwirkungen entfaltet und dezentral vorliegendes know
how eingesetst werden, um die Effizienz der MaBnahmen zu steigern.

Die administrativ-rechtliche Praktikabilitét solcher ergebnisorientierter Maf3nah-
men ist gering, da es bisher kaum Ansitze zur Erfassung, Bewertung und Monetari-
sierung der gewiinschten externen Effekte gibt. Dariiber hinaus sind bisher keine
Instrumente bekannt, die eine Honorierung in der erforderlichen regionalen Differen-
zierung ermoglichen. Auch die groe Vielfalt der Programme triagt dazu bei, daf
Verwaltungs- und Kontrollprobleme entstehen (Wissenschaftlicher Beirat beim
BML 1996: 19). Vereinzelte Hinweise verschiedener administrativer Ebenen bestiti-
gen die Vermutung, daf der Verwaltungsaufwand nach der EU-Agrarreform, insbe-
sondere auch durch die flankierenden MaBinahmen, erheblich angestiegen ist und von
den zustdndigen Verwaltungseinheiten nur mit erheblichem Zusatzaufwand bewil-
tigt werden kann (Pahmeyer 1994). Auch die Europdische Kommission weist darauf
hin, daB durch die Regionalisierung der Umweltprogramme ein erhebliches Verwal-
tungsproblem entsteht; einen Hauptgrund machen die EU-weit bis Mitte 1996 ca.
160 genehmigten Programme aus, die beim Notifizierungsvorgang vollstandig ge-
priift werden miissen (0.V. 1996a).

Mit der Wahl des beschriebenen Adressatenkreises (Landwirte) wurde die Zielgenau-
igkeit der MaBinahmen erhoht, da man direkt an der Quelle der Umweltbelastungen
(bzw. in Zukunft befiirchteter eingeschriankter positiver Umweltleistungen, z.B. in
Form von Landschaftserhalt) ansetzte. Aufgrund ihrer im Vergleich zu zentralen
Losungen hohen Zielgenauigkeit verursachen diese Mainahmen zwar geringe Op-
portunitéts-, jedoch erhohte Administrations- und Kontrollkosten, da individuelle
Vertrage abgeschlossen und auch kontrolliert werden miissen.

Im Rahmen der beschricbenen Agrarumweltprogramme findet einc breite Palette von
Indikatoren Verwendung, auf deren Grundlage eine Forderung der crbrachten Lei-
stungen stattfindet:

- exakte naturwissenschaftliche MaBeinheiten (GVE/ha, kg N/ha),

—  Vorhandensein bestimmter Bewirtschaftungsformen oder Tierrassen (inte-
griert, 6kologisch: ja/nein),

— Anwendung crtragsteigernder Betricbsmittel wie  chemisch-synthetischer
Diinge- und/oder Pflanzenschutzmittel (ja/nein).

127



Einen weiteren wichtigen formalen und damit verwaltungsrelevanten Aspekt bei
Agrarumweltprogrammen macht die Ausgestaltung der Kontrollmechanismen aus
(Lettmann 1995). Die Kontrolle der teilnehmenden Landwirte zur Vermeidung unge-
rechtfertigter Pramienzahlungen erfolgt inzwischen in der Mehrzahl der Bundeslan-
der auf der Basis der 1992 erlassenen ,,Verordnung zur Einfithrung eines integrierten
Verwaltungs- und Kontrollsystems fiir bestimmte gemeinschaftliche Beihilferege-
lungen* (INVEKOS) (Bottcher 1998; Rat der Europadischen Gemeinschaften 1992d).
Die dieser Bestimmung zugrundeliegende Verordnung dient der Kontrolle samtlicher
Beihilferegelungen der EU-Agrarreform von 1992.

Im Mittelpunkt der Verordnung steht die Konstituierung einer elektronischen Daten-
bank auf einzelstaatlicher Ebene, die fiir jeden Beihilfeantrag simtliche Daten des
Antragstellers und seiner betrieblichen Verhiltnisse erfaf8t (Beihilfeantrag: ,,Fla-
chen* und ,,Tiere*). Die Registrierung wird bis auf die Ebene einzelner landwirt-
schaftlicher Parzellen vollzogen, die mit Kennummern versehen werden. Auch
landwirtschaftliche Nutztiere, fiir die Beihilfen beantragt werden, sind so zu kenn-
zeichnen, da8 problemlos ihr Herkunftsbetrieb feststellbar ist. Die Verordnung 148t
ausdriicklich zu, zur Uberpriifung der Angaben auf die Methoden der Fernerkundung
(Luftaufnahmen oder Satelliteniiberwachung) zuriickzugreifen. AuBler Luxemburg
und Osterreich machen inzwischen simtliche Mitgliedstaaten von dieser Moglich-
keit Gebrauch (Europdische Kommission 1997b). Die Kontrollen mit Hilfe der
Fernerkundung wurden von der EU mit zusatzlichen Anreizen versehen; bis 1994
erfolgte eine vollstdndige Finanzierung der Ausgaben der Mitgliedstaaten, bis ein-
schlieBlich 1998 waren es immerhin noch 50 vH.

Unter den Anwendungsbereich des INVEKOS fallen neben den AgrarumweltmaB-
nahmen:

— im pflanzlichen Bereich samtliche Stiitzungsregelungen bestimmter Kultur-
pflanzen,

— im tierischen Bereich die Pramienregelungen bei Rindfleisch, Schaf- und Zie-
genfleisch sowie

—  SondermaBnahmen in Berggebieten und benachteiligten Gebieten.

Daneben ist vorgesehen, das System so auszugestalten, da3 der Anwendungsbereich
auf weitere gemeinschaftliche Beihilferegelungen ausgedehnt wird (Rat der Europii-
schen Gemeinschaften 1992d). Ziel ist die Anpassung der Kontrollmechanismen an
die verinderten Bedingungen aufgrund der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik
von 1992 mit iiberwiegend direkten (flachenbezogenen) Einkommensbeihilfen. Eine
Effizienzsteigerung der AgrarreformmaBnahmen wird als Ziel ausdriicklich genannt.
Die Einzelkomponenten der anvisierten Effizienzsteigerungen durch INVEKOS
sind:

—  Vermeidung von Doppelkontrollen,

—~  Verstiarkung der Kontrollen ohne Mehraufwand.

Die Kommission weist darauf hin, da aufgrund der Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik zu erwarten ist, daB sich zwar das Volumen einzelner Unregelmafigkei-
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ten vermindert, daf8 aufgrund der neuerdings iiberwiegend direkten Transfers jedoch
die Anzahl der Antragsteller und damit auch potentieller Verstofle ansteigt (Agrar-
biindnis 1994). Das ,,Flaschenhalsprinzip* gebiindelter Uberwachung, etwa auf der
Stufe der Verarbeiter landwirtschaftlicher Rohprodukte (wie Molkereien), das durch
seine vergleichsweise hohe administrative Praktikabilitat Vorteile mit sich brachte,
1aBt sich nun nur noch eingeschréankt anwenden.

Mit den Durchfiihrungsbestimmungen zur INVEKOS-Verordnung nahm die Kom-
mission Ende 1992 eine weitere Konkretisierung der Bestimmungen vor (Européi-
sche Kommission 1992b). Diese fixieren u.a., daB die Sanktionen gestaffelt nach der
Schwere der UnregelmaBigkeiten vorzunehmen sind und maximal einen Ausschlufl
des Betriebsinhabers fiir das betreffende und das folgende Jahr bedeuten diirfen.
Auch Bagatellgrenzen, deren Hohe die Mitgliedstaaten bestimmen, konnen vorgese-
hen werden. Zur Kontrolle landwirtschaftlicher Betriebe ist eine ,,signifikante Stich-
probe der Antrdge” auszuwdihlen. Dies bedeutet laut Durchfiihrungsverordnung
10 vH der Beihilfeantriage ,,Tiere”, 5 vH der Beihilfeantrdge ,,Flichen* und eine
Steigerung dieser Kontrolldichte bei aufgedeckten UnregelméaBigkeiten in den be-
treffenden Gebieten.

Interessant fiir eine Effizienzbetrachtung der KontrollmaBnahmen ist insbesondere
eine der Kontrolle vorgeschaltete ,,Risikoanalyse** der umsetzenden Behorden, die
u.a. nach folgenden Parametern vorgenommen wird:

—  Beihilfebetrage,
—  Zahl der Parzellen, GroBe der beantragten Flachen und Zahl der Tiere,
—  Entwicklung gegeniiber dem Vorjahr,

—  Kontrollergebnisse der Vorjahre.

Ergibt sich aufgrund dieser Risikoanalyse ein Verdachtsmoment, werden die Kon-
trollen intensiviert und damit die Verwaltungseffizienz erhoht, da die Wahrschein-
lichkeit steigt, VerstoBBe aufzudecken.

Unabhingig von der Anwendung des INVEKOS existieren in den Bundeslindern
unterschiedliche Kontroll- und Verwaltungsvorschriften (0.V. 1993a). In der entspre-
chenden Regelung des rheinland-pfalzischen Ministeriums fiir Landwirtschaft,
Weinbau und Forsten und des Ministeriums fiir Umwelt heif3t es, da8 sich die
Zuwendungsempfanger zu verpflichten haben, neben Kontrollen stichprobenartige
Ertragsmessungen zu dulden (0.V. 1993a).

Dabbert/Braun (1993) kommen beziiglich der Einhaltung der Produktionsauflagen
im Rahmen des Extensivierungsprogramms, einem Vorldufer der Verordnung (EWG)
Nr. 2078/92, zu dem Ergebnis, daB Ineffizienzen durch unzureichende Kontrollme-
chanismen entstehen. Insbesondere die Kontrolle der Extensivierungsbetriebe ohne
Mitgliedschaft in einem anerkannten Verband des Organischen Landbaus sei unzu-
reichend geregelt. Es sei mit erheblichen Mitnahmeeffekten zu rechnen.
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Reiter (1994) stellt diese Mitnahmeeffekte, definiert als finanzielle Ubertragungen an
Landwirte ohne entsprechende Gegenleistung, auch beim baden-wiirttembergischen
MEKA fest — einem der Agrarumweltprogramme mit den langsten Implementations-
erfahrungen. Hier ist allerdings deutlich zu unterscheiden zwischen solchen Effek-
ten, die wie die Einkommenssicherung oder andere Ziele politisch gewollt sind,
sowie nicht beabsichtigten effizienzmindernden Vertragsverstoen (z.B. Doppelfor-
derung). Allerdings stehen auch gewollte Mitnahmeeffekte, die nicht auf Vertrags-
verstoBen beruhen miissen, im Konflikt zu verteilungspolitischen Grundsatzen und
sind dementsprechend zu vermeiden, wenn sie nicht explizit an weitere Ziele gebun-
densind.

Der Bereich der vertraglichen Vereinbarungen mit primarer Zielrichtung auf den
biotischen Ressourcenschutz, zu dem groBe Teile der Forderprogramme der flankie-
renden MaBBnahmen zéhlen, scheint u.a. wegen seiner zahlreichen Einzelregelungen
besonders anfillig fiir VertragsverstoBe zu sein. Die Ermittlung samtlicher Bestim-
mungsgroBen fiir Vertragsbriiche dieser Art sowie deren Quantifizierung sind jedoch
wegen Informationsasymmetrien nahezu unmoglich. Hanf (1993) weist auf eine
Untersuchung im Auftrag des schleswig-holsteinischen Umweltministers aus dem
Jahre 1991 hin, die zu dem Ergebnis kommt, daB sich 30 vH der teilnehmenden
Landwirte nicht an die Vertragsregeln halten. Allerdings sei davon auszugehen, da3
die Vertragsnehmer im iiberwiegenden Teil lediglich gegen einzelne Passagen des
Vertrags verstoflen und i.d.R. nicht immer den ganzen Vertrag negieren. AuBBerdem
sei nur ein Teil der Vertragsnehmer potentiell bereit, den Vertrag zu brechen.

Die Art der Sanktionsmaf3nahmen bei Programmverstif3en variiert sehr stark. In
manchen Bundesldndern liegen detaillierte Verwaltungsvorschriften vor, die regeln,
in welchen Fillen und in welchem Umfang SanktionsmaBnahmen einzuleiten sind.
Allerdings lassen auch diese vergleichsweise exakten Regelungen einen gewissen
Ermessensspielraum zu. Wihrend einige Bundeslidnder lediglich den AusschluB3 vom
Programm vorsehen, ist z.T. auch die Moglichkeit der Riickzahlungsverpflichtung
ausgezahlter Forderpramien vorgesehen.

Mit Sanktionen, z.B. in Form der Aufhebung des Bewilligungsbescheids und Riick-
forderung der bereits gezahlten Forderbetrage, wird in Rheinland-Pfalz gedroht,
wenn:

—  die Zuwendung durch unrichtige oder unvollstindige Angaben erwirkt worden
ist,

- Mitteilungspflichten nicht oder nicht rechtzeitig nachgekommen wird,
— Auflagen nicht eingehalten worden sind oder

— der Zuwendungsempfanger schwerwiegend gegen produktions-, tierschutz-,
naturschutz- oder lebensmittelrechtliche Bestimmungen verstot (0.V. 1993a).

Baden-Wiirttemberg und Hessen weisen auf die Moglichkeit der strafrechtlichen
Verfolgung und Ahndung mittels Geldstrafen nach Subventionsstrafrecht hin. Hes-
sen laBt die Moglichkeit zu, bei festgestellten Programmversto8en dennoch weiter zu
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fordern, jedoch lediglich im Umfang der verbleibenden Fliachen, fiir die laut Kon-
trollergebnis die Forderbedingungen erfiillt werden. Auch in Rheinland-Pfalz ist der
AusschluB von Teilflichen moglich.

Durch die Art der Verwaltungsform ist die freiwillige Teilnahme der Landwirte an
Umweltprogrammen nicht nur mit Ertragsverzicht bzw. erhohtem Aufwand in Form
von Vorleistungen und/oder Arbeitseinsatz verbunden, sondern auch mit weiteren
Kostenfaktoren bzw. NutzeneinbuBen. So kann die Antragstellung und -begleitung
einen nicht zu vernachlassigenden Zeitaufwand auslosen. Dazu gehort auch die
Verpflichtung, die fiir Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen notwendigen Informa-
tionen zu liefern (BML 1995a; Européische Kommission 1996). Bestandteil dieser
Verpflichtung ist die Einverstandniserkldrung,

- dem Kontrollpersonal Einsicht in die betrieblichen Unterlagen zu gewihren
sowie

—  Vor-Ort-Kontrollen der Flurstiicke bzw. der gesamten Betriebsfliche und der
Wirtschaftsgebdaude einschlieBlich einer etwaigen Probenahme zu ermogli-
chen bzw. zu unterstiitzen.

Bei aufgedeckten VerstoBen gegen die eingegangenen Verpflichtungen sind
—  zu Unrecht gezahlte Betrige einschlieBlich Zinsen zuriickzuerstatten und

- werden die Betroffenen von der Teilnahmemoéglichkeit fiir die Dauer von zwei
Jahren nach Offenlegung des VerstoBes ausgeschlossen.

Fiir die Bewertung moglicher Sekundarwirkungen im Verlauf der Administration ist
zu beriicksichtigen, daB nicht mit volliger Sicherheit ausgeschlossen werden kann,
versehentlich Unschuldige zu bestrafen (Hanf 1993). Das bedeutet fiir den einzelnen
Landwirt, dal er neben den iiblichen Aufwendungen fiir die Beantragung und
betriebsinterne Verwaltung der Programmteilnahme auch mit Opportunititskosten
aufgrund ,,nicht kalkulierbarer Eingriffsintensitit* durch die Verwaltungsbehorden
rechnen muf.

Auf den ersten Blick scheinen die Art der Vertragspartnerschaft sowie die Vertrags-
dauer im Rahmen der Agrarumweltprogramme von nachrangiger Bedeutung zu sein.
Verschiedene Autoren weisen jedoch darauf hin, daB die Vertragsausgestaltung von
Umwelt- und Naturschutzmafnahmen und hier insbesondere die Frage der Wahl der
Vertragspartner gro3en Einflu} auf die Effizienz und damit den Erfolg einer MaBnah-
me haben kann (Latacsz-Lohmann 1993; Hanf 1993; Scheele, Isermeyer 1989: 104).
Insbesondere die Kontrollierbarkeit einer MaBnahme und damit die administrativ-
rechtliche Praktikabilitdt hingen entscheidend von diesem Parameter ab. Informati-
onsasymmetrien zwischen Vertragsgeber (Principal) und Vertragsnehmer (Agent)
konnen durch die Wahl der Vertragspartner sowie weitere Groen entscheidend
gesteuert oder sogar nahezu vollig vermieden werden. Es sind verschiedene Ausge-
staltungsvarianten denkbar. Vertrage zwischen staatlichen Institutionen und einzel-
nen Landwirten stellen nur eine Moglichkeit dar. Es existieren weitere mogliche
Vertragspartner auf Leistungsnehmer- und Leistungsgeberseite (Ahrens 1992:
139-142):
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—  Leistungsnehmer (Principals):

suprastaatliche oder staatliche Institutionen (EU-Kommission, Bundes- und
Landesministerien, Landwirtschaftskammern usw.),

beauftragte und anerkannte nichtstaatliche Institutionen (Verbdnde, Vereine
usw.).

—  Leistungsgeber (Agents):
einzelne Landwirte,
Zusammenschliisse von Landwirten (z.B. Betriebsgemeinschaften),
Nichtlandwirte (Vereine, Arbeitskreise, Privatpersonen).

In engem Zusammenhang mit der Frage der Bestimmung der Vertragspartner auf
beiden Seiten steht die Administrierbarkeit einer FordermaBnahme. Denn mit der
Zahl der Vertragspartner steigen im Regelfall die Verwaltungskosten bei ihrer Durch-
fiihrung. Skaleneffekte, die bei der Biindelung von Verwaltungsverfahren bis zu einer
bestimmten GroBe entstehen, konnen bei diesen dezentralen Losungen nicht genutzt
werden. Dieser Nachteil individueller Losungen kann jedoch durch die Nutzung
dezentralen know hows oder steigende Teilnahmequoten kompensiert werden. Einen
Kompromif stellt die Option dar, nicht nur Einzellandwirten die Teilnahme zu
ermoglichen, sondern auch Gruppen von Landwirten, so daf3 neben der Verwaltungs-
biindelung die soziale Kontrolle in der Gruppe positive Effizienzeffekte nach sich
zieht, da die administrativen Kontrollkosten minimiert werden.

Am Beispiel des Landes Nordrhein-Westfalen lassen sich die unterschiedlichen
behordlichen Zustdndigkeiten im Rahmen der Agrarumweltprogramme ablesen
(Ubersicht 13). Samtliche MaBnahmen, die nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92
gefordert werden, sind hier im ,,Kulturlandschaftsprogramm (KULAP)-NRW* ge-
biindelt worden. Fiir die verschiedenen MaBnahmenteile sind verschiedene Behor-
den zustandig:

—  Die Kreisstellen der Landwirtschaftskammern betreuen die allgemeinen Ex-
tensivierungsmaBnahmen im Ackerbau und bei der Griinlandnutzung, ein-
schlieBlich der zwanzigjahrigen Stillegung und der Forderung des okologi-
schen Landbaus sowie das Uferrandstreifenprogramm, Teile des Feuchtwie-
senschutzprogramms und des Gewisserauenprogramms.

—  Die Amter fiir Agrarordnung sind fiir das Ackerwildkrauter-, fiir Teile des
Gewisserauenprogramms sowie das Mittelgebirgsprogramm verantwortlich.

—  Die Unteren Landschaftsbehorden der Kreise und kreisfreien Stadte admini-
strieren das Streuobstwiesenprogramm sowie die spezifischen Kreisprogram-
me (MURL NRW 1994; Born 1996a).

Es wurden ,,Programmregionen’* entwickelt, die dazu dienen sollen, Fordermittel der
flankierenden MaBnahmen in ausgewahlte Rdume des Landes zu lenken (Schmidt
1996). Diese Gebietskulissen wurden anhand der Bestimmungsfaktoren:

-~ naturrdaumliche Bedingungen,

—  Belastungen des Naturhaushalts und



Ubersicht 13

Die Agrarumweltprogramme in Nordrhein-Westfalen und ihre Finanzierung

Extensivierung Natur- und Umweltschutzes
Programmbausteine Programmbausteine ohne Gebietskulisse « Extensive Griinland-

ohne Gebietskulisse

o Forderung der
Extensivierung im
Ackerbau und bei
Dauerkulturen

o Forderung der
Griinlandextensi-
vierung

o Forderung des
Okologischen
Landbaus

o Schutzprogramm fiir Ackerwildkrauter
o Programm zur Erhaltung und Wieder-
begriindung von Steuobstwiesen
20jahrige Stillegung von landwirt-
schaftlich genutzten Flichen

Programmbausteine mit Gebietskulisse

e Feuchtwiesenschutzprogramm

o Mittelgebirgsprogramm

o Gewdsserauenprogramm

o Uferrandstreifenprogramm

Sonstige Programmbausteine

o Zucht vom Aussterben bedrohter
lokaler Haustierrassen

o Leitbetriebe . Okologischer Landbau™

e BildungsmaBnahmen . Umweltgerechte
Landbewirtschaftung™

bewirtschaftung im
Mittelgebirge

Extensive Griinland-
bewirtschaftung im
Flachland

Extensive Griinland-
bewirtschaftung in
der Ubergangszone

Bewirtschaftung von
kulturhistorisch be-
deutenden Biotopen

Bewirtschaftung von
Uferstreifen

Pflege aufgegebener
landwirtschaftlicher
Nutzflichen
Umwandlung von
Acker in Griinland

ﬁ

ﬁ

ﬁ

Finanzierung:
S0vH EU

30 vH Bund
20 vH Land

Finanzierung: 50 vH EU
50 vH Land

Finanzierung:
50 vH EU
10-20 vH Kreis
30-40 vH Land

{}

Einbeziehung in die Bund- Lander-Gemeinschaftsaufgabe
..Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes™

{}

Verordnung (EWG) Nr. 2078/92

Fiir umweltgerechte und den natiirlichen Lebensraum schiitzende landwirtschaftliche

Produktionsverfahren

RWI

ESSEN

Nach Woike (1997).
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—  agrarstrukturelle Gegebenheiten (Zugehorigkeit zur Gebietskulisse benachtei-
ligter Gebiete)

ausgewihlt. An diesen Abgrenzungskriterien ist ablesbar, da 6konomische Kriterien
wie regional differenzierte Grenzvermeidungskosten unberiicksichtigt blieben oder
lediglich indirekt einflossen. Auch die Analyse des raumlichen Wirkungskreises
externer Effekte der landwirtschaftlichen Produktion fehlt vollstandig, so daB3 nicht
transparent wird, ob ,,Spillovers* tiber die Grenzen der gebildeten Programmregio-
nen hinaus vorkommen und in diesen Fillen Ineffizienzen produzieren.

Mitte 1998 lagen fiir 17 Landkreise Nordrhein-Westfalens genehmigte Kreiskultur-
landschaftsprogramme vor; von weiteren 11 wurden solche spezifischen Programme
erarbeitet bzw. lagen dem Ministerium fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirt-
schaft (MURL) zur Genehmigung vor®*. Mit der Anmeldung dieser Programme
legen die Landkreise nicht nur die Forderinhalte im Rahmen von MURL-Vorgaben
fest, sondern beeinflussen auch die zugehorige Gebietskulisse.

3.2.2. Finanzierung

Da die Auflagen der Umweltprogramme der Bundesldnder im Rahmen der Verord-
nung (EWG) Nr. 2078/92 im allgemeinen zu Kostenerhthungen bzw. einzelbetriebli-
chen Nutzenminderungen fithren (Hanf 1993), werden den Landwirten fiir die
Unterlassung bestimmter MaBnahmen (z.B. Pflanzenschutz auf Ackerrandstreifen)
oder fiir besondere PflegemaBnahmen (z.B. Anlage von ungenutzten Zwischenstruk-
turen) Ausgleichszahlungen in Form von Pramien gewihrt. Bei diesen Manahmen
mit Wirkungen auf die Finanzhaushalte der auszahlenden Gebietskorperschaften
wird das Gemeinlastprinzip angewendet, wodurch eine rasche politische Durchset-
zung im Verlauf des Erlasses der Verordnung erleichtert wurde (Henrichsmeyer,
Witzke 1994a: 391). Abgesehen von der Verteilungsproblematik besteht hierbei
jedoch Unsicherheit iiber die langfristige Finanzierbarkeit der erreichten Umwelt-
verbesserungen.

Seit der Verabschiedung der EU-Verordnung existiert ein einheitlicher Finanzie-
rungsrahmen zur Forderung umweltgerechter und den natiirlichen Lebensraum
schiitzender landwirtschaftlicher Produktionsverfahren. Die Bundeslinder, in deren
Kompetenz in Deutschland die Konzeption und Abwicklung von Umweltprogram-
men fillt, haben die Moglichkeit, ihre FordermaBnahmen und -programme bei
Angleichung an die in der EU-Verordnung festgelegten Voraussetzungen teilweise
aus EU-Mitteln, bei Orientierung an den Grundsitzen des Rahmenplanes der GAK
zusétzlich mit Mitteln des Bundes zu finanzieren (Tabelle 2). Bei der Finanzierung
samtlicher Programme, die der EU zur Vorlage kommen und bewilligt werden,
beteiligt sich die EU zu 50 vH (bzw. zu 75 vH in benachteiligten Gebieten). Innerhalb
des Rahmens der GAK iibernimmt der Bund eine nach der EU-Mitfinanzierung
verbleibende Finanzierungsverantwortung von 60 vH (der verbleibenden 50 bzw.
25 vH). Das bedeutet, dal geforderte MaBBnahmen im Rahmen der GAK zu 50 vH

24  Miindliche Mitteilung von Dr. M. Woike, LOBF/LAFAO, Diisseldorf, vom 26.3.1998.
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Tabelle 2

Finanzierungsanteile von EU, Bund und Lindern im Rahmen
von Agrarumweltmainahmen!

in vH
Forderbereich EU Bund Lénder Kreise
N Eluggligesr;smerungsprogramm (Laufzeit bis 25 525 2.5 B
(2) Agrarumweltprogramme der Lander bis 1992 -
ohne EU-Beteiligung - - 100 -
mit EU-Beteiligung 25 - 75 -
(3) GAK-MaBnahmen
in ABL 50 30 20 -
in NBL 75 15 10 -
?r'ami;nz innerhalb der GAK-Forderung, die 50 ) s
iiber die GAK-Grenze hinausgehen
(-t) gebietsspezifische Programme
in benachteiligten Gebieten 50 - -
in nicht-benachteiligten Gebieten 75 - -
Préimien” innerhalb der gebietsspezifischen
Programme. die iiber die EU-Fordergrenze - - 100 -
hinausgehen

(5) Kreisprogramme in NRW
in Gebieten mit Landschaftsplan 50 - 40 : 19 a4
in Gebieten ohne Landschaftsplan 50 - 30 20

Nach Plankl (1996). — 'Grau unterlegt sind die Felder, bei denen ein deutliches MiBverhiltnis
zwischen starker Zielfindungs-/Entscheidungskompetenz und geringer Finanzierungsverant-
wortung feststellbar ist. Bei kursiven Werten ist von einem umgekehrten MiBverhaltnis auszu-
gehen. — 2Voraussetzung ist die Wettbewerbsneutralitit der MaBnahme: sie muB von der EU RWI
genehmigt werden. ESsEN

von der EU, zu 30 vH vom Bund und zu 20 vH vom Land geférdert werden. In
benachteiligten Gebieten iibernehmen die EU 75 vH, der Bund 15 vH und das Land
10 vH der Forderbetrage.

Dieses Finanzierungssystem bedeutet, da von MaBnahmen, die iiber die GAK
gefordert werden, neben den Lianderhaushalten auch die der EU und des Bundes
betroffen sind. Weitere haushaltsrelevante Ausgaben erfolgen iiber die gebietsspezi-
fischen Programme, die von der EU und den Léandern kofinanziert werden. Zum Teil
geben die Linder ihre Finanzierungsverantwortung an die Kreise und Kommunen
weiter. Wie bereits erldutert, ist z.B. in Nordrhein-Westfalen seit einiger Zeit eine
landesweite Rahmenrichtlinie in Kraft, iiber die die Kreise und kreisfreien Stadte je
nach ortlichen Bedingungen (und Finanzierungsmoglichkeiten) einzelne MaBnah-
men auswihlen und zu individuellen Programmen zusammenschniiren konnen
(Wilstacke 1994: 110-118). In diesen Fillen wird in Abhingigkeit der Existenz eines
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Landschaftsplans die Finanzierungsverantwortung in unterschiedlichen Anteilen an
die Kreise weitergegeben (Tabelle 2) (Born 1996a: 21-23; Born 1996b: 24-25).

Bei MaBBnahmen, die von den Bundesldandern im Rahmen der GAK gefordert werden
((3) in Tabelle 2), konnen die Pramienzahlungen um bis zu 40 vH abgesenkt und bis
zu 20 vH angehoben werden. EntschlieBen sich jedoch einzelne Lander, tiber diese
Grenzen hinaus zu fordern, lehnt der Bund fiir diese zusitzliche Forderung jede
Mitfinanzierung ab. Die iiber die GAK-Obergrenze hinausgehenden Betrige miissen
in diesen Fillen aus Landesmitteln mit EU-Unterstiitzung finanziert werden. Ahnli-
ches gilt fiir die Forderbereiche auflerhalb der Gemeinschaftsaufgabe ((4) und (5) in
Tabelle 2). Programme dieser Art miissen der EU zur Notifizierung eingereicht
werden und unterliegen dort der Uberpriifung nach wettbewerbsrechtlichen Kriteri-
en. Bestehen aus wettbewerbsrechtlichen Erwédgungen keine Bedenken, werden
solche Programme von der Europiischen Kommission zugelassen. Die Lander tiber-
nehmen dann in Eigenverantwortung, ohne finanzielle Beteiligung des Bundes, die
iiber die EU-Obergrenze hinausgehenden Pramienzahlungen. In den Fillen des
Uberschreitens von GAK- bzw. EU-Forderhochstgrenzen haben die Pramienzahlun-
gen zusdtzlich Wirkungen auf die Haushalte der Bundeslander.

Die Anteile der Bundeslander an den iibertragenen EU-Mitteln sind Tabelle 3 zu
entnehmen. Danach profitieren Bayern und Baden-Wiirttemberg mit einem Anteil
von 31 vH bzw. 18 vH an den EU-Kofinanzierungsmitteln am stirksten. Dies ist um
so erstaunlicher, als der Kofinanzierungsanteil in den westlichen Bundesliandern
lediglich 50 vH der Gesamtfordermittel betragt, wihrend sich die EU in Ostdeutsch-
land mit 75 vH beteiligt. Von den etwa 3 Mrd. DM, die zwischen 1993 und 1997 in
Deutschland fiir AgrarumweltmaB3nahmen iibertragen wurden, flossen in die ostdeut-
schen Bundeslander etwa 1 Mrd. DM, in die westlichen etwa 2 Mrd. DM.

Bei der bisherigen administrativen Praxis zeigt sich im Bundesvergleich, daf3 in den
alten Landern der Schwerpunkt mit rund zwei Dritteln der Finanzmittel bei den
landerspezifischen und ohne Bundesbeteiligung zu finanzierenden Programmen
liegt, wahrend in den neuen Bundeslandern rund 65 vH der Finanzmittel auf die
Mafinahmengruppe entfallen, bei der sich der Bund beteiligt (Plankl 1994b: 31-45).

Plankl (1996: 33—47) beschreibt die Férderung umweltfreundlicher landwirtschaftli-
cher Produktionsverfahren vor und nach der EU-Agrarreform von 1992. Die Finan-
zierungsanteile fiir die Programme aus der Zeit vor 1992 sind Tabelle 2 (Punkt 2) zu
entnehmen. Dabei wird deutlich, daB die Finanzierungsverantwortung der Bundes-
lander vor der Reform erheblich groBer war. Dies kann als Hauptgrund dafiir
gewertet werden, dafl nach der Reform bzw. der Einfiihrung der Verordnung (EWG)
Nr. 2078/92 und ihren entsprechenden Kofinanzierungsmdoglichkeiten erheblich
mehr Finanzmittel in forderungswiirdige umweltfreundliche Produktionsverfahren
flossen. Im Durchschnitt der Bundeslander betrugen die Steigerungen der verausgab-
ten Mittel etwa 90 vH. Bei einzelnen Bundeslandern liegen diese Zuwachsraten bei
200 bis 300 vH, selbst wenn man von den neuen Bundesldndern absieht. Schleswig-
Holstein ist das einzige Bundesland, das seinen geplanten Mittelverbrauch (deutlich)
reduzierte.
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Tabelle 3

Agrarumweltprogramme in Deutschland und Kofinanzierung der EU
1993 bis 1997
Anteil an
Ausgaben davop: EU- Gesamt- | Forderflache | Anteil an der
Mittel zahlungen 1997 Landes-LF
der EU in D
in Mill. DM in vH in ha in vH
Schleswig-Holstein 19,82 8,89 0,6 13638 1,3
Niedersachsen 52,25 26,40 1,6 64970 24
Bremen 0,65 0,26 - 901 9,6
Hamburg 7,79 3,19 02 3601 25,5
Nordrhein-Westfalen 27,64 12,88 0,8 41538 2,7
Rheinland-Pfalz 97,46 51,09 3.0 71129 9,9
Saarland 18,25 8,99 0,6 29705 40,6
Hessen 153,69 75,58 4,5 122916 15,9
Baden-Wiirttemberg 690,98 301,36 17,9 819550 55,5
Bayern 1077,31 512,56 30,5 2934790 86,9
Westdeutschland gesamt 214584 1001,20 59,5 4102738 -
Mecklenburg-Vorpommem 52,70 36,91 22 53072 39
Brandenburg 211,63 158,05 9.4 203227 15,1
Berlin 0,05 0,02 - 93 4,1
Sachsen-Anhalt 131,06 81,94 49 126616 10,8
Thiiringen 224,86 168,08 9,9 174367 21,7
Sachsen 315,64 236,11 14,0 580088 63,9
Ostdeutschland gesamt 935,94 681,12 40,5 1137463 -
Deutschland gesamt 3081,78 168232 100,0 5240201 30,2
- RWI
Eigene Berechnungen nach 0.V. (1997f); 0.V. (1998c); Niendieker (1998: 123-125). EsSEN

Die Analyse von Plankl macht auch deutlich, dal der Status eines Bundeslandes im
Landerfinanzausgleich Auswirkungen auf die Mittelinanspruchnahme hat. Es 14t
sich empirisch nachweisen, dafl Bundesldnder, die einen geringen Zuwachs der
Mittel seit Einfithrung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 zu verzeichnen haben,
ausnahmslos zu den ,,Geberldndern‘ im Léanderfinanzausgleich zdhlen. Demgegen-
tiber sind in der Gruppe, die hohe Mittelzuwichse zu verzeichnen hatte, ausnahmslos
,,Nehmerldnder*.

Von 1993 bis zum Oktober 1996 wurden in Deutschland von EU, Bund und Landern
insgesamt 2,15 Mrd. DM an Landwirte iibertragen, die an Agrarumweltmafnahmen
nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 teilnahmen; Tabelle 4 zeigt die Finanzierungs-
anteile der EU, des Bundes und der Lander. Die Forderprogramme umweltfreundli-
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Tabelle 4

Ausgaben von EU, Bund und Landern fiir Agrarumweltprogramme
in Deutschland
1993 bis 1996: bis einschlieBlich 15. Oktober 1996 (Ende des EU-Haushaltsjahres)

Institution Ausgaben in Mill. DM Anteil in vH
EU-Ausgaben 1158,8 53
Bundesausgaben (GAK) 1476 7
Landesausgaben

innerhalb der GAK 98,4 5
auBerhalb der GAK 742,4 35
Insgesamt 21472 100

Eigene Berechnungen nach 0.V. (1996f). — 2Berechnungsgrundlage sind auBer den im Rahmen RWI
der GAK 1994 und 1995 tatsichlich verausgabten die fiir 1996 angemeldeten Mittel.

ESSEN

cher landwirtschaftlicher Produktionsmethoden, die von Kreisen und Kommunen
angeboten werden, sind nicht enthalten, da sie nicht bundesweit erfaBt werden?*. Fiir
das Jahr 1997 weist das Bundeslandwirtschaftsministerium weitere rund
900 Mill. DM an EU-, Bundes- und Landesmitteln aus, die im Rahmen der Agrarum-
weltprogramme an deutsche Landwirte gezahlt wurden (0.V. 1998g).

Es zeigt sich, daB die pauschale Aussage, die fiskalische Aquivalenz der MaBBnahmen
im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 sei nicht gewahrt, differenziert
werden muB. Die starke Inanspruchnahme der FérdermaBnahmen, die aulerhalb der
GAK angeboten und abgewickelt werden, fiihrt dazu, daf die Lander als programm-
formulierende Institutionen auf der Basis der tatsdchlichen Ausgaben als Berech-
nungsgrundlage einen weitaus groeren Anteil an der (absoluten) Finanzierung der
MaBnahmen haben als bei ausschlieBlicher Betrachtung der Finanzierungsanteile in
den verschiedenen MaBnahmenkategorien (Tabelle 2). Allerdings ist bei dieser
SchluBfolgerung zu beriicksichtigen, daB es sich in Tabelle 4 um Bundesdurch-
schnittswerte handelt. Fiir einzelne Bundeslander, vor allem im Osten Deutschlands,
sind Ungleichgewichte der dargestellten Art (niedriger Finanzierungsanteil bei star-
ker Programmformulierungskompetenz) durchaus vorhanden. Erwihnenswert ist
auch, daB zwischen 1993 und 1996 etwa 60 vH der Gesamtmittel, die an deutsche
Landwirte iibertragen wurden, an die beiden Bundeslander Bayern (763 Mill. DM)
und Baden-Wiirttemberg (520 Mill. DM) flossen. Auch bei Beriicksichtigung eines
weiteren Haushaltsjahres (Tabelle 3) dndert sich diese Relation nur unwesentlich.
Dieses Ungleichgewicht belegt, daB} trotz der finanziellen Beteiligung durch die EU
die verbleibende Kofinanzierungsverpflichtung fiir die Bundeslander einen starken
Hemmfaktor in der Programmformulierung darstellen kann.

Aus Tabelle 4 geht auch hervor, da8 der Bund trotz ausgesprochen starker Zielfin-
dungs- und Entscheidungskompetenz bei der Definition der Fordergrundsitze der

25 Zur Budgetbelastung der Kommunen in Baden-Wiirttemberg vgl. Zeddies. Doluschitz (1996: 12).
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GAK einen geringen Anteil an den Gesamtausgaben hat. Umgekehrtes gilt fiir die
EU, die erwartungsgemiB den hochsten Anteil an der Finanzierung der insgesamt
transferierten Mittel tragt, sich mit den Rahmenvorgaben der Verordnung (EWG)
Nr. 2078/92 jedoch inhaltlich, d.h. bei der konkreten Ausgestaltung der Maflnahmen,
aus subsididren Griinden im Hintergrund halt.

Auch fiir diesen Bereich 148t sich somit ein VerstoB gegen das Prinzip der fiskali-
schen Aquivalenz nachweisen. Der Bund, der die Inhalte der Férderbedingungen der
GAK und die Hohe der Forderpramien (in bestimmten Bandbreiten) mitbestimmt
und damit Wirkungen auf dezentralen Ebenen auslost, finanziert nur einen geringen
Anteil der Gesamtausgaben der MaBnahmen. Allerdings muB deutlich herausgeho-
ben werden, daB dieses MiBverhéltnis nicht nur durch den begrenzten Mitfinanzie-
rungsanteil des Bundes zustande kommt. Wesentlicher EinfluBfaktor ist auch die
Zuriickhaltung der Bundesldnder bei der Programmformulierung im Rahmen der
GAK.

Gerechtfertigt wird die Aufnahme bestimmter Mafinahmenbereiche in die GAK
damit, daB diese (Organischer Landbau, Extensivierung von Griinland, Ackerland,
Dauerkulturen, Umwandlung von Ackerland in Griinland) marktentlastende und
agrarstrukturelle Wirkungen auslosen (Jungehiilsing, Lotz 1995). Folgt man dieser
durchaus nachvollziehbaren Argumentation, dal bei den genannten Malnahmen
gesamtwirtschaftliche gegeniiber lokalen (Umwelt-) Effekten iiberwiegen, ist aller-
dings zu empfehlen, die Finanzierung konsequenterweise vollstindig auf ge-
samtstaatlicher Ebene zu iibernehmen.

Immerhin fiihrt die ,,Finanzierungszuriickhaltung des Bundes zumindest zu der
Erkenntnis, daB fiir die Umweltproblemkomplexe, die durch lokale und regionale
Effekte gepragt sind, im Bund-Lander-Vergleich Verzerrungen der fiskalischen Aqui-
valenz in den Hintergrund treten. Der Hauptanteil dieser Verzerrungen kommt durch
das Ungleichgewicht zwischen den Finanzierungsanteilen der EU und den dezentra-
leren Einheiten zustande und wird durch die rdumliche und inhaltliche Entfernung
der finanzierenden europdischen Institutionen zusétzlich verstarkt.

3.3. Resumee: Bewertung der Agrarumweltprogramme

Ein wesentlicher Teil freiwilliger Manahmen zwischen Landwirten und offentli-
chen Institutionen zum Schutz der Umwelt wird in Form der beschriebenen
Agrarumweltprogramme gebiindelt. Diesen Programmen liegt als Rechtsgrundlage
die Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 zugrunde, wodurch Wirkungen auf die Zuord-
nung der Teilkompetenzen ausgelost werden.

Zielfindungs- und Entscheidungskompetenzen liegen in groBem Umfang bei den
Mitgliedstaaten sowie in Deutschland bei den Bundeslandern bzw. lokalen oder
regionalen Gebietskorperschaften. Die EU beschrinkt sich auf Rahmenvorgaben, die
ausreichend Freiheitsgrade offen lassen.
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Die Durchfiihrungskompetenz liegt nahezu ausschlieBlich bei dezentralen Institutio-
nen. Allerdings behilt sich die EU vor, als Bedingung zur Mitfinanzierung und aus
wettbewerbsrechtlichen Griinden die Notifizierung zur Genehmigung geplanter Pro-
gramme der jeweils konzipierenden Gebietskorperschaft vorzuschreiben.

Die konkreten Forderprogramme werden von samtlichen beteiligten Institutionen
gemeinsam finanziert. Die Anteile dieser Mischfinanzierung von EU, Bund und
Léandern variieren je nach spezieller MaBnahmengruppe. Gemeinsam ist allen
Agrarumweltprogrammen, daf8 Zielfindungskompetenz und Finanzierungsverani-
wortung in einem unterschiedlich starken MiB3verhiltnis zueinander stehen. Bei
einzelnen Programmtypen wird massiv gegen das Prinzip fiskalischer Aquivalenz
verstoBen. So ist die Finanzierungsverantwortung der EU im Verhiltnis zum Grad
ihrer Zielbestimmung ausgesprochen hoch. Auch bei ndherer Betrachtung dieses
Verhiltnisses auf Bundesebene tritt deutlich zu Tage, daB8 der Bund trotz starker
Mitverantwortung bei der Zielbestimmung (im Rahmen der GAK) nur einen gerin-
gen Anteil an der Gesamtfinanzierung der MaBnahmen tragt.

Der eklatanteste Versto8 gegen das Prinzip der fiskalischen Aquivalenz ist allerdings
mit Blick auf die Landesebene und Kreis- bzw. Kommunalprogramme festzustellen.
Hier iibernehmen die EU und der Bund bedeutende Finanzierungsanteile, wiahrend
die regionalen Gebietskorperschaften trotz weitestgehender Zielformulierungs-, Ent-
scheidungs- und Durchfiihrungskompetenzen finanziell kaum betroffen sind.

Die Agrarumweltprogramme nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 stellen zusam-
menfassend ein ausgesprochen positives Beispiel der Anordnung von Zielfindungs-,
Entscheidungs- und Durchfiihrungskompetenzen dar. Das festgestellte Mi3verhilt-
nis zur Finanzierungsverantwortung der Gebietskorperschaften muf} allerdings als
effizienzmindernder Faktor bei der Gesamtbewertung eingeordnet werden. Zur An-
niherung an das Prinzip der fiskalischen Aquivalenz bedarf es der Ubertragung
starkerer Finanzierungsverantwortung an die programmformulierenden Gebietskor-
perschaften, ggf. kombiniert mit zu erweiternden Einnahmenkompetenzen.

4. Zusammenfassung

Fir den Bereich des Bodenschutzes wurde einer ordnungsrechtlichen Manahme mit
zentralem Charakter (Bundes-Bodenschutzgesetz) mit der Diingeverordnung eine
MaBnahme mit dezentralen Freiheitsgraden gegeniibergestellt. Beide Politikmal-
nahmen wirken auf den Boden-Wasser-Komplex, auf den von landwirtschaftlichen
Tatigkeiten in weiten Bereichen lokal und regional begrenzte externe Effekte zu
erwarten sind.

Das Bundes-Bodenschutzgesetz reprisentiert nicht nur durch seinen rahmengesetzli-

chen Anspruch zentrale Elemente. Zahlreiche Regelungsgegenstinde werden hier
weitgehend festgelegt und damit Zielfindungs- und Entscheidungskompetenzen
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beim Bund konzentriert. Freiheiten fiir dezentrale Entscheidungstrager verbleiben in
diesen Teilbereichen ausschlieBlich iiber den Umweg der Durchfiihrungskompetenz.

Dezentralen Charakter mit Wirkungen auf die landwirtschaftliche Bodennutzung
bekommt das Bundés-Bodenschutzgesetz durch § 17, in dem die gute fachliche
Praxis als notwendige Bedingung zur Erfiillung der Vorsorgepflicht aufgegriffen
wird. Die Konkretisierung dieses Begriffs iiberldaBt der Bundesgesetzgeber den Ge-
bietskorperschaften auf Landesebene bzw. den nach Landesrecht zustandigen Stel-
len. Die Grundsitze dieser von Landesberatungsstellen zu vermittelnden ,,guten
fachlichen Praxis beziehen sich etwa auf eine standort- und witterungsangepalBte
Bodenbearbeitung, eine standortangepaf3te Nutzung und Fruchtfolgegestaltung so-
wie den Erhalt naturbetonter Strukturelemente. Einen entscheidenden Einflufl auf
den Grad der de facto implementierten Dezentralitdt des Bundes-Bodenschutzgeset-
zes nimmt die Art der ,,Anhorung beteiligter Kreise* ein. Die Auswahl dieser Gruppe
betroffener Biirger, Wissenschaftler, Fachexperten und Lobbyisten sowie die Art
ihrer Beriicksichtigung haben entscheidenden EinfluB8 darauf, in welchem MaBe die
,.beteiligten Kreise* mit Zielfindungs- und Entscheidungskompetenzen ausgestattet
werden.

Die 1996 erlassene Diingeverordnung gehort zwar ebenfalls zu den Teilen des
Bodenschutzrechts, die auf Bundesebene geregelt werden, stellt jedoch eine Sonder-
form bzgl. der impliziten Kompetenzallokation dar. Eine bundesweit geltende MaB-
nahme wurde hier mit der Méglichkeit (bzw. Verpflichtung) verkniipft, parzellen-
scharfe Losungen zu finden. Bis zum Erlal der Diingeverordnung geltende Landes-
regelungen muBlten zwar an die Bundesregelung angepafit werden bzw. verloren ihre
Rechtskraft. Dennoch enthilt sie nach wie vor dezentrale Elemente, da bei strenger
Auslegung der Bestimmungen auf einzelne Parzellen oder zumindest einzelne land-
wirtschaftliche Betriebe bezogene Regelungsraume vorgesehen sind. Ihr Erfolg wird
allerdings in Zukunft im wesentlichen von der Umsetzungswilligkeit und -fahigkeit
der administrierenden Behorden abhingen. Vollzugsdefizite, ausgeldst durch nicht
zu bewiltigenden Kontrollbedarf, wiirden den Gesamterfolg der Diingeverordnung,
die aus Sicht der Okonomischen Theorie des Umweltfoderalismus im Vergleich zu
BodenschutzmaBnahmen mit ausschlieBlich zentralem Charakter positiv zu bewer-
ten ist, in Frage stellen.

Auch mit den analysicerten Mafinahmen aus dem Bereich des Naturschutzes wurde
ciner iiberwiegend zentral ausgestalteten Losung eine primér dezentral institutionali-
sierte Ma3nahme gegeniibergestellt. Wihrend es sich beim Bundesnaturschutzgesetz.
durch seine bundesweite Giiltigkeit, trotz weitreichender Ausgestaltungsspiclraume
fiir die Lander, um eine MalBnahme mit deutlich zentralem Charakter handelt, sind
die Freiheitsgrade fir dezentrale Institutionen bei den Agrarumweltprogrammen
nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 vergleichsweise hoch. Beide MaBnahmen
wirken auf den Biodiversitits- und Landschaftsschutz-Komplex, auf den von land-
wirtschaftlichen Titigkeiten iiberwiegend lokal und regional begrenzte externe Ef-
fekte ausgehen.

Es existieren Potentiale zur Konkretisierung dezentraler Ansitze, selbst bei gelten-
dem Naturschutzrecht. Das in der Mchrheit der Bundesldnder gesetzlich geregelte
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Verbandsklagerecht weist in diese Richtung. Weitere Partizipationsmoglichkeiten
zur Berlicksichtigung dezentraler Priferenzen sind zu erwidgen. Das Naturschutz-
recht kann als Beispiel fiir einen Regelungsbereich betrachtet werden, bei dem
bestimmte zentrale Vorgaben aufgrund okosystemarer Bedingungen und des damit
erforderlichen Koordinierungsbedarfs notwendig sind. Diese iiberregionalen Zusam-
menhinge bedeuten, daB aus Effizienzgriinden Teile der Zielfindungs- und Entschei-
dungskompetenz beim Bund, z.T. sogar bei der EU (Biotopverbundsysteme) verblei-
ben sollten. Allerdings bleibt zu priifen, welche Art von Kompetenzen in welchem
AusmaB in diese Kategorie einzuordnen sind. Gleichzeitig bedeutet diese Schlufol-
gerung jedoch, daB es zur Einhaltung des Prinzips der fiskalischen Aquivalenz ggf.
auch einer stiarkeren Mitfinanzierung durch den Bund in den Bereichen bediirfte, bei
denen er mitentscheidet. Ob diese Forderung mit grundgesetzlichen Vorgaben verein-
bar ist, bleibt zu iiberpriifen.

Mit dem Ziel einer effizienten Kompetenzverteilung kann eine Verordnung der EU
begriindet werden, wenn europiische Interessen beriihrt werden, z.B. Netzzusam-
menhénge im Bereich des Naturschutzes zu beachten sind oder einmalige Kulturgii-
ter geschiitzt werden sollen. Bei genauerer Betrachtung der Agrarumweltmafinah-
men nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 zeigt sich jedoch, daB8 europédische oder in
starkem MaBe nationale Grenzen der Mitgliedstaaten iiberschreitende externe Effek-
te — mit Ausnahme von Marktentlastungseffekten — nicht im Mittelpunkt der Verord-
nung stehen, so da} die hohe Finanzierungsverantwortung der EU in Frage zu stellen
ist. Auch eine starke Entscheidungskompetenz auf der Ebene des Bundes (GAK) ist
nicht unproblematisch, wenn vor allem lokale und regionale 6ffentliche Giiter durch
die Agrarumweltpolitik geschiitzt werden und deshalb ein pauschales Mitsprache-
recht der nicht betroffenen Bundeslander nicht erkennbar wird.

Einsatzfelder okonomischer Anreizsysteme wie des Vertragsnaturschutzes sollten
wegen ihrer Marktkonformitit und zu erwartender hoher Kosteneffizienz ausgewei-
tet werden. Allerdings konnen solche Malnahmen aus Griinden der Bereitstellung
eines Mindestschutzniveaus bzw. notwendiger Kontinuitit im Zeitablauf ordnungs-
rechtliche und ggf. auch zentrale Losungen nicht ersetzen, sondern lediglich ergén-
zen (Wissenschaftlicher Beirat beim BML 1996: 20).

Die Beachtung des Prinzips der fiskalischen Aquivalenz durch Zuweisung der
Zielfindungs- und Finanzierungskompetenz an dezentrale Ebenen 148t Effizienzstei-
gerungen im Vertragsnaturschutz zu (Wissenschaftlicher Beirat beim BML 1996). Es
ist zu tberpriifen, ob Verbesserungen in diesem Bereich Kompetenzinderungen auf
der Mittelentstehungs- bzw. -erhebungsseite gegeniiber dem Status quo notwendig
machen wiirden. Dadurch, da} zwar die Finanzierung zu einem erheblichen Anteil
von zentralen Institutionen wie der EU tibernommen wird. die Durchfithrungs- und
damit auch die Kontrollkompetenz jedoch bei den Bundesliandern liegt, wird der
negative Effekt der Nichtbeachtung des Prinzips fiskalischer Aquivalenz verstarkt.
Die Anreize sind so gesetzt, daB der Versuch der Bundeslinder belohnt wird, mog-
lichst sparsam zu kontrollieren. Mit solchem strategischen Verhalten werden zum
einen Haushaltsmittel fiir die eigentlichen KontrollmaBnahmen eingespart, an denen
sich die EU nur eingeschriinkt beteiligt. Zum anderen wird der eigenen landwirt-



schaftlichen Klientel Einkommen gesichert. Die Erkenntnisse der Neuen Politischen
Okonomie konnen in diesen Fillen idealtypisch angewendet werden (Henrichsmeyer
etal. 1999: 31ff.).

Daneben konnte auch eine stirkere Orientierung der gewahrten finanziellen Anreize
bzw. Kompensationen an den einzelbetrieblichen Mehraufwendungen bzw. Einkom-
menseinbuBen unter Beriicksichtigung der zu erwartenden héheren Administrations-
kosten zu Effizienz- und Akzeptanzsteigerungen fithren. Eine Uberpriifung der
moglichen Implementation von Verfahren wie Auktionen oder Ausschreibungen vor
der Vergabe von Vertragen wiirde eine zielgerichtete MaBnahme darstellen.



Drittes Kapitel

Modellgrundlagen und Methoden zur quantitativen Analyse
foderaler Strukturen der Agrarumweltpolitik in Deutschland

An dieser Stelle konnte das Fazit stehen, die Losung lokal und regional begrenzter
Umwelteffekte wie der landwirtschaftlichen Stickstoffimmissonen in Teilen des
Boden-Wasser- sowie des Biodiversitits-Komplexes sei den jeweils betroffenen
Gebietskorperschaften zu iiberlassen. Die rdaumliche Zuordnung bestimmter Effekte
zu einzelnen landwirtschaftlichen Aktivitdten im Zusammenhang mit Fragen der
effizienten Kompetenzverteilung sowie die entsprechende Analyse geltender Politik-
maBnahmen wiirden bereits einen Fortschritt in der wissenschaftlichen Diskussion
darstellen. Im folgenden soll jedoch in einem weiteren Schritt in Richtung praktisch
verwertbarer Ergebnisse versucht werden, auf der Basis raum- und umweltrelevanter
Daten Riume abzugrenzen, von denen aus dkonomischer Sicht erwartet werden
kann, daB sie im Sinne der Foderalismustheorie effizienter sind als aktuell geltende
administrative Einheiten.

Aus den bisherigen Uberlegungen konnen einige Kernaussagen abgeleitet werden.
Dezentrale umweltpolitische Ansitze, bei denen das Prinzip der fiskalischen Aquiva-
lenz beachtet wird, tragen auch in der Agrarumweltpolitik zur Effizienzsteigerung
bei. In der Regel sollten danach die Kompetenzen fiir lokale Externalititen auf
lokaler, fiir regionale Externalitdten auf regionaler und fiir internationale Externaliti-
ten auf internationaler Ebene angesiedelt werden. Die von verschiedenen Autoren fiir
erforderlich gehaltene Beriicksichtigung von Diffusionseigenschaften umweltbeein-
flussender Substanzen oder von Ursache-Wirkungs-Zusammenhingen sowie der
rdumlichen Verteilung und Assimilationskapazitit der Umweltressourcen werden bei
diesem Vorgehen implizit beriicksichtigt bzw. den regionalen Institutionen iiberlas-
sen, die iiber komparative Informationsvorteile verfiigen (Scheele 1997b: 41-57;
Klemmer 1995: 324-327).

crdings sind keine Pauschallos 4 . ssen ist ei
Allerdings sind keine Pauschallosungen zu befiirworten. Statt dessen ist eine Abwa
gung verschiedener Zicldimensionen vorzunehmen, und es miissen die Kompetenzen
auf der Basis von
- Priferenzen,

- Kosten (Grenzbereitstellungs- und -vermeidungskosten, Durchfithrungs-. Ver-
waltungs-, Finanzicrungs-, Kontrollkosten, weitere Transaktionskosten).
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—  Spielraumen fiir Innovationen

auf zentrale und dezentrale Trager verteilt werden. Bevor dieser Abwiagungsproze3
empirisch vorgenommen werden kann, bedarf es der Auswahl von Regionalisie-
rungsindikatoren und eines geeigneten statistischen Verfahrens.

1. Bestimmungsvariablen zur quantitativen Foderalismusforschung

Voraussetzung fiir die Abgrenzung effizienter Aktionsraume zur Losung lokaler und
regionaler, von der Landwirtschaft ausgeloster Umweltprobleme ist die Identifizie-
rung geeigneter Umweltproblemkomplexe; sie wurden im ersten Kapitel mit Teilen
des Boden-Wasser- und des Biodiversitits-Komplexes ermittelt. Aus der Vielzahl der
Umwelteffekte, die von landwirtschaftlichen Produktionsaktivitdten ausgehen kon-
nen, wurden die Stickstoffemissionen ausgewahlt; dafiir spricht die besondere Um-
weltrelevanz des Inputfaktors Stickstoff. Neben den direkten Wirkungen auf die
abiotischen Ressourcen Boden, Wasser und Luft kénnen von Stickstoffemissionen
auch Wirkungen auf die biologische Vielfalt und auf die dsthetischen Ressourcen
ausgehen (Rudloff, Urfei 1997). Gleichzeitig kommt dem Element Stickstoff als
Inputfaktor der Pflanzenbauverfahren und als Output bei Verfahren der Tierprodukti-
on eine grof3e betriebswirtschaftliche Bedeutung zu. Wegen seiner zentralen Rolle in
der agrarumweltpolitischen Diskussion konzentriert sich die folgende Betrachtung
daher auf die Stickstoffemissionen.

Im nachsten Schritt sind als wesentliche Homogenitétsvariable fiir jeden der lokalen
Riume, die betrachtet werden sollen (hier die Stadt- und Landkreise Deutschlands)
die Hohe der Stickstoffbilanziiberschiisse (Abschnitt 1.1.), die Grenzkosten der Ver-
meidung des Stickstoffaustrags (Abschnitt 1.2.), die Priaferenzen (Abschnitt 1.3.)
sowie das naturraumliche Potential (Abschnitt 1.4.) festzustellen.

1.1. Regionale Verteilung von Stickstoffbilanziiberschiissen

Als wesentliche Variable zur Abgrenzung von Umweltregionen der beschriebenen
Art und zur Bestimmung der Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags ist es
erforderlich, die Hohe der regionalen Stickstoffemissionen zu bestimmen. Damit ist
es u.a. moglich, in Regionen, in denen bei gleichem Wirkungsradius von Umweltef-
fekten und vergleichbaren Priferenzen eine Verdichtung von umweltbelastenden
Wirtschaftsaktivitdten vorhanden ist, strengere MaBnahmen zu ergreifen als in ver-
gleichsweise diinn mit Verursachern ausgestatteten (Klemmer 1992: 14-19).

Zu diesem Zweck kann entweder versucht werden, die Emissionen aus dem Sektor
Landwirtschaft direkt zu messen oder indirekte Indikatoren mit moglichst engem
Bezug zum Umweltproblem zu quantifizieren. Da die direkte Messung eines erhebli-
chen Aufwands bediirfte und es nicht moglich ist, das Ergebnis einzelnen Sektoren
wie der Landwirtschaft direkt zuzuordnen, wird im folgenden ein indirekter Indika-
tor vorgezogen. Damit nehmen die Praktikabilitat der Quantifizierungsmoglichkei-
ten zu und der Erhebungsaufwand ab. Zugleich wird aber die Abbildungsgiite des
Umweltproblems verschlechtert. Fiir die im folgenden zu analysierenden Umwelt-
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probleme, die von Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft ausgehen, muB diese
Abwigung beriicksichtigt werden.

Zur Quantifizierung der Stickstoffbilanziiberschiisse als indirektem Indikator fiir
lokal und regional wirkende Stickstoffemissionen wurde das am Institut fiir Agrarpo-
litik in Bonn entwickelte Regionalisierte Agrar- und Umweltinformationssystem
RAUMIS genutzt'. In diesem Agrarsektor- oder Partialmarktmodell werden u.a. mit
Hilfe von Umweltindikatoren die umweltrelevanten Auswirkungen analysiert. Auch
komparativ-statische Simulationsanalysen verschiedener Politikszenarien sind mit
Hilfe des Modellsystems RAUMIS moglich. Es konnen simultan umweltrelevante
Wirkungen sowie Anpassungsreaktionen in den Bereichen der Produktion, des Fak-
toreinsatzes und der Einkommen im Sektor Landwirtschaft quantifiziert werden.
Dazu dient ein flichendeckender und bis auf die Ebene der Landkreise regional
differenzierter Modellansatz. Fiir die hier gewéhlte Vorgehensweise wird die Simula-
tionskomponente allerdings nur indirekt bei der Bestimmung zu erwartender Grenz-
vermeidungskosten der Emissionsreduktion genutzt. Da die Analyse statisch orien-
tiert ist, werden ausschlielich Variablen ex post quantifiziert.

Die Basis des Modells stellt ein regionalisiertes lineares Programmierungs- oder
ProzeBanalysemodell dar, das aktivitdtsanalytisch differenziert und konsistent zur
Landwirtschaftlichen Gesamtrechnung formuliert ist (Weingarten 1996: 51). Da
Daten der amtlichen Statistik, d.h. im wesentlichen der Ertragsstatistik sowie der
Totalerhebung der Agrarberichterstattung, mit den Ergebnissen der Landwirtschaftli-
chen Gesamtrechnung konsistent gerechnet werden, konnen die hier in Form der
Stickstoffbilanziiberschiisse des Basisjahrs 1991 verwendeten ex post-Abbildungen
als abgesichert eingeschitzt werden. Weingarten (1996: 92) beschreibt das Modell-
system RAUMIS in diesem Sinn als Datenbank, ,,in der originarstatistische Daten
verschiedener Quellen und Aggregationsstufen enthalten sind* und das daher beson-
ders fiir die ex post-Abbildung geeignet ist.

Neben der Ertragsstatistik sowie der Totalerhebung flieBen die Arbeitskriftestatistik,
sektorale Daten zu Produktionsumfiangen und -mengen, Faktor- und Vorleistungsein-
satzen und Preisen, Handelsdiingerverbriuche sowie standardisierte Kalkulationsda-
ten und Experteneinschétzungen in das Modellsystem ein (Lohe 1998: 65ff.).

Nach Lohe (1998: 63) eignet sich das Modellsystem wegen seines proze3analyti-
schen Charakters besonders, um , differenzierte Aussagen iiber die Auswirkungen
von Preis-, Inputmengen- und Outputmengenverdnderungen fiir die Einkommens-
entwicklung" abzuleiten. Insbesondere zur Quantifizierung der Wirkungen einer
Absenkung des Intensititsniveaus der landwirtschaftlichen Produktion auf die sekto-
ralen und regionalen EinkommensgroBen sowie auf umweltrelevante KenngréBen
wie Stickstoffbilanzen bietet sich daher der Einsatz dieses prozeBanalytisch differen-
zierten Ansatzesan.

Aufgrund inkonsistenter oder fehlender Statistiken auf Gemeindeebene und da die
exakte Lokalisierung der betroffenen Flachen bundesweit von untergeordneter Rele-

I Ausfiihrliche Erlauterungen: Lohe (1998: 60ff.): Weingarten (1996): Henrichsmeyer et al. (1992).
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vanz ist, werden zahlreiche kreisfreie Stadte mit benachbarten Landkreisen zusam-
mengefaBt oder Aggregate aus mehreren kreisfreien Stadten gebildet. Weingarten
(1996: 53) bezeichnet die raumliche Differenzierung auf der Basis der Landkreise
und kreisfreien Stadte als ,,Kompromif3 zwischen der insbesondere fiir Umweltfragen
geforderten moglichst tiefen regionalen Differenzierung und der fiir die Abbildungs-
giite des Modellsystems erforderlichen Datenvielfalt und -qualitét®. Ergebnis dieser
Aggregation sind 432 Modellkreise zum Gebietsstand des Basisjahres 1991, d.h. vor
der Verwaltungsreform in den neuen Bundesldndern?.

Wie dargestellt, werden vom Sektor Landwirtschaft unterschiedlichste Stickstoffver-
bindungen in die Umweltmedien emitiert. Diese Emissionen beeinflussen in unter-
schiedlichem AusmaB siamtliche abiotischen, biotischen und — in Form von Sekun-
direffekten — auch dsthetischen Ressourcen. Die im folgenden als Indikator verwen-
deten Stickstoffbilanzen miissen aus diesem Grund als Sammelindikator fiir ver-
schiedene Stickstoffemissionen angesehen werden. Nach Weingarten (1996: 67)
wird bei diesem indirekten Indikator ,,von regional differenzierten Auspriagungen
bestimmter Merkmale, die mit landwirtschaftlichen Aktivitaten verbunden sind, auf
den Zustand der Umwelt geschlossen®. Die ausgewiesenen Stickstoffbilanziiber-
schiisse umfassen aufgrund des indirekten Ansatzes verschiedene potentielle Aus-
tragskomponenten. Fiir den Gewésserbereich (einschlieBlich der Grund- und Ober-
flichengewdsser) ordnen etwa Nieberg/Isermeyer (1994: 4) den im folgenden ver-
wendeten Stickstoffsaldo, berechnet mit Hilfe statistischer Methoden und auf der
Grundlage von Normdaten, als Indikator mit mittlerer bis hoher Korrelation zum
Umweltproblem ein.

Weder die Form des Austrags (gasformig, boden- oder wassergebunden) noch das
primir betroffene Umweltmedium sind aufgrund der ausgewiesenen Stickstoffbi-
lanziiberschiisse zu differenzieren. Mit der aggregierten Betrachtung kann naturge-
maB auch keine Antwort auf die Frage gefunden werden, wie stark der Betroffen-
heitsgrad einzelner Raumeinheiten unterhalb der Stadt- und Landkreisebene ist;
. Hot-spots*, Spitzenbelastungen einzelner Raumpunkte, sind nicht identifizierbar.
Allerdings kann die raumliche Zuordnung dazu dienen, regionale Gefihrdungspo-
tentiale und besonders gefahrdete Regionen zu lokalisieren.

Die Stickstoffbilanziiberschiisse werden aus diesen Griinden im folgenden konse-
quent als ,,potentielle Emissionen™ mit Wirkung auf die hier naher zu untersuchenden
lokalen und regionalen Umweltressourcen interpretiert. Da sich in ihnen samtliche
denkbaren Umwelteffekte des Stickstoffs aus der Landwirtschaft aggregiert wieder-
finden, ist ihr Niveau als Obergrenze lokal und regional wirksamer Effekte zu
verstehen.

Das Ergebnis der Stickstoffbilanz ist der Saldo zwischen zugefiihrter und abgefiihrter
Stickstoffmenge. Die modellkreisspezifische Stickstoffbilanz (Ubersicht 14) bein-

2 Im folgenden werden die Begriffe Stadt- bzw. Landkreis und Modellkreis synonym verwendet,
sofern es sich um die Diskussion von quantitativen GroBen auf der Basis des Modellsystems
RAUMIS handelt.
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Ubersicht 14

Elemente der Stickstoffbilanz im Modellsystem RAUMIS

Stickstoffzufuhr

+

mineralischer N-Diinger
N-Anfall aus tierischer Produktion
symbiotische N-Fixierung

asymbiotische N-Fixierung

+ o+ o+ o+ o+

Eintrage aus der Atmosphére
- Stickstoffentziige bzw. -,,verluste*
- Entziige durch das Erntegut

- ,Ammoniakverluste*

= Stickstoffbilanzsaldo (Denitrifikation, Auswaschung)

Nach Weingarten (1996: 70); Strotmann (1992: 47ff.). ,st,!

haltet als Input neben dem Zukauf mineralischer Diingemittel den Stickstoffanfall
aus der Tierproduktion, die biologische N,-Fixierung und Immissionen aus der Luft
(pauschal 30 kg N/ha) sowie als Output die Entziige durch das Erntegut und gasfor-
mige Verluste in Form von Ammoniak?® (Henrichsmeyer et al. 1992: 28ff.). Weitere
Positionen, die auf der Inputseite Wirkungen auf die Stickstoffbilanz ausiiben kon-
nen, werden vernachlassigt. Dazu gehoren etwa Eintrage durch Sekundirrohstoff-
diinger wie Komposte, Klarschlamme oder sonstige organische Siedlungsabfille
sowie liber Beregnungswasser oder iiber das Saat- und Pflanzgut (Weingarten 1996:
69).

Da der zugefiihrte Stickstoff (insbesondere der aus Wirtschaftsdiinger) nur zum Teil
pflanzenverfiigbar wird, ist die Stickstoffzufuhr grundsitzlich hoher als die Summe
aus Stickstoffentziigen durch das Erntegut und Ammoniakverlusten. Demzufolge
entstehen Stickstoffiiberschiisse, die sich in der Bilanz wiederfinden. Ihre Hohe dient
niherungsweise zur Abschitzung des Grades der Okosystemstérung. Die Hohe des
Stickstoffzukaufs (iiber Futtermittel und mineralischen Stickstoffdiinger) steht als
indirekter Parameter fiir Energie- und Ressourcenverbrauch und somit teilweise fiir
die indirekte Storung fremder Okosysteme (Henrichsmeyer et al. 1994: 220ff.).

Aus Ubersicht 14 geht hervor, daB die gasférmigen Ammoniakverluste aus der
Tierhaltung bzw. aus der Lagerung organischer Diinger in der Stickstoffbilanz
beriicksichtigt werden. Es wird davon ausgegangen, dafl 40 vH des Stickstoffs aus
Wirtschaftsdiingern, der nicht pflanzenverfiigbar wird, als Ammoniak entweicht. Die
Wirkungen des verbleibenden Stickstoffs auf lokale und regionale Umweltressour-
cen werden mit der Beriicksichtigung dieser Position der Stickstoffbilanz aussage-

3 Zur ausfihrlichen Interpretation der einzelnen Positionen der RAUMIS-N-Bilanzsalden vgl.
Weingarten (1996: 67ff.).
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Karte 2

Stickstoffbilanziiberschiisse
1991;in kg /haLF

[ unterds [] 60 bis unter 75 90 bis unter 105
A\ 45 bis unter 60 /72 75 bis unter 90 - 105 und mehr

RWI
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kriftiger, da von den primir tiberregional wirkenden gasférmigen Emissionen abstra-
hiert wird*.

Da absolute Kennziffern zu Fehlinterpretationen fijhren konnen, werden die Stick-
stoffbilanziiberschiisse der Landkreise im folgenden auf die Fldche bezogen
(kg N/ha). Ein Blick auf die regionale Verteilung der Stickstoffbilanziiberschiisse 148t
besonders belastete Gebiete erkennen (Karte 2). Eine hohe potentielle Stickstoffbela-
stung im Jahr 1991 ist erwartungsgemaB primar in veredlungsstarken Regionen mit
durchlidssigen Boden gegeben. Dabei treten vor allem das Weser-Ems-Gebiet und
Westfalen hervor (Weingarten 1996: 107). Es handelt sich bei diesen Gebieten um
Regionen, die durch einen hohen Viehbesatz, insbesondere mit hohen Anteilen
weitgehend flichenunabhéngiger Produktionsverfahren der Tierproduktion wie der
Gefliigelhaltung und Schweinemast, gekennzeichnet sind. Fiir die hohen Stickstoff-
bilanziiberschiisse ist hier primir der starke Anfall organischer Diingemittel verant-
wortlich, die mit entsprechend hohen Verlustraten ausgebracht werden. Fiir das Jahr
1991 wurde bundesweit ein durchschnittlicher Bilanziiberschu8 von 64 kg N/ha
berechnet. Die regionalen Werte lagen zwischen 223 kg N/ha (Kreis Vechta) und
1,41 kg N/ha (Kreis Garmisch-Partenkirchen).

1.2. Regionale Verteilung der Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags

In der umweltokonomischen Diskussion stellen die Grenzkosten der Vermeidung
umweltrelevanter Emissionen einen zentralen Punkt dar, ihre empirische Ermittlung
bereitet jedoch oft Schwierigkeiten’. Im Zusammenhang mit der Beurteilung privater
und sozialer Grenzkosten der Giiterproduktion bzw. um Allokationsoptima zu ermit-
teln, ist ihre Beriicksichtigung notwendig. Diese Feststellung gilt aufgrund ausge-
sprochen starker Wechselbeziehungen zwischen Produktions- und Okosystemen
insbesondere fiir Austrage aus der Landwirtschaft. Die Notwendigkeit einer Diffe-
renzierung fiir den Agrarsektor kommt vor allem dadurch zustande, daf landwirt-
schaftliche Primérproduzenten im allgemeinen sowohl als Verursacher negativer
Umwelteffekte als auch als Betroffene einer ubiquitiren Belastung mit umweltwirk-
samen Stoffen anzusehen sind.

Die positiven Externalititen, die ebenfalls von landwirtschaftlichen Unternehmen
produziert und oft unter dem Stichwort ,,6kologische Leistungen* diskutiert werden
(Karl, Urfei 1996), sind analog zu analysieren. Hier ist allerdings zusitzlich die Frage
des Referenzsystems zu beantworten, ab dem Umwelteffekte, fiir die gesellschaftli-
che Knappheiten existieren, als positiv bzw. als Vermeidung einer negativen Externa-
litat eingestuft werden konnen. Die in diesen Fillen auftretenden marginalen Kosten
sind als Grenzkosten der Bereitstellung positiver externer Effekte zu subsumieren.
Die Grenzziehung zwischen negativen und positiven externen Effekten der Land-

4 Zu einer differenzierten Darstellung landwirtschaftlich bedingter Spurengase mit Treibhauseffekt
vgl. Meudt (1998).

5  Eine komprimierte Ubersicht zur Diskussion der Effizienz vermeidungskostenabhingiger umwelt-
politischer Instrumente findet sich bei Segerson (1996); die Arbeiten des Statistischen Bundesam-
tes zur Berechnung hypothetischer Vermeidungskosten stehen erst am Anfang (0.V. 1998b: 14-15).
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wirtschaft entzieht sich jedoch oft einer objektiven, naturwissenschaftlich belegbaren
Beurteilung und gehort in den politischen Raum. Sie wird daher im folgenden nicht
problematisiert.

Ziel der folgenden Analyse ist es zu kldren, inwieweit ein regionalisiertes Agrarsek-
tormodell — wie das Modellsystem RAUMIS - zur Ermittlung von Grenzkosten der
Vermeidung des Stickstoffaustrags aus dem Sektor Landwirtschaft geeignet ist. Dazu
muf zunichst unabhéngig von der Berechnungsmethode erldutert werden, ob in der
Landwirtschaft im intersektoralen Vergleich Besonderheiten in bezug auf alternative
Vermeidungsmethoden zu beriicksichtigen sind (Abschnitt 1.2.1.). Bevor die modell-
spezifische Vorgehensweise offengelegt werden kann, bedarf es eines theoretischen
Uberblicks iiber zentrale KenngroBen der Grenzvermeidungskostendiskussion (Ab-
schnitt 1.2.2). Nach der Darstellung der Methodik und der Szenarioannahmen, die
dem Modellauf zugrundeliegen, werden Modellergebnisse einschlieBlich der errech-
neten Grenzvermeidungskosten in regionaler Differenzierung abgebildet (Ab-
schnitt 1.2.3.). AbschlieBend werden die Moglichkeiten und Grenzen der Ergebnisse
zusammenfassend interpretiert. Da es sich bei RAUMIS um ein Sektormodell han-
delt, werden die Einfliisse auf die gesamtgesellschaftlichen Opportunitétskosten der
Vermeidung von Stickstoffemissionen ebensowenig beriicksichtigt wie Wechselwir-
kungen zwischen anderen Sektoren und der Landwirtschaft®.

1.2.1. Besonderheiten des Agrarsektors:
technische und strukturelle Vermeidungsmoglichkeiten

In der nichtlandwirtschaftlichen Diskussion umweltrelevanter Effekte wird im allge-
meinen zwischen strukturellen und technischen VermeidungsmaBnahmen differen-
ziert. Beide Arten von Aktivititen zielen darauf ab, umweltschidigende Emissionen
aufgrund von Produktionstétigkeit zu verringern bzw. zu vermeiden. Strukturelle
MafBnahmen sind im wesentlichen dadurch gekennzeichnet, daB Einschrinkungen
im Produktionsumfang bzw. Umstellungen im Produktionsprogramm vorgenommen
werden. Von technischen Vermeidungsmafnahmen, d.h. von Reinigungstechnologi-
en, wird demgegeniiber i.d.R. dann gesprochen, wenn die Vermeidungsaktivitdt dem
ProduktionsprozeB nachgeschaltet ist (z.B. Filter). Solche MaBnahmen werden auch
als ,.end-of-pipe"-Technologien bezeichnet’ (Statistisches Bundesamt 1996: 10-11;
Statistisches Bundesamt 1997).

Im landwirtschaftlichen Kontext sind diese dem ProduktionsprozeB nachgelagerten
Technologien nicht zu verwechseln mit Verfahrens- oder Anbautechniken. Denn
technische MaBnahmen zur Verringerung der Stickstoffaustridge aus der Landwirt-

6 Vgl Halbritter (1980). der die Einsatzmoglichkeiten empirischer Grenzvermeidungskostenberech-
nungen bei regionalen externen Umwelteffekten fiir den Bereich energietechnischer Anlagen dis-
kutiert.

7  Zur okonometrischen Schitzung technologiespezifischer Vermeidungskostenfunktionen (.,end-of-
pipe“-Fall) vgl. Michaelis (1993). Michaelis weist auch nach, daB im industriellen Bereich der
Reinigungs- und Filtertechnologien nicht mit stetig differenzierbaren Vermeidungskostenfunktio-
nen zu rechnen ist. sondern mit einem sprunghaften Technologiewechsel in Abhingigkeit von
bestimmten Schwellenwerten von Emissionsabgaben: vgl. auch Gawel (1993).
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schaft sind durchaus vorhanden (Schleppschlauchausbringung von Giille, Direkt-
saatverfahren, Fiitterungstechniken bei der Tierhaltung usw.), werden jedoch i.d.R.
nicht den Produktionsverfahren nachgeschaltet, sondern integriert.

Bei den im folgenden vorgestellten Modellrechnungen werden die Auswirkungen
einer exogen vorgegebenen Beschrankung der Stickstoffzufuhr analysiert. Im Mittel-
punkt stehen neben Auswirkungen auf die Produktionsstruktur und -intensitit die
regionalen Grenzkosten der Diingungsbeschrankung und damit indirekt der Redukti-
on des Austrags N-haltiger Verbindungen. Die Analyse der strukturellen Verédnderun-
gen der landwirtschaftlichen Primarproduktion erfolgt einschlieBlich der Anpas-
sungsreaktionen im Bereich von Anbau- und Verfahrenstechnologien®. Dies bietet
sich an, da Reinigungstechnologien in der Landwirtschaft von geringerer Relevanz
sind als in der Industrie. Eine Hauptursache ist im starken Flachenbezug der land-
wirtschaftlichen Produktion, insbesondere der Pflanzenproduktion, zu suchen. Dane-
ben sind auch durch die ausgepréigten Diffusionseigenschaften umweltwirksamer
Stickstoff-Verbindungen (NO;, N,O, NH,*, NO,, NO,, NH,) dem Einsatz nachgela-
gerter Reinigungstechnologien enge Grenzen gesetzt. Diese begrenzten Moglichkei-
ten von ,.end-of-pipe*-Technologien spiegeln sich im Terminus ,.diffuse Quellen*
wider, der besonders durch den Problembereich der Stickstoffaustriage gepragt wird.
Insbesondere zur Verminderung von Austrdgen ins Grundwasser sind technische
Moglichkeiten in den Betrieben nur begrenzt nutzbar. VermeidungsmaB3nahmen
konzentrieren sich daher auf das Management der Produktionsverfahren, einschlief3-
lich der Anwendung umweltschonender Verfahrens- oder Anbautechniken. Die Opti-
mierung des Einsatzes besonders umweltrelevanter Stoffe, etwa in bezug auf Zeit-
punkte und Anzahl mineralischer Diingemittelgaben, ist hier als Beispiel zu nennen.

Allerdings sind auch Parallelen in der Diskussion zwischen den Sektoren Landwirt-
schaft und Industrie erkennbar. Denn in beiden Sektoren kann bei marginalen
Abweichungen vom einzelbetrieblichen Optimum der Referenzsituation (ohne Fak-
torrestriktion) davon ausgegangen werden, dal (modell-) betriebliche Anpassungen
primér in Form von Produktionseinschrankungen besonders umweltrelevanter Ver-
fahren erfolgen. AuBlerdem sind in beiden Sektoren kurzfristig einschneidende Ver-
anderungen der Produktionsstruktur nicht zu erwarten, da oft bedeutende betriebli-
che Investitionen begrenzend auf die Diversifizierungsmoglichkeiten wirken (Bran-
desetal. 1997: 61).

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dal zur einzel- oder modellbetrieblichen
Vermeidung umweltrelevanter Emissionen in landwirtschaftlichen Betrieben anders
als im Bereich industrieller Produktionsverfahren Reinigungslosungen, d.h. dem
Produktionsprozef nachgeschaltete MaBnahmen, in den Hintergrund treten.

8  Zur Diskussion um die effiziente Vermeidung von Emissionen durch technische MaBnahmen und
Produktionseinschrankung vgl. Cansier (1996: 33ff.). Solche Analysen verlangen allerdings die
Annahme, daB Reinigungstechniken existieren, die auf bestimmten Abschnitten der Emissionsver-
meidungskurve Kostenvorteile gegeniiber der Produktionseinschriankung bieten.
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Schaubild 8

Ableitung der Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags

Gewinn GKV
[DM/kg N]
A

Gewinn

Grenzkosten der
Vermeidung (GKV)

I I T >

0 30 60 90 pot. N-Austrag [kg N]
RWI
Nach Henrichsmeyer, Witzke (1996b: 268ff.). ESSEN

1.2.2. Theorie der Ermittlung von Grenzvermeidungskosten

Die graphische Darstellung der Ableitung des landwirtschaftlichen Gewinns in
Abhangigkeit von zunehmender Emissionsbelastung wird tiblicherweise als Grenz-
vermeidungskostenkurve bezeichnet (Schaubild 8) (Henrichsmeyer, Witzke 1996b:
269; Weimann 1990: 113). An dieser Kurve lassen sich die marginalen Opportuni-
tatskosten der Emissionsvermeidung ablesen. Sekundére Vermeidungs- oder Trans-
aktionskosten durch Planung und Administration bei der Implementierung umwelt-
politischer Mainahmen werden bei dieser Betrachtung vernachlissigt’ (Schulz
1989). Der fallende Verlauf der vereinfachend linear dargesteliten Grenzvermei-
dungskostenkurve zeigt, dal gewinnmaximierende Landwirte bei Steigerung der
Diingungsintensitidt und damit simultan des potentiellen Stickstoffaustrags mit sin-
kenden Grenzgewinnen rechnen miissen (Henrichsmeyer, Witzke 1996b: 269). Bis
zum Maximum der Gewinnkurve sind diese Grenzgewinne positiv.

Betrachtet man nicht die Zunahme, sondern die Vermeidung von Stickstoffemissio-
nen bzw. Stickstoffbilanziiberschiissen (Bewegung auf der GKV-Kurve von rechts
nach links), wird deutlich, da mit zunehmender Schadstoffvermeidung die Grenz-

9 Zur administrativen Praktikabilitat rdumlich differenzierter umweltpolitischer MaBnahmen vgl.
Tietenberg (1978: 265-277).
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vermeidungskosten steigen. Das bedeutet, daB3 die zusdtzlichen Einkommenseinbu-
Ben bei Verringerung des Austrags um eine Einheit N um so hoher sind, je stirker die
Vermeidung bzw. je niedriger die Austragsraten an Stickstoff bereits sind. Weimann
(1990: 113) begriindet diesen Verlauf damit, dal Vermeidungsaktivititen technolo-
gisch um so aufwendiger sind, je niedriger das Schadstoffniveau bereits ausfillt
(Cansier 1996: 14-15).

Mit der im folgenden gewihlten Vorgehensweise wird von der Annahme rationalen
Verhaltens der Landwirte im Sinne von Gewinnmaximierung ausgegangen, so daf3
im Ausgangspunkt fiir simtliche Produktionsverfahren und in samtlichen Regionen
die Diingungsintensitét realisiert wird, bei der das Maximum der Gewinnméglich-
keitskurve erreicht wird, d.h. die Grenzgewinnkurven die Abszisse schneiden.

1.2.3. Grenzvermeidungskosten in den RAUMIS-Modellkreisen'®

Zur Bestimmung der Grenzvermeidungskosten (,,Schattenpreise*) in Abweichung
von der Referenz, d.h. dem Optimum bei Gewinnmaximierung, wird der Stickstoff-
einsatz exogen begrenzt!!. Mit Hilfe des Modellsystems RAUMIS wird daraus das
zugehorige Optimum sowie der bei diesem Optimum zu erwartende Zielbetrag
bestimmt. Damit wird implizit von der Annahme ausgegangen, die Reduzierung des
Stickstoffeinsatzes gehe mit einer ebenso groBen Verringerung der umweltrelevanten
Stickstoffemissionen einher (lineare Beziehung). Diese Vorgehensweise wurde ge-
wihlt, um politische Realitdten moglichst weitgehend zu beriicksichtigen und die
administrative Praktikabilitat potentieller Losungen zu erhhen. Denn bei einem Teil
agrarumweltpolitischer Maf3nahmen wird der Verzicht auf ertragsteigernde Betriebs-
mittel mit finanzieller Férderung honoriert, unabhzngig von der tatsdchlichen Re-
duktion umweltwirksamer Emissionen oder reduzierter Stickstoffbilanziiberschiisse
als Indikator dafiir'2. Da von einem linearen Zusammenhang zwischen dem Diinge-
mitteleinsatz und dem Austrag umweltrelevanter Emissionen jedoch nur unter ideali-
sierten Bedingungen ausgegangen werden kann'?, sind die errechneten Schattenprei-
se entsprechend vorsichtig zu interpretieren. Ergebnis der Berrechnung ist die Hohe
der Grenzkosten der Verringerung des Stickstoffeinsatzes in D-Mark und damit
indirekt der Opportunitétskosten zur Verringerung des potentiellen Stickstoffaustrags
(Schaubild 9).

Der Verlauf der Ertragsfunktionen ist hier entscheidend fiir die Bestimmung des
gewinnoptimalen Produktionsprogramms. Dies gilt direkt bei Anwendung des soge-

10 Vgl. zu den folgenden Annahmen und Ergebnissen Meudt, Urfei (1998: 9-19).

Il Eine vergleichbare, jedoch nach Instrumententypen differenzierte Schattenpreisberechnung fiir
luftgetragene Schadstoffe findet sich bei Atkinson, Tietenberg (1982).

12 In Osterreich konnen die Landwirte sich wie erwihnt fiir ein stufenweises Absenkung des Diin-
gungsniveaus (in 6-kg Schritten) entscheiden. Die zugehorigen Forderpramien kommen dem hier
vorgestellten Grenzvermeidungskostenansatz in Abhiingigkeit des Diingemitteleinsatzes sehr nah
(Amt der Niederosterreichischen Landesregierung 1994: 14ff.).

13 Allerdings ist davon auszugehen, daB bei Begrenzung der Aussagen auf den Bereich nahe des
einzelbetrieblichen Optimums in der Referenzsituation zumindest niherungsweise solche linearen
Bezichungen bestehen.
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Schaubild 9

Grenzvermeidungskosten in Abhingigkeit von der Standortqualitit
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Nach Lohe (1998: 121). ESSEN

nannten Intensitdtsmoduls bzw. indirekt aufgrund der verschiedenen extensiven
Produktionsverfahren'4, durch die beim linearen Progrmmierungslauf eine Approxi-
mation an die quadratischen Ertragsfunktionen vorgenommen wird. Da die Ertrags-
funktionen in RAUMIS regional differenziert vorliegen, lassen die zu errechnenden
Grenzvermeidungskostenwerte bestimmte Charakteristika erwarten. Auf der Basis
naturwissenschaftlicher Versuchsreihen wurden die Ertragsfunktionen derart ge-
schitzt, daB die Ertragsoptima auf ,,besseren Standorten” (Bodenklimazahl, Witte-
rung usw.) bei einem hoheren Stickstoffeinsatz erreicht werden und an jedem Punkt
des relevanten Funktionsabschnitts hohere Funktionswerte aufweisen als bei Stand-
orten mit ,,schlechteren* Bedingungen (Schaubild 9) (Weingarten 1996: 35ff.; Lohe
1998: 121). Dies hat zur Folge, daB3 die modellendogene Optimierung bei vorgegebe-
nen Output-/Input-Preisverhéltnissen unterschiedliche regionsspezifische Diin-
gungsoptima liefert. Bei den zugrundegelegten Annahmen kann dies auBlerdem
bedeuten, dal bei identischen Faktor-Produktpreis-Relationen auf schlechteren
Standorten mit héheren Veranderungen der Grenzertrage bei Abweichen vom Opti-
mum zu rechnen ist als auf guten Standorten (Schaubild 9: A2 > Al). Dies ist immer
dann der Fall, wenn die Ertragskurven der ,,guten Standorte” im Bereich um den
Optimalpunkt einen flacheren Verlauf aufweisen als die der ,,schlechten®.

14 Zur Implementation alternativer Produktionsverfahren im Modellsystem RAUMIS vgl. Lohe
(1998), zum Intensititsmodul vgl. Weingarten (1996: 55ff.).
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(Anbau-) Technologische Anpassungsmdoglichkeiten wurden in RAUMIS fiir wichti-
ge Produktionsverfahren des Pflanzenbaus und der Griinlandproduktion implemen-
tiert (Lohe, Britz 1997: 12ff.). Ausgehend vom Optimum ist das Modell bei Einfiih-
rung einer Stickstoffrestriktion in der Lage, sich durch Anderungen des Produktions-
programms in den Grenzen samtlicher implementierter Produktionsverfahren, ein-
schlieBlich der extensiven, anzupassen. Aufgrund dieser Modellbedingungen kann
die Diingungsbeschriankung verschiedene simultane Anpassungsreaktionen in Form
von Anderungen des Produktionsprogramms auslsen:

—  Umschichtungen zwischen verschiedenen ,konventionellen* Produktionsver-
fahren,

—  Umschichtungen zugunsten ,,extensiver Produktionsverfahren mit geringeren
Anspriichen an den N-Input,

—  Ausscheiden aus der Produktion, verbunden mit Brachfallen landwirtschaft-
lich genutzter Flachen's.

Durch die modellbedingten Begrenzungen in bezug auf die potentiellen (anbau-)
technologischen Anpassungen ist es auch bei sukzessiver Verminderung des N-Ein-
satzes nicht moglich, vollstindige Grenzvermeidungskostenkurven zu bestimmen,
sondern ausschlieBlich einzelne Punkte bzw. Abschnitte darauf'® (Lohe 1998: 81). Es
werden lediglich die Schattenpreise ermittelt, von denen bei Abweichung vom
Optimum auszugehen ist, d.h. ein spezieller Punkt auf der Kurve. Die Approximie-
rung der Ertragsfunktion durch die alternativen Produktionsverfahren und die damit
einhergehende Intransparenz des Verlaufs der Grenzkostenkurvenverldufe hat zur
Folge, dal mit den errechneten Werten einerseits keine exakten Niveaus des gesell-
schaftlich wiinschenswerten (Allokations-) Optimums vorgenommen werden kon-
nen. Andererseits kann von ihnen nicht die Hohe eventueller Entschddigungsleistun-
gen fiir staatlich verordnete Verringerungen der Diingungsintensititen abgeleitet
werden.

Fiir die beschriebene Fragestellung wurden Simulationsrechnungen durchgefiihrt.
Zur leichteren Einordnung der Ergebnisse werden im folgenden das Simulations-
szenario bzw. die zugehorigen Annahmen beschrieben:

—  Das Zieljahr der Analysen ist 2005.

—  Es gelten die Politikinstrumente der Agrarreform von 1992, d.h. die Preisaus-
gleichszahlungen bleiben nominal konstant auf dem Niveau der letzten Stufe
dieser Reform.

—  Der Getreideweltmarktpreis ermoglicht Exporte ohne Subventionen; die frei-
willige pramierte Flachenstillegung entfallt.

IS Verinderungen der speziellen Intensititen innerhalb einzelner . konventioneller™ Produktionsver-
fahren ohne Verinderungen des Produktionsprogramms wurden nicht abgebildet. da Intensititsan-
passungen annahmegemiB ausschlieBlich iiber extensive Produktionsverfahren vorgenommen wer-
den.

16  Zur Simulation der Auswirkungen verschiedener denkbarer PolitikmaBinahmen auf die marginalen
Vermeidungskosten des Stickstoffaustrags vgl. Sumelius (1995).
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—  Der obligatorische Stillegungssatz betragt 5 vH bei Getreide und Hiilsenfriich-
ten, bei Olsaaten 10 vH (,,Blair-House-Abkommen*).

—  Der Zukaufspreis fiir mineralischen Stickstoff liegt bei 1,04 DM/kg. Dieser
Preis gilt fiir alle Modellkreise.

Zusitzlich zu den beschriebenen Annahmen wurde im Simulationsszenario die zur
Erreichung des Optimums in der Referenzsituation notwendige Zufuhr an minerali-
schem Stickstoffdiinger um 5 vH reduziert'’. Dies fiihrt zu Schattenpreisen, die
Auskunft dariiber geben, um wieviel D-Mark der Zielbeitrag in der jeweiligen
Region steigen wiirde, wenn 1 kg mehr mineralischer Stickstoffdiinger eingesetzt
werden konnte, bzw. um wieviel D-Mark der Zielbeitrag sinkt, wenn die minerali-
sche Stickstoffzufuhr um 1 kg vermindert wird. Karte 3 zeigt die regionale Verteilung
der Vermeidungskosten im Simulationslauf.

Tendenziell bestdtigten sich die oben geduBlerten Vermutungen: Hohe Grenzvermei-
dungskosten sind zum einen in den Ackerbauregionen Ostdeutschlands zu erwarten,
andererseits in einzelnen Griinlandregionen Westdeutschlands. Bei den Ackerstand-
orten iiberrascht dieses Ergebnis nicht, da hier erwartungsgema8 mit einer hohen
Grenzverwertung des mineralischen Stickstoffs im relevanten Bereich der Ertrags-
funktion zu rechnen ist. DaB8 auch Regionen mit hohem Griinlandanteil wie die
Bayerischen Alpen, der Bayerische Wald, das siidliche Ostfriesland sowie Teile des
Schwarzwaldes zu den Modellkreisen mit den hochsten Schattenpreisen zihlen,
tiberrascht jedoch auf den ersten Blick. Begriinden 146t sich dies u.a. durch die
modellendogene Differenzierung des Verlaufs der Ertragsfunktionen bzw. die Appro-
ximation an diese Funktionen aufgrund der spezifizierten extensiven Produktions-
verfahren (Schaubild 9)'*. Auch das in der Referenzsituation bereits niedrige N-Bi-
lanzniveau in diesen Modellkreisen fiihrt zu hohen Grenzvermeidungskosten, da hier
im Vergleich zu stérker belasteten Regionen iiberproportional hohe Anstrengungen
unternommen werden miissen, um dieselbe Vermeidungsleistung zu erzielen (Wei-
mann 1990: 14-15).

Es bleibt darauf hinzuweisen, daB die hohen Grenzvermeidungskosten der Inputre-
striktion auf schlechten Standorten nicht zu verwechseln sind mit hohen Gesamtver-
lusten. Hohe Gesamtverluste sind trotz z.T. niedrigerer Grenzvermeidungskosten
primér auf guten, ackerfahigen Boden zu erwarten. Die dargestellten Zusammenhén-
ge in Abhangigkeit der Standortgiite gelten ausschlieBlich fiir die Grenzkosten der
Vermeidung.

1.2.4. Zusammenfassende Bewertung

Das Modellsystem RAUMIS laBt sich nutzen, um Grenzvermeidungskosten des
Stickstoffaustrags zu ermitteln. Neben der Moglichkeit, den gesamten Agrarsektor

17 Ein iteratives Absenken des Einsatzes mineralischen Diingers ergab fir die S vH-Losung dic
plausibelsten Ergebnisse.

18  Auch die geringeren Anpassungsmoglichkeiten aufgrund natirlicher Standortnachteile konnen ein
Grund sein.
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Karte 3

Kosten der Reduktion des Stickstoffeinsatzes im Zieljahr 2005
in DM/ kg

D unter 0.40 D 0.80 bis unter 1,20 - 2.00 und mehr
A\ 0.40 bis unter 0.80 Y//] 1.20 bis unter 2.00
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Deutschlands in regionaler Differenzierung bis auf die Ebene der Landkreise abzu-
bilden, bieten die Ergebnisse einen sektoral konsistenten Rahmen fiir die Grenzko-
stenbewertung der Stickstoffaustrige aus der Landwirtschaft. Allerdings sind bei der
Interpretation die Grenzen des Modells sowie der Anwendung zu beriicksichtigen.

Da es sich bei RAUMIS um ein Sektormodell handelt, stellt die Beschrankung auf
den Sektor Landwirtschaft eine solche Begrenzung dar. Sowohl umweltrelevante
Wirkungen anderer Sektoren auf die Landwirtschaft als auch in umgekehrter Rich-
tung werden nicht erfafit. Das bedeutet auch, da8 die Wirkungen der potentiellen
landwirtschaftlichen Stickstoffemissionen auf nichtlandwirtschaftliche Flachen wie
Naturschutz-, Forst- oder sonstige Fldchen nicht direkt erfat werden konnen. Auch
bleiben die Emissionen umweltrelevanter Sektoren wie der Industrie oder des Ver-
kehrs auf den Sektor Landwirtschaft unberiicksichtigt bzw. gehen lediglich pauschal
als durchschnittliche, raumlich nicht differenzierte Eintragsraten in das Modell ein.

Daneben sind weitere Grenzen zu beriicksichtigen. Samtliche Stickstoffemissionen
aus der Landwirtschaft werden indirekt und als Aggregat ausgewiesen. Das bedeutet
zum einen, daB nicht die tatsachlichen Emissionen die Basis der Berechnungen
darstellen. Die KenngroBen miissen als indirekter Indikator fiir physische Umweltef-
fekte wie Stickstoffaustrige in das Grundwasser, in FlieBgewisser oder in die Luft
aufgefat werden. Zum anderen wird nicht zwischen einzelnen Fraktionen von
Emissionen innerhalb des Aggregats ,,Stickstoffaustrag* differenziert. Die Folge ist,
daB keine Anteile einzelner umweltwirksamer Stoffe (Nitrat, Methan, Ammoniak,
Lachgas) mit jeweils unterschiedlichen Wirkungen auf die Umweltmedien bestimmt
werden konnen. Insgesamt miissen aus diesen Griinden die vom Modell ausgewiese-
nen Grenzvermeidungskosten als Schattenpreise fiir die mégliche Verringerung des
Stickstoffaustrags interpretiert werden. Forschungsbedarf verbleibt zur Bestimmung
von Grenzvermeidungskosten auf der Basis von Indikatoren, die eine engere Korrela-
tion zum Umweltproblem ,,Stickstoffemissionen* herstellen.

Einen weiteren limitierenden Faktor fiir Interpretationen stellen die modellendogen
nur begrenzt moglichen (anbau-) technologischen Anpassungen innerhalb einzelner
Produktionsverfahren dar. Fiir wichtige Pflanzenbau- und Griinlandverfahren sind
zwar Produktionsalternativen mit extensiver Ausrichtung implementiert; Anpassun-
gen bzgl. der Anbautechnologien sind also moglich. Allerdings besteht fiir die
Modellimplementierung weiterer extensiver Verfahren, z.B. im Bereich der Land-
schaftspflege, der Verwertung von Siedlungsabfillen oder der Alternativen des Oko-
logischen Landbaus, d.h. der Umstellung vollstindiger Betriebssysteme, weiterer
Forschungsbedarf— mit Auswirkungen auch auf die Einschitzung der Grenzvermei-
dungskosten des Stickstoffaustrags.

1.3. Regionale Verteilung der (potentiellen) Zahlungsbereitschaft fiir Umweltverbesserungen

Neben den Grenzvermeidungskosten ist auch die regionale Verteilung individueller
Zahlungsbereitschaften fiir mehr Umweltschutz eine entscheidende Grofe zur Ab-
grenzung allokationseffizienter politischer Aktionsraume (Benkert 1981: 136ff.;
Karl, Klemmer 1988: 161ff.). Die inhaltliche Nahe zu foderalismusrelevanten Frage-
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stellungen tritt in der Forderung nach mehr , Biirgerndhe” und damit indirekt der
Beriicksichtigung regional differierender Priferenzen zu Tage (Bundesministerium
fiir Wirtschaft 1998: 2; Doring 1996; Kilper, Lhotta 1996: 139). Ein grundlegendes
Problem bei der Ermittlung von Zahlungsbereitschaften fiir 6ffentliche Giiter, zu
denen die meisten Umweltressourcen gehoren, besteht darin, da8 definitionsgemif3
keine Markttransaktionen stattfinden und daher keine Preise vorhanden sind (Zim-
mer 1994: 39-52). Ziel samtlicher Verfahren zur Quantifizierung von Zahlungsbe-
reitschaften ist es, die Umwelteinfliisse wie andere Faktoren als Entscheidungsva-
riable von Produzenten und Konsumenten transparent zu machen (Cropper, Oates
1992; Finus 1991; Ewers, Rennings 1996).

Die Zahlungsbereitschaft kann prinzipiell mit Hilfe verschiedener Ansitze bestimmt
werden. Indirekte Verfahren nutzen zur Ableitung von Preisen den Einsatz und die
Preise privater Giiter, die komplementdr mit den Umweltgiitern nachgefragt werden.
Zu diesen Ansitzen zihlen beispielsweise die Reisekostenmethode und die hedoni-
sche Preisermittlung. Bei der Reisekostenmethode wird von den zur Erlangung eines
offentlichen Gutes insgesamt notwendigen Aufwendungen, z.B. in Form von Ein-
trittsgeldern, Anreisekosten, Ubernachtungen, auf die Zahlungsbereitschaft ge-
schlossen (Henrichsmeyer, Witzke 1994b: 291). Grundlage fiir die hedonische Preis-
ermittlung bildet die Annahme, daB} die Preise marktfahiger Giiter in Abhéngigkeit
von der Umweltqualitit variieren, so beispielsweise der Preis fiir Baugrundstiicke in
Abhingigkeit der lokalen oder regionalen Umweltsituation.

Aus diesen Annahmen folgen entscheidende Nachteile der indirekten Verfahren: Ihre
Anwendung setzt das Vorhandensein komplementéarer Mirkte fiir die zu untersu-
chenden Umweltgiiter voraus. Diese Bedingung ist jedoch im Umweltbereich nur
selten erfillt (Hackl, Pruckner 1994). AuBerdem werden nur solche Werte beriick-
sichtigt, die sich auf die unmittelbare Inanspruchnahme des offentlichen Gutes
beziehen (,,use values*).

Die direkten Verfahren ermitteln die Zahlungsbereitschaft mit Hilfe verschiedener
Befragungstechniken (contingent valuation) (Finus 1992). Konsumenten werden
direkt zu ihrer Einschétzung beziiglich der Zahlungsbereitschaft bzw. der potentiel-
len Entschadigungsforderungen befragt. Mit dem Anspruch, individuelle Priferen-
zen oder Zahlungsbereitschaften mit Hilfe von Befragungen im Raum mdoglichst
punktgenau und im Niveau exakt zu bestimmen, sind jedoch einige statistisch-me-
thodische und inhaltliche Probleme verbunden. Verzerrungen kénnen etwa durch den
wstrategischen Bias* bzw. das ,free-rider-Problem* entstehen. RegelmiBig wird
beobachtet, dall die Befragten aus strategischen Griinden iibertrieben hohe, nicht
ihren tatsdchlichen Priferenzen entsprechende Entschadigungsforderungen ange-
ben. Aulerdem kénnen Verzerrungen dadurch zustande kommen, daf3 die Zahlungs-
bereitschaft fiir eine Umweltverbesserung moglichst niedrig angegeben wird, da der
Interviewte hofft, so mit moglichst niedrigem personlichen Aufwand an der Quali-
titsverbesserung teilhaben zu konnen. Es wird z.T. kritisiert, der Informationsgrad
der Befragten reiche nicht aus, um Antworten in der beabsichtigten Weise. d.h. in
Richtung unterstellter Priaferenzen oder Zahlungsbereitschaften, interpretieren zu
konnen.

160



Der wesentliche Vorteil dieser direkten Verfahren besteht darin, dal3 neben den ,,use
values™ auch ,non use values” wie Existenz-, Options- und Vermichtnisnutzen
implizit in die Bewertung einflieBen'”.

Unabhéngig von der methodischen Frage der Zahlungsbereitschaftsermittlung
zwingt die Notwendigkeit regionaler Differenzierung im Zusammenhang mit der
Betrachtung lokal begrenzter externer Effekte zu verschiedenen Restriktionen. Bei-
spielsweise sind représentative Stichproben fiir jeden Teilraum wie die Stadt- und
Landkreise Deutschlands aus Kostengriinden nicht realisierbar. Jedoch muf3 mit
Informationsverlusten gerechnet werden, wenn von Stichprobenergebnissen auf die
Grundgesamtheit geschlossen wird. Bahrenberg et al. (1992: 202) erwihnen im
Zusammenhang mit der Diskussion um den ,,6kologischen Fehlschlu*, daB mit
Zunahme der Grofle raumlicher Untersuchungseinheiten und der dadurch bedingten
Aggregation und Durchschnittsbildung tendenziell die Varianzen der Variablen sin-
ken*". Boltken und Strubelt (1985) sprechen analog von ,,Gruppenfehischliissen‘ im
Sinne unzulissiger Analogien bei der Ubertragung von interpretatorischen Gruppen-
ergebnissen auf Untereinheiten des Aggregats®!.

Diesem Fehlerpotential ist die folgende Analyse z.T. ausgesetzt, da beabsichtigt ist,
von der Individualebene (Stichprobenergebnisse auf Individualebene) auf das Aggre-
gat (die Stadt- und Landkreise) zu schlieBen. Informationsverluste in Form von
Verzerrungen der Korrelationskoeffizienten bzw. der Koeffizienten der zu schatzen-
den Diskriminanzfunktion sind daher zu erwarten. Zur Behebung dieser Verzerrun-
gen wire eine Mehrebenenanalyse geeignet, bei der individuelle EinfluBfaktoren und
Kontextvariablen wie sozio-okonomische oder sozio-strukturelle Hintergriinde si-
multan und auf verschiedenen foderalen Ebenen beriicksichtigt werden (Biirklin
1988: 43; Bahrenberg et al. 1992: 203). Solche Analysen miissen jedoch anderen
empirischen Untersuchungen vorbehalten bleiben.

In der amtlichen Statistik ist es aus Kostengriinden iiblich, von Stichprobenergebnis-
sen auf Verteilungen in der Grundgesamtheit zu schlieBen (Nourney 1978). Von
offentlichen Institutionen wie dem Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung
(BBR), das mit der ,,Laufenden Raumbeobachtung* regelmiaBig regionalstatistische
Daten veroffentlicht, werden jedoch aufgrund der o.g. Bedenken regionalisierte
Zahlungsbereitschaftsanalysen nicht durchgefiihrt. Regionalisierungen werden le-
diglich fiir die Teilgebiete Ost- und Westdeutschland vorgenommen. Fiir abgesicher-
te wissenschaftliche Analysen bleibt in diesem Bereich ein vergleichsweise groBer
Forschungsbedarf.

Im Rahmen der hier vorzunehmenden Untersuchung bleibt die Notwendigkeit,
zumindest ndherungsweise regionalisierte Praferenzen bzw. Zahlungsbereitschaften

19 Zu den verschiedenen Komponenten der Nutzenstiftungen des Natur- und Landschaftsschutzes
sowie deren raumlicher Dimension vgl. Zimmer (1994: 57ff.).

20 Zum .9Skologischen FehlschluB™ bei Interpretationen vom Aggregat auf die Individualebene vgl.
Czarnecki (1992: 39). Fehlschliisse treten insbesondere dann auf, wenn Kontextmerkmale zur
Erklarung individuellen Verhaltens benutzt werden (Biirklin 1988: 37).

21 Zu Problemen bei der Ubertragung von Stichprobenergebnissen auf aggregierte Ebenen vgl. Bou-
stedt (1975: 120ff.).
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zu ermitteln. Hilfestellung konnen bisher in diesem Zusammenhang selten eingesetz-
te multivariate Analyseverfahren bieten. Dabei werden IndikatorgroBen genutzt, d.h.
sozio-Okonomische Variablen, die fiir die zu untersuchenden geographischen Einhei-
ten bekannt sind und fiir die mit herkémmlichen statistischen Verfahren ein signifi-
kanter Zusammenhang zu Zahlungsbereitschaften fiir mehr Umweltschutz nachge-
wiesen werden kann.

1.3.1. Reprisentative Erhebung und extrahierte Variablen

Untersuchungen zu Einstellungen, Priferenzen und Zahlungsbereitschaften zum
Thema Umwelt existieren in groBer Anzahl (Kramer 1997). Auch in bundesweite
Panel-Befragungen wurden bereits seit ca. Mitte der achtziger Jahre regelmaBig
Fragen zur subjektiven Bewertung des Zustands einzelner Umweltressourcen sowie
zu gewiinschten Anderungen oder zur Zufriedenheit mit dem aktuellen Umweltzu-
stand aufgenommen. Dazu gehoren etwa:

— die Allgemeine Bevolkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS)
des Zentralarchivs fiir Empirische Sozialforschung an der Universitat Koln
(ZA) und des Zentrums fiir Umfragen, Methoden und Analysen (ZUMA),
Mannheim,

—  das Soziookonomische Panel (SOEP) des Deutschen Instituts fiir Wirtschafts-
forschung, Berlin,

—  Studien des Mannheimer Instituts fiir praxisorientierte Sozialforschung (ipos)
verschiedener Jahre sowie

— die International Social Survey Programme (ISSP) (Kramer, Noll 1996).

Da hier beabsichtigt ist, Aussagen zum gesamten Bundesgebiet abzuleiten, wurde
Wert auf eine bundesweit moglichst reprasentative und aktuelle Stichprobe gelegt.
Dazu boten sich die Ergebnisse einer aktuellen Befragung von Preisendorfer/Wich-
ter-Scholz (1997) an, die im Auftrag des Bundesministeriums fiir Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit durchgefiihrt und Ende 1997 veroffentlicht wurden?:.
Im Rahmen dieser Befragung von 2 307 Personen wurde folgende Frage gestellt, die
Riickschliisse auf die Zahlungsbereitschaften fiir UmweltschutzmaBnahmen zuldBit:

., Wadren Sie bereit, hohere Steuern und Abgaben fiir einen verbesserten Umwelt-
schutz zu bezahlen, wenn sichergestellt wdre, daf3 diese direkt dem Umweltschutz

zugute kdmen?“%

22 Der Ergebnisbericht sowie der komplette Datensatz der Befragungsergebnisse wurden freundli-
cherweise von Hermn Prof. Dr. P. Preisendorfer und Frau F. Wichter-Scholz zur Verfiigung gestellt.

23 Als Antwortmoglichkeiten wurden ,Ja”, .Nein" sowie . Teils/Teils” zur Auswahl vorgegeben.
Daneben bestand die Moglichkeit, die Antwort zu verweigern. Um eine dichotome Diskriminanz-
analyse durchfiihren zu konnen, wurden die Antworten der Befragten so transformiert. daB die
Antwort . Ja* mit | codiert wurde sowie den Antworten .Nein" und . Teils/Teils™ (und den Ant-
wortverweigerungen) gemeinsam die Auspriagung 0 zugewiesen wurde.
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Von einigen Autoren wird kritisiert, daB Fehlinterpretationen bzgl. des Niveaus an
Zahlungsbereitschaft dadurch zustande kommen, daB die Befragten nicht iiber zu
erwartende steigende Abgabenlasten informiert werden. So verweist Pommerehne
(1987: 207) auf verschiedene Befragungen, bei denen die Zahlungsbereitschaft
zuriickgeht, sobald die Entscheidung fiir mehr Umweltschutz an eine zu erwartende
hohere Steuerlast gebunden wird. Bei der hier zugrundeliegenden Befragung wird
die Moglichkeit steigender Abgabenlasten explizit und als obligatorische Konse-
quenz formuliert. Systematische Uber- oder Unterschitzungen aufgrund von Infor-
mationsmangel der Befragten bzgl. der zu erwartenden individuellen Konsequenzen
konnen daher weitgehend ausgeschlossen werden.

Mit der Beriicksichtigung der geduBerten Zahlungsbereitschaft wird von den mogli-
chen Dimensionen des UmweltbewuBtseins von Individuen die sogenannte intentio-
nale oder konative Dimension erfaflt, die auf aktive Handlungsbereitschaft abzielt. Es
handelt sich nach Wimmer (1993) um einen eindimensionalen Operationalisierungs-
ansatz des Konstrukts UmweltbewuBtsein, der fiir die 6konomische Aussagekraft in
Richtung Zahlungsbereitschaft der Befragten jedoch als geeignet eingestuft wird.
Demgegeniiber wird das UmweltbewuBtsein bei mehrdimensionalen Operationali-
sierungsansitzen als Komplex bewertet und mit Hilfe verschiedener Indikatoren, die
unterschiedlich gewichtet sein konnen, ermittelt.

Die Eindimensionalitét des beschriebenen Operationalisierungsansatzes macht vor-
sichtige Interpretationen der Ergebnisse notwendig. Die begrenzte Aussagekraft der
gewonnenen ,regionalisierten potentiellen Zahlungsbereitschaften* wird insbeson-
dere dadurch ausgelost, daB3 lediglich im Aggregat verschiedener positiver und
negativer Nutzendimensionen unterschiedlichster Umweltproblemkomplexe zwi-
schen den Alternativen fiir oder wider hohere Abgabenbelastung gewahlt werden
konnte. Durch die Formulierung der Frage konnen weder Zahlungsbereitschaften fiir
einzelne Umweltressourcen (saubere Gewisser oder unbelastetes Trinkwasser, Ar-
tenvielfalt, saubere Luft 0.4.) noch fir Umwelteffekte bestimmter lokaler oder
regionaler Dimension abgeleitet werden. Vielmehr wird mit dem hier vorgestellten
Konstrukt ,,potentielle Zahlungsbereitschaft* ein relativ diffuser Komplex aus Zah-
lungsbereitschaften fiir lokale, regionale, nationale und supranationale externe Ef-
fekte oder offentliche Giiter abgebildet. Es mul3 daher weiteren sozio-6konomischen
Forschungsarbeiten vorbehalten bleiben, Zahlungsbereitschaften fiir 6ffentliche Gii-
ter auf den verschiedenen foderalismusrelevanten raumlichen Ebenen zu ermitteln.
Dabei ist zu erwarten, daf3 die Aussagekraft der ermittelten Ergebnisse mit der Nihe
der Befragten zum Umweltproblem und damit dem personlichen Betroffenheitsgrad
steigt.

Das Ergebnis der Befragung wird in Schaubild 10 wiedergegeben. Es werden die
Variablen abgebildet, fiir die Preisendorfer/Wachter-Scholz (1997: 197) einen signi-
fikanten Unterschied zwischen einzelnen oder samtlichen verschiedenen Teilgrup-
pen feststellen konnten. Als deutlicher Bestimmungsfaktor der Zahlungsbereitschaft
erweist sich der Wohnort: Wahrend 22 vH der Westdeutschen die Frage nach héheren
Abgaben oder Steuern mit ,Ja" beantworten, sind es im Ostlichen Landesteil nur
14 vH. Preisendorfer und Wéchter-Scholz erkldren diese Einstellung mit der ange-
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Schaubild 10

Zahlungsbereitschaft fiir Umweltschutz in Deutschland
in vH der Befragten der jeweiligen Gruppe mit positiver Zahlungsbereitschaft

Parteienpriferenz

PDS
FD.P.
Biindnis 90/Die Griinen
SPD
CDU/CSU
Haushaltseinkommen pro Kopf
iiber 2000 DM
1500 bis 2000 DM
unter 1500 DM
Schulbildung
Hoch
Mittel
Niedrig
Alter
ilter als 60 Jahre
46 bis 60 Jahre
31 bis 45 Jahre
18 bis 30 Jahre
Landesteil
Ostdeutschland

Westdeutschland

Ll

Insgesamt

Nach Preisendorfer, Wichter-Scholz (1997: 197).
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spannteren Budgetlage der ostdeutschen Privathaushalte. Weitere signifikante Erkla-
rungsvariablen sind das Alter der befragten Person (mit negativem EinfluB), die
Schulbildung, das Einkommen sowie die Parteienzugehdrigkeit.

Diese Zusammenhinge werden durch die Ergebnisse weiterer sozio-6konomischer
Untersuchungen bestitigt. So gilt es inzwischen als unumstritten, daB mit dem
individuellen Einkommen auch die Zahlungsbereitschaft fir Umweltschutz zunimmt
(Siebert 1978b; Cansier 1996: 80; Kammerer et al. 1996; Siebert 1995: 219; Zimmer-
mann, Kahlenborn 1994: 110). Auch der positive Erklarungsbeitrag des Bildungsni-
veaus ist mehrfach belegt. In voneinander unabhéngigen Untersuchungen weisen
Zimmer (1994: 140) und Kdmmerer et al. (1996) empirisch nach, daB zwischen den
Wahrscheinlichkeiten, im Rahmen einer Zufallsstichprobe Personen anzutreffen, die
mit dem Status quo von Naturschutz und Landschaftspflege unzufrieden sind bzw.
positive Zahlungsbereitschaften dufern, und

—  steigendem Einkommen,
—  steigendem formalem Qualifikationsniveau sowie

- hoherer Stellung in der beruflichen Hierarchie

ein positiver Zusammenhang besteht. Auch der von Preisendorfer und Wachter-
Scholz ermittelte signifikante Zusammenhang zwischen Lebensalter und der Zah-
lungsbereitschaft fiir Umweltgiiter wird durch die Ergebnisse von Zimmer (1994:
206) bestatigt.

Die mit Abstand markanteste BestimmungsgroBe der Zahlungsbereitschaft stellt
jedoch die Selbsteinschitzung der Befragten zur Parteienzugehorigkeit dar. Wihrend
mehr als 40 vH der Befragten, die Biindnis 90/Die Griinen wahlen, positive Zah-
lungsbereitschaft fiir Umweltschutzmafinahmen in Form von Abgaben oder Steuern
duBern, liegen diese Anteile fiir samtliche anderen Parteien um 20 vH. Mit dieser
Signifikanz bestatigen Preisendorfer und Wachter-Scholz die These, Wahlergebnisse
zugunsten der Partei Biindnis 90/Die Griinen seien als ein Indikator fiir den Anteil
von Wihlern mit ausgepragten Umweltpraferenzen geeignet (Endres, Finus 1996).

Da auch bei wahlsoziologischen Untersuchungen der Anteil der Hochschulabsolven-
ten bzw. von Wihlern mit hohem qualifizierenden SchulabschluB an der Bevolke-
rung als wichtige, d.h. statistisch signifikante BestimmungsgroBe der Wahlentschei-
dung fiir Biindnis 90/Die Griinen gilt, kann von einer hohen Korrelation zwischen
diesen beiden BestimmungsgroBen ausgegangen werden?! (Poguntke 1993: 195;
Veen, Hoffmann 1992: 106).

In wahlsoziologischen Untersuchungen wird den Wahlern von Biindnis 90/Die Grii-
nen z.T. zwar ein enger Bezug zu Sachfragen attestiert, zugleich jedoch auch strategi-

24 Wielgohs (1994) belegt deutliche Unterschiede bzgl. sozio-6konomischer Merkmale der Mitglie-
der und Wihler von Biindnis 90/Die Griinen in den beiden Landesteilen Deutschlands. Fiir eine
Differenzierung der Analyse nach der Herkunft der Befragten aus Ost- oder Westdeutschland
spricht auch die Tatsache. daB sich die Anhinger der Partei im Osten bzgl. einzelner sozio-6kono-
mischer Variablen bisher heterogener darstellen als im Westen (Veen, Hoffmann 1992: 156).
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sches Verhalten beziiglich der endgiiltigen Wahlentscheidung vermutet®. Es gilt
allerdings als empirisch belegt, daB fiir sie die Umweltpolitik einen sehr viel htheren
Stellenwert einnimmt als fiir die Wihler der iibrigen Parteien. Verschiedene Autoren
bestitigen, da ,,post-materialistische* Einstellungen, d.h. immaterielle Bediirfnisse,
zu denen auch Umweltpriferenzen gerechnet werden, bei ihnen im Vergleich zu
anderen Wihlergruppen eindeutig dominieren (Schmitt-Beck 1994). Der Umwelt-
schutz gehort fiir sie zu den Themen mit sehr hoher Prioritét, neben Themen wie
Friedenssicherung und der Sicherung von Arbeitsplitzen. Bei den Anhdngern der
iibrigen Parteien werden die Prioritdten zwar in dhnlicher Reihenfolge gelistet,
jedoch mit deutlichen Gewichten zugunsten anderer Themen (Veen, Hoffmann 1992:
111). Allerdings ist ein Unterschied zwischen den Wihlern in den beiden Landestei-
len Deutschlands festzustellen: Wahrend fiir westdeutsche Biindnis 90/Die Griinen-
Wihler der Umweltschutz die Priorititenliste anfiihrt, rangiert er in Ostdeutschland
lediglich auf Platz drei®.

Da die Variable ,,Parteienpriferenz‘ — hier operationalisiert durch die Frage nach der
Partei, die bei der nachsten Bundestagswahl gewihlt wiirde — nicht unumstritten ist,
jedoch einen hohen Erklarungsbeitrag zur Zahlungsbereitschaft fiir Umweltschutz-
maBnahmen verspricht, wird sie im folgenden eingehender diskutiert. Ihre Verwen-
dung impliziert die Grundannahme der Okonomischen Theorie der Politik von der
Existenz des ,rationalen Wihlers. So sind nach Biirklin (1988: 13) demokratische
Wahlen geeignet, die Handlungen der Regierungen und die Priferenzen der Gesell-
schaft aufeinander abzustimmen. Es wird angenommen, der Wihler wige vor der
Wahlentscheidung zwischen Kosten und Nutzen der verschiedenen Wahlprogramme
ab, um sich dann fiir die Partei mit dem fiir ihn hochsten Nettonutzen zu entscheiden.
Diesem Modell liegt auch die Vorstellung zugrunde, Zahlungsbereitschaften seien als
Indikatoren oder ,,monetdre Nutzendquivalente** individueller Praferenzen interpre-
tierbar?’ (Cansier 1996: 781f.).

Daneben wird die Entscheidung, den Wahlausgang als Variable zur Bestimmung
potentieller Zahlungsbereitschaften fiir lokale 6ffentliche Giiter zu nutzen, auch
durch Transaktionskostenargumente gestiitzt. Danach nehmen die Anreize fiir Biir-
ger, Biirokratien zu kontrollieren, mit der rdumlichen und inhaltlichen Nihe zum
Problem zu, da davon auszugehen ist, dal3 gleichzeitig die Kosten zur Informations-
findung fiir den einzelnen abnehmen (Bauer et al. 1996: 79). Bei Problemen lokaler
oder regionaler Natur sollte somit annahmegemall mit vergleichsweise groBem
Interesse der Bevolkerung am Wahlausgang und damit einer relativ guten Abbil-
dungsgiite der Nachfrageseite gerechnet werden.

Allerdings weisen Scheele/Isermeyer (1989) darauf hin, da nicht die Priferenzen
der einzelnen Wihler bzw. Konsumenten zu Entscheidungen bzgl. der speziellen
Ausgestaltung umweltpolitischer MaB3nahmen fiihren, sondern komplexe politische
Willensbildungsprozesse. Politikern verbleiben somit bei der Ausgestaltung von

25 Poguntke (1993: 208) verweist in diesem Zusammenhang auf die Bundestagswahl vom Dezember
1990. Zum Phinomen der Wechselwihler vgl. Dittrich (1987).

26 Im ,Kempotential* der Biindnis 90/Die Griinen-Waihler (Schmitt-Beck 1994).

27 Zur Kritik an dieser Vorgehensweise vgl. z.B. Beckenbach (1989).
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PolitikmaBnahmen breite Handlungsspielraume, u.a. da die Priferenzen fiir be-
stimmte Umweltqualitdten lediglich einen Bestimmungsparameter unter vielen fiir
die Wahlentscheidung darstellen. Es ist davon auszugehen, daB Wihler diese Frei-
heitsgrade der politischen Umsetzung von Wahlentscheidungen antizipieren.

Auch Siebert (1978a: 88) bezeichnet Wahlen als geeignete Moglichkeit, Praferenzen
von Individuen bzgl. gewiinschter Umweltqualitdten zu ermitteln (Benkert 1981:
154). Allerdings weist er auf die Gefahren dieser Methode hin, da Parteiprogramme
aus verschiedenen Kompartimenten zu vielen Problembereichen bestehen, so da
Wihler gezwungen sind, zwischen verschiedenen Zielen und damit verschiedenen
offentlichen Giitern abzuwigen. Die Folge kann sein, da8 sich zwei Individuen fiir
dieselbe zur Wahl stehende Partei entscheiden, fiir Individuum 1 jedoch ein vollig
anderer Teil des zugehorigen Parteiprogramms den Ausschlag gibt. Im Extremfall
konnen sich beide, selbst bei groBer Reprasentanz dkologischer Ziele im betreffen-
den Parteiprogramm, fiir andere als 6kologische Ziele entschieden haben. Es muf3
also davon ausgegangen werden, daB die positive Wahlentscheidung fiir einzelne
Parteien keine eindeutigen Riickschliisse auf spezielle Teile des jeweiligen Wahlpro-
gramms zuldBt. Die Tatsache, daB sich sdamtliche der groBen Parteien, besonders bei
einzelnen Umweltthemen, sehr stark annidhern, und eine abnehmende Parteienbin-
dung der Wihler verstiarken dieses Problem®* (Poguntke 1993). Daneben weist
Siebert auch darauf hin, daB die Kosten der in Aussicht gestellten Bereitstellung von
Umweltqualititen in Parteiprogrammen nicht explizit werden, so dafl die Wahlent-
scheidung Zahlungsbereitschaften nur indirekt abbilden kann.

1.3.2. Angewandte Methode: Diskriminanzanalyse

Bei dem zu analysierenden Problem soll der funktionale Zusammenhang zwischen
verschiedenen sozio-okonomischen Bestimmungsgroen (Alter, Einkommen, Par-
teienzugehorigkeit usw.) als unabhédngigen und der Zahlungsbereitschaft fiir mehr
Umweltschutz (vorhanden oder nicht vorhanden) als abhéngiger Variable ermittelt
werden. Um solche Beziehungen zu untersuchen, die wie im hier vorliegenden Fall
vollstiandig oder partiell nicht metrisch skaliert sind, stehen verschiedene Analyse-
verfahren zur Verfiigung.

Liegen sowohl die abhéngige als auch die unabhéngigen Variablen nominal skaliert
vor, wird tiblicherweise die Kontingenzanalyse eingesetzt. Mit Hilfe von statistischen
Tests kann festgestellt werden, ob ein signifikanter Zusammenhang zwischen den
Variablen nachzuweisen ist. Auch Richtung und Stédrke dieses Zusammenhangs
konnen niaherungsweise bestimmt werden. Da diesem Verfahren allerdings Grenzen
gesetzt sind, werden bei der Untersuchung der Abhingigkeit einer dichotomen
Variable von mehr als einer unabhingigen Variablen auch ,,Binary-Choice-Models*

28  Zur Zunahme .multipler Affinititen™ der deutschen Wihler vgl. Schmitt-Beck (1994). Allerdings
weist Hoffmann (1997) darauf hin. daB trotz dhnlicher Begrifflichkeiten verschiedener Parteipro-
gramme politische Grundorientierungen, Werthaltungen und Problemsichten weit auseinander lie-
gen konnen.
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oder ,,Logit- bzw. Probit-Modelle* benutzt® (Backhaus et al. 1994: 181). Auch im
Zusammenhang mit agrarokonomischen Fragestellungen wurden diese Modelle be-
reits angewendet® (Thiele 1997). Neben diesen Modellen kommt grundsatzlich auch
die Diskriminanzanalyse fiir Probleme der dargestellten Art in Frage. Allerdings wird
siei.d.R. eingesetzt, wenn die unabhangigen Variablen metrisch skaliert sind.

Uberginge zwischen diesen verschiedenen Analysemethoden sind moglich und auch
empirisch erprobt. Verschiedene Autoren wie Erb sowie Bahrenberg et al. weisen
nach, daB sich die Diskriminanzanalyse als Prognoseverfahren nicht nur bei Vorlie-
gen metrisch skalierter, sondern auch diskreter oder gemischter unabhéngiger Varia-
blen verwenden 143t (Hartung, Elpelt 1986: 240; Bahrenberg et al. 1992: 339; Erb
1990: 57 mit Verweis auf Feilmeier et al. 1981). In dieselbe Richtung weist die
Feststellung Maddalas (1987: 27), die Diskriminanzanalyse sei zum linearen Wahr-
scheinlichkeitsmodell dquivalent und auch dann geeignet, wenn auf der Seite der
erkldarenden nicht metrische, sondern Dummy-Variablen zum Einsatz kommen. Er
bescheinigt Logit- und Probit-Modellen zwar grundsitzlich eine groere Robustheit
bei Problemen nominal skalierter unabhingiger Variablen, verweist jedoch auf ver-
schiedene empirische Arbeiten, die zu dem Ergebnis kommen, da8 die Logit-Schét-
zung nur geringfiigig bessere Ergebnisse liefert als die Diskriminanzanalyse?!.

Neben diesen lediglich geringfiigigen Verlusten bei Problemen der zu analysierenden
Art sprechen verschiedene Faktoren fiir den Einsatz der Diskriminanzanalyse. Sie
gehort zu den hidufig angewandten und bewihrten Analyseverfahren in der sozialwis-
senschaftlichen Forschung. Thre Anwendung auf umweltokonomische Probleme
erhoht somit die interdisziplindre Vergleichbarkeit der Ergebnisse. Gerade fiir explo-
rative Untersuchungen wie hier ist dieser Faktor intersubjektiver Uberpriifbarkeit
nicht zu vernachlissigen. Auf der 6konometrisch-analytischen Seite wird die Kritik
mangelnder Robustheit dadurch relativiert, da im vorliegenden Fall nicht aus-
schlieBlich Dummy-Variablen als Erklarende verwendet werden, sondern mit dem
,,Lebensalter und den , Netto-Haushaltseinkommen* auch metrisch skalierte Gro-
Ben.

Wie dargestellt, basieren die Ergebnisse einer Diskriminanzanalyse auf den Bezie-
hungen zwischen metrischen oder gemischten unabhingigen Variablen und einer
nominal skalierten abhéngigen Variable innerhalb einer bekannten Stichprobe. Ziel
ist es, Objekte aus einer Grundgesamtheit, fiir die Auspragungen der Bestimmungs-
variablen bekannt sind, moglichst eindeutig zwei (im dichotomen Fall) oder mehre-
ren zur Auswahl stehenden Gruppen zuzuordnen. Dieses Ziel ist dann weitgehend
erfiillt, wenn die Streuung der Objekte innerhalb einer Gruppe méglichst gering, die
Streuung zwischen den verschiedenen Gruppen moglichst grof3 ist.

29 Ausfiihrliche Einfiihrungen zu diesen Modellformen finden sich in Maddala (1987: 13ff.); Pin-
dyck, Rubinfeld (1998: 298-333); Greene (1990: 661-703). Palmquist (1991: 77-120) erldutert
die Einsatzmoglichkeiten und Grenzen solcher .discrete choice models* bei der hedonischen
Preisermittlung von Umweltgiitern. Eine Formulierung eines discrete choice models zur Bestim-
mung des Erholungsnutzens offentlicher Giiter findet sich bei Bockstael et al. (1991).

30 Zimmer (1994: 48) verwendet ein Logit-Modell zur Schitzung spezieller Fragestellungen des
Natur- und Landschaftsschutzes.

31 Einen alternativen Ansatz mit dhnlicher regionaler Differenzierung zeigen Witzke, Urfei (1999).
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Im Rahmen der Diskriminanzanalyse wird zunichst, dhnlich wie bei der Regressi-
onsanalyse, eine lineare (Diskriminanz-) Funktion geschétzt (Brosius, Brosius 1995:
772).

(1) D=B,+b,X,+b,X,+b_X_

mit:

D . diskrete Gruppenvariable (1 = positive Zahlungsbereitschaft, 0 = keine positive Zahlungs-
bereitschaft bzw. indifferent);

Bo : absolutes Glied;

by bis bm . Diskriminanzkoeffizienten der jeweiligen Variablen;

X1bis Xm : unabhingige Variablen.

Allerdings wird bei der Schitzung der Koeffizienten (b, bis b, ) wegen der diskreten
Skalierungsform der abhingigen Variable nicht nach der Methode der kleinsten
Quadrate vorgegangen, sondern der Quotient

) ss,
@) 35,

maximiert (Backhaus et al. 1994: 101). SS, steht fiir die Streuung zwischen den
Gruppen. Diese berechnet sich als Summe des Quadrats der Abweichungen der
mittleren Diskriminanzwerte jeder der beiden Gruppen (im dichotomen Fall) vom
Gesamtmittel der nach Gleichung (1) bestimmten und fiir jeden Fall (hier fiir jeden
Befragten) errechneten Diskriminanzwerte, gewichtet mit der jeweiligen Gruppen-
grofle.

=Eigenwert

Die Streuung der Elemente innerhalb jeder Gruppe wird durch SS bestimmt, der
Summe des Quadrats der Abweichungen jedes Diskriminanzwertes vom mittleren
Diskriminanzwert der jeweiligen Gruppe, iiber beide Gruppen und samtliche Fille,
ebenfalls gewichtet mit der jeweiligen Gruppengrof3e

2

2[51‘5)2'”1]

SSI) =1 3
3) SRERE — =Eigenwert
22 [(Du -Dy ”f]
wabei o
_ ] J . _ _ —
Dj=;j~ 2 Dj,» sowie D = n +n, ~(mDy+n,D,).

i=1
Die Gesamtstreuung SS ergibt sich aus der Summe aus SS, und SS,, und entspricht

2 n
SSr-ZZ(Dj,.—I_))Z.

j=li=1
Da SS, auch als erklarte und SS, als nicht erklarte Streuung verstanden werden kann,
dient der Eigenwert als Maf fiir das Verhiltnis von erkléarter zu nichterklarter
Streuung der Stichprobe.
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In einem zweiten Schritt wird auf der Basis der Stichprobenwerte fiir jeden Fall mit
seinem speziellen Funktionswert D die (a posteriori-) Wahrscheinlichkeit berechnet,
mit der er den zur Auswahl stehenden Gruppen G; (positive bzw. keine Zahlungsbe-
reitschaft) zuzuordnen ist. Basis der Berechnung bildet der Satz von Bayes

P(DIG) - P(G)

@ P(G)D) = ,
Y P(DIG) - P(G)
j=1

mit dessen Hilfe auf der Basis der bekannten (a priori-) Wahrscheinlichkeiten P(G;))
und P(DIG;) der gesuchte Wert bestimmt werden kann. Da ohne zusétzliche Informa-
tionen das Ziehen jeder der moglichen Falle gleich wahrscheinlich ist, kann P(G;) mit
Hilfe der Gruppenanzahl bestimmt werden. Bei bindren abhangigen Variablen be-
tragt die a priori-Wahrscheinlichkeit dann fiir beide Gruppen 0,5. Liegen weitere
Informationen iiber die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Gruppenvariable vor, kon-
nen diese genutzt werden, um die a priori-Wahrscheinlichkeit anzupassen. Die
Bestimmung von P(DIG)) — der bedingten Wahrscheinlichkeit, mit der sich der
Funktionswert D ergibt, wenn bekannt ist, da8 der betrachtete Fall Gruppe G;
angehort — beruht auf der Annahme, dafl die Daten aus einer normalverteilten
Grundgesamtheit stammen und die Parameter der Verteilung geschitzt werden kon-
nen? (Brosius, Brosius 1995: 775). Die bedingten Wahrscheinlichkeiten lassen sich
dann einer Tabelle der standardisierten Normalverteilung entnehmen (Backhaus et al.
1994: 135). Ergebnis der Berechnung sind im dichotomen Fall zwei a posteriori-
Wahrscheinlichkeiten fiir jeden Fall der Stichprobe mit Werten zwischen 0 und 1. Da
jeder Fall genau einer Gruppe zugeordnet wird, addieren sich die errechneten Wahr-
scheinlichkeitenzu 1.

Mit Hilfe der a posteriori-Wahrscheinlichkeiten erfolgt im nachsten Analyseschritt
die Zuteilung in die zur Auswahl stehenden Gruppen. Jeder Fall der Stichprobe wird
der Gruppe zugeteilt, fiir die sich die hochste Wahrscheinlichkeit ergibt. Der Abstand
der bei dichotomen abhingigen Variablen errechneten beiden Wahrscheinlichkeiten
kann bereits einen Hinweis auf die Trennstarke der Schitzfunktion geben. Je geringer
der Unterschied zwischen den beiden Wahrscheinlichkeiten ist, desto schlechter ist
die Trenngiite der Diskriminanzanalyse.

Als Giitekriterium fiir die Einteilung der Stichprobenfille in die zur Auswahl stehen-
den Gruppen dienen verschiedene Male, z.B. der Eigenwert (Gleichung 2). Da dieser
Quotient mit zunehmender GroBe der Streuung zwischen den Gruppen und abneh-
mender GroBe der Streuung innerhalb der Gruppen steigt, wird mit wachsendem
Eigenwert eine steigende Giite der Schitzung angezeigt. Ein weiteres Giitemal stellt
der kanonische Korrelationskoeffizient dar, die Quadratwurzel des Quotienten aus
der Abweichung zwischen den Gruppen und der Gesamtstreuung (Backhaus et al.
1994: 101)

32 Zur Bestimmung der Funktionsparameter der zugehorigen Dichtefunktion vgl. Erb (1990: 54).
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SS,
SS,+SS,,
Er kann Werte zwischen O und 1 annehmen, wobei hohe Werte fiir eine tendenziell
hohe Giite der Schatzung sprechen.

®)

1.3.3. Ergebnisse: Schitzfunktion und regionale (potentielle)
Zahlungsbereitschaft fiir Umweltschutz

Der folgende empirische Abschnitt ist zweigeteilt. Zunéchst wird die eigentliche
Diskriminanzanalyse durchgefiihrt, d.h. anhand bekannter unabhéngiger Variablen
aus der Stichprobe eine Diskriminanzfunktion moglichst hoher Giite bestimmt. Mit
Hilfe dieser Schétzfunktion und aus der amtlichen Statistik bekannter sozio-6kono-
mischer Parameter der Landkreise und kreisfreien Stadte Deutschlands wird dann die
regionale potentielle Zahlungsbereitschaft fiir mehr Umweltschutz berechnet.

Geschdtzte Diskriminanzfunktion

Datengrundlage der Diskriminanzanalyse sind die Ergebnisse der Befragung von
Preisendorfer und Wichter-Scholz. Beriicksichtigt wurden samtliche Variablen, fiir
die ein signifikanter EinfluB auf die Zahlungsbereitschaft nachgewiesen werden
konnte, mit Ausnahme des Einkommens. Es wurde nicht einbezogen, da Daten zum
verfiigbaren Einkommen in den Stadt- und Landkreisen Deutschlands bisher nicht
flachendeckend verfiigbar sind. Um Verzerrungen in der folgenden Prognose zu
vermeiden, blieb diese Variable schon bei der Funktionsschétzung unberiicksich-
tigt®.

Das Ergebnis der geschitzten Funktion wird in Tabelle 5 in Form der standardisierten
Koeffizienten dargestellt. Die in der Stichprobe gemessenen Ausprigungen der
unabhidngigen Variablen wurden vor der Berechnung der Diskriminanzfunktion
standardisiert (Mittelwert: 0, Standardabweichung: 1), um die absoluten Werte der
Koeffizienten miteinander vergleichen zu konnen. Der Erklarungsbeitrag der einzel-
nen Variablen 148t sich an ihrer Korrelation mit den Werten der geschétzten Diskrimi-
nanzfunktion ablesen (Tabelle 6). Es wird deutlich, daf} die Parteienzugehorigkeit zu
Biindnis 90/Die Griinen den mit Abstand hochsten Erkldarungswert besitzt, gefolgt
vom Bildungsniveau und dem Alter der Befragten. Erwartungsgema8 ist auch der
Erklarungsanteil der Variablen Ostdeutschland, d.h. der Zugehorigkeit des Befragten
zum Ostlichen bzw. westlichen Landesteil, noch befriedigend. Demgegeniiber besit-
zen die Sympathie fiir einzelne Parteien wie CDU/CSU oder FDP und vor allem PDS
sowie das Geschlecht der Befragten kaum Erklarungswert.

Tabelle 7 gibt einen ersten Eindruck von der Giite der Diskriminanzfunktion. Mit
Hilfe des geschitzten Modells wurden mehr als 45 vH der Befragten, die sich fiir
hohere Umweltschutzabgaben aussprachen, auch in diese Kategorie eingeordnet.

33 Berechnungen von Witzke und Urfei (1999) mit Beriicksichtigung des Einkommens durch eine
Hilfsvariable fiihrten zu dhnlichen regionalen Differenzierungen.
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Tabelle 5

Standardisierte Koeffizienten der geschitzten Diskriminanzfunktion
Unabhingige Variable Diskriminanzkoeffizienten
Bo Konstante 0.553
bi B90/Die Griinen 0,644
b2 CDU/CSU 0,100
b3 FDP -0.026
b4 PDS 0,157
bs SPD 0.184
b Geschlecht: weiblich -0,067
b7 Alter -0,257
bg Ausbildung 0,464
by Landesteil: Ost -0.310
Eigene Berechnungen. R\WI

Tabelle 6
Korrelation zwischen einzelnen Variablen und den Werten
der Diskriminanzfunktion
Unabhingige Variable Korrelationen
B90/Die Griinen 0.730
Bildung 0,619
Alter -0.439
Landesteil (Ost) -0.424
CDhU/CSU -0.101
Geschlecht (weiblich) -0.047
FDP -0.047
SPD 0.036
PDS -0.017
RWI
Eigene Berechnungen. vssen

Gleichzeitig wurden 80 vH der Befragten, die sich gegen eine solche Abgabenerho-
hung aussprachen bzw. indifferent waren, auch als solche Gruppe richtig identifiziert.
Insgesamt wurden ca. 71 vH der Befragten richtig gruppiert.

Dain der geplanten Clusteranalyse die Prognosequalitit, d.h. die ,,richtige™ Kategori-
sierung von Elementen, die nicht zur Stichprobe gehdren, eine sekundire Problema-
tik darstellt, sind andere Giitekriterien der Diskriminanzfunktion relevanter als die
Frage des Anteils ,richtig” zugeordneter Elemente. Mit Hilfe des x>-Mafes laBt sich
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Tabelle 7

Klassifizierungsergebnisse auf der Basis der geschitzten
Diskriminanzfunktion
Tatsichliche Grup- Vorhergesagte Gruppenzugehorigkeit )
L insgesamt
penzugehorigkeit ja nein
Anzahl
ja 176 214 390
nein 245 964 1209
Anteil in vH
ja 45 54 100
nein 20 80 100
RWI
Eigene Berechnungen. — Insgesamt wurden 71 vH der untersuchten Fille korrekt klassifiziert.  lussun

z.B. die Hypothese testen, es bestehe kein Unterschied zwischen den Gruppenmittel-
werten der Funktionswerte, die sich auf der Basis der geschitzten Diskriminanzfunk-
tion ergeben, und den Werten der Grundgesamtheit. Bei 9 Freiheitsgraden und einem
x2-Wert von 160,258 14t sich diese Hypothese mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit
von weniger als 0,1 vH ablehnen. Von einem Unterschied der Mittelwerte der beiden
Kategorien ,,mehr Ausgaben fir Umweltschutz* und ,keine Zahlungsbereitschaft
bzw. Indifferenz* auf der Basis der beriicksichtigten unabhingigen Variablen ist also
auszugehen.

Der relativ niedrige Eigenwert von 0,106 bedeutet, dal3 die Streuung zwischen den
beiden Gruppen im Verhéltnis zur Streuung innerhalb dieser beiden Gruppen relativ
gering ist. Auch der kanonische Korrelationskoeffizient von 0,309 deutet an, daf ein
erheblicher Teil der Gesamtvarianz unerklirt bleibt. An diesen Werten wird deutlich,
daf} Verbesserungsbedarf bei der Schitzgiite der Diskriminanzfunktion verbleibt.

Es darf jedoch nicht iibersehen werden, daf3 gegeniiber der verfiigbaren Alternative —
einer Schatzung der funktionalen Abhingigkeit potenticller Zahlungsbereitschaft fiir
Umweltschutz mit nur einer erkldrenden Variablen — deutliche Verbesserungen der
Prognosegiite erreicht werden konnten. Denn selbst bei Beriicksichtigung der Einzel-
variable mit dem hochsten Erklarungsanteil, der ,,Parteienzugehorigkeit zu Biind-
nis 90/Die Griinen*, hitten nicht annihernd befriedigende Schitzergebnisse erzielt
werden konnen*. Die funktionale Verkniipfung mehrerer unabhingiger Variablen
fiihrt gemessen am Eigenwert der Funktionen zu einer Verdopplung der Schiitzgiite.

34 Der Eigenwert der entsprechenden Diskriminanzfunktion betragt 0056, der zugehorige kanoni-
sche Korrelationskoeffizient 0.231.
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Prognose: Potentielle Zahlungsbereitschaften fiir Umweltschutz
in den Landkreisen Deutschlands

Bei der Festlegung der Bestimmungsvariablen zur Schitzung der Diskriminanzfunk-
tion wurde bereits auf einen

- signifikanten Erklarungsbeitrag zur geduBerten Zahlungsbereitschaft fir mehr
Umweltschutz und

— auf eine regionale Differenzierung der amtlichen Statistik bis auf die Ebene
der Landkreise und kreisfreien Stadte Deutschlands geachtet,

so da3 die Prognose, d.h. die Einstufung der Landkreise und kreistreien Stadte in eine
der beiden Gruppen positive bzw. nichtpositive Zahlungsbereitschaft moglich war.
Im Verlauf der Variablenauswahl stellte allerdings insbesondere die Verfiigbarkeit
regionalisierter und gleichzeitig flaichendeckender sozio-6konomischer Daten einen
limitierenden Faktor dar.

Die Variablen Wahlergebnisse sowie der Anteil der Personen bestimmten Alters und
Geschlechts werden vom Statistischen Bundesamt und den Statistischen Landesam-
tern fiir simtliche Landkreise ermittelt und sind frei zugénglich. Die Schulbildung
der Bevolkerung nach Landkreisen kann jedoch nicht problemlos iibernommen
werden, da zwar in jedem Jahr die Schulabginger der verschiedenen Schularten
erhoben werden, nicht jedoch die Bevolkerungsanteile mit entsprechenden Ab-
schliissen. Als indirekter Indikator fiir das Bildungsniveau muBte daher der Anteil
von Hochschulstudenten an der Gesamtbevolkerung der jeweiligen Region herange-
zogen werden.

Wihrend Variablen wie der Anteil von Personen bestimmter Altersklassen eindeutig
zu operationalisieren sind, ist zu klaren, wie der Wahlausgang als Variable in die
Analyse einzubeziehen ist (Immerfall 1992: 189). Die Anzahl der absoluten Stimmen
in den Landkreisen bietet sich nicht an, da ansonsten (Wahl-) Kreise mit hoher
Wahlbeteiligung bzw. ,,groe* Wahlkreise tibergewichtet wiirden. Auch die Beriick-
sichtigung des Wahlausgangs im Verhéltnis zu den gesamten Wahlberechtigten des
entsprechenden Gebiets wiirde bei unterschiedlich groBen Wahlkreisen oder solchen
mit iiber- oder unterdurchschnittlicher Wahlbeteiligung zu Verzerrungen fiihren. Es
wird daher auf die iibliche prozentuale Angabe der abgegebenen Stimmen im Ver-
hiltnis zu den im Wahlkreis insgesamt abgegebenen Stimmen zuriickgegriffen.

Weiterhin ist die bisher nicht problematisierte Frage zu kliren, welche der verschie-
denen Wahlformen — Kommunal-, Landtags-, Bundestags- oder Europawahlen —, fiir
die amtliche Ergebnisse verfiigbar sind, als Referenz benutzt werden sollen. Bei der
Schitzung der Diskriminanzfunktion wurde zwar auf der Basis der beschriebenen
Erhebung die ,,Sonntagsfrage™ gestellt, d.h. nach der Wahlentscheidung in bezug auf
die nichste Bundestagswahl gefragt. Fiir die Auswahl der Landtagswahlergebnisse
bei der Prognose sprechen jedoch stichhaltige Griinde: Einerseits liegen empirische
Wahlforschungsanalysen zu Bundestags- und Landtagswahlen in groBer Anzahl vor,
wihrend Analysen der EinfluBfaktoren auf kommunaler Ebene die Ausnahme dar-
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stellen. Andererseits gilt es als nachgewiesen, daf} bestimmte kommunale Spezifika
den relativen Erkldrungsanteil der soziokonomischen Variablen fiir das Wahlverhal-
ten in den Hintergrund driangen (Czarnecki 1992: 95; Hoffmann 1997). Die These
von der Personlichkeitswahl bei Kommunalwahlen — d.h. des starken Zusammen-
hangs zwischen personlichen Beziigen zu Wihlern und dem Wahlerfolg einzelner
Kandidaten, verbunden mit relativer Nachrangigkeit der Parteienzugehorigkeit und
auch thematischer Positionen — gilt inzwischen auch empirisch als bestatigt
(Czarnecki 1992: 21ff.; Thoni 1986: 116). Neben dieser personellen sind auch
fachlich-inhaltliche Argumente zu nennen, da spezifische lokale oder regionale
Problemlagen am Wahltermin das Ergebnis beeinflussen konnen.

Allerdings ist bei Kommunalwahlen eine stirkere Problemnihe der Betroffenen zu
erwarten, die sich regelmaBig auch in groBem kommunalpolitischen Engagement der
Bevolkerung ausdriickt. Die Wahlbeteiligung als Indikator fiir das BewufBtsein der
Wahlbevolkerung beziiglich aktueller lokaler Problemlagen ist jedoch deutlich nied-
riger als bei Landtags- und Bundestagswahlen (Czarnecki 1992: 93). Aufgrund der
angestrebten regionalisierten Aussagen fiir das Gesamtgebiet Deutschlands und der
dazu notwendigen Datenbasis fiel nach Abwigung zwischen moglichst weitgehen-
der Problemnihe der Wahlbevolkerung und gewiinschtem AusschlieBen spezifisch
lokaler Storgrofien die Entscheidung zugunsten der Landtagswahlergebnisse der
Jahre mit moglichst engem Bezug zum gewihlten Basisjahr 19913,

Akzeptiert man die ermittelten Wahrscheinlichkeiten fiir potentiell positive Zah-
lungsbereitschaften als Ergebnisse einer explorativen Analyse, deren Verbesserung
weiteren 0konometrischen Untersuchungen iiberlassen bleiben muB8 (Witzke, Urfei
1999), ergeben sich fiir die Landkreise Deutschlands die in Karte 4 dargestellten
Werte. Um Differenzierungen zwischen den beiden Polen ,keine Zahlungsbereit-
schaft* und ,,positive Zahlungsbereitschaft* abbilden zu kénnen, wurden nicht, wie
bei Prognosen auf der Basis von Diskriminanzanalysen iiblich, die Ergebnisse der
Kategorienzuweisung, d.h. das jeweils wahrscheinlichste Ergebnis, wiedergegeben.
Statt dessen wird jedem Modellkreis seine Wahrscheinlichkeit positiver Zahlungsbe-
reitschaft fiir mehr Umweltschutz zugewiesen, die sich bei Beriicksichtigung der
spezifischen unabhédngigen Variablen in der Diskriminanzfunktion ergibt. Dadurch
konnen zwar nicht die Niveaus positiver Zahlungsbereitschaften abgelesen werden.
Anhand der Funktionswerte sind jedoch Riickschliisse darauf méglich, ob der betref-
fende Landkreis mit einer hohen oder geringen Wahrscheinlichkeit in die Gruppe der
Stadt- und Landkreise mit positiver Zahlungsbereitschaft einzuordnen ist. So wird
gegeniiber der 0-1-Abbildung eine differenziertere Vergleichbarkeit der Stadt- und
Landkreise moglich.

35 Da die Einordnung der Befragten von Preisendorfer/Wachter-Scholz (1997: 20) nach der iiblichen
.Sonntagsfrage™ erfolgte, d.h. Beziige zur niachsten Bundestagswahl hergestellt wurden, impliziert
ein solches Vorgehen die Ubertragbarkeit der geduBerten Parteienpriferenz auf andere Wahlformen
- hier Landtagswahlen.
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Karte 4

Wahrscheinlichkeit positiver Zahlungsbereitschaft fiir mehr Umweltschutz
in vH
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Tabelle 8

Sozio-6konomische Kenngriofien des Landkreises Euskirchen
Unabhingige Variable Kreisspezifische Werte
xi B90/Die Griinen' 8,5vH
X2 CDU/CSU 47,3vH
X3 FDP S,1vH
X4 PDS OvH
Xs SPD 37,0vH
X6 Geschlecht: weiblich® 51,5vH
X7 Alter’ 46 Jahre
X8 Ausbildung3 OvH
X9 Landesteil: Ost nein
Eigene Berechnungen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes, der Statistischen Landes-
imter sowie des Bundesamtes fiir Bauwesen und Raumordnung. — !'Landtagswahl 1994. — |RWI
Deutsche, ilter als 18 Jahre. — *Anteil Studenten. Essen

Die Einordnung soll am Beispiel des Landkreises Euskirchen, der am westlichen
Rand Nordrhein-Westfalens liegt, vorgenommen werden. Fiir Euskirchen werden
von der amtlichen Statistik die sozio-6konomischen KenngroBen aus Tabelle 8 aus-
gewiesen. Nach Einsetzen dieser Werte in die geschitzte Diskriminanzfunktion
ergibt sich ein Diskriminanzwert von 0,263. Auf dieser Basis ist der Landkreis
Euskirchen mit einer Wahrscheinlichkeit von 51,3 vH der Gruppe zahlungsbereiter
und nur mit 48,7 vH der Gruppe nicht zahlungsbereiter Stadt- und Landkreise
zuzuordnen.

Mit Blick auf Deutschland insgesamt ist festzustellen, daB zwischen West- und
Ostdeutschland ein Gefille bzgl. der Zahlungsbereitschaft fiir mehr Umweltschutz
vorhanden ist. Die Stadt- und Landkreise Ostdeutschlands weisen deutlich niedrigere
Werte auf als die westlichen. Durch vergleichsweise hohe Wahrscheinlichkeiten fiir
positive Zahlungsbereitschaften zeichnen sich im ostdeutschen Landesteil lediglich
die Stadt Berlin (wegen ihres hohen Studentenanteils) sowie die umliegenden Land-
kreise aus. Die niedrigsten Werte finden sich mit z.T. lediglich 38 vH in den Bundes-
landern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thiiringen. Die niedrigsten Durchschnittswer-
te weist trotz relativ hoher Studentenanteile in den Stadten Chemnitz und Dresden
Sachsen auf.

Fiir samtliche westdeutsche Regionen ergeben sich Wahrscheinlichkeiten von mehr
als 38 vH fiir positive Zahlungsbereitschaften, mit geringen Unterschieden. Auch in
die Kategorie mit den hochsten Wahrscheinlichkeiten sind ausnahmslos Kreise aus
dem Westen einzuordnen, wobei wegen der Wahlerfolge der Partei Biindnis 90/Die
Griinen in Nordrhein-Westfalen ein Schwergewicht festzustellen ist. Zu den Kreisen
mit den hochsten Wahrscheinlichkeiten positiver Zahlungsbereitschaft gehoren Bay-
reuth (inkl. Stadt Bayreuth), Darmstadt (inkl. Stadt Darmstadt), Erlangen-Hoechst
(inkl. Stadt Erlangen), Aachen (inkl. Stadt Aachen) und Warendorf (inkl. Miinster).

12 Urfei 177



Den Ausschlag geben in diesen Modellkreisen neben den Wahlerfolgen der Partei
Biindnis 90/Die Griinen die hohen Anteile studentischer Einwohner in den zugehori-
gen kreisfreien Stadten.

1.3.4. Zusammenfassende Bewertung

Obwohl direkte oder indirekte Zahlungsbereitschaftsanalysen immer wieder in ein-
zelnen Regionen der Bundesrepublik durchgefiihrt werden — z.T. auch mit dem
Anspruch der Reprisentativitit —, liegen flichendeckende und regionalisierte Infor-
mationen iiber die Nachfrage nach Umweltqualitit bisher nicht vor.

Die vorgestellten Ergebnisse konnten die grundsitzliche Eignung der Diskrimi-
nanzanalyse als multivariates Analyseverfahren fiir Probleme der beschriebenen Art
belegen. Mit ihr lassen sich regionalisierte potentielle Zahlungsbereitschaften auf der
Basis von Stichprobenergebnissen ermitteln. Insbesondere die verfahrensbedingte
Verkniipfung mehrerer Variablen bedeutet einen Gewinn an Erklarungsbeitrag im
Verhiltnis zur iiblichen eindimensionalen Betrachtung der Umweltpriferenzen (Ein-
kommen, Parteienzugehorigkeit oder Alter als einzelne unabhingige Variablen).
Allerdings machte die Datenbasis trotz ihres Reprasentativitdtsanspruchs und ihrer
Aktualitat lediglich relativ undifferenzierte Aussagen moglich. Die Trenngiite der
geschitzten Diskriminanzfunktion lieB zu wiinschen iibrig.

Verbesserungen der Aussagekraft des Schatzmodells konnen von verschiedenen
Erweiterungen und Spezifizierungen erwartet werden. Zunichst ist zu iiberpriifen, ob
Logit- bzw. Probit-Modelle, die primir fiir Probleme mit gemischten oder rein
qualitativen unabhingigen Variablen empfohlen werden, robustere Ergebnisse lie-
fern als die Diskriminanzanalyse (Witzke, Urfei 1999). Dariiber hinaus sind Schit-
zungen mit Ausgangsdaten weiterer Befragungsergebnisse oder Paneldaten zur
Nachfragesituation nach offentlichen Umweltgiitern durchzufiihren. Der Vergleich
der Schitzergebnisse auf der Basis verschiedener Befragungsmethoden und -inhalte
verspricht interessante Riickschliisse auf den Erklarungsbeitrag einzelner Bestim-
mungsgroBen. Insbesondere ein stiarkerer Bezug zu einzelnen Umweltressourcen ist
erforderlich, um mogliche Interpretationen (umwelt-) problembezogen konkretisie-
ren zu konnen.

Bei Problemen der empirischen Foderalismusforschung, fiir die Regionalisierungen
von Priferenzen oder Zahlungsbereitschaften einen wichtigen Bestandteil darstellen,
sind ,Mehrebenenanalysen* durchzufiihren, d.h. Modelle zu entwickeln, die in der
Lage sind, funktionale Zusammenhinge der dargestellten Art fiir einzelne foderale
Ebenen abzubilden (Biirklin 1988: 43; Bahrenberg et al. 1992: 203).

1.4. Regionale Verteilung von Naturrdaumen
Es gehort zu den haufig von naturwissenschaftlicher Seite gestellten Forderungen an

okonomische Ziel-Mittel-Analysen, bei der Festlegung umweltpolitischer Rege-
lungsraume nicht ausschlieBlich die Grenzen von Verwaltungsraumen, sondern auch
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die Grenzen von Naturrdumen zu beriicksichtigen®® (Kaule 1996). In der Regel
scheitern solche Versuche entweder an mangelnder Praxisrelevanz bzw. administrati-
ver Umsetzbarkeit, oder die verfiigbaren Datengrundlagen lassen solche Gebietsab-
grenzungen nicht zu. Die amtliche Statistik erhebt umweltrelevante Daten tiblicher-
weise fiir einzelne Verwaltungsgebiete. Naturrdumliche Abgrenzungen werden nicht
oder wie bei Wasserschutz- oder Naturschutzgebieten lediglich in speziellen Pro-
blembereichen bzw. begrenzten Rdumen beriicksichtigt.

Im folgenden wird mit Hilfe eines EDV-gestiitzten Geographischen Informationssy-
stems (GIS) eine Zuordnung der Landkreise und kreisfreien Stidte Deutschlands zu
Regionen, die nach naturrdumlichen Kriterien abgegrenzt wurden, vorgenommen
(Karte 5)¥. Diese Vorgehensweise stellt die Grundlage eines Kompromisses zwi-
schen den beiden Eckpunkten moglichst umfassender Beriicksichtigung natiirlicher
Gegebenheiten und der Orientierung an den Grenzen von Gebietskorperschaften und
Verwaltungsriumen dar3.

Dazu wird die Karte der Verwaltungsgebiete Deutschlands (Stadt- und Landkreise)
des Gebietsstandes von 1991, also vor der Kreisreform in den ostdeutschen Bundes-
lindern, mit Hilfe eines GIS iiber die Karte der naturrdumlichen Gliederung Deut-
schlands nach Meynen et al. (1962) projeziert. AnschlieBend werden per GIS-Algo-
rithmus die Flichenanteile jeder ,Naturrdaumlichen Haupteinheit* fiir jeden Land-
kreis und jede kreisfreie Stadt Deutschlands berechnet.

Die naturrdumliche Gliederung Deutschlands basiert auf einer langjahrigen wissen-
schaftlichen Tradition und ist nach wie vor aktuell®. Finke (1996: 92) beschreibt die
Theorie der naturrdumlichen Gliederung nach Meynen et al., deren Urspriinge bis in
die vierziger Jahre zuriickzuverfolgen sind, als Abgrenzung von Raumen, die sich
,-aus kleinsten, physiogeographisch homogenen Raumeinheiten* zusammensetzen.
Erfolgt diese rdumliche Abgrenzung ausschlieBlich nach abiotischen Geofaktoren,
wird das Ergebnis als Physiotop oder Fliese bezeichnet. FlieBen auch biotische und
funktionale bzw. Gkosystemare Faktoren ein, wird der Begriff Okotop benutzt.

Bei der Gliederung nach Meynen et al. erfolgt die landeskundliche Beschreibung der
naturrdumlichen Einheiten u.a. nach Oberflichenform, Klima, Gewisservorkom-

36  Zur Problematik regionaler Leitbilder vgl. Henrichsmeyer et al. (1994: 106).

37 Die mit Hilfe des Software-Pakets ARC/Info 7.03 errechneten Daten wurden vom Bundesamt fiir
Bauwesen und Raumordnung, im Rahmen der . Laufenden Raumbeobachtung des BBR* zur Ver-
fiigung gestellt (Stand: 22. Juni 1998).

38 Eine dhnliche Vorgehensweise wihlen Herrmann/Kaule (1998). Allerdings findet der rdumliche
AbgrenzungskompromiB hier nicht auf der Basis von Verwaltungsraumen statt, sondern wird mit
Hilfe eines 50 m x SO m-Rasters gewihlt. Bork et al. (1995: 12ff.) fiihren ebenfalls 6konomische
und naturwissenschaftliche Daten zusammen. orientieren sich fiir den gewihlten Untersuchungs-
raum. einen Ausschnitt Nordost-Deutschlands. jedoch an den Verwaltungsgrenzen der Gemeinden.
Das Statistische Bundesamt arbeitet z.Zt. im Rahmen eines bundesweiten Monitoringansatzes und
mit Hilfe der ..Okologischen Flichenstichprobe/OFS™ ebenfalls an einer Typisierung Deutschlands
nach 6kologischen Standortmerkmalen (Hoffmann-Kroll et al. 1997: 17-20).

39 Z.B. nutzt der Deutsche Rat fiir Landespflege (1997: 5-27) aktuell die naturraumliche Gliederung
Deutschlands nach Meynen et al. fiir die Leitbilddiskussion von Beispiellandschaften ,,peripherer
Riume’ Deutschlands.
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Karte 5

Naturriaumliche Gliederung Deutschlands
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Laufende Raumbeobachtung des BBR.
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men, Boden und der natiirlichen Vegetation. Abgegrenzt wird aulerdem nach be-
stimmten Geofaktoren wie Relief, Bodenwasserhaushalt, Mikroklima und auch nach
faunistischen und floristischen Kriterien (Meynen et al. 1962: 45). Leser (1997: 122)
zeigt auf, daB bei dieser Gliederung das physiognomische Prinzip, d.h. die sichtbare
Darstellung des Naturraums, im Vordergrund steht, wihrend prozessual-haushaltli-
che Aspekte (wie Bodenwasserhaushaltsregime) bestenfalls indirekt erfa8t werden.
Er definiert die naturrdumliche Gliederung als ,,Verfahren zur Ausscheidung von
Landschaftsraumen, die in Typen dargestellt und hierarchisch geordnet werden®,
wobei ..iiberwiegend nach visuell wahrnehmbaren Geodkofaktoren (z.B. Georelief,
oberflachennaher Untergrund, Boden, Oberflichenwasser, Vegetation), manchmal
auch unter Verwendung von Einzelmerkmalen dieser (z.B. Hangneigung, Boden-
feuchte, Natiirlichkeitsgrad der Vegetation)* (Leser 1997: 210), vorgegangen wird.

Als Berechnungsgrundlage der Fliachenanteile wird im folgenden die Stufe der
.Naturrdumlichen Haupteinheiten benutzt, von denen fiir Deutschland ca. 500
verschiedene Typen vorhanden sind. Sie werden z.T. rdumlich weiter disaggregiert
bis hinunter zur Fliese oder bis hin zur ,,Gruppe Naturrdumlicher Haupteinheiten*
zusammengefa3t. Meynen et al. (1962: 17) bezeichnen die Naturrdaumlichen Haupt-
einheiten als ,.natiirliche Wuchsbezirke*, Schmidt/Michel (1998: 27-34) als ,,Land-
schaftsindividuen®, innerhalb derer zwar eine gewisse Heterogenitit in bezug auf
Standortbedingungen zu verzeichnen ist, die sich insgesamt jedoch deutlich von
Nachbarbezirken unterscheiden. Nach Finke (1996: 93) wird mit dieser Regionenbil-
dung implizit unterstellt, die vorgenommene Kartierung bilde innerhalb der Natur-
raumlichen Einheiten homogene 6kologische Charaktere ab. Da dkologische Aspek-
te in die naturrdumliche Gliederung einflieBen, werde mit dieser Kartierung auch
versucht, Antworten auf ,die Frage des biotischen Wuchspotentials in Form der
(potentiellen) natiirlichen Vegetation** (Finke 1996: 109) zu geben.

Allerdings sind solche naturrdumlichen Gliederungen sowie ihre Interpretationen im
inzwischen fast vierzigjahrigen wissenschaftlichen Diskurs nicht unumstritten. So
fiihrt Finke (1996: 93) aus, daB bei der naturraumlichen Gliederung nach Meynen et
al. die Zielrichtung der Kartierung Deutschlands unklar bleibt*. Dies sei besonders
aus dem Grund beklagenswert, da eine naturrdaumliche Gliederung nie pauschal,
sondern stets problembezogen erfolgen miisse. Jedoch hebt Leser (1997: 442) hervor,
daB der besondere Vorteil der landschaftsokologischen Raumgliederung nach Mey-
nen et al. darin besteht, da3 diese Gliederung fiir das gesamte Bundesgebiet vorliegt,
wihrend andere Raumgliederungsverfahren bisher lediglich auf einzelne Regionen
angewendet wurden.

Die naturrdumliche Gliederung Deutschlands ist als indirekter Indikator fiir die
abiotischen und biotischen Potentiale von Raumpunkten und Regionen zu verstehen,
welcher jedoch nicht in der Lage ist, zwischen verschiedenen Umwelt-Teilphanome-
nen lokal oder regional zu differenzieren. Eine Alternative wire die Kartierung der
Potentiellen Natiirlichen Vegetation (PNV) Deutschlands, eine Regionenbildung, die

40  Zur Kritik an der naturraumlichen Gliederung und Vorschligen komplementirer Verwendung an-
derer Gliederungssystematiken wie beispielsweise der ,Naturraumlichen Ordnung”, insbesondere
zur Beriicksichtigung 6kosystemarer. funktionaler Umweltbeziehungen vgl. Leser (1997: 209ff.).
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Tabelle 9

Naturriumliche Gliederung des Landkreises Euskirchen

Antejl an der | Jahresmittel- qbsolute Mi- | Niederschlag Lage
Nr. Naturraum-Name Kreisflache | temperatur |[nimum-Temp.|(Jahressumme)
in vH in °C inmm [in m iiber NN
272 | Ahreifel 6,2 7,0bis9,0 | -22bis-26 [ 600bis 700 |< 300 bis 500
274 |Miinstereifeler Wald 7.8 7,5bis9,0 | -23bis—24 | 600bis 720 | < 300 bis 500
275 |Mechemicher Voreifel 13,7 7,5bis9,0 | -23bis-24 | 600bis 700 | <350 bis 500
276 | Kalkeifel 28,7 7,0bis 7,5 | -23bis—25 | 700bis 850 |<450bis 550
281 | Westliche Hocheifel 45 6,0 =23 850 bis 1150 <650
553 | Ziilpicher Borde 18,5 9.5 -24 550 bis 650 <250
B Ko ol ol 206 | 60bis9.0 | -23bis-24 |650bis1300|<400bis600

RWI
Nach Meynen et al. (1962). ESSEN

vom Bundesamt fiir Naturschutz (BfN) vorgenommen wird, wobei auf niedrigen
Ordnungsstufen — also hoher Aggregation bzw. grobem Mafistab — eine hohe Korre-
lation zwischen dieser Abgrenzung und der nach Meynen et al. festzustellen ist, da
ahnliche Homogenititskriterien verwendet werden.

Das Beispiel eines ausgewihlten Landkreises Deutschlands kann einen Eindruck von
den Interpretationsmoglichkeiten der naturrdumlichen Gliederung nach Meynen et
al. geben (Tabelle 9). Der rund 1 250 km? groBe Landkreis Euskirchen liegt mit seiner
Gebietsflache in sieben verschiedenen Naturrdaumlichen Haupteinheiten. 6,2 vH der
Fldche konnen dem Naturraum Ahreifel zugerechnet werden, 7,8 vH dem Miinsterei-
feler Wald, 13,7 vH der Mechernicher Voreifel, 28,7 vH der Kalkeifel, 4,5 vH der
Westlichen Hocheifel, 18,5 vH der Ziilpicher Borde und 20,6 vH der Rureifel. Bereits
diese groBe Anzahl an Naturrdumen ist ein Hinweis dafiir, daB es sich um eine
ausgesprochen heterogene Region beziiglich des naturraumlichen Potentials handelt.
Die geomorphologischen und sonstigen abiotischen Kriterien, aber auch die vegetati-
onskundlichen Merkmale weisen eine verhaltnismaBig hohe Varianz auf. In absolu-
ten Werten bedeutet dies z.B. Jahresniederschlagswerte zwischen 550 mm und
1 300 mm, Hohenlagen von unter 250 m bis 650 m tiber NN und durchschnittliche
Jahrestemperaturen von 6,0 °C bis 9,5 °C.

Zusammenfassend kann davon ausgegangen werden, dal die beschriebene natur-
rdumliche Gliederung Deutschlands als Orientierungsmafstab fiir die Abgrenzung
natiirlicher Areale auf der Basis naturwissenschaftlicher Parameter genutzt werden
kann. Sie gehort zu den klassischen Regionalisierungen naturwissenschaftlich und
raumlich orientierter Wissenschaftsdisziplinen. Sie erfiillt den Anspruch der
flachendeckenden Abbildung fiir das gesamte Bundesgebiet. Mit den technischen
Moglichkeiten Geographischer Informationssysteme lassen sich die naturraumlichen
Bestimmungsfaktoren in idealer Weise mit sozio-strukturellen oder sozio-6konomi-
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schen Fragestellungen verkniipfen und bieten daher fiir die Zukunft erhebliches
Forschungspotential fiir interdisziplindre Ansatze. Allerdings wurde auch deutlich,
daB es sich bei den Naturrdumlichen Haupteinheiten nach Meynen et al. um einen
indirekten Indikator fiir das Naturraumpotential handelt. Je nach Problemstellung
kann es daher sinnvoll bzw. erforderlich sein, Kartierungen mit konkreterem Pro-
blembezug auszuwihlen — z.B. zum Boden- und Gewisserschutz oder dem Erho-
lungspotential von Landschaften. Da die folgende Regionalisierung nicht zur Ab-
grenzung politischer Aktionsrdume fiir einzelne abiotische, biotische oder &stheti-
sche Umweltressourcen dienen soll, sondern iiber verschiedene Schutzgiiter hinweg
lokal und regional begrenzte externe Effekte der gemeinsame Bezugspunkt sind, ist
die Verwendung der beschriebenen Naturraumkategorie gerechtfertigt*!.

2. Clusteranalyse als multivariate Analysemethode zur Regionalisierung

Ziel des folgenden Analyseschrittes ist es, Raumeinheiten (z.B. Landkreise) mit einer
dhnlichen Auspragung in bezug auf eine oder mehrere Variablen zu Gruppen oder
Typen zusammenzufassen. Methodisch eignet sich dazu die Clusteranalyse, die im
folgenden néher beschrieben wird (Bahrenberg et al. 1992: 278). Im Zusammenhang
mit geographischen Problemen wird die Clusteranalyse als Raumtypisierungsverfah-
ren bezeichnet (Bahrenberg et al. 1992: 307). Kommt die Bedingung raumlicher
Kontingenz der Cluster hinzu, dient sie als Regionalisierungsverfahren*?.

Versucht man, fiir verschiedene Umweltproblemkomplexe politische Aktionsraume
zu definieren, ist es erforderlich, sich auf Komplexe mit gleichen oder zumindest
vergleichbaren rdaumlichen Diffusionseigenschaften zu beschrianken. Das bedeutet,
daB man lediglich solche Umweltproblemkomplexe zusammenfaft und fiir sie Poli-
tikaktionsraume abgrenzt, von denen aufgrund naturwissenschaftlicher Untersu-
chungen bekannt ist, da ausgehend vom Emissionsort ausschlieBlich lokale oder re-
gionale Umwelteffekte zu erwarten sind. Ist diese inhaltliche Aggregation gesche-
hen, sind Indikatoren zu finden, die das Umweltphdnomen rdumlich disaggregiert
abbilden konnen.

2.1. Regionalisierungsverfahren in den Raumwissenschaften

Verfahren zur Regionalisierung werden u.a. in den Bereich der ,,regionalen Taxome-
trie” eingeordnet**. Als ein frither Regionalisierungsversuch gilt ein Beitrag von
Berry (1958) aus den fiinfziger Jahren*. Der Vorteil quantitativer Regionalisierungs-
verfahren wurde damals im Vergleich zu anderen praktizierten Methoden vor allem in

41  Zur Operationalisierung der naturrdumlichen Gliederung in der folgenden Clusteranalyse vgl.
Abschnitt 2.2.

42 Zur Kontingenzbedingung vgl. auch Bartels (1975: 93-115); Boustedt (1975: 135).

43 Als Beispiel fiir eine Anwendung der Clusteranalyse in der Geographie vgl. Chen (1994).

44 Zu friihen Formen von Clusteranalysen bei Regionalisierungsproblemen vgl. auBerdem Spence
(1968: 120-156) sowie die dort zitierte Literatur. Everitt (1993: 8ff.) beschreibt das breite Anwen-
dungsfeld clusteranalytischer Verfahren und nennt Beispiele aus der Psychiatrie, Archiologie,
Biologie und Medizin.
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der intersubjektiven Nachpriifbarkeit der Ergebnisse gesehen (Sedlacek 1978: 17).
Schon Anfang der sechziger Jahre wurden in der Geographie multivariate Analyse-
methoden entwickelt, die zur Raumabgrenzung dienten, i.d.R. mit dem Ziel der
Regionalisierung moglichst homogener Gebiete beziiglich der wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Im Zusammenhang mit agrarpolitischen Modellrechnungen wurden be-
reits Anfang der siebziger Jahre Regionalisierungen nach dem Homogenitétsprinzip
vorgenommen und bewéhrten sich dort (Hogeforster, Jirging 1973: 126-137; Hen-
richsmeyer, de Haen 1972). Clusteranalyseverfahren gehoren daher auch im agrar-
o6konomischen Forschungsbereich zu den klassischen multivariaten Analysemetho-
den. Als Kriterien zur Abgrenzung homogener Agrarregionen konnen in diesen
Fillen natiirliche Standortbedingungen oder auch agrarstrukturelle Faktoren dienen
(De Haen 1979; Mantau 1975; Timmermann 1983; Harms 1975). In der vorliegenden
Untersuchung werden diese Analysemethoden auf Problemfelder der (Umwelt-)
Foéderalismusforschung angewendet.

Backhaus et al. (1994: 261) zdhlen die Clusteranalyse zu den ,strukturen-entdek-
kenden** multivariaten Analysemethoden, da auf die Einteilung in abhingige und
unabhéngige Variablen verzichtet wird. Statt dessen wird auf der Grundlage eines
Homogenititskriteriums eine Biindelung von Objekten vorgenommen — in der hier
vorgenommenen Analyse von Stadt- und Landkreisen zu Regionen*’. Das Ziel dieser
Biindelung ist eine moglichst weitgehende Homogenitat innerhalb der gebildeten
Gruppen (,interne Kohdsion*) bei gleichzeitig moglichst starker Inhomogenitat der
Gruppen zueinander (,.externe Isolierung®) (Bacher 1994: 2).

Methodologisch formuliert geht es nach Fischer (1982: 39) bei der vorliegenden
Analyse darum, , fiir die rdumlichen Basiseinheiten eines Untersuchungsgebietes
eine Hierarchie von disjunkten homogenen Regionen zu finden, die die Ahnlichkeits-
struktur hinsichtlich der gewihlten 1-stelligen Pradikate moglichst optimal wieder-
gibt (= hierarchisches Problem der disjunkten homogenen Regionalisierung)*. Dis-
junkt bedeutet hier, daB keine Uberlappungen der Regionen zugelassen sind, diese
statt dessen (landkreis-) grenzscharf voneinander getrennt werden. Daneben wird die
Forderung nach Vollstandigkeit oder Exhaustivitit an das Verfahren gestellt, d.h. der
Anspruch formuliert, jedes Raumobjekt der Basismenge (sdmtliche Stadt- und Land-
kreise) einem Cluster zuzuordnen (Fischer 1982: 50). Im Ergebnis deckt die Summe
der Flache samtlicher gebildeter Regionen die gesamte Bundesrepublik ab, ohne daB3
es zu raumlichen Uberschneidungen kommt.

Insgesamt folgt der Ablauf der folgenden empirischen Analyse dem in Ubersicht 15
dargestellten Verlauf. Nachdem

- das regionaltaxonomische Problem, d.h. das Ziel, umweltpolitische Aktions-
rdume abzugrenzen, die in bezug auf verschiedene Bestimmungsfaktoren
moglichst homogen sind, formuliert ist,

— die Wahl der Basiseinheiten in Form der Stadt- und Landkreise Deutschlands
getroffen ist und

45 Zum umgekehrten Vorgehen der Clusterung von Variablen anstatt von Objekten vgl. Eckey, Klem-
mer (1975).
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Ubersicht 15

Arbeitsphasen bei der Regionalisierung mit Hilfe der Clusteranalyse

Formulierung des regionaltaxonomischen Problems:

Umwelteffekte durch Stickstoffemissionen
aus der Landwirtschaft

v

Wahl der raumlichen Basiseinheiten:
Landkreise der Bundesrepublik Deutschland

v

Wahl der Attribute:
N-Bilanzen, Grenzvermeidungskosten, Zahlungsbereitschaften, Naturraum

v

Darstellung der empirischen Datenmatrix

v

Transformierung der empirischen Datenmatrix:
z-Standardisierung

v

Distanz- oder AhnlichkeitsmaB:
z.B. Quadrierte Euklidische Distanz

v

Fusionierungsverfahren:
z.B. WARD-Analyse (hierarchisch)

/\

& >

Raumtypisierung Regionalisierung
(nicht benachbarte Landkreise) (benachbarte Landkreise)

—

Uber, riifung des regionaltaxonomischen
rgebnisses/Sensitivititsanalyse

v

Eventuell Korrektur des Ergebnisses (Diskriminanzanalyse)

RWI

Nach Fischer (1982: 51).
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- die Homogenititsattribute (Stickstoffbilanziiberschiisse, Grenzvermeidungs-
kosten des Stickstoffaustrags, Zahlungsbereitschaften fiir mehr Umweltschutz
und Zugehorigkeit zu bestimmten Naturraumen) feststehen,

erfolgen die in Ubersicht 15 dargestellten verbleibenden, eher technischen Schritte
der Clusteranalyse?.

2.2. Darstellung der empirischen Datenmatrix

Die Abgrenzung umweltpolitischer Regionen im Sinne von zusammenhingenden
Aktionsrdaumen zur Losung lokaler und regionaler Probleme aufgrund des Austrags
von Stickstoffverbindungen aus der Landwirtschaft erfolgt auf der Basis der im
ersten Abschnitt beschriebenen Parameter:

—  Stickstoffbilanziiberschiisse;
—  Grenzkosten der Vermeidung des Stickstoffaustrags;
—  potentielle Zahlungsbereitschaften fiir mehr Umweltschutz;

—  naturrdumliche Zugehorigkeit.

Nach Whittlesey (1954) sind die zu formulierenden Raume als Mehrkomponentenre-
gionen zu bezeichnen und somit von Einkomponentenregionen abzugrenzen, deren
Definition lediglich auf der Beriicksichtigung einer Variable beruhen.

Die Operationalisierung von Bestimmungsgroen wie des externen Effekts ,,Stick-
stoffaustrag aus der Landwirtschaft* oder der marginalen Zahlungsbereitschaft mit
nur einer IndikatorgroBe (hier dem Stickstoffilanziiberschu8 pro Hektar bzw. dem
errechneten Wahrscheinlichkeitswert) ist in der Regionalisierungspraxis iiblich. So
werden zur Abgrenzung der Fordergebiete der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur* die Kriterien Wirtschaftskraft, Einkommen, Ar-
beitsmarktsituation und Infrastruktur verwendet, von denen lediglich die Infrastruk-
tur mit mehreren MeBgroBen bestimmt wird (Sinz, Steinle 1989; Klemmer 1995a;
Griber 1991; Eckey et al. 1990). Bei der Fordergebietsauswahl im Rahmen der
Wettbewerbskontrolle regionaler Beihilfen beschrinkt sich die EU-Kommission i.w.
sogar auf die beiden Kernindikatoren Bruttoinlandsprodukt bzw. Bruttowertschop-
fung zu Faktorkosten und die Arbeitslosenquote (Eser 1989b). Dieses eindimensio-
nale Verfahren hat den Vorteil, daB Interkorrelationen zwischen den Variablen und
damit eine Ubergewichtung einzelner Bestimmungsfaktoren weitgehend ausge-
schlossen werden konnen. Die Begrenzung der Variablenanzahl wird dariiber hinaus
dadurch relativiert, daB hinter den verwendeten KenngroBen eine Vielzahl verschie-
dener EinzelgroBen steht. So kann die Variable Grenzkosten der Vermeidung als ein
kumulierter Index aus den verschiedenen einflieBenden Komponenten ,,natiirliche
Standortfaktoren* (Ertrage, Klima, Bodenzahlen usw.), ,Betriebsleiterfahigkeit* u.a.
verstanden werden.

46  Sowohl die Auswahl der Abgrenzungsparameter als auch der benutzten Methoden kann erhebli-
chen EinfluB auf die Einbezichung oder Ausgrenzung einzelner Gebietseinheiten etwa in ein
Fordergebiet haben (Eser 1989b).
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Ubersicht 16

Verwendete Datenmatrix (Ausschnitt)

Variablen

n=432 433 434 435 436

LHED |2(RZQ)| - () | 7Ry | (N-Bil) | (GKV) | (Pra) | (NR)

Kreis 1 (HEI) ay,l a2 al,. a1,432 a1433 | a3 | aness a1,436
Kreis 2 (RZQ) a,| a2 az,. a2432 | a2433 | a243 2,435 a2436
Kreis 3 (NF) a3 a32 a3, a3 432 a3433 23434 a3 435 a3 436
Kreis 4 (OH) a4, a42 a,.. 4,432 a4,433 a4.434 a4,435 24,436
Kreis ... (...) a_l 22 a. . a. 432 | a.433 | a.43 | a. 435 | a.436
Kreis n=432 (ZR) as321 | as322 | ass.. | 2432432 | 432,433 | a432434 | 432435 | aa32,436

HEI: Dithmarschen, RZQ: Herzogtum Lauenburg, NF: Nordfriesland, OH: Ostholstein, ZR:
Zeulenroda, N-Bil: Stickstoffbilanz, GKV: Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags, RWI
Prif: potentielle Zahlungsbereitschaft fir Umweltschutz, NR: Naturrdaumliche Zugehorigkeit.  lessen

Zur Erfiillung des Kontingenzprinzips — der Bedingung, Cluster zusammenzufiihren,
die ausschlieBlich benachbarte Landkreise umfassen — ist eine ,,Raumstruktur-Ma-
trix* zu entwerfen (Siebert 1965: 9). Ahnlich wie bei einer Input-Output-Tabelle wer-
den samtliche der n raumlichen Untersuchungsobjekte, hier die Stadt- und Landkrei-
se in der im Modellsystem RAUMIS vorliegenden Differenzierung (n=432), auf der
Horizontalen und Vertikalen in derselben Reihenfolge eingetragen. Die Felder der
Matrix geben jeweils an, ob die betrachteten Objekte gemeinsame Kreisgrenzen
haben oder nicht (Ubersicht 16). Das Nachbarschaftskriterium wird aufgrund dieser
Vorgehensweise durch 432 Variablen mit den moglichen Auspriagungen 0 und 1
abgebildet. Die Dummies fiir jeden Landkreis werden mit 1 kodiert, wenn die
betrachteten Landkreise eine gemeinsame Grenze aufweisen, sonst mit 0. Da ledig-
lich die relative Lage der Untersuchungsobjekte zueinander von Interesse ist, nicht
die absolute Lage im geographischen Raum, sind zusitzliche Informationen wie
geographische Liangen- und Breitenangaben nicht erforderlich. Ergebnis der Uber-
priiffung des Nachbarschaftskriteriums ist eine n x n-Kontingenzmatrix, die in die
Ausgangsdatenmatrix der Clusteranalyse einflieBt (Fischer 1982: 127).

Die Einbeziehung des Nachbarschaftskriteriums als zusétzliche Dummy-Variable hat
den Vorteil, Ausreifier in bezug auf die im Mittelpunkt der Analyse stehenden
Homogenititsvariablen (Grenzvermeidungskosten, Priferenzen, Stickstoffbilanz-
liberschiisse) tendenziell zu ,.entscharfen*. Zugleich wird durch das Kontingenzkrite-
rium aber eine Generalisierung bewirkt, die dazu fiihrt, da8 die Homogenitit inner-
halb der Cluster abnimmt, d.h. ein Informationsverlust bzgl. der inhaltlichen Bestim-
mungsfaktoren bewirkt wird*’ (Timmermann 1983).

47 Verzerrungen, die bei 0-1-Variablen wie dem hier benutzten Kontingenzkriterium dadurch entste-
hen konnen, daB gemeinsame Nichtnachbarschaft ebenso als Homogenitit aufgefat wird wie
gemeinsame Nachbarschaft, werden in der folgenden Analyse nicht durch zusitzliche Umrech-
nungsverfahren oder besondere Koeffizienten ausgeschaltet. Vgl. zu dieser Problematik Backhaus
et al. (1994: 265).
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Ein dhnliches Vorgehen wurde bei der Aufnahme der Variablen ,Naturrdumliche
Zugehorigkeit* gewihlt. Jede der rund 500 Naturrdumlichen Haupteinheiten Deut-
schlands wurde als Variable formuliert, deren Felder mit den entsprechenden Fla-
chenanteilen (in vH) des jeweiligen Stadt- und Landkreises gefiillt wurden. Vereinfa-
chend erfolgt die Darstellung dieser Teilmatrix in Ubersicht 16 als Einzelspalte. Nach
der Darstellung samtlicher beriicksichtigter Variablen und der Codierung der Land-
kreise und kreisfreien Stédte ergibt sich die Ausgangsdatenmatrix (Ubersicht 16), die
als Grundlage der Clusteranalyse dient.

2.3. Standardisierung und Wahl des Distanz- bzw. AhnlichkeitsmaBes

Da es sich bei den ausgewihliten Variablen um metrische (Stickstoffbilanziiberschiis-
se, Praferenzen, Grenzvermeidungskosten, Fldchenanteil Naturrdumlicher Hauptein-
heiten am Landkreis) und um nominale bzw. dichotome oder binire (Nachbarschafts-
kriterium) Variablen handelt, tritt beim Clusteralgorithmus das Problem gemischter
Variablen auf. Zur Behebung dadurch moglicherweise bedingter Verzerrungen — die
im ibrigen auch durch unterschiedliche Skalenniveaus bzw. MaBeinheiten oder
Varianzen innerhalb rein metrisch skalierter Variablen ausgeldst werden kénnen —
werden verschiedene Verfahren vorgeschlagen™. Hier wurden die Datenreihen stan-
dardisiert, und zwar in Form einer z-Standardisierung nach Gleichung (6), die dazu
fithrt, daf die Mittelwerte samtlicher Variablen Null und deren Standardabweichung
Eins ergeben*

©) At
Z =]
' S.\'
mit:
Xi : Wert der Variablen x fiir das i-te Raumobjekt:
X : Mittelwert der xi;
Sx : Standardabweichung der x;.

Dieses Verfahren wird insbesondere angewendet, um zu erreichen, daf3 sdmtliche
Variablen mit demselben Gewicht in den ClusterprozeB einflieBen* (Schnorr-Bécker
1986). Zur Feststellung des Homogenitatsgrades zweier Untersuchungsobjekte ste-

48  Zur Losung des Problems gemischter Variablentypen verweist Fischer (1982: 101-102) auf zwei
verschiedene Moglichkeiten: Bei der Strategie der ,.Skalentransformation™ werden simtliche Va-
riablen auf denselben Variablentyp (nominal — ordinal — metrisch) skaliert. Hier sind sowohl die
MeBniveau-Degression als auch die Progression moglich. Diese Verfahrensweisen fithren dann
dazu, daB Informationen unterstellt werden, die nicht vorhanden sind (bei der MeBniveau-Progres-
sion) bzw. daB auf vorhandene Informationen verzichtet wird (bei der MeBniveau-Degression). Bei
der zweiten Strategie wird die Ausgangsmatrix so umgestellt, daB Blocke gleicher Variablentypen
zusammengefaBt werden. Erst wenn solche Blocke metrischer. ordinaler und nominaler Variablen
gebildet worden sind, wird eine eigene Distanzmatrix fiir jeden dieser Blocke errechnet.

49 Ein dhnliches Vorgehen wird bei der Abgrenzung von Foérdergebieten der Gemeinschaftsaufgabe
. Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” gewihlt (Zarth 1991): die z-Standardisierung
wird durch das Statistikpaket SPSS unterstiitzt. Zur Standardisierungsmethode vgl. Pocock. Wis-
hart (1969: 73-97). Klemmer und Waniek (1995: 50) beschreiben als Nachteil dieser Stan-
dardisierungsmethode, daB sie zu ,.Stauchungen™ und .. Streckungen™ der Ausgangsdaten fihrt.

50  Allerdings ist darauf zu achten. konstante Variablen. d.h. solche mit gleicher (oder schr dhnlicher)
Auspragung, in simtlichen Fillen zu eliminieren, da ansonsten Verzerrungen entstehen.
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hen verschiedene Distanz- oder Ahnlichkeitsmafe zur Auswahl. Wihrend Distanz-
mafe die Undhnlichkeit zweier Objekte messen und diese im Clusteralgorithmus
minimieren, maximieren AhnlichkeitsmaBe den Homogenititsgrad direkt. Da die
Wahl des AhnlichkeitsmaBes EinfluB auf die Reihenfolge der Regionen vom #hnlich-
sten Objektpaar zum undhnlichsten haben kann, ist die Auswahl dieses MaBles und
des entsprechenden Algorithmus von groer Bedeutung fiir das Analyseergebnis.

Bei metrischen Variablen wie den hier verwendeten und objektorientierten Analysen
werden zur Messung der Ahnlichkeit i.d.R. DistanzmaBe empfohlen (Backhaus et al.
1994: 272; Bacher 1994: 199). Fir die Beriicksichtigung dichotomer Variablen
wurden spezielle Distanzmafe entwickelt, zu denen die Quadrierte Euklidische
Distanz zahlt, die auch bei Analysen mit metrischen Variablen empfohlen wird
(Bacher 1994: 200, 221); in der folgenden Analyse kommt dieses Distanzmal3 zum
Einsatz. Die Quadrierte Euklidische Distanz leitet sich von der verallgemeinerten
Minkowski-Metrik ab (Gleichung 7), indem r = 2 und q = 1 gesetzt wird>' (Bacher
1994: 222):

] v
(7 d,= (Z l X~ x/jlr)
(i )

mit:

r.q : Konstante;

Xkj : Wert der Variablen j bei Objektk (j=1,2,....,J);
Xlj . Wert der Variablen j bei Objekt](j=1,2,....J);
dk. : Distanz der Objekte k und 1.

Das Ergebnis der Distanzberechnung fiir jeweils ein Objektpaar im ersten Schritt ist
die sogenannte Ausgangsdistanzmatrix (Ubersicht 17), die

—  quadratisch ist, d.h. n Zeilen und n Spalten besitzt;
- symmetrisch ist, da die Distanz d,, identisch mit d,, sein muB,

— in der Diagonalen, den Distanzen der Regionen zu sich selbst, Nullen auf-
weist.

2.4. Fusionierungsalgorithmus (hierarchisch-agglomerativ)

Die Distanzberechnung in der beschriebenen Form ist nur moglich, solange jeweils
zwei Einzelobjekte (Stadt-/Landkreise) miteinander verglichen werden. Sobald das
dhnlichste Objektpaar ermittelt wurde und zu einem 2-Objekt-Cluster fusioniert
worden ist, stellt sich im ndchsten Schritt dic Frage, wie die verbleibenden Einzelob-
jekte mit dem fusionierten Cluster zu vergleichen sind. Dazu stehen verschiedene
Algorithmen zur Auswahl. Diese unterscheiden sich in der Methode, die Distanz
zwischen zwei Clustern festzustellen, die aus mehr als einer Raumeinheit bestehen,
also Gruppen von Raumobjekten darstellen. Dic Entscheidung fiir ein spezielles
Ahnlichkeits- bzw. DistanzmaB ist weitgehend unabhingig von der Wahl des Fusio-
nierungsalgorithmus (Bahrenberg et al. 1992: 284). Da verschiedene Clusteranalyse-

S1  Es ist allerdings zu beachten, daB die Euklidischen Distanzen nicht skaleninvariant sind: das
bedeutet, Normierung bzw. Standardisierung der Variablen konnen Auswirkungen auf die Reihung
der Objekte bzgl. ihrer Distanzen haben (Fischer 1982: 81).
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Ubersicht 17

Ausgangsdistanzmatrix
Kreis
1 (HEI) 2 (RZQ) 3 (NF) 4 (OH) () 432 (ZR)

Kreis 1 (HED) 0 di2 di3 dis di.. di432
Kreis 2 (RZQ) d2,1 0 d23 d2g4 d2,.. d2432
Kreis 3 (NF) di,1 di2 0 d34 di... d3 432
Kreis 4 (OH) ds da das 0 ds, . da.a32
Kreis ... (...) d..1 d.2 d.3 d. .4 0 d.a32
Kreis 432 (ZR) da32,1 d4322 da323 da324 daza.. 0

HEI: Dithmarschen, RZQ: Herzogtum Lauenburg, NF: Nordfriesland, OH: Ostholstein, ZR:  [RW]
Zeulenroda. EssEn

laufe mit jeweils unterschiedlichen Fusionierungsalgorithmen beim Einsatz des
WARD-Verfahrens die plausibelsten Ergebnisse lieferten, wird dieser Algorithmus
im folgenden angewendet. Beim WARD-Verfahren (Ubersicht 18) handelt es sich um
ein hierarchisches Verfahren, bei dem eine einmal vorgenommene Paarung von
Regionen im weiteren Verlauf nicht mehr riickgéngig gemacht werden kann®. Daf}
andere Clusteralgorithmen keine befriedigende Verbesserung der Homogenitit der
Cluster liefern, kann sowohl mit den hohen Anforderungen erklért werden, die das
WARD-Verfahren stellt, als auch durch die zum Teil geringen Varianzen in der
Ausgangsdatenmatrix bedingt sein (Fischer 1982: 126).

Die Distanz zwischen einem Objekt (oder einer Gruppe) R und einer fusionierten
Gruppe, die aus den Elementen (Einzelobjekte oder Gruppen) P und Q besteht, wird
beim WARD-Verfahren nach

1

8) D(R,P+ Q)=————"————[(NR+ NP) - D(R,P)
= Rinp+ NQ
+(NR+ NQ) - D(R,Q) - NR - D(P,Q) ]

mit:

NR . Zahl der Objekte in Gruppe R:

NP : Zahl der Objekte in Gruppe P:

NQ . Zahl der Objekte in Gruppe Q:

D(R.P) . Distanz zwischen den Gruppen R und P:

D(R.Q) . Distanz zwischen den Gruppen R und Q:

D(P.Q) : Distanz zwischen den Gruppen Pund Q

bestimmt (Backhaus et al. 1994: 287). Die einflicBenden Distanzen werden weiterhin
mit Hilfe der Quadrierten Euklidischen Distanz berechnet (Gleichung (7)). Im Ver-

52 Zu den hierarchischen Verfahren zihlen das Single-Linkage-, Complete-Linkage-, Average-.
Weighted-Average-. Within-Average-Linkage-, Median-, Zentroid- und Ward-Verfahren (Bacher
1994: 144). Die Alternative, von der umfassenden Clusterung in Form einer Gruppe auszugehen.
die aus simtlichen Untersuchungsobjekten besteht, und dieses Cluster schrittweise zu verkleinern.
wird als . partitionierendes Verfahren* bezeichnet.
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Ubersicht 18

Fusionierungsalgorithmus

Start mit der feinsten Aufteilung

Berechnung der Ausgangsdistanzmatrix

Suche nach den beiden Objekten
mit der geringsten Distanz

Zusammenfassung der dhnlichsten
Objekte zu etner Gruppe

Berechnung neuer Abstinde und
Veridnderung der Distanzmatrix

Alle Objekte in

ciner Gruppe?

Nach Backhaus et al. (1994: 285).

RWI

15NN
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lauf der schrittweisen Fusionierung verschiedener Stadt- und Landkreise stellt sich
die Frage, wann der Algorithmus abzubrechen ist. Findet kein Abbruch statt, wiirde
die Analyse ein einziges Cluster liefern, das sdmtliche Stadt- und Landkreise ein-
schlieBt. Bei der Unterbrechung, d.h. bei der Festlegung der endgiiltigen Anzahl von
Clustern, handelt es sich um einen Optimierungsproze im Verlauf zunehmender
Generalisierung durch Fusion weiterer Objekte in bestehende Cluster, verbunden mit
Informationsverlusten. In der Literatur werden verschiedene Entscheidungskriterien
zum Abbruch vorgeschlagen (Everitt 1993: 73, 100ff.; Bahr 1971: 11-19; Johnston
1968). Im folgenden wird eine iibliche und leicht anwendbare Methode angewendet,
bei der die Clusteranalyse an der Stelle beendet wird, an der die Distanzmalle von
einem Schritt zum nichsten sprunghaft ansteigen (,,Elbow-Kriterium*)** (Backhaus
etal. 1994:307).

Von verschiedenen Autoren wird als Nachteil des WARD- Verfahrens die Tendenz zur
Bildung etwa gleich grofier Cluster genannt (Fischer 1982: 126). Dieser Mangel
kehrt sich im Rahmen des Aktionsraumdesigns bei Problemen der empirischen
Foderalismusforschung in einen Vorteil um. Denn bei der Abgrenzung von Verwal-
tungsregionen kann eine (relative) Vergleichbarkeit der Grofle dieser Rdume aus
Griinden der interregionalen Krifteverteilung, Regierbarkeit usw. gewollt bzw. sinn-
voll sein.

2.5. Einschitzung der Giite und Interpretation von Fusionierungsergebnissen

Bei der hier vorgenommenen Clusteranalyse wurde zwar nur eine begrenzte Anzahl
von Variablen beriicksichtigt. Es darf aber nicht tibersehen werden, daB8 mit der
Anzahl der Variablen auch die Gefahr von Interkorrelationen und damit von Fehlzu-
ordnungen steigt. Bacher (1994: 164-166) weist sogar anhand der Ergebnisse ver-
schiedener Simulationsstudien nach, daB die Verwendung irrelevanter Variablen vor
AusreiBlern, einem falschen Distanzmal oder ungeeigneten Gruppierungsverfahren
die groBte Fehlerquelle bei der Clusterbildung darstellt.

Zu samtlichen in der Literatur diskutierten GiitemaBen ist festzuhalten, daf es keine
dieser Mafizahlen erlaubt, ohne Beriicksichtigung weiterer GroBen eine eindeutige
Entscheidung fiir ein Fusionierungsergebnis zu treffen. Bei jeder Anwendung sind
verschiedene Malle zu beriicksichtigen, Plausibilitdtspriifungen durchzufiihren und
die Ergebnisse problembezogen zu interpretieren. Als ein mogliches Kriterium zur
Bestimmung der Homogenitat der geclusterten Gruppen dient der F-Wert (Backhaus
etal. 1994: 310).

. VUG
© T
V(J)
mit:
V(J.G) . Varianz der Variablen J im Cluster G:
V) Varianz der Variablen J in der Erhebungsgesamtheit.

S3  Verschiedene Clusteranalyseldufe bei Variation der genannten Faktoren fiihrten zur Entscheidung
fir die beschriebene Methodik.
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Bei ihm wird die Varianz jeder betrachteten Variablen (J) eines Clusters (G) durch die
Varianz derselben Variable in der Erhebungsgesamtheit dividiert. Je kleiner der
errechnete Wert ist, desto geringer ist die Streuung der betrachteten Variablen inner-
halb des Clusters im Vergleich zur Streuung der Variablen in der Gesamtheit.
Uberschreitet der Wert 1, ist die Varianz im Cluster groBer als in der Gesamtheit der
Werte. Nach Backhaus et al. (1994) wird ein Cluster dann als vollkommen homogen
bezeichnet, wenn alle F-Werte kleiner 1 sind.

Als weiteres MaB zur Beurteilung des Homogenitétsgrades bzw. primér zur Interpre-
tation der gebildeten Cluster dient der T-Wert:

(10) T=X(J,G) X(J)
S()
mit:
X(J.G) : Mittelwert der Variablen J iiber die Objekte des Clusters G;
X\ . Gesamtmittelwert der Variablen J in der Erhebungsgesamtheit;
Sd) : Standardabweichung der Variablen J in der Erhebungsgesamtheit.

Der T-Wert 148t sich interpretieren als relative Abweichung einer Klasse vom Mittel-
wert der Grundgesamtheit (Schnorr-Bécker 1986: 697-702). Je groBer der T-Wert ist,
desto starker weicht das betreffende Cluster in bezug auf die betrachtete Variable vom
Mittelwert der Grundgesamtheit ab. Dariiber hinaus deuten negative T-Werte auf eine
Unterreprasentanz in der betrachteten Gruppe im Vergleich zur Gesamtheit hin,
positive Werte zeigen demgegeniiber Uberreprasentanz an.

Nach Backhaus et al. (1994: 316) sollten im AnschluB an Fusionierungen Sensitivi-
tatsanalysen durchgefiihrt werden, bei denen Ergebnisvariationen aufgrund von
Verinderungen des AhnlichkeitsmaBes, des Fusionierungsalgorithmus und der
Gruppenzahl iiberpriift werden. Auch mit Hilfe einer sukzessiven Veridnderung der
Variablengewichtungen lassen sich Sensitivitdtsanalysen durchfiihren, d.h. Verédnde-
rungen in der Regionsabgrenzung in Abhingigkeit von der Einzelgewichtung nach-
vollziehen (Klemmer, Bremicker 1983). Ein Beispiel fiir die Anwendung dieser
Methode der Variablengewichtung ist die Abgrenzung von Fordergebietskulissen im
Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruk-
tur”. Nach Klemmer/Bremicker (1983: 89) gehort es zu den entscheidenen Kompe-
tenzen des Planungsausschusses dieser Gemeinschaftsaufgabe, Gewichte fiir die
einflieBenden Homogenititsvariablen zu beschlieBen.

2.6. Schlufifolgerungen zur Anwendung der Clusteranalyse

Bei der beschriebenen Prozedur werden im ersten Schritt Stadt- und Landkreise mit
dhnlichen Auspriagungen einzelner Homogenititsvariablen zusammengefaBt. Uber-
tragen auf das Beispiel der Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags bedeutet
dieses Vorgehen, da3 die betreffenden Raumobjekte zunichst ausschlieBlich auf-
grund des Vergleiches von Grenzvermeidungskosten, d.h. unabhingig von ihrem
jeweiligen absoluten Stickstoffbilanziiberschul zusammengefaBt werden. Ein hypo-
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Schaubild 11

Clusterung auf der Grundlage homogener Grenzvermeidungskosten
des Stickstoffaustrags (schematisches Ergebnis)

A GKV Wert eines einzelnen|
[DM/kg N] Landkreises

)\

GKV,

O\
o
O GKV,

| | >

| i

N-Emission
50 100 150 [kg N]
~
Erlauterungen vgl. Text. Esskn

thetisches Ergebnis einer solchen Clusteranalyse wird in Schaubild 11 durch die
ovalen Mengen, bestehend aus mehreren Stadt- und Landkreisen, symbolisiert.

Neben den Grenzkosten der Vermeidung des Stickstoffaustrags zur Definition von
Regelungsraumen spricht jedoch auch die Hohe der Belastung durch negative Effek-
te fiir eine spezifische Anpassung der Parameter umweltokonomischer Instrumente.
Im ersten Kapitel wurde nachgewiesen, dal vergleichbar hohe Emissionen dhnlich
gestaltete umweltpolitische MaBnahmen, etwa in Form der Eingriffsintensitit von
umweltpolitischen Instrumenten, erfordern. Scheele (1993: 424-430) begriindet
diese Forderung nach Beachtung der Emissionshdhe bei der Abgrenzung von Rege-
lungsrdumen damit, daB die Administrations- und Kontrollkosten pro Einheit Scha-
densvermeidung bei Orten hoher Emissionsraten im Vergleich zu Orten niedriger
Emissionsraten vergleichsweise gering und damit Effizienzgewinne moglich sind.
Klemmer (1992: 14-19) argumentiert dhnlich und fordert strengere Produktionsauf-
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Schaubild 12

Clusterung bei simultaner Beriicksichtigung homogener
Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags und von
Stickstoffbilanziiberschiissen (schematisches Ergebnis)
4 GKV —
Wert eines einzelnen|
(DM/kg N] Landkreises
@)
................... O
(e}
(o]
............................................ 5 0 GKV,
o o
O
' ! ! N-Emission
50 100 150 [kg N]
~
Erlduterungen vgl. Text. EssEN

lagen in solchen Gebieten, in denen eine hohe Verdichtung von Emissionsquellen zu
beobachten ist. Fiir das im Rahmen der vorliegenden Untersuchung angestrebte
Clusterverfahren hat diese Forderung zur Konsequenz, daB Raumpunkte vergleich-
barer Stickstoffbilanziiberschiisse in einem Regelungsraum zusammenzufassen sind.

Die simultane Beriicksichtigung der Variablen ,,Niveau des externen Effekts in der
Form des indirekten Indikators ,,Stickstoffbilanziiberschuf8* fiihrt dazu, daB die in
Schaubild 11 dargestellten Cluster kompakter werden, d.h. die interne Homogenitit
bzgl. beider beriicksichtigter Variablen zunimmt. In Schaubild 12 wird dieser Ge-
winn an Homogenitat durch die abnehmende GroBe der abgebildeten Cluster wieder-
gegeben.

Neben den Variablen Stickstoffbilanzen, Grenzkosten der Vermeidung und potentiel-
le Zahlungsbereitschaften flieBen auch die Flachenanteile der jeweiligen naturrdum-
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lichen Einheiten in den Stadt- und Landkreisen als Homogenitétsvariable in die
Clusteranalyse ein. Aufgrund dessen werden primér solche Landkreise einem ge-
meinsamen Cluster zugeordnet, die sich beziiglich der Fliachenanteile derselben
naturrdumlichen Einheiten moglichst dhnlich sind. So wiirde der Landkreis Euskir-
chen, in dem 20,6 vH dem Naturraum Rureifel zuzuordnen sind, zunichst nicht mit
dem Nachbarkreis Aachen zusammengefaBt, in dem die entsprechende Naturraum-
flache 26,8 vH ausmacht, sondern mit dem Nachbarkreis Diiren, dessen Flachen
diesem Naturraum zu 18,6 vH angehoren. Insgesamt fiihrt die simultane Beriicksich-
tigung der beschriebenen Homogenitétsvariablen dazu, da die Stadt- und Landkrei-
se einer gebildeten Region beziiglich der Flachenanteile einzelner Naturrdumlicher
Haupteinheiten und damit der naturrdumlichen Ausstattung tendenziell dhnlich sind.
Dabei kann es vorkommen, daB nach der Abgrenzung einzelne Stadt- oder Landkrei-
se innerhalb einer Region mit solchen aus anderen Regionen eine hohe naturraumli-
che Ahnlichkeit aufweisen. Diese Aussage gilt im iibrigen auch in bezug auf die
Hohe des Stickstoffbilanziiberschusses, die Grenzkosten der Vermeidung und die
Zahlungsbereitschaft fir mehr Umweltschutz. Zugunsten der maximalen Gesamt-
homogenitét iiber saimtliche Variablen ist dieses Ergebnis jedoch nicht zu vermeiden.

Da inhaltliche Griinde zunéchst nicht fiir eine starkere Gewichtung einzelner Homo-
genititsvariablen sprechen, werden im folgenden samtliche Variablen gleichgewich-
tet in die Fusionierung eingehen®. In bestimmten Konstellationen, d.h. bei Analysen
mit hoher Relevanz einzelner Indikatoren wie der naturrdumlichen Zuordnung, kann
das Clusteranalyseverfahren problembezogen angepafit werden. Die besondere Rele-
vanz einzelner Indikatoren kann sich dann ergeben, wenn zur Erreichung des ange-
strebten Gesamteffizienzziels die Erfiillung bestimmter Teilziele (z.B. Minimierung
bestimmter externer Effekte, Minimierung der Opportunitéts- bzw. Grenzvermei-
dungskosten, Minimierung der Frustrationskosten durch nicht beriicksichtigte Prife-
renzen) von iiberdurchschnittlicher Bedeutung ist. In solchen Fallen muB die Gleich-
gewichtung der Homogenitétsvariablen aufgegeben werden.

Zur Regionenbildung in bezug auf einzelne Umweltprobleme ist es dariiber hinaus
moglich, die naturrdaumliche Gliederung zu differenzieren. Je nach Umweltproblem-
komplex und Datenlage kann es angemessen sein,

—  bei bodenschutzrelevanten Problemstellungen Bodentypen, Ausgangsgesteine
0.4,

—  im Zusammenhang mit Naturschutzfragestellungen die Abgrenzung von Bio-
toptypen oder potentieller natiirlicher Vegetation sowie ihre raumliche Zuord-
nung,

—  bei Problemen der Trinkwasserbereitstellung die Lokalisierung von Was-
sereinzugsgebieten,

54 Durch die Art der (Ausgangs-) Matrizendarstellung von .Nachbarschaftsbeziehungen™ und ..Na-
turrdumlicher Zugehorigkeit™ erhalten diese beiden Variablen allerdings bei der Regionalisierung
(und nur dort) implizit ein hoheres Gewicht als die restlichen Einzelvariablen.
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—  bei landschaftsasthetisch oder touristisch motivierten Analysen Kartierungen
regionaltypischer Landschaften bzw. des Erholungspotentials von Regionen
oder

—  bei abfallwirtschaftlichen Analysen das Entsorgungspotential

als Abgrenzungskriterium zu verwenden®. In dieser Hinsicht bietet das vorgeschla-
gene Regionalisierungsverfahren eine gewisse inhaltlich-methodische Flexibilitat.
Es ist in der Lage, der naturwissenschaftlichen Forderung nach Abgrenzung von
Politikraumen in Abhéngigkeit naturrdumlicher Bedingungen je nach Stiarke des
Arguments mit Hilfe stufenlos anpaBbarer Gewichtungsfaktoren oder der problem-
bezogenen Auswahl bestimmter naturrdaumlicher Abgrenzungskriterien gerecht zu
werden.

55 Klemmer (1988: 61) fithrt dazu aus. daB es ..nicht sinnvoll ist, nach nur einem System funktionaler
Umweltregionen zu suchen, welches fiir alle umweltpolitischen Teilziele verwendet werden kann*.
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Viertes Kapitel

Clusterbildung zur Formulierung effizienter Politik-
aktionsraume in der Agrarumweltpolitik

Die folgenden Ergebnisse der Clusterbildung miissen sich am Homogenitatsgrad
existierender Politiklosungen messen lassen. Wie gezeigt, variieren die untersuchten
Indikatoren:

- Stickstoffbilanzen,
—  Grenzkosten der Vermeidung des Stickstoffaustrags,
—  potentielle Zahlungsbereitschaften fiir mehr Umweltschutz und

—  Flachenanteil naturrdumlicher Einheiten

im Vergleich der Stadt- und Landkreise z.T. erheblich. Da fiir die betrachteten,
iiberwiegend lokalen und regionalen externen Effekte des Boden-Wasser- und Biodi-
versitits-Komplexes geltende Regelungen in bedeutendem MaBe von den Bundes-
landern mitbestimmt werden, konnen die Grenzen der Bundesliander fiir den Refe-
renzzustand als Clustergrenzen aufgefalt werden. Durch die ausgesprochen starke
Regelungskompetenz der Bundesldander im Bereich der Agrarumweltprogramme
nach Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 und das Recht der Lander zur Konkretisierung
des rahmensetzenden Bundesrechts im Naturschutzbereich ist diese Vorgehensweise
zu rechtfertigen. Bei den beschriebenen MaBinahmen auf Bundesebene — dem Bun-
des-Bodenschutzgesetz und der nationalen Diingeverordnung — ist diese Feststellung
allerdings zu relativieren. Aufgrund der zentralen Vorgaben in den genannten Rechts-
bereichen miissen ergdnzend auch die Varianzen des ,,Clusters* der gesamten Bun-
desrepublik zum Vergleich herangezogen werden.

Als MaB fiir die Homogenitit innerhalb der Cluster auf Bundes- oder Landesebene
konnen die F-Werte der Einzelcluster sowie die Varianz bzgl. der Variablenauspri-
gungen zugehoriger Verwaltungsraume herangezogen werden. Der F-Wert zeigt an,
wie das Verhiltnis zwischen der Streuung des betrachteten Clusters und der Streuung
in der Gesamtheit der beriicksichtigten Untersuchungsobjekte zu bewerten ist. Bei
F-Werten groBer als 1 ist die Homogenititsbedingung nur eingeschrinket erfiillt. Ziel
der Abgrenzung moglichst homogener Regionen oder Raumtypen sollten daher
moglichst niedrige F-Werte in den gebildeten Clustern sein. Tabelle 10 stellt die
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Tabelle 10

F-Werte der Bundeslinder

Cluster Nr. Sickstoffbilanz dﬁrveé'fn'ﬁiféﬂg Zamui‘ﬁfﬁéiilﬁicmﬂ
Brandenburg 0,09 0,45 0,03
Berlin 1,01 0,87 0,60
Baden-Wiirttemberg 0,40 0,52 0,11
Bayem 0,95 332 0,11
Bremen - - -
Hessen 0.15 0.12 0,12
Hamburg - - -
Mecklenburg-Vorpommem 0.07 0.47 0,04
Niedersachsen 1.18 0.16 0,06
Nordrhein-Westfalen 1.37 0.24 0,10
Rheinland-Pfalz 0,21 0.92 0,09
Schleswig-Holstein 0.24 0.12 0,03
Saarland 0,03 0,18 0,04
Sachsen 0.28 0,42 0,02
Sachsen-Anhalt 0,11 0.39 0,02
Thiiringen 0.25 0,20 0,04

Eigene Berechnungen. Varianz der jeweiligen Variablen innerhalb eines Bundeslandes im
Verhiltnis zu deren Varianz in Deutschland. —: Keine Werte wegen fehlender Varianz (Cluster
mit nur einem Element).

entsprechenden Werte fiir die Referenzsituation dar, d.h. fiir die betrachteten Varia-
blen in den 16 Bundeslidndern. Die StreuungsmaBe der Homogenititsvariable ,,Anteil
von Naturrdumen* werden im folgenden nicht ausgewiesen, da eine Interpretation
solcher Werte sachlogisch nicht moglich ist.

Bis auf die ,,Cluster** Bayern, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind
hohe Homogenititsgrade festzustellen. Insbesondere in Bayern sind, u.a. ausgelost
durch die GroBe des Bundeslandes, ausgesprochen heterogene Bedingungen vorzu-
finden, so daB die Varianzen der Stickstoffbilanzen und der Grenzvermeidungskosten
hohe Werte annehmen. Die geringe Gesamtstreuung der potentiellen Zahlungsbereit-
schaften spiegelt sich auch in entsprechend geringen Varianzen in den einzelnen
Bundeslindern wider und 14Bt bereits hier vermuten, daB3 diese Variable bei der
folgenden Clusterung nur eine geringe Trennwirkung entfalten wird.

Eine differenzierte Darstellung der Homogenitéatsbewertung einzelner Bundeslander
erlauben die Varianzen, auf deren Grundlage die ausgewiesenen F-Werte berechnet
wurden (Tabelle 11). Sie vermitteln einen Eindruck von den absoluten Schwankun-
gen um den jeweiligen Mittelwert. L4Bt man die Stadtstaaten Hamburg und Bremen
unberiicksichtigt, stellen neben den bereits genannten Bundeslandern Bayern, Nie-
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Tabelle 11

Varianzen der nicht standardisierten Homogenititsvariablen
in der Referenzsituation!
L L . . Grenzkosten Potentielle
Territoriale Einheiten Stickstoffbilanz der Vermeidung Zahlungsbereitschaft
Deutschland 8372 0,97 0,0041
(64,4) (0,890) (0,4572)
Mirtelwert der Bundeslinder® 333,2 0,509 0,0004
Brandenburg 75,9 0,44 0,0001
(46,7) (1,65) (0,4067)
Berlin 8495 0,85 0,0025
(76,9) (0,65) (0,535)
Baden-Wiirttemberg 336,6 0,50 0,0005
(61,2) (0,65) (0,5111)
Bayern 796,6 3,23 0,0005
(70,4) (1,37) (0,5011)
Bremen 0 0 0
(-6,99) (1,82) (0,53)
Hessen 129,0 0,12 0,0005
(80,2) (0,49) (0,5243)
Hamburg 0 0 0
(68,8) (1,19) (0,53)
Mecklenburg- Vorpommemn 61,1 0,46 0,0001
(60,7) (1,28) (0,4032)
Niedersachsen 985,7 0,16 0,0003
(96,7) (0,57) (0,5128)
Nordrhein-Westfalen 1150,7 0,24 0,0004
(101,9) (0,64) (0,5281)
Rheinland-Pfalz 178,4 0,90 0,0004
(65,8) (0,72) (0,5063)
Schleswig-Holstein 202,6 0,12 0,0001
(100,8) (0,44) (0,5018)
Saarland 259 0,18 0,0002
(65,2) (0,50) (0,508)
Sachsen 2349 0,40 6,7908E-05
(37,9) (0,68) (0,4536)
Sachsen-Anhalt 96,1 0,38 6,9488E-05
(43,5) (0,71) (0,3782)
Thiiringen 208,7 0,19 0,0002
(47.,4) (0,48) (0,3843)
Eigene Berechnungen. - !In Klammern stehen die jeweiligen Mittelwerte. — 2Ungewogener
Mittelwert der Varianzen jedes Einzelclusters (= Bundeslandes) der jeweiligen Variable iiber [RWI]
samtliche 16 Bundeslander. EssEn

dersachsen und Nordrhein-Westfalen die Lander Mecklenburg-Vorpommern, Sach-
sen-Anhalt und das Saarland den zweiten Eckpunkt bei der Homogenitétsbetrach-
tung dar. Wiahrend sich die erstgenannten Bundesldnder durch hohe Inhomogenitit in
Form hoher Einzelvarianzen auszeichnen, sind die letztgenannten durch verhiltnis-
mafig homogene Bedingungen gekennzeichnet.
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Dieses Ergebnis insgesamt hoher Homogenitétsgrade in der Ausgangslage, d.h. bei
der geltenden territorialen Abgrenzung der 16 Bundeslander, ist um so iiberraschen-
der, als die historische Grenzziehung der Lénder selbstverstiandlich nicht anhand der
diskutierten Homogenitétskriterien erfolgte'. Die Homogenitit ist demnach zwar ein
Zufallsprodukt, territoriale Neuabgrenzungen fiir die beschriebenen Umweltpro-
blembereiche mit dem Ziel einer Effizienzsteigerung werden dennoch an diesem
Homogenitétsgrad zu messen sein.

Im Vergleich der Varianzen der Bundeslander sowie des Bundesldnderdurchschnitts
mit den Werten fiir Deutschland insgesamt ist ablesbar, daf3 die ldnderspezifische
Abgrenzung iiberwiegend mit deutlich geringeren Varianzen verbunden ist. Aller-
dings konnen einzelne Varianzen in den Bundeslindern, die durch vergleichsweise
grof3e Inhomogenitdt gekennzeichnet sind, die Durchschnittswerte der ,,Bundeslo-
sung* auch deutlich iibersteigen. Besonders groBe Homogenitdtsgewinne sind in den
»Linderclustern* in bezug auf die Variable Stickstoffbilanziiberschuf3 zu verzeich-
nen.

Die T-Werte konnen zur weitergehenden Interpretation der Einzelcluster herangezo-
gen werden. Sie zeigen bei Werten groBer als Null an, dafB} die Variable im jeweiligen
Cluster im Vergleich zur Gesamtheit der Untersuchungsobjekte bezogen auf ihr
durchschnittliches Niveau iiberreprasentiert wird, und umgekehrt. Bei den bisher als
ausgesprochen homogen identifizierten Bundesldndern Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt und Saarland lassen sich die T-Werte folgendermaf3en interpretieren:
Das ,,Cluster* Mecklenburg- Vorpommern zeichnet sich besonders durch relativ hohe
Grenzkosten der Vermeidung aus, das Saarland durch besonders hohe potentielle
Zahlungsbereitschaften und Sachsen-Anhalt unterschreitet bei samtlichen der drei
Variablen den Durchschnitt der Stadt- und Landkreise (Tabelle 12).

Zur territorialen Abgrenzung der Referenzsituation, d.h. bei der aktuellen Gestalt der
Bundeslénder, sind einige Ergebnisse zusammenfassend festzuhalten. Trotz einer
unerwartet hohen Ausgangshomogenitit sind in einigen Bundesldndern deutliche
Varianzen innerhalb der drei Homogenitdtsvariablen zu erkennen. Dariiber hinaus
blieb bisher auch beziiglich der ausgewiesenen Homogenititskennwerte unberiick-
sichtigt, daf3 bei der territorialen Abgrenzung der analysierten Mainahmenkategori-
en nur in wenigen Ausnahmefillen spezifische naturrdumliche oder tkosystemare
Bedingungen einflieBen. Dies fiihrt dazu, daB in der Ausgangslage auch beziiglich
der naturrdumlichen Ausstattung der politischen Aktionsrdaume mit hohen Varianzen
bzw. lediglich zufalligen Homogenitéten zu rechnen ist. Diese Feststellung 148t sich
allerdings wegen der gewihlten Umsetzung in Form der Ausgangsdatenmatrix nicht
in einer Mafzahl (z.B. der Varianz) ausdriicken.

I Allerdings ist beim hier gewihlten Vorgehen auch zu beachten, daB die hohe Homogenitit durch
z.T. geringe Varianzen der Ausgangsdaten verursacht wird. Eine Verianderung der Datengrundlage
konnte daher zu Anderungen der Einschitzung fithren. Auch wird die hohe Ausgangshomogenitit
durch den gewihlten Algorithmus verursacht: Aufgrund des Verzichts auf (politisch festzulegende)
Gewichte fiir Einzelvariablen bei impliziter Gewichtungsstirke des Nachbarschaftskriteriums kann
die Homogenitdt groBer Raumeinheiten wie der Bundeslinder groBer sein als die kleiner
Regionen.
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Tabelle 12

T-Werte in der Referenzsituation (16 Bundeslinder)

Cluster Stickstoffbilanz deGr r\e/:rzr}r(agls:ii?xg Zahlu[:::;:reelilteschaﬂ
Brandenburg -2,03 1,14 —4,66
Berlin 0,43 -0,26 1,57
Baden-Wiirttemberg -0,18 -0,35 2,52
Bayern 0,21 0,26 2,05
Bremen - - -
Hessen 1,39 -1,16 3,04
Hamburg - - -
Mecklenburg-Vorpommem -0,48 0,57 -4,52
Niedersachsen 1,03 -0,80 3,50
Nordrhein-Westfalen 1,11 0,51 3.56
Rheinland-Pfalz 0,11 -0,18 2,60
Schleswig-Holstein 2,56 -1,32 4,14
Saarland 0,17 -0,92 3,90
Sachsen -1,73 -0,42 9,92
Sachsen-Anhalt -2,13 -0,30 -9,48
Thiiringen -1,17 -0,92 -5,46

RWI

Eigene Berechnungen. —: Keine Werte wegen fehlender Varianz (Cluster mitnureinemElement).  [essen

Die folgenden Ergebnisse der Clusteranalyse werden aufzeigen, welche Homogeni-
tatsverdnderungen bei Regionalisierungen moglich sind, die sich nicht an den Ver-
waltungsgrenzen der Bundeslander orientieren, sondern naturrdaumliche Gemein-
samkeiten benachbarter Stadt- und Landkreise beriicksichtigen. AbschlieBend wird
die Forderung nach raumlicher Kontingenz aufgegeben, um weitgehend homogene
Raumtypen auszuweisen; damit kann ein weiterer Homogenitédtszuwachs erreicht
werden.

1. Regionalisierung

Zunichst wird mit den Stadt- und Landkreisen als Ausgangsobjekten ein Regionali-
sierungsversuch unternommen. Dazu werden neben den beschriebenen drei Varia-
blen auch die Zugehorigkeit zu naturraumlichen Einheiten als Homogenitétsvariable
beriicksichtigt und ausschlieflich benachbarte Raumobjekte zusammengefaft.

Den Verlauf der absoluten Zuwéchse des der Clusteranalyse zugrunde liegenden
DistanzmaBes (Quadrierte Euklidische Distanz) ab dem 360. Fusionierungsschritt
zeigt Schaubild 13. Ein besonders ausgeprigtes, sprunghaftes Ansteigen des Distanz-
mafes ist u.a. bei Schritt 402 festzustellen. Dies kann als Entscheidungskriterium
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Schaubild 13

Veriinderung des DistanzmaBes im Verlauf der Clusteranalyse zu Regionen'
Zuwachs DistanzmaB (absolut)
2500
2000
1500
1000 Sprungstellen
500 —
0 | | T T T | |
360 370 380 390 400 410 420 430 440
Fusionierungsschritt
Eigene Berechnungen.— !Die absoluten Zuwichse des DistanzmaBes wurden bei Fusions- RWI
schritt 362 auf den Nullpunkt normiert. Losih

genutzt werden, um den Fusionierungsalgorithmus vor dieser Stelle abzubrechen
und eine moglichst hohe Homogenitét der Clusterelemente zu erreichen (,,Elbow-
Kriterium*). Ergebnis des Abbruchs an dieser Stelle sind 31 (= 432 - 401) Cluster
bzw. Regionen Deutschlands mit weitgehender Homogenitét bzgl. der beschriebenen
Variablen.

AuBler bei Schritt 402 sind an weiteren Stellen des Fusionierungsverlaufes Sprung-
stellen festzustellen. Je nach gewiinschter Homogenitdt bzw. maximal zuldssiger
Regionenzahl kann der Algorithmus auch an diesen Stellen abgebrochen werden.
Einige Ergebnisse solcher Alternativen, fiir die grundsitzlich gilt, dal mit zunehmen-
der Regionenzahl die Gesamthomogenitét (und damit auch die Effizienz der Regio-
nalisierung) ansteigt, sind in den Karten 6 bis 8 dargestellt. Es ist zu beachten, daf3
identische Schraffuren nicht bedeuten, da3 die Homogenitdtsvariablen der betroffe-
nen Regionen dieselbe Auspriagung besitzen. Insbesondere an Karte 8 wird deutlich,
daB die Anzahl der Elemente innerhalb eines Clusters variiert. Neben Clustern, die
lediglich aus einzelnen Landkreisen bestehen?, wurden auch Cluster mit bis zu 17
Einzelelementen gebildet. AuBer diesen auf die Objektanzahl bezogenen Abwei-

2 Emsland (Nr. 40), Waldeck-Frankenberg (Nr. 56), Nordfriesland (Nr. 63), Oberallgiu inkl. Stadt
Kempten (Nr. 64).
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Tabelle 13

F-Werte und T-Werte bei der 64-Cluster-Losung der Regionalisierung

F-Werte T-Werte
o Grenzkosten Potentielle Grenzkosten Potentielle
SI\tJerr S"sﬁ;:)sz' der Zahlungs- Sngil:;t:zﬁ der Zahlungs-
Vermeidung bereitschaft Vermeidung bereitschaft

1 0,28 0,34 0,10 0,69 -0,43 2,86
2 0,11 0,28 0,01 -2,19 -0,74 -17,45
3 0,20 0,49 0,21 1.48 0,01 2,10
4 0,50 0,02 0,11 1,89 -1,30 3.59
5 0,29 0,26 0,01 ~1,84 -0,94 -12.28
6 0,18 0,14 0.17 0,81 1,48 2,04
7 0,18 0,003 0.01 1,48 -11,64 6.72
8 0,46 0,04 0,16 0,02 -2,65 2,09
9 0,06 0,42 0,03 -0,69 047 -5.02
10 0,09 0,50 0,004 -1,28 0,29 -13.60
11 0,92 2,67 0,06 0,14 0.21 291
12 0,23 0.15 0,03 -0,94 -1,30 -5.87
13 0,27 0,18 0.18 1,22 -1,25 1.42
14 0,33 0,24 0.58 -0,42 -0,80 -1.21
15 0,05 0,24 0,20 -0,52 0,32 1,69
16 0,06 0,20 0,01 -0,44 -0,31 10.01
17 0,02 1,66 0,05 0.35 0.05 3,70
18 0,30 0,17 0,16 -1,13 -1,43 2,09
19 0,45 0,13 0,03 -1,44 -0,41 -7,67
20 1,62 1,57 0,52 0,17 0,63 -0.51
21 0,04 0,39 0,02 -2,50 1.25 -4.72
22 0,02 0,15 0,04 0,32 -1,16 3.81
23 0,24 0,03 0,03 -0,77 -2,13 342
24 0,25 0,005 0,17 4,87 -6,86 2.80
25 1,18 0,31 0,03 -0,24 032 5.39
26 0,06 0,49 0,02 -2,68 1.45 -6.72
27 0,03 0,33 0,004 -4,17 1.64 -11.15
28 0,20 0,21 0,02 -1.76 0.68 -9,10
29 0,09 0,11 0,04 -0,35 0.15 -3.43
30 0,23 0,80 0,01 -2.28 0,54 -13.64
31 0,12 0,43 0,03 -2,37 0.81 -5.60
32 0,37 0,12 0.81 0,79 0.04 0.46
33 1,67 7,27 0.39 -0,17 047 0.96
34 3,01 0,23 0.07 1,21 -1.08 332
35 0,03 0,06 0,30 0,90 =249 1.52
36 0.85 0,16 095 -0.39 -0.09 -0.15
37 0,07 0,01 0,07 6.87 -4.41 351
38 0,04 0,01 0,01 -5.18 -9.10 -11.22
39 0,21 0.13 0.05 -1.30 -1.39 -4.99
40 - - - - - -
41 0,20 0,76 0.24 -0.55 0.63 1.95
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noch: Tabelle 13

F-Werte und T-Werte bei der 64-Cluster-Losung der Regionalisierung
F-Werte T-Werte
o Grenzkosten Potentielle Grenzkosten Potentielle
S;\t;r Su;;;x:sz- der Zahlungs- Sn;il;;tl?sz- der Zahlungs-
Vermeidung bereitschaft Vermeidung bereitschaft
42 0,07 0,10 0,09 1,66 -1,45 3,16
43 0,61 1,02 0,06 -0,39 -0,002 4,08
44 0,21 0,41 0,11 -1,25 -0,47 -3,68
45 0,22 0,08 0,79 2,24 -1,70 0,64
46 0,07 0,19 0,03 2,03 -0,34 4,37
47 0,09 0,50 0,02 -2,82 0,78 -4,69
48 1,15 16,50 0,02 -0,74 0,46 4,20
49 0,40 2,19 0,05 -0,45 0,19 3,38
50 0,001 0,12 0,01 -22,24 1,40 -13,95
51 0,11 0,74 0,03 -0,22 1,14 -4,67
52 0,15 0,03 0,17 0,60 -3,57 2,86
53 0,06 0,01 0,15 5,58 -5,88 2,36
54 0,09 0,001 0,07 3,06 -14,35 3,05
55 0,13 0,17 0,01 4,19 -0,99 7.41
56 - - - - - -
57 0,03 2,58 0,30 -0,33 0,56 1,81
58 0,13 0,002 0,01 4,78 -5,67 8,17
59 0,002 0,04 0,22 29,60 -3,36 2,43
60 0,01 0,22 0,01 -3,06 2,07 -9,33
61 0,12 1,98 0,01 -3,14 0,11 6,76
62 0,08 0,03 0,05 6,91 -2,58 5.15
63 - - - - - -
64 - - - - - -
Eigene Berechnungen. - keine Werte wegen fehlender Varianz (Cluster mit nur einem Element).

chungen vom Mittelwert fiihrt der eingesetzte WARD-Fusionierungsalgorithmus
allerdings insgesamt zu dhnlich groBen Regionen.

Bestimmte Merkmale lassen sich durch dic T-Werte der Cluster bestimmen. An
Cluster Nr. 32 (Karte 8 sowie Tabelle 13) mit bundesldanderiiberschreitendem Cha-
rakter 14t sich dies exemplarisch belegen. Es umfaflt die Stadt- und Landkreise Celle
(NS), Liichow-Dannenberg (NS), Gifhorn (NS), Liineburg (NS), Soltau-Fallingbo-
stel (NS), Uelzen (NS), Harburg (NS), Osterburg (ST) und Salzwedel (ST). Damit
flieBen Stadt- und Landkreise aus den beiden Bundesldndern Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt in diese Region ein. Inhaltlich wird die Region durch leicht iiber-
durchschnittliche Auspragungen der Homogenititsvariablen charakterisiert. Das be-
deutet, dafl diese Region den Durchschnitt der gesamten deutschen Stadt- und
Landkreise annihernd représentiert.
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Tabelle 14

Mittlere Varianzen der Regionalisierungsergebnisse
bei unterschiedlicher Clusterzahl

Grenzkosten | Potentielle Zah- Summe der

Stickstoffbilanz der Vermeidung |lungsbereitschaft| Verinderungen!

Mittlere Varianz. 31 Cluster® 399.2 0,804 0,000617 -
Mittlere Varianz, 43 Cluster’ 3449 0,954 0,000613 -
Mittlere Varianz, 64 Cluster® 266,5 0,739 0,000703 -
Veranderung beim Uber-

gang 31 zu 43, in vH* 13.6 -18,6 0.6 44
Verinderung beim Uber- ,n 5 B

gang 43 zu 64, in vH’ 227 22,5 14,6 30,6
Verinderung beim Ubgr- 332 8.1 ~13.9 275

gang 31 zu 64, in vH’

Eigene Berechnungen. — !Summe der prozentualen Verinderungen der Einzelvariablen beim
Ubergang von ... zu ... Clustern in vH-Punkten. - 2ZUngewogener Mittelwert der Varianzen jedes
Einzelclusters der jeweiligen Variable. - 3Die Einzelziffern stehen fiir die jeweilige Gesamtclu-
steranzahl; positive Werte in den Matrixfeldern bedeuten einen Homogenititsgewinn der ent-  [RW]
sprechenden Variable. ESSEN

Die Kennwerte aus Tabelle 14 dienen der Beurteilung der in den Karten ausgewiese-
nenen Ergebnisse. Abgebildet werden die mittleren Varianzen der zugehoérigen Clu-
ster fiir jede Einzelvariable, so da die Entwicklung der clusterinternen Varianz bei
schrittweiser Erhhung der Regionenzahl deutlich wird. Daneben werden die pro-
zentualen Verianderungen beim Ubergang zwischen Losungen unterschiedlicher Clu-
steranzahl abgebildet, um die Homogenititsanderungen der verschiedenen Variablen
vergleichbar zu machen. Am Beispiel der Stickstoffbilanzen wird deutlich, daB die
Varianzen dieser Homogenitétsvariable mit wachsender Regionenzahl abnehmen.
Die entsprechende Varianz sinkt von 399 bei 31 Regionen iiber 345 bei 43 Regionen
auf 267 bei der 64-Regionenlosung und damit insgesamt um 33 vH. Es wird auch
deutlich, daB durch die Erhohung der zugelassenen Clusteranzahl nicht automatisch
mit einer Homogenitidtszunahme bei sdmtlichen der drei Einzelvariablen gerechnet
werden kann. Sowohl die Varianzen der Variablen Grenzkosten der Vermeidung des
Stickstoffaustrags (beim Ubergang von 31 zu 43 Regionen) als auch der potentiellen
Zahlungsbereitschaft fiir mehr Umweltschutz (beim Ubergang von 43 zu 64 Regio-
nen) nehmen trotz Anstiegs der Zahl zugelassener Regionen zu.

Daraus ist ableitbar, da3 die Gewichtung bzw. Bedeutung der Einzelfaktoren in die
Entscheidung fiir eine bestimmte Abbruchstelle des Fusionierungsalgorithmus ein-
flieBen kann. Treten etwa im dargestellten Fall die Grenzkosten der Stickstoffredukti-
on im Vergleich zu den beiden anderen Variablen oder anderen Rahmenbedingungen
aus inhaltlichen Griinden in den Hintergrund, kann der Ubergang von 31 zu 43
Regionen trotz Zunahme der Varianzen dieser Einzelvariablen gerechtfertigt sein.
Bei der Beschreibung der Clusteranalyse wurde bereits darauf hingewiesen, dal zur
Beriicksichtigung solcher inhaltlicher Argumente auch Gewichtungen der Homoge-
nitdtsvariablen beriicksichtigt werden konnen. Dieses Vorgehen hat zur Folge, da3

14 Urfei 209



Einzelvariablen mit hoher Bedeutung den Verlauf des Fusionierungsverfahrens we-
sentlich mitbestimmen. Bei einer Zunahme der Zahl zugelassener Regionen kann
dann von einer Abnahme der Varianzen in bezug auf diese stirker gewichteten
Variablen im Vergleich zur Gleichgewichtung ausgegangen werden.

Bei Berticksichtigung der drei dargestellten Bestimmungsfaktoren sowie der Bedin-
gung, ausschlieBlich benachbarte Stadt- und Landkreise in einer Region zusammen-
zufiihren und gleichzeitig deren naturrdaumliche Ausstattung zu beachten, sprechen
einige Argumente fiir die Losung mit 64 Regionen. Bei der Wahl dieser Variante sind
ausgehend von der 31-Clusterlosung die hochsten Homogenitdtszuwiachse bei der
Variablen Stickstoffbilanziiberschuf3 festzustellen. Auch die Variable Grenzkosten
der Vermeidung des Stickstoffaustrags gewinnt an Homogenitit. Demgegeniiber
nimmt die Homogenitét der Variablen potentielle Zahlungsbereitschaft um nahezu
14 vH ab. Insgesamt ist bei der Verdopplung der Regionenzahl von 31 auf 64 eine
Gesamtabnahme der Varianzen bzw. eine Zunahme der regionsinternen Homogenitit
um 28 vH festzustellen.

Bei Betrachtung der F-Werte der 64 Einzelcluster (Tabelle 13) wird im Vergleich zu
Tabelle 10 offensichtlich, daB8 gegeniiber der Ausgangslosung mit 16 Bundesliandern
ein deutlicher Homogenititszuwachs in nahezu allen Clustern festzustellen ist. Nur
einzelne Ausnahmen, bei denen die F-Werte 1 iibersteigen, konnen als nicht vollkom-
men homogene Cluster bezeichnet werden, wihrend sich die Mehrheit der gebildeten
Cluster durch eine ausgesprochene Homogenitit auszeichnet’.

2. Raumtypisierung

Bei Aufgabe der Kontingenzbedingung und gleichzeitiger Vernachldssigung der
Zuordnungsfrage zu naturrdaumlichen Einheiten ergibt sich der in Schaubild 14 wie-
dergegebene Verlauf der absoluten Zuwichse des DistanzmaBes, beginnend beim
410. Fusionierungsschritt. Bei Betrachtung der absoluten Zuwéchse der Distanzni-
veaus und einem Vergleich mit der bisherigen Clusterung kann bereits festgestellt
werden, daB die Vernachldssigung der beiden genannten Homogenitétskriterien mit
deutlichen Homogenititszuwiachsen der gebildeten Cluster in bezug auf die iibrigen
Variablen verbunden ist.

Sprungstellen sind bei verschiedenen Fusionierungsschritten festzustellen, so dal
unterschiedliche Raumtypen abgegrenzt werden konnen. Anders als bei den Karten 6
bis 8 bedeuten in den Karten 9 bis 11 gleiche Schraffuren der Stadt- und Landkreise
die Zugehorigkeit zu einem Cluster- bzw. einem Raumtyp*. Dargestellt wird die
geographische Verteilung der Clusterlosungen fiir 6, 14 und 22 Raumtypen.

3 Zur Uber- bzw. Unterreprisentanz einzelner Variablen in den 64 Einzelclustern im Vergleich zur
Gesamtheit der Stadt- und Landkreise vgl. die T-Werte in Tabelle 13.

4  Inhaltlich sind die Schaffuren jedoch nicht interpretierbar. Das bedeutet auch, daB dhnliche
Schraffuren keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den jeweiligen Stadt- und Landkreisen
kennzeichnen.
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Schaubild 14

Verinderung des DistanzmafBes im Verlauf der Clusteranalyse zu Raumtypen

Zuwachs DistanzmaB (absolut)
60

50

Sprungstellen

40

30

0 T T T T T | T T
410 412 414 416 418 420 422 424 426 428

Fusionierungsschritt

RWI

Eigene Berechnungen. ESSEN

Insbesondere aus Karte 11 geht hervor, da Stadt- und Landkreise unterschiedlicher
geographischer Regionen dhnliche Auspragungen in bezug auf die beriicksichtigten
Homogenititsvariablen aufweisen. Als Beleg kann der Raumtyp herangezogen wer-
den, der bei der 22-Cluster-Losung als Cluster Nr. 1 bezeichnet wird. Zu diesem
Raumtyp zihlen insgesamt 21 Stadt- und Landkreise, die sich auf insgesamt neun
Bundeslinder verteilen®.

Mit Hilfe der T-Werte 146t sich die inhaltliche Interpretation dieses Raumtyps
vornehmen (Tabelle 15). Es handelt sich um Stadt- und Landkreise, bei denen im
Vergleich zur Gesamtheit unterdurchschnittliche Stickstoffbilanzsalden mit ver-
gleichsweise hohen Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags und vor allem
mit einer ausgesprochen hohen Zahlungsbereitschaft fiir mehr Umweltschutz der
Bevolkerung zusammenfallen. Aus einer solchen Feststellung konnte der politikrele-
vante Schlufl gezogen werden, daB in den Stadt- und Landkreisen dieses Raumtyps

5 Esslingen (BW). Rastatt inkl. Stadt Baden-Baden (BW), Ostalbkreis (BW), Schwandorf (BY),
Amberg-Sulzbach inkl. Stadt Amberg (BY), Niirnberger Land (BY), Kronach (BY), Bamberg inkl.
Stadt Bamberg (BY). Forchheim (BY), Unterallgau inkl. Stadt Memmingen (BY), Neu-
stadt/Windsheim (BY). Neustad/Waldnaab inkl. Stadt Weiden (BY), Neumarkt i.d. Oberpfalz
(BY). Rheingau-Taunus-Kreis (HE), Hamburg (HH). Cuxhaven (NS), Leer (NS), Oberbergischer
Kreis (NW), Bad Kreuznach (RP). Neunkirchen (SL), Saarlouis (SL).
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Karte 10

Raumtypisierung mit 14 homogenen Umweltaktionsraumen
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Karte 11

Raumtypisierung mit 22 homogenen Umweltaktionsraumen
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Tabelle 15

T-Werte bei der 22-Cluster-Losung der Raumtypisierung
o Stickstoffbilanz dgr\‘;::;g;i%g Zahl;ogt:;:reelilteschaﬂ

1 -0.33 1,09 4,23

2 =217 -5,16 -504

3 245 2,24 4,01

4 0,75 -0,43 9,07

5 0,81 -3,72 4,12

6 -1,54 -2,05 5,25

7 -3,10 -1,96 -5,30

8 -1,36 6,11 —4,84

9 -3.69 0,83 —4,33
10 -3,55 1,62 -4,30
11 4,11 -1,61 4,63
12 -1.39 577 2,17
13 6.12 -2,45 392
14 13.64 -322 1,91
15 -0.55 5,86 5,20
16 - - -
17 0,57 -0,36 -4,99
18 3.49 -3,46 4,10
19 -318.82 237,33 0,07
20 - - -
21 -4,34 2,79 4,44
22 - - -

Eigene Berechnungen. —: Keine Werte wegen fehlender Varianz (Cluster mit nureinem Element).  |essen

PolitikmaB8nahmen mit dem Ziel einer weiteren Verringerung der Stickstoffaustrige
trotz zusitzlicher (Steuer-) Belastung gesellschaftlich akzeptiert sein konnten.

Eine andere Interpretation konnte auf der Basis der T-Werte fiir den Raumtyp 17
gezogen werden®. Hier fallen hohe Stickstoffbilanzsalden mit relativ niedrigen
Grenzvermeidungskosten und vor allem sehr niedrigen potentiellen Zahlungsbereit-
schaften zusammen. Offensichtlich ist die Bevolkerung in diesen Réumen mit der
aktuellen Umweltlage zufrieden bzw. trotz niedriger Vermeidungskosten nicht bereit,
zusitzliche Budgetbelastungen zu akzeptieren’.

6  Giinzburg (BY). Biitzow (MV). Bad Doberan (MV). Teterow (MV), Gadebusch (MV), Grimmen
(MYV). Grevesmiihlen (MV), Sternberg (MV), Malchin (MV), Pasewalk (MV), Ribnitz-Damgarten
(MV). Riigen (MV), Strasburg (MV). Sebnitz (SN), Delitzsch (SN), Stadtroda (TH), Worbis (TH),
Heiligenstadt (TH). Nordhausen (TH).

7  Moglich ist allerdings auch. daB die Betroffenen nicht ausreichend iiber den Umweltzustand ihres
Raumtyps informiert sind.
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Tabelle 16

Mittlere Varianzen bei der Abgrenzung von Raumtypen
bei unterschiedlicher Clusterzahl
Stickstoffbilanz Grenzkosten | Potentielle Zah- Summe der
! ! der Vermeidung [lungsbereitschaft| Verinderungen!

Mittlere Varianz, 6 Cluster’ 2654 0,393 0,000368 -
Mittlere Varianz, 14 Cluster? 1772 0,096 0,000432 -
Mittlere Varianz, 17 Cluster® 148,0 0,095 0,000344 -
Mittlere Varianz, 22 Cluster® 81,9 0,067 0,000304 -
Verinderung beim Uber- 332 75.6 173 91,5

gang 6 zu 14, in vH?
Veridnderung beim Uber- 16,5 04 203 372

gang 14 zu 17, in vH®
Veranderung beim Uber-

gang 17 zu 22, in vH? 44,6 30,0 11,8 86,5
Veranderung beim Uber- 69.1 83.0 17.6 169.7

gang 6 zu 22, in vH?
Eigene Berechnungen — !Summe der prozentualen Verinderungen der Einzelvariablen beim
Ubergang von . . Clustern in vH-Punkten. — 2Mittelwert der Varianzen jedes Einzelclusters
der jeweiligen Vanablc - 3Die Einzelziffern stehen fiir die jeweilige Gesamtclusteranzahl; [RW]
positive Werte bedeuten eine Abnahme der Varianz. BssEN

Auffillig ist an der Zusammenstellung der T-Werte, daB3 einerseits haufig niedrige
Stickstoffbilanziiberschiisse mit ebenfalls niedrigen potentiellen Zahlungsbereit-
schaften zusammenfallen. Hier ist politischer Handlungsbedarf unter den gegebenen
Rahmenbedingungen und Annahmen offensichtlich nicht feststellbar. Dies ist in fiinf
Raumtypen (Cluster Nr. 2, 7, 8, 9, 10) der Fall. Zugleich ist die Kombination hoher
Stickstoffbilanzsalden mit ebenfalls hohen potentiellen Zahlungsbereitschaften bei
einem Drittel der Raumtypen vorzufinden (Cluster Nr. 3, 4, 5, 11, 13, 14, 18). Die
Forderung nach Reduktion umweltwirksamer Stickstoffaustrage auf Kosten der
betroffenen Bevolkerung sollte in diesen Stadt- und Landkreisen zumindest tiber-
priift werden.

Zur Bewertung der verschiedenen Losungsvorschlage mit unterschiedlicher Anzahl
zugelassener Raumtypen dienen die bereits fiir die Regionalisierung diskutierten
Kennwerte (Tabelle 16). Im Vergleich zu den fiir die Regionen berechneten Werten
fallt zundchst ein deutlich niedrigeres Varianzniveau bei sdmtlichen Homogenititsva-
riablen auf. Selbst bei nur sechs zugelassenen Raumtypen unterschreiten sdmtliche
Varianzen die ausgewiesenen Werte der Regionalisierung mit 64 Clustern. Dieser
deutliche Homogenititszuwachs wird durch den Verzicht auf die rdumliche Kontin-
genz der klassifizierten Elemente erméglicht. Allerdings kommen durch diese Vorge-
hensweise Nachbarschaften von Elementen eines Clusters nur zufllig, nicht syste-
matisch zustande.

Wie bei der Regionalisierung fiihrt eine erhohte Anzahl von Raumtypen zwar im
Durchschnitt stets zu hoherer Homogenitit der Einzelcluster. In Einzelféllen kann die
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Tabelle 17

F-Werte bei der 22-Cluster-Losung der Raumtypisierung
o Stickstoffbilanz decl?l;c’::rlr(lzzir:lg Zahllf;ogt:l[;:rililt:chaft
1 0,08 0,06 0,03
2 0,04 0,02 0,06
3 0,09 0,06 0,04
4 0,14 0,27 0,03
5 0,03 0,03 0,03
6 0,17 0,06 0,02
7 0,15 0,08 0,05
8 0,10 0,05 0,03
9 0,02 0,06 0,05
10 0,08 0,09 0,06
11 0,05 0,07 0,02
12 0,41 0,22 0,13
13 0,08 0,04 0,05
14 0,05 0,03 0,38
15 0,24 0,04 0,02
16 - - -
17 0,11 0,10 0,04
18 0,08 0,03 0,09
19 3,1592E-05 0,00046283 0,44
20 - - -
21 0,24 0,20 0,05
22 - - -
. o RWI
Eigene Berechnungen. —: Keine Werte wegen fehlender Varianz (Cluster mit nureinem Element).  |essen

Homogenitit der Variablen jedoch auch abnehmen. Dieser Fall tritt fiir die Variable
,Potentielle Zahlungsbereitschaft fiir mehr Umweltschutz* beim Ubergang von 6 zu
14 Raumtypen auf. Wegen der hohen Homogenitédtszuwachse der beiden anderen
Variablen wird dieser Homogenititsverlust jedoch mehr als kompensiert, so da8 mit
einer Summe der Varianzdnderungen von ca. 92 vH zu rechnen ist.

Erneut konnen die F-Werte herangezogen werden, um diesen Eindruck hoher Homo-
genitét zu belegen (Tabelle 17). Bei der Losung mit 22 zugelassenen Raumtypen
spiegeln die F-Werte diese Feststellung wider: Samtliche F-Werte bewegen sich deut-
lich unter 1, so dal von vollkommener Homogenitit der Raumtypen dieser 22-Clu-
sterlosung gesprochen werden kann. Die Varianzen der Homogenititsvariablen in
den 22 Clustern unterschreiten den entsprechenden Wert in der Gesamtheit der Stadt-
und Landkreise Deutschlands vor dem ersten Fusionierungsschritt.

An der Zusammenstellung der Clusteranalyseergebnisse der verschiedenen Regiona-
lisierungen und Raumtypisierungen ist deutlich geworden, daB sich das eingesetzte

217



multivariate Analyseverfahren fiir Problemstellungen der beschriebenen Art grund-
sitzlich eignet. Uber die Moglichkeit der Variation der einflieBenden Indikatoren,
Gewichtungsfaktoren, Analyseschritte, Distanzmafe und Fusionierungsalgorithmen
bietet die Clusteranalyse dariiber hinaus zahlreiche Anpassungsmdglichkeiten an
spezifische Untersuchungsfragen. Je nach Anspruch an die Art der territorialen
Abgrenzung, d.h. ob es etwa erforderlich ist, Nachbarschaftsbeziehungen zwischen
Stadt- oder Landkreisen zu beriicksichtigen, differiert die Art und Interpretierbarkeit
der gebildeten Regionen und Raumtypen. Bei Interpretationen der Clusteranalyseer-
gebnisse konnen die ausgewiesenen Kennwerte als Maf fiir den clusterinternen
Homogenititsgrad und als Indikator fiir charakteristische Eigenschaften genutzt
werden. Die Kennzeichnung der jeweiligen Rdaume wird mit Hilfe dieser Grofen
moglich und macht die Ergebnisse fiir politikrelevante Empfehlungen zur Frage
effizienter Kompetenzallokationen auf unterschiedliche Verwaltungsrdume bzw. zur
territorialen Abgrenzung politischer Aktionsraume nutzbar.

Besonders zwei deutliche Vorteile lassen sich mit dem vorgeschlagenen Verfahren
verbinden. Zum einen ist es aufgrund seiner ausgesprochenen Transparenz moglich,
Informationen beteiligter Akteure (Politiker, Wissenschaftler, betroffene Bevolke-
rungsgruppen, Interessenvertreter usw.) vor Beginn und auch im Verlauf der Clu-
steranalyse zu beriicksichtigen. Zum anderen erméglichen die Ergebnisse eine inter-
subjektive Uberpriifbarkeit und sind damit iiberzeugender als Verfahren, die mit
qualitativen Abgrenzungskriterien operieren.



Fiinftes Kapitel

SchluBfolgerungen und weiterer Forschungsbedarf

Das vorgestellte multivariate Analyseverfahren ist geeignet, (Agrar-) Umweltpolitik-
rdume abzugrenzen, die als Ausgangslosung fiir effiziente Territorien genutzt werden
konnen. Es hat sich in anderen raumbezogenen Wissenschafts- und Politikbereichen
im Rahmen unterschiedlicher Anwendungen bewihrt. Auch mit der vorliegenden
Arbeit konnte belegt werden, da8 Clusteranalysen in der Lage sind, die Anderung
von Homogenititsgraden effizienzbestimmender Variablen aufgrund veranderter ter-
ritorialer Organisation abzuschétzen. Dariiber hinaus ist es mit der beschriebenen
Systematik zur Kompetenzallokationsanalyse moglich, geltende Mainahmen aus
verschiedenen Politikbereichen daraufhin zu iiberpriifen, ob Abweichungen zu theo-
retisch effizienten Kompetenzzuordnungen festzustellen sind und daher Anderungs-
bedarf besteht. Die Transparenz der Methode und die damit verbundene intersubjek-
tive Uberpriifbarkeit der Ergebnisse machen ihre besondere Stirke aus.

Institutionelle Innovationen in Form horizontaler Kooperation zwischen Gebietskor-
perschaften einer Ebene oder Neuzuschnitte von Verwaltungsraumen konnen mit den
vorliegenden Ergebnissen begriindet werden. Mit diesem Gesamtresultat konnte fiir
die diskutierten Teilbereiche der Agrarumweltpolitik zumindest in ersten Ansitzen
die These widerlegt werden, die Aussagekraft der Foderalismustheorie sei in bezug
auf quantitative Fragestellungen eng begrenzt. Fiir weitere Untersuchungsfelder
lassen Erweiterungen und Modifizierungen der Methode interessante Ergebnisse
erwarten.

1. Schluf}folgerungen

Zur Systematisierung der SchluBfolgerungen bedarf es zunichst einiger zusammen-
fassender Erlduterungen. Die entsprechend den Analyseergebnissen zu konstituie-
renden Politikaktionsraume sind geeignet, die Aktivitdten ordnungs- bzw. ablaufpoli-
tisch zu steuern, die vom Nitrataustrag landwirtschaftlicher Produktionsverfahren
verursacht werden und lokal bzw. regional begrenzt sind. Die Referenz der Betrach-
tung bilden also nicht einzelne abiotische, biotische oder dsthetische Umweltressour-
cen, sondern die Emissionen von Stickstoffverbindungen aus der Landwirtschaft mit
Wirkungen auf verschiedene Schutzgiiter. Mogliche Interpretationen beschrinken
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sich auBerdem auf Umwelteffekte, die nicht bzw. nur unwesentlich iiber die Grenzen
des verursachenden Landkreises hinausreichen.

Notwendig wird diese letztgenannte Form der Differenzierung durch die jeweils zu
beriicksichtigenden spezifischen Bedingungen der Umweltressourcen bzw. der zuge-
horigen individuellen Praferenzen und ihrer Anordnung im Raum. Effekte, die diese
Bedingungen erfiillen, d.h. bei denen definitionsgemf durch den Stickstoffaustrag
ausschlieBlich bzw. iiberwiegend Priferenzen der Individuen des betroffenen oder
maximal angrenzender Landkreise tangiert werden konnen, sind z.B.

—  der Austrag von Stickstoffverbindungen (insbesondere Nitrat) in das Grund-
wasser, das zur Trinkwasserversorgung lokal und regional ansassiger Bevolke-
rung genutzt wird,

—  die Eutrophierung lokaler oder regionaler Steh- und FlieBgewaésser,

—  der Verlust von Tier- und Pflanzenarten lokaler/regionaler Bedeutung, die an
extensive Standorte gebunden sind, sowie

— vondiesen Verdnderungen in der Artenzusammensetzung ausgehende Wirkun-
gen auf die dsthetischen Ressourcen,

—  Geruchswirkungen durch die Ausbringung organischer Diinger,

— die Nitratbelastung von fiir den Nahversorgungsbereich vorgesehenen Lebens-
mitteln (z.B. bei Gemiise, das zur regionalen Vermarktung bestimmt ist),

— die diingungsbedingte Beeinflussung der Regelungs- und Produktionsfunktion
des Bodens,

—  der Verbrauch von lokal begrenzten Lagerstatten nicht erneuerbarer Ressour-
cen wie fossiler Brennstoffe, Mineralien 0.4.,

—  Effekte, die unter dem Begriff , Landschaftsverarmung* durch intensiv gefiihr-
te Fruchtfolgen zusammengefal3t werden konnen.

Aufgrund der Qualitit des Indikators ,,Stickstoffbilanziiberschiisse*, der zur Bestim-
mung der Stickstoffemissionen aus landwirtschaftlichen Betrieben als indirekter
Indikator einzustufen ist, sind weitere Begrenzungen der Interpretation notwendig.
Einerseits ist dieser Indikator lediglich in der Lage, potentielle Wirkungen auf die
Umwelt abzubilden. Zum anderen sind samtliche territorialen Abgrenzungsvorschli-
ge inhaltlich an die Ausbringung bzw. den Austrag von stickstoffhaltigen Diingemit-
teln gebunden. Die Ergebnisse lassen daher keine Interpretationen etwa zu notwendi-
gen Gebietsabgrenzungen aufgrund nichtdiingungsbedingter lokaler Geruchsbela-
stungen oder der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zu.

Die Beschrinkung auf die genannten Homogenititsvariablen zieht weitere Begren-
zungen der Interpretation nach sich. Interregionale Unterschiede der dkologischen
Kapazitdten, d.h. der jeweiligen Assimilationspotentiale der Regionen, konnten nur
sehr eingeschrénkt beriicksichtigt werden. Die Frage der Zugehorigkeit untersuchter
Stadt- und Landkreise zu naturrdumlichen Einheiten im Verlauf der Regionalisie-
rungsanalysen kann lediglich als Hilfsmittel zur Erfiillung dieses Anspruchs aufge-
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falt werden. Bewertungen, die 6kosystemare Beziehungen beriicksichtigen wollen,
miissen daher je nach betrachtetem Umweltproblem weiter differenzieren. Sollte
etwa beabsichtigt sein, die Wirkung von Stickstoffaustragen auf die Artenzusammen-
setzung einer Region néher zu untersuchen bzw. fiir dieses Umweltteilproblem effizi-
ente Zuschnitte der Aktions- und Regelungsraume zu suchen, héangt die tatsdchliche
Immissionswirkung und damit der politische Handlungsbedarf von Groen ab wie:

—  der Artenzusammensetzung im Ausgangsstadium,

— dem Anteil oligotropher, d.h. an ein niedriges Nahrstoffmilieu gebundener
Arten,

— der Intensitdt atmospharischer Austauschprozesse bzw. der Diffusionsbedin-
gungen,

die sich im Vergleich der Landkreise deutlich unterscheiden konnen. Da der Stick-
stoffaustrag aus der landwirtschaftlichen Produktion verschiedene Umweltwirkun-
gen mit jeweils spezifischen funktionalen Reaktionen auslosen kann, miissen solche
Bewertungen problembezogenen Okosystemmodellen iiberlassen bleiben und sind
nicht pauschal fiir sémtliche Stickstoffaustrage zu beantworten.

Fiir simtliche Raumbetrachtungen gilt, dal zugunsten der Ergebnisqualitit territoria-
ler Neuabgrenzungen die Quantifizierung der Umweltwirkungen innerhalb eines
Umweltraumes moglichst umfassend erfolgen sollte. Dies bedeutet fiir alle Untersu-
chungsebenen, fiir die im Rahmen &hnlich angelegter Studien effiziente Losungen
gefunden werden sollen, da8 die Betrachtung 6kosystemarer Verflechtungen nicht
wie in der vorliegenden Untersuchung an den nationalen Grenzen enden sollte,
sondern auch Nachbarstaaten einbeziehen muf3. Modelle oder Monitoringsysteme
mit internationaler Aussagekraft lassen sich fiir Ansidtze dieser Art nutzen. Liefern
solche Informationssysteme regional differenzierte Daten', wiirde auch die Qualitit
von territorialen Neuabgrenzungsvorschldgen in bezug auf Umweltprobleme regio-
naler Art steigen.

Samtliche aufgefiihrten Differenzierungen sind von Relevanz fiir die raum- und
problembezogene Begrenzung von Politikempfehlungen. Sie bedeuten, daB3 die
entwickelten Politikaktionsraume:

- entweder als ,,Rohlinge* zu verstehen sind, die in bezug auf einzelne Teilpro-
bleme der Stickstoffproblematik aus der Landwirtschaft angepaf3t werden
miissen, bzw.

— es sich im Sinne pragmatischer Abgrenzungen um Aktionsriume handelt, die
von den spezifischen Assimilationskapazititen jedes einzelnen Landkreises
sowie bisher nicht quantifizierbaren Transaktionskosten abstrahieren und de-

I Bei dem z.Zt. am Institut fiir Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie der Universi-
tit Bonn entstehenden Modell CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalized Impact Analy-
sis) handelt es sich um ein von der Europaischen Kommission gefordertes Agarsektormodell, mit
dem in internationaler Kooperation die gesamte EU auf regionaler Ebene abgebildet wird und das
auch  Umweltindikatoren ausweist (Internet:  http://www.agp.uni-bonn.de/agpo/rsrch/capri/
capri_e.htm).
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ren Feinabgrenzung in einem Verhandlungsproze den Regionen selbst iiber-
lassen bleiben mu8.

In beiden Fillen stellt das Ergebnis der vorliegenden Analyse keinen Endpunkt dar,
sondern muf} zugunsten der angestrebten Effizienz Anpassungsmoglichkeiten offen
lassen. Die vorgestellten Regionen und Raumtypen konnen daher als Vorstufe territo-
rialer Neuabgrenzungen angesehen werden. In Abhingigkeit des betrachteten Um-
weltproblems, ausgelost durch den Stickstoffaustrag aus landwirtschaftlichen Quel-
len, sowie der spezifischen naturrdumlichen Bedingungen des jeweiligen Untersu-
chungsraums konnen Neuabgrenzungen erforderiich werden (Klink 1995). Solche
Neuabgrenzungen konnen durch Umgruppierungen der gebildeten Landkreise-
cluster, d.h. durch AusschluB oder Hinzunahme einzelner Landkreise, vorgenommen
werden. Diese Vogehensweise entspricht einer in der Raumordnungspraxis tiblichen
heuristischen Verfahrensweise, bei der Ergebnisse mathematischer Analyseverfahren
eine Ausgangslosung darstellen, die dann durch weitere — politische oder andere -
Kriterien ergidnzt und modifiziert wird (Sinz 1995).

Unter Beriicksichtigung dieser Begrenzungen werden im folgenden einige Empfeh-
lungen formuliert, die bei geltendem Recht, d.h. bei aktuellen Regelungen zur
Umweltproblematik im Agrarsektor, umsetzbar sind.

Grundsatzliche Vorgehensweise zur Bestimmung effizienter Kompetenzallokation

Zur Bestandsaufnahme der Kompetenzallokation aktueller agrarumweltpolitischer
Instrumente in spezifischen Regionen einschlieBlich ggf. vorzunehmender Anpas-
sungen bedarf es eines Analyserasters. Das hier vorgestellte Orientierungsschema
(Ubersicht 19) (Henrichsmeyer et al. 1999: 142ff.) erfiillt diesen Zweck und orien-
tiert sich an den im ersten Kapitel definierten Teilkompetenzen zur Zielformulierung,
Entscheidung, Durchfithrung und Finanzierung agrarumweltpolitischer Mafnah-
men. Dieser Forschungsansatz kann u.a. als Rahmen zur Analyse der Operationali-
sierbarkeit von dezentralen Losungsansitzen in ausgewihlten Regionen genutzt
werden. Er dient dazu, Abweichungen zwischen effizienten Kompetenzzuordnungen
und dem Ist-Zustand festzustellen. Wegen seines dynamischen Vorgehens ist er auch
fiir regelmaBige Uberpriifungen im Zeitablauf geeignet.

Zur Neuorganisation der Kompetenzallokation bieten sich grundsitzlich verschiede-
ne Moglichkeiten an. Neben der Anpassung von Verwaltungsraumen an Effizienzkri-
terien in Form von Verdnderungen der territorialen Grenzen konnen auch Formen
der Kompetenzverlagerung gewihlt werden, die bereits bei geltender territorialer
Abgrenzung moglich sind. Horizontale Kooperationen von Gebictskorperschaften
dersclben Ebenc konnen in diesem Sinn als ,, weiche Form* der territorialen Neuab-
grenzung von Politikaktionsriumen bezeichnet werden. Die Ubergiange zwischen
den beiden Eckpunkten weicher horizontaler Kooperation und territorialem Neuzu-
schnittsind in Abhidngigkeit der Intensitét der Kooperationsbeziehung flieBend.

Bei den folgenden Empfehlungen handelt es sich daher nicht notwendigerweise um
die Verdnderung von Verwaltungsgrenzen, sondern zundchst lediglich um die Identi-
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Ubersicht 19

Kompetenzallokationsanalyse (KAA)

N Problemkomplex .
”1z2.B.,Boden-Wasser-Komplex* [¥ < Weitere Problemkomplexe:
S~ Biodiversitits-Komplex
+ ~~< Klima-Luft-Komplex
Asthetik-Komplex
Erheb Gesundheitsschutz-Komplex
rhebung von Ethik-Komplex
Raumdaten
Regel- * Soll
maBige Raumliche Wirkungen durch Anwendung der Okonomischen
Uber- landwirtschaftliche Theorie des Foderalismus, insb.
prifung Tatigkeiten _ des Prinzips fiskalischer
‘ Ist-Zustand | | Aquivalenz in Abhingigkeit der
A raumlichen Diversitit
' Bestandsaufnahme relevanter, der Umweltgiiter,
| geltender PolitikmaBnahmen der externen Effekte,
| der Praferenzen,
! —‘ des Koordinierungsbedarfs,
: von Verbund-/Netzwerkeffekten,
| Kompetenzverteilung der von Skaleneffekten und
' _betrachteten MaBnahmen sonstiger Transaktionskosten
! (Zielfindungs-, Entscheidungs-,
1 Durchfiihrungs-, -
: Finanzierungskompetenz) - -
I $ - -
1 ’\g
Kompatibel mit rdauml. Wir- é;lgllgéh
Ja kungen und normativen ${ Nein
Vorgaben (vgl. ,,Soll*)?

Gﬁf' territoriale Neuabgrenzung,
z.B. zur horizontalen Kooperation
(Clusteranalyse)

* Raumtypenbildung

* Regionalisierung

A

Anpassungsreaktion | )
Veranderung aktueller] |Anpassungsreaktion 2

PolitikmaBnahmen Streich It d/
(insb. Zielfindungs-, reiching & ter un

Entscheidungs-, oder Einfiihrung
Durchfiihrungs-, neuer Instrumente/
Finanzierungs- MaBnahmen
kompetenz
) -

1 Evaluierung

RWI

LSSEN

223



fizierung von Raumen, die mit dhnlichen Variablenkonstellationen und davon ableit-
baren vergleichbaren Problemlagen konfrontiert sind. Losungen solcher Art sind
sowohl fiir (rdaumlich disperse) Raumtypen als auch fiir benachbarte Stadt- und
Landkreise innerhalb einer abgrenzbaren Region denkbar. Dariiber hinaus sind auch
Perspektiven moglich, die eine Umorganisation geltender Kompetenzen in Form von
Verinderungen der territorialen Abgrenzung von Gebietskorperschaften bedeuten.
Die Umsetzung solcher Verinderungen bedarf allerdings erheblicher Anpassungen
des derzeitigen Normensystems, so daf sie bestenfalls langfristig realistisch erschei-
nen.

Bei samtlichen Anpassungen der Kompetenzallokation in Form territorialer Neuab-
grenzungen stehen die ermittelten Regionen und Raumtypen als Orientierungsgrofe
zur Verfiigung. Je nach problemspezifischer und rdumlich-individueller Ausgangsla-
ge konnen Verdnderungen dieser Territorien vorgenommen werden. Einflu3faktoren,
die auch bei rein statischer Betrachtung solche Anpassungen notwendig machen
konnen, sind samtliche Variablen, iiber die ausschlieBlich auf dezentraler Ebene
Informationen vorliegen. Dazu gehdren neben den beschriebenen spezifischen natur-
rdumlichen Bedingungen, die auf der bisherigen (nationalen) Betrachtungsebene und
vor allem auf der Grundlage der dargestellten Datenlage unberiicksichtigt bleiben
mulBten, ggf. vorhandene personelle Engpadsse in der Umweltadministration oder
auch psychologische Barrieren zwischen gemeinsam betroffenen Raumen.

Grundsitzlich ist festzuhalten, daf3 sich die entwickelten Methoden und Verfahren,
die auf die Clusterung von Stadt- und Landkreisen Deutschlands angewendet wur-
den, auch fiir die territoriale Abgrenzung anderer politischer Ebenen und fiir unter-
schiedliche Raumwirkungen eignen. Fiir internationale oder globale Fragestellungen
wire es moglich, Staaten (oder Subregionen) zusammenzufassen, die dhnliche Um-
weltbedingungen aufweisen bzw. von dhnlichen Umwelteffekten betroffen sind.
Dies konnte im Zusammenhang mit internationalen Verhandlungen dann sinnvoll
sein, wenn vorab geklart werden soll, welche strategischen Allianzen anzustreben
sind.

In Richtung Mikroebene wiirde es bei ausreichender Datenlage der Homogenitétsva-
riablen moglich sein, Rdume auf lokalem Niveau zusammenzufassen. Dazu sind
allerdings Erhebungen auf Parzellen-, Gemarkungs- oder Gemeindeebene erforder-
lich, die i.d.R. nur in Ausnahmefillen fiir samtliche der verschiedenen Kategorien
naturwissenschaftlicher, 6konomischer und soziologischer Kennzahlen vorhanden
sind. Vorgehensweisen dieser Art sind bei rdumlich begrenzten externen Effekten
notwendig, die zum Teil im Bereich des biotischen Ressourcenschutzes auftreten.

Empfehlungen zur effizienten Kompetenzallokation bei lokalen
und regionalen externen Umwelteffekten

Welche verdichteten SchluBBfolgerungen lassen sich nun aus den Analyseergebnissen
und den Erfahrungen verschiedener Politikbereiche ziehen? Moglich ist z.B. die
Zusammenarbeit durch spontanen oder institutionalisierten Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch. In diese Kategorie sind die Linder-Arbeitsgemeinschaften einzu-
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ordnen, die fiir spezielle Umweltproblemfelder bereits existieren (Landerarbeitsge-
meinschaft Wasser/LAWA, Linderarbeitsgemeinschaft Boden/LABO, Lénderar-
beitsgemeinschaft NaturschutzZLANA). Ubertragen auf die diskutierten Problem-
komplexe mit lokalem und regionalem AusmaB wire es moglich, Institutionen auf
der Ebene der Stidte, Gemeinden und Landkreise (,,Regionalarbeitsgemeinschaf-
ten”) zu konstituieren. Auch die Beteiligung zentraler Instanzen als neutraler Teilneh-
mer oder in Abhingigkeit des betrachteten Problems mit mehr oder weniger starkem
Stimmrecht kann hier dhnlich den Bund-Linder-Arbeitsgemeinschaften erwogen
werden. In den AbstimmungsprozeB der Stadt- und Landkreise einzubeziehen wiren
in diesen Fallen Vertreter der zustandigen Landesbehorden.

Ein weiteres Beispiel fiir Formen der horizontalen Kooperation von Regionen — in
diesem Fall sogar mit grenziiberschreitendem internationalem Charakter — stellt der
1994 errichtete Ausschuf3 der Regionen (AdR) bei der EU dar?. Einige Autoren halten
die Einrichtung dieses Gremiums, das aus Vertretern der Regionen der EU-Mitglied-
staaten rekrutiert wird, fiir einen richtigen Schritt zu einem ,,Europa der Regionen*
(Jochimsen 1998: 3-19). Da dem Ausschuf3 nach Art. 198a EG-Vertrag lediglich
beratende Funktion zukommt und er nicht mit Entscheidungskompetenz ausgestattet
ist (Moschel 1995), wird allerdings mit der positiven Bewertung des AdR oft auch die
Forderung nach starkerer Kompetenzausstattung verkniipft.

Die Zusammenarbeit iiber Landkreisgrenzen hinweg wird aus dem wissenschaftli-
chen Bereich schon seit langerer Zeit empfohlen. Brosse (1994) stellt im Zusammen-
hang mit der Diskussion um eine dauerhafte und umweltgerechte Raumentwicklung
die geltenden Regionsabgrenzungen im politischen und administrativen Sinn in
Frage.

In jiingerer Zeit setzt sich auch in den traditionell stark planungsorientierten Diszipli-
nen der Raumordnung die Erkenntnis durch, daB regional differenzierte Politiklosun-
gen gerade bei 6kologischen Problemstellungen zentralen und standardisierten Pla-
nungsvorgaben vorzuziehen sind® (Wiegandt 1994). Regionalisierung bedeute damit
gleichzeitig auch ,.eine starkere Zuwendung zur territorialen (raumlichen) Perspekti-
ve auf Kosten der sektoralen Perspektive** (Hiibler et al. 1996: 82). Insbesondere im
Zusammenhang mit (Regional-) Planungsaufgaben — aber auch Naturschutzbestim-
mungen — wird aufgrund oft bestehender personeller (oder informatorischer) Eng-
passe eine kreisgrenzeniibergreifende Zusammmenarbeit befiirwortet (Finke et al.
1993: XI; Luz 1990). Kooperationen dieser Art sind in der Lage, die Effizienzvorteile
dezentraler Politiklosungen mit den Skaleneffekten und Koordinierungsnotwendig-
keiten zentraler Organisationsformen zu verbinden. Gerade bei Umweltproblemen
wird eine solche Koordinierungsnotwendigkeit haufig festgestellt und ausdriicklich

2 Allerdings laBt sich dieses Beispiel nicht direkt auf die betrachteten Problemkategorien iibertragen,
da die Mitglieder des Ausschusses nur zum Teil aus den Stiadten, Gemeinden und Landkreisen
rekrutiert werden, sondern fiir Deutschland die Vertreter der Bundesliander dominieren.

3 Nach Ritter et al. (1994: 111) gehoren Raumordnung und Landesplanung ,,zu den am stirksten
durchnormierten Planungssystemen™. Eine grundsitzliche Entwicklungsmoglichkeit zur Verkniip-
fung planerischer und sogenannter umweltokonomischer oder marktwirtschaftlicher Instrumente
zeigt Fiirst (1992) auf.
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davor gewarnt, bestimmte iibergeordnete Aufgaben auf die untere Zulassungsebene
zu delegieren, da hier eine okologisch notwendige Abstimmung aus den genannten
Griinden nicht wahrgenommen werden konne (Finke et al. 1993: 30).

Zum aktuellen Stand der interkommunalen Kooperation fiihren Karl/Klemmer
(1995) insbesondere fiir den Bereich der Regional- und Umweltpolitik aus, daB sie
relativ schwach ausgeprigt ist. Diese Feststellung gilt mit wenigen Ausnahmen in
bezug auf die kommunale Abwasserpolitik und Abfallentsorgung auch fiir die kom-
munale Umweltpolitik, insbesondere die Agrarumweltpolitik. Dagegen heift es im
Umweltbericht des Bundesumweltministeriums (1998: 183) ausdriicklich, daB ,.die
Stiarkung der Region als Umsetzungsebene* insbesondere fiir den Bereich der raum-
lichen Planungen zum Ziel der Bundespolitik gehore. In diesem Sinne empfiehlt
Wiegandt (1994) informelle Regionalkonzepte ohne direkten gesetzlichen Auftrag
und unter Beteiligung verschiedener regionaler Betroffener. Auch die Verkniipfung
6konomischer und okologischer ZielgroBen wird an dieser Stelle aufgegriffen und
empfohlen.

Eine bundesweit bewidhrte Form der horizontalen Kooperation auf lokaler und
regionaler Ebene stellen Zweckverbdnde dar. Zweckverbinde, deren Mitglieder
Gemeinden, Landkreise und andere Korperschaften des offentlichen Rechts sein
konnen, iibernehmen kommunale Aufgaben (Treuner et al. 1994: 30). Ahnliche
Organisationen zwischen bundesstaatlicher und kommunaler Ebene konnen auch die
Funktion von Politiknetzwerken, d.h. von Koordinations- oder Moderationsaufga-
ben, wahmehmen®. Die etabliertesten horizontalen Kooperationen auf der lokalen
und regionalen Ebene existieren bereits seit den siebziger Jahren als Zweckverbande
in den Bereichen Abfallentsorgung und Wasserversorgung’. Auch im Bereich des
Naturschutzes wurden die Moglichkeiten kooperativer Losungen auf lokaler und
regionaler Ebene bereits erprobt®. Die Abgrenzung der Regionalverbinde orientiert
sich allerdings nur selten an naturrdumlichen Bedingungen oder raumordnerischen
Erfordernissen (Fiirst et al. 1990: 38). In der Regel sind politische Opportunititen
ausschlaggebend. DaB der Erfolg von regionalen Biindnissen von spezifischen insti-
tutionellen und vor allem auch polit-6konomischen Verhiltnissen abhidngen kann,
analysieren Fiirst et al. (1990) fiir ausgewahlte Regionalverbénde.

Weitere Erfahrungen, die in der Vergangenheit in Bereichen auf3erhalb der Umwelt-
politik gemacht wurden, konnen auf die hier diskutierten Problemkomplexe iibertra-
gen werden. Die regionalisierte, kooperative Strukturpolitik des Landes Nordrhein-
Westfalen etwa, die Ende der achtziger Jahre entwickelt wurde, 148t Riickschliisse zu,
die fiir umweltpolitische Konzeptionen mit dezentraler Zielrichtung genutzt werden

4  First et al. (1990: 83, 27) zihlen verschiedene Arten von moglichen Zusammenschliissen im
Rahmen interkommunaler oder interregionaler Kooperation auf: (Stadt-) Umlandverband, Regio-
nalverband, Raumordnungsverband, Kommunalverband, regionaler Planungsverband, Zweckver-
band oder Mehrzweckverband, Stadtverband, Nachbarschaftsverband.

5 Der Umlandverband Frankfurt z.B. konzentriert sich in den Aufgabenbereichen mit Bezug zum
Ressourcenschutz auf Fragen der Abfallwirtschaft sowie Probleme des Gewisser- und insbesonde-
re des Trinkwasserschutzes (Fiirst et al. 1990: 77).

6  Zu entsprechenden Moglichkeiten und Grenzen am Beispiel der Renaturierung eines FlieBgewis-
sersystems vgl. Borggrife, Kolsch (1997); Oppermann et al. (1997).
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konnen (Blotevogel 1994). Unter Beteiligung verschiedener lokaler und regionaler
Akteure werden bei dieser Form der Kooperation regionale Leitbilder entwickelt und
Konzepte entworfen’. Die Kompetenz zum BeschluB der Konzepte bzw. vorzuneh-
mender Anderungen verbleibt zwar bei der Landesregierung, die Zielfindungskom-
petenz ist jedoch sogenannten dezentral angesiedelten Regionalkonferenzen zuge-
wiesen und damit den betroffenen Regionen? (Schiffer 1990). Natur- und Umwelt-
schutzprobleme wurden dort allerdings bisher nicht thematisiert, im Mittelpunkt
standen strukturpolitische Fragen (Hiibler et al. 1996: 87).

Ziel der Regionalkonferenzen ist es, ,,die Sachkenntnis und das Handlungspotential
der regionalen und lokalen Akteure, die in Eigenverantwortung neue Koordinie-
rungs- und Kooperationsformen fiir eine sich selbst tragende Entwicklung in ihrer
Region finden sollen*® (Heinze et al. 1992: 79f.), zu mobilisieren und alle relevanten
regionalen Interessen zu vertreten. Damit stellen die Regionalkonferenzen in der
Form, wie sie in Nordrhein-Westfalen per KabinettbeschluB institutionalisiert seit
1990 in die regionale Strukturpolitik eingebunden werden, einen fiir die hier disku-
tierten Probleme moglichen und vielversprechenden Ansatz dar (Fiirst 1993).

Besonders interessant fiir die vorliegende Untersuchung ist die Frage der rdumlichen
Konstituierung der kooperativen Strukturpolitik. Die Abgrenzung der Kooperations-
regionen wurde nicht von der Landesregierung vorgenommen, sondern den Betroffe-
nen iiberlassen, insbesondere mit dem Ziel, dezentrales Wissen zu nutzen und die
Konstituierung regionaler Identititen von Anfang an zu foérdern und damit die
regionale Selbstverantwortung zu starken (Schitzl 1996). Nach Blotevogel (1994:
17) sind das Ergebnis nichtadministrative Rdume mittlerer Gro8e auf einer MaB-
stabsebene zwischen den Kreisen und Regierungsbezirken. Die Kooperationsregio-
nen umfassen damit eine GruppengroBe, die auch fiir die hier analysierten Umwelt-
probleme mit lokaler oder regionaler Dimension als geeignet eingestuft wurden.

Von den positiven Erfahrungen, die in Nordrhein-Westfalen mit der Delegation der
Abgrenzung von Regionen an die Betroffenen vor Ort gemacht wurden, kann
abgeleitet werden, da8 die ermittelten (Umwelt-) Politikaktionsrdume als Orientie-
rungsrahmen dienen kénnen. Modifizierungen, die aufgrund dezentraler Informatio-
nen und Ziele begriindet sein konnen, miissen wie erwihnt vor einer endgiiltigen
Abgrenzung moglich sein. Sie sind im Sinne der Effizienz der in diesen Rdumen
vorzunehmenden Mafnahmen notwendig. Inhaltlich konnte nach abgeschlossener
Regionenbildung, dhnlich wie bei den Regionen der kooperativen Strukturpolitik
Nordrhein-Westfalens, die Konzeption konkreter Projekte bzw. von Prioritatenlisten
am Anfang der horizontalen Kooperation stehen (Blotevogel 1994: 15-40).

7  Beteiligte sind Regierungsprisidenten, Verwaltungsbeamte der kreisfreien Stadte und Kreise,
Oberbiirgermeister, Landrite, Fraktionsvorsitzende der Stadtrite und Kreistage, Vertreter der Indu-
strie- und Handelskammemn, des Handwerks, der Landwirtschaft und der Gewerkschaften sowie
Direktoren der Arbeitsimter, Geschiftsfiihrer der Einrichtungen zur Wirtschaftsforderung, Hoch-
schulrektoren u.a.

8  Zu den Aufgaben von Regionalkonferenzen oder , kooperierenden Stadten* vgl. Ritter et al. (1994:
103, 116).

9  Zu kooperativen Politiklosungen unter weitgehender Beteiligung der Betroffenen vgl. Spehl
(1994).
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Als Kritik an der Regionalisierung im Rahmen der in Nordrhein-Westfalen gewahl-
ten Kooperationslosung in der Strukturpolitik werden verschiedene Punkte genannt,
die bei einer Ubertragung auf den Agrarumweltbereich vermieden werden sollten
(Blotevogel 1994: 15-40):

— die unterschiedliche Dimensionierung der Regionen im horizontalen Ver-
gleich'®,

- mangelnde Diskussion der Losungen in der Offentlichkeit und damit einge-
schrankte politische Legitimation,

- faktische Benachteiligung der primir betroffenen Gemeinde- bzw. Stadtrite
und Kreistage im konkreten politischen EntscheidungsprozeB,

—  rent seeking durch Lobbyisten und damit Uberreprisentanz einzelner Interes-
sengruppen,

—  Nichtberiicksichtigung von Vertretern mit konkurrierenden Zielsystemen an-
derer Fachpolitiken.

Sollte fiir ausgewahlte Raume festgestellt werden, dal eine gemeinsame Losung
samtlicher Beteiligter in der beschriebenen Art oder im Rahmen eines anderen
Kooperationsverfahrens nicht moglich ist, konnte die notwendige Abstimmung als
Minimallosung auch in einer , Koordination durch Information* zwischen den
betroffenen Stadt- und Landkreisen bestehen (Schmitz 1995). Fiir diese ,,weiche
Kooperation* kann die entwickelte , Raumtypisierung** genutzt werden. Eine hori-
zontale Kooperation von Stadt- und Landkreisen dieser Art kann mit den etablierten
Stadtenetzen auf der kommunalen Ebene verglichen werden (Ritter et al. 1994).

Empfehlungen zur Anpassung geltender Maf3nahmen der Agrarumweltpolitik

Die genannten SchluBfolgerungen gelten fiir beide beschriebenen Umweltproblem-
komplexe, die durch lokal bzw. regional begrenzte externe Effekte beeinflult werden
und somit auch fiir bestimmte Teilbereiche der diskutierten MaBnahmen aktueller
Agrarumweltpolitik. Fiir den Bereich des Naturschutzrechts konnte dies etwa bedeu-
ten, daB sich der Bund aufgrund seiner verfassungsgegebenen Rahmenkompetenz
auf die Teilbereiche beschrénkt, die tatsdchlich von nationaler Bedeutung sind. Fiir
die Umwelteffekte auf den Naturhaushalt, die raumlich sehr stark begrenzt sind und
keiner Koordinierung auf nationaler Ebene bediirfen, sollten Kompetenzen auf den
entsprechenden Ebenen angesiedelt werden. Dies konnten fiir den bedeutenden
Problembereich der Stickstoffemissionen aus der Landwirtschaft die dargestellten
Regionen und Raumtypen sein.

Ein solches Vorgehen kann in Teilbereichen der Naturschutzpolitik mit einem Kom-
petenzverzicht des Bundes und der Bundesliander verbunden sein, schlie8t jedoch
stirkere Kompetenzen des Bundes in anderen Bereichen iiberregionaler und nationa-
ler Bedeutung nicht aus. Sollen die Effizienzkriterien der Okonomischen Theorie des

10 Dieser Mangel wird durch die Clusteranalyse nach dem WARD-Verfahren vermieden. da wie
erwihnt verfahrensspezifisch dhnlich groBe Cluster (bezogen auf die Anzahl der Landkreise) gebil-
det werden.
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Umweltfoderalismus beachtet werden, bedeuten solche Anderungen der Kompe-
tenzallokation allerdings auch Anpassungen beziiglich der Finanzierungsverantwor-
tung, d.h. der Ausgabenkompetenz und Einnahmenverantwortung der regelnden
Korperschaften.

Auch fiir den Aktionsbereich des freiwilligen Umwelt- und Naturschutzes auf ver-
traglicher Basis sind Anpassungen auf der Grundlage der vorgeschlagenen territoria-
len Neuabgrenzungen denkbar. Dazu sollte es moglich sein, nicht nur landesweit
geltende Agrarumweltprogramme zu konzipieren, sondern, wie dies in einigen Bun-
desldandern bereits praktiziert wird, auch auf regionaler Ebene. Allerdings ist im
Sinne der vorliegenden Ergebnisse zu empfehlen, bei der Konzeption Rdume zu
biindeln, die sich durch relativ homogene Bedingungen auszeichnen. Konsequente
Neuorganisationen miiBBten sich auf samtliche Teilkompetenzen (Zielfindungs-, Ent-
scheidungs-, Durchfiihrungs- und Finanzierungskompetenz) beziehen, d.h. sowohl
auf die konzeptionellen Elemente als auch auf die administrative Umsetzung und die
Finanzierung der Férderprogramme.

Ein weiterer und weitaus konsequenterer Fortschritt bei der Umsetzung der
Agrarumweltprogramme ware die Biindelung iiber Bundesldandergrenzen hinweg.
Anpassungen in der Regelungsintensitit, der Ausgestaltung der jeweiligen Forder-
programme und insbesondere der Hohe von Forderpramien fiir vergleichbare MaB-
nahmen bei grenziiberschreitenden Regionen mit dhnlichen Charakteristika der be-
schriebenen Homogenititsvariablen wiren effizienzsteigernd im Sinne der Okono-
mischen Theorie des Umweltfoderalismus. Fiir solche Biindelungen sind die darge-
stellten Ergebnisse sowohl der Raumtypisierung als auch der Regionalisierung als
erste Anhaltspunkte geeignet. Orientierungen der Kompetenzallokation an den Ab-
grenzungen dieser Territorien wiren mit einer Zunahme der Homogenitit gegeniiber
dem Ausgangszustand verbunden und hétten entsprechende Effizienzgewinne zur
Folge. Allerdings bleiben eine Uberpriifung der Ergebnisse und ein Ausbau der
bisher in verschiedenen Punkten unbefriedigenden Datenlage (regionalisierte Grenz-
kosten der Vermeidung, Zahlungsbereitschaften) notwendig, um zu politikrelevanten
und operationalisierbaren Abgrenzungen kommen zu kénnen.

Als ein Beispiel geltender Regelungen mit Anpassungsbedarf in diesem Sinn kann
die MaBnahme ,,Forderung des Verzichts auf chemisch-synthetische Diingemittel
angesehen werden. Sollten fiir diese Mafinahme, die in Deutschland bisher iiberwie-
gend zentral im Rahmen der ,,Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrar-
struktur und des Kiistenschutzes* geregelt wird, Regionalisierungen und territoriale
Neuabgrenzungen beziiglich der Forderinhalte und -hdhen in der dargestellten Art
vorgenommen werden, sind Effizienzgewinne zu erwarten.

Neben diesen Vorschldgen, die sich problemlos bei geltendem Recht iibertragen
lassen, sind auch Weiterentwicklungen denkbar, deren Umsetzung groflere Anstren-
gungen erforderlich machen. Die territorialen Abgrenzungen aufgrund der darge-
stellten Clusteranalyse konnen auch fiir eine derartige Neuorganisation als Orientie-
rungsgroe genutzt werden, die an spezifische regionale Bedingungen anzupassen
sind.
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Einige Autoren empfehlen sogar, ermutigt durch technischen Fortschritt (Kommuni-
kationstechnologien), Gebietskérperschaften nicht nach raumlichen, sondern nach
funktionalen Kriterien abzugrenzen (Klemmer 1998; Zimmer 1994: 30). Individuen
eines Standortes konnten dann gleichzeitig Mitglied verschiedener Institutionen sein,
deren (staatliche oder private) Aufgabe darin bestiinde, das Allokationsoptimum
jeweils spezieller 6ffentlicher Giiter herzustellen. Bisher sind Individuen Mitglied in
einer Gebietskorperschaft bzw. einer Hierarchie aus Gebietskorperschaften, die
gleichzeitig mehrere offentliche Giiter mit unterschiedlicher Reichweite produzie-
ren.

2. Forschungsbedarf

Analysen auf der Basis der Okonomischen Theorie des Foderalismus reprasentieren
bisher einen ausgesprochen jungen Forschungszweig im Agrarumweltbereich. Zur
Entwicklung politikrelevanter, operationaler Empfehlungen sind daher weitergehen-
de Forschungsarbeiten notwendig, die konsequenterweise in einem umfassenden
Forschungsansatz gelost werden sollten. Da Untersuchungsansitze der empirischen
Foderalismusforschung fiir den Umweltbereich auf Informationen aus verschiede-
nen Wissenschaftsdisziplinen angewiesen sind, konnen sie als idealtypisches inter-
disziplindres Forschungsfeld bezeichnet werden.

Die Foderalismusforschung bietet fiir die Agrarumweltpolitik erhebliche Potentiale.
Dies gilt fiir den qualitativ-analytischen Bereich, in besonderem MaBe jedoch fiir
quantitative Forschungsansitze. Die folgenden Ausfiihrungen sind daher zweigeteilt.
Zunichst werden Moglichkeiten beschrieben, das empirisch-quantitative Analyse-
instrumentarium zu ergédnzen, um Aussagen weiter abzusichern. Mogliche Erweite-
rungen dieser Art betreffen einerseits die Datenbasis, andererseits Verfahren bzw.
Methoden. AnschlieBend erfolgt eine Zusammenstellung verbleibender Fragestel-
lungen im Zusammenhang mit der Kompetenzallokation zwischen verschiedenen
politischen Ebenen.

Da Umweltmonitoringansitze fiir den Bereich potentieller externer Effekte aus der
Landwirtschaft und auch Modellsysteme nur in wenigen Fillen fiir die Gesamtfldache
der Bundesrepublik und in regionalisierter Form entwickelt sind, stellt die bisher zur
Verfiigung stehende Datenbasis den wesentlichen Begrenzungsfaktor weiterfiihren-
der Analysen dar. Ist allerdings beabsichtigt, lokale Problemkonstellationen zu unter-
suchen, stehen fiir.zahlreiche Areale unterhalb der Bundes- oder Landesebene For-
schungsergebnisse zur Verfiigung; dies verspricht i.d.R. erweiterte Interpretations-
moglichkeiten. Ahnliches gilt fiir die Beriicksichtigung spezieller naturraumlicher
Abgrenzungen, die den Vorteil des engeren Problembezugs mit dem Nachteil der
begrenzten Verwendungsmoglichkeit von Ergebnissen in Form von territorialen
Abgrenzungen verbinden. Zur Beurteilung spezieller Probleme, etwa aus dem Be-
reich des Bodenschutzes, kann es aus fachlich-naturwissenschaftlicher Sicht notwen-
dig sein, pedologische Zuordnungen in den ClusterprozeB einflieBen zu lassen,
anstelle der allgemeinen naturrdumlichen Gliederung nach visuellen Geotkofakto-
ren wie in der vorliegenden Arbeit.
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Insgesamt bleibt fiir zukiinftige Forschungsarbeiten im Bereich der Validierung der
Datenbasis die Notwendigkeit, die Kombination von naturwissenschaftlich geprag-
ten ,,Okosystemmodellen“ mit dkonomischen Modellen der hier beschriebenen Art
zu priifen, um Verbesserungen der Aussageschirfe moglich zu machen!!. Vorausset-
zung fiir einen solchen interdisziplindren Forschungsansatz ist die rdaumliche Ver-
gleichbarkeit der einflieBenden Modelle, d.h. die Bedingung, daB der jeweilige
Untersuchungsraum vollstandig abgedeckt werden kann. Fiir einzelne Regionen
Deutschlands existieren solche Okosystemmodelle, wihrend gesamtdeutsche Mo-
delle bisher lediglich in Ansétzen vorhanden sind. In diesem Bereich der Kooperation
zwischen 6konomischen und naturwissenschaftlichen Wissenschaftsdisziplinen be-
steht erheblicher Forschungsbedarf (Geier et al. 1998). Die empirische Foderalis-
musforschung fiir den Umweltpolitikbereich kann als idealtypisches Anwendungs-
feld fiir solche kombinierten Modelle betrachtet werden.

Zur vorgestellten Methode (Clusteranalyse) ist festzustellen, daB ergdnzende Sensiti-
vitdtsanalysen aufgrund des innovativen Charakters notwendig sind. Modelltests,
z.B. durch den Einsatz alternativer Fusionierungsalgorithmen oder anderer Distanz-
male, konnten die Validitit der Ergebnisse stiitzen. Insbesondere wiirde es sich in
einem der Clusteranalyse folgenden Schritt anbieten, die Ergebnisse mit Hilfe einer
Diskriminanzanalyse zu bestitigen bzw. Umstellungen der Clusterelemente vorzu-
nehmen. Mit Hilfe einer solchen Diskriminanzanalyse kann tiberpriift werden, ob die
Homogenitit innerhalb der gebildeten Gruppen durch Verlagerung einzelner Raum-
objekte in andere Cluster erhoht werden kann (Béhr 1971: 360-373). Damit werden
die Nachteile der hier verwendeten hierarchischen Algorithmen aufgehoben.

Methodisch muB auBerdem iiberpriift werden, ob die klassischen statistischen Me-
thoden der Raumwissenschaften mit den Moglichkeiten Geographischer Informati-
onssysteme kombiniert werden konnen. Voraussetzung fiir eine sinnvolle Nutzung
dieser Informationssysteme ist jedoch wie auch bei der Anwendung klassischer
Verfahren, daB die Datenbasis lokale bzw. regionale Umwelteffekte abbilden kann
(Openshaw, Rao 1994; Openshaw 1996; Openshaw, Alvanides 1996).

Erweiterungen der Aussagemoglichkeiten sind zu erwarten, wenn das Clusteranaly-
semodell um zusitzliche Bestimmungsvariablen fiir lokale bzw. regionale Effekte
wie den Pflanzenschutzmitteleinsatz oder die Intensitit der mechanischen Bodenbe-
arbeitung (inkl. der Grenzkosten ihrer Reduktion sowie der regional differierenden
Priferenzen in bezug auf betroffene Ressourcen) ergdnzt wird. Fir ein solches
Verfahren ist das Ergebnis der Abwigung zwischen Treffsicherheit der Losungen
bzgl. einzelner Problemkomplexe und Administrierbarkeit zu entwickelnder Losun-
gen fiir spezielle Teilprobleme in Abhéngigkeit der Gesamtzahl von Einzellosungen
ausschlaggebend.

11 Walter et al. (1998) grenzen in einer aktuellen Veroffentlichung 18 Bezugsraume Baden-Wiirttem-
bergs auf der Basis des ..Zielartenkonzepts™ ab und beriicksichtigen neben biotischen und abioti-
schen natiirlichen Bedingungen auch Umweltqualititsziele als Abgrenzungskriterien. Zu den In-
halten. Aufgabenbereichen und Grenzen der Okosystemforschung vgl. Finke (1996: 31ff.).

231



In der vorliegenden Arbeit wurden exemplarisch Teile des Boden-Wasser- sowie des
Biodiversitits-Komplexes, einschlieBlich einiger Aspekte des Landschaftsschutzes
betrachtet. Diese Schwerpunkte wurden ausgewahlt, da hier von vergleichsweise
begrenzten raumlichen Umwelteffekten des Verursacherbereichs Landwirtschaft
auszugehen war. Zunédchst ist mit Hilfe naturwissenschaftlicher Untersuchungsme-
thoden festzustellen, ob und vor allem fiir welche dieser Umwelteffekte die These
begrenzter Wirkungsradien bestitigt werden kann. In einem weiteren Schritt sollte
iiberpriift werden, ob neben den genannten Umwelteffekten weitere vorhanden sind,
die dhnliche lokal und regional begrenzte Wirkungsradien aufweisen. Ziel solcher
Forschungsarbeiten, die eng mit den Anforderungen 6konomischer Ansitze abge-
stimmt sein miissen, sollte eine moglichst vollstandige Identifizierung, Quantifizie-
rung und Verursacherzuordnung (bzw. Aktivitatenzuordnung) von externen Effekten
aus der Landwirtschaft sein.

Neben der Intensivierung der Forschungsbemiihungen zu den raumlichen Wirkungs-
radien konkreter externer Effekte in diesen beiden Komplexen sind weitere Umwelt-
problemkomplexe sowie die Reichweite jeweils auftretender externer Effekte zu
untersuchen. Hier wiirden sich eine umfassende Betrachtung des Asthetik-, des
Gesundheitsschutz-, des Klima-Luft-Komplexes sowie ethischer Fragen, die durch
landwirtschaftliche Aktivitaten beriihrt werden, anbieten.

Im AnschluB an naturwissenschaftliche Erhebungen physischer Umwelteffekte sind
fir ein umfassendes Forschungskonzept sozio-dkonomische Forschungsarbeiten
vorzusehen. Dazu gehort neben der Identifizierung in ihren Nutzenfunktionen betrof-
fener Individuen und der Quantifizierung dieser Nutzen (-einbuflen oder -gewinne)
die Erfassung von begrenzenden Faktoren bei den umsetzenden Behorden der admi-
nistrativen Ebenen und den betroffenen Landwirten vor Ort. Ein wesentlicher Teil
moglicher Transaktionskosten, einschlieBlich der Administrationskosten, die im Ver-
lauf der Umsetzung vorgeschlagener Politiklosungen zu erwarten sind, kénnte mit
diesen Erkenntnissen schon im Vorfeld vermieden werden.

Bedeutender Forschungsbedarf verbleibt zur Ermittlung der individuellen Betroffen-
heitsgrade durch Umweltverdanderungen innerhalb der verschiedenen Wirkungsradi-
en von Umwelteffekten. Zahiungsbereitschaftsanalysen stellen eine Moglichkeit dar,
Betroffenheitsgrade zu identifizieren und zu quantifizieren. Inzwischen liegen zwar
zahlreiche Einzeluntersuchungen dieser Art vor. Sie beziehen sich jedoch iiberwie-
gend auf Teilrdume der Bundesrepublik bzw. singulire Einzelprobleme wie den
Arten- oder Gewisserschutz und sind daher fiir eine Ubertragungen auf raumliche
Aggregate wie Bundesldnder oder Deutschland wenig geeignet. Eine Vertiefung
dieser Analysen zur Ermittlung der absoluten Zahlungsbereitschaft fiir groRere
Untersuchungsrdaume und differenziert nach einzelnen Umwelteffekten bzw. betrof-
fenen Umweltressourcen ist notwendig. Zur Foérderung der Verwendbarkeit ermittel-
ter Zahlungsbereitschaften fiir Problemstellungen der empirischen Foderalismusfor-
schung sollte moglichst mit verschiedenen sozio-6konomischen Methoden vorge-
gangen werden. Dariiber hinaus ist zu iiberpriifen, ob auch andere Verfahren und
Methoden geeignet sind, den Betroffenheitsgrad von Bevolkerungsgruppen zu ermit-
teln.
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Daneben besteht grofer Forschungsbedarf zur Klarung samtlicher Fragestellungen,
die nach instrumentellen Losungen zur effizienten Kompetenzallokation suchen.
Dazu bedarf es einer eingehenden Kompetenzallokationsanalyse (s.0.) in bezug auf
geltende Instrumentarien bzw. Mainahmen der aktuellen Agrarumweltpolitik. Die
impliziten Zuordnungen der verschiedenen Teilkompetenzen sind fiir bisher nicht
betrachtete PolitikmaBnahmen zu analysieren, um Abweichungen von normativ
ermittelten Kompetenzzuteilungen feststellen zu konnen. Zur Behebung solcher
Abweichungen miissen Instrumente daraufhin iiberpriift werden, ob Anpassungen
ohne neue Normensetzung moglich sind. Die Anbindung von Teilbereichen der
dargestellten Uberlegungen und Erweiterungsmoglichkeiten an die Regional- und
Landesplanung verspricht in diesem Zusammenhang interessante Ergebnisse
(Schmitz 1995: 370-372).

Auf der Grundlage der Evaluierung sind im weiteren Ablauf der Kompetenzallokati-
onsanalyse verschiedene Anpassungen moglich und ggf. erforderlich. Solche Veran-
derungen konnen notwendig sein, um Politikmanahmen an veridnderte Externalita-
ten, Priferenzen und Grenzvermeidungskosten anzupassen. Dies kann die Uberar-
beitung existierender Politikmafnahmen bedeuten oder die Einfiihrung neuer Rege-
lungen. Soll die Kompetenzallokation verdndert werden, ist stets ein Neudesign von
Aktionsrdumen zu erwigen. Fiir mogliche territoriale Neuabgrenzungen in Form von
Raumtypen oder Regionen steht das besprochene Clusteranalyseverfahren zur Verfii-

gung.

Da das vorgestellte Schema zur Kompetenzallokationsanalyse auf andere externe
Effekte bzw. 6ffentliche Giiter libertragbar ist, kann es als universelles Instrument der
Foderalismusforschung betrachtet werden. Auch in einem umfassend angelegten
Forschungsansatz unter Einbeziehung weiterer Politikbereiche eignet es sich daher
als Orientierungsrahmen. Wertvolle Ergianzungen konnte hier bei Beschriankung auf
den Umweltbereich etwa die Beriicksichtigung der Agrarstrukturpolitik liefern. Aber
auch die Agrarmarktpolitik sowie die Agrarsozialpolitik und nichtlandwirtschaftsbe-
zogene Fach- und Sektorpolitiken wie die Forstpolitik, die Verkehrs- und Energiepo-
litik 16sen Wirkungen auf den Agrarsektor und die Umweltmedien aus und sind daher
in die Uberlegungen einzubeziehen. Denkbar ist sogar, daB bei territorialen Neuab-
grenzungen mit dem Ziel der Effizienzsteigerung Aufgaben aus verschiedenen Poli-
tikbereichen zusammengefaft werden, die dhnliche Ausbreitungscharakteristika auf-
weisen.



Sechstes Kapitel

Zusammenfassung

Mit der vorliegenden Arbeit wurden die Anwendungsmoglichkeiten der Okonomi-
schen Theorie des Foderalismus auf externe (Umwelt-) Effekte des Agrarsektors
untersucht. Neben der Erlauterung theoretischer Grundlagen, mit denen normative
MaBstébe an praktische PolitikmaBnahmen angelegt werden, stand eine Abschitzung
des Einsatzpotentials multivariater statistischer Analysemethoden im Mittelpunkt
der Untersuchung.

Die Anwendung der Okonomischen Theorie des Foderalismus auf Umweltproblem-
komplexe, fiir die landwirtschaftliche Aktivitdten relevant sind, stellt in der agrar-
und umweltokonomischen Forschungspraxis bisher ein Novum dar. Dies gilt in
besonderem MaBe fiir quantitative Untersuchungsansitze, da i.d.R. die Datenlage
begrenztist.

Voraussetzung zur Ableitung entsprechender Politikempfehlungen ist die Einord-
nung von Umweltwirkungen landwirtschaftlicher Aktivititen als externe Effekte. Der
Sektor Landwirtschaft stellt im Rahmen solcher Externalitdtendiskussionen einen
Sonderfall dar, da hier neben negativen auch positive Umweltwirkungen ausgeldst
werden konnen. Fiir Analysen auf der Basis der Okonomischen Theorie des Fodera-
lismus ist neben dieser Differenzierung insbesondere eine Kategorisierung solcher
Effekte entsprechend ihres Wirkungsradius von Bedeutung. Abhéngig davon, wie
stark die betrachteten Umweltwirkungen im geographischen Raum diffundieren, d.h.
welche Individuen in ihren Nutzen- oder Produktionsfunktionen betroffen sind, muf3
zwischen lokalen und regionalen, interregionalen bis hin zu nationalen und interna-
tionalen externen Effekten unterschieden werden.

Diskussionen der theoretischen Grundlagen foderalismusbezogener Analysen lassen
sich auf abstraktem Niveau fithren, konnen jedoch in Abhédngigkeit des betrachteten
Externalitdtenproblems auch konkretisiert werden. Grundsitzlich beschiftigt sich
die Okonomische Theorie des Féoderalismus mit der Frage, auf welcher politischen
Ebene Kompetenzen (Zielfindungs-, Entscheidungs, Durchfiihrungs- und Finanzie-
rungskompetenz) effizient anzusiedeln sind. Die verschiedenen politischen Ebenen
werden durch die Stiadte und Gemeinden, Landkreise, Bundeslinder, den Bund sowie
die Europiische Union und weitere supranationale oder internationale Staatenbiind-
nisse reprasentiert.
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Zentrales Ergebnis der theoretischen Erwéagungen ist, da8 die Regelungskompeten-
zen fiir die Internalisierung externer Effekte auf der Ebene angesiedelt sein sollten,
die primér betroffen ist. Bei Einhalten dieses Prinzips fiskalischer Aquivalenz, zu
dem auch gehort, daB regelnde Institutionen die jeweilige PolitikmaBnahme entspre-
chend ihres Betroffenheitsgrades und damit auch ihrer Regelungskompetenz finan-
zieren, wird okonomische Effizienz erwartet. Der territoriale Abgrenzungsvorgang
zur Erreichung dieses Ziels, d.h. die Definition effizienter Politikaktionsrdume unter
den genannten Restriktionen, wird auch als ,,perfect mapping* bezeichnet.

Sollen SchluBfolgerungen fiir den Teilbereich externer Umwelteffekte abgeleitet
werden, bedarf es einiger Konkretisierungen. Fiir den Umweltbereich ist z.B. die
effizienzbestimmende Frage von Bedeutung, ob trotz lokaler oder regionaler Begren-
zung der Umwelteffekte Koordinierungsbedarf auf zentraler Ebene festzustellen ist.
AuBerdem muB geklart werden, ob Skaleneffekte zu erwarten sind. Wihrend sowohl
Skaleneffekte als auch Koordinierungsbedarf fiir tendenziell zentrale Politiklosun-
gen sprechen, ist ein hoher Heterogenititsgrad der Prdferenzen fiir Umweltschutz bei
betroffenen Bevolkerungsgruppen im Raum ein starkes Argument fiir tendenziell
dezentrale Losungen. Dasselbe gilt fiir raumbezogene Varianzen der Grenzvermei-
dungskosten negativer bzw. der Grenzbereitstellungskosten positiver externer Effek-
te.

Die Theoriediskussion zusammenfassend bleibt festzuhalten, daB gerade in der
Umweltpolitik sowohl Argumente fiir dezentrale Politiklosungen zu finden sind als
auch fiir zentrale. Das Gewicht der verschiedenen Argumente muf3 problemspezi-
fisch geklart werden, Pauschallosungen sind ausgeschlossen. Grundsitzlich 148t sich
jedoch die Forderung aufstellen, Kompetenzen so anzusiedeln bzw. Politikaktions-
rdume in der Form abzugrenzen, daB moglichst die Gesamtheit der Betroffenen
erfaflt wird und moglichst weitgehende Homogenitét bzgl. der Préiferenzen betroffe-
ner Bevolkerungsgruppen, der Grenzkosten der Vermeidung von Emissionen durch
die Verursacher und der Intensitdt bzw. des Niveaus externer Effekte hergestellt
werden sollte, um Effizienzverluste zu vermeiden.

Die bisherigen normativen Vorgaben der Theorie lassen sich direkt auf den Agrarsek-
tor iibertragen. Da von verschiedenen Aktivititen landwirtschaftlicher Produktion
Umweltwirkungen ausgehen konnen, miissen Systematisierungsversuche unternom-
men werden, um die Diskussion auf geeignete Bereiche zu beschranken. Samtliche
Umweltressourcen einschlieBlich der biotischen, abiotischen und dsthetischen Res-
sourcen konnen von (land-) wirtschaftlichen Aktivititen beeinfluBt werden. Die
Darstellung der wichtigsten dieser Effekte ergab, daB Umweltproblemkomplexe
differenziert werden konnen, bei denen rdumlich begrenzte Umwelteffekte dominie-
ren, und solche, die von interregionalen, nationalen oder sogar Staatsgrenzen iiber-
schreitenden Ursache-Wirkungsbeziehungen geprégt sind. Zur ersten Kategorie sind
Teile des Boden-Wasser-Komplexes und des Biodiversitdts-Komplexes einschlieBlich
bestimmter Wirkungen auf das Landschaftsbild zu zdhlen. Als ein Beispiel fiir den
Gegenpol zahlt der GroBteil des Klima-Luft-Komplexes.
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Da raumbezogene Untersuchungen mit 6konomischem Anspruch traditionell in den
Regionalwissenschaften angesiedelt sind, mufliten vor dem nichsten Schritt der
Analyse — der Ermittlung expliziter und impliziter Kompetenzallokation bei gelten-
den Instrumenten — einige regionalwissenschaftliche Hintergriinde beleuchtet wer-
den. Raumtypen sind in raumwissenschaftlicher Definition als Untersuchungsobjek-
te (hier die Stadt- und Landkreise Deutschlands) zu verstehen, die in bezug auf
verschiedene Merkmale vergleichbare Charakteristika aufweisen. Regionen erfiillen
dariiber hinaus die Bedingung, raumlich kontingent zu sein, d.h. ausschlieBlich aus
Objekten zu bestehen, die raumlich benachbart sind. Das Ergebnis normativer Raum-
analysen bilden iiblicherweise Aktionsrdume, innerhalb derer PolitikmaBnahmen
umgesetzt werden. Solche politischen Aktionsrdume konnen als Aggregate aus
Regelungsrdaumen verstanden werden, in denen ein einheitlicher Instrumenten- oder
Mitteleinsatz sowie eine einheitliche Regelungsintensitat gelten und Beitrage zur
Emissionsverminderung flexibel gehandelt werden konnen. Bei Regionalisierungen
werden das Homogenitdtsprinzip, das auf eine moglichst weitgehende Ahnlichkeit
abgegrenzter Rdume abzielt, oder das Funktionalitdtsprinzip zur Beriicksichtigung
funktionaler Beziehungen zwischen den betrachteten Rdumen angewendet. Die
empirische Analyse zur Abgrenzung moglichst effizienter Rdume entsprechend der
Okonomischen Theorie des Umweltfoderalismus beriicksichtigt diese beiden Regio-
nalisierungsprinzipien simultan.

Die bisher zwar mit Sektorbezug, aber dennoch nach wie vor auf abstraktem Niveau
vorgenommenen Uberlegungen fiihrten zu dem Ergebnis, daB bei konkretem (Um-
welt-) Problembezug zwischen zwei verschiedenen Eckpunkten unterschieden wer-
den muB. Zum einen sind SchluBfolgerungen fiir die Regelung interregionaler oder
internationaler externer Effekte moglich. Hier kann mit Regionalisierungsmethoden
eine Disaggregierung des Naturraums vorgenommen werden, innerhalb dessen sich
die relevanten Effekte ausbreiten. Die zu bildenden Raumtypen oder Regionen sind
durch vergleichsweise homogene Bedingungen gekennzeichnet, fiir die sich jeweils
angepalfte PolitikmaBnahmen anbieten. Die Gesamtheit zu verteilender Kompeten-
zen ist jedoch vollstdandig auf den gesamten Naturraum zu verteilen. Den zweiten
Eckpunkt stellen lokale oder regionale Umwelteffekte dar. Hier kann mit Hilfe von
Regionalisierungsmethoden eine Biindelung von Teilraumen vollzogen werden. Die-
se Raumtypen oder Regionen sind ebenfalls durch eine hohe Homogenitit beziiglich
der beriicksichtigten Variablen gekennzeichnet. Der Unterschied zur erstgenannten
Kategorie besteht jedoch darin, daf3 die vorzusehende Gesamtregelungskompetenz
nicht iiber die Grenzen der gebildeten Regionen hinausgehen sollte.

Auf diesen Grundlagen fiihrte die folgende Bestandsaufnahme der Kompetenzallo-
kation bei geltenden PolitikmaBnahmen des Agrarumweltbereiches zu differenzier-
ten Ergebnissen. Im deutschen Bodenschutzrecht zeigt sich eine Tendenz zu Regelun-
gen auf nationaler Ebene. Sowohl das Bundes-Bodenschutzgesetz, an das geltende
Lianderregelungen zum Bodenschutz angepaf3t werden miissen, als auch die Diinge-
verordnung wurden von nationalen (Bundes-) Institutionen auf zentralem Niveau
erlassen. Allerdings ist dieser Normenbereich des Bodenschutzrechts auch ein Bei-
spiel dafiir, daB selbst bei nationalem Geltungsbereich von Gesetzen Freiheitsgrade
auf dezentraler Ebene verbleiben konnen, die Anpassungsmoglichkeiten an spezifi-
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sche Bedingungen moglich machen. Fiir die Diingeverordnung gelten bei enger
Auslegung als Regelungsraum einzelne Parzellen, auf denen bedarfsgerecht zu
diingen ist. Die Umsetzungspraxis des 1998 verabschiedeten Bundes-Bodenschutz-
gesetzes wird zeigen, ob die ,, Anhorung beteiligter Kreise*, die an verschiedenen
Stellen vorgesehen ist, zur Beriicksichtigung dezentraler Priferenzen geeignet ist.

Mit anderen Akzenten sind die Regelungen des deutschen Naturschutzrechts zu
bewerten. Durch die grundgesetzlich geregelte Rahmenbefugnis des Bundes domi-
niert zwar auch hier eine nationale Normensetzung. Den Bundesldndern bleiben
jedoch Spielraume zur Umsetzung dieser Rahmenvorgaben. Zentrale Befugnisse des
Bundes lassen sich zum Teil mit Koordinierungsnotwendigkeiten rechtfertigen, die
fiir verschiedene Naturschutzbereiche begriindet werden kénnen (Biotopvernetzung,
Schutz von Biotopen nationaler Bedeutung, weltweit gefiahrdete Arten usw.). Auffil-
lig ist ein MiBverhiltnis zwischen der Stirke der Bundeskompetenz bei der Zielfin-
dung und Entscheidung einerseits und der Zuriickhaltung des Bundes bei der Finan-
zierung von Mafinahmen andererseits. Zur stiarkeren Beachtung des Prinzips fiskali-
scher Aquivalenz ist daher sowohl ein Regelungsverzicht des Bundes in den Berei-
chen zu fordern, die nicht von nationaler Bedeutung sind, als auch eine stirkere
Finanzierungsbeteiligung des Bundes bei den Umweltproblemkomplexen, fiir die
seine starken Regelungskompetenzen gerechtfertigt sind.

Deutliche Unterschiede im Vergleich zu den bisher vorgestellten Rechtsgebieten
gelten fiir den Politikbereich freiwilliger MaBnahmen des Umwelt- und Naturschut-
zes auf vertraglicher Basis zwischen Gebietskorperschaften und Landwirten. Die
JAgrarumweltprogramme*, die mit der EU-Agrarreform von 1992 weite Verbreitung
fanden, sind inzwischen in samtlichen deutschen Bundeslandern umgesetzt. Es ist
einerseits positiv herauszustellen, daB den Bundesldndern auf der Grundlage einer
rahmensetzenden EU-Verordnung groBe Freiheitsgrade bei der Programmformulie-
rung und -umsetzung belassen wurden. In einigen Regionen werden den Gebietskor-
perschaften sogar auf lokaler oder regionaler Ebene Moglichkeiten zur Konzeption
von Programmen geboten. Aus effizienzorientierter Sicht ist die Freiwilligkeit der
Mafnahmen zu unterstiitzen. Andererseits ist bei der Bewertung der Agrarumwelt-
programme negativ festzustellen, daB gegen das Prinzip der fiskalischen Aquivalenz
— je nach Programmteil in unterschiedlichem Mafe — verstolen wird. Denn bei
weitgehender Zielfindungs- und Entscheidungskompetenz der Bundeslander liegt
die Hauptfinanzierungslast bei der EU (bis zu 75 vH). In Deutschland werden Teile
der Agrarumweltprogramme im Rahmen der ,,Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes* zentral durch den Bund geregelt.
Auch fiir diese FérdermaBnahmen ist ein Milverhiltnis zwischen der Finanzierungs-
verantwortung des Bundes (15 bis 30 vH der Gesamtfinanzierung) und sciner Mitbe-
stimmungsbefugnis beziiglich der Inhalte zu férdernder MaBnahmenbereiche unver-
kennbar. Diese VerstoBe gegen das Prinzip fiskalischer Aquivalenz kinnen nicht
vollstandig mit libergeordneten Zielen wie der angestrebten Marktentlastung ge-
rechtfertigt werden.

Im AnschluB an die bisher iiberwiegend qualitativ gefiihrte Diskussion und motiviert

durch Abweichungen rcaler Regelungen von theoretischen Vorgaben, die durch
territoriale Neuabgrenzungen 2. T. behoben werden konnten, folgten im weiteren
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Untersuchungsverlauf quantitative Analysen. Fiir Regionalisierungsversuche mit
Hilfe multivariater statistischer Verfahren ist es zunichst erforderlich, geeignete
Indikatoren bzw. Variablen festzulegen und regional differenziert zu quantifizieren.
Die Homogenititsvariablen, auf deren Grundlage die folgenden Berechnungen
durchgefiihrt werden, sind:

— die regionale Verteilung der Stickstoffbilanziiberschiisse aus der Landwirt-
schaft,

— die regionale Verteilung der Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags
aus der Landwirtschaft,

— regional differenzierte potentielle Zahlungsbereitschaften fiir Umweltverbes-
serungen und

— dieregionale Verteilung von Naturrdumen,

jeweils fiir das Gesamtgebiet Deutschlands in disaggregierter Form bis zur Ebene der
Stadt- und Landkreise. Zur Bestimmung dieser Variablen dienten verschiedene
Modellansitze und Methoden. Sowohl die Stickstoffbilanziiberschiisse als auch die
Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags wurden mit Hilfe des am Institut fiir
Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie der Universitit Bonn
entwickelten Modellsystems RAUMIS errechnet. Die Bestimmung der Priferenzen
zur Verbesserung der Umwelt in den Stadt- und Landkreisen Deutschlands erfolgte
auf der Basis von Ergebnissen einer reprisentativen Umfrage im Auftrag des Bun-
desumweltministeriums. Mit Hilfe einer Diskriminanzanalyse und kombiniert mit
regionalen sozio-okonomischen Daten der amtlichen Statistik wurden Wahrschein-
lichkeiten fiir positive Zahlungsbereitschaften in den Regionen Deutschlands errech-
net. Die Zuordnung der Stadt- und Landkreise zu naturrdumlichen Einheiten erfolgte
durch die ,Laufende Raumbeobachtung” des Bundesamtes fiir Bauwesen und
Raumordnung mit einem Geographischen Informationssystem.

Um konkrete Regionalisierungen durchfiihren zu kénnen, wurde das multivariate
Analyseinstrumentarium erlautert. Es handelt sich um ein Clusteranalyseverfahren,
das Klassifizierungen von Untersuchungsobjekten anhand des simultanen Vergleichs
der Stadt- und Landkreise in bezug auf vorgegebene Homogenititsvariablen vor-
nimmt. Auf der Basis eines frei wihlbaren Fusionierungsalgoritmus (WARD-Verfah-
ren) und eines problemorientiert zu bestimmenden Distanz- oder AhnlichkeitsmaBes
(Quadrierte Euklidische Distanz) erfolgte eine hierarchisch-agglomerative Verkniip-
fung der Untersuchungsobjekte. Um auch Regionen im engeren Sinn, d.h. rdumlich
kontingente Gebiete, abgrenzen zu kdnnen, wurde zusitzlich eine Dummy-Variable
eingefiihrt, die fiir jeweils zwei betrachtete Riume feststellt, ob gemeinsame Grenzen
vorhanden sind. Bei der Clusteranalyse wurden die untersuchten Stadt- und Land-
kreise in Abhingigkeit ihrer Ahnlichkeit sukzessive zusammengefaBt. Der Abbruch
der schrittweisen Fusionierung, d.h. die Entscheidung fiir eine bestimmte Regionen-
oder Raumtypenzahl, wurde anhand objektiver Kriterien vorgenommen.

Die Synthese der Bestimmungsvariablen zeigte zunichst, dal die Homogenitit bei
geltender territorialer Abgrenzung in Form der deutschen Bundeslinder Verbesserun-
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gen zulédBt. Allerdings muf auch darauf hingewiesen werden, dafl der Homogenitits-
grad bereits bei geltender Verwaltungs- bzw. Aktionsraumabgrenzung (Bundeslan-
derebene) iiberraschend hoch ist, obwohl sich die (historische) Grenzziehung an
anderen GroBen orientierte als an den genannten Variablen.

Es folgte eine Regionalisierung zur Abgrenzung moglichst homogener Politikakti-
onsraume, die sich nicht an den Grenzen der deutschen Bundesldnder orientierte,
sondern lediglich am Gebietsstand der Stadt- und Landkreise. Die Kennwerte zeig-
ten, daB erst bei 64 neu abgegrenzten Regionen eine zufriedenstellende Homogenitét
erreicht werden kann. Dieses Ergebnis kam im wesentlichen zustande, da hier anders
als bei iiblichen Gebietsabgrenzungen zusitzlich Wert darauf gelegt wurde, Stadt-
und Landkreise zusammenzufassen, die demselben Naturraum angehoren. Dennoch
bleibt fraglich, ob die Zunahme an Homogenitit die grofle Zahl neu zu konstituieren-
der Verwaltungsregionen rechtfertigt, durch die (Transaktions-) Kosten verursacht
werden, die bisher nicht betrachtet wurden.

Anders fillt die Beurteilung einer Raumtypisierung aus, bei der auf rdumliche
Kontingenz der Stadt- und Landkreise und gemeinsame Zugehdorigkeit zu Naturrau-
men verzichtet wurde. Bereits die Formulierung von 22 Raumtypen (oder Clustern)
zeigte deutliche Verbesserungen der Homogenitit gegeniiber der Referenzsituation
mit 16 Bundesldndern. Bedingt durch die Art der Klassifizierung sind die Raumtypen
allerdings hochstens zufillig, nicht systematisch benachbart. Fiir die Ableitung
moglicher Politikempfehlungen ist dieser Sachverhalt entscheidend.

Diese Ergebnisse zeigten, dafl Clusteranalysen geeignet sind, Probleme der betrach-
teten Art zu 16sen. Gegeniiber subjektiven Verfahren oder zufilligen Abgrenzungen
von Politikaktionsraumen sind hohere Homogenitatsgrade und eine damit verbunde-
ne Nutzung von Effizienzpotentialen moglich. Insbesondere der relative Zuwachs an
Homogenitit im Vergleich zum Referenzzustand wird transparent und intersubjektiv
nachvollziehbar. Da weitere effizienzbestimmende Groflen wie die zu erwartenden
Transaktionskosten (Verwaltungskosten, Abnahme an Frustrations- bzw. Uberstim-
mungskosten usw.) nicht quantifiziert werden konnten, ist allerdings eine Aussage
zur Veranderung der Gesamteffizienz vorgeschlagener territorialer Neuabgrenzun-
gen im Sinne einer umfassenden Kosten-Nutzen-Analyse nicht méglich.

Zur sachgerechten Interpretation der Abgrenzungsergebnisse in Form von Politik-
aktionsrdumen ist auf die impliziten Annahmen und Restriktionen zu achten. Die
Grenzen der Aussagefahigkeit werden durch verschiedene Annahmen gesetzt. Dazu
gehort, dal aufgrund der einflieBenden Variablen lediglich diejenigen externen
Effekte betrachtet wurden, die vom potentiellen Stickstoffaustrag verursacht werden.
Innerhalb dieser Emissionsgruppe wurde aulerdem auf die Teileffekte fokusiert, die
als lokale und regionale externe Effekte zu bezeichnen sind. Zu iiberregionalen
externen Effekten des Stickstoffaustrags, wie Klimawirkungen oder Veranderungen
der Artenzusammensetzung an weit entfernten Immissionsorten, sind daher ebenso-
wenig Aussagen moglich wie zu Umwelteffekten, die von anderen Emissionen (z.B.
von Pflanzenschutzmitteln) verursacht werden.
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Wegen der verbleibenden Konkretisierungsnotwendigkeiten bei Betrachtung einzel-
ner Untersuchungsrdume mit spezifischen Umweltkonstellationen und sonstigen
Rahmenbedingungen ist es notwendig, endgiiltige territoriale Abgrenzungen fiir
dezentrale und regionale Politikansidtze den Betroffenen vor Ort zu tiberlassen. Die
dargestellten territorialen Abgrenzungen sind daher als Ausgangspunkt fiir heuristi-
sche Verfahren zur Losungsfindung geeignet. Ein solches offenes Verfahren ist auch
zu befiirworten, da im Zeitablauf Anpassungen der Regionalisierung wegen Verinde-
rungen der Variablenkonstellationen und sonstiger Rahmenbedingungen notwendig
werden konnen.

Dennoch konnten einige Empfehlungen fiir Handlungsoptionen politischer Entschei-
dungstriger abgeleitet werden. Zunéchst ist zwischen ,,weichen* Formen der territo-
rialen Neuabgrenzung sowie der Neuformulierung politischer Gebietseinheiten zu
unterscheiden. Im ersten Fall konnen auf dem Wege horizontaler Kooperation
zwischen existierenden Gebietskorperschaften und bei geltendem Recht Effizienz-
potentiale genutzt werden, im zweiten Fall sind tatsdchliche Grenzziehungen ver-
schiedener inhaltlicher Auslegung notwendig.

Fiir horizontale Kooperationen bieten sich verschiedene Varianten an, die sich z.T.
bereits in anderen Politikbereichen bewahrt haben. Anwendungsbeispiele sind die
verschiedenen Liénderarbeitsgemeinschaften (Boden, Wasser, Naturschutz) und
Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaften, die als Kooperationsformen auch auf Stadt-
und Landkreisebene libertragbar sind. Auch der 1994 bei der EU eingerichtete
»Ausschu3 der Regionen* sowie die auf kommunaler Ebene bewahrten Zweckver-
binde oder die kooperative Strukturpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen, zu der
auch die Einrichtung von ,,Regionalkonferenzen'* gehort, stellen horizontale Formen
der Zusammenarbeit dar.

Aus 6konomischer Sicht, d.h. unter moglichst weitgehender Beriicksichtigung der
Nutzen- und Kostenkomponenten, wire auch die zweite Form der territorialen
Neuabgrenzung im engeren Sinne, d.h. die Verdnderung geltender (Bundesldander-)
Grenzen nach funktionalen Kriterien zu befiirworten, aus realistischer Perspektive
werden solche Anpassungen jedoch bestenfalls langfristig moglich sein.

Da es sich bei der empirischen Foderalismusforschung um einen jungen Bereich
handelt, verbleibt umfangreicher Forschungsbedarf. Wegen ihrer verschiedene Dis-
ziplinen iibergreifenden Orientierung kann die empirische Foderalismusforschung
fir den (Agrar-) Umweltbereich als Paradebeispiel interdisziplindr anzulegender
Ansitze aufgefafit werden. Erweiterungen betreffen einerseits im empirisch-quanti-
tativen Bereich die Verbreiterung der Datenbasis, ggf. in Kombination mit naturwis-
senschaftlich orientierten ,,Okosystemmodellen, und die Uberpriifung alternativer
Clusteranalyscoptionen in Form weiterer Sensitivititsanalysen, andererseits die Ana-
lyse weiterer Umweltproblemkomplexe und Politikmanahmen. Zur Orientierung zu
planender Forschungskonzepte wurde ein Schema zur Kompetenzallokationsanalyse
entwickelt, das auf simtliche Politikbereiche anwendbar ist, in denen externe Effekte
geregelt werden.

240



Literaturverzeichnis

Aegerter, C. (1996), Anforderungen an ein Bundes-Bodenschutzgesetz aus der Sicht
einer GroBstadt. In M. Oldiges (ed.) (1996), 163-169.

Agrarbiindnis (ed.) (1994), Der kritische Agrarbericht Landwirtschaft 1994. Sub-
ventionsbetriigereien in der EG. Interview mit Siegfried Reinke, Leiter der ,,Ein-
heit fiir die Koordinierung der Betrugsbekdmpfung* im Generalsekretariat der
EG-Kommission. Arbeitsgemeinschaft bduerliche Landwirtschaft, Rheda-Wie-
denbriick.

Ahner, D. (1996), Gemeinsame Agrarpolitik — Herzstiick und Sorgenkind. In M. Rét-
tinger und C. Weyringer (eds.), Handbuch der europdischen Integration — Strate-
gie-Struktur-Politik der Europdischen Union. Wien: MANZ’sche Wien, 846-869.

Ahrens, A. (1992), Gesellschaftspolitische Aspekte der Honorierung von Umweltlei-
stungen der Landwirtschaft. In J. Pfadenhauer et al. (1992), 117-150.

Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1973), Methoden der empi-
rischen Regionalforschung. Forschungs- und Sitzungsberichte 87. Hannover:
Janecke.

Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1975a), Ausgeglichene
Funktionsraume. Grundlagen fiir eine Regionalpolitik des mittleren Weges. For-
schungs- und Sitzungsberichte 94. Hannover: Schroedel.

Akademie fir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1975b), Methoden der
empirischen Regionalforschung. 2. Teil. Hannover: Schroedel.

Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1994a), Dauerhafte, um-
weltgerechte Raumentwicklung. Arbeitsmaterialien212. ARL, Hannover.

Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1994b), Raumordnungspo-
litik in Deutschland — Wissenschaftliche Plenarsitzung 1993. Forschungs- und
Sitzungsberichte 197. ARL, Hannover.

Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1994c), Neue Ansitze
regionaler Entwicklungspolitik in Nordrhein-Westfalen. Forschungs- und Sit-
zungsberichte 194. ARL, Hannover.

Akademie fir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1995), Handwdérterbuch
der Raumordnung. ARL, Hannover.

16 Urfei 241



Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1996): Raumliche Aspekte
umweltpolitischer Instrumente. Forschungs- und Sitzungsberichte 201. ARL, Han-
nover.

Altmann, A. (1993), Bodenschutz mit der Landwirtschaft. In W. Barz et al. (eds.)
(1993), 69-79.

Amt der Niederosterreichischen Landesregierung (ed.) (1994), Regionalprogramm
Okopunkte Niederosterreich — Ausfithrungsprogramm 1995-1999 fiir die Abwick-
lung im Rahmen von OPUL (Osterreichisches Programm zur Forderung einer
umweltgerechten und den natiirlichen Lebensraum schiitzenden Landwirtschaft).
Wien: Eigenverlag des Amtes der Niederosterreichischen Landesregierung.

Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz (ed.) (1986),
10 Jahre Bundesnaturschutzgesetz — Erfahrungen und Erfordernisse. Jahrbuch fiir
Naturschutz und Landschaftspflege 39. Greven: Kilda- Verlag.

Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz (ed.) (1990), Bio-
topschutz zwischen traditionellen und neuen Schutzgebietskonzepten. Jahrbuch
fiir Naturschutz und Landschaftspflege 44. Greven: Kilda- Verlag.

Atkinson, S.E. and T.H. Tietenberg (1982), The empirical properties of two classes of
designs for transferable discharge permit markets. Journal of Environmental Eco-
nomics and Management 9: 101-121.

Bach, M. und H.-G. Frede (1995), Gewdsserschutz in der Landwirtschaft — welcher
Weg ist der beste? Zeitschrift fiir angewandte Umweltforschung 8 (1): 58-66.

Bacher, J. (1994), Clusteranalyse. Miinchen: Oldenbourg.

Back, H.-J. (1995), Regionalisierung. In Akademie fiir Raumforschung und Landes-
planung (ed.) (1995), 821-823.

Backhaus, K., B. Erichson, W. Plinke und R. Weiber (1994), Multivariate Analyse-
methoden — Eine anwendungsorienierte Einfiihrung. Berlin et al.: Springer.

Bader, D. und H. May (1992), EG und Naturschutz — Institutionalisierung, Rege-
lungslage und Verkniipfung zu anderen Politikbereichen. Bonn: Economica Verlag.

Baedeker, H.J. (1993), Grundziige eines kiinftigen Bodenschutzrechtes. In W. Barz et
al. (eds.) (1993), 12-26.

Bihr, J. (1971), Regionalisierung mit Hilfe von Distanzmessungen. Raumforschung
und Raumordnung 29: 11-19; Wiederabdruck in P. Sedlacek (ed.) (1978),
360-373.

Bahrenberg, G. (1988), Zwecke und Methoden der Raumgliederung. Raumfor-
schung und Raumordnung Heft 1-2, 1988 (1-2): 2-11.

Bahrenberg, G., E. Giese und J. Nipper (1992), Statistische Methoden in der Geogra-
phie. Band 2: Multivariate Statistik. Teubner Studienbiicher Geographie. Stuttgart:
Teubner.

242



Bartels, D. (1975), Die Abgrenzung von Planungsregionen in der Bundesrepublik
Deutschland - eine Operationalisierungsaufgabe. In Akademie fiir Raumfor-
schung und Landesplanung (ed.) (1975a), 93-115.

Barz, W. et al. (eds.) (1993), Bodenschutz — Symposium am 29. und 30. Juni 1992 in
Miinster. Miinster: Zentrum fiir Umweltforschung der Westfalischen Wilhelms-
Universitit Miinster (ZUFO).

Bateman, I.J. and I.H. Langford (1997), Non-users’ willingness to pay for a national
park: an application and critique of the contingent valuation method. Regional
Studies (31)6: 571-582.

Baudoux, P, G. Kazenwadel und R. Doluschitz (1997), Agrarumweltprogramme:
Betriebliche Wirkungen und Einstellungen von Landwirten. Agrarwirtschaft 46
(4/5): 184-197.

Bauer, S., J.-P. Abresch und M. Steuernagel (1996), Gesamtinstrumentarium zur
Erreichung einer umweltvertriglichen Raumnutzung. Stuttgart: Metzler-Poeschel,
Materialien zur Umweltforschung Nr. 26.

Bayerische Akz}demie fiir Naturschutz und Landschaftspflege / ANL (ed.) (1994),
Begriffe aus Okologie, Landnutzung und Umweltschutz. Informationen 4. Laufen
und Frankfurt: Eigenverlag (ANL).

Bayerische Akademie fiir Naturschutz und Landschaftspflege (ed.) (1996), Novellie-
rung des Bundesnaturschutzgesetzes — naturschutzfachliche Anforderungen. Lau-
fende Seminarbeitrage 1/96. Laufen: Eigenverlag (ANL).

Beckenbach, F. (1989), Die Umwelt im (Zerr-) Spiegel der Innenwelt — Uberlegun-
gen zur Monetarisierung des Umweltverzehrs. In F. Beckenbach, U. Hampicke und
W. Schulz (eds.) (1989), 3-18.

Beckenbach, F., U. Hampicke und W. Schulz (eds.) (1989), Moglichkeiten und Gren-
zen der Monetarisierung von Natur und Umwelt. Schriftenreihe des Instituts fiir
Okologische Wirtschaftsforschung 20. Berlin: Eigenverlag.

Becker, H. (1993), Wirkungen von Pflanzenschutzmitteln im Naturhaushalt. In
Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.) (1993a),
79-88.

Becker-Soest, D. und R. Wink (1994), Vision und Wirklichkeit des globalen Boden-
schutzes: effizienzorientierte institutionelle Ansdtze auf marktwirtschaftskonfor-
mem Boden. Diskussionsbeitrage Nr. 25, Seminar fiir Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik der Ruhr-Universitat Bochum. Bochum.

Benkert, W. (1981), Die raumwirtschaftliche Dimension der Umweltnutzung. Berlin:
Duncker & Humblot.

Benninger, M. (1996), Bewirtschaftungsvereinbarungen im Lichte umweltpoliti-
scher Prinzipien. Berichte iiber Landwirtschaft 74 (4): 625-644.

Benz, A. (1994), Foderalismus und europdische Integration. In Akademie fiir Raum-
forschung und Landesplanung (ed.) (1994b), 73-75.

16* 243



Berg, E., R. Rauh, A. HeiBenhuber und H. Hofmann (1993), Analyse der Vor- und
Nachteile unterschiedlicher Konzepte zur Entlohnung externer Leistungen der
Landwirtschaft unter besonderer Beriicksichtigung okologischer Leistungen. End-
bericht im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums fiir Erndhrung, Landwirt-
schaft und Forsten. Weihenstephan.

Bergmann, E. (1992), Raumordnung, Umweltschutz und die Wahl der Instrumente.
Informationen zur Raumentwicklung 1992 (2/3): 107-120.

Berry, B.J.L. (1958), A Note Concerning Methods of Classiﬁcatioq: Annals of the
Association of American Geographers 48: 300-303; deutsche Ubersetzung in
P. Sedlacek (ed.) (1978), 21-26.

Biehl, D., B. Dietrichs, E. Harder, P. Klemmer und J. Olbrich (1987), Begriindung
eines dezentralisierten Foderalismus. In Konrad-Adenauer-Stiftung (ed.) (1987),
19-102.

Blotevogel, H.H. (1994), Neue Ansitze regionaler Entwicklungspolitik in Nord-
rhein-Westfalen. In Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.)
(1994c), 15-40.

Blume, H.-P. (1993): Bodenschutz: Warum, wogegen und wie? In W. Barz et al. (eds.)
(1993), 35-53.

Bockstael, N.E., K.E. McConnell and I. Strand (1991), Recreation. In J.B. Braden
and C.D. Kolstad (eds.) (1991), 227-270.

Bokemann, D. (1982), Theorie der Raumplanung. Miinchen et al.: Oldenbourg.

Boltken, F. und W. Strubelt (1985), Moglichkeiten und Voraussetzungen der Nutzung
von Daten aus der Umfrageforschung fiir den Ausbau der laufenden Raumbeob-
achtung. Informationen zur Raumentwicklung 1985 (5): 345-356.

Borggrife, K. und O. Kolsch (1997), Naturschutz in der Kulturlandschaft. Ange-
wandte Landschaftsokologie 12. Bundesamt fiir Naturschutz, Bonn.

Bork, H.R., C. Dalchow, H. Kichele, H.-P. Piorr und K.-O. Wenkel (1995), Agrar-
landschftswandel in Nordost-Deutschland unter verdanderten Rahmenbedingun-
gen: kologische und 6konomische Konsequenzen. Berlin: Ernst & Sohn.

Born, R. (1996a), Alle Naturschutzprogramme auf einen Blick. Landwirtschaftliches
Wochenblatt 1996 (24): 21-23.

Born, R. (1996b), Neue Kreisprogramme ab 1. Juli 1996. Landwirtschaftliches
Wochenblatt 1996 (24): 24-25.

Bossmann, E. (1982), Volkswirtschaftliche Probleme der Transaktionskosten. Zeit-
schrift fiir die gesamte Staatswissenschaft 138: 664-679.

Bottcher, K. (1998), Erfahrungen mit dem Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsy-
stem in Deutschland. Berichte iiber Landwirtschaft 76: 43-54.

Boustedt, O. (1975), Grundri8 der empirischen Regionalforschung. Teil I: Raum-
strukturen. Taschenbiicher zur Raumplanung 4. Hannover: Schroedel.

244



Braden, J.B. and C.D. Kolstad (eds.) (1991), Measuring the demand for environmen-
tal quality. Amsterdam et al.: North-Holland. Contribution to economic analysis
no. 198.

Braden, J.B., H. Folmer and T.S. Ulen (eds.) (1996), Environmental Policy with
Political and Economic Integration — The European Union and the United States.
Cheltenham und Brookfield: Elgar.

Brahms, M., C.v. Haaren und H. Langer (1986), Naturschutzanspriiche und ihre
Durchsetzung. Angewandte Wissenschaft 331. Miinster-Hiltrup: Landwirtschafts-
verlag.

Brandes, W., G. Recke und T. Berger (1997), Produktions- und Umweltokonomik —
Band 1. Stuttgart: Ulmer (UTB).

Breton, A. (1965), A theory of government grants. Canadian Journal of Economics
and Political Science 31: 175-187.

Breton, A. (1970), Public Goods and the stability of federalism. Kyklos 23: 882-902.

Brosius, G. und F. Brosius (1995), SPSS - Base System und Professional Statistics.
Bonn et al.: International Thouson Publ.

Brosse, U. (1994), Dauerhafte, umweltgerechte Raumentwicklung. In Akademie fiir
Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1994a), 24-68.

Briimmerhoff, D. (1992), Finanzwissenschaft. Miinchen und Wien: Oldenbourg.
Buchanan, J.M. (1965), An Economic Theory of Clubs. Economica 34: 1-14.

Buchanan, J.M. (1974), Who should distribute what in a Federal System? In
H.M. Hochman and G.E. Peterson (eds.) (1974), 22ff.

Biickmann, W., P. Cebulla, B. Draeger, M. Patzak und A. Voegele (1986), Theoreti-
sche Aspekte des Bodenschutzes unter besonderer Beriicksichtigung der Boden-
schutzkonzeption der Bundesregierung. Europdische Hochschulschriften II:
Rechtswissenschaft 488. Frankfurt a.M. etal.: Lang.

Biickmann, W. (ed.) (1988), Aktuelle Fragen der Umsetzung der Bodenschutzkonzep-
tion. Frankfurta.M. etal.: Lang.

Biickmann, W. (1991), Rechtsprobleme eines Bodenschutzgesetzes. Umweltpla-
nungsrecht (UPR) 1991 (9): 321-327.

Biickmann, W. (ed.) (1996), Bodenschutz — Landeriibergreifender Vergleich beste-
hender Gesetze und Gesetzesentwiirfe anhand des rechts- und naturwissenschaftli-
chen Forschungsstandes. Umweltpolitik und Umweltplanung 3. Frankfurt a. M.:
Lang.

Budaius, D. (1996), Neues Fithrungsmanagement in der Erprobung — Reformbilanz
auf kommunaler Ebene. In G. Dill und H. Hoffmann (eds.) (1996), 3-24.

Bulutoglu, K. (1976/77), Fiscal Decentralization: A survey of normative and positive
contributions. Finanzarchiv 35: 1-34.

245



Bundesminister des Innern (ed.) (1985), Bodenschutzkonzepion der Bundesregie-
rung. BT-Drucksache 10/2977 vom 7.3.1985. Deutscher Bundestag, Bonn.

BML - Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.)
(1993a): Nahrstoffe und Pflanzenschutzmittel in Agrarokosystemen. Angewandte
Wissenschaft 426. Miinster: Landwirtschaftsverlag.

BML - Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.)
(1993b), Grundsdtze einer markt- und standortangepafiten Landbewirtschaftung.
Bonn.

BML - Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.) (1994),
Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des
Kiistenschutzes* fiir den Zeitraum 1994 bis 1997. BT-Drucksache 12/7845 vom
13.6.1994. Deutscher Bundestag, Bonn.

BML - Bundesministerium fiir Ernihrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.)
(1995a), Umsetzung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 in der Bundesrepublik
Deutschland — Bericht an die Europdische Kommission fiir den Evaluierungsbe-
richt der Kommission an den Rat und an das Europdische Parlamament tiber die
Umsetzung in der EU. BML, Bonn.

BML - Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.)
(1995b), EG-Agrarreform. Bonn.

BML - Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.) (1996),
Die neue Diingeverordnung. Bonn.

BML - Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.) (1998),
Agrarbericht der Bundesregierung. Bonn.

BMU - Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.)
(1995), Bundeseinheitliche Regelungen fiir Altlasten und Bodenschutz. Um-
welt 1995 (10): 354-356.

BMU - Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.)
(1996a), KabinettbeschluB zum Bundes-Bodenschutzgesetz gefalit. Umwelr 1996
(11):376-378.

BMU - Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.)
(1996b), Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes von der Bundesregierung
beschlossen. Umwelt 1996 (10): 316-317.

BMU - Buqdesministerium fir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.)
(1997a), Okologie — Grundlage einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland.
Bonn.

BMU - Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.)
(1997b), Schritte zu einer nachhaltigen, umweltgerechten Entwicklung — Berichte
der Arbeitskreise anldBlich der Zwischenbilanzveranstaltung am 13. Juni 1997.
Bonn.

BMU - Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.)
(1998), Umweltpolitik — Umweltbericht 1998. Bonn.

246



BMU - Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.)
(1999), Environmental Policy - Soil Protection Policies within the European Union
(Workshop, 9.—11. Dezember 1998). Bonn.

Bundesministerium fiir Wirtschaft (ed.) (1998), Bericht iiber die Anwendung des
Subsidiaritdtsprinzips im Jahr 1997 (,,Subsidiarititsbericht 1997*). Bonn.

Bundesregierung (1995), Bericht der Bundesregierung zum Jahresgutachten 1994
des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale Umweltveréande-
rungen ,,Welt im Wandel: Die Gefahrdung der Boden*. BT-Drucksache 13/2221
vom 29.8.1995. Deutscher Bundestag, Bonn.

Bundesregierung (1996), Gesetzentwurf der Bundesregierung — Entwurf eines Ge-
setzes zum Schutz des Bodens. BR-Drucksache 702/96 vom 27.9.1996. Bundesrat,
Bonn.

Biirklin, W. (1988), Wdhlerverhalten und Wertewandel. Grundwissen Politik Nr. 3.
Opladen: Leske + Budrich.

Cansier, D. (1996), Umweltékonomie. Stuttgart: Lucius & Lucius (UTB).

Caswell, J.A. and J.v.L. Kleinschmitt (1997), Using benefit-cost criteria for settling
federalism disputes: an application to food safety regulation. American Journal of
Agricultural Economics 79: 24-38.

Chen, Xiaoqiu (1994), Untersuchung zur zeitlich-raumlichen Ahnlichkeit von pha-
nologischen und klimatologischen Parametern in Westdeutschland und zum Ein-
fluB geookologischer Faktoren auf die phédnologische Entwicklung im Gebiete
Taunus. Berichte des Deutschen Wetterdienstes 189. Offenbach a.M.: Selbstverlag
des Deutschen Wetterdienstes.

Cropper, M.L. and W.E. Oates (1992), Environment Economics: A Survey. Journal of
Economic Literature 30: 675-740.

Czarnecki, T. (1992), Kommunales Wahlverhalten. Beitrage zur Kommunalwissen-
schaft Nr. 36. Miinchen: Minerva-Publikation.

Czybulka, D. (1996), Rechtspflichten des Bundes und der Lander zur Ausweisung
und Beibehaltung von Schutzgebieten und Biotopen. In D. Czybulka (ed.), Natur-
schutzrecht und Landschaftsplanung in europédischer Perspektive — Erster Warne-
miinder Naturschutzrechtstag. Rostocker Schriften zum Seerecht und Um-
weltrecht 1. Baden-Baden: Nomos-Verlags-Gesellschaft, 39-53.

Dabbert, S. und J. Braun (1993), Auswirkungen des EG-Extensivierungsprogramms
auf die Umstellung auf 6kologischen Landbau in Baden-Wiirttemberg. Agrarwirt-
schaft 42 (2): 90-99.

Dabbert, S., J. Braun und B. Kilian (1996), Rechtliche und agrarumweltpolitische
MaBnahmen zur Erreichung unterschiedlicher Stufen der Nachhaltigkeit der Land-
bewirtschaftung. In G. Linckh et al. (eds.) (1996), 627-654.

Dachverband Agrarforschung (ed.) (1995), Okologische Leistungen der Landwirt-
schaft — Definition, Beurteilung und 6konomische Bewertung. Band 24. Agrar-
spectrum Nr. 24. Frankfurt a.M.: DLG-Verlag.

247



Deblitz, L., H. Buller, O. Rohm, J. Schramer und G.A. Wilson (1998), Ausgestaltung
und Inanspruchnahme der Agrarumweltprogramme in den EU-Mitgliedstaaten.
Berichte iiber Landwirtschaft 76: 55-73.

Deblitz, L. und R. Plankl (eds.) (1998), EU-wide synopsis of measures according to
Regulation REG (EEC) 2078/92 in the EU: Joint publication. Braunschweig.

Degenhart, C. (1996), Bundeskompetenz fiir ein Bodenschutzgesetz? In M. Oldiges
(ed.) (1996), 3140.

Deutscher Bundestag (ed.) (1996), Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbes-
serung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes* fiir den Zeitraum 1996 bis 1999.
BT-Drucksache 13/4349. Deutscher Bundestag, Bonn. Darin: Gesetz iiber die
Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des Kiistenschutzes*
in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 1988 (BGBI.1S. 1055), zuletzt
gedndert durch Gesetz vom 11. November 1993 (BGBI. I S. 1865).

Deutscher Rat fiir Landespflege (1986), Bodenschutz — Gutachtliche Stellungnahme.
In Deutscher Rat fiir Landespflege (ed.), Bodenschutz — Gutachtliche Stellungnah-
me und Ergebnisse eines Kolloquiums des Deutschen Rates fiir Landespflege.
Schriftenreihe des Deutschen Rates fiir Landespflege 51. Meckenheim: Druck
Leuter Meckenheim, 7-23.

Deutscher Rat fiir Landespflege (1997), Leitbilder fiir Landschaften in ,,peripheren
Raumen*. Schriftenreihe des Deutschen Rates fiir Landespflege 67. Meckenheim:
Druck Leuter Meckenheim, 5-27.

Dieterich, F. (1987), Die Bodenschutzkonzeption der deutschen Bundesregierung. In
Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft Wien (ed.), Agrarpolitik und
Bodenschutz. Férderdienst 1987, Sonderausgabe, 47-55.

Dietrichs, B. (1987), Dezentralisierung in ausgewihlten Politikbereichen -
Raumordnung, Landesplanung, Stiadtebau- und Wohnungspolitik. In Konrad-Ade-
nauer-Stiftung (ed.) (1987), 188-298.

Dill, G. und H. Hoffmann (eds.) (1996), Kommunen auf Reformkurs — Wie zukunfts-
fahig sind unsere Stidte und Gemeinden fiir die Européische Union? Sankt Augu-
stin: Konrad- Adenauer-Stiftung.

Dittrich, K.-H. (1991), Sozialstrukturelle Bestimmungsgriinde der Wahlentschei-
dung. In H.-J. Veen und E. Noelle-Neumann (eds.), Wéahlerverhalten im Wandel.
Studien zur Politik Nr. 16. Paderborn et al.: Schoningh, 129-162.

Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) (ed.) (1993), Mehr Bodenschutz durch
ein Bodenschutzgesetz? — Wege einer bodenschonenden Landbewirtschaftung.
Vortriage und Ergebnisse des DLG-Kolloquiums vom 8. und 9. Dezember 1992.
Frankfurt a.M.: DLG-Verlag.

Dohse, D. (1996), Lokale offentliche Giiter, privatwirtschaftliche Standortwahl und
rdumliche Effizienz. Schriftenreihe des Instituts fiir Regionalforschung der Uni-
versitit Kiel 13. Miinchen: Florentz.

248



Doring, T. (1994a), Die Beurteilung der EG-Regionalpolitik unter Subsidiaritéts-
aspekten. Konjunkturpolitik 40 (1): 1-26.

Doring, T. (1994b), Subsidiaritétsprinzip. Wirtschaftswissenschaftliches Studium 23:
243-246.

Doring, T. (1996), Das Subsidiaritétsprinzip in der Européischen Union — Konkreti-
sierungsversuche und offene Fragen in 6konomischer Sicht. ORDO — Jahrbuch fiir
die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft 47: 293-323.

DreiBigacker, H.-L. (ed.) (1997), Bodenschutz in Europa. Koln et al.: C. Heymanns.

Dudenhoffer, F. und H. Gebauer (1982), Die Allokation lokaler 6ffentlicher Giiter bei
Konsumentenmobilitit — Einige Anmerkungen zum Tiebout-Theorem. In H. Sie-
bert (ed.), Umweltallokation im Raum. Frankfurt a.M.: Lang, 93-144.

Ebel, F. und A. Hentschel (1987), Neue Wege des Naturschutzes in Nordrhein-West-
falen im Vergleich mit Naturschutzprogrammen anderer Bundeslander. Berichte
iiber Landwirtschaft 65: 412-434.

Ebert, A. und E. Bauer (1995), Einfiihrung zum Bundesnaturschutzgesetz. Beck-Tex-
te im dtv: Naturschutzrecht. Miinchen: dtv, XI-XLIII.

Eckey, H.-F. und P. Klemmer (1975), Die Clusteranalyse und ihre Anwendungsmog-
lichkeiten im Rahmen der Regionalforschung. In Akademie fiir Raumforschung
und Landesplanung (ed.) (1975), Forschungs- und Sitzungsberichte 105, 145-155.

Eckey, H.-F,, K. Horn und P. Klemmer (1990), Abgrenzung von regionalen Diagno-
seeinheiten fiir die Zwecke der regionalen Wirtschaftspolitik. Beitrage zur Struk-
tur- und Konjunkturforschung 29. Bochum: Brockmeyer.

Endres, A. (1985), Umwelt- und Ressourcenokonomie. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.

Endres, A. und M. Finus (1996), Umweltpolitische Zielbestimmung im Spannungs-
feld gesellschaftlicher Interessengruppen: Okonomische Theorie und Empirie. In
H. Siebert (ed.) (1996), 35-130.

Erb, W.-D. (1990), Anwendungsméglichkeiten der linearen Diskriminanzanalyse in
Geographie und Regionalwissenschaft. Schriften des Zentrums fiir regionale Ent-
wicklungsforschung der Justus-Liebig-Universitiat GieBen 39. Hamburg: Weltar-
chiv.

Erbguth, W. (1993), Uberregionale Emissionen und Immissionen: Einsatzbereich
und Wirkungsbereich der Luftreinhalteplanung. In W. Barz et al. (eds.) (1993),
169.

Eser, T.W. (1989a), Der EinfluB der Europiischen Gemeinschaften auf die regionale
Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Trierer Beitrige zur Stadt-
und Regionalplanung 17. Trier, Universitit Trier.

Eser, T.W. (1989b), Die Kontrolle regionaler Beihilfen im Rahmen der Wettbewerb-
spolitik der Europdischen Gemeinschaften. Raumforschung und Raumordnung 47
(4):202-216.

249



Européische Kommission (1991), Richtlinie zum Schutz der Gewésser vor Verunrei-
nigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (91/676/EWG) vom 12.
Dezember 1991. Amtsblatt der EG L 375 vom 31. Dezember 1991. Luxemburg,
1-8.

Europdische Kommission (1992a), Verordnung Nr. 3508/92 des Rates vom 27. No-
vember 1992 zur Einfiihrung eines integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems
fiir bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen. Amtsblatt der EG L 355 vom
5.Dezember 1992. Luxemburg.

Europédische Kommission (1992b), Verordnung (EWG) Nr. 3887/92 der Kommission
vom 23. Dezember 1992 mit Durchfiihrungsbestimmungen zum integrierten Ver-
waltungs- und Kontrollsystem fiir bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelun-
gen. Amtsblatt der EGL 391 vom 31. Dezember 1992. Luxemburg.

Europiische Kommission (1996), Verordnung (EG) Nr. 746/96 der Kommission vom
24. April 1996 zur Durchfithrung der Verordnung (EWG) Nr. 2078/92 des Rates fiir
umweltgerechte und den natiirlichen Lebensraum schiitzende landwirtschaftliche
Produktionsverfahren. Amtsblatt der EG L 102/19-27. Luxemburg.

Europdische Kommission (1997a), Agenda 2000 — Eine stirkere und erweiterte
Union. Bulletin der Europdischen Union 1997 (5): Luxemburg.

Européische Kommission (1997b), Bericht der Kommission an den Rat iiber die
finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den Kontrollen der Beihilfen im
Agrarsektor durch Fernerkundung gemdB Artikel 6 der Verordnung (EG)
Nr. 165/94. In KOM 1997/39 vom 10.2.1997.

Europiische Kommission (1997c¢), Der Vertrag von Amsterdam — Ergebnisse, Erldiu-
terungen, Vertragsentwurf. EU-Nachrichten-Dokumentation Nr. 3 vom 9. Juli
1997. Bonn: Selbstverlag der Europaischen Kommission-Vertretung in der Bun-
desrepublik Deutschland.

Everitt, B.S. (1993), Cluster Analysis. London et al.: Arnold.

Ewers, H.-J. und K. Rennings (1996), Quantitative Ansitze einer rationalen umwelt-
politischen Zielbestimmung. In H. Siebert (ed.) (1996), 135-171.

Ewringmann, D., H. Irmer und G. Rincke (1976), Raumordnerische und gewissergii-
tewirtschaftliche Aspekte zur Abwasserabgabe. Informationen zur Raumentwick-
lung 1976 (8): 373-381.

Feilmeier, M., I. Fergel und G. Segerer (1981), Lineare Diskriminanz- und Clustera-
nalyseverfahren bei Kreditscoringsystemen. Zeitschrift fiir Operations Research,
Serie B1981: B25-B38.

Feld, L.P. und G. Kirchgéssner (1998), Fiskalischer Foderalismus. WiSt — Wirt-
schaftswissenschaftliches Studium 27 (2): 65-70.

Finke, L. (1996), Landschaftsokologie. Braunschweig: Westermann.

Finke, L. (1997), Anforderungen an die Landschaften und die Regionalplanung. In
Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.) (1997a),
65-70.

250



Finke, L., G. Reinkober, S. Siebentop und B. Strotkemper (1993), Beriicksichtigung
okologischer Belange in der Regionalplanung in der BRD. Hannover: Verlag der
Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung.

Finus, M. (1991), Ansitze zur Messung des Wertes von Umweltgiitern in der
Landwirtschaft: Methodische Grundlagen und einige Gedanken zur Anwendbar-
keit in der Agrarpolitik. Agrarokonomische Diskussionsbeitrage der Universitat
GieBen 9. GieBlen: Institut fiir Agrarpolitik und Marktforschung.

Finus, M. (1992), Ansitze zur Messung des Wertes von Umweltgiitern in der
Landwirtschaft: Methodische Grundlagen. Agrarwirtschaft 41 (12): 367-374.

Fisahn, A. (1996), Internationale Anforderungen an die Novellierung des Bundesna-
turschutzgesetzes. In Bayerische Akademie fiir Naturschutz und Landschaftspfle-
ge (ed.) (1996), 27-36.

Fischer, G. (1973), Praxisorientierte Theorie der Regionalforschung. St. Galler
Wirtschaftswissenschaftliche Forschungen Nr. 29. Tiibingen: Mohr.

Fischer, M.M. (1982), Eine Methodologie der Regionaltaxonomie: Probleme und
Verfahren der Klassifikation und Regionalisierung in der Geographie und Regio-
nalforschung. Bremer Beitrdge zur Geographie und Raumplanung 3. Bremen:
Universitit Bremen, Presse- und Informationsamt.

Fischer, P. (1996), Quantifizierung der Eintragspfade fiir Pflanzenschutzmittel in
FlieBgewisser. Schriftenreihe zur Bodenkunde, Landeskultur und Landschaftso-
kologie 12. GieBen: Justus-Liebig-Universitit.

Fischer-Hiiftle, P. (1990), Anforderungen an die Weiterentwicklung von Rechtsvor-
schriften zum Biotopschutz. In Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtli-
cher Naturschutz (ed.) (1990), 173-188.

Frey, B.S. (1979), Begriindung einer stirkeren Dezentralisierung politischer Ent-
scheidungen aus der konomischen Theorie des Foderalismus. In Konrad-Adenau-
er-Stiftung (ed.) (1979), 24-57.

Frey, R.L. (1969): Aufgabenteilung zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden im
Bildungswesen. Schweizerische Zeitschrift fiir Volkswirtschaft und Statistik 105:
367-385.

Froeschle (1993), Von der Bodenschutzkonzeption aus dem Jahre 1985 zu einem
Bodenschutzgesetz — Was will die Bundesregierung? In DLG (ed.) (1993), 5-8.

Fiirst, D. (1986), Die Problematik einer okologisch orientierten Raumplanung —
Raumplanung als Instrument einer praventiven Umweltpolitik? In D. Fiirst, P. Ni-
jkamp und K. Zimmermann (eds.) (1986), 103-213.

Fiirst, D. (1992), Die Verzahnung raumbezogener Fachplanungen im Umweltbereich
mit umweltokonomischen Instrumenten. Informationen zur Raumentwick-
lung 1992 (2/3): 159-166.

Fiirst, D. (1993), Regionalkonferenzen zwischen offenen Netzwerken und fester
Institutionalisierung. Gelsenkirchen: Institut Arbeit und Technik.

251



Fiirst, D. und E.-H. Ritter (1993), Landesentwicklungsplanung und Regionalpla-
nung. Diisseldorf: Werner.

Fiirst, D., W. Klinger, J. Knieling, M. Monnecke und H. Zeck (1990): Regionalver-
binde im Vergleich : Entwicklungssteuerung in Verdichtungsraumen. Schriften zur
kommunalen Wissenschaft und Praxis 4. Baden-Baden: Nomos-Verlags-Gesell-
schaft.

Fiirst, D., P. Nijjkamp und K. Zimmermann (ed.) (1986), Umwelt-Raum-Politik —
Ansitze zu einer Integration von Umweltschutz, Raumplanung und regionaler
Entwicklungspolitik. Berlin: Ed. Sigma.

Garbe, C. (1996), Umweltpolitik in der EU: Effiziente Zuordnung umweltpolitischer
Kompetenzen im Lichte des Subsidiaritdtsprinzips — Das Beispiel der Nitratrichtli-
nie (91/676 EWG). Goéttingen: Cuvillier.

Gassner, E. (1996), Zur Kompetenz in Sachen Naturschutz. Natur und Recht 1996
(3): 130-135.

Gawel, E. (1993), Die Agrarwirtschaft als Objekt der Umweltpolitik — Anmerkungen
zur politischen Okonomie des umweltpolitischen Zugriffs auf die Landwirtschaft.
Zeitschrift fiir angewandte Umweltforschung 6 (2): 257-268.

Geier, U., G. Urfei und J. Weis (1996), Stand der Umsetzung einer umweltfreundli-
chen Bodennutzung in der Landwirtschaft — Analyse der Empfehlungen des
Schwibisch Haller Agrarkolloquiums der Robert Bosch Stiftung. Schriftenreihe
des Instituts fiir Organischen Landbau. Berlin: Koster.

Geier, U., M. Meudt, B. Rudloff, G. Urfei und H.-P. Schick (1998), Entwicklung von
Parametern und Kiriterien als Grundlage zur Bewertung 6kologischer Leistungen
und Lasten der Landwirtschaft — Indikatorensysteme. UBA-Forschungsbe-
richt 108 01 139. Bonn: Institut fiir Europdische Integrationsforschung.

Gellermann, M. und A. Middeke (1991), Der Vertragsnaturschutz — Tatsachliche
Gestaltung und rechtliche Grenzen. Natur und Recht 10: 457-465.

Gesellschaft fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues (ed.) (1994),
Gesellschaftliche Forderungen an die Landwirtschaft. Band 30. Miinster-Hiltrup:
Landwirtschaftsverlag.

Glatzel, H. (1996), Uberlegungen des BMU zur Novellierung des Bundesnatur-
schutzgesetzes (Stand: 12. Dezember 1995). In Bayerische Akademie fiir Natur-
schutz und Landschaftspflege (ed.) (1996), 23-26.

Goppel, T. (1996), Statement des Bayerischen Staatsministers fiir Landesentwick-
lung und Umweltfragen. In Bayerische Akademie fiir Naturschutz und Land-
schaftspflege (ed.) (1996), 9-11.

Graber, H. (1991), Ein verhaltensorientiertes Konzept zur Auswahl von Fordergebie-
ten in der regionalen Strukturpolitik. Informationen tur Raumentwicklung 1991
(9/10): 557-568.

Greene, W.H. (1990), Econometric Analysis. New York und London: Macmillanetal.

252



Grigg, D.B. (1967), Regions, Models and Classes. In H.P. Chorley (ed.), Models in
Geography. Deutsche Ubersetzung in P. Sedlacek (ed.) (1978). Darmstadt: Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft: 64-119.

Gruber, R. (1995), Gebietskategorien. In Akademie fiir Raumforschung und Landes-
planung (ed.) (1995), 357-365.

Hackl, F. und G.J. Pruckner (1994), Touristische Priferenzen fiir den landlichen
Raum: Die Problematik ihrer empirischen Erfassung und Internalisierung. In
Gesellschaft fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues (ed.)
(1994), 343-353.

Haen, H. de (1979), Atgrenzung landwirtschaftlicher Wirtschaftsgebieie. In F. Bau-
ersachs und W. Henrichsmeyer (eds.), Beitrdge zur quantitativen Sektor- und Re-
gionalanalyse im Agrarbereich. Band I: Sektorale und interregionale Analyse mit
prozeBanalytischen Modellsystemen. Hannover: Strothe, 113-131.

Hagedorn, K. (1993), Umweltpolitische und sozialpolitische Reformen in der Agrar-
politik. Zeitschrift fiir Umweltpolitik und Umweltrecht 16 (3): 235-280.

Haining, R. (1990), Spatial data analysis in the social and environmental sciences.
Cambridge et al.: Cambridge Univ. Pr.

Halbritter, G. (1980), Modellansatz zur Losung von regionalen 6kologisch-okonomi-
schen Planungsproblemen. Jahrbuch fiir Regionalwissenschaft 1: 7-26.

Hanf, C.-H. (1993), Okonomische Uberlegungen zur Ausgestaltung von Verordnun-
gen und Vertridgen mit Produktionsauflagen zum Umwelt- und Naturschutz. Agrar-
wirtschaft 42 (3): 138-147.

Hansen, H. und F.v. Klitzing (1975), Grundlagen des Raumbezugs fiir computer-un-
terstiitzte Forschungs- und Planungsmethoden. In Akademie fiir Raumforschung
und Landesplanung (ed.) (1975), 157-186.

Hansjiirgens, B. (1994), Erfolgsbedingungen fiir Kooperationslosungen in der Um-
weltpolitik. Wirtschaftsdienst 74: 35-42.

Hansmeyer, K.-H., D. Fiirst und K. Zimmermann (1975), Infrastruktur und unterneh-
merische Standortentscheidungen. In Akademie fiir Raumforschung und Landes-
planung (ed.) (1975), Forschungs- und Sitzungsberichte 105, 117-156.

Harms, O. (1975), Abgrenzung und 6konomische Charakterisierung der Regionen
Niedersachsens im Hinblick auf die zukiinftige agrarische Entwicklung. Agrar-
wirtschaft, Sonderheft 60. Hannover: Strothe.

Hartung, J. und B. Elpelt (1986), Multivariate Statistik. Miinchen: Oldenbourg.

Hauck, J. (1993), Bodenschutzgesetz Baden-Wiirttemberg. In DLG (ed.) (1993),
93-100.

Hecht, D. und N. Werbeck (1995), Okonomie des Bodenschutzes. In M. Junkernhein-
rich, P. Klemmer und G. Wagner (eds.) (1995), 162-167.

253



Heinze, R., H. Voelzkow und J. Hilbert (1992), Strukturwande! und Strukturpolitik in
Nordrhein-Westfalen. Schriften des Instituts Arbeit und Technik 3. Opladen: Leske
+ Budrich.

Heiflenhuber, A., J. Katzek, F. Meusel und H. Ring (1994), Landwirtschaft und Um-
welt. Bonn: Economica-Verlag.

Henrichsmeyer, W. und H. de Haen (1972), Zur Konzeption des Schwerpunktpro-
grammes der Deutschen Forschungsgemeinschaft ,,Konkurrenzvergleich landwirt-
schaftlicher Standorte*. Agrarwirtschaft 21 (5).

Henrichsmeyer, W., J. Dehio und B. Strotmann (1992), Aufbau eines computerge-
stiitzten regionalisierten Agrar- und Umweltinformationssystems fiir die Bundes-
republik Deutschland (RAUMIS). Forschungsvorhaben des Bundesministers fiir
Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten. Endbericht. Teil 2: Umweltpolitische
Szenarien. Bonn: Institut fiir Agrarpolitik der Universitat Bonn.

Henrichsmeyer, W. und H. Karl (1995), Landwirtschaft und Umwelt. In M. Junkern-
heinrich, P. Klemmer und G. Wagner (eds.) (1995), 93-99.

Henrichsmeyer, W., U. K&pke, W. Schumacher, J. Bausch-Weis, J. Dehio, U. Geier,
H.-J. Hotzel und G. Urfei (1994), Entwicklung von Zielsetzungen und Maf3nahmen
fiir den Politikbereich Landwirtschaft und Landlicher Raum — Natur und Umwelt.
Bonn: Institut fiir Agrarpolitik der Universitét Bonn.

Henrichsmeyer, W., B. Rudloff und G. Urfei (1999), Agrarumweltpolitik nach dem
Subsidiaritatsprinzip - Problemkomplexe im Agrarumweltbereich (II: Angewand-
te Theorie). Studie im Auftrag der Robert Bosch Stiftung. Bonn: Institut fiir
Agrarpolitik der Universitdt Bonn.

Henrichsmeyer, W. und H.-P. Witzke (1994a), Agrarpolitik. Band 1: Agrarokonomi-
sche Grundlagen. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer (UTB).

Henrichsmeyer, W. und H.-P. Witzke (1994b): Agrarpolitik. Band 2: Bewertung und
Willensbildung. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer (UTB).

Herrmann, S. und G. Kaule (1998), Ein Regionalmodell als Werkzeug fiir die Wir-
kungsanalyse von Konzepten zur nachhaltigen Agrarlandschaftsnutzung. Gesell-
schaft fiir Okologie (GfO), Manuskript (im Druck).

Hey, C. (1989), Umweltpolitik der Européischen Gemeinschaft — zwischen abstrak-
ten Chancen und konkreten Risiken. Zeitschrift fiir angewandte Umweltfor-
schung 2 (3): 280-285.

Hochman, HM. und G.E. Peterson (eds.) (1974), Redistribution through Public
Choice. New York et al.: Columbia University Press.

Hoffmann, G. und H.K. Schneider (1965): Vorwort. In H. Siebert (ed.) (1965): VII.

Hoffmann, J. (1997), Schwarz-griine Biindnisse in der Kommunalpolitik — Griinde,
Erfahrungen, Folgerungen. Interne Studien der Konrad-Adenauer-Stif-
tung 135/1997. St. Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung.

254



Hoffmann-Kroll, R., W. Radermacher, D. Schifer und S. Seibel (1997), Differenzie-
rung und Regionalisierung des Naturhaushalts. In Bundesministerium fiir Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit (ed.) (1997a), 17-20.

Hofken, U. (1996), Gesetzentwurf Biindnis 90/Die Griinen zur Novellierung des
Bundesnaturschutzgesetzes. In Bayerische Akademie fiir Naturschutz und Land-
schaftspflege (ed.) (1996), 65-67.

Hogeforster, J. und H.-R. Jiirging (1973), Die Abgrenzung homogener Planungsrau-
me. Raumforschung und Raumordnung 31 (3): 126-137.

Holtmann, A.G. (1966), A Note on Public Education and Spillovers through Migrati-
on. Journal of Political Economy 74: 524-525.

Howe, C.W. (1996), Making Environmental Policy in a federation of states. In
J.B. Braden, H. Folmer and T.S. Ulen (eds.) (1996), 21-34.

Hiibler, K.-H., G. Bachmann, R. Horn, W. Kantzow und M. Schwarze (1983), Zur
Regionalisierung umweltpolitischer Ziele, Beispiel Boden. UBA-Texte 83/6.
UBA, Berlin.

Hiibler, K.-H., J. Kaether und C. Pletz (1996), Institutionelle Ressourcen und Re-
striktionen bei der Erreichung einer umweltvertraglichen Raumnutzung. Materia-
lien zur Umweltforschung 28. Stuttgart: Metzler-Poeschel.

Huckestein, B. (1993a), Umweltpolitik und Foderalismus — 6konomische Kriterien
fiir umweltpolitische Kompetenzen der Europdischen Gemeinschaft. Zeitschrift
fiir angewandte Umweltforschung 6 (3): 330-339.

Huckestein, B. (1993b), Harmonisierungserfordernis in der EG-Umweltpolitik.
Wirtschaftsdienst 1993/VIIL: 419-423.

Huckestein, B. (1996), Effizienzbedingungen ékonomischer Instrumente in der EU-
Umweltpolitik. Beitrage zur Umweltgestaltung A 135. Berlin: Schmidt.

Immerfall, S. (1992), Territorium und Wahlverhalten — Zur Modellierung geopoliti-
scher und geodkonomischer Prozesse. Opladen: Leske + Budrich.

Isard, W. (1975a), Introduction to regional science. London et al.: Prentice-Hall.

Isard, W. (1975b), Practical Regional Science Analysis for Environmental Manage-
ment. International Regional Science Review 1 (1): 1-25.

Isermeyer, F. (1993), Umweltpolitische Ansitze zur Verbesserung des Ressourcen-
schutzes in der Landwirtschaft — dargestellt am Beispiel Stickstoffproblematik. In
Bundesministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.) (1993a),
58-67.

Jochimsen, R. (1998), Perspektiven fiir eine neue Rolle der Regionen in der Europii-
schen Wirtschafts- und Wiahrungsunion. Jahrbuch fiir Regionalwissenschaft 18:
3-19.

Johnston, R.J. (1968), Choice in Classification: The Subjectivity of Objective Me-
thods. Annals of the Association of American Geographers 58: 575-589; deutsche
Ubersetzung in P. Sedlacek (ed.) (1978), 190-221.

255



Jungehiilsing, J. und J. Lotz (1994), Grundsitze fiir die Forderung einer markt- und
standortangepaBSten Landbewirtschaftung. AID-Informationen fiir die Agrarbera-
tung 2 (5): 2-9.

Jungehiilsing, J. und J. Lotz (1995), Agrarumweltprogramme als Teil der Flankieren-
den MaBnahmen zur EU-Agrarreform. AID-Informationen fiir die Agrarbera-
tung 3 (11).

Junkernheinrich, M. (1995), Féderalismus und Umweltschutz. In M. Junkernhein-
rich, P. Klemmer und G. Wagner (eds.) (1995), 42—46.

Junkernheinrich, M., P. Klemmer und G. Wagner (eds.) (1995), Handbuch Umwelts-
konomie. Handbiicher zur angewandten Umweltforschung 2. Berlin: Analytica.

Kédmmerer, S., PM. Schmitz und S. Wiegand (1996), Monetire Bewertung der Kul-
turlandschaft in Baden-Wiirttemberg — Biirger bewerten ihre Umwelt. In G. Linckh
etal. (eds.) (1996), 503-523.

Karl, H., P. Klemmer, B. Micheel und M. Junkernheinrich (1988), Regionale Um-
weltberichterstattung — Grundlagen nutzungsorientierter Indikatoren zur Beschrei-
bung regionaler Umweltqualitdt. Beitrdge zur Struktur- und Konjunkturfor-
schung 27. Bochum: Studienverlag Brockmeyer.

Karl, H. (1994a): Begriindung und Ansatzpunkte fiir eine umwelt- und agrarpoliti-
sche Reform der Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Agrarstruktur und des
Kiistenschutzes*. In Gesellschaft fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des
Landbaues (ed.) (1994), 117-128.

Karl, H. (1994b), Europaische Umweltpolitik — Stand und Perspektiven nach Maa-
stricht. Schriftliche Fassung eines Referats auf der AusschuBsitzung fiir ,,Umwelt-
und Ressourcenokonomie* des Vereins fiir Socialpolitik am 30.4.1994 in Laden-
burg.

Karl, H. (1995): Europidische Umweltpolitik im Spannungsfeld von Zentralitdt und
Dezentralitdt. In K.W. Zimmermann, K.-H. Hansmeyer und W. Henrichsmeyer
(eds.) (1995), 139-181.

Karl, H. (1996): Okonomische Probleme regionaler Emissionsrechtsmarkte — Eine
Analyse vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit dem Emissionsgutschriften-
handel in den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. In Akademie fiir
Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1996), 34-47.

Karl, H. (1998a), Okologic, individuelle Freiheit und wirtschaftliches Wachstum:
Umweltpolitik in der Marktwirtschaft. In D. Cassel (ed.), 50 Jahre Soziale Markt-
wirtschaft — Ordnungstheoretische Grundlagen, Realisierungsprobleme und Zu-
kunftsperspektiven einer wirtschaftspolitischen Konzeption. Stuttgart: Lucius &
Lucius, 552-579.

Karl, H. (1998b), Umweltpolitik. In P. Klemmer (ed.) (1998b), 1001-1149.

Karl, H. und P. Klemmer (1988), Okologisierung der Regionalpolitik oder Regionali-
sierung der Umweltpolitik? Zeitschrift fiir angewandte Umweltforschung 1,
Heft 2: 161-174.

256



Karl, H. und P. Klemmer (1990), Einbeziehung von Umweltindikatoren in die Regio-
nalpolitik. Schriftenreihe des Rheinisch-Westfilischen Instituts fiir Wirtschaftsfor-
schung 50. Berlin: Duncker & Humblot.

Karl, H. und P. Klemmer (1995), Koordinationsprobleme von Regional- und Um-
weltpolitik in der Bundesrepublik Deutschland. RWI-Mitteilungen 46 (1): 47-68.

Karl, H. und O. Ranne (1997), Europidische Abfallwirtschaft zwischen Autarkie,
Harmonisierung und Wettbewerb. List Forum 23 (4): 417-432.

Karl, H. und G. Urfei (1996), Konzepte dezentralisierter Umweltpolitik und Informa-
tionsinstrumente zur Bewertung umweltschonender Landnutzung. Vorstudie im
Auftrag des Ministeriums fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft Nord-
rhein-Westfalen. Schriftenreihe des Lehr- und Forschungsschwerpunktes Umwelt-
vertragliche und standortgerechte Landwirtschaft. Bonn: Institut fiir Agrarpolitik
der Universitdt Bonn.

Kauch, P. (1993), Bodenschutz aus bundesrechtlicher Sicht — Bestandsaufnahme,
Defizitanalyse und Weiterentwicklungsmoglichkeiten. Beitrage zum Siedlungs-
und Wohnungswesen und zur Raumplanung 152. Miinster: Selbstverlag des Insti-
tuts fiir Siedlungs- und Wohnungswesen.

Kaule, G. (1996), Rahmenbedingungen fiir den Erhalt 6kologisch wertvoller Fidchen
unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Landbewirtschaftung — Perspektiven und
Beispiele. In G. Linckh et al. (eds.) (1996), 155-186.

Kemper, M. (1989), Das Umweltproblem in der Marktwirtschaft. Volkswirtschaftli-
che Schriften Nr. 390. Berlin: Duncker & Humblot.

Kilper, H. und R. Lhotta (1996), Foderalismus in der Bundesrepublik Deutschland.
Opladen: Leske + Budrich.

Kinsky, FEG.v. (1986), Foderalismus: ein Weg aus der Europakrise? Bonn: Europa-
Union-Verlag.

Kistenmacher, H. (1991), Raumordnungspolitische Konzeptionen und Instrumente
der Raumentwicklung. In Bundesforschungsanstalt fiir Landeskunde und
Raumordnung (ed.), Raumordnung in Deutschland. Teil 1: Konzepte, Instrumente
und Organisation der Raumordnung. Materialien zur Raumentwicklung 39. Bonn:
Selbstverlag des BBR, 11-45.

Klemmer, P. (1985), Zwischenbilanz der Bodenschutzpolitik. In Orientierungen zur
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 25 (3): 20-23.

Klemmer, P. (1987), Dezentralisierung in ausgewahlten Politikbereichen — Die Ge-
meinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur®. Zwi-
schenbilanz einer Erscheinungsform des kooperativen Foderalismus. In Konrad-
Adenauer-Stiftung (ed.) (1987), 299-349.

Klemmer, P. (1988), Regionalpolitik und Umweltpolitik. Untersuchung der Interde-
pendenzen zwischen Regionalpolitik und Umweltpolitik. Beitrage der Akademie
fir Raumforschung und Landesplanung 106. ARL, Hannover.

17 Urfei 257



Klemmer, P. (1992), Harmonisierungsbedarf oder Zentralismus? — Zu den umwelt-
politischen Kompetenzen der EG. Zeitschrift fiir angewandte Umweltforschung 5
(1): 14-19.

Klemmer, P. (1995a), Gemeinschaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur. In Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.)
(1995), 395-397.

Klemmer, P. (1995b), Umweltrdume. In M. Junkernheinrich, P. Klemmer und
G. Wagner (eds.) (1995), 324-327.

Klemmer, P. (1998a), Regionalpolitik. In P. Klemmer (ed.), 457-517.

Klemmer, P. (ed.) (1998b), Handbuch Europdische Wirtschaftspolitik. Miinchen:
Vahlen, F.

Klemmer, P. und B. Bremicker (1983), Abgrenzung von Fordergebieten. Beitrdage zur
Struktur- und Konjunkturforschung 20. Bochum: Brockmeyer.

Klemmer, P. und R.W. Waniek (1995), Kritische Bestandsaufnahme von Stidte- und
Regionalvergleichen. Schriften der Volks- und Betriebswirtschaftlichen Vereini-
gung im Rheinisch-Westfilischen Industriegebiet 18. Sonderveroffentlichung. Ba-
den-Baden: Nomos.

Klemmer, P., N. Werbeck und R. Wink (1993), Institutionenokonomische Aspekte
globaler Umweltverdnderungen. Zeitschrift fiir angewandte Umweltforschung,
Sonderheft 4/1993: Berlin: Analytica- Verlag.

Klink, H.-J. (1995), Naturraum/Naturrdumliche Gliederung. In Akademie fiir Raum-
forschung und Landesplanung (ed.) (1995), 664-670.

Klinkert, U. (1996): GruBwort von Ulrich Klinkert, Parlamentarischer Staatssekretar
bei der Bundesministerin fiir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. In
Bayerische Akademie fiir Naturschutz und Landschaftspflege (ed.) (1996), 5-7.

Kolodziejcok, K.-G. (1986), Internationale Ubereinkommen und Vereinbarungen —
Notwendigkeit oder Nebensache. In Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehren-
amtlicher Naturschutz (ed.) (1986), 38—45.

Konrad-Adenauer-Stiftung (ed.) (1979), Dezentralisierung des politischen Handelns
(D). St. Augustin: Konrad-Adenauer-Stiftung.

Konrad-Adenauer-Stiftung (ed.) (1987), Dezentralisierung des politischen Handelns
(IIT) — Konzeption und Handlungsfelder. Forschungsbericht 61. St. Augustin: Ernst
Knoth.

Koppl, M. (1996), Aussprache zum Beitrag von Ministerialrat M. Koppl. In M. Oldi-
ges (ed.)(1996), 131-134.

Korte, H.W. (1970), Die Aufgabenverteilung zwischen Gemeinde und Staate unter
besonderer Beriicksichtigung des Subsidiaritatsprinzips. Verwaltungsarchiv 61:
3-59.

258



Kramer, C. (1997), Umwelt. In Statistisches Bundesamt (ed.), Datenreport 1997 —
Zahlen und Fakten iiber die Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe 340.
Wiesbaden: Verlag Bonn aktuell, 377-409.

Kramer, C. und H.-H. Noll (1996), Umweltberichterstattung und Umweltindikatoren
— Informationen zum Zustand und Wandel der Umwelt. In A. Diekmann und
C.C. Jaeger (eds.), Umweltsoziologie. Ko6lner Zeitschrift fiir Soziologie und Sozi-
alpsychologie SH 36. Opladen: Westdeutscher Verlag, 516-547.

Kuchler, F. (1996), Sind die anerkannten Naturschutzverbinde bei der Erteilung von
Ausnahmen von den gesetzlichen Biotopschutzvorschriften zu beteiligen? Natur
und Recht 18 (4): 172-175.

Kuntze, H. (1993), Beeinflussung des Bodens durch ackerbauliche Maf3nahmen In
DLG (ed.) (1993),9-23.

Latacsz-Lohmann, U. (1993), Ausgestaltung des Pramiensystems als Mittel zur
Steigerung der Effektivitat von Extensivierungs- und Vertragsnaturschutzprogram-
men. Agrarwirtschaft 42 (10): 351-358.

Lauschmann, E. (1976), Grundlagen einer Theorie der Regionalpolitik. Taschenbii-
cher zur Raumplanung 2. 3. Aufl., Hannover: Schroedel.

Leidig, G. (1988), Grenziiberschreitender Bodenschutz. Natur und Recht 10:
377-382.

Leser, H. (1997), Landschaftsokologie. Stuttgart: Ulmer.

Lettmann, A. (1995), Akzeptanz von Extensivierungsstrategien — Eine empirische
Untersuchung bei Landwirten in Nordrhein-Westfalen. Witterschlick/Bonn: Verlag
M. Wehle.

Linckh, G., (eds.) (1996), Nachhaltige Land- und Forstwirtschaft — Expertisen.
Berlinetal.: Springer.

Lins, T. (1996), Agrarstruktur und Kiistenschutz: Forderungsgrundsitze 1996. AID-
Informationen fiir die Agrarberatung 4 (2).

Lohe, W. (1998), Extensivierungspotentiale in der Landwirtschaft. Studien zur
Agrar- und Umweltpolitik. Aachen: Shaker Verlag.

Lohe, W. und W. Britz (1997), EU’s regulation 2078/92 in Germany and experiences
of modelling less intensive production alternatives. CAPRI-Working paper 97-05.
Institut fiir Agrarpolitik, Marktforschung und Wirtschaftssoziologie der Universi-
tat Bonn, Bonn.

Liickemeyer, M. (1993), Extensive Landnutzung — Auswirkungen auf Agrarstruktur
und Bedeutung fiir den ldndlichen Raum. Zeitschrift fiir Kulturtechnik und Land-
entwicklung 33: 197-204.

Liithge, J. (1986), Verbandsklage im Naturschutz: Erfahrungen und Aussichten. In
Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Naturschutz (ed.) (1986),
27-37.

17* 259



Luz, L. (1990), Schutzkonzepte und -strategien des Naturschutzes in der Bundesrepu-
blik Deutschland. In Arbeitsgemeinschaft beruflicher und ehrenamtlicher Natur-
schutz (ed.) (1990),40-73.

Maddala, G.S. (1987), Limited-dependent and qualitative variables in Econometrics.
Econometric Society Monographs. Econometric Society publication 3. Cambridge
etal.: Campridge Univ. Pr.

Magoulas, G., H.-J. Leist und U. Grote (1995), Okologisch orientierter Grund- und
Trinkwasserschutz — interdisziplindre Betrachtung und Bewertung. Projekt im
Rahmen der Volkswagen-Stiftung 1993-1994 in der ,,Forschungsstelle fiir Recht,
Okonomie und Umwelt“ am Fachbereich Rechtswissenschaften der Universitit
Hannover. Hannover.

Malchus, V. Frh.v. (1995), Grenziiberschreitende Raumordnung. In Akademie fiir
Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1995), 437-443.

Mantau, R. (1975), Abgrenzung rdumlicher Schwerpunkte der Landbewirtschaftung
fir die Bundesrepublik Deutschland. Schriftenreihe Raumordnung 06.005. Bun-
desminister fiir Raumordnung, Bauwesen und Stidtebau, Bonn-Bad Godesberg.

Meudt, M. (1998), Weiterentwicklung und Anwendung eines regional differenzierten
Umweltindikatoren- und Politikinformationssystems fiir die Landwirtschaft der
Bundesrepublik Deutschland — dargestellt am Beispiel der Treibhausgasproblema-
tik. Aachen: Shaker Verlag.

Meudt, M. und G. Urfei (1998), Regionale Verteilung der Grenzvermeidungskosten
des Nitrataustrags aus der Landwirtschaft in Deutschland. Vorlaufiges Arbeitspa-
pier. Bonn: Institut fiir Agrarpolitik der Universitét Bonn.

Meyer-Steinbrenner, H. (1993), Bodenschutz in Sachsen. Grundlagen und MaBnah-
men. In DLG (ed.) (1993), 86-92.

Meynen, E., J. Schmithiisen, J. Gellert, E. Neef, H. Miiller-Miny und J.H. Schultze
(eds.) (1962), Handbuch der naturrdumlichen Gliederung Deutschlands. Band 1.
Bonn-Bad Godesberg: Bundesanstalt fiir Landeskunde und Raumforschung.

Michaelis, P. (1993), Umweltpolitik und Technologiewahl. Jahrbiicher fiir Natio-
nalékonomik und Statistik 212 (1-2): 151-161.

Michaelis, P. (1996), Okonomische Instrumente in der Umweltpolitik. Heidelberg:
Physica-Verlag.

Micheel, B. (1994), Bodennutzung als umweltokonomisches Problem — Ankniip-
fungspunkte zur Verbesserung der Bodenordnung als Zielbeitrag zum Boden- und
Landschaftsschutz. Beitrdge zur Struktur- und Konjunkturforschung 34. Bochum:
Brockmeyer.

MURL NRW - Ministerium fiir Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen (1994), Umweltschutz und Landwirtschaft — 10. Kul-
turlandschaftsprogramm Nordrhein-Westfalen. Diisseldorf.

Ministerium fiir Umwelt und Verkehr des Landes Baden-Wiirttemberg (1996), Bo-
den Boden Bodenschutz in Baden-Wiirttemberg (1). Reihe ,,Boden*: 24. Stuttgart.

260



Miszkowski, P. and G.R. Zodrow (1989), Taxation and the Tiebout Model: The
differential effects of head taxes, taxes on land rents, and property taxes. Journal of
Economic Literature 27: 1098-1146.

Moschel. W. (1995), Subsidiarititsprinzip im Zwielicht. WiSt — Wirtschaftswissen-
schaftliches Studium 24 (5): 232-236.

Neiss, T. (1994), Kulturlandschaftspﬂege im landesweiten Biotopverbund — Natur-
schutz in Nordrhein-Westfalen. LOLF-Mitteilungen 1994 (1): 12-15.

Neumann, M. (1971), Zur 6konomischen Theorie des Foderalismus. Kyklos?24:
493-510.

Nieberg, H. und F. Isermeyer (1994), Verwendung von Umweltindikatoren in der
Agrarpolitik. Beitrag zum OECD-Expertentreffen zum Thema ,,Agrar-Umwelt-In-
dikatoren* am 8. und 9. Dezember 1994 in Paris. Entwurf. Braunschweig-Volken-
rode: Bundesforschungsanstalt fiir Landwirtschaft.

Niemann, S. (1997), Lokale Agenda 21: Umsetzung in Stadten und Gemeinden. In
H. Walcha und K. Hermanns (eds.): Tagesordnung mit Zukunft — Die lokale Agen-
da 21. Arbeitspapiere Bereich Forschung und Beratung Kommunalwissenschaften
der Konrad-Adenauer-Stiftung. Konrad- Adenauer-Stiftung, Sankt Augustin.

Niendieker, V. (1998), Wirtschaftsumschau — Zur Finanzierung der Agrarumweltpro-
gramme gemaf der VO (EWG) Nr. 2078/92. Agrarwirtschaft 47 (2): 123-125.

Nischwitz, G. (1994), Soziookonomische, kologische und rechtliche Rahmenbedin-
gungen fiir die Veredlungswirtschaft in den neunziger Jahren. Vechta: Vechtaer Dr.
und Verlag.

Nischwitz, G. (1996), Die Veredlungswirtschaft in Stidoldenburg unter dem Einfluf3
sich wandelnder soziookonomischer und politischer Rahmenbedingungen — eine
politisch-geographische Untersuchung. Vechtaer Studien zur Angewandten Geo-
graphie und Regionalwissenschaft 17. Vechta: Vechtaer Dr. und Verlag.

Nolting, H.-G. (1993), Verbleib von Pflanzenschutzmitteln in Boden, Wasser und
Luft. In Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten (ed.)
(1993a), 68-78.

Nourney, M. (1978), Regionalisierung von Stichproben. Allgemeines Statistisches
Archiv 62: 53-65.

0.V. (1992), EG-Agrarpolitik vor der Wende — Reformbeschliisse des Ministerrates.
Agra-Europe 1992 (22): Europa-Nachrichten, 8-15.

0.V. (1993a), Forderprogramm umweltschonende Landbewirtschaftung. Agra-Eu-
rope 1993 (48): Landerberichte, Sonderbeilage.

0.V. (1993b), Die Agrarreformder EG. Agra-Europe 1993 (17), Sonderbeilage.

0O.V. (1996a), Briisseler Vorgaben fiir Agrarumweltprogramme. Agra-Europe 1996
(17): Europdische Union, 1-3.

O.V. (1996b), Bundesregierung legt Entwurf zum Bundesnaturschutzgesetz vor.
Agra-Europe 1996 (36): Landerberichte, 1-3.

261



0.V. (1996c), Diingeverordnung soll stoffliche Belastungen vermindermn. Um-
welt 1996 (3): 105-106.

O.V. (1996d), Kabinett beschlieBt Entwurf des Bodenschutzgesetzes. Agra-Euro-
pe 1996 (40): Landerberichte, 1-2.

0.V. (1996¢), Referentenentwurf des Gesetzes zum Schutz des Bodens (Bundes-Bo-
denschutzgesetz — BBodSchG), Stand: 22.3.1996. In M. Oldiges (ed.) (1996),
189-210.

0.V. (1996f), Uber 2 Milliarden DM fiir Agrarumweltprogramme. Agra-Euro-
pe 1996 (47): Landerberichte, 18.

0.V. (1996g), Agrarumweltprogramme: Deutsche Landwirte mit an der Spitze.
Agra-Europe 1996 (34): Landerberichte 1-3.

0.V. (1997a), Bundesnaturschutzgesetz passiert den UmweltausschuB8. Agra-Euro-
pe 1997 (20): Landerberichte, 21.

0.V. (1997b), Bundesnaturschutznovelle passiert den Bundestag. Agra-Europe 1997
(23): Landerberichte, 50-52.

0.V. (1997¢), Opposition hilt das Bodenschutzgesetz fiir ungeeignet. Agra-Euro-
pe 1997 (4): Landerberichte, 1-3.

0.V. (1997d), Umwelt: Mehrheit fiir neues Bodenschutzgesetz im Bundestag. Woche
im Bundestag (WIB), Heft 11 vom 17. Juni 1997.

0.V. (1997¢), UmweltausschuB billigt Bodenschutzgesetz. Agra-Europe 1997 (23):
Kurzmeldungen, 24.

0.V. (1997f), Uber 3 Milliarden DM fiir AgrarumweltmaBnahmen. Agra-Euro-
pe 1997 (51): Landerberichte, 30.

0.V. (1998a), ,Kleine Losung* des Naturschutzrechts verabschiedet. Agra-Euro-
pe 1998 (13): Landerberichte, 38-39.

0.V. (1998b), ,,Okosozialprodukt* bleibt Wunschvorstellung. Agra-Europe 1998
(12): Landerberichte, 14-15.

0O.V. (1998c), Agrarumweltprogramme statt Direktbeihilfen. Agra-Europe 1998
(10): Europa-Nachrichten, 1-2.

0.V. (1998d), Breiter Widerstand gegen Art der FFH-Schutzgebietsausweisung.
Agra-Europe 1998 (14): Landerberichte, 1-3.

0.V. (1998e¢), Bundesrat lehnt Ausgleich fiir Naturschutzauflagen weiterhin ab.
Agra-Europe 1998 (22): Landerberichte, 39-40.

0.V. (1998f), Kommission klagt wegen FFH-Richtlinie. Agra-Europe 1998 (16):
Europa-Nachrichten, 1-2.

0.V. (1998g), Landwirte setzen auf mehr Umweltschutz. Agra-Europe 1998 (25):
Kurzmeldungen, 16.

262



0O.V. (1998h), Ungeklarte Rechtsfragen erschweren Umsetzung der FFH-Richtlinie.
Agra-Europe 1998 (17): Linderberichte, 19-21.

Oates, W.E. (1972), Fiscal Federalism. The Harbrace Series in Business and Econo-
mics. New York et al.: Harcourt, Brace, Jovanovich.

Oates, W.E. and W.M. Schwab (1988), Economic competition among jurisdictions:
Efficiency enhancing or distortion inducing? Journal of Public Economics 35:
333-354.

Oldiges, M. (ed.) (1996), Das neue Bundes-Bodenschutzgesetz — Fragen und Erwar-
tungen. Dokumentation des Symposiums des Instituts fiir Umwelt- und Planungs-
recht der Universitit Leipzig am 17. und 18. April 1996. Leipzig: Universitits- Ver-
lag.

Olson, M. (1968), Die Logik kollektiven Handelns. Die Einheit der Gesellschafts-
wissenschaften 10. Tiibingen: Mohr.

Olson, M. (1969), The Principle of Fiscal Equivalenze: The Division of Responsibili-
ties among different Levels of Government. American Economic Review Papers
and Proceedings 59: 479-487.

Olson, M. (1986), Toward a more General Theory of Governmental Structure.
American Economic Review 76: 120-125.

Openshaw, S. (1996), Developing GIS relevant zone based spatial analysis methods.
Script (bisher unver6ffentlicht).

Openshaw, S. and S. Alvanides (1996), Designing Zoning Systems for representation
of socio-economic data. Script (bisher unversffentlicht).

Openshaw, S. and L. Rao (1994), Re-engineering 1991 census geography: serial and
parallel algorithms for unconstrained zone design. School of Geography Working
Paper 94/7. University of Leeds, Leeds.

Oppermann, B., F. Luz und G. Kaule (1997), Der ,,Runde Tisch als Mittel zur
Umsetzung der Landschaftsplanung. Angewandte Landschaftsokologie 11. Bun-
desamt fiir Naturschutz, Bonn.

Ostmann, A., W.W. Pommerehne, L.P. Feld und A. Hart (1997), Umweltgemeingii-
ter? Zeitschrift fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 117: 107-144.

Pahmeyer, L. (1994), Verwaltungsaufwand durch EU-Agrarreform - betriebliche
Reaktionsmoglichkeiten und Beratungsschwerpunkte. Vortrag auf der fiinfundrei-
Bigsten Jahrestagung der Gesellschaft fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
des Landbaues vom 5. bis 7. Oktober 1994 in Stuttgart-Hohenheim. Miinster-Hil-
trup: Landwirtschaftsverlag.

Pate, J. and J. Loomis (1997), The effect of distance on willingness to pay values: a
case study of wetlands and salmon in California. Ecological Economics 1997:
199-207.

Pauly, M.V. (1970), Optimality, ,,Public* goods, and local governments: a general
theoretical analysis. Journal of Political Economy 78: 572-585.

263



Peine, E-J. (1992), Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes fiir den Bodenschutz.
Natur und Recht 14 (8): 353-360.

Peine, F.J. (1994), Landwirtschaft und Umweltschutz in Deutschland. Agrarrecht 24:
385-388.

Peine, E-J. (1996), Kodifikation des Landesumweltrechts — Zur ,,Moglichkeit* und
zum ,,Aussehen eines Landesumweltgesetzes. Schriften zum Umweltrecht 69.
Berlin: Duncker & Humblot.

Peter, A. (1993), Grundeigentum und Naturschutz. Europdische Hochschulschriften:
Reihe 2, Rechtswissenschaft Nr. 1455. Frankfurt a.M. etal.: Lang.

Pfadenhauer, J. und C. Ganzert (1992), Konzept einer integrierten Naturschutzstrate-
gie im Agrarraum. In J. Pfadenhauer et al. (1992), 5-50.

Pfadenhauer, J., C. Ganzert, A. HeiBenhuber, H. Hofmann und H. Ahrens (1992),
Untersuchung zur Definition und Quantifizierung von landschaftspflegerischen
Leistungen der Landwirtschaft nach 6kologischen und 6konomischen Kriterien.
Materialien des Bayerischen Staatsministeriums fiir Landesentwicklung und Um-
weltfragen 84. Miinchen: Bayerisches Staatsministerium fiir Landesentwicklung
und Umweltfragen.

Pigou, A.C. (1932), The Economics of Welfare. London: Macmillan.

Pindyck, R.S. and D.L. Rubinfeld (1998), Econometric models and Economic fore-
casts. New York: McGraw-Hill.

Palmquist, R.B. (1991), Hedonic methods. In J.B. Braden and C.D. Kolstad (eds.)
(1991), 77-120.

Plankl, R. (1994a), Extensive Griinlandbewirtschaftung: Was die Lénder fordern.
Tierziichter 1994 (11): 30-34.

Plankl, R. (1994b), Die Forderung umweltgerechter und den natiirlichen Lebens-
raum schiitzender landwirtschaftlicher Produktionsverfahren. AID-Informationen
fiirdie Agrarberatung 2: 31-45.

Plankl, R. (1996), Analyse des Finanzmitteleinsatzes fiir die Foérderung umwelige-
rechter landwirtschaftlicher Produktionsverfahren in den Léandern der Bundesre-
publik Deutschland. Landbauforschung Volkenrode, Heft 1, 33-47 Zeitschrift:
Landbauforschung Voélkenrode. Braunschweig-Volkenrode: Bundesforschungs-
anstalt fiir Landwirtschaft.

Plankl, R. (1998), Unterschiede im Angebot und in der Pramienhdhe fiir ausgewihlte
Extensivierungsverfahren im Rahmen der Umsetzung der VO (EWG) 2078/92 in
der Bundesrepublik Deutschland. Wissenschaftliche Mitteilungen der FAL 1998
(2):92-105.

Pocock, D.C.D. and D. Wishart (1969), Methods of deriving Multi-Faktor Uniform
Regions. Transactions47: 73-97. Deutsche Ubersetzung in: P. Sedlacek (ed.)
(1978).



Poguntke, T. (1993), Der Stand der Forschung zu den Griinen: Zwischen Ideologie
und Empirie. In O. Niedermayer und R. Stdss (eds.), Stand und Perspektiven der
Parteienforschung in Deutschland. Schriften des Zentralinstituts fiir Sozialwissen-
schaftliche Forschung der Freien Universitdt Berlin, Nr. 71. Opladen: Westdeut-
scher Verlag, 187-210.

Pohl, T. (1996), Erwartungen an das Bundesbodenschutzgesetz aus der Sicht eines
Landkreises. In M. Oldiges (ed.) (1996), 155-161.

Pommerehne, W.W. (1987), Prdferenzen fiir dffentliche Giiter — Ansdtze zu ihrer
Erfassung. Tibingen: Mohr.

Preisendorfer, P. und F. Wachter-Scholz (1997), Umweltbewuftsein und Umweltver-
halten — Sozialwissenschaftlicher Ergebnisbericht zur Umfrage ,,UmweltbewuBt-
sein in Deutschland 1996*. Forschungsbericht Nr. 10107112/05. UBA-For-
schungsbericht 97-086. UBA, Berlin.

Priebe. R. (1996), Part 1. European Union: The EU’s Agri-environment regulation
No 2078/92 — Framework. COM/AGR/CA/ENV/EPOC(96)112. Briissel. Unver-
offentlichtes Arbeitspapier.

Projektgruppe .. Niahrstoffeintrage in die Nordsee™ des Umweltbundesamtes (1994),
Stoffliche Belastung der Gewisser durch die Landwirtschaft und MaBnahmen zu
threr Verringerung. UBA-Berichte 2/94. UBA, Berlin.

Radtke, H. (1996), Gesetzgebungsvorhaben Bundes-Bodenschutzgesetz. In M. Oldi-
ges (ed.) (1996), 15-20.

Rat der Europidischen Gemeinschaften (1979), Richtlinie 79/409/EWG des Rates
vom 2. April 1979 iiber die Erhaltung wildlebender Vogelarten. Amtsblatt der
EGL 103/1. Luxemburg.

Rat der Européischen Gemeinschaften (1992a), Richtlinie Nr. 92/43/EWG des Rates
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Lebensraume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie). Amtsblatt der EG L 206/7 vom
22.Juli 1992. Luxemburg.

Rat der Europaischen Gemeinschaften (1992b), Umweltgerechte und den natiirli-
chen Lebensraum schiitzende landwirtschaftliche Produktionsverfahren, Verord-
nung (EWG) Nr. 2078/92 vom 30.06.1992. Amtsblatt der EG L 215 vom 30. Juli
1992. Luxemburg.

Rat der Europdischen Gemeinschaften, Kommission der Europdischen Gemein-
schaften (1992c¢), Vertrag iiber die Europdische Union. EU, Luxemburg.

Rat der Europiischen Gemeinschaften (1992d), EU-Verordnung Nr. 3508/92 des
Rates vom 27. November 1992 zur Einfiihrung eines integrierten Verwaltungs- und
Konstrollsystems fiir bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen. Amtsblatt
der EG L 355 vom 5. Dezember 1992. Luxemburg.

Rat von Sachverstiandigen fir Umweltfragen (1985), Umweltprobleme der Land-
wirtschaft. Sondergutachten. Stuttgart: Kohlhammer.

265



Rat von Sachverstindigen fir Umweltfragen (1994), Umweltgutachten 1994. BT-
Drucksache 12/6995 vom 8.3.1994. Deutscher Bundestag, Bonn.

Rauscher, M. (1995), Environmental regulation and the location of polluting indu-
stries. International Tax and Public Finance 1995: 229-244.

Reinhardt, T. (1996), Das Bodenschutzgesetz von Baden-Wiirttemberg. In W. Biick-
mann (ed.) (1996), 117-128.

Reiter, K. (1994), Okonomische Analyse zur Akzeptanz, Wirkung und Ubertragbar-
keit des MEKA-Programmes in Baden-Wiirttemberg. In Arbeitsbericht der Bun-
desforschungsanstalt fiir Landwirtschaft Braunschweig-Volkenrode, Institut fiir
Betriebswirtschaft ; 94,8. Braunschweig.

Rengeling, H.-W. und M. Gellermann (1991), Kooperationsrechtliche Vetridge im
Naturschutzrecht. Zeitschrift fiir Gesetzgebung 1991 (4): 317-396.

Rinsche, G. (1996), Kommunalpolitik als Wirkkraft der europédischen Integration —
Die Rolle der Kommunen im zukiinftigen Europa. In G. Dill und H. Hoffmann
(eds.) (1996), 45-60.

Ritter, E.-H., D. Fiirst, O. Goedecke, L. Rautenstrauch, I. Roch und D. Scholich
(1994), Arbeitsgruppe ,,Regionalisierung®. In Akademie fiir Raumforschung und
Landesplanung (ed.) (1994b).

Rogall, H. (1996), Das Berliner Bodenschutzgesetz. In W. Biickmann (ed.) (1996),
135-144.

Rosenkranz, D., (1993), Bodenschutzhandbuch. Darin: Grundsitze einer ordnungs-
gemiBen Landbewirtschaftung, BeschluB der Agrarminister der Lander vom
1.10.1993 in Daun. Berlin: Schmidt.

Rudloff, B. und G. Urfei, G. (1997), Umsetzung der Agrarumweltpolitik nach dem
Subsidiaritdtsprinzip — Problemkomplexe im Agrarumweltbereich. Vortrag im
Rahmen eines Symposiums der Robert Bosch Stiftung am 23.-25.10.1997 in
Schwibisch Hall. Script (unveroffentlicht).

Sandler, T. and J.T. Tschirhart (1980), The Economic Theory of clubs: an evaluative
survey. Journal of Economic Literature 18: 1481-1521.

Sauerland, D. (1997), Foderalismus zwischen Freiheit und Effizienz. Schriften zur
wirtschaftswissenschaftlichen Analyse des Rechts 29. Berlin: Duncker & Hum-
blot.

Schiffer, W.D. (1990), Neue Pfade der regionalen Strukturpolitik in Nordrhein-West-
falen. WSI-Mitteilungen (7): 461-468.

Scharpf, EW. (1985), Die Politikverflechtungs-Falle: Europiische Integration und
deutscher Foderalismus im Vergleich. Politische Vierteljahresschrift 26 (4):
323-356.

Schitzl, L. (1996): Wirtschaftsgeographie I — Theorie. Stuttgart: UTB.

Scheele, M. (1993), Raumwirksamkeit der Umweltpolitik als Kriterium subsididrer
Kompetenzverteilung. Wirtschaftsdienst (8): 424-430.

266



Scheele, M. (1996), Sind Umwelteffekte extern? Zur institutionellen Fundierung
umweltokonomischer Konzepte. In K. Hagedorn (ed.), Institutioneller Wandel und
politische Okonomie von Landwirtschaft und Agrarpolitik. Festschrift zum 65. Ge-
burtstag von Giinther Schmitt. Frankfurt a.M. et al.: Campus-Verlag, 223-242.

Scheele, M. (1997a), Institutionelle und okonomische Grundlagen des Natur- und
Ressourcenschutzes. Berlin: Duncker & Humblot.

Scheele, M. (1997b), The decomposition approach: spatially differentiated analysis
and implementation of environmental strategies. In E. Romstad et al. (eds.) (1997),
Controlling mineral emissions in European agriculture. Wallingford et al.: CAB
International, 41-57.

Scheele, M. und F. Isermeyer (1989), Umweltschutz und Landschaftspflege im
Bereich der Landwirtschaft — Kostenwirksame Verpflichtung oder neue Einkom-
mensquelle? Berichte iiber Landwirtschaft 67: 86—110.

Scheele, M., F. Isermeyer und G. Schmitt (1993), Umweltpolitische Strategien zur
Losung der Stickstoffproblematik in der Landwirtschaft. Agrarwirtschaft 42 (8/9):
294-313.

Scheele, M. und G. Schmitt (1989), Der Konflikt zwischen Landwirtschaft und
Wasserschutz als Allokations- und Verteilungsproblem. Zeitschrift fiir Umweltpoli-
tik und Umweltrecht 12 (1): 79-93.

Schink, A. (1996), Reformbedarf im Naturschutzrecht — eine kommunale Betrach-
tung. In Bayerische Akademie fiir Naturschutz und Landschaftspflege (ed.) (1996),
37-48.

Schlabach, E. (1992), Das neue Bodenschutzgesetz von Baden-Wiirttemberg. Dis-
kussionspapiere der Fachhochschule fiir 6ffentliche Verwaltung 92-1. Fachhoch-
schule fiir 6ffentliche Verwaltung, Kehl.

Schmidt, A. (1996), Okonomische und 6kologische Auswirkungen der Instrumente
der EG-Forderpolitik auf die landwirtschaftliche Bodennutzung und daraus im
Rahmen der EG-Agrarreform 1992 gezogene Konsequenzen. In Akademie fiir
Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1996), 148-169.

Schmidt, R. und R. Michel (1998), Naturrdaumliche Grundlagen des Landschaftsmo-
nitorings. In W.-G. Vahrson und B. Goldtschmidt (eds.) (1998), Naturschutzbezo-
genes Monitoring von Landschaften. Eberswalder wissenschaftliche Schriften 2.
27-34.

Schmithiisen, J. (1953), Einleitung: Grundsitzliches und Methodisches. In E. Mey-
nenetal. (eds.) (1962), 1-44.

Schmitt-Beck, R. (1994), Wihlerpotentiale von Biindnis 90/Die Griinen im Ost-
West-Vergleich. Umfang, Struktur, politische Orientierung. In L. Probst (ed.)
(1994), Kursbestimmung: Biindnis 90/Griine: Eckpunkte kiinftiger Politik. Koln:
Bund-Verlag, 192-234.

Schmitz, G. (1995), Gegenstromprinzip. In Akademie fiir Raumforschung und Lan-
desplanung (ed.) (1995), 357-365.

267



Schnorr-Bécker, S. (1986), Typisierung von Regionen mit Hilfe der Clusteranalyse.
Wirtschaft und Statistik 1986 (9): 697-702.

Schomerus, T. (1987), Defizite im Naturschutzrecht, 1987. — XLII, Géttingen: Dis-
sertation.

Schulte, G. (1990), Grundschutz und private Vertrage: Ergdanzende Instrumente des
Flachenschutzes in Nordrhein-Westfalen. In Arbeitsgemeinschaft beruflicher und
ehrenamtlicher Naturschutz (ed.) (1990), 107-118.

Schulz, W. (19§9), Sozialkostenmessung im Umweltbereich — Theoretische und
methodische Uberlegungen. In F. Beckenbach, U. Hampicke und W. Schulz (eds.)
(1989),43-63.

Sedlacek, P. (1978a), Einleitung. In P. Sedlacek (ed.) (1978b), 17.

Sedlacek, P. (ed.) (1978b), Regionalisierungsverfahren. Wege der Forschung CXCV.
Wege der Forschung Nr. 195. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Sedlacek, P. (1994), Wirtschaftsgeographie. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge-
sellschaft.

Segerson, K. (1996), Issues in the choice of environmental policy instruments. In
J.B. Braden, H. Folmer and T.S. Ulen (eds.) (1996), 149-174.

Shortle, J.S. (1996), Environmental federalism and the control of water pollution
from US agriculture: is the current division of responsibilities between national
and local authorities about right? In J.B. Braden, H. Folmer and T.S. Ulen (eds.)
(1996), 305-324.

Siebert, H. (1965), Zur Theorie des regionalen Wirtschaftswachstums. Miinster:
Rechts- und Staatswissenschaftliche Dissertation erschienen als: Schriften zur
angewandten Wirtschaftsforschung 11. Tiibingen.

Siebert, H. (1976a), Analyse der Instrumente der Umweltpolitik. Gottingen:
Schwartz.

Siebert, H. (1976b), Zur ZweckmaiBigkeit regional differenzierter Instrumente einer
Umweltpolitik. Informationen zur Raumentwicklung 1976 (8): 367-372.

Siebert, H. (1978a), Okonomische Theorie der Umwelt. Tiibingen: Mohr.

Siebert, H. (1978b), Raumliche Aspekte der Umweltallokation. In W. Buhr und
P. Friedrich (eds.), Konkurrenz zwischen kleinen Regionen. Baden-Baden: No-
mos- Verlagsgesellschaft, 304-325.

Siebert, H. (1987), Economics of the Environment. Theory and Policy. Berlin et al.:
Springer.

Siebert, H. (1995): Economics of the Environment. Theory and Policy. Berlin et al.:
Springer.

Siebert, H. and M.J. Koop, M.J. (1993), Institutional competition versus centralizati-
on: quo vadis Europe? Kiel Working Paper 548. Institut fir Weltwirtschaft, Kiel.

268



Siebert, H. (ed.) (1996), Elemente einer rationalen Umweltpolitik: Expertisen zur
umweltpolitischen Neuorientierung. Institut fiir Weltwirtschaft, Kiel. Tiibingen:
Mohr.

Sinn, H.-W. (1994), How much Europe? Subsidiarity, centralization and fiscal
competition. Scottish Journal of Political Economy 41 (1): 85-107.

Sinz, M. (1995), Region. In Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.)
(1995), 805-808.

Sinz, M. und W.J. Steinle (1989), Regionale Wettbewerbsfahigkeit und européischer
Binnenmarkt. Raumforschung und Raumordnung 47 (1): 10-21.

Skokowa, B. (1996), Bodenrechtiiche Vollzugsprobleme der unteren und mittleren
Verwaltungsbehorden? In M. Oldiges (ed.) (1996), 143-153.

Spehl, H. (1994): Nachhaltige Regionalentwicklung. In Akademie fiir Raumfor-
schung und Landesplanung (ed.) (1994a), 69-98.

Spence, N.A. (1968), A Multifactor Uniform Regionalization of British Counties on
the Basis of Employment data for 1961. Regional Studies 2: 87-104; deutsche
Ubersetzung in P. Sedlacek (ed.) (1978), 120-156.

Spieth, W.E. (1996), Erwartungen und Probleme aus der Sicht der Industrie. In
M. Oldiges (ed.) (1996), 171-179.

Statistisches Bundesamt (ed.) (1996), The construction of abatement cost curves.
Wiesbaden: unveréffentlichtes Manuskript.

Statistisches Bundesamt (ed.) (1997), UGR-Themenbereich ,, Vermeidungskosten* —
Kurzbeschreibung des umweltokonomischen Bewertungsansatzes und der ersten
empirischen Realisierungsschritte. Unverdffentlichtes Manuskript.

Steiner, M., H. Sprich, H. Lehn und G. Linckh (1996), EinfluB der Land- und
Forstbewirtschaftung auf die Ressource Wasser. In G. Linckh et al. (eds.) (1996),
27-76.

Stollmann, F. (1992), Die Eingriffsregelung im Naturschutzrecht — ein Uberblick
iiber die aktuelle Rechtsprechung. Zeitschrift fiir angewandte Umweltforschung 5
(2):220-231.

Stollmann, F. (1994), Der Entwurf eines Bodenschutzgesetzes aus umweltrechtlicher
Sicht — ein Schritt nach vor oder nur symbolische Umweltpolitik? Zeitschrift fiir
angewandte Umweltforschung 7 (3): 391-402.

Storbeck, D. und M. Liicke, M. (1975), Die gesellschaftliche Relevanz regionalpoli-
tischer Ziele. Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1975a),
19-62.

Streit, M.E., R. Wildenmann und J. Jesinghaus (eds.) (1989), Landwirtschaft und
Umwelt. Wege aus der Krise. Baden-Baden: Nomos- Verlagsgesellschaft.

Strotmann, B. (1992), Analyse der Auswirkungen einer Stickstoffsteuer auf Produk-
tion, Faktoreinsatz, Agrareinkommen und Stickstoffbilanz unter alternativen
agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Eine regionalisierte Sektoranalyse fiir Re-

269



gionen der alten Liander der Bundesrepublik Deutschland. Wehle: Bonn. Studien
zur Wirtschafts- und Agrarpolitik 6.

Sumelius, J. (1995), The form of the production function and the leakage of nitrogen-
effects on the marginal abatement costs. In EAAE (ed.), Environmental and Land
Use Issues — An Economic Perspective. Proceedings of the 34th EAAE Seminar,
February 7-9, 1994 Zaragoza/Spain. Kiel: Wissenschafts Verlag Vauk, 361-372.

Teherani-Kronner, P. (1987), Implementation der Giilleverodnung in Nordrhein-
Westfalen. Forschungsschwerpunkt Umweltpolitik des Internationalen Instituts
fiir Umwelt und Gesellschaft — IIUG, Wissenschaftszentrum Berlin fiir Sozialfor-
schung. Berlin: IIUG reports 87,4.

Thelen, P. (1972), Abgrenzung von Regionen als Grundlage fiir eine raumbezogene
Politik. Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft 23,227-249.

Thiele, H. (1997), Dekollektivierung des Agrarsektors: Die unterschdtzte Dimension
der Vermogensauseinandersetzung. Manuskript zum Referat auf der 38. Jahresta-
gung der Gesellschaft fiir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues
e.V.vom 6. bis 8.10.1997.

Thoni, E. (1986), Politckonomische Theorie des Foderalismus. Schriften zur Offent-
lichen Verwaltung und 6ffentlichen Wirtschaft 84. Baden-Baden: Nomos Verlags-
Gesellschaft.

Tiebout, C.M. (1956), A pure theory of local public goods. Journal of Political
Economy 64:416-424.

Tietenberg, T. (1978), Spatially differentiated air pollutant emission charges: an
economic and legal analysis. Land Economics 54: 265-277.

Timmermann, J. (1983), Ein Verfahren zur Bildung von Regionen als Voraussetzung
einer effizienten Strukturpolitik. Agrarwirtschaft 32 (11): 347-353.

Todt, H. (1971), Zur Abgrenzung von wirtschaftlichen Regionen. Zeitschrift fiir die
gesamte Staatswissenschaft 127: 284-295.

Treuner, P. (1973), Fragestellungen empirischer Regionalforschung. In Akademie fiir
Raumforschung und Landesplanung (ed.) (1973), 1-13.

Treuner, P, U. Winkelmann und R. Junesch (1994), Abschitzung der raumlichen
Verteilung offentlicher Finanzstrome. Berichte tiber Ergebnisse eines Forschungs-
vorhabens. Beitrage der Akademie fiir Raumforschung und Landesplanung 127.
ARL, Hannover.

Troge, A. (1993), Regelungsanforderungen im Bodenschutz. In W. Barz et al. (eds.)
(1993), 27-33.

Tullock, G. (1969), Federalism: Problems of scale. Public Choice 6: 19-29.

UBA - Umweltbundesamt (ed.) (1995), Methodik der produktbezogenen Okobilan-
zen. UBA-Texte 23/95. UBA, Berlin.

270



Uppenbrink, M. und U. Riecken (1996), Besonderer Novellierungsbedarf des
BNatSchG aus der Sicht der Naturschutzverwaltung des Bundes. In Bayerische
Akademie fiir Naturschutz und Landschaftspflege (ed.) (1996), 55-60.

Veen, H.-J. und J. Hoffmann (1992), Die Griinen zu Beginn der neunziger Jahre.
Bonn und Berlin: Bouvier.

Vierhaus, H.-P. (1996), Aussprache zu den Beitragen von Univ.-Prof. Dr. M. Oldiges
und Univ.-Prof. Dr. E. Brandt. In M. Oldiges (ed.) (1996), 107.

Walter, R., H. Reck, G. Kaule, M. Lammle, E. Osinski und T. Heinl (1998), Regiona-
lisierte Qualititsziele, Standards und Indikatoren fiir die Belange des Arten- und
Biotopschutzes in Baden-Wiirttemberg. Natur und Landschaft 73 (1): 9-25.

Weimann, J. (1990), Umweltokonomik — Eine Theorieorientierte Einfiihrung. Berlin
und Heidelberg: Springer.

Weingarten, P. (1996), Grundwasserschutz und Landwirtschaft. Kiel: Wissenschafts
Verlag Vauk.

Werbeck, N. und R. Wink (1994a), Bodenschutz in der Marktwirtschaft. Eine effizi-
enzorientierte Analyse alternativer institutioneller Arrangements. Diskussionsbei-
trage der Ruhr-Universitdit Bochum, Seminar fiir Wirtschafts- und Finanzpoli-
tik 24. Ruhr-Universitiat Bochum, Bochum.

Werbeck, N. und R. Wink (1994b), Der Entwurf der Bundesregierung fiir ein Bun-
desbodenschutzgesetz — Wegbereiter oder Hiirde fiir einen effizienzorientierten
Bodenschutz? Zeitschrift fiir angewandte Umweltforschung 7 (3): 403—414.

Whittlesey, D. (1954), The regional concept and the regional method. In P.C. James
and C.F Jones. (eds.), American Geograhpy, Syracuse: Syracuse Univ. Pr., 19-68,
zitiertin D.B. Grigg (1967), 461-509.

Wiechmann, H. (1993), Bodenbelastung durch landwirtschaftliche Nutzung. In
W. Barzetal. (eds.) (1993), 55-68.

Wiegandt, C.-C. (1994), Okologische Regionalkonzepte. Eine mogliche Entwick-
lungsstrategie fiir die neuen Lander? Informationen zur Raumentwicklung 1994
(4):287-302.

Wielgohs, J. (1994), Biindnis 90 — zwischen Selbstbehauptung und Anpassung. In
0. Niedermayer und R. Stoss (eds.) (1994), Parteien und Wihler im Umbruch -
Parteiensystem und Wihlerverhalten in der ehemaligen DDR und den neuen
Bundeslandern. Opladen: Westdeutscher Verlag, 143-168.

Wilhelm, J. (1995), EU-Verordnung fiir umweltgerechte landwirtschaftliche Produk-
tionsverfahren und ihre Umsetzung in Niedersachsen, Hessen und Sachsen. Natur
und Landschaft 70 (10): 497-499.

Williams, A. (1966), The Optimal Provision of Public Goods in a System of Local
Governments. Journal of Political Economy 74: 18-33.

Wilstacke, L. (1994), Programmkonzept und Durchfithrung der Extensivierungs-
und Naturschutzforderung in Nordrhein-Westfalen. Vortrag auf der 8. Wissen-

271



schaftlichen Fachtagung des Lehr- und Forschungsschwerpunktes ,,Umweltver-
trigliche und standortgerechte Landwirtschaft” an der Landwirtschaftlichen Fa-
kultdt der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universitdt Bonn am 5. Mai 1994.
Forschungsberichte 15. Selbstverlag des Lehr- und Forschungsschwerpunktes an
der Universitiat Bonn, 110-118.

Wimmer, F. (1993), Empirische Einsichten in das Umweltbewuftsein und Umwelt-
verhalten der Konsumenten. In G.R. Wagner (ed.) (1993), Betriebswirtschaft und
Umweltschutz. Stuttgart: Schaffer-Poeschel, 44-78.

Windhorst, H.-W. (1993), Die Landwirtschaft Siidoldenburgs am Scheideweg. In
Heimatbund fiir das Oldenburger Miinsterland (ed.) (1993), Jahrbuch fiir das
Oldenburger Miinsterland. Vechta: Vechtaer Druckerei und Verlag, 258-270.

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium fiir Ernahrung, Landwirtschaft
und Forsten (1992), Die kiinftige Entwicklung der gemeinsamen Agrarpolitik.
Bonn.

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft
und Forsten (1993), Reduzierung der Stickstoffemissionen der Landwirtschaft.
Schriftenreihe des BML, Reihe A: Angewandte Wissenschaft 423. BML. Miinster-
Hiltrup: Landwirtschaftsverlag.

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft
und Forsten (1996), Zur Neuorientierung der Landnutzung in Deutschland. Gut-
achten des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium fiir Erndhrung,
Landwirtschaft und Forsten. Schriftenreihe des BML, Reihe A: Angewandte Wis-
senschaft 453. BML. Miinster-Hiltrup: Landwirtschaftsverlag.

Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft
und Forsten (1998), Kompetenzverteilung fiir die Agrarpolitik in der EU. Schrif-
tenreihe des BML, Reihe A: Angewandte Wissenschaft 468. BML. Miinster-Hil-
trup: Landwirtschaftsverlag.

Wittkdmper, G.W. und P. Stuckhard (1984), Landschaftspflege und Naturschutz in
Nordrhein-Westfalen. In G.W. Wittkdmper, E. Nie3lein und P. Stuckhard (eds.),
Vollzugsdefizite im Naturschutz — Analyse von Vollzugsdefiziten bei der Verwal-
tungspraxis der Aufgabe Landschaftspflege und Naturschutz. Schriftenreihe des
BML, Reihe A: Angewandte Wissenschaft 300. Miinster-Hiltrup: Landwirtschafts-
verlag.

Witzke, H.-P. and G. Urfei (1999), Willingness to pay for environmental protection:
coping with the regional dimension. Contributed paper on the IX. Congress of
Agricultural Economists in Warsaw, August 24-28, 1999.

Woike, M. (1997), Kulturlandschaftsprogramm NRW. In Landesanstalt fiir Okolo-
gie, Bodenordnung und Forsten/Landesamt fiir Agrarordnung Nordrhein-Westfa-
len (ed.), LOBF-Jahresbericht 1996. LOBF, Recklinghausen.

Yeong Heui Lee (1996), Pladoyer fiir einen effektiveren Schutz des Bodens. Natur
und Recht 18 (4): 178-186.

272



Zarth, M. (1991): Neuordnung der Regionalférderung im Rahmen der Gemein-
schaftsaufgabe ,,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur*. Informationen
zur Raumentwicklung 1991 (9/10): 539-555.

Zeddies, J. und R. Doluschitz (1996), Marktentlastungs- und Kulturlandschaftsaus-
gleich (MEKA) — Wissenschaftliche Begleituntersuchung zu Durchfiihrung und
Auswirkungen. Agrarforschung in Baden-Wiirttemberg 25. Stuttgart: Ulmer.

Zimmer, Y. (1994), Naturschutz und Landschafispflege — Allokationsmechanismen,
Priferenzanalyse, Entwicklungspotentiale. Kiel: Vauk.

Zimmermann, K.W. und W. Kahlenborn (1994), Umweltfoderalismus — Einheit und
Einheitlichkeit in Deutschland und Europa. FS II 94-402. Berlin: Wissenschafts-
zentrum Berlin fiir Sozialforschung (WZB), Forschungsschwerpunkt Technik,
Arbeit, Umwelt Nr. 94-402.

Zimmermann, K.W. und W. Kahlenborn, W. (1995), Okonomische Effizienz und
politische Subsidiaritét in Deutschland und Europa: zum Konzept des Umweltfo-
deralismus. In K.W. Zimmermann, K.-H. Hansmeyer und W. Henrichsmeyer (eds.)
(1995), 183-216.

Zimmermann, K. und P. Nijkamp (1986), Umweltschutz und regionale Entwick-
lungspolitik — Konzepte, Inkonsistenzen und integrative Ansétze. In D. Fiirst et al.
(eds.) (1986), 19-101.

Zimmermann, K.W,, K.-H. Hansmeyer und W. Henrichsmeyer (eds.) (1995), Um-
welt und Umweltpolitik in Europa: Zwischen Vielfalt und Uniformitit. Bonner
Schriften zur Integration Europas des Instituts fiir Europdische Integrationsfor-
schung 3. Bonn: Europa-Union-Verlag, 183-216.

Gesetze, Verordnungen

1. Gesetz iiber Naturschutz und Landschaftspflege —Bundesnaturschutzgesetz in der
Fassung vom 12. Mirz 1987. BGBI. I: 889, zuletzt gedndert durch Gesetz vom
6. August 1993. BGBI. I: 1458; wiederabgedruckt in Naturschutzrecht. Beck-Texte
im dtv. Miinchen: Verlag C.H. Beck, 1-32.

Richtlinie iiber dic Gewéhrung von Zuwendungen fiir die Forderung der 20jahrigen
Stillegung landwirtschaftlich genutzter Flachen zu Zwecken des Umweltschutzes.
Ministerialblatt fiir das Land Nordrhein-Westfalen 49 (49).

Verordnung iiber die Grundsitze der guten fachlichen Praxis beim Diingen (Diinge-
verordnung vom 26. Januar 1996), BGBI. Teil I: Nr. 6.

Gesetz zum Schutz des Bodens. BGBI1(16): 502-510.

Zweites Gesetz zur Anderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 30. April 1998.
BGBIJg. 1998, Teil INr. 25 vom 8. Mai 1998.

Erstes Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen
(EGAB). Sichsisches Gesetzes- und  Verordnungsblatt 22 vom 20.8.1991,
306-310.

18 Urfei 273



Sonstige Quellen

Herr A. Hentschel, Landwirtschaftskammer Rheinland, Referat 36, miindliche Mit-
teilung vom 20. April 1998.

Herr Dr. M. Woike, LOBF/LAFAO, Diisseldorf, miindliche Mitteilung vom 26. Mirz
1998.

Herr G. Embert, Bundesministerium fiir Erndhrung, Landwirtschaft und Forsten,
Referat 312, miindliche Mitteilung vom 27. Mai 1998.

Ministerium fiir Umwelt und Verkehr Baden-Wiirttembergs, Referat 56, schriftliche
Mitteilung vom 1. September 1997.



	Vorbemerkungen
	Vorbemerkungen des Autors
	Inhaltsverzeichnis
	Verzeichnis der Tabellen
	Verzeichnis der Schaubilder
	Verzeichnis der Übersichten
	Verzeichnis der Karten
	Problemstellung und Aufbau der Untersuchung
	1. Problemstellung und Zielsetzung
	2. Aufbau der Arbeit

	Erstes Kapitel: Theoretische Überlegungen zur Abgrenzung von Politikaktionsräumen
	1. Externe Effekte und öffentliche Güter im Umweltbereich
	2. Kompetenzallokation als ökonomisches Problem
	2.1. Ökonomische Theorie des Föderalismus
	2.2. Ökonomische Theorie des Umweltföderalismus
	2.2.1. Argumente für zentrale Kompetenzallokationen in der Umweltpolitik
	2.2.2. Argumente für dezentrale Kompetenzallokationen in der Umweltpolitik

	2.3. Anwendung der Ökonomischen Theorie des Umweltföderalismus auf den Agrarumweltbereich
	2.3.1. Ursache-Wirkungs-Beziehungen und umweltökonomische Implikationen
	2.3.2. Potentielle Umwelteffekte der Landwirtschaft und deren räumlicher Wirkungskreis
	2.3.3. Bündelung zu Umweltproblemkomplexen


	3. Regionalwissenschaftliche Implikationen
	3.1. Raumkategorien
	3.2. Regionalisierung – Die Abgrenzung von Räumen

	4. Vorgehensweise bei der Abgrenzung von Aktionsräumen für die Agrarumweltpolitik und Interpretationsmöglichkeiten
	4.1. Interregionale und internationale externe Effekte
	4.1.1. Raumtypen als Ergebnis der räumlichen Analyse
	4.1.2. Regionen als Ergebnis der räumlichen Analyse

	4.2. Lokale und regionale externe Effekte
	4.2.1. Raumtypen als Ergebnis der räumlichen Analyse
	4.2.2. Regionen als Ergebnis der räumlichen Analyse



	Zweites Kapitel: Kompetenzallokation ordnungs- und ablaufpolitischer Regelungen der Agrarumweltpolitik in Deutschland
	1. Bodenschutzrecht
	1.1. Bodenschutzkonzeption der Bundesregierung von 1985
	1.2. Aktuelles Bodenschutzrecht
	1.2.1. Düngeverordnung
	1.2.2. Bundes-Bodenschutzgesetz
	1.2.3. Landes-Bodenschutzgesetze

	1.3. Resümee: Bewertung des deutschen Bodenschutzrechts

	2. Naturschutzrecht
	2.1. Bundesnaturschutzgesetz
	2.2. Länderregelungen am Beispiel Nordrhein-Westfalen
	2.3. Resümee: Bewertung des deutschen Naturschutzrechts

	3. Agrarumweltprogramme nach VO (EWG) Nr. 2078/92
	3.1. Einordnung in den Rechtsrahmen
	3.2. Umsetzung in Deutschland
	3.2.1. Zielfindung, Entscheidung und Administration
	3.2.2. Finanzierung

	3.3. Resumee: Bewertung der Agrarumweltprogramme

	4. Zusammenfassung

	Drittes Kapitel: Modellgrundlagen und Methoden zur quantitativen Analyse föderaler Strukturen der Agrarumweltpolitik in Deutschland
	1. Bestimmungsvariablen zur quantitativen Föderalismusforschung
	1.1. Regionale Verteilung von Stickstoffbilanzüberschüssen
	1.2. Regionale Verteilung der Grenzvermeidungskosten des Stickstoffaustrags
	1.2.1. Besonderheiten des Agrarsektors: technische und strukturelle Vermeidungsmöglichkeiten
	1.2.2. Theorie der Ermittlung von Grenzvermeidungskosten
	1.2.3. Grenzvermeidungskosten in den RAUMIS-Modellkreisen
	1.2.4. Zusammenfassende Bewertung

	1.3. Regionale Verteilung der (potentiellen) Zahlungsbereitschaft für Umweltverbesserungen
	1.3.1. Repräsentative Erhebung und extrahierte Variablen
	1.3.2. Angewandte Methode: Diskriminanzanalyse
	1.3.3. Ergebnisse: Schätzfunktion und regionale (potentielle) Zahlungsbereitschaft für Umweltschutz
	1.3.4. Zusammenfassende Bewertung

	1.4. Regionale Verteilung von Naturräumen

	2. Clusteranalyse als multivariate Analysemethode zur Regionalisierung
	2.1. Regionalisierungsverfahren in den Raumwissenschaften
	2.2. Darstellung der empirischen Datenmatrix
	2.3. Standardisierung und Wahl des Distanz- bzw. Ähnlichkeitsmaßes
	2.4. Fusionierungsalgorithmus (hierarchisch-agglomerativ)
	2.5. Einschätzung der Güte und Interpretation von Fusionierungsergebnissen
	2.6. Schlußfolgerungen zur Anwendung der Clusteranalyse


	Viertes Kapitel: Clusterbildung zur Formulierung effizienter Politikaktionsräume in der Agrarumweltpolitik
	1. Regionalisierung
	2. Raumtypisierung

	Fünftes Kapitel: Schlußfolgerungen und weiterer Forschungsbedarf
	1. Schlußfolgerungen
	2. Forschungsbedarf

	Sechstes Kapitel
	Zusammenfassung

	Literaturverzeichnis

